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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Jahr K 8â7. Ordentliche Sommersitzung. (Zweite Hälfte.) Nr. Z.KA.

Kreisschreiben
a n

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Herr Großrath!
Der Unterzeichnete hat den Zusammentritt deS Großen

Rathes auf Montag den 13. Hervstmonat nächsthin festgesetzt.

Sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes werden
demnach eingeladen, sich an diesem Tage deS Morgens um
10 Uhr im Sitzungssaals einzufinden.

Verzeichniß der Berathnngsgegenstände:

l. Gesetzesentwürfe und Vorträge.

Regierungsrath.
1) Gesetzesentwurf nebst Vortrag über die Korrektion der

Juragewässer.
2) Verschiedene Entwürfe von Beschlüssen, betreffend den

Verkehr mit Lebensmitteln.
3) Vortrag über eine Vorstellung deS Einwohnergemeinde-

rathcS von Bern betreffend die Ausübung des Stimmrechtes.

4) Vortrag über die Wahlverhandlung der Wahlversamm¬
lung des Amtsbezirkes Konolfingen.

ô) Vortrag, betreffend daS Gesuch um Aufhebung des
Beschlusses, wonach den Mitgliedern der Gesetzgebungs-
kommission die Befugniß genommen wird, bei Berathung
ihrer Gesetzesentwürfe Anträge zu stellen.

v. Direktionen.
Direktion des Innern.

6) Vorlrag über eine Beschwerde von Schaalrechtsbesitzern
in Bern gegen die vom Regierungsrathe beschlossene

Freigebung deS FleischverkaufeS.
7) Vorrräge über Vorstellungen, bezweckend die Aufhebung

oder Herabsetzung der Hundetare
8) Vortrag, betreffend die wegen Ausbruch der Lungen¬

seuche nothwendig gewordenen Maßregeln.
9) Vortrag nebst DekretSeniwurf, betreffend die Erläuterung

des §. 10 des Gesetzes über die fremden Versicherungsanstalten.

10) GesetzeSentwurs über die Organisation der Direktion deS

Innern.
Direktion der Justiz und Polizei.

11) Vorträgt über Strafnachlaßgesuche.
12) Vortrüge über Naturalisationsgesuche.

13) Vortrag über eine Besoldungsreklamation des Herrn
Pfarrers Loscleveii zu Konsul.

11) Vortrag, betreffend das Kreditbegehren für die Zucht¬
anstalten.

15) Vertrag betreffend ein Nachkceditgesuch zur Bestreitung
der Justiz - und Poltzeiauslagen in den Amtsbezirken.

16) Entwurf eines Gesetzes über Organisation der Justiz-
und Polizeidirektion.

Finanzdirektion.
17) Vortrag zu Ankaus der Kapfweiden bei WimmiS.
18) Vortrag über das Gesuch der Einwohncrgemeinde der

Stadt Laufen um Nachlaß einer nochmaligen Parzellar-
vermessung ihres Gebietes

19) Vortrag über ein Entschädigungsgesuch deS Herrn Rei¬
chenbach gewesenen Postkommis in Bern.

2V) Vortrag, betreffend das Nachkceditgesuch für die Land-
saßenkasse.

21) Vortrag, betreffend den Abschluß eines Waldkantonne-
ments für den Frieswylwald.

22) Vortrag, betreffend den Verkauf deS Breitholzwaldes bei
Längnau.

23) Vorlrag nebst Dekretsentwurf, betreffend die zu verein¬
fachende Herausgabe der GroßrathSverhandlungen.

21) Bericht über den Verkauf der fremden Fonds.
25) Bericht über die Liquidation der Lebensmittelvorräthe.
26) Prüfung und Genehmigung der Staatsrechnungen von

1845 und 1846.
27) Bericht über den Etat des von der neuen Regierung

übernommenen StaatSvermögenS.

Erziehungsdirektion.

28) Gesetzesenlwurf über die Schulsynode.
29) Entwurf eines neuen Hochschulgesctzes.
30) Vortrag, betreffend die Antwort auf die Vorstellung deS

KantonallehrervercinS, bezüglich auf die Schulsynode.
31) Vortrag nebst Dekretsentwurf über die Reorganisation

der Normalanstalt zu Pruntrut.
32) Gesetzesentwurf über die Reorganisation deS Schul¬

wesens.

Militärdirektio«.
33) Vortrag über Krediterhöhung wegen Einführung deS

neuen Militärgesetzes.
31) Vortrüge über veränderte Verwendung von Militär¬

krediten.
35) Vorschläge zu Ernennung von Staabsoffizieren.
36) Vorlrag über die Beschwerde mehrerer Unteroffiziere im

ScharsschützenkorpS wegen Brevelirung als Jnfanterie-
offiziere.



Baudirektion.
37) Vortrug über eine Kreditveränderung betreffend die Kor¬

rektion der Bern-Basclstcaße im Bezirke LieSberg.
38) Vortrug über das Gesuch der Gemeinde Rüthi um Er¬

bauung einer Straße von Dürrbach nach der Graben-
WyßliSaustraße.

39) Vortrug über das Gesuch der Straßenkommission zu

Oberburg um Erlheilung des Erpropriationsrechles für
den Weg nach Krauchthal.

40) Nachträgliches Kreditgesuch für den Bau der Straße vom
Farbschachen nach Ried und der Gohlhausbrücke.

41) Nachträgliches Kreditgesuch zu Fortsetzung der Enge¬
straße.

42) Vortrug über die Aarkorrektion zwischen dem Schützen¬

fahr und der Eltenau.
43) Bortrag, betreffend die Kreditvermehrung zu Forlsetzung

der Bözingen.Längnaustraßc.
44) Bortrag, betreffend das Gesuch, die vorhandene Kredit«

restanz für Ausbezahlung der sämmtlichen restirenden
Landentschädigungen bei der Zollikofen-Moosseedorfstraße
zu bewilligen.

45) Nachträgliches Kreditgesuch zu Beendigung der Kor-
rektionSarbeiten an der Bern-Bürenstraße.

46) Borlrag, betreffend das Gesuch um nachträgliche Büd-
getanweisung für den Bäcrerkinber Brückenbau.

47) Borträge, betreffend das von der Einwohnergemeindc
Bümpliz, behuis der SchulhauSerwciterung zu Ober-
bottigen, nachgesuchte ErproprialionSrecht.

1!. Gesetzgebungskom mission.

48) Gesetzesentwurf über die Gebühren im Civilprozeß und
Bollziehungsverfahren.

II. Wahlen.

1) Mehrere durch Beförderung erledigte Stellen im Kriegs¬
gerichte-

2) Gerichtspräsidenten von Viel.

Crfte Sitzung.

Montag den 13. September 1847.

Morgens um 10 Uhr.

Vizepräsident: Herr von Tillier.

Beim Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung

: Die Herren Andcregg zu Kleindictwyl, Bühler,
Beutler, Dähler zu Sefligen, Fricdli, Jndcrmühle, Kauziger,
Karlen zu Diemtigen, Kerne» zu Reuligen, Kohli zu Gug»
gisderg, Krebs zu Twann, Krebs zu RücggiSberg, Küng zu Hunzi-
,en, Messerli, Moser zu Herzogenbuchsee, Müller zu Sumiswald,
Ritscharv zu Oberhosen, Rossclet, Sahli-u Orlschwaben, Schnec-
berger zu Herzogenbuchsee, Schüpbach zu Hochstellen, Schütz,
Sury, v. Sletger, Thonen und Wiedmer zu Grüne» ; ohne
Entschuldigung: bie Hrrn. Aebersold zu Signa», Amstutz in Thun,
Antoine, Batschclet, Belrichard, Blösch, Boivin, Büeche, Bühler»
Carrel, Dähler zu Steffisburg, Dieller, Daucourt, Eggimann,
Etler, Fcnniuger, Fleury, Freudiger, Frole, Geiser Oberstlieutenant,

Gerber zu Signau, GfeUer, Girardin, Glaus, Gou-
vernon, Grcppins, Grrmaitre, Habegger, Haudenschild,
Heilmann, Herren, Hirsbrunner, Hutzli, Jseli, Juillard, Känel»
Käser, Kernen Fürsprecher, Kilcher, Kvrschct, Kröpf, Küng
zu Häutligen, Küng zu Lyß, alle drei Lehmann, Leist, Lürhi,
Marchand,Marquis,alle drei Marti,Melhec,Moreau,Müller »i.,
Neuhaus, Niggeler, beide Probst, Prüdon, Reber, Reichenbach,

Renlsch, beide Rieder, RöthliSbergcr zu Lauperswyl,
Röthlisberger zu Münsingen, Sahli zu Murzelen, Salzmann,
Schafftet-, Scherz Fürsprecher, Scheidegger zu Niederhuilwyl,
Schläppi, Schneider, Scholer, Schüpbach zu Rahnflüh,
Schürcy, Steiner, Sterchi, Stocker, Streit zu Zimmerwald,
Streit zu Köniz, Sluder, Ticche, Tschiffeli, Ballat, Berdat,
Wirth, Zingg und Zwahlcn.

An dem ersten Sitzungslagc werden die auf dem
Traktanden Cirkular angezeigten Wahlen und die Borrräge der
Direktion der Justiz und Polizei zur Behandlung gebracht
werden.

Gemäß des Beschlusses deS Großen Raths vom 4. Juni
wird die Behandlung des Gesetzentwurfes über die Korrektion
der Juragewäffer auf den 20. September festgesetzt und die

Mitglieder bei Eidespflicht eingeladen, derselben beizuwohnen.

Bern, den 31. August 1847.

Mit Hochschätzuug

Der Präsident deS Großen Rathes:
Niggeler.

Herr Bizpräsident zeigt an, daß der Herr Groß-
rathspräsidcnr Niggeler wegen Unpäßlichkeit heule nicht funk-
tionniren könne.

Verlesen wird ein Schreiben deS Hrn. Alloberrichters
B itzi u s, worin derselbe seinen Austritt auö dem Großen
Rache erklärt.

Verlesen wird ein dem Gr. Rathe zur Kenntniß gebrachtes

Schreiben des RegierungsstarrhallerS von Sesti -
gen an den Regierungsrath, die einfache Mittheilung
enthallend, daß in Folge von Anzeigen, als hätten bei An.
laß der Großrarhswahl des Hrn. v. Graffenried von
Burgenstcin, Sohn, Wahlvcstcchungen stattgefunden, eine
Untersuchung angehoben worden sei.

Herr Vizepräsident. Vorhin hat sich Herr von
Graffenried bei mir zur Beeidigung gemeldet. Es ist nun
aus dem Schreiben deS Herrn Regierungsfiatihaltcrs von
Sefligen nicht ersichtlich, gegen wen eigentlich die Untersuchung
statlfindet, ob gegen den Herrn v. Graffenried oder gegen
einen Dritten, und unter diesen Umständen steht es nicht an
Ihrem Präsidium, zu entscheiden, ob Hr. V. Graffenried
sofort beeidigt werden solle oder nicht. ES wird allo darum
zu thun sein, daß der Gr. Rath selbst darüber entscheide- Da
kein schriftliches Gutachten vorliegt, so soll ich nach dem
Réglemente eines der ältern Mitglieder der Versammlung dar-



über anfragen; ich ersuche daher den Hrn. alt-Landammann
Pequignot, seine Anficht darüber äußern zu wollen.

P e q uig n or, alt-Landammantt. Die Anfrag', welche
der Herr Vizepräsident so eben an mich richtet, hat zum
Zwecke, zu erfahren, ob währen» der Zeit, daß ich den Großen

Rath zu präfidiren die Ehre halte, ein ähnlicher Fall
vorgekommen sei, wie derjenige, welcher uns so eben zur Kenntniß

gebracht worden ist- Ich soll nun diese Anfrage verneinend

beantworten, so daß in meiner Eigenschaft als ehemaliger

Präsident des Gr. Rathes ich keinerlei Aufschluß über die
obschwebende Frage geben kann.

F u e t e r. Ich wünsche, daß der Hr. Regierungspräsident
über die Sache Anskunfc gebe.

Herr Regierungspräsident. Die Sache
scheint mir sehr einfach zu sein. Es ist eine Anzeige bei
den kompetenten Behörden eingelangt, daß bei Anlaß der letzt-
hinigen GroßrathSwahl im Amtsbezirke Sefrigen Bestechung
stattgefunden habe; diese Behörden haben dem Regierungs«
rathe davon Kenntniß gegeben, und der RegierungSralh hat
dem Gr. Rathe davon Kenntniß gegeben, damit dasjenige
Verfahren eingeschlagen werde, vaS in solchen Fällen einge-
schlagen werden muß, sei es, daß die Anzeige ein wirkliches
Mitglied dcS Gr. Rathes betreffe, oder aber ein solches, das
noch nicht beeidigt ist. Welches Verfahren hier einzuschlagen
ist, das haben Sie, Herr Vizepräsident, meine Herren, schon

zu mehreren Malen gesehen. Jedes Mal, wenn gegen ein
wirkliches Mitglied ws Gr. Rathes eine solche Anzeige
erfolgte, ist Suspension dieses Mitgliedes eingetreten, war aber
dasselbe nicht beeidigt, so ist einfach die Einberufung zur
Beeidigung nicht eriolgt. Also haben wir das gleiche Verfahren
einzuschlagen, wie es bisher in ähnlichen Fällen immer
eingeschlagen wurde. Ich erinnere nur an die Fälle deS Hrn.
von Känel von Feurigen und des Herrn Mützenberg von
Spietz, und also halte ich dafür, Herr v. Graffenried sei zur
Beeidigung nicht einzuberufen, bis durch die kompetenten
Behörden die Untersuchung erledigt ist.

Herr Vizepräsident. Bloß berichtweise muß ich
bemerken, daß dir frühern Fälle gegenüber dem vorliegenden
diese Verschiedenheit haben, baß alle Mal die Anzeige wegen
Bestechung direkt gegen die gewählten Personen selbst gerichtet

war, aber aus diesem Schreiben geht das hier nicht hervor

und darum habe ich nicht bestimmt gewußt, was jetzt
vorläufig verfügt werden solle.

Herr Regierungspräsident. In den Augen
des Sprechenden ist es durchaus gleichgültig, ob die
Untersuchung gegen den Erwählten oder gegen Dritte gerichtet sei,
denn immerhin wird es vom Ergebnisse der Untersuchung
abhängen, ob die Wahl gültig sei oder nicht. Hat von irgend
wem eine Bestechung stattgefunden, so ist die Wahl nach meiner

Anficht jedenfalls nicht gültig, sonst aber wohl.

S t e t t l e r. Ich mache aus dieser Frage durchaus
nicht eine persönliche Angelegenheit, sondern es handelt sich

hier um eine sehr wichtige konstitutionelle Frage, gerade wie
eS unlängst bei Anlaß der Wahl des Herrn v. Graffenried,
Bater, der Fall war. Ich kann mir nicht denken, daß wenn
ein Wahlkreis irgend eine Wahl getroffen hat, und es nachher

irgend jemandem beliebt, ohne irgend welche nähere
Indizien u. s. w. eine Anzeige wegen Wahlbestcchung, vielleicht
sogar ohne seinen Namen zu nennen, beim Regierungsstatthalter

einzugeben, dann die Wahl deßhalb eingestellt sein

solle, Monate und Jahre lang. Wenu man hievon ausgehen
will, daß in solchen Fällen nichts Anderes nöthig sei, als
eine einfache anonyme Anzeige beim Regierungsstatthatter,
um eine getroffene Wahl wenigstens momentan unwirksam zu
machen, so ist klar, daß man auf diese Weise jedem Wahlkreise

das Wahlrecht faktisch entziehen kann. Es geht dann
vielleicht wie bei Herrn Mützenberg, wo die Untersuchung
bereits ein Jahr lang waltet, und unterdessen hat dann der

Wahlkreis keinen Repräsentanten in der obersten Behörde,
und zwar gebe ich zu bedenken, daß dieses wechselsweise den
einen oder andern Wahlkreis gleichmäßig treffen kann, heute
einen konservativen, morgen einen radikalen, und wenn daS
zukünftig so stattfinden kann, so gebe ich dann für das Wahl-
recht der Wahlkreise nichts mehr. Es ist freilich schwer, da gehörig

zu unterscheiden, aber doch einigermaßen muß irgend ein Punkt
gesucht werden, von wo hinweg auf solche Anzeigen hin eine Ein-
stellung in der Eigenschaft als Großrath stattfinden soll, und von
wo hinweg nicht. Wenn jemand mit Geheimhaltung seines
Namens ohne Angabe näherer Gründe und ohne den
Gewählten selbst der Bestechung zu beklagen, auftritt, so kann
ich nicht einsehen, daß deßhalb der Betreffende ohne weiters
eingestellt werden sollte; liegen aber offenkundige Thatsachen vor,
tritt z. B. eine größere Zahl von Wählern klagend auf, nicht
mir Geheimhaltung des Namens, sondern offen, und mit
Angabe von Jndicien, dann liegt es in der Natur der Dinge, zu
sagen, es seien hinreichende Verdachtsgründe vorhanden, um
den Betreffenden wenigstens vorläufig in seiner Eigenschaft
einzustellen. Allein ich frage: WaS liegt hier vor? Eine
Anzeige, — man weiß nicht von wem, und wie ich mit
Bestimmtheit vernommen, soll der Anzeiger dem Rezierungs-
statihalker erklärt haben, er wolle seinen Namen geheim
gehalten wissen, und auch dem Herrn von Graffenried
selbst hat man erklärt, man werde ihm den Namen des
Anzeigers nicht nennen. Ferner ist nirgends gesagt, ob Herr
v. Graffenried selbst bestochen haben solle. Es ist dock ein
großer Unterscheid, ob die Bestechung vom Gewählten selbst
ausgegangen, oder ob ein Dritter ohne dessen Vorwissen und
Willen sich dieselbe habe zu Schulden kommen lassen. Darüber
fiehr man in dem Schreiben durchaus nichts, auch nicht, ob
gehörige Indizien zu einer Untersuchung vorliegen, oder ob
daS Ganze bloß ein Spiel ist, das fick der Regierungsstatt-
halter gegen den Hrn. v. Graffenried, Sohn, erlauben wollte,
wie er es gegen den Hrn. v. Graffenried, Vater, gethan hat,
gegen welchen er 8 Wochen lang inquirirle, ohne daß Hr.
v. Graffenried selbst je wäre abgehört worden. Wenn nun
auf heurigen Tag der Große Rath sich dahin ausspricht, man
wolle vom Regierungsstatthalter wissen, wer die Anzeige
eingereicht habe, auf was für Indizien fie sich stütze, ob fie
gegen den Hrn. v. Graffenried selbst gerichtet sei u. s. w.
so lasse ich mir's gefallen, daß Hr. v. Graffenried auf heutigen

Tag noch nicht beeidigt werde; aber auf ein solches
Schreiben hin, in Welchem durchaus keine nähern Angaben
enthalten sind, jemanden in seiner Eigenschaft als Großrath
einzustellen und den betreffenden Wahlkreis vielleicht für längere
Zeit seines Vertreters in dieser Versammlung zu berauben,
wäre offenbar inkonstitutionell und rechtswidrig, und es müßte
ein solches Verfahren große Mißstimmung im ganzen Lande
wecken, denn das ist, wie gesagt, nicht eine persönliche Frage,
und jeder Wahlkreis muß Gefahr laufen, bei einer solchen
Auslegung des Gesetzes seiner Stellvertreter beraubt zu werden,

so wie auch jedes einzelne Mitglied auf solche Weise
seines Sitzes in dieser Behörde beraubt werden könnte. Also
stelle ich meinen Antrag dahin, vor allem aus Erläuterung
zu Verlangen über den Sachverhalt.

Herr Regierungspräsident. Da, wie es scheint,
Niemand das Wort ergreifen will, so muß ich es nochmals
thun. Man sagt, man würde einen Wahlkreis der Repräsentation

berauben, wenn man so verfahren wollte- Allein vorerst

haben wir im Großen Rathe keine Repräsentanten von
Wahlkreisen, sondern nur Repräsentanten des ganzen Kantons.
Mithin ist das durchaus irrig. Man sagt ferner, es seien
im Schreiben gar keine Indizien angegeben, der Anzeiger selbst
sei geheim, man wisse nicht, gegen wen die Anzeige gerichtet
sei u. s. w. Woher das Alles genommen wird» ist mir
unbekannt, aus dem vorliegenden Schreiben ergibt sich gar nichts,
weder daß der Anzeiger geheim, noch daß er nickt geheim sei,
weder daß Jndizim vorliegen, noch daß keine vorliegen u. s. w.
Wohl aber muß aus diesem Schreiben das entnommen werden,
daß die Urgenz der Anzeige entschieden sei. Wer ist kompetent,

die Urgenz einer Anzeige zu beurtheilen? Hr. Stettler
glaubt — der Große Rath. Wo ist ein Gesetz, welches sagt,



daß der Große Räch über irgend welche Anzeige eines began,
genen Vergehens oder Verbrechens zu entscheiden habe? Wir
haben ein sehr genaues Gesetz hierüber, dieses sagt, der
Regierungsstatthalter habe zn entscheiden, und im Zweiselsfalle
habe er bei der Justizsekrion anzufragen. Es scheint mir nun,
im vorliegenden Falle habe der Rezierungsstatthalter in dieser

Beziehung gar keinen Zweifel gehabt, und er habe über die

Urgenz der Anzeige bereits entschieden. Daher muß ich im
Weitern dafür halten, durch die Annahme des Antrages des

Hrn. Stettler würde man gerade in den Gang der Justiz
eingreisen. Freilich ist bet uns die Justiz nicht die Lichtseite,
die Untersuchungen dauern oft sehr lange, z. B. der Kartoffelkrawall

vom vorigen Jahre ist noch jetzt nicht beseitigt» was
doch nach meiner Ansicht in 14 Tagen Hätte geschehen können.
Allein nicht sowohl den Personen, als vielmehr unsern gesetz-

lichen Einrichtungen ist von daher ein Vorwurs zu machen.
Diese Einrichtungen aber sind bis dato noch vorhanden» und
alle Staatsbürger müssen sich vor der Hand darein fügen.
Der Große Rath soll in dieser Untersuchungssache gerade wie
in jeder andern die kompetenten Behörden handeln lassen.
Glaubt der Regierungsstarrhalter, es seien genügsame Indizien
da, um der angehobenen Untersuchung Folge zu geben, so

wird die Sache den Gerichten überwiesen werden, und diese

werde» entscheiden, ob die Hauptuntersuchung angehoben werden
solle oder nicht. Im letztern Falle ist die Sache beseitigt.
Das, Hr. Vizepräsident, meine Herren, ist der gesetzliche Gang,
und dieser muß im vorliegenden Falle durchaus eingehalten
werden. DaS Recht und positive gesetzliche Bestimmungen
würden verletzt, wenn man irgendwie hievon abwiche. Ich
halte dafür, der Regierungsstatthalter habe durchaus recht
gehandelt, daß er über die Sache selbst nicht eingetreten ist,
weil wir die Sache nicht zu beurtheilen haben.

Lohner. Ich kann gar nicht begreifen» warum man
hier ein anderes Verfahren einschlagen sollte als früher. Bei
Herrn Mützenberg namentlich hat genau das Gleiche statt
gefunden, den gleichen Weg sollen wir auch hier einschlagen, ich
möchte da keine Erceptionen machen.

Kurz. Wie der Herr Regierungspräsident so eben
bemerkt hat, so glaube auch ich, man müsse vor der Hand leider

hier fistieren. Freilich ist hier eine Anzeige gemacht worden,

aber nicht, wie bet Herrn Mützenberg, gegen die gewählte
Person selbst, sondern die Anzeige ist gpgen jemand Anderes
gerichtet» aber nichts destoweniger wird die Folge diese sein,
daß die Wahl kassiert wird, wenn die Beschuldigung sich als
wahr herausstellt. Der Herr Regierungspräsident hat aber
auch aufmerksam gemacht auf die Uebelstände in dieser Sache.
Wenn man die Verfassung zur Hand nimmt und sieht, wie
ängstlich sie jeden bösen Einfluß der Administrativbeamten zu
hemmen sucht, so zeigt sich hier ein Uebelstand, der im
direkten Widerspruche mit der Verfassung ist, denn hier hängt
es offenbar vom allfälligen Übeln Wollen des Avministrativ-
beamt.n ab, eine Wahl auf Jahre hinauszuschieben. Wenn
ich auch zugebe, daß, wie der Herr Regierungspräsident
bemerkt, der einzelne Großrath Repräsentant des ganzen
Landes ist, so ist dabei doch noch Eines zu berücksichtigen.
Jeder Wahlkreis hat laut Verfassung das Recht, wenigstens
ein Mitglied in den Großen Rath zu wählen. Wenn man
nun aus nichtigen Gründen machen kann, daß ein gewähltes

Mitglied Monate und Jahre lang hier nicht sitzen darf,
so ist damit dem Walkreise ein Recht entzogen und eine
Verfassungsmäßige Bestimmung verletzt, indem dann der Große
Rath nicht aus so vielen Mitgliedern besteht, als die
Verfassung will. Indessen ist nun einmal hier vor der Hand
nicht zu helfen, man hat sich mir dem Wahlbestechungsgesetze
ein zweischneidiges Schwert in die Hand gegeben, welches den
einen Augenblick den Einen, den andern Augenblick den
Andern trifft. Allein waS kann man machen? Ich möchte auch
nicht sagen, das Gesetz solle nicht gehandhabr werden, aber
die Regierung kann doch den Unterbeamten zu verstehen geben

daß sie in solchen Fällen möglichst schnell progrediren
und nicht wegen einer jeden Lumperei eine Untersuchung
anheben sollen, denn sonst kann der Regierungsstatthalter sa¬

gen : 1'el est notre plaisir, wenn ihm eine Wahl nicht
gefällt, er macht eine Untersuchung von Jahr und Tag wegen
angeblicher Wahlumtriebe, am Ende schickt er sie dem
Gerichtspräsidenten ein, und dieser kann, wenn er gleicher
politischer Meinung ist, seiner Seits das Nämliche thun und
am Ende ist die Zeit, für welche der Betreffende gewählt war,
vorüber, wenn ein Entscheid erfolgt ist. Es ist wahrlich nicht
im Interesse des Rechtes und der Regierung, daß man so zu
Werke gehe. Der Prozeß gegen Herrn Mützenberg dauert
nun bereits ein Jahr, derjenige gegen Herrn Thomann zu
Huktwyl schon manchen Monat, und wie ich gehört habe,
so soll derselbe noch gar nicht weit gediehen sein, noch jetzt
sehe man ihm kein Ende vor. Ich möchte daher, wie ich schon
früher gethan, bei diesem Anlaß wiederholt der Regierung
dringend an's Herz legen, daß sie den Beamten empfehle,
in solchen Fällen möglichst schnell zu Werke zu gehen und
nicht alle drei oder vier Wochen ein Mal Einen zu verhören,
bis am Ende ein Jahr über die ganze Geschichte weggegangen

ist. Das macht nirgends gutes Blut, und jeder
Unbefangene muß sagen, daß sei nicht recht, es sei daher auch
nicht gut, abgesehen davon, gegen welche Partei im
vorkommenden Falle die Sache gerichtet sei. Die Regierung kann
den Regierungsstatthalter anfragen, wie sich die Sacke
verhalte n. s. w., und allerwenigstens kann sie den betreffenden
Beamten Weisungen ertheilen, die Sache möglichst zu befördern.

Jug old. Ich hätte das Wort nicht ergriffen, wenn
nicht indirekt Beschuldigungen gerichtet worden wären gegen
den Regierungsstatthalter von Seftigen. Der vorliegende Fall
war mir ganz unbekannt, vorgestern erst habe ich in einer
Zeitung davon gelesen, aber wenn man dem Regierungsstatthalter

von Sesrigen Vorwürfe machen will, so muß ich erklären,

daß ich überzeugt bin, derselbe sei jedenfalls unpar-
theiisch und leidenschaftslos zu Werke gegangen. Wenn von
Gewalt und Willkühr, von tel est notre plaisir u. s. w.
berichtet worden ist, so paßt das nicht aus den Regierungsstatthalter

von Seftigen, und wenn derselbe nslürlich auch
nicht dieselbe politische Meinung hat, wie Herr von Graffen-
ried, so bin ich doch fest überzeugt, daß er rechtlich und
loyal zu Werke gegangen. Wie will man ihm einen Borwurf
machen? Wenn eine Anzeige einkommt beim Regierungsstatthalter,

so muß er pflichtgemäß darauf eintreten und eine

Untersuchung anheben, erst das Ergebniß der Untersuchung
kann herausstellen, ob die Anzeige richtig war oder nicht.
Ich theile die Ansicht des Hrn. Altoberrichters Kurz durchaus,
daß es höchst ungerecht wäre, einen Wahlbezirk abzuhalten,
denjenigen Repräsentanten zu wählen, der ihm gefällt; aber
an diesem Allem trägt der Negienmgsstatthaltcr von
Seftigen keine Schuld. Wären nicht hinreichende Indizien
vorhanden gewesen, so würbe er die Untersuchung nicht eingeleitet

haben, denn er weiß zu gut, in welcher Stellung er
ist in einem Bezirke, der in seiner großen Mehrheit konservativ

ist. Uebrigens gebietet die Konsequenz » hier gleich zu
Verfahren wie in frühern Fällen, dabei aber theile ich die An-
sicht des Herrn Kurz, daß mir möglichster Schnelligkeit
verfahren werden sollte.

Kurz. Ich mache die Vorwürfe keineswegs dem
Regierungsstatthalter von Seftigen, ich habe nur im Allgemeinen
angedeutet, was geschehen könnte, wenn ein Abministrativbe-
amter nicht ganz seine Pflicht im Auge hätte. Alles was ich
darüber geäußert, habe ich nur im Allgemeinen gesagt und
nicht speziell in Bezug auf den Regicrungsstatrhalle? von
Seftigen, indem ich den Fall nicht näher kenne.

Tscharner. Ich möchte noch auf einen Umstand
aufmerksam machen. Man ist von der Voraussetzung
ausgegangen, daß mit der Anzeige auf Wahlbrstechung die Wahl
selbst nothwendig dahin fallen müsse. Mir ist kein positives Gesetz

bekannt, welches dieses ausspräche. Sie, Herr Vizepräsident,
meine Herren, haben ein eigenes Wahlbestechungsgesetz erlassen ;
wenn nun die Ungültigkeit einer Wahl in irgend einem
Gesetze hätte ausgesprochen sein sollen, so würde das gerade in



dieses Gesetz gehört haben, aber kein Wort hievon steht darin,
sondern die Wahl selbst bleibt aufrecht. Im Gesetze find bloS
enthalten gewisse Strafandrohungen gegen diejenigen, welche"
fich der Wahlbestechung u, s. w. schuldig machen. Nun hat
man heute erklärt, die Anzeige sei nicht gegen den Hrn. von
Graffenried gerichtet, sondern gegen andere Personen. Dieser
Umstand ist sehr wesentlich, indem daraus hervorgeht, daß
Hr. v. Graffenried dabei außer Spiel ist, und daß daS
Resultat der Untersuchung strafrechtliche Folgen begründen kann
nur gegen diejenigen, gegen welche die Anzeige gerichtet ist.
Herr von Graffenried kömmt also ganz außer Spiel, seine
Wahl bleibt gültig und kann durch keine Gesetzesbestimmung
umgestoßen werden. Ein anderer Umstand ferner ist dieser,
daß nichts vorliegt als eine ganz einfache Anzeige, und daß
nicht dargelhan ist, daß die Gerichte fich damit befaßt haben.
Der Regierungsstatthalter hat eine Untersuchung eingeleitet,
aber noch keine Versetzung in Anklagezustand hat stattgefunden,

erst wenn die Hauptuntersuchung erkannt wäre, könnte
man attfällig sagen, Herr V. Graffenried sei nicht zur Beei-
digung zuzulassen. So lange kein Hauptuntersuchungsbe-
schluß vorliegt, kann ein Mitglied nicht anders suspendirt
werden» als durch ein richterliches Urtheil, und also schließe
ich dahin, Herr v. Graffenried sei zu beeidigen.

Matthys. Weil der Antrag auf Beeidigung des

Herrn von Graffenried wiederholt gestellt worden ist, so muß
ich auch noch auf Einiges aufmerksam machen. Herr
Fürsprecher Tscharner sagt, im Gesetze sei nicht bestimmt, daß.
wenn sich ein solches Verbrechen herausstelle, die Wahl selbst

nothwendig kassirt werden müsse. Aber wenn eine öffentliche
oder Privaturkunde gefälscht wurde, so ist im Gesetze auch nicht
ausdrücklich bestimmt, daß durch den Strafrichler das betreffende

Rechtsgeschäft ungültig erklärt werden solle u.s.w.,und doch
ist dieß die nothwendige und natürliche Folge davon- Wenn
also im vorliegenden Falle durch Richterspruch ausgemacht
wird, daß Wahlbctrug ober Bestechung stattgefunden, so hat
vorerst der Richter die gesetzliche Strafe auszusprechen, und
der Gr. Rath hat zweitens die Wahl selbst als ungültig zu
erklären, denn das Eine ist nothwendig mit dem Andern
verbunden. Man sagt ferner, im Schreiben des Regierungs-
statthallerà seien keine Thatsachen angegeben, welche zeigen,
daß Wahlbestcchung staltgefunden habe. Aber davon sollte
dem Gr. Ruhe nichrö mitgetheilt werden, sondern eben nur,
daß wegen eingegangener Anzeige eine amtliche Untersuchung
eingeleitet worden sei, denn mir allem Anberm hat fich der
Gr. Rath nicht zu befassen. Hr. Fürsprecher Tscharner sagt
ferner, noch sei keine Hauptuntersuchung erkannt, also solle
die Beeidigung stattfinden. Aber, Herr Vizepräsident, meine
Herren, gehört die Voruntersuchung nicht eben so gut zur
Untersuchung, als die Hauptuntersuchung Bilden beide nicht
ein Ganzes? Ist ein Fall nicht bereits bei den Behörden
anhängig, wenn der gesetzlich bezeichnete Beamte, bei welchem
die Anzeige gemacht worden, derselben Folge gegeben hat?
Wir sollen heute nicht cine neue Praris einführen, sondern
daS Gleiche thun, wie bei den Herren Mützenbcrg» Thomann
und von Känel; wird Hr. von Graffenried gleich behandelt,
wie Andere, so hat er fich nicht zu beklagen.

Herr Vizepräsident- Wie es mir scheint, so ist
hier etwas Irrige» denn der Fall ist nicht ganz der gleiche.
Wenn das Schreiben des Negierungsstatthalters von Sefti-
gen angezeigt hätte, es sei eine Untersuchung erhoben worden
gegen den Gewählten selbst, wie dieß bei den Herren
Mützenberg und von Känel der Fall war, so hätte ich wohl
gewußt, was zu thun sei; jetzt aber weiß ich «ich seit zwanzig
Jahren nicht zu erinnern, daß ein solcher Fall vorgekommen
wäre, und die Frage, ob durch irgend einen Driltmann eine

Wahl könne invalivirt werden, ist eine sehr wichtige Frage.
Das Präsidium konnte daher nicht von fich auS entscheiden,
ob unter diesen Umständen Hr. von Graffenried beeidigt werden

soll- oder nicht- Wir haben jetzt nicht zu entscheiden, ob

die Anzeige richtig sei oder nicht u s. w., sondern bloß ob

vorläufig Hr. v. Graffenried beeidigt werden solle oder nicht.

Abstimmung.
1) Vom Regierungsralhe Erläuterungen

zu verlangen 21 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

2) Für sofortige Beeidigung des Hrn. von
Graffenried 6 Stimmen.

Dagegen Gr. Mehrheit.

Herr Vizepräsident. Es ist mir eine Anzeige
des Herrn Standesbuchhalters übergeben worden, wonach
diejenigen Mitglieder des Gr Rathes, welche später als eine
Stunde nach dem Namensaufrufe erscheinen, mit Ausnahme
der auf dem Lande wohnenden, welche nicht schon TagS vorher

da waren, auf das Ta g geld nicht mehr Anspruch ha-
ben, und wonach die Appelllisten jedesmal um 11 Uhr
Vormittags an die Buchhalterei abgegeben werden sollen. Früher
hat hierüber Folgendes stattgefunden: „1) unmittelbar nach
dem Namensaufrufe soll der SraatSschreiber oder dessen Stell-
Vertreter die während des Aufrufs eingetretenen Mitglieder
ersuchen, sich zur Einschreibung ihrer Anwesenheit zu melden.
Hierauf soll sein für die Anweisung der Entschädigung
bestimmtes Verzeichniß geschlossen sein; 2) hingegen können die
später eintretenden Mitglieder fich bei einem der Ammänner
anmelden, um mit Angabe der Stunde auf die zur
Anzeige der Pflichterfüllung bestimmte Kontrolle gesetzt zu werden."
Es ist nun gewünscht worden, daß obige Verfügung vom
Gr. Rathe genehmigt werde. Ich will nun fragen, ob
jemand andere Ansichten habe.

Kurz. So etwas soll nicht ohne Rapport des Finanz,
direktors hieher kommen.

Zahler. Es heißt, wer eine Stunde nach dem Appell
erscheine. Allein das Ablesen fängt gewöhnlich bedeutend später

an, als die dalür festgesetzte Stunde. Daher möchte ich,
statt eine Stunde nach dem Appell, sagen: eine Stunde nach
der festgesetzten Zeit, so daß, wenn die Zeit des Anfanges der

Sitzung auf 8 Uhr bestimmt ist, dann um S Uhr die Appellliste
geschlossen sein soll.

Garnier. Ick halte den dem Großen Rathe gemachten
Vorschlag für gegründet und für ein Mittel » mehr Ordnung
und Pünktlichkeit hinsichtlich des Besuchs der Sitzungen zu
erzielen ; allein ich bin denn doch mehr oder weniger überrascht,
zu sehen, daß man theilweise das Reglement des Großen Rathes

behandelt, und ich begreife nicht, warum unS dieses

Reglement noch nicht vorgelegt worden ist. Wir fitzen nunmehr
seit einem Jahre hier, und noch haben wir bloß ein provisorisches

Reglement, ungeachtet schon seit langer Zeit eine
Kommission ernannt ist, um diese Lücke auszufüllen. Schon
frühern daherigen Reklamationen hat man geantwortet, die

Mitglieder dieser Kommission hätten nicht Zeit gehabt, sich mit
dieser Arbeit zu befassen. Allein wenn sie nicht Zeit haben,
um ihren Auftrag zu erfüllen, so mögen sie ihre Entlassung
verlangen, und der Große Rath möge Jemand Anderes damit
beauftragen. Ich verlange demnach, daß die Reglements-
kommisfion eingeladen werde, ihre Arbeit binnen möglichst kurzer

Frist vorzulegen.

Funk, Vizepräsident des Regierungsrathes. Dieser
Gegenstand soll den Großen Rath keinen Augenblick länger
aufhalten. Von dem Srandesbuchhalter ist bei dem Finanzdireklor
gerügt worden, daß gar oft die Kontrolle über den Appell
sehr spät einkomme, und man hat geglaubt, dieses solle gerügt
werden, weil verhältnißmäßig gar wenige Abwesenheilsanmcr-
kungen darin vorkommen, und das ist in Bezug auf den

Finanzpunkt sehr wichtig. Diejenigen Mitglieder sollen bezahlt
werden, welche den Großen Rath besuchen, diejenigen aber
nicht, welche ihn nicht besuchen, oder nur etwa eine Stunde
da find. Dieses gab nun im Regierungsrathe Anlaß zu einer
Diskussion, aber der Regierungsrath glaubte, er solle darüber
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keine Verfügung treffen, sondern das sei in der Kompetenz deS

Großrathspräsibcnten, dieser solle das Reglement handhaben
und den Herrn Stimmcnzâhlern die nöthigen Befehle ertheilen.
Aber den Großen Rath wollte man nicht damic behelligen,
auch ist kein Vortrag darüber da. Uebcrhaupr sollen alle
Geschäfte des Großen Rathes nicht anders als nach vorhergegangener

Vorberathung behandelt werten, worauf ich für dieses
und andere Male aufmerksam mache, indem hier schon oft
etwas beschlossen worden ist, ohne ein vorbcrathendes
Gutachten.

Herr Vizepräsident. Dieser Gegenstand ist mir
heule Morgen durch einen Official übergeben worden, von
Seite deS Herrn Großrathspräsidenten, damit die Sache vom
Großen Rathe sankiionirt werbe.

Srettlcr. Ich glaube, die Sache solle ganz einfach
an den Rcgierungsralh zur Untersuchung geschickt werden, eS

liegt ja kein Gutachten vor.

Lohner. Ich müßte mich dahin aussprcchen, daß ich
eine Stunde nach dem Appell zu viel finde, ich möchte
Anmeldungen von Mitgliedern nicht länger annehmen, als bis
jewcilcn das Protokoll genehmigt ist. Im U-brigen möchte
ich die Reklamationen des Herrn Garnier unterstützen in
Betreff des Großralhsreglemenrs. Wir find nun bereits ein Jahr
da und haben noch kein definitives Reglement. Ich trage also
darauf an, die hiefür aufgestellte Spczialkommisfion durch eine

Mahnung zur Beschleunigung ihrer Arbeit aufzufordern.

Abstimmung.
1) In die Behandlung der Zuschrift des

Herrn Kanionsbnchhalters einzutreten Niemand.
2) Für Erlassung einer Mahnung an die

Reglemcncskommisfion. Handmehr.

Herr Vizepräsident. Es liegt hier ein Schreiben
des Herrn Großraths Fell er von Uebcschi an den Regie-
rungsffatrhalter von Thun, worin Ersterer seinen Austritt auS
dem Großen Rathe erklärt. Allein der Austritt aus dem
Großen Rathe soll in eigentlicher Form durch Schreiben an
das Präsidium des Großen Rathes erklärt werden. Wenn
Niemand andere Ansichten hat, so scheint es mir, es solle dieses

Schreiben an das betreffende Mitglied zurückgeschickt werden.

Funk, Vizepräsident des Regierungsrathes. Herr Feller
hat unter anderm auch die Stelle eines Amtsrichters bekleidet,
deren Niederlegung er dem Regierungsstatthalrer von Thun
anzeigte, und bei diesem Anlasse bann auch gleichzeitig seinen
Austritt aus dem Großen Rathe. Dieses Schreiben wurde
dem Rcgicrungsrathe mitgetheilt, welcher bezüglich auf die
Amlsrichterstelle eine neue Wahl angeordnet, bezüglich auf die
GroßrathSstelle hingegen das Schreiben dem Präsidium des
Großen Rathes übermittelt hat, damit dasselbe dem Großen
Rache davon Kenntniß gebe, im Protokolle Vormerkung davon
nehmen und d.n Regierungsrath anweisen lasse, eine neue
Wahl zu veranstalten.

Herr Vizepräsident. Das ist immerhin von Seite
der betreffenden Mitglieder eine neue Form, das Präsidium
des Großen Ralh.s zu übergehen.

v. Erlach. Es scheint mir denn doch auch nicht, daß
ein Mitglied des Großen Rathes einem Unterbeamten gültig
melden könne, daß es den Austritt aus dieser Behörde nehmen
wolle. Mir scheint, man hätte dem Regierungsstatlhalter
anzeigen sollen, dieser Austritt sei dem Präsidium des Großen
Rathes anzuzeigen, nicht dem Regierungsrathe. Das wäre der
Weg gewesen. Ich möchte also antragen, zu beschließen,
daß künftighin dieser Weg solle eingeschlagen werden.

Lohn er. Diese Ansicht müßte ich durchaus theilen.
Es ist an allen Orten Gebrauch, daß, wenn man aus einer
Behörde auStritt, man dieß dem Präsidenten dieser Behörde
anzeige.

Jngold. Herr Hauptmann Karlen hatte seiner Zeit
den Austritt aus dem Großen Rathe bloß dem Regierungs-
ralhe angezeigt, und als das hier zur Sprache kam, hat man
darauf gestützt erkannt, er sei berechtigt gewesen, seine Aus-
trittserklärung zurückzuziehen, weil er sie nicht dem Präsidium
des Großen RalhcS selbst zugeschickt habe.

Karlen in der Mühlematt. Das ist ganz unrichtig;
ich habe damals meinen Austritt dem Herrn Großrarhsprä-
sidcnten selbst angezeigt und nicht dem Regicrungsrathe.

Herr V izepräsident. Dieses ist vollkommen richtig,
hier aber ist die Sache nicht den reglemcntsgemäßen Weg
gegangen.

Abstimmung.
Für Berücksichtigung der Erklärung deS Herrn

Feiler 4 Stimmen.
Dagegen Gr. Mehrheit.

Wahl eines Gerichtspräsidenten des Amtsbezirks

Biel, — auf 1. Oktober 1647.

Vorgeschlagen sind vom Wahlbezirke die Herren L Mürset,
Fürsprecher, und L. Hubcr, Nechtsagcnt, beide in Biel. und
Vom Obcrgcrichte die Herren Fürsprecher Kunz in Meinisberg
und Fürsprecher Neuhaus in Erlach.

Von 94 Stimmen erhalten im 1. Skrutinium:
Herr Fürsprecher Mürset 79.

» „ Kunz 1.

„ Rcchtsagent Huber 4.
„ Fürsprecher Neuhaus 10.

Ernannt ist demnach Herr Fürsprecher Mürset.

Ein Vor trag der Direktion der Justiz und
Polizei empfiehlt das N a l u r a l i sa t i o n s g e su ch des
Herrn Basil H i dber von Mels, Kantons St. Gallen, Lch-
rerS an der hiesigen Jndustrischule, welchem daS Bürgerrecht
der Gemeinde Bourg zugesichert ist.

G Y gar. Ich bin nicht Freund von den vielen
Naturalisationen, denn ich glaube, dieselben gereichen dem Lande
nicht zum Nutzen und Frommen; daher habe ich mich schon
öfters gegen das fortwährende Naturalisier» ausgesprochen
und bin auch heute im Falle, es zu thun. Den Herrn Hidbcr
kenne ich weiter nicht, als daß ich weiß, daß er in Herzogen-
buchsee Sekundarlehrcr war. Im Vortrage aber beißt es
Herr Hibber hade an den beiden Freischaarenzügen Theil
genommen u. s. w. Wenn nun derselbe hieraus eine Empfeh-
lung ableiten wollte, so hätte er vom letzten Freischaarcnzug
nicht schon am Montag Abend durch Bleienbach zurückziehen
sollen, sondern sich die Ehre zu Theil werden lassen, in der
Jesuitcnkirche zu Luzern als Gefangener zu sitzen. Ich stelle
also den Antrag auf Nichtnaturalisalion.

Wein gart. Ich dagegen möchte den Herrn Hidber
bestens empfohlen haben. Wir haben bekanntlich Lehrer nö-
thig, und er ist einer der tüchtigsten, ein Mann, der seine
Studien entgegen dem sonstigen Vorurtheile der Katholiken
hier in Bern gemacht und vollendet hat. Er war in Herzo-
genbuchsee Lehrer bis zu seiner Beförderung an die hiesige
Industrieschule, und dort spricht man sich übereinstimmend zu



seinen Gunsten aus. Daß er am Freischaarenzuge Theil
genommen, ist eine Sache, die ihn einzig angehr, er hat dabei
seinen Gefühlen Folge gegeben, wie jeder Andere, und er
sagt gar nicht, daß dieß ein Empsehlungsgrund für ihn sein
solle, sondern er sagt bloß, daß dieser Umstand ihm im Kanton

St. Gallen hinderlich sein werde, um angestellt zu werden.
Nun bin ich auch nicht dafür, jeden zu naturalifiren, namentlich

nicht Landesfremde, allein er ist ein Schweizerbürger und
hat Schwcizerblut in seinen Adern. Ich mache also da einen
wesentlichen Unterschied, denn er verändert nur die Erdscholle,
auf der er bisher gestanden, mit einer andern, er geht bloß
aus einem Kanton in den andern. Es ist ein wesentlicher
Unterschied zwischen einem Schweizer, der sich bewogen fühlt,
Bürger zu werden in einem andern Kanton, wo er seit mehr
als 10 Jahren segensreich gewirkt hat, und hingegen einem
solchen, der aus der Fremde hieher kömmt, und den man nicht
kennt, ungeachtet ich auch den Fremdenhaß bekämpfen möchte.

Im Allgemeinen möchte ich den Naturalisationen das Wort
reden, wenn man einige Sicherheit hat, daß man keine schlechte

Acquisition macht.

As fol ter. Ich kenne den Herrn Hidber persönlich
und möchte ihn bestens empfehlen. Seit mehreren Jahren
war er zu Herzogenbuchsee Lehrer und ist ein rechtschaffener
Mann.

Schaad. Auch ich möchte das Gesuch unterstützen;
Herr Hidber ist ein Mann, den man nöthig hat imKanron;
Beweis dafür ist, daß man ihn von Herzogenbuchsee hieher
nach Bern berufen hat.

Herr Direktor der Justiz und Polizei als
Berichterstarter. Herr Hidber thut sich durchaus nichts zu
gut auf die Freischaarenzuge, sondern er führt eS als Grund
an, warum er in seinem Kantone keine Anstellung finde- Er
gehört nämlich dem katholischen Theile von St. Gallen an,
und man weiß, wie es dort steht, namentlich in der
Gegend, welcher er seiner Heimath nach angehört. Er ist
schon seit 1V Jahren hier und hat sich als ein recht tüchtiger
Lehrer ausgewiesen. Sie, Hr. Vizepräsident, meine Herren,
machen hier jedenfalls keine böse Acquisition, sondern eine

gute. Er ist nicht einer derjenigen, die aus dem Auslande
herkommen, und sich nachher hier über Alles wegsetzen u. f. w
sondern er gehört ursprünglich der Schweizan, und es freut ihn,
seine Kräfte dem Karon Bern zu widmen, die er großentheilS
hier erlangt hat.

Abstimmung durch Ballotirung.

Für Willfahr 50 Stimmen.

„ Abschlag 38 „
Da nicht zwei Drittheile der Stimmen für Willfahr

gefallen, so ist das Gesuch abgewiesen.

Folgende Vorträge der Direkion der Justiz
und Polizei betreffen die Strafnachlaßgesuche

1) des C. L. Wieg sa m, gewesenen Schmiedenwirths
in Bern, dessen wegen betrügerischen Geldstags über ihn
verhängte und zum Theil ausgestandene Kettenstrafe vom Großen
Rathe am 1 September 1816 in Kantonsverweisung
umgewandelt worden ist.

Der Antrag schließt auf Abweisung.

Garnier. Wenn ich die Freiheit nehme, das Begehren

dem Wohlwollen deS Großen Rathes zu empfehlen, so

geschieht dieß aus dem Grunde, weil verschiedene Umstände zu

Gunsten des Bittstellers sprechen. Herr Wiegsam war Gastwirth

auf der Schmiedenzunft zu Bern, und wahrscheinlich
von vielen unter unS persönlich gekannt; alle jene die ihn

kannten, haben ihn, ich bin davon überzeugt, jederzeit für
einen durchaus ehrenhaften Mann gehalten. Sein Gasthaus
war nicht stark besucht, seine Preise niedrig, und unglückliche
Spekulationen haben Stockung in seine Geschäfte gebracht
und ihn zu Erklärung des Geldstages genöthigt. Was seine

Stellung erschwerte, war der Umstand, daß er in einem
Zeitpunkte wo seine Schulden sein Vermögen überstiegen, ein
Anleihen machte. Als er darüber abgehört wurde, ob er
dazumal Kenntniß von seiner Lage gehabt habe, so hätte Wiegsam,

wenn er ein unredlicher Mann gewesen wäre, darauf
mit Nein antworten, und sich dadurch den traurigen Folgen seines
Zugeständnisses entziehen können. ES ist Ihnen bekannt, meine
Herren, daß das Gesetz, welches die Richter anzuwenden im
Falle waren, außerordentlich strenge ist, und doch fleht man
sehr viele Handelsleute, deren Passiva die Aktiva übersteigen,
ebenfalls zu Anleihen ihre Zuflucht nehmen und dabei mit meh-
rerm Glücke bestehen als Wiegsam. In der That ist der
Kredit die Seele des Handels; die einen erfreuen sich günstigen

Erfolgs, Andere gehen zu Grunde; Wiegsam gehörte
zur Zahl der Letztern. Nach dem französischen Gesetze, das
im Jura gilt, wäre Wiegsam nicht strafbar gewesen, denn
in demselben ist es nicht verboten, Summen aufzubrechen,
wenn man kein Vermögen besitzt. Das bernische Gesetz hat of.
senbar zum Zweck, den reichen Leuten einen Vortheil zu ver-
schaffen. Man wendet ein, daß diese Frage der Versammlung
schon mehrmals vorgelegt worden sei, allein daraus, daß
man vor einem Jahr dem Begehren nicht entsprochen hat,
folget nicht, daß man dasselbe auch jetzt beseitigen syll.
Ein fernerer Grund, den ich geltend machen möchte, ist der
Zustand der Gesundheit des Bittstellers, ein Zustand, der
ihm nicht zuläßt, sich mit jeder Art von Beschäftigung abzu-
geben, so daß er seiner Familie zur Last fällt, und man in
Wirklichkeit eigentlich diese letztere straft. Der Retner schließt
mit dem Verlangen, daß der Große Rath dem Gesuche des

Bittstellers entsoreche.

Wein g art. Ich unterstütze diesen Antrag vollkommen.

Herr Direktor der Justiz und Polizei als
Berichterstatter. Ich will mich einfach darauf beschränken, den

Antrag des Regierungsralhes zu unterstützen. Das Gesetz über
den betrügerischen Gelbstag ist allerdings sehr strenge, aber
man muß sich in die Umstände zurückdenken, wo es entstanden

ist, wo die Bluttmacherei in hohem Grade stattgefunden
hat u. f. w. Die damalige Gesetzgebung hat damals durch
dieses Gesetz gar sehr den Ansichten des Volkes beigestimmt.
Unter dem Scheine deS Rechtes konnte man ganze Familien
in Armuth stürzen, unbestraft, während ein armer Mann,
der für einige Batzen etwas entwendete» ins Zuchthaus und
Schellenwerk kam. Es mag sein, daß Herr Wiegsam nicht
diejenige Gesundheit hat, welche ich ihm wünsche» möchte,
aber er hat doch eine gute Gemeinde, einegute Gesellschaft,
und bereits hat er die Gnade des Großen Rathes genossen.
Daß seine Familie damit bestraft sei, ist richtig, aber das ist
in jedem Straffalle das Gleiche, wo ein Hausvater bestraft
wird. Wenn Sie aus diesem Grunde die Strafe schenken wollen

so müssen Sie eS dann fast durchgehend's bei Allen
thun.

Abstimmung durch Ballotirung.

Für Abschlag 34 Stimmen.

„ Willfahr 55

2) Des E. Ben teli, gewesenen Notars, von Bern,
dessen wegen betrügerischen GeldscagS über ihn seiner Zeit
verhängte Kettenstrafe vom Großen Rath am 2. März 1844,
in eben so viele Zeit Landesverweisung umgewandelt worden
ist.

Der Antrag schließt auf Abweisung.



Wein gart. Ich kenne den Herrn Benteli durchaus
nicht, aber der Fall ist ganz analog mit dem vorherigen;
ohne Inkonsequenz kann daher der Große Rath nicht dem
Einen entsprechen und den Anderen abweisen. Ich will auch die
gesetzliche Rechtmäßigkeit der Strafe deS Hrn. Benteli nicht
angreifen sondern nur auf die ungeheuere Strenge deS Gesetzes
aufmerksam machen. Zu sagen, daß wenn Jemand Geld ab-
borgt zur Zeit, wo seine Geschäfte zerrüttet find, das
strafwürdig sei, setzt voraus, daß man auch daS Gcldabborgen
überhaupt verbieten sollte. Nun haben wir kein Gesetz, welches

sagt, daß man nicht Geld borgen dürfe, wenn man
dessen bedarf. So natürlich eS ist, wenn ein Schiffbrüchiger
sich noch am ersten besten Balken zu halten und dadurch zu
retten sucht, eben so natürlich ist eS, daß ein Mann, der in
seinen Geschäften momentan zurückgekommen ist, sich zu helfen

sucht, wenn er Leute findet, die ihm helfen wollen. Daher
glaube ich, daß dieses Gesetz allzustrenge sei, und in unsern
Tagen herrscht Gottlob ein milderer Geist, ein Geist der
christlichen Liebe. Ich hoffe also, der Große Rath werde die
Bitte deS Herrn Benteli eben so gut berücksichtigen als die
Vorhergehende.

MattbyS. Ich habe nicht zur Begnadiguung von
Wiegsam gestimmt, weil ich ihn seit Jahren gekannt habe,
und weil er tagiäglich auf einem schönen Pferde ausritt, nachdem

er so viele Gläubiger unbezahlt gelassen. Allein der
Große Rath hat ihn nun mir Mehrheit begnadigt, also soll
er auch den Herrn Benteli begnadigen, zumal ich weiß, daß
er die fragliche Schuld, um deren willen er bestraft wurde,
kontrahirt hat, als er mit bedeutenden Familiensorgen beladen

war, denn er hat eine sehr starke Familie, und in sittlicher

Beziehung kann man ihm meines Wissens keine Vorwürfe
machen.

Kurz. Wenn man den vorhergehenden Fall ins Auge
faßt, so möchte ich nur aufmerksam machen, daß die Summe,
um deren willen Herr Benteli bestraft worden, nämlich
3000 Fr., nachträglich zurückbezahlt worden ist, so daß
er den Vortheil vor dem frühern Falle voraus hat, daß
hier nichts zurückbezahlt worden, während bei Herrn
Benteli dieses der Fall ist. Materiell ist also das
Vergehen aufgehoben, und da man den Wiegsam begnadigt hat,
so ist es nothwendig, auch den minder Schuldigen zu
begnadigen.

Herr Berichterstatter. Beide Fälle find
allerdings identisch in Slrafgrund, Strafart und Strafmaß, so

daß der Große Rath nicht wohl anders kann, als auch hier
begnadigen, um so mehr, als auch nach meiner Ansicht Herr
Benteli der Gnade würdiger ist, als Herr Wiegsam, der
nach dem GeldStage zu Pferde gesessen u. s. w.

Abstimmung durch Ballotirung.
Für Abschlag 13 Stimmen.

Willfahr 74

3) DeS N. R o h rer von Großhöchstetten, wegen
Todtschießens deS Kutschers Lenz durch kriegsgerichtliches Urtheil
vor bald 10 Jahren zur Todesstrafe durch Erschießen verurtheilt,

vom Großen Rathe am 12. Mai 1833 in so weit
begnadigt, daß diese Strafe in 12jährige Landesverweisung
umgewandelt wurde.

Dieses Gesuch wird, gemäß dem Antrage, durchs Handmehr

abgewiesen.

4) DeS wegen betrügerischen GeldstageS am 11. Mai
1346 peinlich zu zweijähriger Zuchthausstrafe verurtheilten
Simon Bertschmann von Beltigen, Kanton Baselstadt.

Auch dieses Gesuch wird einfach durch's Handmehr
abgewiesen.

Schluß der Sitzung um 1 Uhr.

Anzeige.
So wie früher bei den Verhandlungen über den

Civilprozeß der Fall war, so hat auch bezüglich aus den

Betreibungsprozeß der Herr Redaktor und Berichterstatter
Riggeler die Gefälligkeit gehabt, die Manuskripte der da-
herigen Eingangs- und Schlußrappörte jeweilen vor dem
Drucke zu berichtigen.

Für die Redaktion:

L. Jäggi-Kistler.
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Großen Rathes des Kantons Bern.

Jahr 1847. Ordentliche Sommer sitzung. (Zweite Hälfte.) Nr. 12«.

Zweite Sitzung.

Dienstag, den 14. September.
Morgens um 8 Uhr.

Vizepräsident: Herr von Tillier.

Herr Z. Stämpfli von Schwanden, zeigt durch Zu.
schiifl an, daß er in Folge seiner Erwählung zum Forst- und
Domänenverwalter aufgehört habe, Mitglied des Großen Rathes

und also auch der StaatSwirthschaftSkommis-
si on zu sein.

Beim Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung:

die Herren Anderegg zu Kleindietwyl, Bähler^ Balzli,
Beutler, Dähler zu Sefligen, Friedli, Gerder zu Sreffisvurz,
Jndermühle, Kanziger, Karlen zu Dicmligen, Kernen zuReu-
tigen, KrebS zu Twann, Krebs zu Rücggisberg, Küng zu

Hunziken, Lehmann zu Lotzwpl, Messerli, Moter zu Herzo-
genbuchiee, Müller zu Sumiswald, Rieder zu Lenk, Rilschard
zu Oberhofen, Rosselet, Sahli zu Orlschwaben, Schüpbach zu
Höchstelten, Schütz, v. Steiger» Sruder, Sury, Thonen
und Wiedmcr zu Grünen; ohne Entschuldigung: die Herren
Aebersold zu Signau, Batschelet, B.-lricharV, Blösch, Boivin,
Büeche, Bühler, Carrel, Cünier, Dähler zu Sleffisvurg, Eg-
gimann, Elter, Fenniger, Fleurp, Freudiger, Fröre, Geiser
Oberstlieutenant, Gerber zu Signau, Greller, Girardin, Gou-
vernon, Greppin, Grimairre, Habegger, Haudenschild, Heil-
mann, Hirsbrunner, Hofer zu Hasle, Hutzli, Jseli, Juillard,
Känel, Käser, Kernen Fürsprecher, Kilcher, Kröpf, Küng zu

Häutligen, Laulerburg, Lehmann zu Leuzigen, Lehmann zu

Rüdtligen, Leist, Lüthi, Marchand, Marquis, Marti Arzt, Marti
zu Kostpofen, Melhee, Moreau, Müller 1>r., Neuhaus, Niggeler,
Nidegger, Ollh, beide Probst, Prüdon, Rcber, Reichenbach,
Renlsch, Rieder zu Adelboden, RöthliSberger zu Lauperswpl,
Rubin, Salzmann, Scheidegger zu Niederhutlwyl, Schneider,
Scholer» Schüpbach zu Rahnflüh, Steiner, Sterchi, T äche»

Tschiffcli, Vallat, Verdat und Wirth.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und

genehmigt.

Herr D a uco u rt, vr., zu Pruntrut, leistet als neu ein-
tretendes Mitglied des Großen RaiheS den Eid.

Verlesen wird eine Mahnung des Hern Karlen in
der Müh!ematt, dahin gehend, es möchte dem Regierungs-
rath der Auftrag ertheilt werden, über die im 8- 16 der
Verfassung aufgestellten Bedingungen für Wahlfähigkeit der
Staatsbeamte» Bericht zu erstatten.

Tagesordnung.
Vortrag deS Regierungsrathes, betreffend die

Beschwerde der Einwohnergemeinde Seeberg gegen eine
Verfügung deS RegierungsratheS.

- Dem Vortrage zufolge war zu Seeberg, im Amtsbezirk
Wangen, Herr Amtsrichter I. R. Affolter zum Präsidenten
deS Einwohnergemeinderathes gewählt worden. Der Regi--
rungsralh, hievon in Kenntniß gesetzt, verfügte alS oberste
Verwalrungs- und Erekurivbehörde dahin, daß beide Stellen
unvereinbar seien, daß aber der Gewählte sich für die eine
oder andere entscheiden möge, worauf Herr Affolter sich für
Beibehaltung der Amtsrichters lie erklärte, und der Regie-
rungsstatthalter von Wangen die Gemeinde Sceberg anwies,
zur Wahl eines andern Emwohnergemeinderalhspräsidcnten zu
schreiten. Gegen diese Verfügung ruft die genannte Gemeinde
den Entscheid deS Gr. RalheS an, und gestützt auf die
§8. 11, 12, Ziffer 1, 63, ferner auf den F. 2 deS Gesetzes
vom 13. Dezember 1846, auf die §§. 37 ff. deS Gesetze» vom
3. Dezember 1831 schlägt der Regterungsrath dem Großen
Rathe vor, über die Beschwerde der Einwohnergemeinde von
Seeberg zur Tagesordnung zu schreiten.

Funk, Vizepräsident deS Regierungsrathes, als
Berichterstatter. Herr Vizepräsident, meine Herren, die öffentliche
Staatsgewalt ist organisirt durch allgemeine Bestimmungen
in der Verfassung und durch besondere Bestimmungen in
bestehenden Gesetzen, und wenn in Bezug auf die öffentlich«
Staatsverwaltung und den öffentlichen Organismus Spezial-
fälle vorkommen, so sind diese durch den Negierungsrath alS
oberste Administrativbehörde zu entscheiden, und ob er dann
richtig oder unrichtig entscheide, so gehört das nicht hieher.
Ich halte aber dafür, daß im vorliegenden Falle die Frage
ganz richtig entschieden worden ist, und die Vermuthung hiefür

liegt namentlich darin, daß in allen gleichartigen Fällen,
welche bis jetzt vorgekommen und vom Regisrungsralhe im
nämlichen Sinne entschieden worden sind » von keiner Seite
her die mindesten Zweifel darüber geäußert oder Reklamationen

dagegen erhoben wurden, mit alleiniger Ausnahme von
Seeberg. Ich erkläre mir'S wirklich nicht ganz, wie dort diese
Zweifel aufgeworfen werden konnten. Um indessen darüber
einen richtigen Blick zu bekommen, muß man in die Sache



selbst cl.vaö näher eintreten; es ist wichtig, daß man darüber
im Allgemeinen Licht verbreite, und daß der Große Rath mit
Kenntniß der Sache seine Beschlußnahme fasse. Man muß
vor Augen haben die gegenwärtige Stellung und Wirksamkeit

der Präsidenten der Einwohnergemeinveräthe, wie sie durch
Versassung und Gesetz bestimmt ist. Bekanntlich besteht eine

Bestimmung im 8 68 der Verfassung, welche sagt, daß der

Einwohnergemeinverath und sein Präsident die örtlichen Voll«
ziehungs- und Polizeibehörden seien. Ferner sagt der 8. 2

des Gesetzes vom 18. September 1846, daß alle AmtSverrich-
langen, Rechte und Pflichten der früheren Unlerstatkhalcer
übergegangen seien auf die Präsidenten der Gemeindcräthe.
Im 8. 11 der Verfassung haben wir die weitere Vorschrift,
daß die administrative und richterliche Gewalt in allen Sru
sen der Staatsverwaltung getrennt sind. Eine weitere
Ausführung dieses Grundsatzes ist entHallen im §. ^'2 welcher
sagt: „Auf der gleichen Person dürfen nicht vereinigt sein:
1) Eine Stelle der administrativen und der richterlichen
Gewalt." Hiebei bemerke ich, daß schon unter der frühern
Verfassung eine ganz gleiche Vorschrift enthalten war, und es

wird niemand ein Beispiel anführen können, daß damals ein

Unterstalthalter zu gleicher Zeit eine Amrsrichterstelle bekleidet

hätte, oder ein Amtsrichter eine Unterstatlhallerstelle. Nun
ist jetzt die Stellung des EinwohnergemeinderalhSprästdeuten
die gleiche, wie früher diejenige des UaterstatthallerS, nämlich
als Vollziehungs- und Polizeibeamlcr in seiner Gemeinde. Ich
will hier eine Stelle mittheilen aus der Eidesformel der Un-
terstatlhalter in Bezug aus Erfüllung ihrer Pflichten, woraus
Sie seyen, daß der Einwohnergemeinderathspräsidenl als
Nachfolger des Untcrstatthalters nunmehr wirkich Voilziehungs-
und Polizeibeamter ist und in dieser Beziehung seine Auftrage
von der Negierung und vom RegierungSstatthattcr zu erhalten
hat. Jene Eidesformel nämlich lautet: „Es schwört der Unie,

statthalter — die Gesetze, und die Verordnungen
und die Befehle des Regierungsrathes zu vollziehen, die
Aufträge deS Regierungsstatrhalters zu befolgen, demselben von
allen Ereignissen, die ihm (dem Schwörenden) bekannt werden

welche die öffentliche Ruhe und Sicherheit stören, oder
dem Negierungsstatthalter zu wissen nöthig sein möchten,
sogleich Nachricht zu geben u. s. w." Sie sehen daraus, Herr
Vizepräsident, meine Herren, daß das Amtsverhältuiß deS

Präsidenten des Einwohnergemeinderalhes als Nachfolgers des

Regierungsraths ihn in Beziehung setzt zum Rcgierungörathe
oder zum Negierungsstatthalter, und daß er in dieser Hinsicht
mit keiner andern Beamtung des Staates in irgend einer
unmittelbaren Relation steht, so daß also dem Grundsätze nach
die Sache durchaus nicht zweifelhaft ist. Was nun den
speziellen Fall betrifft, so frägt es sich: Sollte der Negieruugs-
rath die Sache entscheiden, hat er wohl daran gethan, und
soll der Gr. Rath sich ferner damit befassen? Im letzten
Falle müßten Sie sich geradezu permanent erklärenden!, wir
könnten und müßten fast alte Wochen dergleichen Fragen vor
Sie bringen. Wenn Sie sich aber nicht permanent erklären
wollen, was soll dann aus der öffentlichen Administration
»Verven? Die Gemeindsverwaliung, die Vormundschaftsver-
walrung steht mit der Verwaltung des Staates in so genauem
Zusammenhange, daß sie nicht durch solche Fragen verzögert
werden kann. Daher gehört der Entscheid darüber nothwendig

in den Geschäftskreis des Regierungsrathes, als oberster
VcnvalrungS-- und Erckulivbehörbe. Ich glaube demnach,
die Eingabe der Gemeinde Seeberg sei durchaus ungegründet.
Diele Gemeinde hat auch darin Unrecht, zu sagen,
der RegierungSrath habe durch seinen Entscheid die
Verfassung oder Geietze erläutert. Das ist unrichtig. Eine
Erläuterung geschieht, wenn, abgesehen vom Spezialfalle,
d>r Große Rath in Illosi sagt, die Verfassung oder das Gesetz

solle so und so verstanden werden, aber im Entscheid der
obeizten VcrwaltungS« und Vollziehungsbehörde in coucrvto,
in einem zugegebenen Spezialfalle, ist nicht Sache des Gr.
Rathes, sondern der obcisten Verwaltungsbehörde. Daher
glaubt der RegierungSrath, es solle über die vorliegende
Beschwerde zur Tagesordnung geschritten werden.

Durch's Handmehr genehmigt.

Vortrag des Regierungsraths über die

Wahlverhandlung der Wahlversammlung des Amtsbezirkes Ko-
n olfingen.

Dem Vortrage zufolge war die Wahlversammlung von
Konolfiugen auf 4. Juli letzthin einberufen zur Wahl eines

Amtsrichters und eines Amtögerichkssuppleanten. Gegen die

Gültigkeit der dahsrigeu Wchlverhandlung liklamiren eine

Anzahl Bürger des Amtsbezirks, gestützt auf folgende Motive

: 1) Daß die Wahlversammlung nicht gehörig publizirt
worden, indem z. B. zu Oderdießbach die Publikation erst
verlesen wurde, während die Wahlversammlung in Höchstem»
bereits versammelt war ; 2) daß, als Herr Großralh I. Schüp-
bach zum Amtsrichter gewählt, und dadurch die Stelle ein S

zweiten Suppleanten vakant geworden war, tie Wahlversammlung

sogleich zur Wahl dieses zweiten Suppléante» schritt,
während bei der Publikation der Wahlversammlung nur von
einem Suppleanten die Rede war. — Der Regierungsrath
stellt den Antrag auf Tagesordnung, weil die erhobene
Reklamation aus Grund angeblicher Formverlctzungen nicht in
der gesetzlich bestimmten Frist von 8 Tagen eingereicht worden
sei und daher nicht mehr berücksichtigt werden könne.

Herr Vizepräsident des Regierungsrathes
als Berichterstatter. Am 1. Juli letzthin ist die Amtsbezirks-
wahlversammlung von Konolfinzen zusammengetreten, um Wahlen

vorzunehmen in das Amtsgericht. Bekanntlich eristirt
ein Gesetz, weiches die Frist bestimmt, die beobachtet werden
muß, wenn aus Grund von Formvcrletzungen Reklamationen

gegen die Gültigkeit der Wahlverhandlungen eingegeben werden

sollen, nämlich 8 Tage, vom Tage der Verhandlung an
gerechnet. Gegen die Wahlergebnisse oberwähuter Wahlocv-
sammlung sind nun zwei Reklamationen eingelangt. Eine
derselben ist erledigt durch Entscheidung des Großen Rathes;
dieselbe war zu rechter Zeit eingelangt, aber man hat gefunden,
sie sei materiell nicht begründet. Hieraus hat dann der Re-
gierungsrath Auftrag gegeben zur Beeidigung der Gewählten,
und die Gewählten sind beeidigt worden. Später kömmt jetzt
diese Beschwerveschrift und verlangt oufS Reue die Kassirung
dieser Wahlen. Es handelt sich hier wiederum um angebliche
Formverletzungen, denn die Petenten sagen, die
Wahlversammlung sei nicht gehörig publizirt worden, und somit seien
die Wähler nicht in der Möglichkeit gestanden, an der Wahl»
operation Theil zu nehmen. Es ist schon sehr auffallend, daß

bloß aus einer einzigen Gemeinde des großen Amtsbezirkes
gegen diese Wahlen reklamier wird, während alle andern
Gemeinden darüber weggehen und nicht reklamiren. Dieses hat
aber in folgendem Umstände seinen Grund. Der Regierungs-
statthailer hatte den Auftrag zur Zusammenberufung des Wahl-
koilcgiums am 24 Juli erhalten, und er hat dafür gesorgt,
daß sofort die Publikationen in die Gemeinden abgeschickt wär-
den. In der Gemeinde Oberdießbach ist aber die Ankunft
dieser Publikation vernachlässigt worden und verspätet
eingetroffen, so daß die Publikation am Sonntage vor dem
Zusammentritte der Wahlversammlung nicht verlesen werden konnte.
Der Regierungsstatthalter, welcher sofort Kenntniß davon
erhielt, hat, um das Versäumte nachzuholen» dafür gesorgt, daß
in der Gemeinde Oberdießbach bei den Wohnungen angezeigt
wurde, daß am folgenden Sonntage das Wahlkollegium zn

Höchstetten zusammen treten werde. Somit ist der Vorwurf
materiell ungegrüntet, wenn man sagt, man habe es nicht
gewußt. Gleichwohl ist am Sonntage der Wahl selbst in der

Kirche zu Dießbach die Publikation verlesen worden, und ich
kenne Staatsbürger, welche in der Predigt zu Dießdach waren,
daS Verlesen der Publikation angehört haben, und aus der
Kirche an die Wahlversammlung gegangen find und daran
Theil genommen haben. Mitglieder des Großen RarheS haben
mir das persönlich versichert, die ihren Wohnsitz in der
Gemeinde Dießbach haben. Ich will die Herren Großräthe aus
der Gegend bitten, mich zu widerlegen, wenn ich etwas
Irriges sage. Was den zweiten Punkt betrifft, daß, statt nur
eines, zwei Amtsgcrichtssuppleanteu gewählt worden seien,
so ist derselbe bereits bei Behandlang der frühern Beschwerdeschrift

erledigt worden. Es war damals allerdings zur Zeit



der Einberufung und Publikation nur ein e Suppleantenstelle
erledigt, aber durch die Ernennung eines Suppléante» zum
Amtsrichter war dann eine zweite Suppleantenstelle neu zu
besetzen, und der Große Rath hat damals gefunden, da im
Allgemeinen das Wahlkollegium behufs von Wahlen in das
Bmlsgericht zusammengetreten, und da schon unter der frühern
Verfassung in ähnlichen Fällen es gleich gehalten worden sei,
so bilde dieser Umstand keinen genügenden Kassationsgrund.
Der Regierungsrath glaubt demnach, aus diesen theils
formellen, theils materiellen Gründen solle der Große Rath auch
über diese BeschWerbeschrift zur Tagesordnung schreite».

Durch's Handmehr genehmigt.

Vortrag des Regierungsrathes über eine
Vorstellung des Einwohnergemeindrathes von Bern, betreffend
die Ausübung des Scimmrechts.

Dem Vortrage zufolge bezweckt die Vorstellung des Ein-
wohuergemeindralhs von Bern 1) Ausschließung des Militärs

bei den Wahlen, sofern dasselbe im betreffenden Wahlbezirke

nicht seinen ordentlichen Wohnsitz hat, und 2) Anordnung

einer gesetzlichen Aufsicht über die Ausübung des

Stimmrechls überhaupt. — Der Regierungsralh trägt
darauf an,

1) daß der Große Rath über den ersten Punkt
Tagesordnung beschließen möchte, „weil die Vorschriften der

ZI. 3, 4 und 8 der Verfassung und im Einklang damit des

Art. 3 dcS Gesetzes vom 14, Juli 1846 die Bedingungen zur
Ausübung des Stimmrechts in den Wahlversammlungen für
den Großen Rath unzweideutig festsetzt, und Staatsbürger,
welche nur auf kürzere Zeit und jedenfalls vorübergehend
vermöge ihrer Militärpflicht zur Instruktion oder sonst zu
militärischen Uebungen sich in der Hauptstadt, oder in einer
andern Ortschaft, — nicht im Wahlkreise, wo sie wohnhaft
sind, — aufhalten, die Ausübung des Stimmrechls nicht
ansprechen können."

2) Daß der Große Rath über den zweiten Punkt
gleichfalls zur Tagesordnung schreiten möge, weil cS den
Regeln einer sachgemäßen Berathung widerstrebt, einzelne
Bestimmungen, die in ein Gesetz gehören, und mit dem Ganzen
in einem natürlichen Zusammenhange stehen, zum Voraus,
bevor der Gesammtentwurf vorliegt, getrennt einer besondern
Berathung zu unterwerfen.

Herr Vizepräsident des Regierungsrathes
als Berichterstatter. Der vorliegende Gegenstand ist eine
Vorstellung des Gcmeinderathes der Stadt Bern mir zwei
ganz verschiedenen Schlußanträgen. Die Sache an und für
sich ist wichtig, aber nichts desto weniger glaubt der
Regierungsralh es sei in Bezug auf beide Anträge zur
Tagesordnung zu schreiten. Ich wünsche indessen selbst, baß bki der
Abstimmung beide Punkte getrennt werden, je nachdem all-
fällige Gegenanträge fallen. Was den ersten Punkt betrifft,
so verlangt der Einwohnergemeindrath von Bern, der Große
Rath möchte eine bestimmte Schlußnahme fassen, dahin gehend,
daß Staatsbürger oder stimmberechtigte Schweizerbürger im
Militärdienste nur in denjenigen Wahlkreisen ihr Srimmrecht
bei Wahlen sollen ausüben können, wo sie ihren ordentlichen
Wohnsitz haben. Man muß sich die vorliegende Petition in
dieser Beziehung erklären durch einen Vorgang, der hier in
Bern stattgefunden, der aber seither sich nicht wiederholt hat.
Das allererste Mal, wo hier Wahlen in den Großen Rath
stattgefunden haben, ist die Frage entstanden: Hat das Militär

welches jeweilen zufällig hier in Garnison ist und sich

also hier aufhält » das Recht, sein Stimmrechr bei Wahlen
hier in der Stadt auszuüben, oder nicht? Das damals hier
anwesende Militär hat zum größten Theile geglaubt — ja,
und hat sich in das Versammlungslokal begeben, wo der
Wahlkreis zur Bornahme von Wahlen in den Großen Rath
vnsammelt war. Es wurde nun in der Wahlversammlung

selbst die Frage der Srimmberechtigung des Militärs
aufgeworfen und debattirt, worauf die Wahlversammlung mit Mehrheit

entschied, das Militär habe das Stimmrecht. Ich trete
nicht darauf ein, ob diese Frage wirklich von der
Wahlversammlung entschieden werden sollte, denn man muß die Frage
im Allgemeinen, ob der Militär überhaupt, wenn er zu Bern
vorübergehend seine Militärpflicht erfüllt, in Wahlgcschäften,
die dem Wahlkreise Bern zukommen, das Stimmrccht Habs
oder nicht, nicht verwechseln mit der Frage der Stimmfähigkeir
eines bestimmten einzelnen Individuums. Die letztere Frage
ist offenbar nicht die gleiche, und sie kömmt auch heute nicht
vor, sondern wir haben es mit einer allgemeinen Frage zu
thun. Damals ist indessen von keiner Seite her gegen die
Gültigkeit der Wahlverhaudlungen Einsprache erhoben worden,

und daher sind auch die damals getroffenen Wahlen als
güllig anzusehen. Ich zweifle auch, ob das damalige
Wahlergebniß ein anderes gewesen wäre, indem man damals die
Stimmenzahl verglichen hat mit der so ziemlich bekannten
Zahl der gerade anwesenden Militärs, und wahrscheinlich war
dieß der Grund, warum nicht gegen die Gültigkeit jener
Wahlen reklamirt worden ist. Nun ist aber die Frage diese:
Ist es nöthig, daß der Große Rath eine bestimmtere Vorschrift
darüber gebe, als diejenige ist, welche in der Verfassung und
im Gesetze über das Wahlverfahren selbst sich befindet? Der
Regierungsrath glaubt, die Bestimmungen der Verfassung und
dieses Gesetzes seien so klar, daß kein Zweifel darüber walten
könne. Offenbar haben Militärs, wenn sie einberufen werden
zur Instruktion oder zur Erfüllung ihrer Militärpflicht, —
vorübergehend, einen Tag, zwei Tage, drei Wochen, eine
Woche, zwei oder drei Wochen, - und nachher wiederum
heimgehen nach ihrem ordentlichen Wohnsitze, kein Recht, hier
bei Wahlen das Stim .-recht auszuüben. Darüber ist im
Regierungsrathe gar kein Zweifel erhoben worden, sondern der
Regierungsrath hat einmüthtg den Motiven des Antrages
auf Tagesordnung beigestimmt. Ich will jetzt hier die ein-
schlägigen Vorschriften der Verfassung nicht durchgehe»
dieselben sind Ihnen allen bestens bekannt, und der beste
Beweis, daß die Ansicht hierüber auch in Bern selbst eine ander«
geworden, ist dieser, daß bei den spätern Wahlen das Militär
nicht mehr Theil genommen hat, so daß mithin anzunehmen
ist, es werde dieser Fall nicht mehr wiederkehren. — Der
andere Punkt betrifft das Begehren, daß Vorschriften aufgestellt
werden möchten, die gewissermaßen eine Garantie gäben, daß
nicht Personen an den Wahlen Antheil nehmen, die nicht
stimmberechtigt seien, also die Einführung einer gewissen Kon-
trolle, indem in einer größern Versammlung leicht solche
Leute beiwohnen, von denen man nicht weiß, ob sie das Stimmrccht

haben oder nicht, und dann gewöhnlich eben keine
Reklamationen erhoben werden u. f. w., und das sei doch nicht
der Wille der Verfassung. Das ist nun allerdings richtig,
aber ter Regierungsrath glaubt, die bisherige Verordnung
über das Wahlveifahren !ei nur eine provisorische, die jedenfalls

nur g.lte, bis ein definitives Gesetz darüber eingeführt
sei; nun iei aber für den Moment vieles Gesetz noch nicht
so dringend, und man solle »och eine Weile abwarten, weil
sich das eingeführte Wahlsystem erst in der Erfahrung gehörig

herausstellen und seine Mängel deutlich macken"werde.
Es fei auch durchaus nicht in den Regeln einer behörigen Ge-
schäftSbehandlung, heute einen Punkt, der den Gegenstand
eines ganzen Gesetzes ausmacht, und morgen einen andern Punkt
einzeln zu bchaneelu und darüber Beschlüsse zu lassen, sondern
man solle auch in dieser Beziehung über die Vorliegente
Vorstellung zur Tagesordnung schreiten, nichts desto wein'ger aber
dieselbe im Auge behalten für den Zeitpunkt, wo ein neneS
Gesetz über das Wahlverfahren ausgearbeitet werde. Sie
sehen daraus, Herr Vizepräsident» meine Herren, daß der
Regierungsrath in den Grundsätzen mit -den Bemerkungen,
welche in der Vorstellung enthalten sind, nicht im Widerspruche

ist, daß er aber glaubt, es sei nicht der Ort, hier
etwas besonderes zu beschließen, weil, bezüglich auf den einen
Punkt, die vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen sehr klar
sind, und weil, bezüglich auf den andern Punkt, die Sache
in ein allgemeines Gesetz gehört. Einfach auS diesen Gründen

schließe ich auf Tagesordnung.



v, T a v e l. Der Einwohnergemcinderath der Stadt
Bern hat sich veranlaßt gesehen, in zwei Angelegenheiten vor
dieser hohe Versammlung zn treten und Antrage zu stellen in
Bezug aus die Ausübung dcS Slimmrechrcs bei Wahlen in
den Gr. Ruh » und zwar namentlich hier in Bern. Der
erste Punkt bezieht sich auf die Ausübung des SlimmrechteS
der jcweilen hier garnisonirenden Militärs, indem der Fall
vorgekommen ist. daß bei solchen Wahlen hier in der Hauptstadt

da» Militär die Ausübung des Srimmrechtes in
Anspruch genommen hat, und indem der Entscheid der Wahlver-
sammlung so und anders ausgefallen ist, indem das Militär
das eine Mal abgewiesen, das andere Mal hingegen zugelassen

wurde. Nun hat der Einwohnergemeinderalh von Bern
geglaubt, eS heiße die Bestimmung der Verfassung und der

Gesetze allzuweit ausdehnen, wenn man den Ausdruck „wohn-
haft" ausdehne aus Militär, welches zu Ausübung der Dienst«
pstichl momentan sich hier aufhält, und auch er hat dafür ge-
halten, daß, wie vom Herrn Berichterstatter angeführt worden,

die Entscheidung dieser Frage eigentlich nicht der Wahl-
Versammlung zukomme, eben weil es sich da nicht um
bestimmte einzelne Individuen handelt, sondern um ganze
Kategorien. Da aber der Entscheid der Wchlv rsammlung daS

zweite Mal den Militärs Rechte zugestanden hat, die ihnen
nach Verfassung und Gesetz nicht gehörten, so hat der Ein-
wohncrgcmernderath geglaubt, bei der kompetenten Behörde
eine dießrallfige Beschlußnahme provoziren zu sollen. Da
nun aber der Regierungsrath einverstanden ist, daß Militärs,
die ihren ordentlichen Wohnsitz nicht hier haben, das Wahlrecht

auch nicht hier ausüben können, und da erklärt wird,
daß solche Fälle sich nicht wiederholen werden, und da ich auf
dieses bin glaube, die Sache sei bereits so entschieden, daß
dieser Fall nicht mehr vorkommen könne, so will ich in Bezug
ant den ersten Punkt mich dem Antrage des RegierungsralheS
ans Tagesordnung nicht widersetzen. Der zweite Punkt der
Vorstellung geht dahin, daß Vorsorge getroffen werden möchte
für irgend eine Kontrolle über die Ausübung deS Stimm-
rccktcs überhaupt, indem in einer Gemeinde wie Bern, wo
mehrere Wahlkreise in der nämlichen Gemeinde bestehen. und
bei der großen Bevölkerung eS jeweilen sehr schwer fällt, zu
unterscheiden, we> überhaupt stimmberechtigt sei, und wer nicht,
und ob nicht allfällig Personen von einem Wahlkreise in den
andern zum Stimmen kommen u. s. w. Der Einwohnerge-
weinde ath wünscht daher, es möchte, da daS gegenwärtige
Gesetz ohnehin nur provisorisch sei, eine Kontrolle erablirt werden,

sei es, daß diejenigen, welche stimmen wollen, sich

überhaupt über den Besitz ihrer daherigen Requisite legitimiren,
und sich ans das Slimmregister eintragen lassen müssen, sei

es, daß dielcs vorher z. B. aus dem Einwohnerpolizcibüreau
geschehe, und man ihnen Stimmkartcn gebe, die sie beim
Einllitte in die Wahlversammlung vorzuweisen hätten u. s. w.
Vom RegierungSrarhc wird nun auch über diesen Theil der

Vorstellung auf Tagesordnung angetragen, weil die Sache in
ein allgemeines Gesetz gehört. Mit diesem Antrage bin ich

nun nicht einverstanden, denn es ist vom Herrn Berichterstatter
zugegeben, daß eS angemessen lein möchte, dergleichen

Bestimmungen zu treffen, damit nicht Personen zu den Wahlen
kommen, weiche nicht die vorgeschriebenen Requisite besitzen;
bloß glaubt der Herr Berichterstatter und der Regierungsrath,
man solle von dem Begehren adstrahiren darum, weil man
nicht wohl nur so einzelne Bestimmungen, die in ein
allgemeines Gesetz gehören, hier erlassen könne. Allein nichts desto

weniger möchte ich darauf antragen, baß dieser zweite
Theil der Vorstellung des Gemeinderalhcs von Bern dem Re-
gieruugsrarhe überwiesen werde zur Berücksichtigung entweder
bei Ausarbeitung des betreffenden Gesetzes oder zur Stellung
von vorläufigen Anträgen, wenn er glaubt, daß die Ausarbeitung

eincS solchen Gesetzes sich zu weit hinausschieben
könnte, — wie denn auch bereits baherige Anträge von Seite
des GcmcinderatheS eingereicht worden sein sollen.

Herr Berichterstatter. Ich kann dem Antrage
des Herrn von Tavcl nicht beistimmen. Ich habe bereits
gesagt, daß, wenn der Regierungsrath seiner Zeit sich veranlaßt
sinter, bei der Ausarbeitung eines neuen Gesetzes über das

Wahlverfahren mehr Garantie darbietende Bestimmungen
auszunehmen er es thun, sonst aber, wenn er es nicht für
nöthig findet, dovon adstrahiren werde. Will man die Frage
materiell untesuchen. so ist es jedenfalls noch sehr zweifelhaft,

ob auf diesem W ge allem Mißbrauche vorgebeugt werden

kann. Die Slimmbeeechtigungen Einzelner, seien es ihrer
ein Dutzend oder zwei Dutzend, können in einer größern
Versammlung unstreitig besser und sickerer ausgemitttelt werden,
als allfällig arf einem Bür au des Gemeind ralhcS. Namentlich
hier in Bern sind die Beamten auf der Emwohnerpolizei
gewiß nicht im Stande, von jedem, der eine Karle verlangt, zu
wissen, ob er das Srimmrechr wirklich hat oder nicht, und
wer soll dann entscheiden? Soll dieser einzelne Beamte der
Einwohnerpolizei entscheiden, ob der Betreffende daS Stimmrecht

habe oder nicht? Bekömmt dieser keine Eintrittskarte,
so läßt man ihn gar nicht in die Kirche, er kann also sein
Recht gar nicht gellend machen, und das wäre doch noch
schlimmer, als wenn zu Gunsten eine» Nichtstimmberechtigten
die Wahlversammlung sich aussprechen würde. Der Regie-
rungSralh wird indessen später, wenn er das Gesetz über daS
Wahlverfahren zur Hand nimmt, diesen Punkc allerdings inS
Auge fassen. Ich halte dafür, man solle dem Regierungs-
rathe in dieser Beziehung weiter keinen Auftrag geben;
demjenigen, den Sie ihm gegeben haben, nämlich über diese
Vorstellung zu rapportiren, hat er entsprochen.

Abstimmung.
1) Ueber den ersten Punkt der Vorstellung zur

Tagesordnung zu schreiten Handmehr.
2) Auch über den zweiten Punkt der Borstellung

zur Tagesordnung zu schreiten Mehrheit.
Dagegen für den Antrag des Herrn v. Tavel 10 Stimmen.

Vortrag des Regierungsrathes, betreffend ein

nachträgliches Kreditbegchren für die
Gesetzgebungskommission, im Betrage von Fr. 5000.

Herr Vizepräsident deS Regierungsrathes alS Br-
richterstatter. Dieses, Herr Vizepräsident, meine Herren, ist
eine nothwendige Auslage, sofern Sie wollen, daß in den Gs-
setzgebungSarbeiten keine Unterbrechung entstehe, und ich halte
dafür, daß dieser Wille unzweifelhaft in der obe-sten Landes-
bchörde vorhanden sein werde, namentlich im Hinblicke auf sehr
bestimmte Vorschriften in der Verfassung. Sie könnten sich

Vielleicht darüber aufhalten» daß die im bießjährigen Bnd^et
bewilligten Fr. 10,000 bereits verbraucht seien; allein ich
gebe zu bedenken, daß einzig und allein für Arbeiten des Buch,
druckers über Fr. 4200, und für Taggelder und Reiseentschädi-
gungcn an die Mitglieder der Gesetzgebungskommission, die theils
in größerer, theils in kleinerer Entfernung von Bern wohnen, et-
was mehr als Fr. 2400, also einzig für diese zwei Gegenstände
zusammen beinahe Fe. 7000 bezahlt worden sind, so daß bloß noch
ungefähr Fr. 3000 im Reste bleiben. Wen die Sache näher
interessier, der kann eine betaillirte Rechnung darüber in der
Buchhaltern einsehen. Eine Vermehrung des bewilligten
Kredits ist demnach nöthig, und zwar werden hiefür Fr. 5000
für das laufende Jahr beantragt. Dieses find übrigens
Ausgaben, die nicht sobald wiederkehren, sondern wenn die Arbeit
fertig ist, so sind und bleiben diese Ausgaben bis zu einer neuen
Revision unserer Gesetzgebung bestricken.

H e bler. Nicht um diesen Antrag zu unterstützen, der
keiner Unterstützung bedarf, sondern lediglich um eine Bemerkung

zu machen, auf welche ich eine Antwort erhalten möchte,
ergreise ich daS Wort. Der Große Rath hat gewiß der ihm
verfassungsmäßig ertheilten Aufgabe, binnen kurzer F ist eine
große Anzahl von Gesetzen zu erlassen, möglichst entsprochen,
indessen glaube ich doch nicht, daß wir all.- diese vorgeschri«.
denen Gesetze vor dem 1. Januar 1848 werden erlassen können.

Wir haben bereits erlassen den Zivilprozeß und den

Belreibungsprozeß, wovon jener den 1. Oktober, dieser den



1. November in Kraft treten soll, aber noch nicht erlassen
haben wir das Gesetz über die Tarife zu dielen beiden Gesetzen,

und wenn wir auch sogleich jetzt in die Berathung dieses

Tarisgcsetzes eintreten, so kann dasselbe doch erst nach dem
Neujahre i» Kraft trete», denn von nun an ist laut Verfassung

eine zweimalige Berathung solcher Gesetze nöthig, und
zwar so, daß die zweite Berathung erst drei Monate nach der
ersten stattfinde. Also kann der Tarif erst drei Monate» nachdem

jene beiden Gesetze in Kraft getreten find» ebenfalls in
Kraft treten, wir find also drei Monate lang ohne Tarif,
und eS können die Advokaten und diejenigen, welche
sich mit Betreibungen abgeben, unterdessen fordern, was fie
wollen. Ich führe dieses nur an, um zu zeigen, daß ein
solcher Kredit durchaus nöthig ist, damit mit möglichster Eile die noch
nöthigen Gesetze erlassen werden können. Ich hatte aber sehr

gerne Auskunft gewünscht über die Frage, wie es sich in nächster
Zeit mit den Tarifen verhalte.

Bützberger. Ich möchte bei diesem Anlasse einen
Wunsch aussprechen, nämlich dahin, daß der Regierungsralh
beauftragt werde, dafür zu sorgen, daß die erlassenen Gesetze
mit Beförderung vertheilt werden. Es find bereits Gesetze
in Kraft getreten, die noch gar nicht publizirt find. Wie sollten

also Behörden und Beamten sich darnach richten? Noch
jetzt kann man daS Bclreibungsgesetz gar nicht bekommen.
Ich weiß nicht, an wem die Schuld liegt, ob am Buchdrucker
oder an sonst wem, aber es sollte dafür gesorgt werden, daß
diese Uebelstände sich nicht wiederholen. Was den von Herrn
Hebler berührten Punkt betnfft, so könnte man demselben
dadurch abhelfen, daß man die noch fehlenden Gesetze, namentlich

den Tarif, provisorisch annähme.

Herr Vizepräsident ES handelt sich hier bloß um
einen Kredit, wenn aber alle Meinungen über unser Gesetzeswesen

bei dem Anlasse zur Sprache kommen sollten, so würde
uiiS daS sehr weit führen.

Zahler. Diese ganze Frage gehört allerdings nicht
hieher, sie ist Gegenstand von Anzügen; indessen ist es doch
auffallend, wie oft vorhergesagte Sachen eintreffen. Man hat
sich damals verwahrt gegen dieses Durchpeitschen der Gesetze,
und angetragen, daß namentlich das Betreibungsgeletz, welches
am Vorabende derjenigen Zeit erlassen werden sollte, wo eine
zweimalige Berathung der Gesetze durch die Verfassung
vorgeschrieben war, auch zweimal berathen werden möchte, weil
man den ersten Theil des Prozeßgesetzes, da er noch nicht im
Drucke erschienen war, nicht damit vergleichen konnte. Allein
man hat das Gesetz damals durchgezwängt, und jetzt auf
einmal gehen den Leuten die Augen auf. Ich wünsche nur, daß
man aus der Vergangenheit eine Lehre ziehen möchte für die
Zukunft.

Herr Berichterstatter. Vorerst möchte ich dem
Herrn Zahler etwas erwidern, welcher sagt, jetzt sehe man,
wohin es komme, daß man früher die Anträge der Minorität
nicht angenommen habe. Ich nun sehe darin gar keinen Nach-
theil, und er hat auch keinen andern gerügt, als den von
Herrn Bützberger berührten, daß die Verbreitung deS Gesetzbuches

selbst etwas spät eingetroffen sei. Weiter aber ist mir
kein Nachtheil bekannt, auch von keiner andern Seite her ist
eine Reklamation an den RegierungSrath oder den Großen
Rath eingelangt. Was Herr Bützberger gerügt hat, daS ist
allerdings ein Uebelstand, aber wer ist daran schuld? Wenn
Sie, Herr Vizepräsident, meine Herren, am 31. Juli hier
ein Gesetz berathen und beschließen, es solle am folgenden
Morgen bei Sonnenaufgang in einem seiner Bestandtheile
bereits in Kraft treten, ist etwa der RegierungSrath daran
schuld, wenn dann dieses Gesetz am folgenden Morgen noch
nicht an allen Pfeilern angeschlagen war? Uebrigens hat
der Regierungsrath auf meine Anregung hin in dieser Beziehung

diejenigen Befehle gegeben, die er ertheilen konnte. Es
ist auch hier nicht der Ort, zu untersuchen, wo der Fehler
liege, ob beim Buchdrucker oder sonst wo. Was die
gewünschte Auskauft wegen der Tarife betrifft, so kann ich die¬

selbe nicht geben, meine Anficht würde wenig maßgebend sein
in dieser Sache. Uebrigens glaube ich, es werde da gut aus-
zuhelfen sein. Was die zweimalige Berathung betrifft, so ist
dann das eine Frage, die Ihrem Ermessen anheimgestellt bleibt.
Gegen die Nothwendigkeit der beantragten Kreditvermehrung
hat Niemand das Wort verloren, also habe ich auch weiter
nichts darüber zu bemerken.

Herr Vizepräsident. Man ist in der Umfrage vom
eigentlichen Gegenstande der Berathung abgewichen, und es
können diese Anträge daher auch nicht in Abstimmung gebracht
werden.

Der verlangte Kredit wird durch'S Handmehr bewilligt.

Lohn er. Gestützt auf den § 31 der Verfassung, welcher

den Mitgliedern des Großen RatheS das Recht giebt, in
der Versammlung übe? jeden Gegenstand der Staatsverwaltung

Auskunft zu verlangen, möchte ich an den Herrn
Direktor des Innern, da er gerade da ist, «ine Anfrage richten.

Herr Vizepräsident. DaS soll schriftlich geschehen,
denn sonst hätten wir alle Augenblicke dergleichen Unterbrechungen

der Tagesordnung.

L o h n e r. Die Verfassung giebt den Mitgliedern deS

Großen Rathes diese« Recht, und ich will von dem mir durch
die Verfassung übertragenen Rechte Gebrauch machen.

Herr Vizepräsident. Ein einzelnes Mitglied hat
nicht daS Recht, die angekündete Tagesordnung zu
unterbrechen. Angenommen, wir hätten hier einen sehr wichtigen und
dringenden Gegenstand zu behandeln, und eS ergriffe dann
ein Mitglied daS Wort und spräche den ganzen Morgen
über ein ganz andern Gegenstand, wo käme man hin? Daher

darf die einmal angekündete Tagesordnung nicht
unterbrochen werden, es sei denn ein Gegenstand von Dringlichkeit,

was aber wahrscheinlich hier der Fall nicht ist.

L o h n e r. Man muß fragen, wenn die betreffenden
Herren da sind, denn wenn niemand da ist, wen soll man
fragen? Ich mache, wie Sie wissen, hier meine Sache sterS kurz
und Halle nicht lange auf, aber ich verlange, von einem mir
verfassungsmäßigen zustehenden Rechte Gebrauch zu machen.

Herr Regierungspräsident. Da eS sich um
ein versassungsmäßiges Recht handelt, so bin ich so frei, auch
ein Wort dazu zu sagen. An der Tagesordnung deS Großen
Rathes steht jeweilen zunächst dasjenige, waS in der Verfassung
steht; außerdem steht dann darauf, was der Präsident darauf
thut. Jeden Tag aber ist das JnterpellationSrechl
an der Tagesordnung. Das war auch die Abficht der Redaktoren

der Verfassung und diejenige deS VerfassungsralheS,
daß den Mitgliedern deS Großen Raths das Recht zustehen
solle, hier jeden Augenblick über jeden Gegenstand der
Staatsverwaltung Auskunft zu verlangen, und zwar nicht nur
schriftlich, sondern auch mündlich und mit Unterbrechung der
vom Präsident angekünderen Tagesordnung. Möglich aber
ist es, daß die verlangte Auskunft nicht jedesmal sogleich
gegeben werden kann, sondern vielleicht erst am folgenden Tage.
Aber das Recht wollte die Verfassung den Mitgliedern des Großen

RatheS einräumen, jeden Augenblick Auskunft zu ver-
langen, und dieses Recht, welches auch in Frankreich und
England besteht» ist so wichtig, daß eS auf keine Weise
geschmälert werden soll.

Herr Vizepräsident. Mir ist eS durchaus
gleichgültig, wie diese Frage entschieden werde, ich wollte lediglich
im Interesse der Ordnung und der Beförderung der Geschäfte
die Tagesordnung handhaben. Die Versammlung selbst hat
daS Recht, die Tagesordnung zu bestimmen, und ist dieselbe

einmal mir Ihrer Zustimmung festgesetzt, so kann daS Präsidium

sie auch nicht willkührlich abändern oder unterbreche«!

Im engtischen Parlamente sodann verlangt man gar nicht



jeden Augenblick mir nichts dir nichts über jeden Gegenstand
Auskunft, sondern man kündet es zuerst an, daß man Auskunft

verlangen werde. Ich will indessen den Großm Rath
einfach durch Abstimmung entscheiden lassen.

Mit großer M-hrheit wird dem Herrn Lohner zur Interpellation

des Herrn Direktors deS Innern das Wort gestallet.

Lo h ner. Ich glaube, daß der Große Rath gar nicht
befugt war, über diese Frage irgend welchen Entscheid zu
fassen, sondern das ist ein verfassungsmäßiges Recht, welches
jedes Mitglied ohne weiterS in Anspruch nehmen kann. Die
Versammlung hat da nicht zu entscheiden, die Verfassung
macht das Gesetz. Das nur vorläufig. Es ist in der Januar-
fitzung von Herrn Großralh Schläppi hier ein Antrag
gestellt worden auf sofortige Erneuerung der Emwohner-
Gemeindsbehörden. Diele Erneuerung hätte im
Grunde schon voriges Jahr unmittelbar nach der Erneuerung
der Kantonsbehörden geschehen sollen. Dieser Antrag ist er-
heblich erklärt worden, und der Direktor des Innern hat uns
damals gesagt, das neue Gemeindsgesctz sei in Arbeit und
werde wahrscheinlich bald vorgelegt werden, widrigenfalls er
im RegierungSrath den Antrag stellen werde auf Erneuerung
der Gcmcindsbehörken. Nun haben wir aber seither von Allem
dieftm nichts gesehen, und ich wünsche nun Auskunft zu
erhalten — warum?

Herr Direktor des Innern. Die Auskunft,
welche ich hierüber geben kann, ist sehr kurz und einfach. Richtig

ist, was der Herr Anzüger darüber gesagt hat, aber ich

war wirklich nicht im Falle, auf die versprochene Zeit das
neue Gemeindegesetz zu bringen, und warum nicht? Weil ich

dafür hielt, daß wir daS Gemeiudegesetz hier nicht wohl
behandeln können, bis wir auch daS Gesetz über das Burgerwesen
behandelt haben, und hiezu sei vor allem aus ein umständlicher
Rapport über alle daherigen Verhältnisse erforderlich, über die

Gemeindsgüter, über die Benutzung derselben und ihre Verwendung

zu öffentlichen Zwecken. Alles das konnte ich während dieser

Zeit nicht machen. Hingegen habe ich später im Regierungsrathe

darauf angetragen, es möchte die Wiedererwählung
sämmtlicher Gemeindsbehörden veranstaltet werden. Allein der

Rsgierungsraih hat gefunden, wenn ich vielleicht im Winter
diese Gesetze bringen könne, so sei eS sich fast nicht der Werth,
jetzt alle Gemeinvöbehörden noch zu verändern. Sobald aber
der Große Rath wünscht, daß sämmtliche Gsmeindsbehörden
schon jetzt anders gewählt werden, so kann ein daheriges Dekret

von einem Tage zum andern vorgelegt werden.

Herr Vizepräsident. Somit ist die Forderung der
Verfassung erfüllt. Eine weitere Deliberation findet hingegen
nicht statt.

Ein Vortrag der M i l i l ä r d ire k t i o n verlangt einen
Kredit Von Fr. 5600 zur Auöcauschung Von 725 Stein-
schlofigewchren gegen P e r k u s si o n s sl i n te n und zu dahe-
riger Einübung der Mannschaft. Diele Summe solle aus dem
in, Budget für Landwehrmusteruungen bewilligten Kredite
erhoben werden.

Herr Mi l i tâ r d i r eê to r, als Berichterstatter. In
Folge der neuen Militärorganisation sind nun, statt 12, 14
Äuszügerbataillone errichtet worden. Zu diesem Zwecke mußte
eine neue Eintheilnng der Auszügermannschaft erfolgen, und
infolge dessen ist der Ilebclstand eingetreten, daß ein Theil der
Mannschaft dieser Bataillone noch mit Steinschloßgewehren
Versehen ist, so daß die eine Mannschaft des nämlichen Ba-
taillons Steinschloßgewehre hat, die Andern hingegen Per-
knsstonsfl'iiten. Nun ist cS durchaus erforderlich, daß die taktischen
Einheiten mir gleichen Waffen verletzen werden, denn sonst ist
das Ererzilium u. s. w. nicht gleichmäßig. Hiezu sowie zur
Einübung der betreffenden Mannschaft wird eine Ausgabe
erforderlich von ungefähr Fr. 5600. Der Regierungsrath hat
aber gefunden, es solle hiesür nicht ein außerordentlicher Kre¬

dit verlangt, sondern es solle die Summe auf dem für
Landwehrmusterungen bewilligten Kredite von Fr. 9200 erhoben
werden, indem dieser Kredit, da die Jnstruktoren noch nicht
einberufen find u. s. w., einstweilen noch nicht gebraucht wird.
Somit handelt es sich hier nicht um einen neuen Kredit,
sondern bloß um eine andere Verwendung eines bereits bewilligten

Kredites. Freilich wird man dann s. Z., wenn die
Jnstruktoren einberufen werden können, hiesür einen nachträglichen

Kredit verlangen müssen.

Karlen in der Mühlematt. Ich möchte den Herrn Be-
richterstatter fragen, ob es nicht möglich wäre, die Sache so

einzurichten, daß durch Austausch der Wajftn den einen
Bataillonen ausschlie lich Perkussionsgewehre und dann eine n
Bataillone vor der Hand Gewehre wie bisher gegeben würden.
Ich sage das zum sparen, indem man sich in solchen Sachen
wohl in Acht nehmen muß, nicht weiter zu gehen, als durchaus

nöthig ist.'

Herr B erichterstatter. Gerade das soll geschehen,
was Herr Karlen wünscht. Bisher hatten wir Bataillone, die
ausschließlich mit Perkussionsgewehren bewaffnet waren, j tzl
hingegen find durch die neue Eintheilnng Leute mit Steinschloßgewehren

in diese Bataillone gekommen. Nun ist allerdings
ein Waffenaustausch nöthig, aber damit ist nothwendig
verbunden, daß die betreffende Mannschaft eigenS instruirt werde,
denn sonst nützt die Maßregel nichts. Die Zahl derjenigen
ist nicht sehr groß, welche auf diese Weise ihre Waffen
austauschen müssen; wäre die Zahl größer, so müßte dann auch
der Kredit größer sein.

Durchs Handmehr genehmigt.

Vortrag der M il i t är d i r ek t i o n betreffend ein K
reditbegehren theils für die Organisation der Reserve,
theils zur Anschaffung von Kaputröcken.

Der Vortrag lautet:

Tit.

„Die hohe eidgenössische Tagsatzung hat die Auflösung
des zwischen den Kanronen Luzern, Uri, Schwyz, Unrerwalvcn,
Zug, Freiburg und Wallis geschlossenen Sonderbünduisfts be-
schlössen. Eine Vollziehung dieser Beschlüsse dürfte leicht durch
eine militärische Operation geschehen. Zwar ist hiesür noch
keine Gewißheit vorhanden, indem die h. Stände Graudündcn
und St. Gallen noch keine Instruktionen in oben erwähntem
Sinne ertheilt haben; allein es läßt sich, allen Nachrichten
zufolge, mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, baß obige
Stände, wie auch Zürich und Schaffhausen, auf die auf den
13. Wcinmonat nächstküliftig sich versammelnde Tagsatzung
die erforderlichen Vollmachren an ihre Gesandtschaften^ ertheilen

werden, dahin zielend, den Beschlüssen der Tagsatzung
Nachachtung zu verschaffen. In dieser Voraussicht steht sich
der Regicrungsrath auf den Antrag der Miliiärdirektion
veranlaßt, das Personelle und Materielle des Wilirärwesens deS

Kantons in denjenigen Zustand zu setzen, in den Ehre und
Zweck ihn gesetzt wissen wollen, und zu dem Ende den elfor-
derlichen außerordentlichen Kredit zu verlangen.

Bezüglich auf das Personelle, so ist der gesammt«
Auszug vollständig organifirt und so instruirt, daß er im
Stande ist, in jeder Hinsicht seine Pflicht zu erfüllen. Anders
verhält es sich mit der Reserve, die Kadres bedürfen der
Ergänzung und der Instruktion, und die Mannschaft im Allgs-
meinen der Inspektion.

Zu diesem Zwecke wird vorgeschlagen: die Reserveoffiziere
auf 4 Wochen, die Kadres auf 8 Tage und die Mannschaft
auf 2 Tage zur Instruktion und Inspektion zu besammeln, was
für die acht Bataillone einen Kredit von Franken 46,054
erfordert.



V Materielles.
Bei einem Truppenaufgebot dürfte der Kanton leicht

ia Fall kommen, den AuSrug und die Reserve aufzubieten,
was zusammen ungefähr 20,vgl) Mann ausmacht. Nun
Haber wir noch 13,600 vorrärhige Kaputröcke; folglich fehlen
uns 6400 Stück, um unsere ganze Armee mir solchen zu
versehen. Dieser Ausfall muß um so mehr gedeckt werden, da
ein Truppenaufgebot leicht zur Winterszeit erfolgen dürfte.
Diesem nach wird auch hiefür der erforderliche Kredit
verlangt, der, zu 17 Fr. das Stück berechnet, auswirst Fr.
108,800.

Jedenfalls kann der Gesammtkredit der Fr. 151,854 als
antizipirt betrachtet werden, einerseits weil die Anschaffung
der Kaputröcke inner einem Verlauf von wenigen Jahren
dennoch halte erfolgen müssen» und andererseits, weil die
Instruktion und Inspektion der Reserve zufolge der neuen Mrli-
Reorganisation doch in den nächsten zwei Jahren hätte
stattfinden müssen, was dann ebenfalls unterlassen werden kann.

Bern, den 13. September 1347.

Der Direktor des MilitärS:
(sign.) Och sen be in."

«Da eine Erekution gegen den Sonderbund in Ausficht
steht, so ist es nothwendig, daß wir unser Militär gehörig
ausrüsten, damit wir mit Ehren bestehen können. Ueber die
N o t h w e n d ig kei t der Ausgabe bin ich einverstanden. WaS
die Möglichkeit betrifft, die Ausgabe zu bestreiten, so

ist auch diese vorhanden, jedoch beantrage ich dabei folgende
zwei Modifikationen:

) Die Fr. 103,000 für die Anschaffung von Kaputröcken
sei als antizipirte Ausgabe für die kommenden Jahre zu
behandeln » und dieselbe dem Büdget und der Rechnung des

Jahres 1848 zur Last zu schreiben;

) die MilirärdiSpensationsgebühren» welche nach der neuen
Milirärvcrfassung zur Anschaffung von Materiellem bestimmt
sind, fließen für so lange in die allgemeine Kantonskasse, bis
die Summe der Fr. 108,000 gedeckt sein wird.

Bern, den 13. Herbstmonat 1847.

(8ig.) Stämpfli, Finanzdirektor."

«Vom RegierungSrathe genehmigt und mit Empfehlung
Vor den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 13. September 1347.

Namens des Regierungsrathes:
(Folgen die Unterschriften)."

Herr Militärdirekior, als Berichterstatter. Nach
lamgen Kämpfen ist am Ende die Tagsatzung dazu gelangt,
hie wichtigen Fragen, auf deren Lösung die schweizerische
Eidgenossenschaft sowohl, als auch ganz Europa mehr oder
weniger gespannt war, in den letzten Sitzungen rechtlich zu lösen,
namentlich hat die Tagsatzung beschlossen, es solle der Zwilchen
den Kantonen Luzern, Uri, Sckwyz, Unterwaldcn, Zug, Freiburg

und Wallis gesckckosscne Sonderbund als ausgelöst
erklärt sein. Man hätte glauben sollen, daß auf diese bestimmte
Beschlußnahme hin diese Kantone sich am Ende fügen würden,
allein nicht nur ist dieses nicht geschehen, sondern man scheint
fester am Bündnisse zu halten, als bisher. Die Kantone
Luzern Unterwalden und Wallis haben, nachdem schon ihre
Gesandtschaften bestimmte Protestationcn zu Protokolle gegeben

der Tagsatzung schriftlich erklärt, daß sie sich dem
Beschlusse der Tagsatzung in keiner Weise fügen werden und
denselben nicht anerkennen. Ungeachtet ferner die Tagsatzung
infolge des Beschlusses der Auflösung des Sonderbündnisses
bestimmt befohlen hak, daß alle weitern außerordentlichen in
gemäß dieses Sonderbündnisses vorgenommenen Rüstungen
aufhören sollen, fahren diese Kantone dennoch fort, sich

militärisch außerordentlich zu rüsten, Verschanzungen an den Grenzen

und im Innern zu machen, kurz, thatsächlich und mit

—

Verbalien erklären sie aufs bestimmteste, daß sie sich auf keine
Weise den Beschlüssen der Tagsatzung fügen wollen. Nun
wird die Frage entstehen, ob die Tagsatzung im Falle sei,
ihren Beschlüssen Nachachtung zu verschaffen, eS wird die Frage
entstehen, ob noch eine eidgenössische Autorität gelte oder nicht,
ob es wirklich wahr sei, was in der Tagsatzung behauptet
worden ist, nämlich daß die Kanlone über der Eidgenossenschaft

stehen, daß mithin die Kantone von der Tagsatzung
keine Befehle anzunehmen haben. Diele Frage wird in nach-
ster Zeit entschieden werden müssen. Diesen Augenblick zwar
konnte der Entscheid nicht erfolgen, einige Gesandtschaften
waren nickt mit den nöthigen Instruktionen versehen, dahin
gehören St. Gallen und Graubünden. Es läßt sich auch
nicht mit Gewißheit behaupten, daß diese beiden Stände ihre
Instruktion rur Erekution des Tagsatzungsbeschlusses ertheilen
werden, indessen läßt sich dieses mit großer Wahrscheinlichkeit
annehmen. Ich habe von verschiedenen Seiten her Briefe
erhalten von Männern, welche die Stimmung des dortigen Volkes

und der Großräthe sehr genau kennen, und diese sprechen
sich übereinstimmend dahin aus, daß ihre Großen Räthe keinen

Anstand nehmen werden, die erforderlichen Vollmachten
zu ertheilen, das gleiche haben auch schon die Gesandtschaften
dieser Kantone ausgesprochen, so daß jetzt schon mit großer
Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, es werde eine

Erekution bezüglich auf die Beschlüsse wegen des Sonoerbun-
dcs erfolgen und im Interesse der Eidgenossenschaft erfolgen
müssen. Was haben wir nun dabei als Kanton zu thun?
Die Eidgenossenschaft wird in den Fallkommen, von unSszu
verlangen daß wir unsere Pflichten gegen sie erfüllen- Wenn
nun die Tagsatzung ein Truppenaufgebot erläßt, so müssen

wir uns fragen: sind unsere Truppen im Stande, ihre Pflichten

zu erfüllen, sind sie so eingeübt, daß sie dasjenige thun
können, was die Ehre des Kantons Bern verlangt, und die

Wohlfahrt ber Eidgenossenschaft erfordert? Ich kann nun
sagen, daß der Auszug ausgerüstet und instruirt ist, und daß
in'tieser Beziehung nichts fehlt, als der Austausch von einigen
Perkussionsgewehren, so daß man mit vollem Vertrauen sagen

kann: unser Auszug ist kampsgerüstet. Anders aber die
Reserve oder Landwehr, diese ist wenig zusammen gezogen worden,

die Kadres nicht gehörig Vollständig, auch nicht gehörig
instruirt. Man hat es einstweilen nicht gethan wegen des

Budgets, und weil es nicht wahrscheinlich schien, daß die Re-
serve werde aufgeboten werden. Allein jetzt ist es wahrschein,
lich, daß auch die Reserve ins Feld gestellt werde. Die
Offiziere müssen das früher Erlernte rcperiren, die Mannschaft
muß inspizirt werden u. s. w., und das erfordert eine Summe
von Fr. 46,000. Aber dann fragt es sich weiter : haben wir
hinlängliche Kaputröcke? Nach der Milirärorganisation ist

nämlich der Staat schuldig, jedem Manne einen Kaputrock zu

geben. Nun fehlen uns' aber 4600 Kaputröcke, und diese

müssen um so mehr angeschafft werden, weil möglicher Weise

man sie nöthig haben kann uir Winterszeit. Dieß erfordert
eine Ausgabe von Fr 108 800, im Ganzen also Fr. 154,000.
Diese Summe kaun jedenfalls als ein antizipirter Kredit belrach-
tet werden. Die Organisation der Reserve hätte nach dem Mi-
litärgcscüe ohnehin in den nächsten zwei Jahren erfolgen
müssen. Thut man es jetzt, so kann es dann später

unterlassen werden. Die Kaputröcke hätten schon längst
angeschafft sein tollen, schaffen wir sie ,etzt nicht an, so müssen

wir es ebenfalls in den zukünttrgen Jahren thun. Ich hatte
mir vorgenommen, diese Anschaffungen allmälig aus den

jährlichen Wilitärdispcnsationsgebühren zu bestreiten, welche

laut Gesetz zur Vervollständigung des Materiellen bestimmt

sind, aber jetzt ist es nöthig geworden, daß diese Anschaffung

auf einmal geschehe. Jedenfalls ist diese Ausgabe, wie gesagt,

nur als Vorschuß zu betrachten, und die Miiilärdispcnsations-
qebühren können nach und nach wiederum in die Staatskasse

zurückfließen bis der Betrag gedeckt ist. Wer den Zweck will,
der muß auch die Mittel wollen. Nun haben Sie, Hr. Vizepräsident,

meine Herren, wiederholt zu Auflösung des Sonder-
bundcs instruirt. Rechtlich ist er aufgelöst, aber Sie werden

sich nicht damit begnügen wollen, da man sich der rechtlichen

Auflösung widersetzt, vielmehr werden Sie thatsächlich zeigen

wollen, daß eine Eidgenossenschaft bestehe.



v. Tavel. ES war zu erwarten, daß, nachdem der

Große Rath bei der Jnstruktionserlheilung an die Gesandt,
schaft den Beschluß gefaßt hatte, diese dahin zu tustruiren, es

solle der Sondcrbund aufgelöst, und die Zesuiken aus der

Schweiz ausgewiesen werden, dann auch wirklich dieser Gegenstand

in der Tagsatzung von unserer Gesandtschaft werde zur

Sprache gebracht werden. ES ist dieß auch erfolgt. Auch

von andern Ständen war ebenfalls dahin instruirt worden,
und so ist ein sogenannter Mehrheitsbeschluß zu Stande ge-
kommen, wodurch die Auflösung des SonderbundeS und ebenso

auch die Jesuitenausweisung zum Beschlusse erhoben worden

ist. Es ist natürlich, daß, nachdem ein solcher Beschluß ge-

faßt worden ist von Seite der Majorität, darauf geachtet

werden muß, daß demselben die gehörige Folge gegeben werde,
und daher war es auch zu erwarten, daß irgend welche

Anträge kommen würden um der Sache den gehörigen Nachdruck

zu geben, wie wir denn heute sehen» daß vom Regierungs-
rathe und der Mckitärdireklion der Antrag hieher kömmt, die

zur Ausführung Vieles Beschlusses nöthigen Mittel im Betrage
von Fr. 154.000 zur Disposition zu stellen. Der Hr. Be-

richterstalter sagt uns, wer den Zweck wolle, der müsse auch

die Mittel wollen. Damit bin ich einverstanden, aber als eS

um die Jnstruktionserlheilung zu thun war, habe ich mich

dabin ausgesprochen, daß ich mich einem Antrage auf Auf.
lösung deS SonderbundeS und auf Ausweisung der Jesuiten

nicht anschließen könne, aus Gründen, die ich jetzt nicht
wiederholen will, und ich habe damals darauf angetragen, es sei

dieß auS Abschied und Traktanden zu entfernen. Dieser An-
trag ist mit Großer Mehrheit gegen eine ganz geringe
Minderheit beseitigt, und das Gegentheil davon erkannt worden.
Konsequent mit meiner damaligen Ansicht kann ich jetzt heule,

wo es fich um die Erckution des AuflösungSbeichlusseS han.
delt, zur Ertheilung des verlangten Kredites nicht stimmen,
und ich bin so frei, ganz kurz meine Gründe dafür anzugeben.

Nachdem die aargaui'schen Klöster aufgehoben wurden, hat
bekanntlich dieser Beschluß eine bedeutende Aufregung in den

katholischen Kantonen hervorgebracht, indem sie glauvten, ihre

Religion sei dadurch gefährdet. Einzelne Kantone fanden sich

dadurch bewogen, zu Sicherstellung ihres Glaubens einen

Orden zu berufen, von dem fie glaubten, daß er zu dieser

Sicherstellung beitragen werde. Diese Berufung harre viel-
fachen Unwillen in vielen Theilen der Schweiz und auch in
den betreffenden Kantonen selbst zur Folge. Man suchte den

Gegenstand auf der Tagsatzung dahin zu legen, daß der Je-
suitenorden aus der Eidgenossenschaft ausgewiesen werben
möchte» aber die Tagsotzung hielt in ihrer Mehrheit dafür, die-

ser Gegenstand sei nicht in der Kompetenz der Tagsatzung,
sondern er falle in die Souveränelätsrechte der Äanrone, und
also hat damals die Tagsatzung nicht geglaubt, irgend welche

Maßregeln treffen zu sollen. Dieses Verhalten der Tagsatzung»

daS sich durchaus auf den Bund gestützt hat, gab dann

denjenigen, welche dafür hielten, es sei für die Schweiz höchst

staatsgesährlich, daß Jesuiten in derselben seien, Anlaß, auf
andern Wegen ihren Zweck zu erreichen zu suchen; Freischaa-
renzüge sind erfolgt, sie haben denjenigen Ausganz genom-
men, der Ihnen allen bekannt ist. ES war dieß ein rechts,
und bundeswitriges Mittel, und weil eS ohne Erfolg geblieben,

so suchte man auf andern Wegen zum Zwecke zu getan-
gen. Zu verschiedenen Malen ist die Sache auf Tagsatzungen

zur Sprache gekommen, aber nie war ein Mehr erhältlich, bis
endlich in Folge verschiedener Veränderungen von Verfassun¬

gen und Regierungen auch in dieser Beziehung eine Acnde.
rung vorgefallen ist. Diejenigen Kantone dagegen, welche
sich durch die Freischaareneinfälle u. s. w. bedroht und
gefährdet sahen, glaubten, sich dagegen rüsten zu sollen, und in-
folge dessen haben sie nach den Befugnissen, welche im Bun-
desvertrage selbst liegen, unter sich Verabredungen getroffen,
wie sie künftigen Einfällen dieser Art wirksam zu begegnen
im Falle sein möchten. Nachdem nun durch TagsatzungS-
mehrheit ein Beschluß gegen die Freischaarcn herausgekommen

scheint man im Allgemeinen zu glauben, es sei kein
Grund mehr vorhanden, um sich so gerüstet zu hallen, wie
es von Seite der Konferenzstände geschieht. Aber wenn der
Gegenstand im Allgemeinen, nämlich die Berufung der
Jesuiten oder irgend welcher andcrer Personen offenbar in die

Kanronalsouveränerät fällt, so kann es auch dem Bunde und
der Tagsatzung nicht zustehen, iu Folge deS Bundes irgend
welche Erekutionsmaßregel dagegen zu ergreifen. Der Herr
Berichterstatter sagt, es handle sich darum, zu wissen, ob die
Eidgenossenschaft über den Kantonen stehe, oder ob die Kantone

über der Eidgenossenschaft stehen- Diese Frage ist nicht
richtig gestellt. Nach meiner Anficht ist die Tagsatzung durch
den Bundesvertrag selbst gebunden, und sie steht nur insoweit

über den Kantonen, als der Bundesvertrag die Befug-
niß hiezu der Tagsatzung ertheilt. Von allen denjenigen Fra-
gen nun, welche rein in die Kantonalsouvecänetät fallen,
glaube ich nicht, daß es der Tagsatzung zustehe, Beschlüsse
darüber zu fassen, wie sie hier gefaßt worden sind, denn sonst
würde die Kantonalsouveränität dem Mehrheitssysteme in
der Eidgenossenschaft weichen müssen, und kein Kanton
wäre fernerhin sicher, daß er sich gemäß der Souverainetär nach
seinem Willen und Gutdünken in seinem Innern bewegen
könne, so daß es sich also hier um ein wichtiges Prinzip handelt,

um die Umgestaltung der eidgenössischen Verhältnisse, wie
sie sich von Alters her entwickelt und ausgebildet haben. ES
läuft aber ein Volk immerhin große Gefahr, wenn eS fich von
denjenigen Grundlagen, denen cs Existenz, Ruhe und Wohlstand

verdankt, entfernt und zu andern Prinzipien übergeht,
die nicht in seinen natürlichen Verhältnissen liegen. Ich
besorge daher gar sehr, daß, wenn diese Erckution, die man
uns in Aussicht stellt, stattfindet, dadurch der Weg zur
Centralist der Schweiz faktisch angebahnt sei. Dr ich nun nach
meiner innigsten Ueberzeugung für das Beste des Vaterlandes

halte, daß -es beim Bundesv.rtrage bleibe, wie cs ist, so

könnte ich nicht das Mittel zu etwas dekretiren helfen, waS
nach meiner Ueberzeugung nicht zum Besten deS Vaterlandes
gereift. ES ist keineswegs, weil cS diese oder jene Kantons
bctriffc, daß ich dieser Anficht huldige; auch wenn ganz andere
Kantone irgendwie dem Grundsätze der Kanlonalsouveraine-
tät zu nahe treten wollten, würde ich mich eben so entschieden

dagegen auflehnen- Aus diesen Motiven also könnte ich
den verlangten Kredit nicht bewilligen helfe«.

(Schluß folgt.)

Für die Redaktion:

« Zäggi-Kistler.



Tagblatt

Großen Nathes des Kantons Bern.

Jahr I8.Ä7. Ordentliche So m mer sitznng. (Zweite Hälfte.) Nr. KZè.

(Fortsetzung der zweiten Sitzung. — Dienstag den 14. Dezem¬

ber 1847. — Fortsetzung der Berathung über den Bortrag

der Militärdircktion betreffend ein Kredit-
begehreu theils für die Organisation der Reserve,
theils zur Anschaffung von K aputröcken.
Karlen in der Mühlemalt. Wenn Herr von Tavsl

gerade heraus gesagt hätte, wir wollen Unordnung und
Anarchie im schweizerischen Baterlande fortbestehen lassen, so

würde er seine Meinung wenigstens offen ausgesprochen
haben; allein er sucht seine Meinung so einzukleiden, a!S wenn
der Sondcrbund auf gesetzlichem Wege wäre. Schon bei der

frühern Diskussion hat man hinreichend gezeigt, was dieser
Sonderbund ist, und daß er aller Gesetzlichkeit zum Höhne
und Trotze da steht. Wenn man eine solche Ordnung in der
Eidgenossenschaft aufrecht erhalten will» daß alle Jahre hier
und dort geputscht und revolulionirl wird, wohiu führt
das? Ganz natürlich haben die fremden Potentaten die größte
Freude daran, aber sollen wir das Opfer davon sein? Nein,
sondern unser Volk verlangt Ruhe und Frieden. Es ist hier
bereilS hinreichend dargestellt worden, daß die Sonderbunds-
kontone schon durch frühere Bündnisse unter anderm Namen diese

beständigen Zwistigkeilea aufrecht zu halten suchten, damit
die Schweiz am Ende das Opfer werde fremder Intervention.
Jedem guten Bürger muß eS nun am Herzen liegen, daß diese

Unruhe, welche durch fremde Propagandisten eifrigst genährt
wird, einmal entschieden geschlichtet werde. Wer das jetzige
Berhältniß auf andere Weise geltend machen will, kann es

nicht anders thun, als durch Sophismen. Gäbe man dem

AuflösungSbeschlusse jetzt keine Folge, waS würde der Souverän

sagen? Er würde sagen: Daö sind saubere Herren, eS

war ihnen nur darum zu thun, eine Revolution zu machen,
damit fie zum Regieren kommen, jetzt hingegen, wo fie dazu
gilangt sind, bieten sie die Hand zur Ungesetzlichkeit und dazu,
daß daS Volk zum Opfer dienen müße für alte Unordnung,
welche bis jetzt gewesen und fernerhin fortbestehen wird, wenn
dem Unwesen nicht ein Ziel gesetzt wird. Wird der Sonder-
bund jetzt nicht aufgelöst, so hören alle diese Aufreizungen
nicht auf, die Verhältnisse werden nur r.cch re:wickelw? n. s. w.
Nachten: man also von hier aus die Instruktion ertheilt
hat, der Sondcrbund solle ausgelost werden, kann eâ sich jetzt
nicht darum handeln, ob wir den daherigen Beschluß erequie-
rcn wollen oder nicht. Derjenige« Herren, welche sich lort-
während auf Gesetzlichkeit berufen, wirb eö doch auch daran
gelegen seiu, daß Ruhe und Frieden zurückkehren. In
Beziehung auf den Borschlag selbst hatte ich nur gewünscht, daß
der verlangte Kredit eventuell hätte gestellt werden können.
Wenn die "Tagsatzung abfällig einen' Ereeutionsbeschluß zu
Staude bringt, so wär- cS ganz gewiß hinreichend gewesen,

blos den Auszug zu verwenden, und zu diesem Ende
wäre dann der verlangte Kredit nicht nöthig gewesen, denn

ich bin überzeugt, daß die Sondcrbündler mit der
Tagsatzung nur Kinderspiel treiben, sie werden ihren Sonderbund
aufgelöst erklären, wenn ire sehen, daß es Ernst ist. Das
liegt so in der pfäffischen Natur, welche dort die Oberhand
hat, und zu diesem Zwecke hätte ich gewünscht, daß der Kredit

für die Landwehr niedriger gestellt worden wäre. Hingegen
müßte ich mich davor bewahren, wenn Herr von Tavel

behauptet, man gehe auf Cenkraluät aus in schweizerischen
Angelegenheiten; man hat ja ausdrücklich erklärt, daß man am
XV Bunde so lange halten würde, bis eine Revision desselben
zu Stande gekommen sei, und zwar eine Revision, worin die
Kantonalsouverainetät garantier werde. Im klebrigen stimme
ich dem Antrage bei.

F u e t e r. Im Augenblicke, wo wir im Begriffe stehen,
Fr. 154,000 für Militär-Zwecke außerordentlicher Weise zu
bewilligen, hätte ich gewünscht, vom Direktor der Finanzen
Auskunft zu erhalten, inwiefern er glaube, daß diese Ausgabe

mir dem Zustande unserer Finanzen verträglich sei. Der
Große Ralh ist sich das selbst schuldig. Auch hätte ich darüber

Auskunft gewünscht, ob der Herr Finanzdireklor
glaubt, daß diese Ausgabe, wenn sie erkannt wird, auf die
Vermögenssteuer einigen Einfluß haben werde. Ich glaube,
man sei schuldig, dem Großen Rathe dieses klar zu sagen.
Glaubt man, daß di-se Ausgabe sehr nachteilig auf die Fi-
nanzen des Staates einwirken werde, so hätte ich dann in
zweiter Linie zu erfahren gewünscht, ob es nicht möglich wäre,
dem Zwecke unbeschadet, durch eine etwas wenigere Ausgabe
für die Landwehr irgend etwaS zu ersparen, nämlich ob die

Instruktion der Landwehr, welche uns einen Theil dieser
außerordentlichen Ausgabe veranlaßte, nicht noch einige Zeit
zurückgeschoben werden könnte.

Herr F i n a n z d i r e k t o r. Aus diese Interpellation
hin bin ich ss frei, ganz kurz folgende Auskunft zu ertheilen,
so weit es mir nämlich in diesem Augenblicke möglich ist.
Wollen wir den Zustand unserer Finanzen beurtheilen, so

müssen wir einen Blick rückwärts thun und einen Blick
vorwärts. WaS den Blick rückwärts betrifft, so geben darüber
die Staa.srechnungeu am besten Auskunft, indem sie die Ein-
nahmen und Ausgaben darstellen, und auö der Vergleichung
beider zeigen, ob ein Defizit vorhanden sei, oder aber ein
Ueberschuß der Einnahmen. WaS nun die letzten Rechnungen
betrifft, so ist nach denselben zu schließen, der Zustand uns-,
rer Finanzen sei nicht ^o. daß Ausgaben der vorliegenden Art
gerade zu rechtfertigen wären. Die R.chuung von 1345 zeigt
ein Wehrausgeben von Fr. 105 000, diejenige von 1810 zeigt
ein Defizit von etwas über Fr. 700.000 Darüber nun einige
Worte- Schon das Budget für 1d>46 welches bereits im
Jahre 1845 genehmigt wurde, hat einen Ueberschuß der
Ausgaben Von Fr. 238,000 dargestellt. Nachher hat der lctztab-
getretene Große Rath ungefähr noch für Fr. 500,000 nach-



trâgliche Kredite bewilligt, und so stellt das Resultat der Rechnung

von 1«46 allerdings ein Defizit von ungefähr Fr. 709,000
heraus. Wenn man das Resultat dieser beiden Rechnungen in's
Auge faßt, so wird der Aussall zunächst gedeckt werden müssen durch
daS Staarsvermögcn, denn die neuen Behörden werden das Defizit
der frühern Verwaltung nicht decke» wollen durch neue Steuern.
Soviel über den Blick rückwärts, der allerdings nicht sehr

erfreulich ist; was aber den Blick vorwärts betrefft, so wird
daS Resultat sich anders herausstellen. Das Bübgec für daS

laufende Jahr zeigt ein Defizit von Fr. 690,000 Der Große
Rath hat beschlossen, dies-S iiene Defizit zu decken durch eine

Vermögens- und Einkommenssteuer Infolge dessen ist daS

Gesetz über die Vermögens- und Einkommenssteuer hier berathen

und angenommen worden, und im ganzen Kantone
arbeitet man eifrigst an der Aufnahme der Steuerregister. Also
für die Deckung des Defizits für 1847 ist gesorgt. Was die
folgenden Jahre betrifft, so wird die neue Verwaltung immerhin

für die Deckung der sich erzeigenden Defizit» durch die

Vermögens- und Einkommenssteuer zu sorgen wissen, so daß
die Sache nur noch davon abhängen wird, ob das Volk die
Vermögens- und Einkommenssteuer bezahlen wolle oder nicht.
Ich habe nun die Ueberzeugung, es werde bezahlen, und wenn
ein jeweiliger Gr. Rath mit gehöriger Vorficht zu Werke
geht in Verwendung der öffentlichen Einkünfte, so ist
unsere Furanzverwaltung gesichert für alle Zukunft. Also glaube
ich, wir könne l ohne Bedenken diesen Kredit bewilligen. Blickt
mau rückwärts, dann freilich stehen unsere Finanzen schlecht,
blickt man aber vorwärts und saßt den gegenwärtigen Geist deS

Volkes und der Behörden in's Auge, so kann man sagen, die
Finanzen stehen gut. Nun ein Wort über die Sache selbst.
Es handelt sich gegenwärtig darum, zu wissen, ob man dem

Auflösungsbeschlusse der Taglatzung thatsächliche Geltung
geben wolle oder nicht, zu wissen, wer Meister sei in der
Eidgenossenschaft. Bisher hat man dieses nicht gewußt. Nachdem
im Jahre 1331 infolge der stattgehabten politischen Reformen
in den einzelnen Kantonen sich daselbst das liberale Prinzip
an die Stelle des aristokratischen gesetzt hatte, ohne daß jedoch
diese Reformen und dieses lib-rale Prinzip auch in den
eidgenössischen Verhältnissen Wurzel gefaßt hätten, war es ganz
natürlich, daß man von gewissen Seiten sich fortwährend alle
Mühe gab, die Herrschaft des liberalen Prinzips in der
Eidgenossenschaft und in den eidgenössischen Verhältnissen zu hin-
vern, denn hieran halten sich gerade alle unsere Aristokraten
und Konservativen einzig noch. Das liberale Prinzip in den
Kantonen hat erst dann seine rechte Kraft, wenn eS auch in
die eidgenössischen Verhältnisse durchgedrungen ist. Alle
liberalen Schweizer müsse» demnach darauf dringen, daß dieses

Prinzip auch in der oberste» Bundesdehörde zur Geltung
gelange. Betrachten Sie doch, Herr Vizepräsident, meine Herren,

unsere gegenwärtigen Zustände, die allgemeine Schwüle,
Unbehaglichkett und Spannung; wünscht nicht jedermann, daß

man endlich aus diesem Zustande hinauskomme? Fühlt nicht
jedermann, daß unter den jetzigen Umständen Alles leidet,
Handel und Gewerbe, daß nichrS gehl, und daß dieser Zustand
namentlich auch mit Schuls trägt an der gegenwärtigen Geld-
krisis und Verdienstlosigkeil? Das wirb niemand in Abrede
stellen, und also liegt eS nicht nur im politischen, sondern auch
im allgemeinen materiellen Interesse, daß dieser unbehagliche
Zustand einmal aufhöre. Betrachte» Sie auch noch den

Einwand, es möchten uns die fremden Mächte mit Intervention
böses Spiel machen. Kein Augenblick, behaupte ich, ist für
unS günstiger, als der gegenwärtige, und wenn die Tagsatzung

sich je Autorität verschaffen will, so ist ohne Zweifel der
gegenwärtige Augenblick der beste. Betrachten Sie namentlich

Italien; dort find auch in den letzten Zeiten neuerdings
sogenannte Wühler und Schreier entstanden, welche daS
östreichische System nicht mehr wollen, das von Frankreich
begünstigt wird, und so ist jetzt Oestreich dort genugsam beschäftigt,

und auch Frankreich und die übrigen Staaten werden
ihr hauptsächlichstcs Augenmerk dort finden, denn diese Mächte
begreifen, daß wenn eS den sogenannten Schreiern und Wüh-
lern dort gelingt, eS dann an andern Orten ähnliche
Bewegungen geben könne, und daß die Revolution von Galizien
im Jahre 1845 nur beschwichtigt, nicht unterdrückt worden

ist. Die fremden Mächt- werben uns also in dieiem Augenblicke

wohl gewähren lassen, und darum sage ich: dieser

Augenblick, sonst keiner mehr! Wenn dort die revolutionären
Stoffe zufällig erdrückt werden können, dann soll die Tagsui-
tzuug nur nicht gegen den Sonoerbuud marschften lassen,
denn die Mächte haben dann Muße genug, um den résolu-
tionärcn Stoff, wie sie ihn nennen, auch hier bei uns zu
erdrücken. Darum wiederhole ich: Jetzt oder nie! Gründ«
der Politik, der Nationalwohlsahrr und der jetzigen europäischen

Verhältnisse sprechen für unverzögerte Erekution des
Willens der Tagsatzuug, und mit Freuden sollen Sie zu dem

verlangten Kredite stimmen.

Zahler. Der so eben vom Herrn Finanzdirckior
erstattete Rapport ist ein napoleonischec. Der große Feldherr
Napoleon hat seiner Zeit gesagt, er brauche in Frankreich nur
auf den Boden zu stampfen, so treten Huuderttausende
von Kriegern hervor. So scheint man zetzt auch hier
im Kanton Bern zu glauben man brauche nur au
den Hosensack zu klopfen so habe man das Geld zu
Hunderttausenden. Aber mir scheint es, daß diejenigen, welch»
im Schweiße deS Angesichts ihr Brod verdienen und das
nöthige Geld hergeben müssen » auch ein Wort in die Waagschale

sollten legen können. Ich muß fast zweifeln, ob man
in der That die Folgen eines Krieges berechnet habe, fie ê:une
und kennen wolle. Das größte Uebel, welches ein Land
treffen kann, ist der Bürgerkrieg, und das größte Uebel in
der Schweiz ist ein Krieg zwischen den Kantonen, ein Krieg
— aus solchem Grunde hervorgerufen. Man hat gefragt,
wohin man komme in der Eidgenossenschaft, wenn man ewig
rcvolutionire und putsche. Die Antwort auf diese Frage ist
sehr leicht, man kommt damit dahin, wo wir jetzt sind. Wenn
Männer auftreten und trotz aller Gesetze und alles Rechtes
in andere Kanton« einfallen, wenn man an Instituten rüttelt,
die sonst Jahrhunderle lang als geheiligt angesehen worden
sind, dann kömmt daraus hervor, was wir jetzt haben. Man
hat seiner Zeit hier in diesem Saale daS sogenannte Siebmer-
konkordat berathen. Ein alter Mann, der seither gestorben
ist, Hr. Oberst Koch, sagte damals: Was wird daraus
hervorgehen nichrS anderes, als daß die andern das Gleiche
machen werden. WaS war natürlicher, als daß die Stände,
welche man bereits zum zweiten Male mit Waffen überzogen
hat, ein Bündniß machten zu ihrer Selbsterhaltung? Das
Bündniß an sich ist ungesetzlich, ich gebe eS zu, aber man
kann kein Ereigniß aus dem Zusammenhange herausreißen.
Dieser Zusammenhang aber ist so, daß man es hier nicht
ganz offen sagen kann. Nachdem man diesen Leuten zweimal
eidgenössische Hülfe abgeschlagen, sogar eidgenössischer Hülfe
den Durchzug verweigert hat, waS sollten sie anderes machen?
Dieser Bund an sich ist ungesetzlich, aber der Trieb der Selbst-
erhaltung hat sie dazu geführt, meine Herren, und der Fall
der Nothwehr ist eingetreten. Der Gesandte von Luzern hat
in der Tagsatzung gesagt: Gebt unS Garantie, daß Ueberfälle,

wie wir sie erfahren, nicht mehr geschehen, so soll der
Tag der schönste sein, wo daS Sonderdündniß zerrissen vor
euren Füßen liegt. Wenn der Sonderbund irgend einem
Kantone auch nur ein Haar krümmt, dann werden gewiß
alle andern Kantone mit Enthusiasmus dagegen aufstehen;
aber so lange man nur diesen Ständen UebleS zugefügt hat,
ohne daß sie beim allgemeinen Bunde Schutz und Hülse fanden,

— kann man eS ihnen dann verübeln, wenn sie unter
sich ein Bündniß schließen, um sich endlich selbst zu schützen?
Wenn ich Jemanden mißhandelt habe, und er begegnet mir
daS zweite Mal mit einem Stock in der Hand, und ich rufe
ihm zu : legt euer» Stock ab, — dann wird er denken : wenn
ich doch geschlagen sei» muß, so behalte ich dießmal liebe»
meinen Stock. So verhält eS sich auch mit dem Sonderbund.
WaS vorgefallen ist, daS berechtigt diese Stände nur zusehe,
aus ihre Selbsterhaltung bedacht zn sein. Wenn nun der
Kanton Bern in Verbindung mit Andern einen Krieg mit
diesen Ständen anfangen will, so soll er billig diejenigen
darüber anfragen, welche den Streit machen sollen. Wen«
Jemand an einem Orte geprügelt wird, so ruft er das
Zweitemal andere zur Hülfe auf, damit sich diese für ihn



schlagen; allein es ist vernünftig, diesem Aufrufenden zu
antworte» : Geher heim und machet eure Sache selbst aus;
und so mögen auch diejenigen den Kampf ausfechten, welche
ihn angefangen haben. Unsere Söhne sollen wahrlich nicht
Leib und Leben wagen müssen für eine Sache, welche kein
Menschenleben werth ist. Man hat uns jetzt da nach und
nach künstlich in einen Sumpf hineingejagt, und jetzt kann
man mit Ehre fast nicht mehr hinaus, Ist es aber ficher,
daß es bei einem Erekntionszuge so gehen wird, wie man
glaubt? Wird es vielleicht zu keiner Waffenthat kommen?
Wird sich der Sonderbund schmiegen? Wenn eS dazu kömmt,
daß Schweizer zusammenstoßen, so werden sie sich als Schwer.,
zer zeigen, und sowohl die 12-/. Stände, als die 7 Stände
des Sonderbundes werden in ihren Reihen Schweizer haben.
Bei einem solchen Zusammenstoße wird es also hart genug
zugchen, und mit welcher Wuth werden dann nachher die
Väter die Verlornen Söhne zurückfordern von denen, welche
den Krieg veranlaßt haben? Das könnte billig Stoff geben
zu ernstem Nachdenken, zur Zeit, da es noch möglich. AuS
diesem Grunde sollten wir nicht so leichtfertig in den
Kriegsrüstungen weiter gehen, ohne daß das Volk zuvor auch etwas
dazu sagen könne. Ich möchte also beantragen, daß, bevor
man darin fortfährt, dem Volke des Kantons Bern die Sache

zur Veantwortnng vorgelegt werde. Das findet man in der

bernischen Geschichte wiederholt und oft. Beinahe alle Mal,
wenn der Kanron Bern in solche Noth kam, wollte die

Regierung zuvor wissen : wie steht es mit unsern Leuten? Wenn
dann der Bauer, der daS Geld zahlt, wenn der Bürger, welcher

Leib und Leben lassen muß, sagt, ja, — dann will ich

auch kriegen, vorher aber will ich weder für den Krieg, noch
für Kriegsmiltel stimmen, sondern ich will zuerst das Volk
darüber angefragt wissen.

Herr Vizepräsident. ES handelt sich jetzt nicht
darum, ob man Krieg haben wolle oder nicht, sondern es

handelt sich blos um die Bewilligung oder Nichtbewilligung
eiues Kredits.

Zahler. Der Vorschlag geht dahin, daß der Große
Rath zu Ausführung der von der Tagsatzung gefaßten
Beschlüsse einen Kredit bewillige, und in dieser Beziehung stimme
ich nicht zum Kredit; da ich deu Zweck nicht will, so will ich

auch das Mittel nicht.

Karlen von der Mühlcmatt. Ich muß erklären, daß
durch Herrn Zahler mein Antrag verdreht worden ist. Er
har mir Bestimmtheit behauptet, ich habe zugegeben, daß das
Sonderbündniß ein Ergebniß deö Freischaarenzuges gewesen
sei, ich kann nicht zugeben, daß Sie Freischaaren diese» Zustand
hervorgerufen haben, das ist eine Unwahrheit. Der Frei-
schaarenzug ist ein Zug von Patrioten, und nicht von
Rechtsverdrehern ein Zug mit Hand und Herz für daS Beste deS

ganzen Schweizerlandes gegen eine Faknon, welche die
Fundamente der schweizerischen Ordnung untergräbt, eS wäre sonst
kein Freischaarenzug entstanden. Ich behaupte mir innigstem
Selbstbewußtsein, daß sie Folgen eben von jenem Bündniß der
Sonderbundskantone waren. Wir müssen einmal die Mehrheit
in der Eidgenossenschaft geltend machen, in Thaten, nicht nur
in Worten, wie gewisse Rabulisten zu thun psiegeu. Herr«
Rechrsagent Zahler habe ich übrigens weiter keinen Bescheid

zu geben, ich gebe mein Votum ab, aber ich lasse mir eS nicht
verkümmern, und hoffe, man werde das mir zulassen

Bützberger. Ich werde gegen die Anträge der Herren

Zahler und v. Tavcl stimmen. Es ist nicht lange her, daß
die Eidgenossenschaft unS gefragt hat, ob das Sonderbündniß
aufzulösen sei, daS ist von unS bejaht worden, der Sonderbund

ist als aufgelöst erklärt, allein wie der Herr Berichterstatter

erklärt hat, die SonderbundSstände wollen sich nicht
fügen, es frägt sich also, ob der zweite Theil unserer Instruktion

in Erfüllung gehen solle, oder nicht, ich finde daher, mau
solle ihn handhaben, und daraus folge, daß man daS Kredit-
begehren unterstützen müsse. Der Herr Berichterstatter hat
gesagt, daß eine bedeutende Anzahl von Kaputröcken fehlen,

und daß diese vom Staat geliefert werden müssen. Es ist
vorauszusehen, daß von der Eidgenossenschaft an Bern die
Forderung gestellt wird, daß es mehr Milirär ausstelle als den Auszug,

und daß also dieses Mehrere vervollständigt werden müsse.
Ein fernerer Grund ist der, daß diese? Kredit doch einmal
bewilligt werden müßte, wenn dieses Jahr nicht, doch späterhin

denn die Leute müssen in jedem Falle die nothwendigen
Waffen und Mäntel haben, und so ist es daS Gleiche, wenn
er gerade jetzt bewilligt wird. Was die Einwendung
anbelangt, die Herr v. Tavel gemacht hat, daß der Beschluß nichr
m der Kompetenz der Tagsatzung liege, das Sonderbündniß
aufzulösen, so muß ich mir die Bemerkung erlauben, daß 12-/x
Stände erklärt haben: ja wohl, sie ist kompetent. ES frägt
sich nun: steht eine besondere Bestimmung im Bunde dem
Beschlusse entgegen? Ich glaube, wenn je keine entgegen steht, so

ists namentlich hier nicht der Fall, dem Beschluß der 12-/»
Stände steht keine ausdrückliche Bestimmung des Bundes enr^
gegen. Allein wenn Sie den R. 1 des Bundes ins Auge
fassen, sehen Sie ganz kü r, daß es in der Kompetenz der
Tagsatzung liegt, der 8. 1 sagt: die 22 Kantone „vereinigen sich
durch den gegenwärtigen Bund zu? Behauptung ihrer Freiheit,
Unabhängigkeit und Sicherheit gegen alle Angriffe fremder
Mächte, und zur Handhabung der Ruhe und Ordnung im
Innern." Alle Fragen, welche die Ruhe und Ordnung im
Innern betreffen, unterliegen der Kompetenz der Tagsatzung,
wenn nun das Sonderbündniß nichrs Anderes sagt, als was
der 8> 1 des Bundes sagt, so erfolgt daraus, daß zwei Bund-
niße mit einander kollidiren, die einen und denselben Zweck
verfolgen. Herr von Tavel behauptet, das Sonderbündniß
sei nichr in Kollision, und findet ferner dasselbe gerechtfertigt
dadurch, daß die Freischaaren in sein Gebiet eingefallen seien.
Hierüber hätte ich nicht nöthig, einzutreten, der Große Rath
hat erkannt, der Gesandte Berns an der Tagsatzung solle
dahin wirken, daß dieses Bündniß ausgelöst werde. Es ist
aber auch nicht richtig, und eS wurde auch vor der Tagsatzung
nachgewiesen, denn der Sunderbund ist entstanden, bevor die
Freischaaren eingefallen find, es ist also ohne Grund behauptet
worden, daß der Einfall der Freischaaren den Sonderbund
veranlaßt habe. Herr von Tavcl hat auf die Gefahren aufmerksam

gemacht, die auS der militärischen Exekution entstehen,
daß verschiedene Fatalitäten, ein großes Unglück damit
verbunden wäre; — aber es frägt sich, ob nicht noch ein größeres

Unglück daraus entstehe, wenn nicht crekuirt würde. Es
wurde von verschiedenen Seiten darauf aufmerksam gemacht,
wenn alle Autorität der Eidgenossenschaft vernichtet werde,
und man weiß nicht, ob die Majorität oder die Minorität
Meister ist, so wird größere Unruhe in einzelnen Kantonen
ausbrechen, als wenn man zur gemeinschaftlichen Erckution
Hand bietet. Was werde» die Kantone sagen, die unmittelbar

in Berührung mit den SonderbundSkanroneu stehen, wenn
die Rüstungen nicht eingestellt, und militärische Vorrichtungen,
Befestigungsarbeiten an deu Grenzen statt haben? Werden
fie ruhig gewähren lassen? Wird die Bevölkerung nicht gebix.
terisch fordern, daß dem Einhalt gethan werde? Und werden

die Regierungen nicht nach und nach genöthigt werten,
von Kanton zu Kanton einzuschreiten? Werden sich nicht
diese Kantone vereinigen und in Gemeinschaft Einstellung der
Rüstungen vrlangen? Ich glaube, daS find Fakta, und als
Konsequenz des gefaßten Beschlusses müsse derselbe auf gesetzliche

Weise crekuirt werden. Man sagt ferner, wenn Ere-
quirung statt finde, so sei das nichts anderes, als Bahn
gebrochen einer zukünftigen Zentraliiation der Schweiz und der
Vernichtung der Kautonalsouvcränetät. Dieser Einwand ist
ungegründet, ob ein Beschluß cxeqnirt wird oder nicht, darin
sehe ich nichr im Entferntesten einen Zusammenhang mit der
Zentralisation der Eidgenossenschaft. Man will nur das
Sonderbündniß auflöse«, aber dadurch muß nicht folgen, daß
der bestehende Bund nicht beibehalten werden solle. Die
Befürchtung ist übrigens unbegründet, daß die Kantonalsouverä-
netät in dem Grade zerstört würde, daß ein Einheitsstaat
errichtet würde, Bern wäre gerade der erste Kanton, der gegen
eine derartige Verfassung protestirte. Mit einer Bundesre-
vifion bin ich einverstanden, es soll z. B. nicht geduldet werden,

daß die Gewerbsverhältnisse, die Preßve^hältnisse, jede



»

vernünftige Entwicklung der Staa'êordnvng untàììckl werde,
und wenn man schon solche» Reoisieuen n,chr hinderlich in den

Weg trete» läßt so finde ich diese Einwendung dennoch ganz
»»gegründet. In Bezug auf daS, was Herr Zahler bemerkt
Hat, ',s solle die Frage vem Volke vorgelegt werden so ist
schon Von dem Hrn. Vizepräsidenten eingeworfen worden, daß

heule hier nickt die Frage über Krieg und Frieden vorliege;
ich glaube auch, daß es sich überhaupt nicht darum Handel«
werde, die Frage dem Volke vorzulegen, ob man den Tac-
satzungsbeschluß militärisch erequiren solle; nicht daß ich glaube,
daß die Volksabstimmung den Beschluß nicht respektiren würde,
keineswegs, sondern weil der Kroße Rath verpflichtet ist, nach
der Verfassung zu handeln und nicht davon abzuweichen, und
weil er nach meinem Dafürhalten nach der Verfassung über
Krieg und Frieden entscheidet und dieses Recht nicht ans de»

Händen geben soll, und weil das Volk, wenn cö nicht mit
demselben harmonircn würde, immer Mittel hätte, sich gegen
den Beschluß zu verwahren; eS braucht nur den 8- 22 der
Verfassung anzuwenden, welcher sagt: „Außerordentlicher
Weise findet eine Gesammternenerung des Großen Rathes
statt, wenn dieselbe mittelst einer Abstimmung in den politischen

Ber'ammlungea von der Mehrheit der stimmenden Bürger

anbegehrt wird." Wenn also das Volk findet, in einer
wichtigen" Lebensfrage sei der Große Rath nicht Hand in Hand
mit ihm gegangen,' so soll es den Großen Rath abberufen,
ich finde den ß. 22 sehr zweckmäßig, und er soll auch
angewendet werden in gegebenen Fällen. Hierdurch wäre also
diesem Einwurie vorgebeugt. Ich unterstütze mit voller
Ueberzeugung da^ Kreditbegehren.

Kurz. Ich habe, als es sich um die Tagsatzungsin-
gruklion handelte, «ach meiner innigen Ueberzeugung, daß
der Soüdcrbund sich mit dem eidgenössischen Bunde nicht
vertrage, dazu gestimmt, daß derselbe aufgelöst werde. Ich habe
ferner dazu gestimmt, daß nökhigenkalls ein solcher Beschluß
selbst mit Waffengewalt erequirt werde; denn einen Beschluß
fassen, ver nicht erequirt wird, ist schlimmer» als wenn gar
keiner gefaßt würde; es ist dieses eine Halbheit, und die
Halbheiten betrachte ich immer als ein Unglück. Hingegen habe
ich den Autrag gestellt, daß nicht eine sofortige Erekution
beschlossen werde, weil ich den Bürgerkrieg für ein großes
Unglück halte, mit dem man nicht drohen soll, bevor es

nöthig »st, und weil ich vorher all« gütliche Mittel erschöpfen
wollte, wozu es, bei unsern Verhältnissen, einer längern Zeit

Der Große Rath hat diesen Ankrag verworfer. und
zur sofortigen Exekution instruirt. Diese Instruktion ist der
Tagsatzung bekannt worden, und wenn sis fick am 13. Oktober

wieder versammelt, so werden unsere Gesandten derselben
gemäß zur Exekution selbst mit Waffengewalt stimmen. Der
Große Räch hat erkannt. Die Minderheit hat sich der Mehrheit
zu unterwerfen, und ich habe mein Leben lang dià republikani«
schen Grundsatz getreulich beobachtet. Ich halte zwar den Bürgerkrieg

für ein großes Unglück, aber eben so ist der gegenwärtige
Zustand der Schweiz ein unglücklicher,auS dem herauszukommen, der
Wunsch eines jeZcn Vaterlandsfreundes sein muß Ob
derselbe nicht noch ein größeres Unglück sei als der Bürgerkrieg,
und ob uns dieser aus demselben herausführe, — weiß ick
nicht. Ich habe in den gegenwärtigen Wirren den Kompaß
verloren, und will gerne diejenigen entscheiden lassen, welche
denselben besitzen ode? zu besitzen vermeinen; ich vermag eS

nicht. Aber waS ich vermag, das ist, meiner Pflicht als
M'tirär getreu zu Sem zu stehen, was Andre befehlen. Ich
nehme an, es komme zur Exekution. Ich glaube, St. Gallen
und Graubünden werden zur Erekution stimmen, und wenn die
Tagsatzung dieselbe beschließt, so soll ein Jeder gehorchen und
das leisten, wozu er verpflichtet ist. Als Militär kenne ich
kein anderes Gefühl als meine Pflicht. Will man aber den
Zweck, so soll man auch die Mittel wollen; der Große Rath
hak den erster» beschlossen, er muß daher auch die letztern
beschließen. Darum halte ich mich verpflichtet, zu dem Autrage
deS Regierungsrathes zu stimmen. Wenn es zur Erekution
kommt, so wünsche ich, daß eS mit der größten Kraftanwen-
dung geschehe; nur so kann man hoffen, daß die Sacke schnell
zum Ziele geführt werde. Wenn man mit großer Kraft auf¬

tritt, so kostet eS wenige? Menschenleben, freilich mehr Geld,
aber die Menschenleben find mehr werth, «nd das Geld» das
glaube ich, wird man schon bekommen. Man könnte nun
freilich sagen, wann erequirt werd«, so brauche Bern nur sein

BundeSkontiugent, seine zweitausend Wann zu stellen, und
alles übrige gehe uns nichts an- Allein ich glaube, man
werde vs» Bern größere Opfer erwarten und verlangen. Ich
zweifle, daß dieKanto»« St. Gallen «nd KrauSknden, selbst wen»
ihre Große» Räthe zur Erekution stimme«, ihre Kontingente
werden stellen können, wegen der Opposition in diesen Kantonen

selbst. Es ist ferner möglich, daß man daê Kontingent
von Reuenburg nicht emberuscu wird. Dann Müssen aber die
Kontingente diese? Kantone auf die andern vertheilt werden»
und davon wird gewiß ein große? Theil aus Bcm, dem nachst-
ge'cgeucn, fallen, da« in dieser Angelegenheit an der Spitze der
liberalen Stände steht. Ich habe daher die Ueberzeugung,
daß, wie der Herr Militärdirektor gesagt hat, auch die ganz«
Reserve in Aktivität berufen werde« muß, und wäre es auch
nur, um im eigenen Lande selbst geeignete Positionen zu b-ssez»

ten, welche den Angr-ffm der SsndcrbundKkantone ausgesetzt
sind, und von welchen aus man nicht selbst Angriffe machen
will. So ist es wahrscheinlich, daß unsere Pässe gegen das
Wallis besetzt werden müssen. Aber damit die Reserve die
ihr zu Theil werdende Aufgabe erfüllen könne, muß man sie

dazu befähigen und dafür sorgen, daß sie zum Dienste gehörig
ausgerüstet werde. Man kann daher nicht sagen, wàs
verlangt werde, sei überflüssig, und was wir bereits besitzen, sei
hinreichend. — Ich stimme unbedingt dem Antrage bei.

Lohne?. Es handelt sich hier »m Sein oder Nichtsein
der Eidgenossenschaft. Bern ist der erste .Kanton, der instruirt
hat, eS solle auch mit Waffengewalt der Beschluß der Mehrheit

erequirt werden; was für eine» Eindruck würde es
machen in der Schweiz, wen» die Mittel nicht bewilligt würden?
Wenn man Truppen ins Feld stellen muß, muß man fie gehörig

kleiden und bewaffnen, und zur Winterszeit ist nichts
nothwendiger außer den Waffen, als ein Kaputrock; ich kann
nicht begreifen, daß man dem Beschlusse nicht Folge leiste»
möchte, das ist ja nichts Anderes, als die Folge Ses gefaßten
Beschlusses. Her? Karlen hat gewünscht, daß der Beschluß
eventuell gefaßt werde, aber wenn es brennt und man löschen
will, so muß man nicht erst noch die Feuerspritze anschaffen,
sondern man muß sie gleich vei'c Hand haben. Heer Zahler
hat in seiner Lobrede auf den Sonderbund gesagt, derselbe
wolle nichts a!S Garantien, aber er hat nicht gesagt, worin
diese Garantien best hen. Gesetzlich« Garantien haben sie

durch die Feeischaarengesetz«, und selbst ohne sie würden gewiß
keine Freischaaren mehr hingehen. Die Garantie würde nur
darin bestehen, daß sämmtliche liberale Regierungen abtreten
und sich dem Sonderbnndc zu Füßen legen würden. Ich stimme
zu Bewilligung des verlangten Kredites.

Heble?. Wenn wir heute über die Frage zu entscheiden

hätten, ob Krieg oder Frieden besser wäre, so glaube ich,
würden sich wohl viele Stimmen gegen den Krieg erheben,
die früher anders gesprochen haben. Ich denke in dieser
Beziehung ganz gleich wie vor einigen Wochen bei Behandlung
der Instruktion, ich haste noch immer den Sondcrbuud für
formell mit dem Bunde nicht verträglich, ich kann mich aber
unmöglich anders alS dahin aussprecheu, daß ick die Auflösung

desselben materiell nicht für gerecht halte, ich kaun
unmöglich für gerecht anerkennen, daß man ein Bündniß zu?
Vertheidigung auflöse, nachdem ein Augriff erfolgt und durch
ihn das Bündniß gerechtfertigt ist. Ich glaube auch nickt, daß
von einem Krieg, der in Aussicht steht, viel Glück für das
Vaterland zu erwarten sei. Man sagt, ein Krieg müsse dem
unbehaglichen Zustande ein Ende machen, indem wir uns
befinden ; ich glaube das nicht. ich glaube nicht, daß der materielle

Wohlstand dadurch gefördert, die Geldkrisis :c. dadurch
vermindert werde; das wäre denn auch eine sehr starke
Behauptung. Wenn auf der einen oder der andern Seite reine
Hände zu den Waffen griffen, und der Sieg si-l« auf diele
Seite, so würde ich glauben, dieser Sieg wüshe mit Mäßi»



gltng und Gerech.igkeit benutzt. Ich sehe aber auf des einen
und der andern Seite ganz gleiches Unrecht, auf der einen
Seite ist ein TerroüftmuS, der nur eine Ansicht gelten lassen
will und jede andere Meinung unterdrückt, auf der andern
Seite wieder TcrroriSmuS und Unterdrückung jeder der
herrschenden Richtung nicht beliebige» Meinung, ein Zustand,
unwürdig eines freien Landes; die Freiheit ist unterdrückt. Von
dieser Ueberzeugung ausgehend, muß ich fürchten, der Sieg
würde — er mag fallen, auf welche Seite er will, von der

gleichen Richtung, die mit Terrorismus herrscht, zu ihren
Gunsten ausgcbemel werden, dieselbe würde noch mehr Gewalt
entwickeln, noch mehr alle ander» Ansichten unterdrücken, noch
ungcscheuccr nach Alleinherrschaft streben, trotz dem Nechr, daS

wir auf Freiheit haben. Ich halte dafür, ein solcher Krieg
bietet für einen großen Theil der Militärs eine düstere Aussicht

dar. Man hat bereits in dieser Versammlung von
konservativen Offizieren, konservativen M-litärS gesprochen, ich

halte dafür, cS gibt nur solche Militärs, die ihre Pflicht
kennen, oder vielleicht auch solche, die ihre Pflicht nicht kennen,
von keiner politischen Farbe kann hier die Rede sein. Ich
frage aber, was haben diejenigen, ans welche das Loos fällt,
als Konservative betrachtet zu werden, was haben sie für eine
Aus ficht, als diejenige, daß sie gegen ihre eigenen Interessen,
gegen ihre eigene Freiheit, gegen sich selbst die Waffe ziehen?
denn durch einen Sieg, den sie mit erkämpfen hellen, stärken
sie dic Kräfte derjenigen, die sie unterdrücken wollen. Doch
so düster ich such die Aussicht auf den Krieg ansehe, so

bekenne ich aufrichtig, ich halte mich für gebunden durch die
Instruktion, die wir für die Taglatzunz ertheilt haben.
Damals wurde beschlossen, man solle daS Bündniß auflösen und
dem Beschlusse Folge geben. Diese Instruktion baden wir in
die Hände unserer ersten Magistraten gelegt, diese haben sie

auf die Tazsatzmig gebracht und vertheidigt. Ich kann nicht
dazu stimme» irgend einen Beschluß zu fassen, der diesem

Entscheide nicht entsprechend wäre, wo der Gr. Rath .X

gesagt hat, muß er auch li sagen und die Folgen des Beschlusses

tragen. Nun aber ist in hiesiger Versammlung der
Antrag gestellt worden, die Frage über Krieg und Frieden dem
Volke vorzulegen; ich würde in diesem Antrage c.ne glückliche

Auskunft finden; — wenn der Krieg im ^uuie ecS Volkes

liegt, lausen wir keinerlei Gefahr, baß das Volk sich nicht
für den Krieg auSsprechcn würde, und der Gr. Rath könnte
dann mit mehr Energie, Kraft und Sicherheit aufrrcteii. Ist
eiber der Krieg nicht im Sinne tes Volkes, was möglich ist,
ivsS dann Wäre es nicht ein großes Unglück, wenn die

Söhne eineS freien Landes >hr Blut für eine Sache verspritze»

müßten, für die sie nicht kämpfen wollten? Ich fürchte,
eine in diesem Falle natürliche Mißstimmung könnte sich in
einem Augenbl'ck aussprechen, wo sie sehr unbequem wäre, un-
bequemer a!S jetzt ein den Beschlüssen des Großen Rathes wi-
versprechender Entscheid des Volkes. Ich glaube, es wäre
klug und angemessen, und einer freien Republik würdig, wenn
das Volk in solcher Lage angefragt würde, ob eS Krieg oder
Frieden wolle. Es ist kein Uedelstand damit verbunden, denn
diese Umfrage würde in militärischer Beziehung ein kräftiges
Auftreten nicht verzögern, noch hindern, sie ist auch der
Verfassung nicht zuwider l der Gr. Rath hac zwar das Recht,
diese Frage zu entscheiden, und das Volk kann ihm dieses
Recht nicht nehmen; er braucht daS Volk nicht zu fragen,
wenn er nicht will; aber dem Gr. Rathe ist durch die
Verfassung nirgends die Befug.ckß genommen, freiwillig zu dem
Vollmachtgeber, dem Volke, zurückzugehen und ihn anzufragen.
Zwar sagt der Art. 28 der Verfassung, der Gr. Rath dürfe
das ReHt zum Entscheid über eine solche Frage keiner Behörde
abtreten, und daS ist eine sehr gute Verordnung; der Große
Rath kann nicht ein- Kommission erwählen und ihr mit seinen
Funktionen auch seine Verantwortlichkeit übertragen, aber das
Volk ist keine Behörd das Volk steht über jeder Behörde,
es ist der Vollmachtgeber, den wie anfragen dürfen, wenn wir
ohne dieses in einer so wichtigen Sache seinen Willen nicht
zu erkennen vermögen. Insofern nun die Mehrheit zu diesem
Antrage stimmen sollte, stimme ich aus voller Ueberzeugung
bei, und will das Volk anfragen helfen. In so fern man eS

nicht will, halt« ich mich für gebunden, durch den frühern

Beschluß, zu welchem ich zwar nicht gestimmt habe, zu
welchem wir aber stehen müssen. In so fern die Entscheidung
unmittelbar zum Krieg ausfällt, bin ich mir selbst eine
Erklärung schuldig, ein freies Wort. Man hat hin und wieder
gefragt, wie sich die konservativen Offiziere und Soldaten
verhalten würden? Meine Herren, der Große Rath hat sich im
Falle geglaubt, wir vor einigen Wochen, als einem sogenannten

konservativen Offizier, ein Zeichen von Mißtrauen geben
zu sollen; ich gebe zur Erwiederung die Erklärung, daß nach
meiner Ueberzeugung die Militärpflicht über allen politischen
Sympathien steht, daß ich letztere a!S Militär unterdrücken
und meine Pflicht erfüllen werde. — Ich stimme dazu, daß
diese Frage, wie es beantragt worden, dem Volk vorgelegt

werke, — in zweiter Lmie dann für Bewilligung des

Kredits.

Herr Vizepräsident. Diese erste Frage kann nicht
in Abstimmung gebracht werden, es handelt sich nicht darum,
das müßte in Folge eines Anzuges geschehen, das ist eine
solche Frage, die in die Verfassungs-und Bundesrcchre
eingreift, ich bitte daher, sich ferner nicht an diese Frage zu halten,

sondern lediglich allsällig das Kreditbegehren abznwei.
sen, bis das Volk entschieden hat, — in Umfrage ist nur das
Kredirbegchren.

Lohnen. Diese Volksabstimmung würde durchaus
gegen den 8> 25, her Versassung streiten.

Wcin g art. Ich will nicht viel Worte machen, ich
würde sogar glauben, Ihnen den schuldigen Respekt nicht zu
erweisen, wenn ich einen Augenblick in Zweifel setzen könnte,
daß Sie demjenigen den Vollzug geben werden, was Sie vor
einiger Zeit beschlossen haben, durch Erlheilung der Instruktion.

Allerdings leben wir gegenwärtig in einem entscheidenden

Momente, vielleicht im wichtigsten, der in unserer
Geschichte vorkömmt, und die Frage, die baldigst ihre
Erledigung finden wird, ist eine Lebensfrage, eine Frage um
Sei» oder Nichtsein, es wird sich fragen, ob noch eine
Eidgenossenschaft da ist oder keine mehr, die Tagsatzung hat
zwar erkannt, der Sonderbund solle ausgelöst werden, allein
derselbe, diese Bundesbehörde mißachtend wftd nicht anerken-
»end lrotzt de-n Beschlusse, rüstet fort ullo antwortet mit Hohn
auf die Aufforderung der Tagsatzuu^, s-tzt sich selbst aus einen
revolutionären Boden, gegenS^-O d?r legalen Tagsatzung,
den legalen Kantonen. Dkcher ist es eine ganz unumgänglich?

Nothwendigkeit voll Seite der 12-/z Stände, welche
die Majorität gebildet haben,, diesen Aufruhr, diese Rebellion
mir allen möglichen Mitteln zu unterbrächen, denn unmöglich
können sie der Sache mit Muhe und thatenlos zusehen, das
wäre sonst eine AuflösnUA des Bundes selbst, die Schwe-»
wäre in zwei Theile getheilt, und gegenüber dem Alande
wären wir schwach und jeder fremden Mache preis gegeb-n.
Daß dieser Beschluß zu Stande kommen werde> das hat schon
der Große Rath vor einigen Wochen vorgesehen' und daher
seinem Gesandten die bestimmte Instruktion ertheil, daß er
zur Auflösung dieses Bündnisses im Bunde spreche, und hat
auch für die Austreibung instruirt und zum sofortigen Vollzüge.

JÄ frage nun. wie kann der Große Rath jetzt zurück
ble den, seine Gesandten desavouieren uns kompromittieren,
sich selbst in den Augen der ganzen Welt blamieren und gleich,
jam brandmarken Wie kann der Große Rath eine solche
Treulosigkeit gegenüber andren Kantonen begehen? Denn
offenbar daS feste und entschlossene Auftreten des KantonS
Bern hat Einfluß gehabt auf die Entschließungen anderer
Kantone. Das wird wahrscheinlich Niemandem in den Sinn
kommen, die Einwendung, die dagegen gemacht wird, als sei
die Abschaffung der Klöster und der Freischaarenzug an
dem Entstehen des Sondcrbundcs Schuld, als in Ernste
gesagt anzunehmen; es ist offenbar dargewiesen, daß die Sri-
stenz des Sonderbundes, und die offenbaren Verfassuiigsver-
letzunge», in Folge welcher die Tausende von Bürgern deS
Kantons Luzern ihr Land verlassen mußten, die Frnschaaren
hervor gerufen haben. Sie bestunden nicht aus Vaterlands-
verrälhern, sondern auS redlichen Leuten, welch» für ihre Ue-



KètzzAtDng z» den Waffen griffen; wär? damals ein Beschluß
der Tagsatznnq zu Stande gekommen, so würden die Bürger
nicht zur Selbsthälfe gegriffen haben. Es ist also unwahr, wenn
man sagt, in Folge deS Freischaarenzugcs »ei der Sondeebund
entstanden. Als bei dem Aufstande von 1831 Polen noch kräftig
und mächtig da stand, als es bereits den Sieg in Hanken
hatte, da trat auch ein Ruhepunkt ein, ein Ruhepunkt, der
den Untergang tieftS Landes bereitere, eS war der Ruhepnnkr
deS VerrathcS, der Ruhcpunkc der Furcht und Unencschiossen-
heit, und dies hat Polen in den Abgrund gestürzt. Wir sollen

uns wohl hüten, auch hier, wo eS sich um energische
Maßregeln handelt, unschlüssig und wankelmüthig zu sein, denn
wir haben ein freies Baterland von unsern Bätern geerbt
und sollen es unsern Enkeln auch auf gleiche Weise überge«
ben, sollen vor allem unS Ordnung schaffen und Ruhe
wiederherstellen, damit im Vaterlands nicht zwei
Regierungen seien, zwei Zemralregierungen, und
gegenwärtig, wo sich am politischen Horizont überall drohende
Wetterwolken bilden, sollen wir den geeigneren Moment
benutzen, um unsere innern Angelegenheiten zu rezli-
ren, und da der Große Rath seine Ehrengesaudlschast so

lnstruirt hat. und im Volke kein Mensch seine Stimme dagegen
erhoben hat, warum sollte man hintennach noch das Volk
anfragen? Das Volk will Ruhe und Ordnung, und nicht
Unruhe und Unfrieden. Freilich, ich will es hier frei anssprechen,
gibt es der Todtengräber der Freiheit genug, die das Land
durchlaufen und als übertünchte Gräber ihre feindlichen
Absichten mit dem Schleier der Moderation decken und daS Volk
einschüchtern, allein weitaus der größere Theil unseres Volkes
hat politische Grundsätze und gesunden Sinn, und will deßhalb»
was zum Wohle führt. Einzig und allein wenn das zerrissene
Band der Eintracht wieder zusammengeknüpft ist, kann man
wieder heiter in die Zukunft sehen. Wir müssen daher kräftig
auftreten, denn auf den Kanton Bern sind die Blicke Aller
gerichtet, ich will hoffen, daß der Patriotismus, der sich schon
so schon kund gegeben, sich nicht wird in eine? elenden Geldfrage
auflösen. Zch stimme daher mit voller Ueberzeugung zu dem
Antrage, zur Bewilligung deS verlangten Kredites.

Schläppi. Zch glaube, eS seien schon viel Worte und
viel Zeit unnütz verschwendet worden; — es ist die Frage, ob
Bern sein Militär so ausrüsten will, daß es im Falle der
Noth dasselbe tüchtig könne ins Feld rücken lassen, bloß dieser
Antrag, ob der Kredit solle erkannt werden, oder nicht, liegt
«vor, und dazu stimme ich heute. Man hat gesagt, man solle
daS Volk anfragen; — ja, man frägt das Volk an im
Geheimen, in unserer Gegend, man wird sehen, was daran»
entsteht. ich möchte darüber nichts sagen, eS ist etwas im Gang,
das ich selbst nicht kenne. UebrigenS möchte ich, daß die
Diskussion über diese Frage abgebrochen werde.

Zahler. Nicht alle Kantone haben Freischaarenge-
setze, namentlich Baselland nicht. — — Der Redner
wild von verschiedenen Seiten mit den Worten „zum Schluß!"
„zur Abstimmung!" unterbrochen.)

Abstimmung.
Die Umfrage nicht ans den Vorschlag einer

Volksabstimmung auSzudehmen Mehrheit.

Geiser, Metzger. Ich unterstütze den Antrag für
Bewilligung des Kredites, wer es weiß, wie ein mangelhaft
gekleideter Soldat übel dran ist, wild die Nothwendigkeit desselben

einsehen. WaS dann die Stimmung deS VolkeS betrifft,
so wird eS nicht so übel damit stehen, nichts wäre besser
geeignet, sie an den Tag zu bringen, als eine Abstimmung,
nachdem man ihm den wahren Sachverhalt vor Augen stelle»
würde.

Herr Militärdirekt or als Berichterstatter. Dieheutige
Diskussion gäbe mir Anlaß, Stunden lang zu reden, indessen werde
ich mich so kurz als möglich zu fassen suchen, aber alles mit Schweigen

zu übergehen, ist mir nicht möglich, darum werde ich länger
sein, als lcp gewünscht hätte. T-ie Naiur der Frage hat eine
ganze Menge Fragen anregen müssen, es ist auch natürlich,
daß eine solch« Frage Gegenanträge Hai hervorrufen müssen,
ich nehme es auch n'.cht üdei, daß wenn untergeordnete Begehren

vorliegen, dennoch alles das hierbei berührt wird, waS
damit im Zusammenhange steht, und man sich klar ausspricht,
damit man sich klar ins Herz schauen kann. Ich werde mich
auch klar anssprechen. wie ich es mir von jeher zur Pflicht
gemacht habe. Wie schon mehrere Male gerügt worden ist,
handelt es sich nicht darum, zu entscheiden, ob der Souderbund
aufgelöst werde, nicht die Jesuiten kommen in Frage, endlich
handelt es sich nicht um Krieg und Frieden, sondern ob der
Kanton Bern sein Militär in den<enigen Zustand bringen solle,
den seine Pflicht und seine Stellung verlangt, damit er, auf
den Fall die Stimme der Eidgenossenschaft es verlangt, seine
Bnndespsiicht erfüllen könne. Wenn diese Frage klar
aufgefaßt wird, scheint mir wenigstens, daß darüber kein Zweiftl
walten sollte. Man behauptet, daß der Sonderbund als Vcr-
lheidigungsmaßregel durch die Freischaaren hervorgerufen
worden sei, insofern nun liefe Frage zur Sprache gekommen
ist, werde ich die Freiheit nehmen, daS Gegentheil zu zeigen.
Ich kann mich einfach aus kns Beschlüsse der Sonderbunds,
kanlone berufen, um ihre Behauptungen zu widerlegen. Der
Sonderbund verstößt gegen den §. 6 des BundcsvcrlrageS,
welcher sagt : „Es sollen unter den einzelnen Kantonen keine
dem allgemeinen Bunde oder den Rechte» anderer Kantone
nachthcilige Verbindungen geschlossen werden." DaS ist ein
BnndeSverlragsartikel, unter den Kantonen sollen keine Bund-
nisse geschloffen werden, die dem Bunde oder andern Kantonen

nachtheilig sein könnten. Ich möchte einfach fragen: ist
das Sonderbündniß dem Bunde nachteilig oder nicht? ist es

nachteilig, so ist es widerrechtlich und soll mir allen und
jeden Mitteln beseitigt werden. Der Sonderbund hat zum
Zwecke, wie er sich ausdrückt, sich zn bewaffnen, einen Kricgs-
rath aufzustellen, tem Vollmachten ertheilt werden, zu
handeln. diesem werden die Streirkräfte der Kantone anvertraut.
Dieses alles geschieht im Bunde, obwohl der Bund verpflichtet
ist, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, wie für die Sicherheit

gegen auswärtige Mächte. Wenn daS ist, so vindizirt
der Sunderbund den Zweck des Bundes selbst, darum schon
ist er gefährlich den andern Kantonen und dem Bunde um so

mehr, weil er gegenüber dem Bunde an keine Befehle der Re-
gierungcn gebunden ist. Allein er ist wider die rechtSförmigen
Beschlusse des Bundes gerichtet, man konnte es in der Tag-
satzung hören, was der Zweck sei, man hat es deutlich aus-
gesprochen, es ist der Zweck, sich den Tagsatzungsbeschlüsse»
mit Waffengewalt zu widersetzen; — ist das ein bundeSge-
mäßer Zweck? Zch denke, darüber werde kein Zweifel walten.

Uebrigens, wer zweifelt heute noch daran, die
Eidgenossenschaft steht einander gegenüber mit geschultertem Ge-
wehr; hat man nicht Jahre lang gerüstet, Schanzen aufg»
W0rfen,nicht seit1845erst, nein, seit 1843. Damals schon wuide
gegenüber der Eidgenossenschaft zu wassnen beschlossen, wer
daran zweifelt, dem will ich die Beschlüsse, die Luzern gefaßt
hat, vorlegen. Es ist erwiesen, wie eS gegangen rst, daß die
Sondcrbündischen sich angeblich zum Zwecke der Vertheidigung
bewaffnet haben, als noch kein Mensch einen Finger gegen
sie ausgehoben hatte. Allein die Widerrechtlichkeit des Bündnisses

suchte man dadurch zu verdecken, daß man behauptete,
die Freischaarenzuge haben es hervorgerufen, daher sei eS
nöthig sich zu verbünden und zu waffnen. Run noch EinS:
die Luzerneegesandtschast und die übrigen Sondcrbündischen
haben erklärt, es handle sich nicht mehr um die Freischaaren,
aber dennoch werde der Bund beibehalten, warum? weil sie
nicht diejenigen Garantien haben, welche sie verlangen. Da
hat man allerdings gefragt, waS für Garantien? Sie sag-
ten » erst dann solle die Auflösung des Sonderbundes
geschehen, wenn 1) die Klöster im Aargau wieder eingesetzt seien,

die Jesuitenangelegenheit liegen gelassen werde, 3) die Preß-
freiheit in den Kantonen aufgehoben werde, 4) daS Vereint-
gungSrecht aufgehoben werde, 5) - eS ist kaum glaublich --
daß keine Schützenvereine mehr zugelassen werden. Oder in
Kurzem: eS ist eben eine Demonstration gegen das Prinzip



der Freiheit, nicht fur den Glauben, sondern für den Ultra«
monlànismus und Zesumsmus, fle sind uttramontaner alS der
Papst. Das sind die Garantien, die man verlangt hat, — morder

euch selbst! sagen sie. Aber solche Garantien werden heute
Und morgen nicht gegebeu werden vom Kanton Bern. Noch
ein Wort in Bezug auf die Angelegenheit der Freischaaren;
fie find hervorgerufen worden durch den Gonderbund und
seine Tendenzen, ich will auch hierüber noch ein Work
verlieren. Anno 1831, als eS fich um die Regeneration der
Schweiz gehandelt hat, alS in den Kantonen Basel, Aargau,
Freiburg, Bern u. a. liberale Behörden an Platz der alten
getreten find, waren gerade die gleichen Leute, die uns heute
wieder entgegen stehen, auch entgegen gestanden; damals hatten
die Gesandten der liberalen Kantone an der Tagsatzung erwartet,
daß die Gesandten derjenigen Kantone, welche schon längst
volksthümliche Verfassungen harren, sie mit Freuden in ihrem
Kreise gesehen hätten. Was ist geschehen? statt dessen haben
fie zur Sprache gebracht, ob man jene überhaupt in der
Tagsatzung wolle fitzen lassen, und haben jeden Verkehr mit ihnen
abgeschnitten. Dreizehn Stände haben damals den neuen
Verfassungen die Garantie versagt, entgegen dem Bundesvertrage,
so haben damals diejenigen gehandelt, von denen man sagt,
fie seien der Ursprung der Eidgenossenschaft. Das hat nicht
genügt, die finstere Macht, die überall gebrütet hat, hat sich

allen liberalen Einrichtungen entgegen geworfen, Freiburg ist
gefallen, daS war ein vorbereiteter Fall, daS Haus, wo er
ausgebrütet worden, steht zunächst außenher der Stadt, daS
ließe Ach genau nachweisen. Die bernischen Reaktionnärs sind
bei diesen Umtrieben Hand in Hand gegangen mit den
Klöstern. Hat man darüber Zweifel, daß fie in Verbindung
gewesen sind? Es ist ein Brief heute im Verfassungêfreund
abgedruckt von einem Patrizier von Bern, der weist die
genaueste Verbindung nach. Ich habe noch eine Menge solcher
Briefe in Original, wen eS Wunder nimmt, kann sie einsehen.
So ist man damals verfahren, man hat gearbeitet in Solo-
thurn und Aargau, die Folge davon war die Auflösung der
Klöster. Vorher ist auch Luzcrn gefallen, waS ist geschehen?
man hat geglaubt, nun werden diese Tendenzen aushören. —
Nein, eS ist nicht geschehe«. Juden Kantonen Uri, Luzern:e.
successive habe« im Jahr 1813 die Großen Räthe beschlossen,
fich zu waffnen, vorgeblich um allfällige Gefahren
abzuwehren, zu waffnen, während kein Mensch einen Finger gegen
fie aufgehoben hat, — hier ist das Protokoll, das darüber
genaue Aufklärung gibt, — für was? die Klöster wieder einzusetzen.
So hat hat man fich schon damals gegenüber einem Lundcs-
beschlusse ausgesprochen, damals ist man noch weiter gegangen,

auf den Fall, baß es nicht gelingen sollte, haben fie

unter sich besprochen, und mir Mehrheit geäußert, ohne eS

zu einem Beschlusse zu erheben, sich zu trennen von der übrigen

Eidgenossenschaft. Im Jahr 1813 wurde der Sonderbund

gegründet, darüber liegt ein Protokoll vor, es ist
veröffentlicht und auch in der Tagsatzung angerufen worden;
aber eS wurde behauptet, daß eS nicht ächt sei, ohne jedoch
seine Unächrheit nachzuweisen, man sagte bloß, es trage seine

Unächtheit an der Stirn. Das ist wahr, eS trägt fie au der
Stirne, insofern eS Heisir, „Konferenz in Rothen", aber die
Sache ist richtig, nur hat fie nicht in Rothen, sondern im
Ralhhause zu Luzern stattgefunden. Also wie kann man sagen,
die Frcischaarenzüge seien Ursache des Sonderbundes? Man
müßte die Geschichte nicht kennen, wenn man sagte, die Frei«
schaarenzüge hätten ihn hervorgerufen, man vergäße alles das,
was vorgegangen ist. Wie sind die Freischaaren hervorgerufen
worden? gerade durch diese Agression, welche die ganze liberale
Bevölkerung tief verletzt und irritirt hat, durch die Impotenz
der Tagsatzung, die nicht entgegen wirken konnte, weil die

Gesandtschaften nicht gehörig instruirt waren, daher, weil wir
in diesem Zustande Behörden gehabt haben, die nicht handeln
konnten. WaS war da natürlicher, da Luzern entgegen der

Verfassung die Jesuiten eingeführt hat, nachdem fich die Mehrheit

des Volkes dagegen erklärt hatte, dennoch eingeführt hat,
als daß da die ersten Freischaaren die Waffen ergriffen für
die Verfassung? Sie find unterlegen, nachher wurden fie
verfolgt, mit größter Härt« auS dem Lande geschickt; fit haben
Hülfe gesucht und haben Mitgefühl bei ihren Eidgenossen ge¬

funden. Was ist die Folge gewesen? der Freischaarenzng, weil
Niemand in dem Elend helfen konnte, allein nicht jvon den
Freischaarenzügen ist das, Sonderbündniß hervorgerufen worden,

wohl aber die Frltschaarenzüge durch den Sonderbund-xMan
kommt und sagt, eS solle diese Frage dem Volk vorgelegt wenden ;
auch ich werde zu jeder Zeit au'S Bolk appelliren, daS V lk ist
mir lieb und ist immerhin und zu allen Zeiten meine höchste
Instanz, was es findet, daß es seinen Interessen diene, daS
werde ich auch in seinen Interessen halten, oder ich würde
lieber vorziehen, daS Vaterland zu verlassen. Allein eben so

sehr spreche ich mich hier aus, daß ich dafür halte, es liege
im Sinne und Willen und Geiste deS Volkes, daß die
Auflösung des SonderdundeS enquiert werde, darüber kann man
schriftliche Beweise auflegen, wie viele Petitionen liegen nicht
vor, welche die Auflösung deS Sonderbundes verlangen und die
Ausweisung der Jesuiten; ich errinnere an die VolkSsamm«
lungen und andere Fakta. Welchem Umstände hat wesentlich
Bern seine Regeneration zu verdanken? ist eS nicht gerade
diese Frage, die das Volksgesühl anf's tiefste gekränkt
und verletzt hak, daß es geglaubt hat, es müsse dagegen
handeln; — ist nicht dadurch die abgetretene Negierung gesunken?

Darüber kann kein Zweifel sein, die neue Ordnung der
Dinge bastrt auf diesen Begriffen und Gefühlen des Volkes,
und anzunehmen, daß es diese Basis verlassen, dazu ist kein Grund
vorhanden. Abgesehen davon ist ein solcher Antrag
verfassungswidrig, indem der I. 27 der Verfassung ausdrücklich
sagt: „dem Großen Rathe, als der höchsten Staatsbehörde
find folgende Verrichtungen übertragen: — >>, die
Instruktion der Abgeordneten an die eidgenössische Taglatzung
und die Ertheilung der Standesstimme für Kriegserklärungen

und Friedensschlüsse." — Er soll also über Krieg
und Frieden entscheiden. Art. 28 sagt: „Der Große Rath
darf die ihm durch die Verfassung namentlich angewiesenen
Verrichtungen an keine andere Behörde übertragen." Im
Art. 6 der über die Befugnisse der politischen Versammlungen
spricht, ist der Frage über Krieg und Frieden aus keine Weise
erwähnt, dem Volk ist durch keine Gesetze diese Entscheidung
übertragen, im Gegentheil, sie kann ihm durch kein Gesetz

überkragen werden, denn auch das Volk ist in dieser Beziehung

eine Behörde, Ihr könnet es ihm nach beschworcner
Pflicht nicht übertragen, wenn eS der Große Rath dennoch
thun wollte, so wäre es eine Verletzung der Verfassung. Allein
abgesehen davon handelt es sich denn um Krieg Handelt eS

sich darum, gegen eine andere Macht Krieg zu führen? Das
wäre eine Beleidigung, wenn man daS behauptete; wir stehen
keiner andern Macht gegenüber, nein, warum ist es zu thun?
Wir stehen Leuten gegenüber, die der Eidgenossenschaft nicht
gehorchen, die Tagsatzungsbeschlüsse verhöhnen, den Bund
brechen, diese stehen uns mir bewaffneter Hand gegenüber.
WaS find daS für Leute? Rebellen gegenüber dem Bunde.
Es ist die Frage, ob man diese Rebellen unterdrücken will;
— ja daS wollen wie dem Volke vorlegen, wir wollen frage« :

soll die Tagsatzung Rebellen, gegenüber dem Bunde,
unterdrücken, wenn es nöthig ist, mit den Waffen? Doch, auch
eine solche Frag« wäre ein Vergessen seiner selbst, ist das
nicht die höchste Pflicht, die der Staat hat, fich selbst zu erhal-
ten? Ja freilich, daS ist seine erste Pflicht, diejenigen, die
sich statt seiner bewaffnen zum Gehorsam zu zwingen und zu
unterwerfen, so daß selbst die Uebel, die mir dem Kriege
verbunden find, in höchst untergeordnetem Verhältnisse dazu stehen.

Jeder Krieg, auch der Bürgerkrieg, ist ein großes Uebel,
aber eS heißt fich selbst aufgeben, selbst morden, wenn man
es nicht wagt, gegenüber einer revolutionären Faktion die

Waffen zu ergreifen. Ja darüber ist gar kein Zweifel, und
wenn je ein Krieg gerechtfertigt ist, so ist er eS in solchem

Fall; wer kann darüber zweifeln? Wir find getrennt in
zwei Lager, eS handelt sich um einen Kampf der Prinzipien
mit Prinzipien» die auf den heutigen Tag geltend sein sollen;
darum, ob die Eidgenossenschaft bestehen solle oder untergehen. Zu
wiederholten Malen wurde ander Tagsatzung gesagt, die Kantone
stehen über dem Bunde, die Kantonalsouveränetät solle über der

Majorität deS Bundes sein. Um die Existenz der Eidgenossenschaft
handelt eS fich, eS frägt fich, ob noch eine Bundesbehörde da sei.

Freilich will daS Ausland keine starke Eidgenossenschaft, son-
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dtttt eine Eidgenossenschaft àckoiltsivs, d. h., eS weiß wohl,
daß es keine offensive Eidgenossenschaft geben könne, dieselbe
wird Frankreich und Oesterreich nicht erschrecken, darum will
es etwas ganz anderes sagen, eS will sagen, eine zerrissene
Eidgenossenschaft, in der das Ausland seine Intriguen bercer»
ben kann, selbst auf Unkosten ihrer eigenen Existenz, und nur
in diesem Sinne unterstützt es ihre politische Existenz. Wir
sollten Beispiele genug haben an Spanien, Portugal w,, wo
die Völker durch die Umtriebe der Diplomatis vermch-el wer»
den. So lauge dieser Sonderbund besteht, ist die Eidgenossen»
schaft in ihrer Existenz gefährdet, und es ist also unsere
heiligste Pflicht, alle unsere Kräfte aufzubieten, denselben zu
vernichten. ES thut mir leid, daß ich abschweifen mußte,
ich mußte aber meine innigsten Gefühle aussprechen in dieser
hochwichtigen Angelegenheit.

Herr Vizepräsident. Nach den Abschweifungen, in welche
die Diskussion gefallen ist, sei es dem Präsidium erlaubt, aus
die Sache selbst zurück zu kommen. Es handelt sich heute um
nichts anderes, als darum, ob Sie den Kredit von Fr.
154,000 bewilligen wollen, den der Militärdirektor verlangt
nnd der Regierungsrath empfohlen hat.

Abstimmung.
Kür den verlangten Kredit

Dagegen
102 Stimmen.

4

2) Dem R e h a b î l i l a t i o n S g s su ch e des wegen seh

hohen Verdachts von Fälschung pnul-ch zu ciuev zweijährigen
Kantonsverweisung und Fr. 50 Buße den 4. Mai 1844 ober-
gerichtlich verurtheillen I. Hölzer von Münchenbuchlee, mi
73 gegen 8 Stimmen entsprochen.

Verlesen und an die GesctzgcbunMommission zur Be-
ìichlerstattung gewiesen wird eine Vorst.lUmg desOberge»
richls» dahln schließend, der Große Räth möchte den
Gerichten die Befuguiß ertheilen, von nun an bis zur Erlassung
des neuen Strafgesetzbuches die beiden Milderungsgesetze vom
27. Zänner 1800 und vom 27. Juni 1803 auf die in dem

DiebstahlSgesetze vom 15. März 1836 vorgesehenen Fälle an?
zuwenden.

Schluß der Sitzung um 1 Upr.

Wr die Redaktion

Auf die Vorträge der Direktion der Justiz und
Polizei wird

1) Dem Skr a su a ch l aß g esn ch e der am 2V. April
1844 wegen Diebstahls obergerichrlich zu 4 Jahren Zuchthaus,
strafe verurtheillen M. Müller, geb. Pflugshaupt, von
Brier.z, — mit 7l gegen 14, und

K- -Ki pl,.?x.
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Dritte Sitzung.

Mil/ >> ch den 1ö. September 1347.

Morgens um 8 Uhr.

à sident: Herr N i g g eler.

Bci'm Namensaufrufe sind abwesend mit
Entschuldigung : Die Herren Andercgg zu Kleindietwvl, Bählcr,
Beutler, Blaser, Tählcr zu Sefligen, Fricdli, Gerber zu Srcf-
fiSburg, Jndermühle, Kauz ger, Karlen zu Diemligen, beide

Kernen, Krebs zu Twann, Krebs zu RücggiSberg, Küng zu
Hunzike», Lehmann zu Lotzwyl, Moreau, Moscr zu Herzogen-
buchsee, Müller zu Sumiswald, Nieder zu Lenk, Rilschard von
Obcrhofen, Rosselet, Röihlisberger zu Münsingcn, Röihlis-
berger zu Wa.kcuigen, Sahli zu Orlschwaben, Salzmann,
Schüpbach zu Hochstellen, Schütz, v. Steiger, Studer, Sury
und Wicdmer zu Grünen; ohne Entschuldigung: die Herren
Acbersold zu Signau, Batschelet, Belrichard, Blösch, Büeche,
Bühler, Carrel, Dähler zu SteffiSburg, Eggimann, v.
Erlach, Errer, Fenninger, Fleury, Frolü, Geiser Oberstlieutenant,
Gerber zu Signau, Girardin, Gouvernon, Grimaitre, Habeg-
ger, Haudenschild, Heilmann, Hutzli, Jseli, Juillard, Kâncl,
Käser, Keller, Kilchcr, Kröpf, Küng zu Häutligcn, Lauter-
burg, Lehmann zu Leuzigen, Lehmann zu Rüdtligen, Lcist,
Lenz, Lüthi, Marchand, Margins, Marti Arzt, Marti zu Kost-
Höfen, Melhce, Müller Dr., Neuhaus, beide Probst, Prüdon,
Ramscier, Reber, Renlsch, Rieder zu Adclboden, Rolhacher,
Röihlisberger zu Lauperswpl, Sahli zu Murzelen, Scheideg-
ger zu Niederhullwyl, S»oler, Schüpbach zu Rahnflüh,
Ererchi, Sreltlcr, Tiêche, Tschiffely, Vallat, Berdat, Wiedmer
zu Heimiswpl und Wirth.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen.

v. T a v « l. Ich habe eine Bemerkung zu machen über
dieses Protokoll, betreffend die Vorstellung deS Ein-
wohnergemeinderatheS der Stadt Bern »ege» des Slimmrech-
teS des Militärs. Nämlich der Antrag des RegiernngSrathes
ging allerdings auf Tagesordnung, allein das Motiv bestand
darin, daß im Grundsatze man mit dem Antrage der Vorstellung

einverstanden sei. Sowie nun daS Protokoll abgefaßt

ist, heißt es einfach, der Große Rath sei über die Vorstellung
zur Tagesordnung geschulten, und so könnte man, da das
Motiv nicht angegeben ist, glauben, es sei die Vorstellung in
dieser Beziehung unbegründet erfunden worden. Da aber der
Regicrungsrarh ausdrücklich findet, durch Verfassung und Gesetz

sei die Sache bereits entschieden r:n Sinne tec Vorstellung,
so stelle ich den Antrag, daß im Protokoll dieses Motiv
angemerkt werde.

v. T illie " Diese Bemerkung ist allerdings richtig.
Wie es aus dem Tagblalte hervorgehen wird, so ist im
Berichte der Regierung ausdrücklich gesagt worden, es sei um so

weniger nothwendig in diesen Theil der Vorstellung einzutreten,
als d>r Regicrungsrrih mit den Motiven der Vorstellung

cinve standen sei, so daß die Sache sich nicht wiederholen
werde.

Herr Präsident. Man kann einfach das Motiv des
rcgicrungsrälhlichen Vertrages wörtlich im Protokolle
eintragen.

Das Protokoll wird mit dieser Vervollständigung durch's
Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.
Vortrüge der Direktion der Justiz und Polizei

betreffend folgende Strafnachlaß, und Umwand-
lungsgesuche.

1) Des wegen Dicbstahls obergerichtlich am 7. Februar
1846 peinlich zu zwei Jahren Zuchthausstrafe verurtheilten
Ch. Müller von Lauterbrunnen.

Schluß auf Nachlaß deS Restes der Strafzeit.

Abstimmung.
Für Willfahr öl Stimmen.
Für Abschlag 9 „

2) DeS wegen PfcrdediebstahlS obergerichtlich den IS.
Februar 1845 peinlich zu vierjähriger Zuchthausstrafe
verurtheilten H. I. Clemen? on von Courrour.

Schluß auf Umwandlung des ResteS der Strafzeit in
Kantonsverweisung.

Abstimmung.
Für Willfahr 91 Stimmen.
Für Abschlag 3 „
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3) Des wegen Diebstahls den 3t. Jenner 1846 zu zwei
Jahren Zuchthausstrafe odergerichtlich verurtheillen Balth.
Hüßer von Wyoen, KanronS Aargau.

Schluß auf Umwandlung des ResteS der Strafe in Kan-
tousverweisung.

Abstimmung.
Für Willfahr
Für Abschlag

89 Stimmen.
8

4) DeS wegen Mißhandlung den 7. Merz 1846 obergerichtlich

zu dreijähnger Zuchthausstrafe und lebenslänglicher
Kantonsverweisung verurtheillen Fr. Bossonay, Graveurs,
von Genf.

Schluß auf Nachlaß des ResteS der Zuchthausstrafe.

Abstimmung.
Für Willfahr
Für Abschlag

87 Stimmen»
8

5) Des wegen Verwundung den 24. Jenner 1346 ober-
erichrlich zu dre-iähriger Einsperrungsstrafe verurtheillen Chr.' chn e i d er von Sefligen.

Schluß auf Umwandlung des Restes der Strafzeit
Kaulonöverweisung.

Abstimmung.
Für Willfahr
Für Abschlag

92 Stimmen.
7

6) Des wegen DtebstahlS den 22. März 1845 oberge-
richtlich zu dreijähriger Zuchthausstrafe verurtheillen I. Kil-
chen m a n nn von Herzogenbuchsee.

Schluß auf Abweisung, da der Petent noch nicht
Strafzeit ausgehalten habe.

Bützberger. Ich bin so frei, auf Begnadigung
anzutragen, weil seit der Abfassung des Berichtes die V. der
Strafzeit nun erfüllt sind.

Herr D t r e k t o r der I u st i z und P o l i z e t, als
Berichterstatter. Das ist allerdings richtig; es ist dieß eines
derjenigen Geschäfte, welche der Große Rath in der vorigen
Sitzung nicht mehr behandeln konnte. Da nun die Zeit alleS
morivirl, so habe ich nichts gegen den Antrag.

Abstimmung.
Für Willfahr
Für Abschlag

88 Stimmen.
11

7) Des wegen Versuchs von Nothzucht und wegen Dieb-
siahls obcrgerichilich den 26. Dezember 1845 zu zweijähriger
Zuchthausstrafe verurtheillen Chr. Gertsch, Schneider, von
Lauterbrunnen.

Schluß auf Abweisung aus dem gleichen Motive wie
oben.

Herr Berichterstatter. Es ist hier der gleiche
Fall wie vorhin, so daß also der Antrag zu empfehlen wäre,
zumal die Zeugnisse günstig lauten.

Kurz. Bekanntlich hat der Negterungsrath infolge
bestehenden Gesetzes das Recht, den letzten Zwölftel der Strafe
zu erlassen, wenn der Betreffende sich unterdessen gut aufgeführt

hat. Nun wird das Ence der Strafe des Gertsch auf
Ende Dezemvers eintreten» und also liegt es in der Kompetenz

des Regierungsralhes, ihm die letzten drei oder vier Monate

zu erlassen. Ich glaube daher, wir sollen uns in solchen
Fällen hier nicht einlassen, und im vorliegenden Falle um so

weniger, als ich wenigstens den Gertsch durchaus nicht
empfehlen könnte; er ist ein Subjekt, daS nach meiner
Ueberzeugung keine Empfehlung vercient.

Herr Berichterstatter. Dieses Geschäft würde
nicht Hieher gekommen sein, wenn der Vonrag nicht schon am
27. Mai gemacht worden wäre. Auch der NegierungSralh
braucht für den letzten Zwölftel im Grunde einen Nachlaß
gar nicht zu beschließen, sondern daö Gesetz selbst macht diesen

Nachlaß, unter der Bedingung, wenn der Sträfling sich gut
verhalte, so daß ich leoiglich jeweilcn ein Verzeichniß der
betreffenden Sträflinge erhalte, und im Falle ihrer guten
Aufführung einfach den Befehl zur Entlassung gebe.

Durch'S Handmehr wird beschlossen, diesen Gegenstand
dem Regierungsralhe zur Erledigung zu überweisen.

in

8) Des wegen Diebstahls den 29. Dezember oberzericht-
lich zu zweijähriger Zuchthausstrafe verurtheillen Chr. von
Känel, von Falschen, Kirchgemeinde Reichenbach.

Schluß auf Nachlaß des Restes der Strafe.

Abstimmung.
Für Willfahr 78 Stimmen.
Für Abschlag 5 „

der

9) DeS wegen Schafdiebstahls den 13. Dezember 1845
obergerichtlich zu zweijähriger Zuchthausstrafe veruriheilten P.
Mühlhauser von Rechhallen, Kantons Freiburg.

Schluß auf Umwandlung deS Restes der Strafe in Kau-
touSverweisung.

Abstimmung.
Für Willfahr
Für Abschlag

77 Stimmen,
ô

10) Des mit einem Rehabilitationsg «suche
eingelangten I. Rothacher von Tannenbühl, Kirchgemeinde

Blumenstein, wegen unbefugter Wegnahme und Unter-
schlagung von Geld obergerichilich zu sechsmonatlicher
Zuchthausstrafe und dreijähriger Kantonsverweisung verurtheilt.

Schluß auf Willfahr.

Abstimmung.
Für Willfahr
Für Abschlag

82 Stimmen.
3

11) Der wegen Einführung eines ZtegenfelleS ohne
Gesundheitsschein vom Richteramte Signau zu Fr. 50 Buße
verurtheillen A. B. F elder, geb. Lauber, auf dem Schärli,
Gemeinde Marbach.

Schluß auf Bußnachlaß.

Durch'S Handmehr genehmigt.



s

12) Der wegen Kuppelei und Unzucht zu einjähriger Ver-
Weisung aus dem Amtsbezirke Bern obergcrichllich den 19, Mai
dieses Jahres vcrurtheitten B. Spahr, geb. Malthys,
uod ihrer Tochlcr V e r.

Schluß auf Abweisung.

W e i n g a r t. Ich kenne die Person nicht, von welcher
hier die Rede ist, aber schon zu wiederholten Malen ist ein

junger Herr, der einer vornehmen hiesigen Familie angehört,
zu mir gekommen, und hat vorgegeben, er wolle die Tochter
Spahr zu seiner Lebensgefährtin machen; er glaubt, dieselbe
sei vom Gerichte jedenfalls zu scharf behandelt worden. Ich
nehme daher versprochener Maßen die Freiheit, wenn eS thun«
lich ist, die Person dem Großen Rathe zur Begnadigung zu
empfehlen.

Herr Berichterstatter. Der betreffende junge
Herr ist nicht nur bei Herrn Großralh Weingarl gewesen,
sondern auch bei vielen Andern und bei mir sehr oft, ale daö
konnte mich nicht bestimmen, einer Sache das Woit zu reden,
wodurch ein unsittliches Leben, das hier in Bern nur zu sehr

er st rr, begünstigt würde. Der junge Herr hat allerdings, wie
eS scheint, dieier Peeson ver prvchen, sie zu heiralhen, wann er
es vermöge, aber er hat jetzt »och nicht geerbt, und es scheint,
er lebe on attendant gleichsam in der Ehe mit ihr. Aber diese

Person ist überdies mit einer andern Mannsperson namentlich
aufgefunden worden in einem Hause, das vielleicht das
verdächtigste ist hier in der Stadt, im demjenigen einer Wittwe
Arn, wo es erst nach jahrelangem Unwesen endlich gelungen
ist, diese Sache zu vindiziren. Eine dicke Procedur ist darüber
geführt worden, in welcher die Frau Spahr und ihre Tochter
miterscheincn. Es würde nun einen sehr bösen Eindruck
machen, wenn der Große Raih diesem jungen Herrn zu Liebe das
bier ohnehin nur zu sehr herrschende Unwesen begünstigen wollte.
Die Frau Spahr und ihre Tochlcr haben übrigens erst jüngst-
hin die Strafe angetreten, dieselbe ist nicht strenge, nur
einjährige Verweisung aus dem Amtsbezirke Bern.

A b st i m m u n g.

Für Abschlag
Für Willfahr

68 Stimmen.
30

Rath nicht eine solche GeiangenschastSstrafe von bloß 5 Tagen,
welche wahrlich nicht zu viel ist, nachlassen.

Abstimmung.
Für Abschlag
Für Willfahr

69 Stimmen.
31

15) DeS wegen Tödtung und Verwundung durch daS
AppeUarionsgericht im Jahre 1829 zu LOjähriger Kanlonsver-
Weisung veruriheillen R. T o m i.

Schluß auf Nachlaß des Restes der Strafe.

b st t m m u n g.

Für Willfahr
Für Abschlag

89 Stimmen.
0

16) DeS wegen Zoll- und OhmgeldSvcrschlagniß zu einer
Buße von Fr. 47 und Bezahlung der verschlagenen Einfuhr-
gebühren durch daS Richtcramt Wangen oerurtheilten Fravz
I. Stürchler von Buren.

Schluß auf Srlassung des Bußenantheiles deS Staates.

Durchs Handmehr genehmigt.

17) Des wegen verschiedener Diebstähle obergcrichllich den
23. Dezember 1814 zu 3t/,jähriger Kettenstrafe verurthcilten
L. A. M o s i m a nn von Trub.

Schluß auf Nachlaß des Restes der Strafzeit.

Abstimmung.
Für Willfahr
Für Abschlag

73 Stimmen.
6 Stimmen.

13) Des den 11. Mai 1844 obergerichtlich wegen Diebstahls

und Fälschung zu vierjähriger Kettenstrafe vermtheilten
Chr. Rcnls ch von Köniz.

Durch's Handmehr abgewiesen.

11) Des I. I. G a t s ch e t von Ins, wegen Beschim-
pfung durch amrsgerichtliches, vom Obergerichte revisionSweise
bestätigtes Urtheil vom 25. September 1816 zu Abbitte, Ko-
stenbezahlung und 5 Tagen Gefangenschaft verunheilt. Er
sucht um Erlaß der Gefangenschaftsstrafe nach.

Schluß auf Abweisung

I n g o l d. Ich möchte den Petenlen empfehlen, indem
ich nicht sehe, warum, während man hier andere begnadigt,
Diebe u. s. w., man dann einem Manne, der sich nur zu ein

paar Schimpsworten verleiten ließ, die nachgesuchte Begnadigung

versagen wollte.

Herr Berichterstatter. Ich müßte hingegen den

Antrag des Negierungsrathcs unterstützen. Diebe nehmen die

Sache, diese kann ersetzt werten; diejenigen aber, welche schimpfen

und schelten, greifen die Ehre an, und diese ist ein
kostbareres Gut, als einfache Vermögensgegenstände. Wenn das
Gericht jemanden deßhalb bestraft, besonders wenn er die ersten Be-
zirksbeamten an der Ehre angegriffen hat, so soll der Große

18) DeS oberqerichtlich den 31. Jenner 1841 zu
Ljähriger Verweisung aus dem Amtsbezirke Bern verur-
theilien Fried. Güd el von Urseubach, Geschäftsmannes

zu Kehrsatz, dessen Verweisungsstrafe am 18. März
1843 durch Urtheil des Gerichtspräsidenten von Bern auf
unbestimmte Zen bis zu allfälliger Aufhebung seines Geldtags
verlängert worden ist.

Schluß auf Abweisung.

Jngold. Ich bin so frei, dieses Begehren zu empfeh-
lcn. Ich will das Vergehen nicht rechtfertigen, ich weiß, der
Petent hat etwas begangen, das Pchr am Ort gewesen ist,
allein die Strafe ist außer allem Verhältniß zum Vergehen.
Ich will zugeben, daß die Anklage vollkommen richtig sei,
aber es ist doch nicht hinreichender Grund vorhanden, eine
Strafe zu rechtfertigen, die den Angeklagten gleichsam ganz
ans der bürgerlichen Gesellschaft ausschließt. Als Geschäfts-
wann ist er genöthigt, mir der Hauptstadt in Verkehr zu
treten, die Stadt Lern ist der Zenlralpunkt von dergleichen
Geschäften. In Kchrsatz ist es ihm nicht möglich, seinen Be-
ruf in dem hinreichenden Maße auszuüben. Man macht
ihm die Bedingung, den Gcldskag aufzuheben, bevor in sein
Begehren eingetreten werden könne, ich mache darauf
aufmerksam, daß man da eine Bedingung aufstellt, die mit der
einen Hand nimmt, was sie mit der andern gibt; damit er
de« Geldstag ausheben könne, muß er verdienen, um die Gläu-



big er zu befriedigen, und das kann er nur dann, wenn ihm
ein Geschäftskreis angewiesen wird, der ihn in den Stand seht,
seinen Beruf auszuüben. Ich trage auf gänzliche Begnadigung

an.

Kurz. Ich mache auf etwas aufmerksam. Nach einem

Gesetz, das noch eristirr, können die Bergeldötagten aus den

Gemeinden, in denen sie nicht Bürger sind, insofern fortge-
wicsen we>den, als sie ihren Wohnsitz nicht mehr da aufschlagen

dürfen. Ich we>ß nicht, ob diese Bestimmung durch das

neue Gesetz ansgehoben ist- Wenn es noch gilt, so kann man
den Petenren nicht in dem Sinn begnadigen, daß mau ihm
gestallen wurde, seinen Aufenthalt in Bern zu nehmen D>cse

Beschränkung ist ihm nicht als Strafe zuerk nur, sondern in
Folge Gesetzesvorschrist hat die Gemeinde daS Recht, ihm die

Woynung zu verweigern. Damit ist nicht gesagt, daß ihm
nicht gestallet sei, hin und wieber nach Bern zu kommen, aber
ich glaube nicht, daß man ihn so begnadigen könne, daß er
dürfe in Bern wohnen, daS wäre gegen die bestehende
Gesetzesvorschrist, hingegen könnte man die Strafe dahin abändern,

daß ihm der Eintritt in Bern gestattet würde, um die
Stadt hin und wieder besuchen zu können.

I ng o l.d. Herr Kurz scheint das Gesuch mißverstanden
zu haben, cS geht nur dahin, daß dem Urtheil die Modifikation

ertheilt werde, daß Güdel zum Behufe seines Berufes
jeweilen nach Bern kommen könne, ohne seinen Aufenthalt in
Bern zu nehmen.

Herr Berichterstatter. Herr Jngold sagt, Güdel
sei ausgcstoßcn aus der bürgerlichen Gesellschaft, das ist irrig,
er ist nur in Kehrsatz, dort ist auch eine gute bürgerliche
Gesellschaft. Ferner sagt er, er sei dadurch verhindert, seinen
Berns auszuüben, das ist eben so unrichtig, er ist nur von
einem größer» Bezirk ausgeschlossen, gerade von demjenigen,
wo er am gefährlichsten ist; cs ist jo einer von den Winkel-, oder
Stübli-, oder Kelleragenleu, die an Dienstagen auf die Leute
Pasten, die nach Bern kommen, und dann ein GlaS Wein
mehr als gewöhnlich trinken, und diese Leute dann anführen-
Gerade eine solche Prellerei au einem Landmanne hat er verübt.

DaS ist eine Handlung, die sehr gefahrlich ist. Deßwegen
kann ich ihn unmöglich empfehlen. Ich sehe nichts anderes
vor, als daß er, wenn er wieder nach Bern kommt, dieses
Gewerbe, er ist nicht zu einem Berufe patentirt, den er ausübt,

wieder zum Nachtheile tcS Publikums fortsetzt. Was
die Bemerkung des Herrn Kurz anbetrifft, so ist Gudcl nicht
ausgewiesen in Folge des Gesetzes über die betrügerischen
Gelcscage» wozu die Gemeinde berechtigt ist, sondern in Folge

eines richterlichen Urtheils, das ihn auS der Stadt Bern
forlwcist wegen Borschublcistung von Prellerei. Ich müßt«
den An-rag des RegicrmigSralheö unterstützen.

Abstimmung. f

Für Abschlag 8V Stimmen.
Für Willfahr 12

19) Des wegen Brandstiftung den 5. Februar 1812,
obergerichllich zu ll jähriger Kellcnstrafe Verurtheilten S.
H i r z e l, Buchbinders von Winlerlhur.

Schluß auf Abweisung.

Kurz. Ich will darauf aufmerksam machen, wie es
sich beim Obergcricht mit dieser Sache verhallen hat. DaS
Obergcricht hat nur deßwegen eine so strenge Strafe
ausgesprochen, weil das Minimum, welches daS Gesetz auf dieses
Bei brechen gesetzt hat, 1l Jahre Keltenstrafe gewesen wäre.
Es ist richtig, daß das Amtsgericht eine geringere Strafe
ausgesprochen, und daß auch der Slaatsanwalt auf eine mildere

Strafe angetragen halle. Aber das Obergerichl hat sich

nicht dazu berechtigt geglaubt, eine mildere Straf« auSzu-

sprechen, ich habe jedoch die Ueberzeugung, daß eS, wenn eS

bei dem vorhandenen Thalbestande gekonnt hätte, eine
geringere Strafe ausgcsproa en halte, vielleicht l! Jahre Kerten-
strafe. Ich habe blos aus meiner Erinnerung taö anführen
wollen, ich will weiter keinen Antrag stellen. ES wäre nicht
unbillig, und ich könnte dazu stimmen, den Patenten zu
begnadigen, oder doch seine Strafe umzuwandeln.

M atth ys. Ich finde mich veranlaßt, hierüber einige
Worte zu vertieren. Hirzel ist ein Bürger deS KanronS
Zürich, er ist Sohn eines armen ManneS und hat hier den
Buchbinderberuf erlernt, dann hat er sich im AmtSbeziik Sef-
tigen auf eigene Rechnung clablirt. Als junger M nfch ohne
Vermögen war er ve>anlaßt, einige Schulden zu konlrahiren,
die Glaubiger haben ihn gedrängt, und er sah sich nicht in
der Möglichkeit, seine Schulden zu be-aylen, er kam in Angst
und hat'geglaabt, seine bürgerliche Ehre zu veiliercn. Eines
Abents war er außergewöhnlich im Wirtshaus, trank ein
Glas Wein, gieng um auf 19 Uhr in seine Wohnung
zurück, hier glaubte er ein Mittel zu finden, seine Schulden
bezahlen zu können, indem er versuchen wollte, ein Unglück
zu stiften, damit auf die Entdeckung des Thäters eine Belohnung

gesetzt werde» und er dann selbst die Anzeige machen
könne. Die Denuntiationgebühr würde er dann bezogen und
aus derselben die Schulden bezahlt haben. In dieser ìiuglücklichen

Gemülhsstimmung begibt sich Hirzel ins Haus des
Nachbars und zündet es an. Kaum ist er auf die Laube sei-
ner Wohnung zurückgekehrt, und kaum hat das Nachbarhaus
gebrannt, so beginnen die Funktionen des gesunden Menschenverstandes

wieder, er läuft auf das Na ch da Haus zu und
hilft löschen, so daß der durch diesen Brand entstandene Schaden

blos 20 Franken beträgt, darauf hat er selbst die Au-
zeige gemacht, daß er der Brandstifter sei. Er wurde dafür
vom Odcrgerichte zu 11 Jahre K.ltcnstrafe verurtheill. Fünf
Jahre 6 Monate hat er bereits ausgehalten. Ich halte dafür,
der vorliegende Straffall sei philosophisch einer der interessantesten.

Es muß angenommen werden, daß Hirzel zur Zeit zu-
veUäßig eine sogenannte Berstandcsabwesenhcil gehabt hat. Ich
glaube, durch eine Strafe von 5 Jahr 6 Monaten Habs er
für seine Handlung vollkommen gebüßt, und wenn je der Fall
war, einen Brandstifter zu begnadigen, so ist es der vorliegende.

Ich möchte nicht der Brandstiftung das Wort reden,
aber er hat für dieselbe vollständig gebüßt, ich trage daher
darauf an, nicht die Strafe gänzlich zu erlassen, aber den Rest
der Strafzeit in Verweisung zu verwandeln; cS ist mir von
zuverläßizen Personen mitgetheilt worden, daß Herr Gerichtspräsident

Sträub und Herr Regierunzsstatthalrcr Baumgarl
seiner Zeit dem Hirzel die Znfich.rung gegeben haben, sie

wollen, wenn er einen Theil der Strafe ausgehallen habe,
vor dem Gr. Rathe den Antrag machen, daß er begnadigt
werde; das konnten sie nun nicht, weil sie sich nicht mehr in
unserer Mitte befinden.

Herr Berichterstatter. WaS den prozcdürlichen
Thatbestand anbetrifft, so ist er ziemlich richtig angegeben; ich
habe das Urtheil mir großem Interesse gelesen, aber von Ler-
standesabwcsenheit habe ich nichts bemerken können, wenigstens
das Obergcricht hat keine solche angenommen, sondern es hat
mir geschienen, cS liege der Handlung bloß eine niedrige
Triebfeder zum Grund, diejenige, daß er, um sich Geld zu
verschaffen, dem Rachbar daS HauS auzünvele, und das zur
Nachtzeit, ein Haus, das, wenn ich nicht irre, mit Stroh
bedeckt war. Er hat wirklich gethan, was in seiner Macht
stand, ein sehr gefährliches Verbrechen zu begehen. Daß er nachher

hat helfen löschen, ist wohl ein schöner Zug, kann aber nicht
berücksichtigt werden. Der Mensch hat sich früher sehr gut
aufgeführt, laut den Zeugnissen seiner Meister, bis in die letzte
Zeit, wo er angefangen hat zu trinken. Da hat er sich in
Bclp etablirt, hat aber nicht hinlänglichen Verdienst gefun-
den und mußte dennoch gelebt haben, und so ist er durch die
Gläubiger gedrängt worden. Der Zachthausverwaller
bezeugt, er habe sich sehr ausgezeichnet gut aufgeführt, und sei

wirklich empfehlenSwerth. Es ist dieß ein solches Verbrechen,
das leider in unserm Kanton sehr oft eintritt, und wo oft



ganze Dörfer eingeäschert werden können, was in Belp leicht
der Fall hätte sein können, denn das angezündete Haus stand
nahe bei'r Brücke, in einer Gruppe von Häusern, und so

hätte er nicht nur dieses Haus, sondern eine ganze Reihe von
Gebäuden einäschern können, und das gerade zu einer Zeit,
wo viele Menschenleben in Gefahr gebracht worden wären.
Wenn ich das persönliche Geiühl obwalten lassen wollte, so

könnte ich nicht anders, als zur Begnadigung stimmen, aber
ich kann heute doch nicht anders, als den Antrag des Regic-
rungsrathes unterstützen. Es handelt sich um ein sehr schweres

'verbrechen, und der Berurtheilte hat bloß die Hälfte seiner

Strafzeit ausgehalten, ich könnte daher den Antrag auf
gänzliche Begnadigung nicht unterstützen.

Abstimmung.
1) Durch Ballotirung:

Für Abschlag 41 Stimmen.
Für Willfahr 39

2) Offen :

Für Umwandlung der Strafe in Kan-
tonSverweisung Gr. Mehrheit.

20) Des wegen Schafdiebstahls obergerichtlich den 11.
Okrober 1345 zu 2>/z Jahren Zuchthausstrafe verurtheiltcn
N. Schneider von Elbe, KamouS Glarus.

Schluß auf Abweisung.

Durch's Handmehr abgewiesen.

21) Des wegen DiebstahlS den 17. Mai 1345 obergericht-
lich zu Ll^jähriger Einfperrungsstrafe veruriheilten M.
F riedli von Ersigen.

Da seit der Abfassung des Rapportes die Strafzeit bis zu
^ ,z der Strafe üdcrstauden ist, so wird dieses Gesuch gleich
dem oben unter Nr. 7 angeführten durch's Handmehr an den

Regierungsralh zur Erledigung gewiesen.

22) Des Chr. Theiler von Faulensee.

Dieses Gesuch ist durch seitherige Vollendung der Strafzeit

erledigt.

Auf den Antrag der Direkt ton der Justiz und

Polizei wird das Gesuch des Herrn Pfarrers Coeu devez
zu Bonfol, Amtsbezirks Pruntrul, um Aufhebung der regie-
rungSräthlichen Verfügung vom ZI. Oktober 1812, welcher
zufolge er für ein Jahr im Genusse seiner Besoldung eingestellt

worden ist, ohne Einsprache durch's Handmehr
abgewiesen.

Ein fernerer Vortrag der Direktion der Justiz und

Polizei verlangt eine Kreditvermehrung von Fr.
40,000 für die Strafanstalt von Bern, und eine solche von
Fr. 0237. 79 Rp. für diejenige von Pruntrut für das Jahr
1847, deren Nothwendigkeit wegen der Theurung der Lebensmittel

und der außergewöhnlich starken Anzahl der Sträflinge
eingetreten ist.

Herr Finanzdirektor als Berichterstatter. Bei
Berathung des letzten Budgets hat man nur die gewöhnliche durch-
schniltlrche Summe bewilligt für die Zuchranstalt in Bern
103,000 Fr. Daran hätte die Staatskasse 00,000 Fr. zu

bezahlen gehabt, u»o die übrigen 43,000 Fr. hat man geglaubt, aus
den Einnahmen der Anstalt zu decken. Für die Zuchtanstalt zu

Pruntrut wurden 18,400 Fr. bewilligt, der Staat hätte dazu

beizutragen gehabt 11,000 Fr., und den Rest mit 6800 Fr. wollte
man durch den Verdienst der Anstalt decken. In diesem
Zeitpunkte hat man an das, was später eingetreten ist, nicht
gedacht, nämlich an die Theurung, und lediglich der Theurung ist
es zuzuschreiben, daß dieser Ausfall stalthatte. Diese Theurung
hat nämlich mehr Verbrechen zur Folge gehabt, als in vorherigen

Jahren eingetreten sind. Eine Menge Leute, die sonst
nicht Diebstähle begangen Härten, mußten verurtheilt werden,
und dieser Umstand konnte von den Gerichten nicht berücksichtigt

werden, da wo es sich um Diebstahl mit Einbruch gehandelt

hat, Dieß hat die Anzahl der Sträflinge auf 052
gebracht, während in frühern Jahren dieselbe bloß 460 bis 500
betragen hat. Die Vermehrung der Verbrechen war also mit
eine Folge der Tbcurung. Näher liegt die Theurung als
Ursache darin, daß die Lebensmittel für die Anstalten theurer
bezahlt werden mußten alS andere Jahre, und daß die von der
Anstalt selbst gepflanzten Kartoffeln gefehlt haben. Man hat
letzten Herbst auf 30,000 Maas Kartoffeln gerechnet und hat
bloß 10,000 geerntct, nun hat man diese, die einen großen
Theil der Nahrung der Züchtlinge ausgemacht hätten, durch
andere Lebensmittel ersetzen müssen, und da hat man kein anderes

und nach den Aussprüchen von Sachkundigen nahrhafteres
und ökonomischeres gefunden, als Brod. Diesem Umstand
lediglich ist es zuzuschreiben, daß der Kredit bereits vor einiger
Zeit erschöpft worden ist. Der Regierungsralh hat bereits von
sich aus vorläufig einen Kredit von 20,000 Fr. bewilligt, jetzt
tritt derselbe vor den Großen Rath und trägt darauf an,
Sie möchte» einen Nachkredir von 40,000 Fr. für die Zucht-
anstalten von Bern und von 3237 Fr. 79 Rp. für diejenigen
von Pruntrut bewilligen. Es ist eine sehr nothwendige Ausgabe,

ich trage daraus an, der Große Rath möchte den Antrag
genehmigen.

Durchs Handmehr genehmigt.

Wahl von Stabsoffizieren.
Auf den Vorschlag der Militärdirekiion werden ernannt:
1) Zum Major für dieReserve-Jnfanrerie Hr. J.Kar¬

len von Thun, Aidemajor und Hauptmann im 10. Auszüger-
bat'illons, — mit 81 Stimmen von 94;

2) Zu Majoren beim JnstruktionskorpS:
Herr Nieder von Adelboden, Artilleriehauptmann beim

JnstruktionskorpS, — mit 90 Stimmen von 93.

Herr Fr. Kühnen von St. Stephan, Jnfanteriehaupt-
mann beim JnstruktionskorpS, — mit 77 Stimmen von 97.

Ein Anzug des Herrn Fell er am Dürrenast, dahin
gehend, es möchte der Regierungsrath angewiesen werden, über
die Ausräumung des Bettes der Aare bei ihrem Ausfluß aus dem
Thunersee Bericht zu erstatten, wirb verlesen und auf denKanz-
lcriisch gelegt.

Schluß der Sitzung nach 1 Uhr.



Vierte Sitzung.

Donnerstag, den 16. September 1847.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Nig geler.

Beim Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung

: die Herren Affolttr, Anteregg zu Kleindietwyl, Bäh-
ler, Beutler, Blaser, Bückler, Dähler zu Sefligen, Friedli,
Garnier, Gerber zu Stcffisburg, Hutzli, Jnbermühle, Jseli,
Kanziger, Karlen zu Diemrigen, beide Kernen, Kieds zu Twann,
Krebs zu Rüggis°e>g, Küng zu Hunzken, Marri Arzt, Mo-
reau, Müller zu Sumiswald, R e er zu Lend, Rosselet, Rölh-
lisberger zu Münsingen, Rölblisbergcr zu Walkringen, Sahli
zu Orrsckwaben, Salzmann, Sckütz, v. Srcrger, Sluder,
Sury, Wiedmerzu Grünen und Wirth; ohne Entschuldigung:
die Herren Aebersold zu Signau, Belrichard, Büecke, Ca>rel,
Egger, Eggimann, v. E.lach, Fenninger, Flcury, Frole,
Funk, Gerder zu Signau, Girardin, Gvuvernon, Grimaitre,
GroSjean, Heilmann, Herren. Hofer zu Hasle, Känel, Käser,
Kilcher, Köticket, Lehmann zu L u;i ,en, Lehmann zu Rüdtligen,
Locker, Lürhi, Marchand, Marri zu Kosthofen, Methee, Neuhaus,
beide Probst,Prüdon, Ramseter, Reber, Nenlsch, Rüedi, Sahli zu
Murzclen, Scheidegger zu Niederhurrwyl, Scholer, Schüpbach zu
Rahnflüh, Stetrler, Streit zu Köniz, Tschiffely, Ballat, Verdat

und Wievmer zu Heimiswyl.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen
und genehmigt.

Tagesordnung.
Dekretsentwurf der Erziehungsdirektion über

die Reorganisation der N o r m a l a n st a l t zu Prun-
t r u t.

Herr Erziehungsdirektor als Berichterstatter.
Herr Präsident, meine Herren, im November letzthin haben
Sie ein Dekret über die Reorganisation des Schullehrersemi-
nars zu Münchenbuchsce erlassen. Schon damals ist Ihnen
angezeigt worden, daß Ihnen später ein ähnliches Dekret über
die Anstalt zu Prunirut werde vorgelegt werden. Dieser
Entwurf liegt nun seit längerer Zeit vor, und ich hoffe, man
werbe kein Bedenken tragen, in denselben einzutreten. In
beiden Anstalten zu Münchenbuchsee und zu Pruntrut waren
ungefähr die nämlichen Uebelstände enthalten, und namentlich
daö Wohnen sämmtlicher Lehrer mit ihren Familien in der
Anstalt selbst hat man nicht für gut befunden. In Münchenbuchsee

ist bereits eine Aenderung vorgegangen, und zu Pruntrut
ist dieselbe ebenfalls nöthig. Die meisten der vorgeschlagenen

Bestimmungen sind für beide Anstalten die gleichen, bloß
erfordert die Oertlichkeit von Pruntrut einige Abweichungen,
und daher konnten nicht beide Dekrete in eines verschmolzen
werden. Ich trage auf sofortiges Eintreten und auf attikels-
weise Berathung an.

DaS Eintreten und die artikelswcise Berathung werten
sofort ohne Einsprache durch's Handmehr beschlossen.

H. 1. „Der Staat sorgt für die Bildung von Lehrern für
die Primärschulen des französischen Kantonslheiles durch die

Normalanstalt und durch WiederholungSkurse."

Herr Berichterstatter. Die Anstalt von Münchenbuchsee

sorgt für die deutschen Lehrer und diejenige von Prun¬

trut für die französischen. Letztere Anstalt, welche früher so

sehr angefochten worden ist, findet nun durchaus keinen Widerstand

mehr, und man ist im Jura, so viel ich weiß, zufrieden
mit dem Gange dieser Anstalt.

M a t t h y s. Im 8- 1 über die Reorganisation des
Seminars zu Münchenbuchsee ist gesagt, daß der Staat un-
Vermögliche junge Leute Behufs der Erwerbung der zum
Einlritte in das Seminar erforderlichen Vorkennimsse unterstützen

werde, und baß zu diesem Zwecke eine angemessene
Summe in das Bürget gesetzt werden solle. Sofern mir nun
der Herr Berichterstatter kein hinlängliches Mono dagegen
angeben kann, so stelle ich den Antrag, daß die angeführte
Bestimmung deS Gesetzes vom 12. November 1816 auch hier
aufgenommen werde, indem ich dafür Halle, die unvermögli-
chen Klaffen von Staatsbürgern des neuen und des alten
Kantonsrheiles sollen in dwler B Ziehung einander gleichgestellt,
und es sollen auch im neuen KantonStheile unvermögliche
fähige Jünglinge durch den Staat unterstützt werden, damit sie

in das Seminar aufgenommen werden können.

Herr B e r i ch t e r st a t t e r. Der Grund, warum
dieser Theil deS 8. 1 des Dekretes vom 12. November 18lsi
hier nicht aufgenommen worden, ist folgender. Zu Pruntrut
dauern nach einer folgenden Bestimmung die Kurse in der
Regel drei Jahre, zu Münchenbuchsee hingegen nur 2 Jahre.
Daher muß man für den Einrrttt ins Seminar zu Münchenbuchsee

mehr Vorkenntnisse verlangen. Ferner ist zu Pruntrut
eine Musterschule mit dem Seminar verbunden; in dieselbe
treten in der Regel nur Kinder unvcrmöglicher Elrern ein und
können da um sehr wenig Geld ihre Vorbildung machen, wäh-
rend diese Musterschule zu Münchenbuchsee nicht besteht, so

daß im alten Kamonstheil die nöthige Vorbildung für das
Seminar außerhalb erlangt werden muß. Im Jura wäre die
Erlangung der nöthigen Vorbildung außerhalb der Anstalt
Viel schwieriger, weil dort, besonders im katholischen Theile,
der Stand des Schulwesens noch nicht denjenigen Grad
erreicht hat, wie im ulren KanronStheil. Da nun also im Jura
die jungen Leute ihre Vorbildung für daS Seminar in der
Musterschule finden, so ist die spezielle Bestimmung, daß
ärmere Jünglinge außerdem noch besonders unterstützt werden,
hier nicht für nöthig erachtet worden. Ich trage demnach auf
Annahme des s 1 an, wie er ist.

M a t t h y s. Ich erkläre mich durch die gegebene Auskunft

befriedigt, ich habe ungefähr das Motiv vermuthet.

Der 8- wird durch's Handmehr genehmigt.

F. 2. „Die in Pruntrut bestehende Normalanstalt hat
den Z vcck, Jünglinge, welche die reglementarisch vorzuschreibende

allgemeine Bildung erhallen haben, sowohl in ihren
theoretischen Kenntnissen zu vervollkommnen, als methodisch und
praktisch zu tüchtigen Primarlehrern auszubilden und sie zur
Patentiruug zu befähigen.

Durch's Handmehr genehmigt.

8 3. „Der Lehrkurs der Anstalt dauert in der Rege!
drei Jahre."

Herr Berichterstatter. Für Münchenbuchsee
hat man nur zwei Jahre angenommen, eben weil zu MüncheN-
buchsee von den eintretenden Zöglingen eine bessere Vorbereitung

erwartet werden kann, als zu Pruntrut; hier treten
namentlich die katholischen Zöglinge in der Regel, sofern
sie nicht aus der Musterschule kommen, sehr schwach in daS
Seminar ein, und daher ist denn eine um so längere Zeit
nöthig. Da man übrigens schon für Münchenbuchse« drei



Jahr« gewünscht hat, so wird man diese Zahl desto eher hier
annehmen.

Durch's Handmehr genehmigt.

K. 4. „Tie Zahl der Zöglinge ist ans 30 festgesetzt; fie
kann jedoch durch die Direktion der Erziehung je nach
Bedürfniß vermehrt oder vermindert werden."

Herr Berichterstatter. Bisher war die Zahl der

Zöglinge ebenfalls 30 indessen könnte eS möglicher Weise
der Fall sein, daß eine größere Jrbl von S-chullehrein in
Zukunft erfordert würde als bei bloß 30 Zog ingen erlangt
werden können, oder aber vielleicht auch eine geringere. Daher

der Borbebalt, daß die Di-eklion der Erziehung diese

Zahl je nach Umständen vermehren oder vermindern könne, —
jedoch, wie es sich von selbst versteht, jeweilen nur momentan.

v ü tz b e r g e r. Ich wünsche die Bestimmung zu
streichen, daß die Direktion der Erziehung das Recht habe, die

Zahl der Zöglinge zu vermindern. Wenn die Anstalt für 30
Zöglinge eingerichtet ist, so sollen auch wirklich 30 Zöglinge
darin untergebracht werden.

Herr Berichterstatter. Ich habe insofern nichts
dagegen, das Resultat wird das gleiche sein. Schon bisher
war die Zahl der Zöglinge auf 30 bestimmt, und dennoch waren

beim letzten Schlußeramcn nur 22 oder 23 Zöglinge da,
weil im Laufe cineS Jahres mehrere halten entlassen werden
müssen, deren Plätze dann nicht ersetzt werden konnten ohne
Nachtheil für die Anstalt. Ich habe bereits gesagt, es
verstehe sich von selbst, daß dieses keine bleibende Vermehrung oder
Verminderung sein solle» sondern nur eine momentane. Aber
wenn man auch erklärt, die Direktion der Erziehung habe
kein Recht, die Anzahl der Zöglinge momentan zu vermindern,
so wird es dennoch eintreffen, daß während eineS oder eines
halben Jahres einige Zöglinge weniger da sind, als da sein

sollten. Zu Münchenbuchsee ist das Gleiche, obschon von
einem solchen Rechte der Erziehungstireklion nichts im dahe-
rigen Dekrete steht. Ich lege durchaus keinen Werth darauf,
ob der Antrag des Herrn Bützbcrger angenommen werde oder
nicht, denn wie gesagt, das Resultat wird das gleiche sein.

In erster Linie empfehle ich den Paragraphen, wie er ist.

Abstimmung.
1) Für den Paragraphen im Grundsatze Handmehr.
2) Für den Antrag deS Herrn Bützberger 15 Stimmen.

Dagegen Mehrheit.

z. S. „Die Zöglinge erhalten den Unterricht unentgcld-
ktch und die Verpflegung in der Anstalt gegen ein jährliches
Kostgeld von Fr. 60 bei dem dreijährigen, und von Fr. 80
in dem außerordentlichen Fall eines zweijährigen Kurses.
Dasselbe kann jedoch von der Direktion der Erziehung in
besonders dringenden Armuthsfällen ganz oder theilweise
erlassen werden.

Ueberdieß verpflichten sich die Zöglinge nach ihrem
Austritte auS der Anstalt und im Falle ihrer Patcntirung, zwei
Jahre lang nach freier Wahl eine öffentliche Schule im Kanton
zu übernehmen."

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph
bestimmt das Kostgeld und andererseits die Verpflichtung der
Zöglinge, nach erhaltenem Patente zwei Jahre lang nach freier
Wahl eine öffentliche Schule im Kanton zu übernehmen.
Diese Verpflichtung ist auch hier beigefügt, damit Einer, der
seine Bildung in der Anstalt um äußerst geringen Preis
erhalten Hai, dann nicht unmittelbar nachher aus dem Kantone
gehe, oder einen andern Beruf ergreife.

Durch's Handmehr genehmigt.

8. 6. „Die Normalschüler, die ohne hinreichende Gründe,
über welcbe die Direktion der Erziehung zu entscheiden hat,
obiger Verpflichtung nicht nachkommen, sind g>halten, dem
Staate die Kosten ihrer Verpflegung, so wie die allfällig für
ihre Vorbildung genossenen Unterstützungen wieder zu
erstatten."

Herr Berichterstatter. Die Vorbildung, wovon
hier die Rede ist. bezieh t sich lediglich auf die in der Musterschule

genossene Vorbildung, nicht, wie im Dekrete über Mün-
chenbuchsee, aus die außer der Anstalt erlangte Vorbildung.
Die hier vorgeschriebene Rückerstaltungspflichc ist gewiß billig
uns recht, und kein Zögling, der in dieser Beziehung nicht
thut, was seine Pflicht ist, kann sich darüber beschweren, wenn
er dann das Genossene zurückerstatten muß.

Durch's Handmehr genehmigt.

F. 7. „Die Anstalt hat einen Vorsteher, der zugleich
Lehrer ist. Derselbe bez'ehr für sich und seine Familie einen
jährlichen Gehalt von höchstens Fr. 1600, falls der Frau
desselben auch die Führung des Hauswesens der Anstalt
übertragen wird. Sonst aber wird das Marimum des
Gehaltes auf Fr. 1300 beschränkt und eine Haushälterin mit
höchstens Fr. 300 jährlicher Besoldung nebst freier Station
angestellt."

Herr Berichterstatter. Für Münchenbuchsee ist
das Marimum des GebalteS für den Vorsteher auf Fr. 1800
bestimmt, aber die Anstalt ist bedeutend größer, schwieriger,
und so hat man geglaubt, Fr. 200 mehr seien für Münchenbuchsee

billig. Auch haben die bisherigen Direktoren der
Anstalt zu Pruntrut früher mit weniger angefangen, erst in
neuerer Zeit ist das hier vorgeschlagene Marimum von Fr. 1600
eingetreten.

Greppin. Da es vorkommen könnte, daß der Direktor
der Normalschule mit einer zahlreichen Familie beladen

wäre, möchte ich wünschen, daß das Marimum der
Unterhaltungskosten festgesetzt würde.

Herr Berichterstatter. Es wäre denn doch
etwas schwierig, die Besoldung nach der Zahl der Familienglieder

zu bestimmen, und ich möchte es in dieser Hinsicht
nicht anders machen, als wie für Münchcnbuchsee und andere
ähnliche Anstalten auch bestimmt ist, und ich möchte da mit
dem jeweiligen Direktor nicht so genau rechnen, ob er ein Kind
mehr oder weniger habe. Das gehl so ziemlich im Gleichen,
und es würde einem Direktor wehe thun, weniger Besoldung
zu erhalten, wenn er etwa ein Kind mehr bekömmt.

Abstimmung.
1) Für den Paragraphen im Grundsatze Handmehr.
2) Für den Antrag des Herrn Greppin 2 Stimm n.

Dagegen Gr. Mehrheit.

§ 8. „Die Normalanstall hat zwei Hauptlehrer mit einer
jährlichen Besoldung von höchstens je Fr. 1400."

Herr Berichterstatter. Bisher waren mehr Leh-

rer, als man in Zukunft zu haben beabsichtigt; auch haben
alle Lehrer in der Anstalt gewohnt und darin die Kost gehabt,
aber dafür haben sie gewöhnlich nicht viel gerechnet, während
die Anstalt sehr theuer dabei zu stehen kam. Darum wünscht
man, den Hauptlehrern eine größere fire Besoldung zu geben,
jedoch so, daß dieselben dann anderwärts wohnen und sich

selbst beköstigen. Das Marimum von Fr. 1400 ist auch für
die Haupllevrer von Münchcnbuchsee angenommen worden, und
die Kenntnisse und Talente dieser Hauptlehrer müssen an bei^



den Orten ungefähr die gleichen sein, die Aufopferung
ebenfalls, s-i fetzt die Zahl der Schüler ctwaS größer oder kleiner,
und gegessen müssen fie auch haben.

Durch's Handmehr g>nehmigt.

8- 9. „Zn Krankheitsfällen oder bei einem längern
Urlaub des SemtnarvorsteherS wird von der Direktion der
Erziehung einer der Haupllehrer zu dessen Stellvertreter bezeich-
net mit angemessener Entschädigung, welche jedoch die Summe
von Fr. 200 jährlich nicht übersteigen darf."

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph befindet
sich auch im Dekrete über Münchenbuchsee.

Durch's Handmehr genehmigt.

8. 10. „Ueberdieß können ein oder zwei Hülfslehrer
angestellt werden. Diesen wird außer ihren Unterrichtsfächern,
dem einen die spezielle Aufficht über die Zöglinge, dem
andern wo möglich die Oekonomie und Buchhaltern der Anstalt
übertragen. Beide leben in der Anstalt und beziehen außer
freier Station eine fire Besoldung von je Fr. 000. Sollte
keinem derselben die Oekonomie und Buchhaltern übertragen
werden können, und ein Oekonom außer dem Lehrerpersonal
angestellt werden müssen, so bezieht derselbe einen jährlichen
Gehalt von höchstens Fr. 400.

Für den Religionsunterricht in der Normalanstalt sowohl
als an der Musterschule wird durch Geistliche in Pruntrut
gesorgt; der katholische bezicht hierfür einen Gehalt von
Fr. 350, der reformirte von Fr. 300. Ueberdieß können für
einzelne andere Fächer noch andere Lehrer herbeigezogen werden,

gegen eine angemessene vom RegierungSrath zu bestimmende

Entschädigung."

Herr Berichterstatter. Die Besoldung der Hülfslehrer

beträgt freilich nur Fr. 000, aber die freie Station ist
wenigstens für ebensoviel zu rechnen. Was den Religionsunterricht

betrifft, so müssen hiefür zwei verschiedene Lehrer
bezeichnet werden, denn die Anstalt zu Pruntrut besteht aus
katholischen und reformirten Schülern. Bisher haben dee

katholische Pfarrer und der reformirte Pfarrer zu Pruntrut
diesen Unterricht im Seminar und in der Musterschule
besorgt, und dieses wird auch in Zukunft so geschehen. Auch
der daherige Gehalt ist der bisherige.

Durch'ö Handmehr genehmigt.

§. 11. „Der Borsteher und die Lehrer werden vom
RegierungSrath auf den Vorschlag der Direktion der Erziehung
ernannt.

Die Amtsdauer derselben ist auf sechs Jahre bestimmt."

§. 12. Der Regierungsrath erläßt auf den Antrag der
Direktion der Erziehung die nöthigen und reglemenrariscben
Vorschriften über die Einlrittsbedingungen in die Normalanstalt,

so wie die spezielle innere Organisation desselben
Das Personal der Anstalt hat sich diesen Vorschriften

und den auf dieselben sich gründende» Instruktionen und
Weisungen zu unterziehen."

8. 13. „Die WiederholunqSkurse in der Normalanstall
haben den Zweck, bereits palentirte und angestellte Primar-
lehrer in ihrem Berufe zu vervollkommnen."

§. 14. „In der Regel soll alle Jahre auf die Dauer
von ungefähr drei Monaten zur Sommerszeit ein Wiederholungskurs

in der Normalanstalt abgehalten werden-
Die Theilnehmer am Kurse erhalten den Unterricht

unentgeltlich und haben entweder freie Station in der Anstalt
oder beziehen eine Entschädigung, wenn sie selbst für ihren
Unterhalt sorgen müssen. "

Alle 4 Paragraphen werden ohne Bemerkung durch'S
Handmehr genehmigt.

lSchluß folgt.)

.'t

Für die Redaktion:

L. I â g g i. K i st l er.
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8. 15. „Mit der Normalanstalt steht eine Musterprimar-
schule in Verbindung, welche den Zweck hat, den Normal-
schülcrn als Uebungsschule zu dienen und zugleich Schüler
für die Normalschule heranzubilden.

Diese Musterschule besteht auö 40 Zöglingen unter einem
Primarlehrer, dessen Besoldung Fr 60t) nebst freier Station
beträgt, und welcher dieselben Rege.mcnte zu beobachten hat
und denselben gesetzlichen Bestimmungen unterworfen ist, wie
die Lehrer der Normalschule."

Herr Erziehungsdirektor als Berichterstatter.

Dieser und die folgenden Paragraphe handeln von
der Musterschule. Dieselbe nimmt Knaben auf von 8
bis 15 oder 16 Jahren. Diese Musterschule ist dem Jura
sehr lieb geworden, indem sie die einzige Anstalt ist, wo ärmere
Kinder auf sehr zweckmäßige Weise und zugleich sehr wohlfeil

untergebracht werden können. Sie besteht aus 40
Zöglingen, wie bisher.

Durch's Handmehr genehmigt.

§. 16. „Für Kost, Wohnung und Kleidung bezahlt
jeder Musterschüler jährlich Fr. 50. Eltern, Vormünder oder
Gemeinden haben für die betreffenden Musterschüler Kost-
geldsverpsiichtungen auszustellen."

Herr Berichterstatter. Das jährliche Kostgeld für
einen Zögling beträgt Fr. 50, und zwar ist darunter alles
Mögliche Inbegriffen. Das ist nun äußerst billig, und daher
find diese Plätze sehr gesucht, und man hätt es für eine große
Begünstigung, wenn man einen solchen Platz erhalten kann.

In gold. Nach z. 5 kann dem Zöglinge der Normalanstatt

in besonders dringenden Aemuihsfäken das Kostgeld
ganz oder lheilweise erlassen werden. Diese Bestimmung sollte
auch hier für die Zöglinge der Mustnschule gelten, und in
diesem Sinne möchte ich einen Zusatz beantragen.

Herr Berichterstatter. Der Antrag des Herrn
Jngold ist sehr menschenfreundlich, er will den ärmcrn Kindern

den Zutritt noch mehr erleichtern; indessen wenn man
bedenkt, daß diese Kinder ohnehin in der Musterschule eine

große Wohlthat genießen, und zwar mehrere Jahre lang,
während so viele andere Kinder, die auch aufgenommen zu

werden wünschten, diese Wohlthatnichtgenießen können, und wenn
man ferner bedenkt, daß in unsern übrigen Armenerziehungs-
anstalten das Minimum deS Kostgeldes in der Regel ebenfalls aus
Fr. 50 bestimmt ist, so scheint es doch wahrlich nicht der Fall
zu sein, noch eine besondere Vergünstigung eintreten zu lassen.
Ein Kostgeld für 50 Fr. für AlleS, für Kost, Wohnung,
Kleidung, Unterwaschung, für Licht, Heizung, Unterricht u. s. w.,
ist für Gemeinden, welche eS zahlen müssen, oder für Wohlthäter,

welche es zahlen wollen, ein äußerst billiges Kostgeld,
und nirgends können Kinder billiger untergebracht werden,
wenn sie gut erzogen werden sollen. Demnach stimme ich

zum Paragraphen, wie er ist, es thut mir aber durchaus nicht
leid, wenn man noch weiter gehen will; aber es wäre denn
doch nicht ganz billig gegen die vielen andern Kinder, welche
diese Wohlthat nicht genießen können.

Abstimmung.
1) Für den Paragraphen im Grundsatze Handmehr.
2) Für den Antrag deS Herrn Jngold 21 Stimmen.

Dagegen Mehrheit.

§. 17. „Der Kurs in der Musterschule dauert in der
Regel 3 Jahre. Vorzüglich befähigte Zöglinge können
ausnahmsweise, wenn sie Katholiken sind, bis nach dem 15.
Altersjahre, — wenn es Reformirte sind, bis nach der Admission
zum heil. Abendmahl in der Musterschule verbleiben."

Herr Berichterstatter. Bisher konnten die jungen

Leute schon in jüngern Jahren in die Musterschule
eintreten wo sie dann oft sechs bis acht Jahre darin bliebe",
ohne daß man später alle Mal einen Aspiranten für das
Seminar erhalten hätte. Hier hingegen wird vorgeschlagen, daß
der Kurs in der Regel nur drei Jahre daure, und daß dann
nur die befähigtesten und empfehlungswerthesten Zöglinge
ausnahmsweise länger als drei Jahre darin sollen bleiben dürfen,
und zwar die katholischen bis nach dem 15. Altersjahre, die
reformirtcn bis nach der Admission. Die letztere Verschiedenheit

der Zeitangabe für Katholiken und Reformirte ist die
nämliche, welche auch für den Besuch der Primärschulen
festgesetzt ist. Die Admission zum heiligen Abendmahle geschieht
bei den Katholiken häufig schon im 11., 12., 13. Jahre, spätestens

im fünfzehnten, während bei den Reformirren die
Admission selten vor dem 16. Jahre erfolgt. Nun will man
aber diese Zöglinge gerne so lange in der Musterschule behalten,

bis sie avmitlirt sind, aber bei den Katholiken kann man
den Zeitpunkt nicht so nennen, weil er sonst zu frühe einträte.
Diese Jünglinge gehen von der Musterschule gewöhnlich in's



Seminar über, aber vor dem 15. Allersjahre kann man fie
dort nicht brauche«.

Durch'S Handmehr genehmigt.

z. 18. „Durch dieses Dekret, welches, öffentlich bekannt

gemacht und in die Gesetzessammlung ausgenommen werde«
soll, ist das Dekret vom 9. Mai 1837, insofern eS die

Normalanstalt in Pruntrut betrifft, aufgehoben."

Durch'S Handmehr genehmigt.

Eingang.
„Der Große Rath deS Kantons Bern,

in Betrachtung
der Nothwendigkeit einer Reform der Normalanstalk u«d

der Musterschule in Pruntrut,
auf den Antrag der Direktion der Erziehung und nach

geschehener Vorberathung durch den RegierungSrath

beschließt:"
Durch'S Handmehr genehmigt.

Projekt-Dekret der B a u d i r e k l io n betreffend daS von
der Einwohncrgemeinde Bümpliz, behufs drr SchulhauS-
erweiterung zu Oberbottigen nachgesuchte Expropriait

o n s r e ch t.

Dieses Dekret geht dahin, es möchte, — in Betracht,
daß das Land, welches zu der von der Gemeinde Bümpliz
beabsichtigten Erweiterung des SchulhauseS zu Oberbottigen
erforderlich ist, von dem betreffenden Eigenthümer abzutreten
verweigert wird, daß aber diele Erweiterung für die große
Anzahl der diese Schule besuchenden Kinder in Beziehung auf
gehörige Ertheilung des Unterrichts und auf Gesundheit durchaus

erforderlich ist, und in Betracht endlich der Gemeinnützigkeit
der Volksschulen überhaupt, — der Einwohnergemeindc

Bümpliz behufs der Erweiterung des Schulhauses zu
Oberbottigen und für die dazu nothwendige Erwerbung des

erforderlichen Landes das Erproprialiousrechr ertheilt werden.

A>S auf den Gegenstand bezüglich werden verlesen die

empfehlenden übereinstimmenden Berichte der Direktionen
der öffentlichen Bauten, der Erziehung

und der I u st i z.

Herr Direktor der Justiz und Polizei als
Berichterstatter. ES ist Ihnen in der vorigen Sitzung ein

DekrelSenlwurt vorgelegt worden, wonach der Gemeinde

Bümpliz behufs der Erweiterung des Schulhauses zu
Oberbottigen das Erproprialioiiêrccht gegen Herrn Apotheker Pa-
gcnstecher in Bern, welcher daselbst eine Liegenschaft befitzt,
ertheilt werden sollte. Damals ist hier eine Einwendung
geschehen, ob überhaupt den Gemeinden zu solchen Zwecken
das Erprvpriatiousrecht ertheilt werden dürfte, und zu
Untersuchung dieser Frage ist dann von Ihnen die Sache der

Jnstizdirektion überwiesen worden. Ich habe bei den Akten
einen Brief des Herr Pagcnstecher gefunden, welcher mir die

Voraussetzung der Baudireklion als unrichtig erscheinen ließ,
nämlich daß Herr Pageustecher mir der Gemeinde die Sache
in Minne abzuthun geneigt sei. Es hat infolge dessen eine

Zusammenkunft stattgehabt, und dem Prinzipe nach waren
zwar beide Parteien einig, aber bezüglich der Eutschädigungs-
iumme hat dann Herr Pagenstecher seine Forderung so gestellt,
daß die Gemeinde Bümpliz nicht so hoch gehen konnte. Das
SchulhauS zu Oberbottigen stößt an die Besitzung des Herrn
Pageustecher an, es bedarf aber eine Erweiterung infolge der

Zunahme der Schulkinderzahl. Slack nun ein neues Schulhaus

zu bauen, hat die Gemeinde geglaubt, durch eine kleine

Erweiterung gegen die Besitzung deS Herrn Pagenstecher zu,
könne ihr eine bedeutende Ausgabe erspart werden. Herr
Pagcnstecher besitzt nämlich ganz nahe bei diesem Schulhanse
einige Nebengebäude, die er nicht bewohnt, und wo ihm dir
Sache nichr wesentlich schaden kann. Dessen ungeachtet ist c»

nichr geneigt, der Gemeinde Bümpliz diesen Dienst zu leisten.
In Beziehung auf die Rechtsfrage ist nun meine Anficht diese.
DaS Civilgesetz, Satzung 379, sagt: „Der Eigenthümer ist
verpflichtet, dem Staate den Gegenstand seines RechtS gegen
vollständige Entschädigung abzutreten, wenn dieses von uns
auS Gründen des gemeinen Wohles befohlen wird. Dir
AuSmittlung des Belauf« der Entschädigung ist eine
Civilsache." Also schon nach dem Civilgesctze ist der Eigenthümer
einer Sache Verpflichtet, dem Staate aus Gründen deS gemeinen

WohlcS die Sache gegen vollständige Entschädigung ab-
zutreten. Diese Bestimmung ist schon unter der frühern
Verfassung vom Großen Rathe häufig ausgedehnt worden auf
Sachen, die nichr so wichtig find, wie Schulhäusec; häufig
z. B. wurde an Gemeinden da» Erpropriationsrecht ertheilt
für die Erwerbung von Griengruven zum Unterhalte vo»
Straßen vierter Klasse, weil diese Straßen, wenn auch nur
Verbindungswege zwischen einzelnen Gemeinten, dennoch
immerhin auS Gründen deS gemeinen WohleS bestehen. Nach
meiner Anficht hat die neu« Verfassung auch jeden Zweifel
gehoben darüber, daß man auch den Gemeinden in solchen
Fällen das Erpropriationsrecht geben könne. Der H. 83 der
Verfassung sagt: „Alles Eigenthum ist unverletzlich. Wenn
das gemeine Wohl die Abtretung eines Gegenstandes desselben
erfordert, so geschieht es einzig gegen vollständige und wenn
möglich vorherige Entschädigung." Also beschränkt tie
Verfassung die gezwungene Abtretung von Eigenthum auS Grün-
den deS gemeinen WohleS nicht nur aus den Staat, sondern
sie gestattet dieselbe, wenn überhaupt daS gemeine Wohl diese

Abtretung erfordert. Run fragt es sich lediglich: gehört ein
Schulhansbau dahin? Ich glaube — Ja. Die Schulen hat man
so sehr mit dem allgemeinenSraatswohle als verbunden angesehen,
daß der Staat nicht nur schon bisher große Opfer dafür
gebracht hat, sondern daß er nach dem neuen Schulgesetzprojekte
die Haupilcistungen dafür noch i» größcrm Maße übernehmen
wird, alS bisher. Also kann gar kein Zweifel darüber walten,
daß die Schulen allerdings wesentlich zum allgemeinen Wohle
dienen. Wenn daS richtig ist, so glaube ich, eine Gemeinde,
welcher ein Theil dieser nämlichen Last obliegt, sei in dergleichen

Fällen ebenso befugt, ans das Erpropriationsrecht
Anspruch zu macheu, alS der Staat ist. Ich trage also darauf
an, daß Sie, Herr Präsident, meine Herren, den Ihnen früher
von der Baudirektion vorgelegten Entwurf eines daherigen
Erpropriationsvekrets zum Beschlusse erheben möchten.

Bützber ger. Ich finde mich veranlaßt, über einen
Punkt Aufschluß zu verlangen, der weder im mündlichen, »och
im schriftlichen Berichte berührt worden, der aber tennocb von
Bedeutung ist. ES fragt sich nämlich, ob die Gemeinde
Oberbottigen sich in der Möglichkeit befindet, ein neues SchulhauS
zu bauen, oder das alrc zu erweitern, wenn sie das nöthige
Land von Herrn Pagenstecher nicht bekömmt. Ist die Gemeinte
in der Möglichkeit, sich anders zu helfen, so sollen wir. glaube
ich, das Erproprationsrecht nicht ertheilen, ist aber diese
Möglichkeit nicht vorhanden, dann bin ich mit dem Antrage ein-
verstanden. Ich glaube auch, die Errichluug eines zweckmäßigen
SchulhauseS liege im Interesse des gemeinen Wohles, nicht
aber liegt es im Interesse deS gemeinen Wohles, ob eine
Gemeinde mehr oder weniger kostbar baue. Wenn also ein an-
derer zweckmäßiger Ort für einen solchen Bau erhältlich ist,
gesetzt, ein solcher Neubau koste dann mehr, so kann man
Niemanden zwingen, sein Eigentum abzutreten, nur damit die
Gemeinde weniger Kosten habe. Daher bin ich so frei, den

Herrn Berichterstatter anzufragen, ob es möglich sei, zu
Oberbottigen ein zweckmäßiges Scbulhaus zu bauen, wenn das
Verlangte Erpropriationsrecht nicht gestattet wird.

Herr B e r ich te r st alter. Das ist eine faktische Frage.
Ich aber hatte bloß die Rechtsfrage zu untersuchen. Auf Ort
und Stelle war ich daher nicht, so wie ich aber aus den Akten



entnommen, so ist für die Gemeinde Bümpliz keine Möglichkeit
vorhanden, ein anderes zweckmäßiges Schulhaus zu bekommen,
oder das gegenwärtige auf andere Weise zu erweitern. Wenn
fie aber einen Neubau aufführen müßte, so würde das sehr viel
kosten, mehr, als fie bestreiken könnte, während das bestehende

Schulhaus vermittelst einer geringen und unbedeutenden
Erweiterung nach der Seite der Liegenschaft deS Herrn Pagen-
stecher noch lange Jahre dienen kann. Ich könnte auch der
Ansicht nicht beipflichten, daß die Frage der Möglichkeit, ob
kein anderer Platz gefunden werden könne » hier entscheidend
sei. Der Staat soll auch dafür sorgen, daß die Gemeinden
ökonomisch zu Werke gehen und zu ihrem Vermögen Sorge
tragen; wenn also die Gemeinde auch iu der Möglichkeit wäre,
mit großen Kosten einen neuen Bau aufzuführen, so hat der
Sraar immerhin die Pflicht, eine unnöthig vergrößerte Ausgabe
für die Gemeinde zu vermeiden, — in Folge seines AuffichkSrech-
teS über die Gemeinden. Es handelt fich übrigens hier nicht etwa
um eine Bur.gergemeir.de, sondern um eineEinwohnergemeinde; bei
einer Burgergcmeinde läge daS Interesse des Staates entfernter,
ab-r eine Einwohncrzcmeinde ist eine politische Gemeinde,
welche mit dem gesammten Staalsorganismu« in wesentlichem
Zusammenhange steht. Zudem weiß ich auch best-mmt, daß
die Gemeinde Bümpliz nicht gar bei Vermögen ist, sondern
daß fie auch Teilen beziehen muß, was beweist, daß ihre
Hülfsquellen nicht ausreichen. Im Uebrigen will ich es dem

Herrn Direktor der öffentlichen Bauten überlassen» über TaS

faktische Verhältniß nähere Auskunft zu ertheilen.

Herr B a u d i r e k t o r. Diese Angelegenheit ist
in Beziehung aus die Frage eines Grundsatzes, welche
durch dieselbe in Anregung gekommen ist, von großer
Wichtigkeit. Kann daS Erpropriarionsrecht aus Grund deS

öffentlichen Nutzens einer Gemeinde behusS der Erbauung eines

Schulhauscs eingeräumt werden? Die Baudirekiion hat bejahend

geantworter; sie hat in Erwägung gezogen, daß, da der
Schulbesuch obligatorisch sei, und baß, da die Gemeinden
verpflichtet seien, daS nöthige Lokal herzugeben, man dieselben in
die Möglichkeit setzen müsse, diese Pflicht zu erfüllen, und daß
im Fall, wo der nöthige Platz ihnen mangelt, ohne daß fie
solchen durch freundschaftliche U-bereinkunfi sich verschaffen
können, ihnen das Erpropriationsrecht zugestanden werten
muss«, so gut, als wie das Gesetz dasselbe für Erbauung einer
Straße, einer Brücke, eines Kanals einräumt. Die Direktionen

der Erziehung und der Justiz haben diese Anficht
getheilt, und ich habe heute keine Stimme gehört, welche gegen
Annahme dieses Grundsatzes Einsprache erhoben hätte. Durch
Herrn Fürsprecher Bützberger ist jedoch eine sekundäre Frage
erhoben worden, nämlich jene, ob die Gemeinde Bümpliz den

Obliegenheiten, welche das Schulgesetz auferlegt, nichr
Genüge leisten könnte, ohne jenes Grundstück in Anspruch zu

nehmen, für weiches fie die Expropriation verlangt. Ich muß
hierauf erwidern, daß fie dieß nicht thun könnte, als wenn sie

idr Schulhaus» das zu klein ist, verlassen würde, um anderS-
wo ein neues zu bauen; allein es ist Ihnen bekannt, meine

Herren, welche Mühe die Gemeinden jetzt schon haben, um
ihre Schullehrer angemessen zu besolden; dieser Gemeinde nun
noch die Last aufbürden zu wollen» ihr SchulhauS mir Verlust
zu verkaufen, um anderswo Boden anzukaufen, und ein neueS

Gebäude aufzuführen, daS würde heißen, ihr ruinöse Opfer
aufzuerlegen, und es ist gewiß viel natürlicher, dieselbe in den

Stand zu setzen, ihr dermaliges Schulhaus zu vergrößern,
indem man den Nachbar zwingt, ibr ein Stück Land abzu-
treten, das ihm theurer bezahlt wird, als es werth ist. Ich
empfehle daher die Annahme des Antrages.

Carl in. Ich nehme den Antrag des Herrn Bützberger
wieder auf. Ich glaube, wenn man der Gemeinde Bümpliz
daS Erpropriationsrecht einräumt, so wäre dieß eine Verletzung
der durch die Verfassung und das Cioilrccht aufgestellten
Grundsätze. Die Frage rcduzirt fich einzig daraus, zu wissen,
ob man die Gemeinde ermächtigen will, eine Ausgabe von
einigen tausend Franken mehr oder weniger zu machen. Es
ist dieß daher eine Geldfrage, welcher man die Frage über
einen Grundsatz nicht unterordnen muß. Es handelt fich in

der That hier nicht um eine physische Unmöglichkeit. Bümpliz
kann sehr leicht ein Schulhaus haben, wie cS wünscht, und
wie daS Schulgesetz es zur Pflicht macht. Was hat die
Gemeinde hiefür zu thun? — Dasjenige vergrößern, welches fie
befitzt, oder ein neues erbauen. Da ihr, gesetzlich genommen,
die Verößerung deS jetzigen Schulhauses nichtmöglich ist, so bleibt
ihr nichts übrig, als ein neues zu bauen. Für eine neue Schulhaus--
baute wird fie ganz gewiß den geeigneten Platz auf ihrem
eigenen Grund und Boden finden, und aus dem jetzigen Schul-
Hause wird sie ganz gewiß Nutzen ziehen, sei es, indem sie

dasselbe vertauscht, »der es verkauft. Ich will nicht läugnen,
daß diese Baute eine mehr oder weniger lästige Ausgabe
verursachen wird, die aber die Kräfte der Gemeinde nicht
übersteigen wird. — Sie sehen, meine Herren, daß die
Expropriation nicht von absoluter Nothwendigkeit ist, und daß man
heute nicht eine Schlußnahme fassen sollte, deren Konsequenzen
man für die Zukunft ernstlich zu besorgen haben würde. Die
Expropriation ist ein e r h o r b i k a nt es Recht, von welchem
man nur einen mäßigen Gebrauch machen muß, und nur dann,
wenn es im Interesse des allgemeinen Wohles ganz unvcr-
«eidlich ist. — Ich wiederhole es, mit der Annahme de« uns
gestellten Antrages würde es fich um nichts weniger als
darum handeln, eine Abweichung von den in der Staatsverfassung
und dem Civilrecht aufgestellten Grundsätzen zu sankrioniren.
So viel mich betrifft, widersetze ich mich einer derartigen
Eventualität und verlange, daß man die Borstellung der Gemeinde
Bümpliz verwerfe,

Herr B e r i ch t e r st a l t e r. Ich glaube, die Sache
sei hinlänglich erörtert, und der Herr Baudirckror habe allen
nöthigen Aufschluß gegeben, so daß ich nicht noch einmal
darauf zurückkommen will. Ich bin überzeugt, daß, wenn man
je einer Gemeinde das Erpropriationsrecht gestalten will, dieses

hier der Fall ist.

Abstimmung.
Für Gestaltung des Erpropriationsrechtes Mehrheit.
Dagegen 17 Stimmen.

Verschiedene Vorträge der Baudirektion verlangen

nachfolgende Kredite:
1) Betreffend die Korrektion der Bern-Baselstraße

im Bezirke Liesberg, — im Beirage von Fr. 12,000.

Herr Baudirektor als Berichterstatter. Die
Baudirektion sieht fich in die Nothwendigkeit versetzt, ziemlich
bedeutende summen von Ihnen zu verlangen und zwar nicht
für die Ausführung neuer Unternehmungen, sondern um jene,
die begonnen worden sind, in den Stand zu setzen, unmittelbar

benutzbar zu werden, oder während des Winters nicht zu
Grunde zu gehen. Alle Anträge, die Ihnen heute werden vorgelegt
werden, waren schon während letzter Sitzung cutt dcm Kanzlettisch
des Großen NalhcS niedergelegt, allein die Zeit hat gemangelt,

um dieselben zu beHanteln. Infolge dietcs UmstandcS
hat der Regierungsrath, Kraft seines verfassungsmäßigen
Rechtes und in Betracht der Dringlichkeit, die Baudireklion
ermächtigt, einstweilen die angefangenen Arbeiten fortzusetzen.
Die schon von der vorigen Regierung angefangenen Arbeiten
auf der Straße von Bern nar. Basel in den Amtsbezirken
Lauffen und Münster konnten nicht unvollendet bleiben, ohne
den Verkehr zu erschweren und während des Winters sogar
gefährlich zu machen; es war eine Summe von 1200 Frkn.
hiefür nöthig, wovon ungefähr drei Vierihcile für die Abtheilung

Liesberg und das Uebrige für die Abcheilung Münster;
in diesem Augenblicke ist der Zweck erreicht, und die Arbeiten
sind beendigt; es handelt fich daher nur noch darum, den

vom Regierungsrath bewilligten provisorischen Kredit zu sank-
tioniren.

Durch's Handmehr genehmigt.



»

2) Betreffend die 'Nieder-Goldbach-Farbschach
e n - S l r a ß e.

Der Vertrag schließt dahin, es möchte

1) die sich auf Ende deS Jahres 1846 ergebende Kreditrestanz
von Fr. 16,518 85 Rp. auf das diesjährige Budget
gesetzt, und

2) für die in Folge der letztjâhrigcn Wassergröße entstände»

neu Mehrkosten ein Nachkredit von Fr. 8600 bewilligt
werden.

Herr Baudirekror als Berichterstatter. Dieses

Begehren ist schon am 28. Mai vorgelegt worden; der Rcgie-
rungsralh hat die Fortsetzung der Arbeiten erlaubt, welche

nichr unterbrochen werden konnten, und die gegenwärtig
vollendet sind. Die Devise sind ungefähr um 8,000 Fr.
überstiegen worden, allein man hat für mehr als 11,000 Fr.
außerordentliche Arbeiten ausführen müssen, wovon die einen

durch die Ucberschwemmungen des vergangenen Jahres, ^die

andern durch die Erbauung von Brücken und Durchlässen
oder Abzugsgräben, um das Wiedcrcinlrelen neuer Beschädi-

gungen zu verhüten, veranlaßt worden sind; diese Ausgabe
häkle auf der Rechnung für Wasserbauten erscheinen können,
und dann wären sogar ungefähr 2,000 Fr. aus dem für dieses

Unternehmen eröffneten Kredit verfügbar geblieben; allein
wir haben es den Regeln der Rechnungsführung angemessener

gefunden, alle Ausgaben aus die Erbauung der Brücke
und der Straße zu verwenden, und einen nachträglichen Kredit

von Ihnen, meine Herren, zu verlangen.

Durchs Handmehr genehmigt.

6' Betreffend die E n g e st r aße im Betrage von
Fr. 50,000.

Herr B a u d i r e k t o r als Berichterstatter. Die Erbauung

der Engestraßc und der Tiefenaubrucke war ein unglücklicher

Gedanke, und wir werten noch öfteres Ursache haben,
denselben zu beklagen; wenn die Brücke nicht schon so weit
vorgerückt wäre, und der Staat nichr durch einen Vertrag
mir dem Unternehmer gebunden wäre, so würde ich nichr
zaudern, Ihnen vorzuschlagen, dieses Unternehmen gänzlich
aufzugeben, und auf andere Mittel zu denken, Bern mit der
neuen Lvßstraßc in Verbindung zu setzen; allein die Baudi-
rckcion hat beim Antritt ihrer Verrichtungen die Arbeiten
schon so weit vorgerückt gefunden, daß nur noch ein Ent-
schluß zu fassen übrig blieb, nämlich jener, dieselben fortzusetzen;
immerhin jedoch muß die Baudirekrion jede Verantwortlichkeit
von sich ablehnen; man wäre versucht zu glauben — und ich

wage es kaum zu sagen — daß man den alten Großen Rath
habe täuschen wollen, so sehr weichen die Devise, welche man
demselben vorgelegt hat, von der Wirklichkeit ad. Das dicß-
jährige Budget hat 80,000 Fr. für die Engestraße bewilligt;
diese Summe war bald erschöpft; es ist wahr, daß der Nothstand

des letztverffossenen Winters dazu gezwungen hat, viele
Arbeiter anzustellen, und zwar schlechte Arbeiter, welche nicht
die Hälfte deS Lohnes verdient haben, welcher ihnen ans
Mitleiden bewilligt wurde. Jetzt aber, wo wieder Ueberfluß
eingetreten ist, wird man allmälig die Zahl derselben vermindern

können und dieselben durch Züchilinge der Strafanstalten
ersetzen. Die Direktion deS Innern untersucht in diesem

Augenblicke die Frage, ob die Lage der armen Klasse in Bern
diese Maßregel zu ergreifen erlaubt. Inzwischen aber ist ein
neuer Kredit von 50,000 Fr. erforderlich, sowohl um die monatlichen

Ausgaben zu decken, welche seit der letzten Sitzung
gemacht worden sind, als um die Landenrschädigiingen zu
bezahlen und die Arbeiten bis zum Ende dieses Jahres fortzu-
setzen.

L o h n e r. Ich bin so frei, auf Verweigerung dieses
Kredites anzutragen. Die Engestraßc ist ein Schlund, welcher
unsere Finanzen während vieler Jahre verschlingen wird, wie

seiner Zeit die Bielersee-Straße gethan hat. Die Devisen sind
bereilö wesentlich überschritten worden. Hinsichtlich der Tie-
fenaubrsicke kann man jetzt freilich nichts ersparen, dort
bestehen Verträge und diese müssen gehalten werden, aber die
Arbeiten an der Engestraße können wir füglich vor der Hand
einstellen, unser Bütger ist erschöpft, und die Vermögenssteuer
steht vor der Thüre.

v. Tillier. Die Engestraße ist dekretier worden in
den letzten Tagen meiner Verwaltung deS Baudcpartcments,
aber weit entfernt, daß ich damals den Großen Rath darüber
hineinzuführen gesucht hätte, habe ich vielmehr zu jener Zeit
schon vollkommen der Ansicht des gegenwärtigen Herrn
Direktors der öffentlichen Bauten beigepflichtet, und die Engestraße

nebst der Ticsenaubrücke ist durchaus gegen meine
Ansicht dekretier worden. Wenn Sie die damaligen Verhandlungen

nachgelesen, so werden Sie sehen, daß ich den Großen
Rath schon damals auf alle die Schwierigkeiten u. s. w.
aufmerksam gemacht habe, welche seither eingetreten sind.
Aber diese Engestraßc war damals hier im Großen Rathe
eine Art Parteisache geworden, gerade wie cS von anderer
Seite mit der Nydcckbrücke der Fall war. Daher hat man
bei diesen beiden unglücklichen Unternehmungen alle Rücksich-
a»f das wahre Interesse des Staaies bei Seite gesetzt. Ich
selbst habe den Herrn Oberst Lelcvel auf dem Terrain auf
alle Schwierigkeiten der nunmehrigen Straßcnlinie aufmerksam
gemacht, und er hat sie nicht läugnen können. Wird auch
diesSlraße beendigt sein, so werden Sie, Herr Präsident, meine
Herren, mir der Unterhaltung derselben noch sehr viel zu thun
haben. Wer das Terrain sieht von Vier bis zur Tiefcnau-
brücke, der kann leicht ermessen, was für Kosten uns das viele
dortige Bergwasser verursachen wird. Wäre cS möglich gewesen,

die Direktion dieser Linie zu verändern, so würde ich mit
beiden Händen dazu gestimmt haben, und es soll mich wenig-
stens stets freuen, damals so viel an mir dem Groß.» Rathe
klar Wasser eingeschenkt zu haben. Personen, welche damals
viel Kredit besaßen, den sie freilich jetzt nicht mehr besitzen,

tragen die Schuld dieser Unternehmung.

S i e g e u t h a l c r. Auch ich bin der Ansicht d.s Herrn
Majors Lohncr, einstweilen den verlangten Kredit nicht zu
bewilligen. Wir wollen diese Straße als ein Denkmal der
abgetretenen Regierung stehen lassen, wie sie ist, das charak-
terisirt sie am besten. Wenn man an abgelegenen unwegsamen

Orten eine kleine Straße verlangte,' so hatte man nie
Geld, aber hier, wo mehrere große Straßen neben einander
vorbcilaufen, da hatte man Geld.

.Carlen in der Mühlcmatt. Auch ich möchte den
Antrag deS Herrn Lohner unterstützen, so weit es noch thunlich
ist, und zwar in Bezug auf die herrschende Geldnoth. Was
indessen absolut nöthig ist, da der größte Theil der Summe
bereits verwendet ist, das müssen wir bewilligen.

Herr B a u d i r e k t o r. Man könnte mit den
Arbeiten nicht alsogleich aufhören, ohne großen Schaden
zu erleiden; eS würden Erdschlipfe während der Regenzeit

und beim Auffrieren im Frühling darauS entstehen, die
man sogar schwerlich ganz wird verhüten können, ungeachtet
der Vorsichtsmaßregeln, die mau ergreifen wird. Man wird
daher ein Gcwerk beibehalten müssen; die Arbeiter sind
gegenwärtig 300 an der Zahl; wenn Sie den verlangten Kredit
herabsetzen, so werden viele armen Leute darunter leiden, und
ich muß Ihnen bemerklich machen, daß dieselben nicht gerade
von Bern sind, sondern allen Gemeinden des KantonS
angehören. Aufs strengste genommen, könnte man die verlangte
Summe auf 30,000 Fr. herabsetzen, allein in diesem Falle
wird die Mitwirkung der Arbeiter aus der Strafanstalt
unentbehrlich.

Lohncr. Diesem Antrage kann ich mich anschließen,
weil von den Verlangten 50,000 Fr. bereits 27.000 Fr. ge-
braucht sind. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen,
was für Folgen in der Zukunft es haben kann, wenn de-



Regierungsrath von sich aus Arbeiten anordnen läßt ohne
vorherige Einwilligung des Großen Rathes. Heute sind bereits
mehrere Gegenstände dieser Art vorgekommen, und das könnte
zuletzt dahin führen, daß der Regieruugsralh von sich auS
ganz neue Arbeiten ausführen ließe, die dann der Große Rath
nur hintenher zu genehmigen hätte. Also will ich jetzt für
30,00V Fr. stimmen.

Herr Berichterstatter. Herrn Lohner möchte ich
die Bemerkung machen, daß der RegierungSrath nur für
Unternehmen provisorische Kredite eingeräumt hat, welche vom
Großen Rathe schon bewilligt waren und für welche schon
Kredite sich eröffnet befinden, die aber nicht in hinreichenden
Summen sich in das dießjährige Budget sich aufgenommen
befinden. Ich ersuche den Großen Rath, sich in erster Linie
über den Kredit von 50,000 Fr., und in zweiter Linie über
denjenigen von 30,000 Fr. auözusprechen.

Abstimmung.
Für den Antrag des Regierungsrathes 26 Stimmen.
Für die Bewilligung von 30,000 Fr. Mehrheit.

4) Betreffend die Aar kor rekt ion zwischen dem Schüz-
zenfahr und der Slfenau, im Betrage von 12,000 Fr.

Herr Berichterstatter. Die Korrektion der Aare,
welche schon durch die Regierung vor 1831 beschlossen worden

ist, hätte besser geleitet werden können; wir hatten noch
ganz kürzlich Gelegenheit, uns zu überzeugen, daß die Linie,
welche man für den Lauf des Flusses angenommen hat,
die Korrektion der Gürbe erschweren wird. DaS ist
abermals eine Hinterlassenschaft, für welcher die damalige
Staatsbehörde nicht verantwortlich gemacht werden darf.
Man hat bis jetzt über 133,000 Franken ausgegeben,
ohne daß man sagen könnte, daß alles beendigt sei; "indessen
beschäftigt man sich diesen Augenblick mir Ausscheidung der
Strecken zum Unterhalt der Schwellen und ihrer Uebergabe
an die belheiligten Gemeinden. Für dieses Jahr ist ein Kredit
von 45,000 Fr. ins Büdgct aufgnommen worden; dieser Kredit
wurde um S000 Fr. überstiegen, welche, mir 3000 Fr., die
für daS Aufstchtspersonal nothwendig sind, zusammen 12,000 Fr.
nachträglichen Kredit ausmachen, welche von Ihnen, meine
Herren, verlangt wird. Ich mache eS mir indessen zur
Pflicht, beizufügen, daß nach meiner Ueberzeugung im nächsten

Jahre noch mehr als 30,000 Fr. erforderlich sein werden,
um dieses schwierige Untenehmcn zu beenden und den Unterhalt

der Schwellen den Uferbewohnern zu übergeben.

Pequignot, alt-Landammann. Ich will die Bewilligung

des Kredits nicht angreifen. Ich will bloß bei Anlaß
dieser Ausgabe den Wunsch erneuern, den ich schon einmal im
Schooße dieser Versammlung auszusprechen die Ehre halte,
nämlich daß endlich einmal ein rationelles System an der
Stelle der lheilweisen Arbeiten angenommen werden möchte,
welche dem Staate so vieles Geld kosten, ohne nachhaltige
Resultate zu gewähren. Die Aarkorreklioneu sind, so wie man
sie bis dahin betrieben hat, ein wahrer Schlund, welcher nach
und nach einen bedeutenden Theil des BübgetS der öffentlichen

Arbeiten verschlungen hat. Der Herr Berichterstatter hat
so eben die Summen aufgezählt, welche seit einigen Jahren
aufgewendet worden sind, um einen Theil des Flusses zu kor-
rigircn. Wenn man zu dieser Ausgabe noch jene hinzufügen
wollte, welche zum nämlichen Zwecke früherhin gemacht worden

ist, so würde man sehen, daß diese Korrektionskostcn sich

auf eine ungeheure Summe belaufen. Wenn wir wenigstens
die Aussicht hätten, endlich diese Quelle von Ausgaben
vertrocknen zu sehen, so könnten wir uns fügen; allein diese Hoffnung

ist uns nicht verstattet, und es scheint, daß wir verurtheilt

find, die Kosten der Aarkorrektion eine bleibende Rubrik

im Büdget ausmachen zu sehen. ES ist wichtig, ein ener-
gerisches und umfassenderes Mittel für daS Uebel anzuwenden.
Mau darf sagen, daß man bis dahin nur zu Palliativen die

Zuflucht genommen hat. Die Arbeiten von der Natur wie
jene, um welche es sich gegenwärtig handelt, bieten ohne Zweifel

große Schwierigkeiten dar; allein diese Schwierigkeiten
sind nicht unübersteiglich. Andere Länder haben es dahin
gebracht, nicht minder gefährliche Wasserläufe zu korrigiren, als
jene des Kantons Bern sind. Dieses Beispiel muß uns
ermuntern, den Weg partieller Korrektionen, den wir seit Langem

befolgen, zu verlassen, um ein allgemeines System
anzunehmen. Ich möchte wünschen, daß die Baudirekrion ermächtigt

würde, eine vollständige Aufnahme aller unserer Wasserzüge

zu veranstalten, und "zwar aus dem doppelten Gesichtspunkt

der Technik und der Kosten. DaS Resultat dieser
Erfahrung würde uns in den Stand setzen, mit Sachkennkniß zu
verfahren, wenn wir alle Elemente der Erörterung und
Würdigung vor unsern Augen vereinigt hätten. Der Betrag der
Koste», der ein für allemal festgesetzt wäre, würde uns erlauben,

denselben mit unsern Hülse quellen zu vergleichen und ihn
auf eine gewisse Anzahl von Jahren zu vertheilen, um das
Büdget nicht allzu sehr zu belasten. — Noch ein Wort über
die Rechtsfrage. Mir großer Befriedigung habe ich den Herrn
Baudirektor uns ankündigen hören, daß er einen Entwurf
ausgearbeitet habe, zu dem Zwecke, den betreffenden Antheil der
Gemeinden und des Staates bei den zu bestreitenden Ausgaben

festzusetzen. Diese Initiative ist glücklich, indem sie da-
hin zielt, einer Sachlage ein Ende zu machen, welche die Last
auf einem Einzigen der Beteiligten ruhen ließ. ES ist Zeit,
daß die Flußanstößer, welche auS der Wohlthat der Flußbauren

Nutzen ziehen, auch dazu berufen werden, einen Theil der
Last zu tragen.

Karlen in der Mühlematt. Ich bin auch ganz der
Anficht, allein wenn ich zur Ausführung der Arbeit stimme,
so möchte ich doch die Zusicherung vom Hrn. Baudirektor,
daß die Vollendung nicht ein halbes Jahrhundert wegnehme,
und ob die Unterhaltung auch in der Summe mit inbegriffen
fei. In diesem Falle wäre die Gegend von Thun in
ähnlichen Verhältnissen; ich glaube daher, man solle für den
Kredit stimmen, weil die Nothwendigkeit da ist, gerade für
den Unterhalt dieser Arbeiten. Der Staat ist zu weit
gegangen, als er den Unterhalt auf sich genommen hat.

Lohn er. Ich mache auf den Beschluß aufmerksam, den

man bei Berathung des Budgets gefaßt hat. Dazumal wurde
ein Betrag von Fr. 45,000 darin aufgenommen, unter der
Zusicherung, daß das der letzte Kredit für diesen Zweck sei;
die Worte sind in dem Protokolle enthalten, daß der Große
Rath ihn bewilliget hat, in der Voraussetzung, daß von nun
an Nichts mehr gegeben werde, und daß die Arbeit im letzten
Frühling vollendet werde. Nun fordert man noch einmal
Fr. 3000 und später vielleicht noch einmal Fr. 3000. Ich
glaube, die bewilligte Summe solle zur Ausführung der
Arbeiten, nicht zum Unterhalt bestimmt sein, oder ich müßte es

mißhört haben. Voriges Jahr wurde ganz bestimmt die
Zusicherung gegeben, mit Fr. 45,000 könne man die Sache
fertig machen.

In gold. Es ist allerdings richtig, daß letzten Frühling

beschlossen wurde, die Fr. 45,000 zu bewilligen, unter
dem Vorbehalt, daß damit die Arbeit fertig gemacht werde,
und daß das der letzte Kredit zu diesem Zweck sei, indem
dann nachher eine genaue Untersuchung der Beirragpflichiigen
stattfinden müsse, und daß die Repartition der Kosten unter
die Gemeinden und Partikularen statthaben solle. Allein
man kann noch nicht untersuchen, wie es sich verhält, so viel
ist sicher, daß die betreffenden Gemeinden und Partikularen,
gestützt auf frühere Vorgänge und Verhandlungen von 1835
an bis auf die gegenwärtige Zeit, Rechtscitel in Händen
haben und Verträge mit dem Staat vorlegen können, daß
dieser daS Werk solid in Stand stellen und unterhalten muß,
bis alle Neubauten fertig gemacht worden sind, und daß dann
erst die Unterhaltungspflicht der Gemeinden und Partikularen
eintritt. Wenn nun der Schwellenbaumeister mit dem Kredit
nicht ausreichen kann, so glaube ich, wenn man jene Rechts-



titel nicht verletzen will, so müsse man allerdings auf diesen

nachträglichen Kredit zurückkommen, indem die Nothwendigkeit
da ist, daS Werk zu vollenden. ES kommt mir sehr kurioS
vor, daß Hr. Huber immer mit frischen Kreditbegehren kommt.
Ich glaube, der Regierungsrath sollte im Interesse der Staats»
finanzen in Betracht ziehen, ob denn der Hr. Schwcllenbau-
meister Huber in der Ordnung zu Werk geht, und allfällig
einen Andern anstellen. ES wäre wohl zu untersuchen, ob

Hr. Huber allfällig dabei einen großen Profit macht.

v. Tillier. Ich erlaube mir auch einige Worte, weil
ich in meiner früheren Stellung auch mit dieser Sache zu
thun gehabt habe. Bor Allem auS muß ich den durch Hrn.
Pequignot ausgedrückten Ansichten beipflichten. Ich glaube
auch, daß diese Arbeit große Kosten verursacht hat, weil man
nicht zu seiner Zeit vor Allem aus einen gründlichen Projekt
ausgearbeitet hat. Man hatte keine klare Einsicht, waS
man eigentlich bezweckt hat. Dann liegt nach meinem
Dafürhalten das Uebel noch in zweien Hauptgründen.
Einerseits hat der Techniker vielleicht hierüber keine hinlängliche

Einficht, um einen festen und angemessenen Plan
auszuführen. Dann fragt es sich, in wie viel der Staat in der
Sache bctheiligt werden könne, und wie viel die Gemeinden
und Private»? in Anspruch genommen werden können; man
ist darein gegangen, ohne dieß näher zu untersuchen. In
Bezug auf die technische Ausführung dann, so ist auch in
dieser Beziehung die Sache nicht genug erörtert worden, eS

haben sich ganz unerwartete große Schwierigkeiten ergeben,
vielleicht ist im Allgemeinen dieser schwierige Wasserbau in
Bergläudern noch nicht so fortgeschritten, wie es später der
Fall sein wird. ES ist von Seite der betreffenden Behörde
von Anfang an gefehlt worden; vorzüglich in den Jahren
1815 und 1816, wo das Wasser großen Schaden verursacht
bat» wurden bedeutende Korrektionen vorgeschlagen, man hat
sie angefangen, dann hat der Große Nalh wieder gefunden, eS

koste zu viel, darauf hat man die Sache fallen lassen, die
Werke find verfallen, und eS ist mehr verloren gegangen, als
man darauf verwendet halte; dann hat man wieder etwas
gemacht, so wenig als möglich. So find ungeheure Summen
zwecklos darauf verwendet worden, und so hatte man abermals

nichts anderes vor sich, als wieder ungeheure Summen
darauf zu verwenden; ich hoffe aber von der Einficht des
Herrn Baudircktors, wir werden nun endlich zum Zweck kommen

und die Sache je eher je lieber vollenden. Es verhalt
sich so, wie Herr Ingold gesagt hat, daß Versprechen gemacht
und Verträge abgeschlossen worden find, die erfüllt werden
müssen. Aber ich glaube, je eher je besser werde es sein,
wenn die juridische Grundlage gelegt werde, wenn man nicht
immer in neue Schwierigkeiten gerathen will; das besteht
sich nicht nur auf die Wasserbauten zwischen Thun und Bern,
sondern auf das ganze Wasserbauwesen im Kanton Bern; ein
solches Gesetz ist schon bearbeitet worden, konnte aber nicht
zur Erekuston kommen, ich glaube aber, es wäre so nothwendig

als irgend ein andere«. Ein solches Gesetz sollte erlassen
werden für den ganzen Kanton, worin genau bestimmt würde,
waS dem Staate» was de» Gemeinden und was den Privaten

an dem Unterhall der Wasserbauten auffalle. Man hat
ott gesehen, wenn der Staat von Partikularen und Gemeinden

in Anspruch genommen worden, wie es gegangen ist, der
Staat ist mit einer gewissen Gutmülhigkcit dreingeschossen
und hat hintenher wenig Dank gefunden, aus seiner Hülse ist
eine Onafi-Pflichc entstanden; daS ist sehr unzweckmäßig. Ich
reassnmire mich dahin, daß ich, ja freilich, zum verlangten
Kredit stimme, daß ich wünsche, daß diejenigen technischen
Arbeiten statt finden, die nöthig find, und daß auch, je eher
je lieber, ein Schwellengcsctz für den ganzen Kanton über
dergleichen Verhältnisse vorgelegt und berathen werden möchte.

Siegenthaler. Die Korrektionen der Aare zwischen
Thun und Bern zeigen am besten, wohin die Enrsumpfung deS
S-elandes führen könnte, und daß man also wohl bedenken möge
waS man dort machen wolle. Im Bezug auf die Beschwerden
deS Herrn Ingold gegen Herrn Schwellenmeister Huber, so

muß ich solche Verdächtigungen entschieden zurückweisen ; wenn

Herr Ingold glaubt, daß Herr Huber einen Profit gemacht
habe, denn er nicht machen sollte, so ist das ein sehr großer
Vorwurf und eine Beleidigung gegen einen Abwesenden, der
sich nicht vertheidigen kann. Ucbrigcns wird Herr Schwellcn-
baumeister Huber der Baudirektion Rechnung geben müssen
über alle seine Verhandlungen, und an dieser ist es, ihn zu
beaufsichtigen.

Ingold. Ich muß mich dahin erklären, daß ich die
Sache berichtet habe, ohne Persönlichkeit gegen Herrn Hnber,
daS ist nicht im geringsten der Fall, aber das ist nicht am
Orte, wenn man in einer Sitzung gesagt hat, man bedürfe
Fc. 45,000, damit daS Werk vollendet werde und man dann
später noch so viel und vielleicht später noch mehr fordert.
Herr Huber soll sagen: so viel ist nothwendig zu dem Zweck,
man ist vollkommen berechtigt, das zu verlangen im Interesse
unserer Gegend und der Scaatsfinanzen. Die Baudirektion
soll dafür sorgen, daß solche Beamte unter ihrer Aussicht
seien, und allsällig über fie eine Kontrolle oder andere
Vorsichtsmaßregeln aufstellen.

Herr Berichterstalter. Niemand sieht so sehr,
wie ich, die Nothwendigkeit eines guten Systems der
Korrektion und Unterhaltung der Flüsse unseres Kantons ein;
«an wird so bald wie möglich in diese kitzliche Frage eintreten

müssen, allein deren Lösung ist außerordentlich schwierig.
Es ist nicht unnöthig, Ihnen zu sagen, in welchem Zustande
ich das Personal angetroffen habe, welches mit dieser« Zweige
deS öffentlichen Dienstes hätte beauftragt sein sollen; daS

Baudepartement hatte keinen andern Ingenieur für den
Wasserbau ais Hrn. Huber, welcher eher ein Mann für die Ausführung

als für die Bearbeitung von Entwürfen ist; jetzt aber
hat der Oberingenieur diesen Dienstzweig zu leiten, allein es

find noc!' keine zwei Monate, seit er die Verrichtungen
angetreten hat; der Adjunkt deö Wasserbau's ist schon seit seiner
Ernennung in Instruktion und wird noch einige Wochen in
derselben verbleiden. Mit diesem Personal und beim Vorhan-
Vensein der Schwierigkeiten, welcher von allen Seiten sich

erheben, war eS noch nicht möglich, daranzudenken, ein neueS

System einzuführen. Mit Bedauern habe ich Zweifel über die

Redlichkeit des He?rn Huber äußern hören; ich muß erklären,
daß ich ihn für einen Ehrenmann halte, und daß sein Benehmen

mir in nichts zugelassen hätte, den mindesten Zweifel
über seine Rechtlichkeit und über seine Genauigkeit in
Erfüllung seiner Pflichten zu hegen; indessen stand er
nicht allein an der Spitze der Korrcktionsarbeiten an der
Aare, er hat während eines Theils des JahrcS einen Inge-
nieuradjunkc gehabt, welcher die Rechnungsführung besorgte.
Um für die Zukunft jedem Verdachte vorzubeugen, werten die
Angestellten der Bausirektion mit keinem Meldverkehr mehr
ctivaS zu schaffen haben; die Réglemente find bereits festgesetzt,

und vom 1. Oktober an haben die AmlSschaffuer selber
die Zahlungen zu machen. WaS die von Herrn Huber zum
Zwecke der Vollendung der Aarkorrektion vorgelegte Devise
anbetrifft, so belaufen sich dieselben auf 50,000 Fr., mir
Inbegriff von 5000 Fr. für unvorhergesehene Ausgaben, »reiche
gestrichen worden sind; »renn diese Summe von 5000 Fr. im
Budget ausgenommen worden wäre, »vie er es verlangt halte,
so würden seine Devise nur um 4000 Fr. überstiegen worden
sein, was für Wasserbauten von solcher Wichtigkeit nichts
ungeheures »st. Die vom Staate zu bringenden Opfer find jedoch
nicht an ihrem Ende; man beschäftigt sich mir der U-bergabe
der Schwellen an die Gemeinden, es find Verpflichtungen
vorhanden, die durch die beiden frühern Regierungen eingegangen
worden; es sind Prozesse obschwebend, die von denselben
hinterlassen worden und noch nicht beendigt find, und ich hege die
Ueberzeugung, daß wenn es sich darum handeln wird, mit den
Gemeinden und den Partikalaren inS Reine zu kommen, alS-
dann noch ziemlich bedeutende Arbeiten für uns zur Beendigung
übrig bleiben werden.

Ingold. Ich sehe mich durch die letzte Aeußerung
deS Herrn BaudircktorS veranlaßt, den Antrag zu stellen,
Herrn Huber aufzufordern, ganz genaue Devise einzugeben
und ihn anzuweisen, genau zu bestimmen, waS erforderlich
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sei, um die Arbeit fertig zu machen, denn wenn man von Monat

zu Monat mit frischen Kreditforderungen kommt, so ist
nichts damit ausgerichtet, die Sache muß einmal fertig
«erden.

Herr Berichterstatter. Sobald der niedrige
Wasserstand eS erlauben wird, wird eine allgemeine RekognoS«
zirung des Laufes der Aare statifinden, und die neuen Devise

werden unter Mitwirkuug des OderingenieurS aufgenommen

werden.

Abstimmung.
Für den Antrag deS Regierungsrathes Gr. Mehrheil.

I n g o l d. Ich möchte, daß mein Antrag in Abstimmung
gebracht werde.

Herr Präsident. DaS wäre ein Gegenstand für
einen besondern Anzug.

5) Betreffend die B ä t t e r k i n d e n b r ü ck e im Betrage
von Fr. 10,000.

Herr Berichterstatter. Hier hat man die in den
Devisen festgesetzte Summe nicht überschrillen; allein der
Unternehmer hat die Brücke beendigt, und um die Verbindlichkeiten
des Staates zu erfüllen, ist es nothwendig, ihm noch 10,000
Fr. über die im Büdget aufgenommene Summe hinaus zu
bezahlen.

Durch'S Handmehr genehimgt.

6) Betreffend die Büren-Bernstraße, im
Betrage von Fr. 30,000.

Herr Berichterstatter. Dieß ist abermals eine

Unternehmung, für welche die gegenwärtige Regierung nicht
verantwortlich ist; die Devise für die Straße nach Büren
find nicht mit größerer Genauigkeit aufgenommen worden als
jene der Engestraße, und fie werden ganz gewiß um eine
bedeutende Summe überstiegen werden; in dem Augenblicke
aber handelt es sich nicht um dieß, sondern bloß darum, dem

Unternehmer neue Abschlagszahlungen zu entrichten, und zwar
innert den Schranken des durch den alten Großen Rath
angenommenen Devises und Kredits.

Durch'S Handmehr genehmigt.

7) Betreffend die noch vorhandene Krediirestar-z von Fr.
5546 fürdieZollikofenmooS-Seedorfstraße.

Herr B e r ich t e r st a t t e r. Der Kredit, der von
Ihnen verlangt wird, ist der Nest der durch den alte» Großen
Nach bewilligten Summe, welcher erforderlich wird, um die

Rechnungen zu berichtigen, da diese Straße beendigt ist.

Durch'S Handmehr genehmigt.

8) Betreffend die Korrektion der Bözingen-Leng-
naustraße, im Betrage von Fr. 10,000.

Herr Berichterstatter. Die Korrektion der

Straße Von Solothurn nach Viel ist gewiß ein nützliches
Unternehmen, welches seiner Zeit ausgeführt werden tollte; allein
ich glaube, eS gebe im Kanton noch vortheilhaftere Straßen,
welche noch vor dieser da hätten verbessert werden sollen; auch

beabsichtige ich nicht, nächstes Jahr für diese Straß« eine«
Kredit zu verlangen. Die Arbeiten find bis über Pieterlen
hinaus vorgerückt, bis zu dem Orte, wo die neue Straße sich

mit der alten vereinigt, um diese Arbeiten sogleich benutzbar
zu machen; hieraus ist eine Vermehrung der Ausgaben
entstanden, um die Verbindlichkeiten gegen die Unternehmer zu
erfüllen, und dieß macht den Gegenstand des von Ihnen
verlangten Kredites auS, welcher aber die vom Großen Rathe
bewilligte Summe nicht übersteigt.

Durch'» Handmehr genehmigt.

Sin fernerer Vortrag der Baudirektion schließt
dahin, eS möchte über die Vorstellung der Gemeinde Rüthi,
Kirchgemeinde Thurnen, dahin gehend, daß der Neubau einer
Straße von Dürr bach durch die Rüthiau bis in die

unlängst erbaute Grabe n-Wi SliSaustraße beschlossen

werde, zur Tagesordnung geschritten werde».

Herr Bau direktor als Berichterstatter. Der Staat
hat schon große Ausgaben im Amtsbezirk Schwarzenburg
gemacht und er wird genöthigt sein, noch einige zu macben;
allein die Baudirektion hat daS Begehren der Gemeinde Rüthi
nicht empfehlen können, welches gar zu beträchtliche Opfer
erfordern würde. Sine bessere Kommunikation zwischen den
Amtsbezirken Seftigen, Thun u. s. w. und dem Kanton
Freiburg durch daS Amt Schwarzenburg ist ohne Zweifel sehr
wünschbar und sie sollte ausgeführt werden; allein der Staat
besitzt beträchtliche Waldungen in dieser Gegend, und man
muß die Straße» verbessern und in der Art vervollständigen,
daß sie zur Srploitation dieser Waldungen benutzt werden können,

ein Zweck, der durch den Antrag der Gemeinde Rüthi
nicht erfüllt werden würde, weßwegen es ralhsam ist, über
dieselbe zur Tagesordnung zu schrriten.

Durch's Handmehr genehmigt.

Ein letzter Vortrag der Baudirektion schließt
dahin, es möchte der von der Gemeinde O b e r b u r g mn der

Ausführung der Straßenkorrektion durch das Unterbergerthal
beauftragten Kommission, in deren Namen ihr Präsident, Hr.
Chr. Schertenleib, handelt, das Expropriations-
recht nach Mitgabe deS beigelegten ProjekldekldekreteS er-
theilt werden.

Herr Baudirektor als Berichterstatter. Es handelt
sich um ein Erpropriationsrecht zu Gunsten der Gemeinde

Oberburg, Behufs der Anlegung einer Straße vierter Klasse,
wie es zu bewilligen gebräuchlich ist, und ich empfehle dasselbe

ihrer Zustimmung.

Durch's Handmehr genehmigt.

Zur Berathung der Erheblichkcitsfrage wird vorgelegt,
der am 14. d. verlesene Anzug des Herrn Lohn er
und sieben anderer Mitglieder, dahin gehend, essollen sämmtliche

politische Gemeindsbehörden sofort neu
erwählt werden.

L o h n e r. Ich hätte in dieser Sache eigentlich k-inen

Anzug zu machen gebraucht, sondern bloß eine Mahnung,
denn bereits im letzten Januar ist ein Anzug im gleichen
Sinne erheblich erkennt worden; die gleichen Gründe
sind noch da, und viele andere sind noch dazu gekommen,

indem viel größere Verpflichtungen den Gemeindräthen

übertragen worden sind. Ich glaube, man könne
die sämmtlichen Gemeindsbehörden nunmehr nach neuen
Réglemente» erwählen. Bei Staatsveränderungen ist es immer



und überall so gehalten worden, daß man alle Behörden neu
gewählt hat, nur hier ist eS bereits über ein Jahr gegangen,
ohne daS eS geschehen ist.

Karlen in der Mühlematt. Weil der Direktor deS

Innern nicht anwesend ist, so möchte ich diesen Antrag nicht
behandeln.

L o h ner. Ich will noch erläutern, daß der Anzug die
Gemeinden nicht betriffr, welche seit der neuen Verfassung die
Gemeindsbehvrden erneuert haben.

Herr Präsident. Ich glaube nicht, daß es nöthig
sei, daß der Direktor de» Innern anwesend sei, er wird nachher

darüber Bericht erstatten, wenn die Sache ihm zum
Bericht zugewiesen ist.

Loh ner. Die Sache ist bereits einmal erheblich erklärt
worden.

v. T a v e l. ES ist allerdings richtig, daß im Laufe
der letzten Winterfitzung von Herrn Schläppi ein Anzug
gebracht worden ist, daß auch sämmtliche Einwohnergemeinderäthe

erneuert werden, dieser Anzug ist behandelt und mit
Mehrheit beschlossen worden, ihn erheblich zu erklärn. Auf
heutigen Tag liegt ein zweiler Anzug vor, der eigentlich nur

alS Mahnung zu betrachten ist über einen Gegenstand, der
bereits behandelt wurde. Ich glaube, daß dieser Gegenstand
der Regierung bereits zum Rapport zugewiesen worden ist, eS

kann also nicht der Fall sein, über die Sache selbst einzutreten
und zu entscheiden. Erst dann kann über den Gegenstand

eingetreten werden, wenn über den Anzug ein förmlicher Bortrag

deS Regierungsrathes erstattet sein wird. Es wird wohl
der Fall sein, diesen Anzug als eine Mahnung dem Regie-
rungsrathe zu überweifen.

Der Anzug wird durchS Handmehr erheblich erklärt.

(Schluß folgt.)

Für die Redaktion

L- Jäggi-Kistl er.
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Großen Rathes des Kantons Bern.
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(Schluß der vierten Sitzung. — Donnerstag den i6. Sep¬
tember 1817.

Gin Vortrag der Direktion des Innern über die

Vorstellung einer Anzahl in der Stadt Bern angesessener

SchaalrechtS- und Fletschbankbesitzer, —
dahin gehend, es möchte die regierungSräihliche Verordnung
vom 13. Februar letzthin über das Schlachten von Vieh
und die Freigebung des Fleischverkaufes aufgehoben

werden, — trägt auf Tagesordnung an.

Herr Direktor des Innern als Berichterstatter.
Dieser Vortrag hat schon ein älteres Datum, vom 26. Mai;
es find also schon einige Monate seither verflossen, insofern
könnte man vielleicht sagest, da die betreffende Verordnung nur
vorübergehend gewesen sei, so sei es deßhalb nicht mehr nöthig
einzutreten, weil die Gründe, die hauptsächlich das Dekret
veranlaßt haben, weggefallen seien. Der Grund der Verordnung,

die Theurung, ist jetzt zwar großentheils vorüber, aber
die Verordnung ist einstweilen doch nicht aufzuheben; der
Grund davon ist derjenige, daß sich daraufhin sehr viele Metzger

etablirt, zweckmäßige Einrichtungen getroffen und bedeutende

Kosten damit gehabt haben, welche ganz unnütz wären,
und wodurch sie in bedeutenden Schaden kämen. Die zu
erwartende Gewerbsordnung wird darüber entscheiden, und diese

wird und muß nach der Verfassung in der nächsten
Großrathssitzung vorgelegt werden. Dann kann die Frage im
Prinzipe entschieden werden. Ich halte dafür, daß man von
dem Prinzipe deS freien Fleischverkaufs nicht mehr könne zu-
zurückgehen ; ich habe die innigste Ueberzeugung, eS würde
bedeutende Unzufriedenheit erregen, wenn man auf frühere
Verordnungen zurückgehen wollte. Allerdings wird in der Vorstellung

behauptet, durch die Freigebung des Berufes könne Anlaß

zum Untcrschlauf gegeben werden, aber aus der andern
Seite kann dennoch sehr leicht geholfen werden, wenn
zweckmäßige Verordnungen erlassen werden. Run hat unter dem
frühern Gesetze die polizeiliche Aufficht gefehlt, und diese ist
seit dem t. April sehr streng gepandhabt worden, so daß für
das Publikum bedeutend mehr Garantie als früher besteht,
namentlich hier zu Bern find nun diese Polizeieinrichtungen
sehr zweckmäßig, und früher waren so zu sagen gar keine.

Jetzt wird jedes Stück Vieh, während es noch lebt, untersucht

und nachdem eS geschlagen ist, auch wieder. Das hat
wahrscheinlich bereits den Vortheil gehabt, daß wir die

Lungenseuche in unbedeutenderem Grade hatten, als gegenwärtig
in andern Kantonen der Fall ist, da sie auf diese Weise durch
die polizeiliche Untersuchung sogleich entdeckt worden ist, und
da die Polizeibehörden also sogleich zweckmäßige Maßregel»
treffen konnten. Ich möchte daher in Berücksichtigung der hier
angebrachten Gründe den Antrag aus Abschlag deS Gesuches

empfehlen. WaS den rechtlichen Standpunkt anbetrifft, so

will ich über diesen kein Wort verlieren, ich glaube, die
Perenten haben selbst wohl gesehen, daß sie da nicht auf ganz
gutem Boden stehen, wenn sie glauben, daß sie sich auf die
Verfassung stützen können, denn es ist ihnen in keiner Hinficht
ein Recht entzogen worden, und die Verfassung hindert nicht»
daß dieses Gewerb freigegeben werden könne. Auf der
andern Seite haben sich die Metzger im Anfange vielmehr gefürchtet,

durch diese Freigebung in Bezug auf die vermehrte
Konkurrenz Schaden zu leiden, als es seither der Fall war; eS

haben sich freilich 11 oder 12 frische Metzger hier niedergelassen,

das hat aber den andern nicht viel geschadet; ich
glaube, daß die Petenten jetzt selbst keine solche Vorstellung
mehr machen würden.

' .,L o h ner. Von der Sache selbst kein Wort. Hingegen
hat diese Anordnung zur Folge gehabt, daß hier ein Fleisch,
schauer gewählt worden ist, der ein Einkommen von Fr. 6000
bekommen sott, da scheint es mir doch, der Herr Direktor des
Innern sollte ein solches Unrecht einstellen lassen.

Herr Berichterstatter. Ich möchte nur mit
einigen Worten Auskunft geben über die Bemerkung des Hrn.
Lohner. Allerdings ist ein Marimum festgesetzt, baS die
betreffenden Metzger zu bezahlen haben, und das mag vielleicht
zu hoch sein; aber die Frage ist noch nicht entschieden, ob es
bei diesem Marimum bleiben solle, bis dahin hat der In-
spektor nicht viel erhalten, denn er ist noch nicht bezahlt worden.

Das betreffende Reglement liegt hinter mir zur Sanktion
und ist noch nicht sankrionirt. Auf jeden Fall würde dieses
Einkommen nach dieser Tare nicht auf Fr. 1100 gekommen

sein.

Die Tagesordnung wird durch'S Handmehr beschlossen.

Ein fernerer Vortrag der Direktion deS Innern
über mehrere Vorstellungen von Ochlenberg, Thört-
gen, aus dem Amtsbezirk Fraubrunnen, und von
Roggwyl, um Aufhebung des Dekrets vom 29. Juni
1838, — betreffend die H un d s tar e, — oder um Herabsetzung

derselben, schließt ebenfalls auf Tagesordnung.

Herr Direktor deS Innern alS Berichterstatter.
Ich will darüber nicht lang sein, ich denke, der Große Rath
werde diese Verordnung, die sich ganz gewiß sehr zweckmäßig
erwiesen hat, ausrecht erhalten, ich will gewärtig sein, ob
andere Anträge gemacht werden.

Geiser, Metzger. Ich bin so frei, einen Gegenantrag
zu machen. Ein Motiv des Regicrungsrathes zur Aufrecht-
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Haltung der T>rc kann ich nicht anerkennen, daß nämlich de
Hunvswuly abgenomrnen habe, denn es ist se ther kein Ja^r
v.lflossen, no nlchl Hunvsbaun stallgchabt hat. Dann ist eS

eine der lästigsten Abgaben, fie wiederholt fich jedeS Jahr und
beträgt nicvr weniger als 4 Ar.; weicher Gegenstand ist so

theuer besteuert? ÄS ist keine Lurusstcuer» sondern ei» Hunv
ist einigermaßen ein Bedürfniß, und so müßte ich aus dem
Grund den Antrag unterstützen, tie Tare aufzuheben, ich

glaube, wenn man im ganzen Kanton dafür U-'lerichristen
sammeln würde, man würbe mhr Summen erhalten, als bei

Annahme der Verfassung. Wenigstens möchte ich zu dem

Antrage ver Borstellung von Roggwyl stimmen, der auf theil-
wcise Aufhebung geht, indem man nicht eine alle drei
Jahre wiederkehrende Abgabe, sondern ein Firum für ein und
allemal einführen würde-

Karlen in der Mühlematt. Ich unterstütze den

Antrag aus Aush bung der Tare, die Tare geht von einem durchaus

falsche-i Prinzip aus, man hat nur die Stadt Bern im
Auge gehabt. So wie man in allen Häusern Katzen har zum
Mausen, so muß man auf dem Land einen Hund haben zum
Hüten» und so könnte man eben so gut eine Tare auf die

Katzen legen. Ich bin deßwegen dagegen, weil ich keine solchen
direkten Steuern will, ich wünsche, daß dieses Dekret
ausgehoben werbe.

Jenni. Ich kann nicht dazu stimmen, daß die Taxe
ganz abgeschafft werbe; ich trage darauf an, daß jährlich
Ar. 2 bezahlt werden» die Hunve verursachen vielerlei Verle-
genhetlen, eS ist besser, daß man fie nicht zu zahlreich werden

läßt.

Thönen. Ich schließe mich dem Antrag deS Herrn
Karlen an, ich finde, ein Hund sei e'n Eigenthum, wie erwaS
anderes, die Verfassung sagt, alles Eigenthum solle unverletzlich

sein. AIS Maßt egel gegen die Wuth kann man eS machen,
wie vor 1830. Dannzumal h t man die Hunde, wenn eS

nöthig war, für 3—6 Wochen in den Bann gethan; deßwegen.

daß die Hunde eine Tare zahlen, können fie nichts desto

weniger toll werben.

Schläppi. Ich werde niemal« zur Aufhebung
wohlthätiger Polizeimaßregeln stimmen, allein das betreffende Dekret

möchu doch bedeutend abgeändert werden, denn es ist
gewiß nicht zu ve»kennen, daß in unsern Gegenden die Hunds-
rare in allen Versammlungen als Beschwerde angebracht worden
ist, und das ist a'io auch in den untern Gegenden der Fall.
Ich glaube, man köane dem Publikum Sicherheit verschaffen,
oh. e ihm baares G-ld aus dem Sack zu fordern, indem man
von den Hundehaltern Bürgschaft fordern würde, so daß man
fie nach dem Sachenrechte, namentlich nach der Satzung über
Kö.p rverlitzungen, zum Schadenersätze anhalten könnte Man
ha? gesucht, die Sacke i.,s Lächerliche zu ziepen, fie ist aber

ganz und gar nickt läckerlick. Ich stelle den Antrag, daß die

Huabsiare aufgehoben und statt derselben eine Bürgschaft
eingeführt würde, damit jeder, der einen Hund hält, für alle Folgen

belangt werden könne.

Karlen in der Mühlematt. Herr Sckläppi hat fich
geäußert, als w nn ich zur Lächerlichkeit Anlaß gegeben hätte,
das war aber nicht meine Absicht.

Hebler. ES ist allerdings recht, daß hinsichtlich der
HundSwnth gesorgt werde, aber vielleicht ist eine Taxe von
4 Fr. wirklich zu viel, weil sie alle Jahre wiedei kehrt, ich

balle dafür, 2 Franken seien genug, ich glaube aber, es sei

eine große Garantie, wenn ein anderes System angenommen
würde, man könnte zum Beispiel vorschreiben, daß jeder, der
einen Hund hat, ein Zeichen lösen und dafür ein für allemal
10—16 Fr. bezahlen müßte. Derjenige, welcher einen Hund
nothwendig hat wegen seines Berufes, oder weil er an einem

abgelegenen Orte wohnt, würd? diese einmalige Ausgabe fich

nicht reuen lassen, und tas Gehässige des anders Systems fiele
ganz dahin.

Kurz. Ich glaube, dieser Vorschlag sei gar nickt
ausführbar» unv er ist nach meiner Ueberzeugung sehr ungerecht;
es kauft z. B. Einer heute einen Hund und muß 10—16 Fr.
Tare bezahlen, morgen geh der Hund zu Grunde, leider Goil kön-
nen die Hunve auch sterben, später lebt ver Mann vielleicht
noch 60 Jahre, ohne einen Hund zu hatt n. Sollte nun ein r,
der einen Hund ein paar Monate hält, so viel bezahlen, alS
c ner, der einen solchen vielleicht l0 Jahre lang nöthig hat?
Das wäre gar keine Gerecktigkeir. Oder »ollle man dann
das Hundszeichen einem andern Hunde ansehen können?
Das würve zu großen Unbilligkeiten und Schwierigkeiten in
der Ausführung Anlaß geben, denn die Zeichen könnten unter
der Hand verkauft werden. Es ist mir zuletzt gleickgüttig, ob
man zwei over vier Franken zahlt. eS dünkc mich aber, wen»
die Tare fortbestehen soll, so soll sie nicht zu viel, aber auch
Nicht z> wenig betragen; wenn die Tare so best-mml wiro,
daß sie jeder leicht erschwingen kann, so wird dadurch die
Masse von Hunden nicht beschränkt, es muß irgend ein Mittel

angewendet wersen, das die Wirkung hat, daß weniger
Hunde gehalten werden. Ich glaube, es sei nicht richtig, daß
der Fälle von HundSwuth so viele seien als früher, das ist
nicht möglich, denn je mehr Thiere vorhanden find, desto mehr
solcke Fälle muß eS geben, wenn auch bin und wieder noch
der Fall vorkommt, daß in dieser oder jener Gegend der HundS-
bann erkannt wird, so will da« nicht viel gegen das Gesetz
sagen, aber gegen früher ist es nicht denkbar, daß diese Fäll«
fich vermehrt haben. Ich glaube, man könne es bei dem
gegenwärtigen Gesetz bewenden lassen.

Siegenthaler. Den Antrag deS Herrn Heblev
möchte ich in dem Sinn unterstützen, daß man fur
einen Zeilraum von 10 Jahren eine Taxe von 10 Fr. zahlen
würve.

Scherz, Fürsprecher. Ich möchte mich dem Antrag«
der Herren Siegcnchaler und Hebler widersetzen; lieber alle
Jahre 1 Franken alS auf einmal 14 bis 16 Franken. DaS
wäre ein förmliches Patentsystem, und so hätte einer für Lt.
benslang ober für 10 Jahre daS Recht, einen Hund z»
besitzen. Ich möchte auch für gänzliche Aufhebung stimme > ;
ich habe noch einen aneern Grund dafür, nämlich die

Ungleichheit im Bezug, viele Gemeinden beziehen gar Nichts,
andere Btz. 5, Btz 20 u. s. w. Sobald ein Gesetz nicht
allgemeine Gültigkeit hat, so ist es unnütz, daher stimme ich

zu Abschaffung derselben.

Funk, Vizepräsident deS RegierungsiolheS. Nur
einige Worte. Die Diskussion schwenk von der Sache ab, der

Antrag des R g.-Ralhcs geht bahrn, man möcht« über den

Inhalt dieser Borst-Uungen nicht eintreten; ?S kann sich

offenbar nur darum handeln » ob man in die Vorstellung
eintreten will oder nicht, um die Detail» handelt es fich nicht,
sonvern darüber wird das Nähere zu beschließen sein, wenn di«

Petitionen erheblick erklärt, den Behörden zur Berichterstattung

zugeschickt finv unv dann ein Gesetz vorgelegt wird.

Lehmann, Regicrungsrath. Wenn man die einen
hö.r, lv udc man glauben, .s handle fich um die Aufhebung
eines höchst unzweckmäßigen Gesetzes, wenn man die andern
hört, so könnte man glauben, es handle sich um eine lächerliche

Sache. Weder die einen noch die andern haben Recht»
so gleichgültig ist die Sache nicht; wer einmal einen Menschen

gesehen hat, der an der Hundswuth krank war, kann
die Sache nicht gleichgültig ansehen. Eine Ungerechtigkeit ist
die Tare jedenfalls auch nicht, indem dieses Gesetz in sehr
vielen Staaten Gültigkeit hat, wo man so viel Gerechtigkeitssinn

besitzt, als hier; sehr viele Staaten und Kantone der
Schweiz haben Taren, unv noch dazu höhere, als wir. Ick
Halle dafür, dieses G setz sei sehr wohlthätig; man hak bereits
seiner Zeit im Jahre 1840 durch Berechnungen nachgewiesen,
daß die Hundswuth seltener geworden war, und dadurch folglich

weniger Menschenleben gefährdet wurden, und es hatt«
fich ferner gezeigt, nach einem Berichte der damaligen Polizei-
sckrion, daß bereits im ersten Jahre der Zweck rherlwerse
erreicht worden sei, indem die Hunde seltener geworden waren,
und das hat sich immer neu lestätigt, vsn Jahr zu Jahr.



Herrn Geiers Behausung ist also nicht richtig, daß diese

Krankheit vier nicht seltener geworden sei, und daß alle Zahre
solcke Fälle vorkommen; ich glaube, er sei nicht im Fall, eS

genau zu wissen, ich glaube aber» die Direktion deS Innern
könne Ausschluß geben; eS hat sich gezeigt, daß allerdings
früher die HundSwuth viel häufiger vorgekommen ist, alS jetzt,
daS Gesetz hat also seinen Zweck vollständig erreicht, durch
Verminderung der Hunde, deren Zahl im ersten Jahre schon

um 830 abgenommen hat, ferner dadurch, daß in Folge der
Tare die Leute, die nicht im Stande waren, ihre Hunde gut
zu nähren, gar keine mehr halten können Der dritte Zweck,
den man erreicht hat, ist der, daß man dadurch eineKonl olle
über die gehaltenen Hunde bekommen hat Der vierte Zweck
endlich ist der, daß die Gemeinden dadurch eine
Einnahmsquelle erhalten haben. Es hat sich erzeigt, daß im
Zahre 1839 die Tare Fr. 21,572, im Jahre 1840 etwas
weniger, aber immer noch Fr. 19,143 betragen bat. Das ist
auch nicht so unbedeutend» durch Aufhebung des Dekretes würde
biete Einnahmsquelle verstopft, welche nach meinem Dairr-
hal'en den KirckgcmeintSarmenvcreiuev als Mittel zugewiesen
werden könnte, was nach dem jetzigen Dekre.e sehr leicht geschehen
könnte. Ich glaube nachgewiesen zu Huten, daß diese Tor«
einen wohlthätigen Zweck gehabt und denselben auch erreicht
hat, ich halte dafür, es wäre sehr traurig, wenn für die

Aufhebung der Tare die Mehrheit ihre Stimme abgeben würde,
gerade in einem Momente, wo fie an andern Orten eingeführt
wird. Ich schließe mit Herrn Regierungsralp Funk dahin,
daß in die Petitionen nicht eingetreten werde, in zweiler Linie
aber, daß die Tare wenigstens nur herabgesetzt, nicht
aufgehoben werde.

Zahler. Ich finde die Tare allerdings doch ein wenig

zu hcch und trage darauf an, die Sache in dem Sinne
an den Regicrungsraih zurückzuweisen, daß fie etwa auf Bß. 20
zu stehe» komme.

Herr Berichterstatter. Der Antrag des Rezie-
rungsrathcs hat nicht viel Anklang gefunden, obschon der
Direktor des Innern und der RegierungSrarh einig gewesen find,
nicht einzutreten. Einer soirs möchte man entweder die
Herabsetzung ter Tare, andererseits ihre Umwandlung in ein

Firum, nicht auf den Hund, sondern auf die Person, damit
man Hunde halten könne. Die Gründe, die man angeführt
bat, kann ich nicht stichhaltig finden. Wenn man sagt, eS

sei nicht eine L rusabgabe, so finde ich ja freilich, eS sei eine

sfnrusabgabe, wenn es irgend einen Luxus gibt, so ist eS

immer einer, einen Hund zu halten; eine einzige Ausnahme
könnte ich zugeben, nämlich für abgelegene Wohnungen, aber
alle andern nickt, selbst diejenigen nicht, welche zu einem
Gewerbe oder Berure verwendet werden, z. B Metzgerhunde
werden nur als eine Art von L rus gehalten, aus einer Art
Swlz, ein >o sckoneS Thier zu besitzen, mehr als daß man fie
zum Beruf nöchig hälie. Wenn auf der andern Seite behauptet

wied, der Zweck der Verminderung der Hundswuih sei

nickt erreicht worden, >o kaun ich bezeugen, daß der Zweck
ganz ficher en eich: ist, früher find fast alle Jahre Fälle von
HundSwuth vorgekommen, und fie ist meistens im Kanton
entstanden während seither allemal nachgewiesen werden konnte,
daß fie von Außen hereingekommen ist. Nur in den zwei letzten

Fällen hat eS fich nicht zuverläßig koustatiren lassen, daß
fie nicht von Außen hineingekommen ist, während iu den letzten
Jahren die Hundswuih in andean Kantonen viel häufiger
aufgelreten ist, als im Kanlon Bern. Es liegt darin wieder
ein Beweis, daß die Maßregel sehr zweckmäßig ist. Fiüper-
hin ist d e Wuth im Kanton Bern häufig entstanden, weil
viele Hunde, besonders in theuern Zeiten, nicht gur gefüttert
wu'de», es -st nämlich ganz gut nackzuwciftn, daß bei denjenigen

Hunden, die sckleck t gefüttei l werden, viel öfter die

Wuth eintritt, wenn sie in andern Wohnungen ihr Futter
jucken müssen und oft nicht finden. Wenn man bedenkt, daß nur in
diesem Ihr bereits 8 Personen in ter Schweiz an der Hundswmh
gestorben und 30 gebissen worden find, von denen vielleicht
noch mehrere sterben werden, und wenn man solche Kranke

bat sterben sehen und weiß, was das für eine fürchterliche
Krankheit ist! (ES ist die fürchterlichste, die ich mir nur den-
ken kann, ich möchte lieber an jever andern sterben), — so wird
man sagen, e» ist kein Schade, wenn das Dekret verhindert,
daß arme Leute weniger Hunde halten. Und wenn gesagt
worden ist, daß es eine Last sei, 5 Franken zu bezahlen, so

sage ich auf der andern Seite, eS sei ein Vortheil für die
betreffenden Armen, und ich sage, es sei eine große Last für
den Kanton, daß er so viel Hunde besitzt. Wir wollen die
Zahl der Hunde ungefähr auf die Summe annehmen, welche
sie im Jahr 1843 betragen haben, nämlich auf 5621. Wir
wollen ferner annehmen ein Hund verzehre täglich nur etwa
1 Batzen, so will ich gefragt haben, wenn man vermag Hunde zu
hallen, deren Erhaltung im Kantone jährlich Fr. 200,000 kostet,
ob man dann nicht vermag, Fr. 4 in daS Armengut zu geben?
Ich hoffe, Sie werden bei dieser Verordnung stehen bleiben,
und mache aufmerksam, daß diese Tare in einigen andern
Kantonen noch theurer bezahlt wird, als hier. Ich glaube,
es handle fick hier um nichîS anderes, als in die Petition n
einzutteten oder nicht.

Abst immun g.

Für den Antrag des Regienings,aches 61 Stimmen.
In gefallene Anträge einzutreten 51 „

Projekt-Dekret der Direktion deS

Innern, betreffend die Erläuterung des §. 10 deS Gesetze?
vom 31 März 1817 über die fremden Versicherungsanstalten

und mehrfach«» Versicherungen gegen
Brandschaden.

Die wesentlichen Bestimmungen dieses Entwurfes lauten

:

5 1. »Die gleichzeitige Versicherung eineS Gebäudes
oder der in einem Gebäude befindlichen und einem Besitzer
angehörenden Modilten und Waaren in mehr als einer Brand-
assekuranzanstalt bleibt, wenn fie vor Inkrafttreten des Gesetzes

vom 3l. März abhin stattgefunden hat, und durch die
mehrfache Versicherung der volle Werth deS versicherten
Gegenstandes nicht überstiegen wird, bis zum Ablauf d«S
Vertrags, welchen der Eigenthümer mit den betreffenden Asseku-
ranzanstalten eingegangen har, gültig, und es finder während

dieser Zeit der §. 10 deS angeführten Gesetzes auf den-
selben keine Anwendung. Jedoch hat der Versicherte den ver-
schiedcnen Anstalten, in welchen seine Gebäulichkeiren, Mobi-
lien oder Waaren assekurirl find, von dieser mehrfachen
Versicherung Kenntniß zu geben und ihre Zustimmung dazu
einzuholen."

z, 2. „Unterläßt derjenige, welcher vor Inkrafttreten
deS Gesetzes vom 31. März abhin Gedäulichkeiten oder Mobilier,

mehrfach hat versichern lassen, die Zustimmung der
verschiedenen Assekuranzanstalten einzuholen oder übersteigt die
Versicherungssumme den vollen Werth deS versickerten
Gegenstandes, to fällt der Betreffende unter die in 8. 10 des an-
geführten Gesetzes aufgestellte» Slrafrcstimmungen."

Herr Direktor des Innern, als Berichterstitter.
Dieses Gesetz ist blos eine Erläuterung der betreffenden V-r>
ordnung, damit der Richter eine bestimmte Anweisung zur
Auslegung derselben habe, obsckon die Sache fich eigentlich
von seiest verstehen sollte. ES ist nämlich der Fall nicht
bestimmt genug behandelt, wie es fich bei doppelten Versicherungen

verhalte, da wo» wie eS in unserm Kantone an einigen

Orten der Fall ist, détens Versicherungen in zwei oder
drei Assekuranzen eingegangen worden find. Es hat fich
gefragt: soll-n die Bet! essenden jetzt von der einen oder der
andern Versicherung zurücktreten? — wenn sie daS wollten,
so würden fie zur Entschädigung angehalten werden. Den
Sinn har das Gesetz nicht gehabt, weil es nicht rückwiikend



sein konnte; nun ist die Erläuterung dahin gegeben, daß die

bereits bestehenden doppelten Versicherungen in Rechtskraft
bleiben können. Ich möchte darauf antragen, daß der
Entwurf in Klotx, behandelt und angenommen würde.

B l ö s ch. Ich bin so frei, ein paar Worte hierüber
anzubringen. Ich bin mit dem Direktor deS Innern einvev-

standen, daß diese Auslegung sich von selbst verstehe, indem
eS ein Rechlsgrundsatz ist, baß Gesetze nicht rückwirkend
angewendet werden können. Es ist mir sehr leid, daß man
nicht auch noch einen Schrill weiter gegangen ist, eS ist nicht
meine Absicht, jetzt darauf anzutragen, allein ich bin versichert,
früher oder später wird wieder eine Erläuterung hierher
gebracht werden müssen. Ich mache auf Folgende» aufmdrksam'?«

Die Assekuranzanstallen, die wir gegenwärtig haben, sowohl
für Mobilier, als für Häuser, gehören zu den wohlthätigsten
»nd nützlichsten Anstalten, doch auch hier ist die Regel richtig,
daß jede Sache seine zwei Seiten hat, eine schöne und eine

schädliche Seile. Es ist mir wohl bewußt, daß seil der leichtern

Gelegenheit, sein Vermögen zu assekuriren, die Brandunglücke

häufiger find, als bisher, theils weil die Aufmerksam-
keil auf Feuergefahr von Seite der Eigenthümer schwächer

ist, tpeils weil hin und wieder durch unverständige unangemessene

Schätzungen der Versicherte selbst veranlaßt worden
ist, Feuer einzulegen. Gegen das Prinzip kann kein verständiger

Mensch etwas einwenden, nur will man nicht, daß über

Gebühr geschätzt werbe. Gefährlich ist dann ferner, wenn
der gleiche Werth in zwei verschiedenen Assekuranzen versichert
wird. Aber bei Behandlung vieler Sache hat man nicht Rücksicht

genommen auf ein Verhältniß, das keine große Popularität

genieße, indessen halte ich eS für Pflicht, daS Wort dafür

zu ergreifen. Wir haben in unserm Kanrone nicht sehr große

Fabriken und nicht sehr viele, und ich bin der erste, der dafür
dankbar ist, wenn wir nicht zu sehr in das Fabrikwesen
hineinkommen. Aber wir haben einige Fabriken» und es sind, im
Vergleich mit gewöhnlichen Wohngebäuden oder mit Scheuern,
wie wir sie auf dem Land haben zur Ausübung der Land-
wirlhschast, in ihnen ungeheure Kapitalien gelegen, theils im
Gebäude selbst, theils im Mobiliar; das steigt weit in die

Hunderttausende. Wir haben eine Fabrik im Kanton, die

äußerlich nicht sehr groß scheint, in der aber doch sein Kapi-
ral von 900,000 Fr. liegt; diese hat im Laufe deS letzten
Winters 5- bis 600 Personen Verdienst gegeben. Eine andere
roulirt auf einem Kapital Von wenigstens Fr. 500,000. Ein
Theil des Kapitals bestehr freilich in Anfordernngen, die

nicht assekurirt werden, aber wenigstens Fr. 400,000 find
Gegenstand theils der Mobiliar-, theils der Gebäude-Assekuranz.

Jetzt will ich fragen, ist unsere Mobiliaraffekuranz
und unsere Gebäudeasftluranz eingerichtet, um solche
Etablissements zu versichern? WaS die Mobiliarassekuranz betrifft,
lehnt sie es geradezu ab, weil sie sagt, ein solches enormeS

Kapital konnte sie ruiniren, das gehe über ihre Kräfte; wenn
das Gebäude verbrennen würde, wäre die schweizerische
Mobiliaraffekuranz nicht im Stande, den Schaden zu ersetzen, eS

wäre der allergrößt« Nachtheil für die Gesellschaft selbst. Was
die Häuserassekuranz anbetrifft, so schlägt fie die Aufnahme
ni Ht unbedingt ab, aber fie stellt Reservationen auf, die einer
Ablehnung fast gleich kommen, weil die Gebäude nicht so hoch
assekurirt werden, als sie werth sind. Was ist nun die Folge
davon Daß die meisten Fabriken im Ausland assekurirt werden

; daS Gesetz hindert sie nicht absolut, es zu thun, allein eS

zeigt sich bei großen auswärtigen Assekuranzgesellschaften einer
von den Uebelständen, der hier im Wege steht. Die meisten
Assekuranz.Gesellschaften wollen solche Etablissements nicht für
den vollen Werth versichern, was geschieht dann? — etwas,
das dem Geist des Gesetzes nicht widerspricht, man assekurirt
bei zwei, drei Gesellschaften, bei einer um des Werths,
bei der zweiten um den zweiten Drittel u. f. w. Ist daS
Etwas, das die Regierung verhindern soll, ist es etwas, das
im Interesse deS Allgemeinen zu verhindern wäre? ES wird
nicht doppelt ein und derselbe Werth assekurirt, sondern gleichzeitig

in verschiedenen Assekuranzen verschiedene Werthe, die
zusammen den ganzen Werth ausmachen. Ich hätte sehr
gewünscht daß die Erläuterung des Gesetzes diesen Fall be¬

schlagen und die Bestimmung aufgestellt hättet daß Assekuranz«,
von Theilen der gleichen Assrkuranzsumme in verschiedenen
Gesellschaften zulässig find, aber nicht gleichzeitige Versicherungen deS

gleichen Ganzen oder der gleichen Theile. Diejenigen Gesellschaften

aber, welche solche Etablissements vollständig assekuriren,
helfen sich dann dadurch, daß sie sich bei großenVerficherungen wieder

um einen Theil der Summen bei andern Gesellschaften
versichern, weil sie nicht jo große Chancen ertragen wolle«.
Ich bin nicht im Falle, eine» A«t>ag zu bringen, aber ich
empfehle der Direktion des Innern, dieses Verhältniß in»
Auge zu fassen. Wenn nun das Dekret nicht rückwirkend«
Kraft hat, so sind die verschiedenen Etablissements einstweilen
gesichert, aber wenn die GesellschaftSverrräge auSlaufen, wo
sollen sie dann hingehen, um sich zu versichern? hier können sie

nicht, im Auslande könne» sie aber nur die Hälfte bei eine»
Gesellschaft versichern, dann hindert sie daS Gesetz, bei einer
zweiten oder dritten Gesellschaft den Rest zu Versichern. Nehme«
Sie nun an, Jemand sei Besitzer eines solchen Etablissements von
Fr. 300,000 ; er kann Fr. 150,000 ass.kuriren, aber das Uebrig«
nicht, nun entsteht ein Brandunglück, waS erfolgt daraus?
Daß er ruinirr ist, denn Fr. 150,000 war gerade sein
Vermögen, den Rest war er Andern schuldig, die werden bezavlt
und er hat nichts. Man muß die Frage aus doppeltem Ge-
kchlspankt auffassen, von dem deS Versicherers und von dem
des Versicherten. Es ist im Interesse deS Einen wie deS andern, daß
der Hausbesitzer den Werth assekuriren könne, nicht mehr als den

ganzen Werth, aber auch nicht weniger, denn der versicherte ist erst
dann der Gefahr nicht ausgesetzt, wenn er den ganzen Werth
assekurirt hat, und das geht bei großen Fabriken u. s. w. leicht in die
Hunderltauftnde. Was die Gesellschaft anbetrifft, so hat sie
daS Interesse, nicht zu große Chancen zu laufen an einem
einzigen Ort, und daher kann man ihr nicht übel nehmen,
wenn sie nicht so große Summen übernehmen will. Warum
wollte wan dann hindern, die Etablissements auswärts zu ver-
sichern, und warum hindern, was man selbst nicht gewährt?
Ich will nicht, daß man den gleichen Werth zwei Mal in
verschiedenen Assekuranzanstalren versichert, aber daß der ganz«
Werth versichert werden könne und zwar an zweien Orten je

M Hälfte des Werthes. Ich habe nicht gewußt, daß die Sache
heute vorkomme, sonst wär« ich im Halle gewesen, nähere
Angaben zu machen, doch habe ich hier bei'c Hand eine solch«
Assekuranz Police, aus welcher die Richtigkeit meiner Angabe«
hervorgeht,

Herr Berichterstatter. Diese Bemerkungen sind

ganz richtig, das Gesetz hat eigentlich keine andere Abficht
gehabt, als daß nicht mehr solle assekurirt werden können, als
der Werth der Sache. Hingegen aber bin ich denn auch nicht
ganz enlsct jeden für den Weg, den Herr Blösch vorschlägt.
Es sind schon Fälle vorgekommen» daß z B. eine Gesellschaft
oder ein Partikular zwei und drei Gebäude gehabt hat und
Beweglichkeiten darin; ein Gebäude war in der einen Gesellschaft

versichert, ein anderes in einer andern, und so war es
auch mit dem Mobiliar; nun ist das Erstere verbrannt, und
der Eigenthümer hat die Entschädigung erhalten; dann ist de»

Verdacht entstanden, daS Mobiliar sei in ein anderes Gebäude
verlegt worden. Daher habe ich einen andern Projekt, ich
habe ihn heute noch nicht bringen können, aber die Sache ist
so dringend nicht, ich habe nämlich der hiesigen Assessekuranz-
gesellschaft den Borschlag gemacht, ob sie nicht mit größer»
Assekuranzgeftllschaften in Verbindung treten könnte, um fü»
größere französische Assekuranzsummen gemeinschaftliche Sache
zu machen D h. daß wenn sich hier große Werthe zur
Assekuranz melden, die b-lreffende französische Gesellschaft mit zu»
Hälfte eintreten würde, und daß dafür unsere Gesellschaft sü»
die Versicherung von dergleichen Werthen in Frankreich
eintreten würde, damit beide Gesellschaften weniger zu riskiren
hätten, oder daß man sich mit drei oder vier Gesellschaften anf
diese Weise verbinden würde. Ich glaube, dieser Weg gäbe
viel mehr Garantie, es würde der betreffenden Gesellschaft,
wo daS Gebäude versichert würde, obliegen, und sie wäre auch
in der Lage dazu, sich zu überzeugen, daß die Sache sich so

verhalte, wie angegeben worden. Auf diesem Weg möchte
ich die Sache einleiten, und ich hoffe, man habe Zeit, sie ein-



zuleite«, indem, so viel ich weiß, von allen diesen Policen die
kürzesten noch drei Jahre dauern, die von Burgdorf dauert noch
vier Jahre, bis dahin wird sich dieses Verhältniß regliren
lassen.

DaS Dekret wird durch'S Handmehr genehmigt.

Zur Berathung der ErheblichkeitSfrag« wird vorgelegt der
am lt. deß MonatS verüseneAnz u g des Hrn. Karlen in der
Mühlemalt, dahin gehend, der Große Rath möchte dem Re-
gierungsralhe den Auftrag ertheilen, eine Untersuchung über
die im Z. 16 der Verfassung aufgestellten Bedingungen
für W ah l fäh i g kei t der Staatsbeamten aufzustellen
und das daherige Ergebniß dem Großen Rathe mitzutheilen.

Karlen in der Mühlematt. Zu dieser Mahnung bin
ich durch Folgendes veranlaßt worden. Ich bin nämlich mit
der Kassation der Wahl des Herrn von Graffenried nicht
einverstanden gewesen. Der 8. 15 der Verfassung lautet so,
daß er sich auf alle Staatsbeamte bezieht, und eS könnten
«och mehrere Staatsbeamten im gleichen Falle sein, wie Herr
von Graffenried» und nach dieser Interpretation wären fie nicht
wählbar gewesen. Ich muß also fordern, daß der Regierungs-
vath vom Großen Rathe angewiesen werde, zu untersuchen, ob
noch mehrere Beamte in dem Falle seien, und uns darüber
Bericht zu erstatten. Es ist in der Verfassung nicht bloß die
Rede von Pensionen, wie bei Herrn v. Graffenried, sondern
auch von Orden, Titeln und Geschenken» eS ist keine
Ausnahme gemacht, und eS ist absolut nothwendig, dSß eine
Untersuchung darüber stattfinde. Ich glaube, eS sei nicht der
Fr>ll, in eine Diskussion einzutreten, eS betrifft bloß eine Ere-
kutionSmaßregel. Ich empfehle daher meine Mahnung.

Der Anzug wird durch's Handmehr erheblich erklärt.

Z»m Schluss« wird verlesen ein Anzng von Herrn Jn-
gold und mehreren Mitgliedern, dahin gehend, es möge der
Groß« Rath den Regierungsrath ober die Baudireklion beäuf-
êragen, sofort die Beendigung des Werkes der Korrektion der
Aare zwischen dem Schützenfahr und der Slfenau anzuordnen
und dem Großen Rathe das Budget der dießfallfigeu Kosten
vorzulegen.

Schluß der Sitzung um !'/. Uhr.

Fünfte Sitzung.

Freitag den 17. September 1817.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Niggeler.

Beim Namensaufrufe find abwesend mit Entschuldigung

c die Herren Affolter, Anderegg zu Kleindietwyl, Bih-
ler, Beutler, Büchler, Dünki, Friedli, Garnier, Hutzli, In-
dermühle, Jseli, Kanziger, Karlen zu Diemtigen, beide Kernen,

KrebS zu Twann, Kummer, Marti Arzt, Moreau, Rieder

zu Lenk, Rosselet, Rötplisberger zu Münfingen, Sahli zu
Ortschwaben, Salzmann, Schütz, v. Steiger, Studer, Sury,
Wiedmer, Grünen und Wirth; ohne Entschuldigung: die
Herren Aebersold zu Signau, Belrichard, Bueche, Carrel,
Dähler zu Sefligen, Egger, Eggtman», Fenninger, Fleury,
Frote, Gerber zu Signau, Girardin, Gouvernon, Grimaitre,
Grosjean, Gygar, Heilmann, Hofer zu Hasle, Hofer zu Dieß-
bach, Känel, Käser, Kilcher, Kölscher, Küng zu Häulligen,
Lauterburg, Lehmann zu Leuzigen, Locher, Lürhi, Marchand,
Marti zu Kosthofen, Maurer, Melhee, Probst zu Langnau,
Prüdon, Ramseier, Reber, Renrsch, Rüebi, Scheidegger zu
Niederhuttwyl, Schmutz, Schüpbach zu Napnflüh, Streit zu
Köniz, Streit zu êiebewyl, Vallat, Verbat, Waber und
Wälly.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen.

v. T a vel. Bezüglich auf das an die Gemeinde Bümpliz
gestern ertheilte ErproprialionSrechl lautet das Protokoll so,

aG ob der haherige Antrag der Regierung einfach durch'S
Handmehr genehmigt worden wäre, während doch infolge eines
in der Umfrage gestellten Gegenantrages eine förmliche
Abstimmung stattgefunden hat. DaS Protokoll nun soll genau
die Sache so enthalten, wie fie vor sich gegangen ist.

Herr Präsident. Diese Bemerkung ist allerdings
richtig.

DaS Protokoll wird mit dieser Abänderung durch's Handmehr

genehmigt.

Tagesordnung-
Verträge der F i n a u z d i r e k t i o n und zwar:

1) Betreffend den A n k a u s der K a p f w e i d e n bei

WimmiS.

Der Bortrag schließt dahin, die in der Nähe von WimmiS

liegenden Kapfweiden von 11 -/-> Jucharts HaltS,
gegenwärtig dem Herrn Karlen, Pintenwirlh zu Latterbach, gehörig,

um den Preis von Fr. 6000 anzukausen.

Herr Finanzdirektor als Berichterstatter. Der
Regierungsrath bittet Sie, Herr Präsident, meine Herren, in
dem vorliegenden Vortrag um die Ermächtigung deS Ankaufs
«ineS Stückes Weide von 11 '/» Jucharts HaltS bei Wimmis.
Diese sogenannten Kapfweiden liegen nämlich untenher einem

obrigkeitlichen Walde, genannt Simmenwald, und zwar ist
die Weide so gelegen, daß die Abfuhr deS Holzes auS diesem

Walde jeweilen durch die genannte Weide geschehen muß, so

daß dafür jährlich eine Entschädigung bezahlt werden muß,

von jeweilen Fr- 20. Dieser Umstand hat die Forstbeamten,
in Verbindung mit den Domainenbeamten veranlaßt, mit dem

Eigenthümer für den Ankauf der Weide in Unterhandlung zu



treten, und zwar finh fie mit ihm für L. 6000 alS Ankaufspreis

übereingekommen. Ich selbst habe das Grundstück nicht

gesehen, hingegen haben Herr Foiftmelsteracjunkt V. Greyerz
und Herr Domänenverwalter Slämpfli, welche an Ort und

Stelle waren, einen empfehlenden Rapport darüber gemacht,

auf welchen gestützt der Regierungsralp Ihnen diesen Ankauf
ebenfalls empfiehlt.

F u e t e r. Ich möckte mich diesem Ankaufe widersetzen.

ES ist Ihnen allen erinnerlich, daß im letztem Dezember der

Herr Finauzdireklor hier darge'han hat, wie höchst nachlheilig
es für den Staat sei, Domänen zu besitzen, sowohl in staars-
ökonomischer a!S in finanzieller Beziehung sei dergleichen Besitz

nur ein Schaden für den Staat, und setzt will man diesem

damals hier lebhaft emp'ohlenen uns von dem Großen Rathe
mir Mehrheit genehmigten Antrage entgegen neue Domänen
ankaufen. Ich muß gestehen, ich verwundere mich darüber,
denn der Große Rath hat damals die Gründe des Herrn Fi-
nanzdirektors so überzeugend gefunden, daß mit Mehrheit

gegen 23 Stimmen der Grundsatz angenommen worden ist,

man wolle die vorhandenen Staatsdomänen verkaufen. Das
Land, welches man uns hier anbietet um den Preis von Fr.
6000, ist übrigens nicht gw schönes Land, sondern eine wüste

Bcrghalde. Ich habe diese Weide zufàll g diesen Sommer
gesehen und mich wiikl ch verwundert, daß man wegen der bisher

bezahlten Entschädigung von Fr. 20 ein solches Grundstück

ankaufen will. Ich will lieber dem Eigenthümer für die

abfuhr von Hotz aus dem dorrigen obrigkeultchen Walde auch

fernerhin die Fr. 20 bezahlen, alS hingegen Fr. 6000
ausgeben für 11'/» Jucharren solchen Landes. ES ist, wie

gesagt, eine steile Berghalde, wo nur einmal jährlich ein karger
Hcuraub genommen werden kann Fr. 500 per Jucharre
solchen Landes ist wirk,ich sehr theuer. Der Eigenthümer ist
schon früher zweimal mir Verkautsvorschtägen eingekommen,
aber daS damalige Finanzdcparlement, welches doch dem Grundsätze

huldigte, Domänen zu besitzen, hat alle Mal diese

Anträge abgewiesen, ('s wäre interessant gewesen, die Gründe
desselben zu kennen. Jetzt hingegen will die gegenwärtige Fi-
nanzdireklion, welche dem entgegengesetzten Grundsätze
huldigt, nämlich daß die Slcatàcowânen ve-kaufc werden sollen»
diesen Anträgen Folge geben- DaS scheint mir ein Widerspruch

zu sein, und daher möchte ich, so viel an mir, darauf
antragen, von d'eser Sache zu abstrahlten.

Karlen in der Mühlmatt. Ich habe seiner Zeit den

Anzug für Liquidation der Staatsdomänen auch unterschrieben,
denn ich bin überzeugt, daß der Staat die Domänen zum
Nachtheile seine? Finan.en verwaltet. Was nun die Kapsweide

betrifft, so muß ich im Grundsätze Herrn Fueter Recht
geben. Ich lenne tiefe Weite auch, wäre fie die Meinige, so

würde ich fie um diesen Preis nicht geben, aber jedenfalls ist
der Eigenlhür-i.'r seh? geplagt, denn wenn im obenher gelegenen

S.aatswalde abgeholzt wird, so entsteht für den Eigenthümer

ein Schaden, der größer ist als die Fr. 20 Entschädigung.

ein Schaben, der nicht nur für daS betreffende Jahr
ein solcher ist, sondern auf mehrere Jahre hinaus, indem das
Holzabführen immer "asen und Erbe wegnimmt. Ich könnte
aber dem Grundsätze be? Liquidation zu liebe auch nicht zum
Antrage stimmen. Oie übrigen Bemerkungen deS Herrn
Fuerer find zum Theile richtig, zum Theile nicht, immerhin
geht daraus eine Art Mißtrauen gegen die Finanzoerwalrung
und gegen die Regierung hervor, was ich h,er bedaure.

Herr Berichterstatter. Von Herrn Komman-
baut Fuerer ist nähere Auskunst verlangt worden, und er hat
seine Verwunderung darüber ausgesprochen, daß nun, nachdem
man früher beschlossen, die Domänen zu liquidiren, man
dennoch jetzt mit Anträgen zu neuen Anläufen hieher komme.
Ich babe schon im Eingangsrapporre bemerkt, daß die
daherigcn Unterhandlungen von den Forst- und Domänen-
beamten geführt worden seien, zuerst nämlich, was ich hier noch
ergänze, von Herrn Oberförster Srucki, sodann vom damaligen

Forstmeisteradjunkt v. Greyerz, und endlich vom Do-
mäuenverwalter. Nämlich nachdem die Unterhandlungen von

den Herren Stucki und v. Greyerz zu Ende gebracht waren,
wurde mir mitgetheilt, es habe da eine gewisse Gunstbczeugiing
gegcu den Eigenthümer stattgefunden, weil diewr ein H>rr
Karlen sei. Daraufhin habe ich das Geschäft zurückgenommen
und es dem Domänenverwalter zurückgeschickt. Dieter begab
sich sodann auf Ort und Stelle, und machte nachher einen
auStüpllichen Rapport darüber, dessen Resultat dahin gehl,
daß als Ausnahme von der Regel dieser Ankauf empfehlenS-
werry ici, einerseits weil die Abfuhr des Holze» au» dem obri^.
keillichen Walde jeweilen über diele Weide stattfinden m»ffe,
woraus immer viele Unannehmlichkeiten für den Eigenthum r
entstehen, und weil andererjcirs dieses Grundstückes zur Ab-
rundung des SlaatswaldeS diene, waS man in solchen Fällen
zu besörcern suchen solle. Auch in Betreff deS Kaufpreis-s
wird ere Sache vom Domänenverwalter empfohlen. (Der
Herr Berichterstatter lies ie betreffende Sc lle d» angesühr.
ten Rapportes av.) Was nun den Ankauf von Domänen,
im Wibelspluche mir dem trüber gefaßten Beschluss, dieselben
zu veräußern, betrifft, so muß ich bemeikcn, baß ich allerdings
immer noch dem nämlichen Giundsatze huldige, daß der Staat
so viel ulS möglich seine Domänen liquidiren selle Indessen
have ich schon damals zwei Ausnahmen vorbehalten, — er-
stens bezüglich der Waldungen, daß der Staat diese nicht
veräußern solle, weil der Staat hier dem ganzen Volke ein
Kapital in Reserve erhalten kann, waS ein Privatmann nie
in dem Maße zu thun vermag, daß also die Liquidation der
Staatsdomänen sich nicht auf Waldungen erstrecken solle;
zweitens daß bezüglich derjenigen Domänen, welche der Staat
immerhin behalten muß, es ra hsam sei, zu Abrundung derselben
einzelne Grundstücke hin und wieder anzukaufen. Aus diesem
Grunde wnb Ihnen noch ein fernerer Antrag dieser Art
vorgelegt werben zum Ankauf eines mitten in der Schloßdomäne
zu Köniz gelegenen Stückes Land. Wo also der Staat aus
Gründen der Nationalökonomie oder zu wirklichen Staatszwecken

Grundstücke behaüen muß, da kann er immerhin solche
dazu kaufen, wenn sie zur Abrundung derselben oder, wie
hier, zu besserer Bewirrbschaftung deö Waldes nöthig find.
Da mir übrigens zum VorauS mitgetheilt worden war, es
würden hier Einwendungen dagegen erfolgen, so habe ich,
wie gesagt, diese Sache nochmals untersuchen l ssen, und ich
empfehle Ihnen den Antrag wiederholt zur Annahme.

Abstimmung.
Für den Antrag des Regierungsralhes 81 Stimmen.

Dagegen 46

2) Betreffend eine Vorstellung der Einwohnergemeinde
der Eradt La us sen vom 23. Dezember 1816, dahin gehend,
eS möchte ihr die nochmalige Parzellarvermessung
erlassen, oder ihr die Kosten der frühern Vermessung vergüte!
werben.

Der Vortrag schließt aus Tagesordnung.

Herr Berichterstatter. Die Gemeinde Lauffen ist
von der Grundsteuerverwaltung angehalten worden, einen ge-
schlicken Parzellarplan über ihr Grunteigenthum aufnehmen
zu lassen. Die Gemeinde Lauffen hat sich dagegen in einer
Vorstellung an den Großen Rath gewendet mit dem Schlüsse,
sie möchte dieser nochmaligen Planaufnahme enthoben, oder
aber, cS möchte ihr vom Staaie eine Entschädigung für die
Kosten ertheilt werden, denn sie habe bereits einen Parzellarplan

ausnehmen lassen und die Kosten davon bestrilren; wenn
sie da5 nämliche jetzt nochmals thun müsse, so komme fie in
doppelte Kosten. Diese Äorstelluna nun ist ungegrüntet, denn
das Gesetz vom 3. Dezember 1345 st-llt auf, daß alle
Gemeinden deS Jura regelmäßige Parzellarpläne aufnehmen lass n
sollen, und daß hiezu nur solche gerechnet werden, welche
wenigstens im 1250theiligen Maßstabe aufgenommen seien, nicht
aber kleinere, wie eben derjenige von Lauffen ist; dieser näm-
lich ist bloß im 2500ih«iligcn Maßstabe gemacht, also doppelt



kleiner, als daS gesetzliche Minimum. Daher schließt der Di-
reklor der Grundsteuer des Jura dahin, es könne dem
Begehren nicht entsprochen werden, wenn das Gesetz nicht über
den Haufen geworfen werden, und wenn überhaupt Ordnung
im Kadaster «ein solle; denn natürlich müssen die Pläne aller
Gemeinden möglichst nach einen gleichmäßigen Maßstabe
gemacht sein. Die Entschädigung welche die Gemeinde Lauffen
anspricht, kann jedenfalls nicht bewilligt werden. ES mag
allerdings richtig sein, daß die'e Kosten von der frühern
Gesetzgebung oder Grundsteuerverwaltung verschuldet worden
fin'', aber wenn man alle Fehler der frühern Verwaltung
vergüten wollte, so käme man an kein Ende, und namentlich in
tie»er Sache wird man finden, daß im Jura schon drei oder
vier Mal System geändert worden ist. DaS Gesetz von 1845
redet übrigens von keiner Entschädigung für solche Gemeinden,

die früher nach andern Maßstäben ihre Pläne haben
aufnehm n lassen.

Tschiffeli. Ich wünsche vom Herrn Berichterstatter
Auskunft zu erhalten, waun die Stadt Lauffen ihren frühern
Plan ausgenommen hat; wenn das schon im Jahr 1818 oder
überhaupt bald nach der Vereinigung deS Lebervergcs mit dem
Kanton Bern geschah, so finde ich es dann natürlich, die
Vorstellung abzuweisen; wenn fie aber ihren Plan erst etwa kurz
vor Einführung des neuen Gesetzes aufnehmen ließ, und zwar
auf Befehl der Regierung, so möchte ich sie dann entschädigen.

v. Er lach. Auch ich möchte mir noch eine Auskunft
erbitten. Ich habe nicht gehört, daß angegeben ist, ob der
Plan durch den V.rifikacor des Kadasters verisizirt worden
sei, wie das vorgeschrieben ist. Hätte der Verifikator den Plan
gut geheißen, so könnte man der Gemeinde Lauffen dießfalls
keine Vorwürfe machen; ist aber der Plan nicht verisizirt worden,

so kann er auch nicht gelten.

Herr Berichterstatter. Was die erste Anfrage be-
tr fft, so ist der Plan aufgenommen worden in den Jahren
1818 bis 1825; ob aber der elbe durch den Ingünivur vörilr-
«àur verisizirt worden» darüber kann ich jetzt keine Auskauft
gcoen, aber jedenfalls macht daS Gesetz von 1845 keine
Ausnahme, sondern alle Gemeinden, deren Pläne nach einem
kleinern als nach dem 1250rheiligen Maßstabe aufgenommen sind,
müssen neu gemacht werden, und die Kadasterkommisflon, welche
jeneS Gesetz vorbera.'hen hat, wollte keine Rücksicht nehmen
auf derartige Entschädigungsgesuche. Rechtlich ist also der
Umstand, ob der frühere Plan verisizirt sei, oder nicht, hier
n chr entscheidend; billig wäre im bejahenden Falle eine Ent.
schädigung allerdings aber ldie Billigkeit kann hier eben nicht
entscheiden, denn sonst müßten wir noch sehr viele Gemeinden
entschädige».

Die Tagesordnung wird durch'ö Handmehr genehmigt.

3) Betreffend ein Projekt Dekret für Ertheilung einer
Konzession zur Ausbeutung von hydraulischem
Kalk an Herrn Regierungsstatthalier Seiler von Jnter-
lakcn.

Herr Berichterstatter. Herr Regierungsstatthalter
Seiler von Jnrerlaken glaubt, ein Mineral auffinden

zu können im Amtsbezirke Jnterlaken, nämlich hydraulischen
Kalk. Man hat denselben bis jetzt größrenlheils auS dem

Kulton Solothurn bezöge», und zwar jährlich für Franken
50,000 bis Fr 60,000. Kann man nun dieses Mineral bei

uns und namentlich im Oberl.inde finden, so ist es unstreitig
ein großer Vortheil für unsern Kanton. Herr Seiler ist nun,
um dieses Mineral auszusuchen und dann ausbeuten ^u können,
mit einem KonzcssionSbegchrcn eingelangt und zwar Ursprung,
lich in dem Umfange, daß er daS Recht verlangte, in den

Amtsbezirken Jmerlaten und Oberhasle während 2l) Jahren
ausschließlich das sich allfällig vorfindende Mineral ausbeuten

zu dürfen. Die Bergbaukommission und die obern Behörden
glaubten jedoch nicht, in d>eser Ausdehnung dem Begehre»
entsprechen zu können, unv wiese» daher v«n Herrn Seiler an,
se»n Begehren auf einen engern Bezirk zu beschränken, was
er dann that; und zwar auf das rechte Uter der Aare, drS
Brienzer- und ThunerseeS innerhalb der Grenzen deS
Amtsbezirkes Jnterlaken. Hierauf haben die Bcrgbauverwal-
tung, die Finanzdirekrion und der Regierungsrarh geglaubt,
es solle dem Begehren nunmehr entsprochen werden. Wenn
Hr Seiler binnen Jahresfrist daS fragliche Mineral wirklich
auffindet, so hat man geglaubt, es sei billig und gerecht, daß
er dann für seinen Fund mehr oder weniger belohnt werde
dadurch, daß man Anderen während cineS gewissen Zeitraumes
die Konkurrenz erschwere, denn sonst wurde, nachdem H-rr
Seiler mit Mühe und Opfern das Mineral aufgefunden, jeder
Andere in der Nähe dieses Mineral ebenfalls ausbeuten wollen.

und so würde dem Finder dasjenige waS ihm von Rechleswegen

gebührt, von Anderen weggenommen. Daher hat man in
andern Staaten für solche Fälle duS System der Monopole
oder der Konzessionen. Was die Stellung deS Herrn Seiler
als Regierungsstatihalter lutriffc» so möchte ich nur bemerken,
daß diese hier nicht in Fra^e kömmt. In dieser Beziehung
hat der Regierungsrarh dem Herrn Seiler zur Bedingung
gemacht, daß er entweder, so lange er Regierungsstatthalrer
ist, nach Auffindung des Minerals die Kon>essou nicht
persönlich ausübe, sondern jemanden daiür best lle, oder aber
daß, wenn er fie persönlich ausüben wolle, er taun seine Stelle
als Regierungsstatthalter aufgebe, rndem allerdings ein Ge-
werbsbelrieb mit der Stellung eincS Regierungsstallhallers
unverträglich wäre.

Der Dekretsentwurf wird durch's Handmehr genehmigt.

4) Betreffend daS W a l d k a n t o n n e m en t für den

Fricswylwald mit der Holzmarchgemeinde Frieswyl,
wonach dem Staate 300 Jucharten als freies Eigenthum zufallen.

Herr Berichterstatter. Der FrieSwy.'wald
befindet sich im Amtsbezirke Aarderg, auf der Höhe gegenüber
Frienisberg. Er hält 1635 Jucharten, auf welchen Holzabgaben

an Recdnamebefitzer unv Unberechtigte von 710 Klaftern
haften. Dazu kömmt das sogenanle Weit» echt, wie seiner Zeit
beim FrieniSbergerwalce. Für beide« hat mit der Holzmarch-
gemeinde FiieSwyl eine Abfindung stailgesuuben, und zwar
durchaus »ach gleichem Maßstabe wie früher beim Frienisber-
genvalve, so daß dem Sc«are noch 340 Schweizerjuchanen
freies Eigenthum verbleiben würden. Das Kanronnement
will aber für den Staat nur 300 Sckweizcrj'charlen vorbehalten

und zwae tarum, weil der Fricswylwald in noch
schl ichterem Zustande sich befindet, als der Fncnisbcrgwald, so

daß man billiger Weise nicht mehr verlangen konnte. Die
Unreihandlung hat stattgefunden von Seite des Staates durch
die Herren Obee'örster von Greyerz und Müller, Fvistmeister
Marchand u»d Domänenverwatler S.ämpfli, und von Seite
der B.rechliglen durch die betreffenden Ausgeschlossenen. Diese
Beamten haben sich alle Müde und allen Fleiß angelegen
sein lassen, um die Sache auf einem gedeihlichen Fuße zu
Stande zu bringen. In finanzieller Hinsicht wäre vielleicht
auf rechtlichem Wen« elwaS mehr erhältlich gewesen, aber da

d.r Staal sich bestreben soll, dergleichen Unterhandlungen
möglichst zu befördern, weil serner diese 1635 Jucharten ge-
genwältlg fast brach liegen, indem das Weidrechl fast alle»
Verwüstet, so schien es den vorde>atheude» Behörden besser,

die Sache möglichst bald zum Ende zu dringen. Der StaaiS-
aiiiheil kommt fast ganz an die Aare hinunter; der Fr,es-
wylwald »st nämlich an einem Abhauge gelegen von der Höhe
des FrieSwylyubelS hinab bis an die Aare. Nun war eS

den Rechisameb.sitzern b.quemer. ihr Holz oben zu haben, um
es nicht heraufführen zu müsse», während umgekehrt der Staat
sein Holz lieber unterhalb ha, um für die Abfuhr desselben

das Wasser benutzen zu können. AuS den angebrachten Grün-



dm btn ich so frei, Ihnen, Herr Präsident, «eine Herren,
diese? Kantonnemenk besten? zu empfehlen.

Durch'? Handmehr genehmigt.

5) Betreffend den Verkauf eine? Theile? de? P fr und-
gute? der Pfarrei Herzogenbuchse e, nämlich von
12 Zucharten und 38113 Quadralfuß um den Kaufprei? von
zusammen Fr. 17,863 87 Rappen, und von 3 Jucharten
und 2400 Quadratfuß für zusammen Fr. 5700.

Herr Berichterstatter. Da? Pfrundgut von
Herzogenbuchsee enthält im Ganzen 25 '/' Jucharten, und
diese find im SchatzungSetat von 1834 eingetragen mit Franken

18,625. Letzten Frühling nun, bei Anlaß de? Pfarrerwechsels

zu Herzogenbuchsee, hat die Finanzdirektion eine

Steigerung über «inen Theil dieser Liegenschaften abhalten lassen,
ungefähr über 16 Jucharten. In Folge dieser Steigerung hat
die Finanzdirektion den Antrag vor den RegierungSrath
gebracht, daß von den 16 Jucharten 12 hingegeben werden möchten,

nämlich von der sogenannten Hofmatte 3 Stücke, und
dann noch einige andere. Für diese 12 Jucharten waren
Fr. 17,863 geboten worden. Nun hat e? sich aber seither
herau?gestellt, daß auch in Betreff der übrigen Grundstücke,
welche an die Steigerung waren gebracht worden, e? vortheil-
haft sei, dieselben an die Meistbietenden hinzugeben. Ueber-
dieß hat einer der auf die Hofmatte Bietenden, Herr Moser,
erklärt, daß wenn er gewußt hätte, daß ihm nicht alle Stücke,
auf welche er geboten hatte, würden zugesichert werden, er
nicht so viel auf die ihm zugesicherten Stücke geboten haben würde.

Daher hat die Finanzdirektion den Domänen-Verwalter
beauftragt, zu untersuchen, ob nicht auch diese andern Stücke
hingegeben werden sollten. Gestützt auf den Rapport de?
Domänenverwalter?, wird Ihnen, Herr Präsident, meine
Herren, dieses empfohlen, so daß nun im Ganzen 16 Jucharten

und 513 hingegeben würden um die Summe von
23,573 Fr. ES bleiben also noch ungefähr 9«/, Jucharten
Pfrundland übrig, waS hinreicht, damit der Pfarrer da?
nöthige Pflanzland und überdieß für zwei Stücke Bieh Win-
terung Mattland habe. Die Frage, ob dieser Verkauf
vortheilhaft sei oder nicht, ergibt sich am besten aus der Verglei-
chung de? bisherigen Ertrages deS PfrundguteS. Bisher hat
der Pfarrer für das Ganze an Pachtzins bezahlt 597 Fr. ; der
ZinS der Fr. 23,563 beträgt aber zu 4°/« Fr. 940, also ungefähr
400 Fr. mehr als bisher, und überdieß bleiben als Pfrundland

noch übrig St/z Jucharten. Also ist der Berkauf offenbar

für die Staatskasse vortheilhaft.

Durch'? Handmehr genehmigt.

(Fortsetzung folgt.)

Für die Redaktion.

î I âg g i - Kistle r.
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(Schluß der fünften Sitzung. — Freitag den 17. September
1847. — vorträge der Finanzdirektion und zwar:

6) Betreffend eine Bittschrift des Herrn Emanuel
Reichenbach von Lauenen, ehemaligen Postoffizianlen, um
Verabreichung einer Entschädigung oder Penston.

Der Vortrag schließt auf Tagesordnung.

HerrFinanzdirektor als Berichterstatter. Herr Eman.
Reichenbach warwährend 3V Jahren auf derPostangestellt, gleichsam

ein Veteran im Staatsdienste; er diente schon unter den
Herren Fischer Herr Reichenbach hat aber später auf dem

Bureau der Postverwaltung mit den übrigen Angestellten sich

nicht mehr vertragen, indem er hier und da Anwandlungen von
Geisteskrankheit halte. Einmal sogar ist er mit offenem Messer

auf seinen Obern losgegangen, worauf er dann entlassen
wurde, deâ er war bloß Privatangestelltcr. nicht ein eigent-
lieber Beamter. Er ist ein armer Mann und durch diese
Entlassung brodlos geworden. Nun hat er sich durch die vorliegende

Vorstellung an den Großen Rath gewandt um Erthei-
lung einer Pension. Mit Rücksicht auf seine Armuth und
langjährigen Dienste suchte man ihm indessen seither anderwärts
ein Unterkommen zu verschaffen, und zwar wurde er als Kopist

auf der Kantonsbuchhalterei beschäftigt. Mit Rücksicht
nun darauf, daß er dort wenigstens ein Unterkommen hat,
und daß wir das Penfionirungssystem nicht haben und nicht
annehmen könnn, wenn dasselbe nicht zu furchtbaren Konse-
quenzen führen soll, tragen die vorberathenden Behörden bei

Ihnen, Herr Präsident, meine Herren, auf Abweisung des
Gesuches an.

Wein g art. Es ist gewiß äußerst schmerzhaft, wenn
ein Mann 30 Jahre lang dem Staate die ireuesten Dienste
geleistet, ihm während dieser Zeit seine besten Kräfte, seine

Gesundheit sogar geopfert hat, und er dann, außer Stande,
fernerhin sein Brod zu verdienen, mit der Bitte um eine Pension

eingelangt, und man ihm dann, von Seite dieser hohen
Behörde, mir dem Worte entgegentritt: Abgewiesen. Hätte
Herr Reichenbach irgend anderswo solche Dienste geleistet,

als Militär oder alS Postoffiziant, so würde er ganz
gewiß Anspruch auf eine Pension haben und würde nicht
trostlos in die Zukunft blicken müssen. Ich weiß wohl,
daß das System der Penstonirung in unserm Staate nur für
die Professoren gilt, aber ich frage, ob ein Mann, der Tag
und Nacht, an Sonntagen wie an Werkragen, dem Staate
während so langer Zeit dienen mußte, nicht auch eine

Berücksichtigung verdiene. Herr Reichenbach hat sich stets als treuer
Beamter benommen; ich könnte sogar mehrere sehr edle Züge
von diesem Manne anführen, wo er jede Rücksicht auf die

Seite setzte und nur dem Gefühle der Pflicht und der Gerech¬

tigkeit Gehör gab. Jetzt ist er in einem traurigen Zustande,
in einer geistigen Alienation. Man stützt sich darauf» daß er
nunmehr eine Anstellung habe beim Kantonsbuchhaller, aber
was für eine Anstellung? Er verdient nicht mehr als etwa
Fr. 600, was offenbar nicht genügt für ihn, seine Frau und
Kinder. Früher hatte er Fr. 1400. Wenn also die Gesetze
und die Verfassung eS nicht zugeben, daß man ihn pensionne,

so wünsche ich doch, daß der Gr. Rath ihm eine
Gratifikation eine Entschädigung für dahin und daweg spreche,
und ich glaube, diese Gratifikation liege gewiß im Sinne der
Gerechtigkeit und Billigkeit für einen Menschen, der sich

geopfert hat im Staatsdienste. Anderswo penfionirt man
Soldaten, Invaliden, die im Dienste der Regierung ergraut sind;
nur in den Republiken kennt man das Gefühl der Dankbarkeit

und Erkenntlichkeit gegen solche nicht. Ich trage also
darauf an, baß der Gr. Rath ausnahmsweise geruhen möchte,
dem Herrn Reichenbach eine Gratifikation für dahin und
daweg zu sprechen.

Brüg ger. Dem Herrn Weingart möchte ich nur
erwiedern, daß Hr. Reichenbach nicht 30 Jahre im Staatsdienste
war. Wenn er unter den Herren Fischer diente, so war er bis
zum Jahr 1831 nicht im Staatsdienste, und von 1831 hinweg
können es nicht 30 Jahre sein. Wenn er gegenwärtig Fr. 600
zieht, so möchte ich fragen, ob das nicht eine berücksichtigungS-
werthe Anstellung ist.

Reichenbach. Ich möchte den Herrn Reichenbach
sehr empfehlen. Das begangene Vergehen hat er im Eifer ge-
rhan, er war gereizt worden. Ich glaube, der Gr. Rath solle

ihn berücksichtigen, und stimme, wie Hr. Weingart.

Herr Berichterstatter. Vom Gesichtspunkte der
Humanität und des Gefühles betrachtet, kann der Antrag deS

Herrn Weingart gerechtfertigt werden, aber wir stehen hier
nicht bloß auf diesem Standpunkte, sondern auf demjenigen
der Pflicht und Konsequenz Nun habe ich schon gezeigt, wohin

eS führt, wenn man daS PensionirungSspstem einführt.
Da könnt Ihr einen Pensionenetat von 2000—3000 Personen
haben und Fr. 100,000 jährlich mehr alS bisher ausgeben.
Die Pflichten, alS Vormund des Staatsgutes, erlauben aber
dem Gr. Rrthe nicht, das zu thun. Wir stehen hier in der
Stellung eines Vormundes, welcher das Gut eineS Dritten zu
verwalten hat und nicht nach Willkür darüber verfügen darf;
also muß ich wiederholt auf Abweisung antragen.

Abstimmung.
Für den Antrag deS RegierungSratheS Mehrheit.
Dagegen 24 Stimmen-



7) Betreffend den Ankauf eines Grundstückes von 7'/»
Jucharten Halls, Bannholzacker genannt, welcher von 3 Seiten

von dem Lande des dem Staate gehörenden SchloßguteS
von Köniz umgeben ist, — um den Preis von Fr. 7000.

Herr Berichterstatter. Es handelt sich hier wieder

um eine Ausnahme von der allgemeinen Regel, daß die

Staatsdomänen verkauft werden sollen. Die Schloßdomäne
von Köniz hält 90 Jucharten, in der Mitte derselben befindet
fich ein Grundstück, welches dem Herrn Amtsnotar Wildbolz
gehört. Dieses Grundstück ist vollständig vom Staatsland
eingeschlossen, und von diesem durch einen großen L-bhag
getrennt. Nun ist die Domänenverwaltung in Unterhandlung
getreten, um dieses Grundstück anzukaufen, einerseits um das
Schloßgut zu arrondiren und andererseits, weil der Lebhag
wenigstens eine halbe Jucharte Land einnimmt. Zu diesem

Ankauf hat die Domänenverwaltung um so mehr Hand bieten

zu sollen geglaubt, als dieses Schloßgut zu einer Anstalt
bestimmt werden wird, zu einer Armenanstalt Arbcits-
anstalt oder einer Strafanstalt, kurz einer Anstalt irgend
einer Art, zu deren Betrieb Ländereien nöthig find, so daß es

jedenfalls höchst zweckmäßig erschienen ist, wenn das Gut
abgerundet werden kann. Der Kaufpreis beträgt nicht ganz
1000 Fr. für die Jucharte. Wenn man berücksichtigt, daß das
Land nicht etwa auf einem Berge, sondern ziemlich nahe bei
dem Schlosse gelegen und fruchtbar ist, so kann der Preis
nicht zu hoch angesehen werden; Herr Wildbolz hat das Grundstück

um 6000 Fr. gekauft, er gewinnt also 1000 Fr. In
Uebereinstimmung mit dem Antrage des Regierungsrathes trage
ich darauf an, den Ankauf dieses Grundstückes um 7000 Fr.
zu genehmigen.

Karlen in der Mühlematt. Ich kann zu diesem

Antrage nicht stimmen; wenn man den Grundsatz der Liquidation
der Staatsdomänen ausiprechen will, so muß man nicht
immer frische ankaufen. Den Grund, den man zu Gunsten des
Ankaufes angeführt hat, daß es zum Nutzen des SchloßguteS
diene, kann ich nicht gelten lassen; es wird noch Viele Grundstücke

geben, die dazu passen würden.

Herr Berichterstatter. Es ist nicht richtig, daß
noch viele Grundstücke sind, die gleich geeignet wären, es ist
kein einziges, das von drei Seiten vom Schloßgute eingeschlossen

ist, und welches dasselbe durch einen Lcbhag so benachthei-
liget. Wenn man vom Grundsatz der Liquidation ausgeht, so

bin ick auch einverstanden, aber keine Regel ohne Ausnahme;
bei Gütern solcher Art, die der Staat behalten muß, ist es
zweckmäßig, daß man fie auf den höchsten Werth zu bringen
suche-: muß. Der Staat wird jedenfalls zu 6 oder 7 Anstalten

Güter von je 90, 100 und mehr Jucharten bedürfen.
Ich könnte nicht anders, als den Antrag dringend
empfehlen.

Abstimmung.
Für den Antrag des Regierungsrathes Gr. Mehrheit.

Dagegen 8 Stimmen.

8) Betreffend den Verkauf der dem Staate durch
Weidabtauschoertrag vom 23. Jänner und 8. September 1835
eigenthümlich zugefallenen 51 Jucharten 37,100s^' abgeholzten
Bodens des B r ei th o lz w aldes bei Lengnau an die Gemeinde
Lengnau um das Angebot von 30,000 Fr.

Herr Berichterstatter. Im Jahr 1830 oder
1837 hat der Staat ein Kamonnemcnt mit der Gemeinde
Lengnau abgeschlossen, und in Folge dessen ein Stück Wald
von 51 Jucharten vom Breitholzwald erhalten. Dieses Stück
Wald ist ganz isolirt und auf ebenem Lande, rings umgeben
von den Feldern der Gemeinde Lengnau und Grenchen.
Schon im Jahr 1810 ist man mit der Gemeinde Lengnau
in Unterhandlung getreten, um dieses Stück Wald
zu verkaufen, die Gemeinde Lengnau hat Fr. 31,000 geboten,
der Staat hat beschlossen, nicht einzutreten, sondern man hat

vorgezogen, den Wald vor Allem aus abholzen zu lassen, und
aus dem Holze sind dann Fr. 24,515 erlöst worden. Letztes
Frühjahr nun hat der Staat eine Steigerung über den nackten
Boden abgehalten, die Gemeinde Lengnau und Partikularen
von Sololhurn baben geboten, das höchste Angebot war
Fr. 24,276 oder 185 per Juchart, der RegierungSralh
beschloß um dieses Angebot nicht hinzugeben, er hat dagegen
den Domäncnverwalter beauftragt zu unterhandeln; daraufhin
hat die Gemeinde Lengnau ihr Angebor auf Fr. 30,000
erhöht, und der RegierungSralh trägt darauf an, den nackten
Boden um dieses Angebor hinzugeben. Auf diele Weise würde
der Staat mit Inbegriff des Holzerlöscs per Juchart etwas
mehr als Fr. 1000 erhalten, was ein Preis ist, den ich
angemessen glaube, namentlich wenn man berücksichtigt, daß der
Boden, obschon übrigens gut, von einer großen Masse Von
Steinklötzen durchmengt ist, die einen großen Arbeitsaufwand
erfordern. Der Boden scheint mir allenfalls mehr werth,
obschon ich persönlich auch nicht mehr dafür geben würde. Die
Domänenverwaltung hat den Preis ebenfalls angemessen
gefunden. Ich trage darauf an, daß das Stück Wald hingege-
ben werde um dem gebotenen Preis von Fr. 30,000.

Durch'S Handmehr genehmigt.

Vorrräge der Militärdirektion, betreffend:

1) Die Verwendung deS auf dem diesjährigen öüdget zu
Anschaffung von Kaputröcken ausgesetzrenKre dirs von Fr. 11,200
zur Deckung des Ausfalles auf dem Artikel „Gradauszeichnu-
gen" an beförderte Unteroffiziere mit Fr. 8000, für Anschaffung
von Suppenkesseln und Schüsseln mir Fr. 1600, und für
Fertigung eines neuen Gitters bei der Kaserne Nr. 2 mit
Fr. 800, und endlich die übrig bleibenden Fr. 3800 zu
Anschaffung von Bekleidungen für die Bezirksinstrukcoren.

Herr M i l i lär d i r e k t o r als Berichterstatter. Es wird
auffallen, wenn man aus dem Berichte hört, daß man die für
Anschaffung von Kapurröcken ausgesetzte Summe für unnölhig
hält, während man erst jüngsthin Fr. 108,000 für diesen
Zweck ausgelegt har. Es wird sich aber bald zeigen warum,
dieser Rapport ist vom 22. Juni datirl, und sollte schon in
der letzten Sitzung vorgelegt werden, was aber der vorliegenden

dringenden Geschäfte wegen nicht geschehen konnte. Die
Umstände haben sich auf eine Weise geändert, baß jetzt eine
Anschaffung von Kapurröcken für Fr. 108,000 nöthig geworden

ist. Dessen ungeachtet soll diese Verwendung des bewilligten

Kredites gestattet werden; -vorerst deßhalb, weil ich
genöthigt gewesen bin, nothwendige unvorhergesehene Anschaf-
fungen zu machen, dahin gehören Fr. 8000 für Gradauszeich-
nungen. ES sind nämlich im Büdgek nur etwa 22 Offiziere
vorgesehen worden, denen diese Gradauszeichnungen zu ertheilen

gewesen wären, aber diese haben nicht ausgereicht. Wir
haben in 10 Monaten 200 à 300 Offiziersbeförbcrungen
vorgenommen, deren eine ganze Menge Anspruch auf diese Aus-
Zeichnung hatte, darum muß dieser Ausfall hier gedeckt werden.

Im Fernern ist das Gitter im Kasernenhof höchst
mangelhaft, so daß die Soldaten Nachts hinein und hinaus tön-,
nen, was der Handhabung der Ordnung und Disziplin der
Soldaten hinderlich und selbst ihrer Moralität nachtheilig ist,
denn sie werden diese Gelegenheit meistens zu leichtfertigen
Zwecken mißbrauchen. Ferner ist ein Theil der Summe zu
Instruktion der neu aufgestellten Jnstrukloren zu verwenden,
dieß konnte im Büdget nicht vorausgesehen werden, da bei
Berathung desselben daS neue Organisationsgcsetz noch nicht da
gewesen ist. Es handelt sich also hier nicht um einen neuen
Kredit zu neuen Ausgaben, sondern einfach um die Bewilligung

zur Verwendung einer im Büdget bewilligten Summe
zu einem andern Zwecke, als dem im Büdget angegebenen, wie
es hier vorgeschlagen ist, so daß also keine Mehrausgabe
gemacht wird.

Der Antrag wird durch'S Handmehr genehmigt.



2) Betreffend einen außerordentlichen Kredit von Fr.
10,000 für die Einführung dcS Militärgesetzes.

Herr Berichterstatter. Als Ergänzung dcS Vor-
trages muß ich noch anführen, daß der Herr Finanzdirektor dem

Antrage beigepflichtet hat; — ferner muß ich darauf
aufmerksam machen, daß dieser Bortrag vom April dalirl ist.
Beim Jnslebentreten des neuen Militärgesetzes habe ich im
Sinne gehabt, sofort die neue» Jnstruktoren, ungefähr 300
an der Zahl, in Instruktion zu nehmen, damit sie schon am
1. Mai in Thätigkeit treten können, eben so wollte ich eS

auch mir den Bureaueinrichlungen halten. Inzwischen hat
sich elwaS zugetragen, daß die Verschiebung statt haben mußte.
Das neue Exerzierreglement für die Infanterie wurde der
Tagsatzung zur Berathung unterlegt, dieser Umstand hat mich
veranlaßt, die Instruktion zu verschieben, bis das neue
eidgenössische Reglement zum Grunde gelegt werden könne, da es

höchst unzweckmäßig gewesen wäre» sie einzuberufen und nach
dem alten Reglemente zu instruire», und dann alleS Erlernte
nicht brauchen zu können. Nun ist daS Reglement angenommen

und wird nächster Tage im Druck erscheinen und im
Kanron ausgetheilt werden. Jetzt ist kein Hinderniß
vorhanden, die Jnstruktoren zur Instruktion einzuberufen. ES
braucht für eine angemessene Dauer der Instruktion Fr. 10,000,
es können aber nicht alle Jnstruktoren noch in diesem Jahre
instruirt werden, sondern ein großer Theil erst im künftigen
Jahre. Dessen ungeachtet können die Fr. 10,000 dennoch vo-
tirt werden, was in diesem Jahre nicht gebraucht wird, bleibt
in der Staatskasse und kann künftiges Jahr verwendet werden.

Ich trage auf Bewilligung des verlangten Kredites

an.

Der Antrag wird durchS Handmehr bestätigt.

3) Betreffend die gegen die Wahl von Unteroffizieren
deS Scharfschützen korpS zu Jnfanterieofsizie-
ren gerichtete Vorstellung von Herrn I. König und
Andern.

Der Antrag schließt aus Tagesordnung.

Herr Berichterstatter. Auch dieser Vortrag ist ein
sehr alter, ich bemerke das, weil wegen ihm öfters reklamirt
und behauptet worden ist, er werde absichtlich zurückgehalten;
um zu zeigen, daß dieß unbegründet sei, wird es nun nach-
geholt. Die vorbcrathenden Behörden haben den Bericht
seiner Zeit zur Berathung vorgelegt, aber der Große Rath hat
sich wegen seiner vielen Geschäfte nicht damit befassen können.

In der französischen Uebcrsetzung deS Bortrages heißt es

unrichtiger Weise, es seien Offiziere aus dem Scharfschützenkorps
in die Infanterie Versetzt worden » das ist unrichtig es sind
bloß Soldaten und Unteroffiziere aus dem Scharsschützenkorps
als Offiziere in die Infanterie versetzt worden. Ueber die

Frage, ob das nothwendig gewesen sei oder nicht, folgendes.
Wie schon ein paar Mal bemerkt, hatte das bernische Militär
eine Lücke von 2- bis 300 Offizieren, die ergänzt werden
mußle, wenn wir im Stande sein sollten, unser Militär inS
Feld zu stellen; denn so wie es war, als ich meine Stelle als
Militärdirektor antrat, wäre eS unmöglich gewesen, daS
Militär inS Feld zu führen. Da hat es sich dann gefragt, wo
hernehmen? Das war keine Kleinigkeit, sie zu finden, wenn
man auf Tüchtigkeit Rücksicht nehmen wollte. DaS
Scharsschützenkorps hat solche Leute dargeboten; die Scharfschützen
gehören großenrheil» zur wohlhabenden Klasse, mancher
hatte gesucht, statt eine Otfiziersstelle zu bekleiden, seine

Dienstpflicht als Scharfschütze zu erfüllen. Daher war eS

natürlich, daß unabhängige Leute dort gefunden wurden,
die sich zu Offizierstcllen geeignet haben. Daraus ist gefolgt,
daß im Verhältnisse das Scharsschützenkorps zu den Offizierkorps

mehr Leute geliefert hat, alS andere KorpS, doch nicht
in dem Maße, wie öffentliche Blätter verbreitet habe». Man

hat die geeigneten Leute genommen, wo man sie gefunden hat.
Die Petenten haben sich beschwert und behauptet, daß man
sie nicht auS dem Scharsschützenkorps hätte nehmen sollen,
daS ist aber eine irrige Bemerkung. Die Scharfschützen gehören

zur Infanterie, und die Dienstleistung eines Offizier« ist
wichtiger, als die eine« Scharfschützen, daher beschlägt die
Verpflichtung, Offiziersstellen anzunehmen, auch die Scharfschützen,
sie müssen sich so gut unterziehen, als jeder andere Bürger.
Dieß nur, um die Sache an und für sich zu erläutern, aber
ich glaube, der Große Rath hat nur den formellen Gesichtspunkt

in Betracht zu ziehen. Wer hat die Kompetenz, die
Offiziere zu bestellen? Diese Befugniß ist nach alten sowohl
als neuen Gesetzen dem RegicrungSrarhe übertragen, wenn
also der Regieruungsrath einen Soldaten oder Unteroffizier
zum Offizier bestellt, so handelt er ganz innerhalb seiner
Kompetenz, und es steht Niemandem zu, dagegen zu reklamiren, eS
sei dann, daß diese Beschlüsse nicht in der Form statt gehabt
hätten. Das ist aber der Fall nicht, ich bitte, diesen formellen

Gesichtspunkt fest zu halten, und daß sich der Große
Rath nicht in eine Angelegenheit mische, wo der Regierungsrath

in seiner Befugniß gehandelt hat.

I n g o l d. Ich erlaube mir, die Petenten zu unterstützen.

Vorerst sei es mir erlaubt, auf einen formellen
Umstand aufmerksam zu machen. Ich glaube, diese Vorstellung
hätte durch die Biltschrifrenkommission vorberathen und von
ihr darüber berichtet werden sollen. Die Vorstellung ist an
den Großen Rath gerichtet, nicht an den Regierungsrach,
deßhalb hätte dieselbe vom Großen Rathe behandelt werden solle,
wie jeder andere Gegenstand, nun hat aber der Regicrungs-
ralh die Sache zur Hand genommen, die Sache nicht der
Biltschnftenkommission überwiesen, sondern nur mit seinem
eigenen Referate dem Kroßen Rath vorgelegt. So viel über
das Formelle in dieser Angelegenheit. Ich komme zur Sache
selbst. Der Herr Militärdirektor sucht nachzuweisen, daß
die Militärdireklion oder der Regierungsrach innerhalb der
Schranken ihrer Kompetenz gehandelt haben. Was diesen
Punkt anbetrifft, so möchte ich das einigermaßen bezweifeln.
Die Scaatsverfassung schreibt vor, jeder Staatsbürger solle
nach Verhältniß seiner Kräfte zum vaterländischen Dienste in
Anspruch genommen werden können. Das Militärorganisa-
tionsgesetz sagt daS nämltche, namentlich dann, daß man einen
Bürger zwingen könne, eine Offiziersstellc anzunehmen Ich
gebe zu, daß der Militärdirektor und der RegierungSralh
befugt gewesen sind, Leute, die sich zu Offiziersstellen eignen,
zu Offizieren zu befördern. Doch glaube ich nicht, daß diese

Kompetenz so groß sei, Leute, welche im Scharsschützenkorps
gedient und die vielen damit verbundenen Kosten bestellten
haben, aus dem Korps heraus zu nehmen und zu zwingen,
andere Anschaffungen zu bestreiken. Wenn auch die Epauletten

und das Haussekol vom Staate geliefert werden, so ist
doch die Anschaffung der Uniform das, was am meisten Geld
kostet. In dieser Beziehung ist den Betreffenden Unrecht geschehen.
Wenn irgend eine Bestimmung in der Militärvcrfassung wäre,
die dem Militärdirektor die Kompetenz einräumen würde, Leute
von einem KorpS in das andere zu versetzen, so wäre es etwa»
anderes, allein eine solche Bestimmung ist in tcr Milirärverfassung
nicht enthalten. Wohin würde eS führen, wenn z. B. die
Militärdirektion einen Kanonier unter die Infanterie setzen

würde, der in seiner Waffe eine weitläufige Instruktion hatte
bestehen müssen? Das wäre nicht im Interesse des Militär-
wesenS. Die Spezialwaffen erfordern eine sorgfältigere
Instruktion und größere Kosten für die Armatur, wenn sich

jemand diese angeeignet und mehr Auslagen gehabt hat und
schon längere Zeit bei einer Kompagnie gewesen ist, so muß
es ihn schmerzen und ihm einen bedeutenden finanziellen Verlust

verursachen und einen Verlust von Zeit. So viel
darüber, was das Kompetenzverhällniß betrifft, ich glaube, der
Regierungsrath oder die Militärdireklion haben einigermaßen
die Kompetenz überschritten. WaS die Rücksichten der Klugheit

betrifft, die dafür sprechen sollen, die Petition fallen zu
lassen, so glaube ich, wenn dieser Grundsatz angenommen
werde, daß der RegierungSralh und der Militärdirektor beliebiger

Weise von einem Korps in daS andere versetzen könne,



so werden sehr viele Leute, die sich für eine bestimmte Waffe
entschieden halten, davon von vornen herein abgehalten werden,

und lieber Offiziersstellen annehmen, als bei den Spczial-
waffen eintreten. Dann würde man großen Mangel an Leuten

für die SpezialWaffen haben, und so würbe das
Scharfschützenkorps Mühe haben, sich zu rekruliren, und eS wäre ein

großer Nachtheil für unser Militärwesen, wenn diese Waffe,
die biS dahin in der Schweiz als die größte Schutzwehr
anerkannt worden ist, vernachläßigt würde, ich glaube, das würde
sehr böses Blut machen. Es wirb sich nächstens zeigen, wenn
man gegen den Sonderbund militärisch wird einschreiten müssen,

ob die Scharfschützen eine so unbedeutende Waffe seien,
wie man dafür zu hallen scheint, oder nicht. Aber man scheint
die Zahl der Infanterie vergrößern zu wollen auf alle Weise,
und die Spezialwaffcn zu vernachläßigen. Ich glaube, die

Gelegenheit sei nun geboten, auf letztere Rückficht zu nehmen.
Abgesehen von dem Umstände, baß, wenn die Petemen im
gegenwärtigen Augenblicke zurückgedrängt werben, dem Vaterlande

daraus vielleicht ein großer Nachtheil entstehen würde,
so fördert man dadurch in den Spezialwaffcn die Begeisterung
für die Sache nicht, diese wird niedergeschlagen durch dergleichen

Beschlüsse, und ganze KorpS werden gewissermaßen
dadurch kompromitlirt uud besorganisirt, dadurch, daß man
sucht, die tüchtigsten Unteroffiziere herauszunehmen. Diese Un-
teroffiziere sind gleichsam die Seele des KorpS, sie stehen den

Soldaten näher und können deßhalb mehr auf sie wirken, al»
die eigentlichen Offiziere, und wenn sie entfernt werden, so

verlieren die jüngern Leute gleichsam ihren Anhaltspunkt, wodurch
ein sehr großer Nachtheil für die Disziplin entsteht.

L o h n e r. Diele Vorstellung kommt ziemlich lange Hin-
lendrein, die Sache ist nunmehr ein kait accompli, es kann
sich nicht mehr darum handeln, den Petenten zu entsprechen,
ein großer Theil derselben hat seine Instruktion gemacht, und
die meisten sind als Offiziere der Infanterie zugetheilt, da wird
man doch dieselben nicht noch hintendrein wieder unter die

Scharfschützen stecken wollen. Ich habe die Ueberzeugung,
diese neuen Offiziere werden in ihrer neuen Stellung ebenso

gute Dienste leisten, als andere, und mancher würde
verschmähen, zurückzutrete» ; — mancher hat bereits eingesehen,
daß der Militärdirektor die Offiziere nehmen mußte, wo er sie

finden konnte. ES kann sich bloß darum handeln, einige, die

noch nicht einberufen find und die dringend wünschen, daß sie

nicht einberufen werden möchten, davon zu entheben. Ich
wünsche sehr, daß der Große Rath den Grundsatz
anerkennen werde, daß ein Offizier oder Unteroffizier
gezwungen werden könne, in ein anderes Korps über-
zutreten. Nach Herrn Jngold sollte man glauben» eS sei so

eine Art von Zurücksetzung, in der Infanterie zu dienen, das
ist zu viel gesagt, aber der Herr Militärdirektor wird wohl
einschen, daß wenn einer in die Scharfschützenwaffe eingetreten
ist, und schon einige Jahre darin gedient hgt, es ihm dann
wehe thut, in ein anderes KorpS geschoben zu werben, — ich
wünsche daher, daß man nur insofern »ur Tagesordnung
schreiten möchte, als es diejenigen anbetrifft, welche bereits
eingetheilt sind. Herr Jngold hat cn payant gesagt » es sei

nur eine Kleinigkeit, was der Staat zur Ausrüstung der
beförderten Unteroffiziere beitrage diese Beiträge belaufen sich

aber auf Fr. 70 und das ist immer ein schöner Antheil an
die Kosten, die ein Offizier hat; für diese Auszeichnungen
haben wir für dieses Jahr eine Ausgabe Von Fr. 8000
gemacht. Ich wünsche, daß sich der Große Rath in dem von
mir geäußerten Sinne aussprechen möchte.

Herr Berichterstatter. Herr Großrath Jngold hat
dafür gehalten, der Antrag sei aus formellen Rücksichten nicht
zu rechtfertigen, dafür hat er angeführt, erstens, daß die
Petition nicht von dem Regierungsrathe hätte vorgetragen werden

sollen, zweitens, daß die Militärorganisation dem
Regierungsrathe die Besugniß nicht ertheilt habe, die Eintheilung
zu verändern. Allein die Petenten sind vom Großen Rathe an
den Regicrungsrath gewiesen worden, also kann von daher dem

Regierungsrathe kein Vorwurf gemacht werden. Die Petenten

haben sich nicht etwa aus formellen Gründen beschwert,
sondern aus materiellen, und nur Beschwerden, welche die

Form angehen, sollen von der Pelitionskommission berathen
werden, die materiellen Beschwerden gehen direkt an den Re-
gierungSrath. Was dann die Besugniß zur Eintheilung und
Versetzung betrifft, so ist diese dem Militärdirektor vorbehalten.
K. 32 des MilitärorganisationsgesetzeS sagt: „Die Eintheilung
und Versetzung der Offiziere geschieht aus den Vorschlag des
Chefs des betreffenden Korps durch den Direktor des
Militärs." Also die Versetzung, nicht nur die Eintheilung, ist in
der Besugniß des Militärdirektors, mithin in formeller
Beziehung ist innerhalb den Schranken der Besugniß gehandelt
worden, so daß in dieser Beziehung vom Großen Rathe nicht
eingeschritten werden kann. Was die Sache selbst anbelangt,
will ich sie mit ganz kurzen Worten behandeln- Herr Jngold
sagt, daß das KorpS dadurch vor den Kops gestoßen sei, wenn
ein Scharfschütze als Offizier in die Infanterie befördert werde;
ich glaube im Gegentheile, das ScharfschützenkorpS soll es
sich zur Ehre anrechnen, wenn aus seiner Mille Soldaten und
Unteroffiziere zu Offizieren befördert werden können. Es wird
in allen KorpS als eine Ehre gehalten, wenn auS ihrer Mitte
Offiziere befördert werden. Ich glaube, Herr Jngold hat eS

wie die Katholiken, welche katholischer sind, als der Papst, er
scheint mehr Scharfschütze zu sein, als die Scharfschützen selber
sind. Herr Lohner hat darüber ganz andere Ansichten, als
er, er erkennt die Nothwendigkeit an, in die man gesetzt war,
zu diesem Mittel zu greifen, und das ist auch wirklich wahr,
und deßhalb ist auch unrichtig, was Herr Jngold bemerkt,
daß dadurch das ScharfschützenkorpS sollte dcsorganflrt und
zurückgesetzt werden. Das Scharfschützenkorps ersetzt sich in
der Regel aus den wohlhabendsten Leuten, man war in
Verlegenheit, unter denselben Unteroffiziere und Offiziere zu finden,
unter den Scharfschützen hat sich vielmehr größere Auswahl
gesunden, als anderswo, und im Korps leibst war kein
Bedürfniß von Offizieren, denn es finden sich gegenwärtig 14
überzählige Scharsschützenoffiziere; also istS ganz unrichtig,
daß dieses Korps dadurch deSorganifirt worden sei, hingegen
ist eS richtig, daß man Scharfschützen hat in Jnfanteriekom-
pagnien verletzen müssen. Bis dahin haben sich Leute in das
ScharfschützenkorpS gerettet, um nicht Osfiziersstellen annehmen
zu müssen, während sie dem Staate viel bessere Dienste leisten
können, wenn sie Osfiziersstellen bekleiden, Das wird nun zur Folge
haben, daß in Zukunft solche, die vermöge ihrer geistigen und
materiellen Fähigkeiten zu Offiziersstellen geeignet sind, sich von
vorn herein dazu verstehen werden, Offiziersstellen zu suchen
und anzunehmen, und daß man nicht in die Kollision kommt,
daß 2—300 Offiziere fehlen. Dann ist als Klagsgrund
angebracht worden, daß den Betreffenden Kosten verursacht worden

seien, aber das ist ein Grund, der auch bei jedem andern
Soldaten gilt, gleich wie bei dem Scharfschützen, jeder muß
den Habersack und die kleine Ausrüstung anschaffen; wenn
auch der Scharsschütze für den Stutzer etwas zulegen muß,
so bleibt der Stutzer sein Eigenthum; — der Grund ist also
nicht stichhaltig. Wie gesagt, es handelt sich nicht um die
materielle Frage, wie Herr Lohncr bemerkt, da die Perenten
alle mit Ausnchme von 2 oder 3 bercirs instruirt sind. Nicht
nur hat eS aus keinen einen bösen Eindruck gemacht, obschon
sie freilich mit einem Vorurtheil eingetreten sind, sondern
nachdem sie die Sache einmal selbst erfahren haben» sind sie

darüber froh gewesen. Ich trage darauf an, daß man zur
Tagesordnung schreiten möche.

Jngold. Nur eine kurze Berichtigung. Es ist richtig,
daß die Eintheilung und Versetzung dem Militärdirektor
obliegt, allein eS versteht sich von selbst, ich appellire an jedes
Mitglied, daß das bloß die Versetzung in der nämlichen Waffe
betreffen kann. Was dann die andere Behauptung betrifft,
der Regierungsrath habe das Recht gehabt, von sich aus diese
Petition zu berathen, so berufe ich mich auf den §. 12 deS

ReglementcS.

Herr Präsident. Herr Jngold beruft sich auf das
Großraths - Reglement, aber dieses kann hier nicht Regel
machen, sondern daS Reglement der Bitlschriftenkommission,
das ausdrücklich sagt, daß bloß Beschwerden gegen den Regie«
rungsrath oder das Obergericht der Biltschriflenkommtssion zu



s

überweisen seien. Hier handelt es sich um eine Beschwerde nicht
gegen den RegierungSrath, sondern gegen den Militärdirektor.
Somit hat vie Sache vor den Regierungsrath zur Untersuchung
und Berichterstattung gehört.

Jngolv. Ich schließe mich dem Antrag des Herrn
Lohner an.

Abstimmung.
Für den Vorschlag des RegierungsratheS 75. Stimmen.

» » „ » Herrn Lohner 46 „

4) Betreffend die von Herr Hauptmann E. L. Carraz
verlangte Zurückziehung seines BrevetS als Major vom
20. Juli 1847.

Herr B erichcer stalker. Die Sache ist die, Herr
Carraz wurde zum Major bestellt und hat die Erklärung
abgegeben, daß er diese Stelle nicht annehmen könne, weil er
die nöthigen Eigenschaften nicht habe, er könne wohl eine
Kompagnie kommandiren, nicht aber ein Bataillon, namentlich

könne er gar nicht reiten. Die Militârdirektion hat
geglaubt, diesenGründen Rechnung zu tragen, es ist wahr, Herr
Carraz ist in einem vorgerückten Alter, und es ist nöthig,
daß ein Major reiten könne. ES wird daher darauf
angelragen, das Brevet zurückzunehmen.

Durch'S Handmehr genehmigt.

5) Wahl eines Majors an die Stelle des eben entlassenen

Herrn Carraz.
Von der Militârdirektion ist vorgeschlagen Herr Eduard

Schaffler, Aide-Major, von Münster.

Von 111 Stimmen wird der vorgeschlagene Herr Schafter
mir 100 Stimmen erwählt.

6) Wahl eines Bataillonskommandantenfür
die Landwehr.

Von der Militârdirektion ist vorgeschlagen Herr I. Ch.
X. de Mahler zu Delöberg.

Von 108 Stimmen haben erhalten:
Herr de Mahler 94 Stimmen.

„ Major Habegger 9 „
Leere Stimmzettel 2 „

Erwählt ist somit der vorgeschlagene Herr de Mahler.

7) Betreffend die Verwendung des im diesjährigen Budget
für Abhaltung einer Musterung über zwei Reservedaraillone
ausgesetzten K r e d i r e s von Fr. 7390 zu Reorganisation des Auszugs

oder zu Besammlung die Truppen während der Tagsatzung.

Herr Berichterstatter. Es handelt sich auch hier nicht
um einen neuen Kredit, sondern um die anderweitige Verwendung
eines bewilligten. Dieser Vortrag wurde schon am 22 Juni
gemacht, als man noch nicht vorgesehen hatte, daß in Kurzem die

ganze Reserve inipizirt und vervollständiget werden müsse. Es
wird auffallen, daß man damals geglaubt hat, es sei nicht nöthig,
die Reserve zu inspiziren, aber damals wurde schon vorausgesetzt,

für die Reserve werde ein besonderer Kredit gefordert
werden müssen, und eS werde nöthig sein, während der
Tagsatzung mehr Truppen als gewöhnlich in die Stadt zu
berufen. Dieß Letztere ist auck zum Theil geschehen, durch
successive Einberufung von 4 Kompagnien des 2ten Bataillons.

Der Regierungsrath hat diese Veränderung vorläufig autori-
firt, srühcrhin hatte der Regierungsrath solche Aenderungen
der Verwendung der Büdgetansätze von sich aus beschlossen,
nun werden sie hier dem Kroßen Rathe zur Genehmigung
vorgelegt. Ich trage darauf an, daß dieser Antrag, wie er
hier vorliegt, angenommen werde.

Der Antrag wird durch's Handmehr genehmigt.

Verschiedene Vorträge der Direktion der Justiz
und Polizei, betreffend folgende Strafnachlaßge-
suche:

1) Des wegen Diebstahls obergerichtlich den 6. Februar
letzthin zu einjähriger Zuchthausstrafe verurlhcillen S. Sury
von Wyler.

Schluß auf Willfahr.

Abstimmung.
Für Willfahr 89 Stimmen.
Für Abschlag 4 „

2) Des wege» Pflichtverletzungen vom Obergerichre kor-
rektionell mit 12 Monaten Gefängniß bestrasten A. Châtelain,

Coiffeurs und alt GerichiSweibelS, von Ncucnstadt.

Schluß auf Rachlaß des letzten Viertels der Strafe.

Tschiffeli. Ich möchte einige Umstände zu Gunsten
des Bittstellers geltend machen. Châtelain ist ein junger
leichtsinniger Mann, der über die Folge» seiner Aufführung
nicht nachgedacht hat. Er war als Weibel mir Besorgung
von Betreibungen beauftragt worden; unglücklicherweise hat
er während mehreren Monaten Summen vorenthalten, die er
allsogleich hätte abliefern sollen. Er glaubte, cr befinde sich

in der nämlichen Stellung wie ein Schuldner, der nicht
bezahlt, was er schludig ist, denn er hat im Grunde Niemanden

in Schaden gebracht und während dem Verlause der
Untersuchung Alles zurückerstattet. Die Zeugnisse, die er in
Prunlrut bekam, könnten nicht besser sein. In Betracht dieser

Umstände und im Interesse der Familie des Châtelain,
welche sich in großem Elend befindet, beantrage ich, weiter
zu gehen als der Regierungsrath, und daß der Große Rath
ihm den Rest seiner Strafzeit, nämlich vier und einen halben
Monat, erlasse.

Scherz. Ich bin im Allgemeinen nicht gegen
Begnadigungen. Aber was ich diesen Augenblick höre, sollich dahin
berichtigen, daß Hr. Chacclain keineswegs in einem Nechnungs-
verhältniß mit den betreffenden Gläubigern gestanden ist, und
daß cr achtmal aufgefordert worden war, die eingezogenen
Gelder abzuliefern; dennoch hat er es nicht gethan.

Tsckiffeli. Ich stütze mich deßhalb auf die Akten, —
es geht ferner aus den Akten hervor, daß Chaielaiu Alles
bezahlt hat, — daS geht aus dem Urtheile hervor.

Herr Direktor der Justiz und Polizei als
Berichterstatter. Es verhält sich allerdings, wie Herr Scherz
gesagt hat, Chatelain ist sehr nachläßig gewesen. Aus der
Voruntersuchung hat mir geschienen, er habe, während der

Untersuchung, einige Zeitlang Gelder, die cr eingezogen hatte,
zurückbehalten, ohne es den Gläubigern anzuzeigen, und als
sie es doch vernommen haben, hat er dennoch daS Geld
nicht abgegeben. Der Gerichtspräsident hat ihn sehr oft
gewarnt, seine Pflicht zu erfüllen, er hat aber gar nicht darauf
geantwortet. Endlich hat wegen Pflichtverletzung gegen ihn
eingeschritten werden müssen, und daS hat die Strafe veran-



laßt. Die Summe ist allerdings zurückerstattet worden, etwa Fr.
S57 oder 560, vor dem obergerichtlichen Urtheil, so daß in dieser

Beziehung Herr Tschiffeli Recht hat; demungeachtet könnte ich

ihn nicht zu mehr als zu dem Nachlasse eineS ViertheilS der

Strafzeit empfehlen, er war Beamter und hat gröblich gefehlt.
Wir hatten in früherer Zeit ein Betspiel machen können, wie
es geht, wenn man gegen Beamte nachsichtig ist, daS ermu»
thigt die andern Beamten, ihre Pflicht nicht zu thun; ich

finde, daS Obergerichr habe ihn ohnehin nicht streng
beurtheilt.

Abstimmung.
1) durch Ballotirung.

Für Willfahr im Grundsatze

Sechste Sitzimg.

Für Abschlag

2) offen.

Für Nachlaß deS letzten Viertels
Für den Antrag deS Hrn. Tschiffeli

77 Stimmen.
19

63 Stimmen.
25

a m stag, den 18. September.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Nig geler.

3) DeS wegen Betrügereien vom Obergerichte den 3.
September 1843 polizeilich mit einjähriger Einsperrung und
nachheriger 6jähriger Kontonsverweisung bestraften I. Gloor»
von Oberkulm, Kantons Aargau, welcher sich um Nachlaß
der Verweisungsstrafe bewirbt.

Durchs Handmehr abgewiesen.

Beim Namensaufrufe find abwesend mit Entschuldigung:

die Herren Affolrer, Andcregg zu Kleindietwyl, Wähler,

Bcutler, Büchler, Dünki, Friedli, Garnier, Hubler, Hutzli»
Jndcrmühlc,Jseli, Kanzigcr, Karlen zu Dicmligen, beide Kernen,
Krebs zu Twann, Kummer, Marti Arzt, Moreau, Rieter zu Lenk,
Rosseler, Sahli zu Orlschwaben, Salzmann.Schneeberger zu Her-
zogenbuchsee, Schüpbach zu Biglen, Schüpbach zu Höchstetten,
Schütz, v. Steiger, Sruder, Sury, Wiedmcr zu Grünen u. Wirth;
ohne Entschuldigung : die Herren Aebersold zuSignau, Amstutz in
Thun, Belrichard, Büeche, Carrel, Christen, Dählcr zu Sef-
rigen, Egzer, Eggimann, Etter, Fennigcr, Fleury, Fror«-,
Funk, Gerber zu Signau, Girardin, Gouvernon, Grimairre,
Grosjean, Heilmann, Hofer zu Dießbach, Käser, Kilcher,
Kötschel, Küng zu Hunziken, Lehmann zu Leuzigcn, Locher,
Lülhi, Marchand, Marti zu Kosthofen, Marti zu Brüttelen,
Maurer, Methee, Probst zu Langnau, Prüdon, Ramseyer,
Reber, Renlsch, Rüedi, Scheitcgger zu Nieterhuttwyl, Scho-
ler, Schüpbach zu Rahnflüh, Schürch, Streit zu Köniz, Vallat,
Verdat, Waber und Wälty.

4) Des wegen Falschmünzerei vom Obergerichte den 5.
Juli 1845 peinlich zu 4 Jahren Zuchthausstrafe verurtheilten
I. Lehmann, SpenglerS von Vechigen.

DurchS Handmehr abgewiesen.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

Durch Zuschrift vom 17. d. M. zeigt Herr A. L o h n er
v. Thun seinen Austritt auS dem Großen Rathe an.

Schluß der Sitzung um 1 Uhr.
Tagesordnung.

Vortrag der F i n a n z d i r e k k i o n mit D e k r c t S-

entwurf, bezweckend 1) die Aufhebung des Gesetzes über
die Herausgabe der Verhandlungen des Großen
Rathes in bisheriger Weise, vom 23 April 1847, und der-
jenigen Bestimmungen deS Dekrets vom 24. Mai 1847, welche
die Anstellung eines Redaktors des französischen Tag blak-
les betreffen, — und 2) die Uebertragung der Herausgabe

der Verhandlungen des Großen Rathes in abgekürzter
Form an die StaatSkanzlei.

Herr Finanzdirektor als Berichterstatter. Wie
Sie sich erinnern werden, hatte Heir Großralh BitzuiS zu Ende
des Jahres 1846 einen Anzug an den Großen Rath gestellt,
daß der RegicrungSrach beauftragt werde, einen DckretSent-
wurf zu bringen, wodurch die Stellung der Stenographen
ficher gestellt würde. Dieser Anzug wurde dem Regierungs.
rathe zur Vorberalhung überwiesen, der Sache sodann im letzten
Hornung wiederholt gerufen. Daraufhin hat der Regierungs.
räch hierüber im April einen Gesetzesentwurf gebracht,
wodurch festgesetzt Worten ist, daß die Verhandlungen in
bisheriger Form herausgegeben werden sollen. Die Stellung
der Stenographen wurde so festgesetzt, daß der deutsche Stenograph

Fr. 2000 und der französische Stenograph Fr. 1600
Besoldung bekommen. DieseS Dekret ist angenommen und
dem Regierungsrathe zur Vollziehung zugewiesen worden.
Bald darauf ist vom Herrn Stempeldirektor, der als nun-
mchciger AmtSblartdircktor den Druck und die Spedition deS
Tagblattes wie tes Amtsblattes zu besorgen hat, ein Rapport

eingelangt, datirr vom 2. Juli. In diesem Rapport



hat dieser Beamte berechnet, daß auf Ende des ZahreS 1847 aufder
Herausgabe des Amtsblattes im Ganzen ein Defizit vonFr. 27,000
herauskomme, er suchte demnach um die Bewilligung eines Kredites

nach, um diese Ausgabe bestreiken zu können. Hierauf
hat der RegierunqSrath der Finanzdirektion den Auftrag
ertheilt, die Sache zu untersuchen, worin vorzüglich diese« Defizit

seinen Grund habe, und auf welche Weise ihm am
zweckmäßigsten vorgebeugt werden könne Die Finanzirektion hat
Hieraufhin einfach dcn Bericht der Stempelverwaltung vorgelegt.

der dahin geht, daß vorzüglich die Großrathsverhand-
lungen daà Defizit in diesem Jahre verursacht haben. Diese
Verhandlungen haben von den Druckkosten von Fr. 25,000
beinahe die Hälfte betragen. Des weilern hat dann der Fi°
nanzdirektor dahin rapportirt, baß man, wenn man das Defizit

in Zukunft vermeiden oder eine beträchtliche Krsparniß
machen wolle, die Verhandlungen nicht mehr in ihrer vollständigen

Ausdehnung erscheinen lassen solle. Hierauf wurde das
Dekret vorgelegt, das so eben verlesen wurde- Was dcn
Kostenspunkt betrifft, so hat daS Defizit von Fr. 27,000 vor-
züglich in der Herausgabe der Großrathsverhandlungen seinen
Grund. Nun ist zu bemerken, daß in diesem Jahre sehr
zahlreiche Verhandlungen und lange Diskussionen statt halten, so

das der Große Räch zwei oder breimal mehr Sitzungen hatte,
als in gewöhnlichen Jahren, und daß zwei oder dreimal mehr
verhandelt worden ist als früher, so daß ein so großes Defizit

für die Zukunft allerdings nicht zu erwarten ist, obschon
es auch noch für daS folgende Jahr immer noch auf Franken
15,000 steigen könnte. Der Grund liegt einerseits an den
sehr zahlreichen Verhandlungen des GroßenRathes und anderersei S

darin, daß durch das Dekret des Großen RatheS die Bcsol-
dung der Stenographen etwas erhöht worden ist, was also
bleiben wird, ferners in den Sitzungsgeldern, welche dem
deutschen Stenographen außer den Fr. 2000 Besoldung noch
für Anstellung von Gehülfen, für Kopiaturen ze. bezahlt wer-
den müssen, und die nach einer von ihm vorgelegten Berechnung

auf Fr. 40 per Sitzungstag berechnet und gefordert
werden, was, wenn im Jahre hundert Sitzungen stattfinden, einzig
schon eine Summe Von Fr. 4000 ausmacht und auch zu der erhöhten
Ausgabe, also zum Defizit mithilft. Dieß Defizit ist vorzüglich der
Grund, warum derRegierungsralh geglaubt hat, auf eineAbände-
rung antragen zu sollen, nach welcher die Großrathsverhandlungen
nicht mehr in solchem Umfange herausgegeben werden. Der
zweite Grund ist der, daß die Verhandlungen des Gr. Rathes
nach dem bisherigen Systeme nicht schnell genug erscheinen
können, da es dem Konzipienren einerseits unmöglich ist, die

Verhandlungen mit derjenigen Schnelligkeit niederzuschreiben
oder schreiben zu lassen, wie es erforderlich wäre, um den

Großrathsverhandlungen folgen zu können; denn wenn er in
den Sitzungen 14 Tage lang funktionniren und außerdem
noch die Reinabschriften für den Drucker liefern sollte, so

müßte er 3—4 Stenographengehülfen anstellen, die sich ablösen

würden u. s. w. Das ist eine Ursache des späten Erscheinens.

Eine andere Ursache liegt in dem Drucker, der Akkord
Verpflichtet denselben, daß er einen Bogen täglich liefern muß,
insofern Manuskript vorhanden ist. Es hat sich allerdings
gezeigt, daß hin und wieder Manuskript in bedeutendem Vorrats»

da war, und der Drucker mit dem Drucke nicht nachkam,
und daß er nicht vollständig dem Akkorde nachgekommen ist.
Diesen Uebelstand könnte man heben, wenn man den Drucker
streng zum Innehalten des Akkords anhalten würde. Aber
wenn man ihn auch dazu strenge anhalten würde, täglich einen

Bogen vollständig zu liefern, so könnte man dennoch die

Großrathsverhandlungen nicht sogleich nachliefern, denn wenn
hier in einer größer» Sitzung viele Verhandlungen vorkommen,

so gibt's von jeder 2—3 Bogen zu drucken, so daß der
Drucker 2—3 Tage Zeit haben muß, um nachzudrucken.
Wenn man also den Drucker anhalten wollte, daß er den

Druck vollständig sogleich liefern würde, so müßte man
entweder zwei Druckereien beschäftigen, oder wenn man nur eine

behalten würde, so müßte man diese offenbar höher bezahlen,
denn er muß dann viele Setzer und Drucker anstelle« die er
desto theurer zahlen müßte, weil er nicht im Stande wäre,
eine solche Masse Leute die ganze Zeit über zu beschäftigen, da
die Arbeit für das Tagblatt sich nicht auf die ganze Zeit gleich

vertheilt. Also auch hier kann nicht vollständige Abhülfe
stattfinden, wenn man nicht eine große Ausgabe admitliren
will. Der zweite Grund also, warum auf Abänderung
angetragen wird, ist das späte Erscheinen, dieser kann nicht
gehoben werden ohne großen Kostensaufwand, und indem meh-
rere Druckereien beschäftigt werden. Der gemachte Vorschlag
geht dahin, daß statt der vollständigen Darstellung der
Verhandlungen in Zukunft eine Darstellung nur im AuSzug
erscheine nämlich in dem Sinne, daß erstens der Name des
Redners, zweitens der Hauptinhalt der Rede, drittens die
Bestimmungsgründe und der Schluß der Rede darin dargestellt
werde, also wäre es, statt vollständiger Darstellung, bloß die
Darstellung der Hauptrcsultate. Was die Ausarbeitung
betrifft, so wird man dann nicht mehr einen Konzipienten wie
bisher anstellen und besolden, sondern die StaalSkanzlei würde
dazu eine geeignete Person liefern, um ein kurzes Resume zu
machen und am Abend oder am Morgen darauf in die Druckerei

zu liefern, und diese Person würde auf Kosten der
Staatskanzlei bezahlt. Man wird fragen, was denn aus den
bereits angestellten Konzipienren werden solle, eS ist aber nicht
richtig, daß solche angestellt seien, sie find nicht definitiv angestellt,

die Ausschreibung ist erfolgt, aber die Anstellung nicht,
vorzüglich in Rückficht auf den angeführten Rapport. Das
ist, was ich in Bezug auf diesen Vorschlag sagen kann. Der
wichtigste Punkt dabei ist der finanzielle und dann das späte
Erscheinen des Blattes. In Bezug auf die Finanzen würde
der Antrag eine wesentliche Beschränkung der Kosten verursachen.

Man will, daß gespart werde, man muß an einem
Orte anfangen, und daS Büdget steht nicht so glänzend, daß
man nicht trachten sollte, Ersparnisse zu machen. Ich empfehle
Ihnen also den vorliegenden Antrag.

Zahler Ich finde, man könne nicht zu dem vorgelegten

Antrage stimmen; die Verfassung 8.32 will ausdrücklich,
daß die Verhandlungen möglichst spezifizirt bekannt gemacht
werden, nun ist ein Auszug der betreffenden Verhandlungen
nicht dasjenige, was die Verfassung will- Seit 1830 und
bei der letzten Aenderung der Verfassung wird immer das
große Wort „Oeffentlichkeit" vorangestellt, wenn man diese

Oeffentlichkei will, muß man sie im vollen Sinne des Wortes
erfüllen, eine halbe Oeffentlichkeit ist keine. Ich habe die

Ueberzeugung, daß mit dem Tagblatte des Großen Rathes daS
Amtsblatt eine ungeheureZahl von Abonnenten verlieren würde,
ich weiß Gesellschaften, die nur deßwegen das Amtsblatt halten,

und man hat sich auch darüber beklagt, daß in jüngster
Zeit die Gesetzesvorschläge nicht mehr dem Tagblatte beigedruckt

werden, wie früher. Die Gesetze selbst sind oft im
Druck stecken geblieben, und man hat sie also aus dem
Tagblatte früher gekannt, als im Gesetze selbst. Man sagt, die
Kosten kommen zu hoch, darum müsse das Tagblatt abgestellt
werden, ich glaube das nicht, und wenn es auch so wäre, so

ist aus dem Berichte der Finanzdirektion ersichtlich, daß das
großenteils daher kommt, daß im Allgemeinen der Große
Rath in diesem Jahr drei bis viermal m«hr S tzungen gehalten,

als gewöhnlich. Die Kosten werden also um '/» vermin-
dert werden, wenn man diese von 25,000 Franken abzieht,
so ist dann der Kostenspunkt nicht mehr zu berücksichtigen.
An andern Orten hat man neue Stellen kreirt, ein statistisches

Büreau wurde mit voller Hand besoldet und ist eine
bloße Sineknra. Das Tagblait des Großen Rathes ist die

einzige Zeitschrift» welche alle Meinungen in den Verhandlungen
durch die betreffenden Redner repräsentirt. Unabgekürzt

hat eS eine» Werth, wenn aber das nicht ist, so hat es keinen

Werth, und es würden nichtS als Berichtigungen erscheinen,
und die Sache würde ganz und gar unterdrückt werden. ES
ließe sich sogar bezweifeln, ob der Betreffende, der den Auszug
zu revidiren hätte, selbst mit dem besten Willen im Stande
wäre, denjenigen Sinn hinein zu bringen, den die betreffenden
Redner haben, und wenn er nicht darin ist, so kömmt nur
etwas Kurioses heraus. Entweder, oder. Entweder eine

möglichst spezifizirte Darstellung, oder lieber gar Nichts; ich

will lieber gar nichtS, als ein verstümmeltes Tagblatt; ich

glaube, eS sei nicht am rechten Orte, wenn man hier anfange
zu Hausen. Man hat viel ausgegeben, viele Hunderttausende



- 8

für MilitärauSgaben, aber das ist cine Anstalt für das ganze
Volk, daS Volk soll wachen über den Großen Rath; es will
auch seine Souveränität ausüben und will wissen, was
vorgeht. Wenn daS Tagblatt abgestellt wird, was der Fall
ist nach dem Antrage, so kann eS das nicht, die Sache
ist wieder an dem Orte, wo sie vor Jahren gelegen ist, in den
Banden deS Geheimnisses. Daraus wird man auch im Volke
böse Auslegungen folgern, es wird im Volke Manches
entstellt werden, und das könnte auch zum Rachtheile der
Regierung ausfallen. Der Berichterstatter sagt selbst, daß
Betreff des späten Erscheinens Abhülfe möglich sei, und daß,
wenn man den Druck ein BiSchen vertheilen würde, ein
geschwinderes Erscheinen statt haben könnte. ES sind aber eine
Menge Buchdrucker vorhanden, und durch die Konkurrenz
würde der Druck wohlfeiler werden, als wenn einer eS im
Zwang hat. Ich kann am wenigsten begreifen, wie das Ber-
handlungsblatt nicht vollständig und durchaus öffentlich
fortbestehen sollte; wenn man eS den Zeitungen überläßt, weiß
ich wohl, wie eS geht» diese haben dann einen großen
Spielraum, die einen beuten die Sache so aus, die andern
so, und es ist kein Richter da, wenn aber die Verhandlungen
wie bisher abgeschrieben werden, so ist das der Richter, jeder
kann die Sache selbst lesen; — zu dieser Geheimnißkrämerei
könnte ich nicht stimmen. Ich stimme dazu, daß das Tagblatt

gedruckt werden möge wie bis dahin, und zwar mit
dem Abdrucke der Gcsetzvorschläge. In allen Staaten, wo
die Oeffemlichkeit an der Tagesordnung ist, und wo im
Verhältnisse nicht die großen Hülfsmittel vorhanden find, wie
im Kanton Bern, sucht man die Mittel zur Oeffenrlichkeit
möglichst zu verbessern, so auch sollte man eS auch hier im
Kanton Bern möglichst thun. Ich reassumire mich dazu, daß
ich darauf antrage, das Tagblatt möchte in der bisherigen
Vollständigkeit erscheinen, sonst wollte ich lieber, daß gar
nichts herausgegeben würde, denn diese vorgeschlagene Bekanntmachung

entspricht nicht dem §. 32 der Verfassung, der einen
möglichst spezifizirlen Auszug verlangt.

v. E r l a ch. Ich möchte nur auf daS aufmerksam
machen, was geschehen ist bis zur Einführung des vollständigen

VerhandlungsblatteS. Im Verfassungsbathe von 1Ä31
hatte das Sekretariat auch nur solche Auszüge bekannt gemischt
im damaligen Tagblatte, in der französischen Ausgabe waren
die Redner genannt und die Motive angegeben, in der Deutschen

nicht einmal. Das hat später den Großen Rath veranlaßt,

dafür zu sorgen, daß es vollständiger geschehe, denn daS
einzig entspreche dem Zwecke der Oeffentlichkeit; von da an find

die Verhandlungen des Großen RalheS vollständig herausgegeben

worden. Der Grund der großen Kosten kommt, wie
Herr Zahler gesagt hat, gar nicht in Anwendung, daS Tagblatt

ist eine Anstalt, die in alle Klassen der Staatsbürger
eindringt und in allen Winkeln deS Kantons mit der größten
Aufmerksamkeit gelesen wird. Da wird darüber geunheilt:
dieser Redner hat Recht gehabt, jener Unrecht :c. Auf diese

Weise wird daS Volk am Besten aufgeklärt über daS, waS
die Behörden und was seine Repräsentanten thun; und sollte
es auch eine Auslage veranlassen, so könnte ich doch unmöglich

davon abstrahiren. Ich glaube noch weiter gehen zu
können, als Herr Zahler, die Verfassung verlangt nur in
Bezug auf die Sraatsrechnungen bloß einen möglichst spezi-
fizirten Auszug, für die Verhandlungen selbst begnügt sie sich

aber nicht damit, sondern bloß mit den vollständig herauszugebenden

Verhandlungen, das ist der Sinn der Verfassung.
Ich erinnere mich noch sehr gut, daß dieß bei den Verhandlungen

des VerfassungSrathes, an denen ich Theil genommen

Halle, ausgesprochen wurde. Wenn man dann sparen
will, kann man an manchen Orten sparen ebenso gut als da,
ich glaube, es ist für daö Volk sehr wichtig, daß man dem

Antrage nicht entspreche, wenn eS anders sein kann. Ich
schließe dahin, daß die Verhandlungen ferner wie bisher
vollständig herausgegeben werden.

(Fortsetzung folgt.)

Für die Redaktion:

8. I ä g g i - K i stl er.



Tagblatt
des

Grotzen Rathes des Kantons Bern.

Jahr,««?. Ordentliche Sommersitzung. (Zweite Hälfte.) Nr R2V

(Fortsetzung der sechsten Sitzung. — Samstag den 18. Sep¬

tember 18t7. — Forlsetzung der Berathung über den

Bortrag der F i n a n z d i r e k t i o n mir D e kr e t s e n t-

wurf, das Tagblatt deS Großen RatheS
betreffend.

W e i n g a r t. Ueber die Sache selbst will ich kein
Wort verlieren, weil ich als betheiligr erscheinen könnte, aber
da man dem Drucker einen Borwurs gemacht hat, daß die

Verhandlungen nicht zur rechten Zeit geliefert werden, so fühle
ich mich gleichsam verpflichtet, darüber einige Aufschlüsse zu
geben. Vorerst soll der Drucker laut seines Akkordes alle Tage
einen Bogen liefern, eS kommt aber vor, daß eine einzige
Sitzung 8 bis 9 Bogen ausmacht, und es ist schon vorgekommen,

baß es noch mehr gegeben hat, so hat z. B. die Sitzung
über die Angelegenheit der Berufung des Professors Zeller
10 t/z Bogen gegeben. Ja, da ist es natürlich, wenn eS um
den Druck von 3,700 Exemplaren zu thun ist,daß der Drucker
in einem Tage nicht von 10 '/z Bogen Satz und Druck, also
35,000 Bogen nicht gleich nachliefern kann und eine Verspä-
wug eintreten muß. Ein anderer Grund der Verspätung ist der,
daß man die Verhandlungen, so wie sie erscheinen, nicht
sogleich herausgibt, der Spedilor wartet manchmal, bis 3 bis
A Nummern bei einander sind, um die Kosten der Spedition
zu ersparen, aber der Drucker hat einen breiten Rücken und
man bürdet ihm Alles auf. WaS endlich die letzte Zeit
betrifft, muß ich die Bemerkung machen, baß noch ein Grund
dazu kam, daß die Sache ohne döse Absicht verzögert worden
ist. Herr Präsident Niggeler, als Redaktor und Rapporteur
der Gesetzgebungskommission, hat bei der Verhandlung der neuen
Gesetze wichtige Reden gehalten, welche in das Blatt
übergehen sollten, und in denen sich viele Menschen Belehrung
stichen werden, Amtsrichter, Rechtsagenten, Gerichtspräsidenten,

Advokaten :c>, überhaupt Jeder, der sich mir den Gesetzen
bekannt machen will. Diese Reden wurden dem Herrn
Präsidenten vorher zur Durchsicht mitgetheilt, und so konnte man
das Manuskript nicht drucken lassen, Vis er es vollständig
durchgangen hatte, was gewiß ganz recht war, damit nicht
Irrungen in das Volk verbreitet wurden. So viel fühlte ich
mich verpflichtet, darüber Aufschluß zu gebe«.

v. Tillier. Dem vorliegenden Antrage könnt« ich

mich auch nicht anschließen. Ich erinnere mich sehr gut, daß
auch unter der vorherigen Regierung mehrere Mal ähnliche
Erörterungen stattgefunden haben und vor die vorberathenden
Behörden gelangt find. DaS Institut des Tagblattes, das
ich für eine der vorzüglichsten Stützen der Freiheit halte, ist
öfters angegriffen worden, aber stets hat es der Große Rath
Wieder unterstützt. Ich halte dasselbe für eine der vorzüglich¬

sten Stützen, für einen wahren Fortschritt; wenn man sieht,
wie allmälig dadurch die Begriffe des Volkes sich läutern und
heben, so wird man meine Ueberzeugung theilen. Man sagt
im Vortrage, daS Tagblatt werbe sehr wenig gelesen, ich habe
aber die Ueberzeugung, daß das irrig ist, es ist mir selbst sehr
oft begegnet, mit Leuten zu reden, bei denen ich ganz
unerwartet dieses und jenes geäußert und dann gehört habe, daß
sie gut davon unterrichtet waren. Wenn ich dann fragte,
woher sie das wissen, so haben sie gesagt, sie haben das in den
Verhandlungen gelesen, dieser und jener habe bei der und der
Gelegenheit so oder so gesprochen u. s. w. Ja freilich wird
das Tagblatt viel gelesen. Ich glaube, wenn man wirklich
auf die Volksbildung wirken wolle, so müsse man nicht ein
Institut aufheben» das am geeignetsten sei, darauf zu wirken.
Jetzt hat eine Anwandlung von Oekonomie diesen Antrag
verursacht, aber früherhin ist dieser Antrag vorzüglich von
Personen ausgegangen, die in frühern Zeiten Reden gehalten hatten,

von denen sie später lieber gehabt hätten, sie wären nicht
ins Volk gekommen. Ich könnte Personen bezeichnen, bei
denen dieß auffallend gewesen ist, daß sie 1836 und 1837
gewünscht hätten, daß die im Jahr 1832 und 1833 gehaltenen
Reben nicht in Ausdehnung hätten gelesen werden könne».
Diese haben immer hauptsächlich aus Grund der Ersparniß daS
Tagblatt unterdrücken wollen. Ich halte das Tagblatt für
durchaus zweckmäßig und wohlthätig, eben um den Vertretern
des Volkes einen Zügel anzulegen, damit sie nicht Sachen
sagen, von denen sie später bereuen müssen, sie gesagt zu haben.
Ich glaube, wenn das Volk ein Urtheil fällen sollte über seine
Vertreter, so sei, was im Antrage, den der Regierungsrath
bringt und der auch früherhin gebracht und verworfen worden-,
vorgeschlagen wird, nicht hinreichend. Entweder müssen die
Reden gegeben werden, wie sie sind, oder aber wie sie nicht sind,
und im letzrern Falle gebe ich keinen Kreuzer darum. Sie verlieren
dadurch daS Zutrauen, daß sie eine Zensur passiven müssen,
denn was der Regicrungsrath vorschlägt, ist eine Zensur ;
wenn aber die Stenographen jedes Wort niederschreiben, so

ist daS nach meinem Dafürhalten der Hauptwerth der ganzen

Sache; nur dadurch hat die Sache Wahrheit und
Werth erhalten. Der Vorschlag wäre ein Rückschritt
eher als ein Fortschritt. Ich bin überzeugt, daß das
Tagblatt expediter, zweckmäßiger und wohlfeiler
herausgegeben werden könnte, aber auf der andern Seite ist es auch
leicht begreiflich, deß ein einziger Stenograph, wenn er den

ganzen Tag in der Sitzung abwarten muß, nicht zugleich
alles inS Reine schreiben kann. In der französischen Kammer,
bei dem Parlamente in England :c. ist daS ein anderes
Verhältniß, und die Verhandlungen haben ein anderes Interesse,
es sind nicht die eines kleinen Staates, sondern eines sehr

großen, da fände man Stenographen genug, selbst wenn keine
vom Staate angestellt würden, welche ein Interesse hätten,
die Sache durchaus getreu niederzuschreiben, damit sie voll-



ständig könnte publizirt werde«. Ich habe mich selbst davon

überzeugt und Stellen von Reden, die ich mikangehörl hatte,

im Gedächtnisse behalten und sie dann schon 5—ßSlunden darauf
durchaus unverändert gedruckt wieder gelesen. Aber da ist eine

große Zahl Stenographen, die sich in die Arbeit theilen. So
eine große Schnelligkei brauchen wir nicht, aber es scheint

mir unmaßgeblich, wenn sich zwei Stenographen alle zwei

Stunden ablösen wurden, so würde man so ziemlich zum

Zwecke kommen und man könnte die Verhandlungen schneller

haben Auch in Beziehung auf den Drucker ließe sich sehr

viel verbessern. Daß die Anstalt in einem Jahre, wo, wie

gesagt, viel mehr Sitzungen statt hakten, als in einem Nor.
maljahre, viel mehr kostet, ist begreiflich; es werden aber

hoffentlich nicht alle Jahre neue Verfassungen zu machen sein.

Im vorigen Jahre waren die sehr weitläufigen Verhandlungen
des VerfassunMathS zu drucken gewesen, da Hai es sehr

weitläufige Erörterungen gegeben, welche für daS Volk viel
weniger Interesse geboten hàn, alS wichtige Administrationsgegenstände.

J» glaube, wenn wir in den Normalzustand

zurückgekehrt sind und die Sitzungen wiederum nur die

gewöhnliche Zeit einnehmen, und wenn nicht mehr sehr weitläufige

Gesetze zu berathen sind, so wird das Tagblatt bedeuten-

des Interesse beim Volke finden. Es wäre mir sehr leid,

wenn zu einem System geschritten würde, nach welchem die

Verhandlungen unvollständig geliefert würden; dann würde

ich die Kosten scheuen, sie wären dann ganz übn fl ssig. Wenn

man mit Oekonomisiren den Anfang machen w'll, so bin ich

auch der Meinung, aber ich wollte bei ganz andern Dingen
anfangen, alS gerade beim wichtigsten Gegenstände- Ich nehme

auch dießmal die Freiheit, dem T'gblatte da» Wort zu reden,

und trage darauf an, baß man den Antrag des Regierungs-
rarhes zurückweise.

Röthlisberger zu Münsingen. Ich bin auch der

Meinung, wo möglich Ersparnisse eintreten zu lassen und

möglichste Schnelligkeit hervorzubringen. Indeß, glaube ich, gebe

e» noch manches Mittel, außer dem Antrags des Regierungsrathes.

Es wurde im Dezember letzthin von der Versammlung
erheblich erklärt, daß auf Rechnung des Staates esne Staatsdrucfe-
rei errichtet werden solle; wenn dieses Institut wirklich
errichtet würde, so glaube ich, das würde bereits dem ssebel-

stande abhelfen, sowohl in Hinsicht aus die Finanzen als auf
die Schnelligkeit des Erscheinens. Ich glaube, wenn die

Verhanclungen vollständig, wenigstens nach 2 — 3 Tagen,
statt nach 2 — 3 Wochen oder einem Monate herauskämen,

,o würde VaS sehr befriedigen. Ich kann daher dem

Antrage so gut er gemeint ist. nicht beistimmen, weil ich

glaube, durch andere Mittel den gleichen Zweck erreichen zu
können.

Kurz. Wenn es möglich wäre, sich mir einem oder mit
mehrern Tagblätkern zu verständigen, daß die Verhandlungen
gerreu wieder gegeben würden, nämlich bei wichtigen
Verhandlungen wenigstens, so glaube ich, das wäre ein sehr

zweckmäßiges Mittel. Das halte ich ab-r für sehr schwierig, der

'Staat müßte auch wieder bedeutende Geldopfer bringen, so

baß für den Staat wahrscheinlich nichts würde gewonnen wer-
den. Das jedoch würde dabei gewonnen, daß dann nicht
mehr Erempiare gedruckt werden wüßten, alS gelesen werden.

Jetzt ist das Tagblatt mit dem Amtsblatts verbunden, aber

viele Abonnenten wollen nur das Amtsblatt lesen und fragen
dem Taoblatte nichts nach. Das größte Jnkonvcnient aber

,st das späte Erscheinen, das kann man weder dem

Stenographen » noch der Druckerei zur Last legen, eS liegt in den

Verhältnissen, die bis dahin gewaltet haben. Das zweite In-
konvenienr ist das, daß bisher bedeutende Kosten stattgefunden
vaben. Was das eiste Jnkonvcnient anbelangt, so kann man
diesem leichter abhelfen, und namentlich bewirken, baß das

Tagblatt schneller heraus komme, wenn es das Bedürfniß
heischt, und ich gebe auch zu, wenn man die Tagblätter zwei
Monate später l-eSt, daß sie das größte Interesse verloren
haben. Nur insofern vielleicht, als es Gesetze betrifft, wo
später nach den Motiven nachgeschlagen, und daS Gesetz dar-
,mch beurtheilt und ausgelegt wird, hat daS Tagblatt später¬

hin noch einen Werth, im Uebrigen fast gar keinen. Endlich
ist zu berücksichtigen hinsichtlich des Druckers, daß man hier
nicht so schnell vorwärts kommen kann, man hat nicht
Einrichtungen wie in größern Städten, wo ungeheure Druck-
anstalten find, wo Hunderttausend« von Kapital darin liegen
und Hunderte von Arbeitern angestellt sind. Dort ist man
im Stand, bedeutende Verhandlungen schon am andern Morgen

erscheinen zu lassen, aber daS geht über unsere Verhältnisse.

Man könnte aber doch hinreichend helfen, wenn man
den Druck auf m hrere Drucker vertheilen würde; gegenwä'tig
allerdings ist der Vertrag mit den Druckern abgeschlossen, uns
man kann ihn nicht brechen, man könnte es ab-r so machen:
Ein Drucker druckt gegenwärtig haS Amtsblatt, einer das
Tagblatt und einer Ges-tze und Dekrete; aber es scheint m>r,
eS sollte da leicht eine Verständigung möglich sein. Statt
nur dem Einren, der das Tagblatt hat, gäbe man hin und
wieder auch den Andern diese oder jene Sitzung zu drucken,
und dann wurde man dafür dem Erstern wieder eben so viel
an Amtsblatt oder an Gesetzesenlwürfen zu drucken geben.
Da« ist namentlich leicht zu macheu, weil die G-setzeSentwürf»
nicht gerade zur gleichen Zeit gedruckt werden müssen, wie
daS Tagblatt. So würde weder der Drucker etwas von
seinen vertragsmäßigen Rechten verlieren» noch würde man an
den alten Schlendrian durch die Verhältnisse gebunden sein.
Was die Kosten anbelangt, so halte ich dafür, man könn«
auch diesen leicht einkommen. Namentlich ist daS Amtsblatt
mit dem Tagblatt vereinigt um Fr. 6 sehr wohlfeil, und viel«
Leute h-lcen eS vielleicht nur deßwegen, um Papier zu
Paketen zu erhalten, weil das Papier einzig und allein so vî cl
werth ist, daß eS die Kosten des Abonnements deckt. Wen»
man aber für daS Tagblatt ein besonderes Abonnement, wen«
auch nur von 10 bis 20 Btz. fordern, und die Verhandlungen
zwei, drei Tage nachher erscheinen würden, so würden sie von
'/z der Bevölkerung gelesen, und eS wäre allen Interessen und
Wünsch«« des Volkes entsprochen. Obschon ich mir nicht
anmaße, daS Volk viel besser zu kennen, alS Andere, so glaub«
ich doch wirklich, daß HaS Tagblatt gerne gelesen werbe, auch
ich habe mich oft verwundert, wie Leute aus dem Volke von
diesem oder dem etwas gewußt, und sie mir dann gesagt haben»
fie hahen «S im Tagblatt gelesen. Wenn man das Abonnement

des Amtsblattes vielleicht um Fr. 1 höher stellen ode»
ein besonderes Abonnement für das Tagblatt einführen würde,
damit vom letztern nicht mehr Eremplare gedruckt werden müßten,
als absolut nothwendig, so würden die Kosten größtentheilS
wieder eiugebracht werden ; und wenn man au ch ein paar tausend
Franken Anschießen müßte, so wäre das doch nicht im
Verhältnisse zu den Vortheilen des Instituts, Nur kein bloßer
Protokollauszug, damit hätte da« Land nichts, und ein solcher
verursachte doch auch bedeutende Kosten. Es wurde gesagt, die
Verfassung wolle, daß die Verhandlungen gedruckt werden,
aber daß könne auch bloß durch einen AnSzug gesch-h-n. Allein
daS kann nicht im Sinne der Versassung sein, sie will Etwas meh«
sie will daß diese Verhandlungen daS ausdrücken, waS gesprochen
wird, nicht nur wer gesprochen hat, sie will überhaupt, daß
die Gründe für und gegen mitgetheilt werden, damit man
einsehe, warum der Große Ra h so oder so verfügt hat u. s. w.
Gerade durch die Motive werden die Beschlüsse erklärt, und
nur dadurch bekommen die Beschlüsse ihren Gehalt und Werth.
Ich müßte sehr wünschen, daß der zweite Uebelstand gehoben
würde» daß daS Erscheinen der Verhandlungen so kostspielig
ist, insofern vi-ll mehr ausgelegt werden muß, alS der Staat
zurückbekommt» ich möchte aber sehr wünschen, daß die
gegenwärtige Bekanntmachung der Verhandlung im Wesentlichen
fornahren würde. Es frägt sich einzig, ob es nicht der Fall
wäre, bei geringern Verhandlungen ohne Interesse hin und
wieder nichts anderes, als eine kurze Angabe zu machen;
die Verhandlungen haben oft wenig Bedeutung» so daß man
sagen könnte, es sei gleichgültig, ob diese Verhandlung er-
scheine oder nicht. Dazu könnte ich stimmen, wenn es dann
nicht Jemandem übertragen werden müßte, zu beurtheilen, waS
von Bedeutung sei, waS nicht. Dem Präsidenten des Große»
Rathes würde man damit eine große Last auflegen, wenn er
jedes»?'l sagen müßte: diese Sitzung ist nicht von Bedeutung,
diese ist vru Bedeutung w, Hin und wieder kann es wohl



vorkommen, daß eine Sitzung den Einten nicht bedeutend, aber
den Andern bedeutend erscheint. Besser als daß hier Willkuhc-
ltchkeil entsteht, ist es, wenn auch weniger wichtige
Verhandlungen ausführlich erscheinen. Ich glaube, es liege im
allgemeinen Interesse und im allgemeinen Wunsche, daß die
Sache nicht einseitig herauskomme. Ich bin überzeugt, wenn
der Herr Finanzdireklor die Sache iu'S Auge faßt, wird er die

Ausgaben decken können, so daß daS Defizit nicht groß wird,
und wenn auch die übrigen Behörden sich der Sache lebhaft
annehmen, so bin ich überzeugt, d ß gerade dieses späte
Erscheinen auch wird vermindert werden können. Ich stimme
dazu, daß mit dem Erscheinen deS Tagblattes fortgefahren
werde wie bis dahin, und daß man allsällig dem Regierungs-
ralh den Auftrag ertheile, zu untersuchen, wie man am Besten
den gerügten Uebeln abhelfen könne.

Funk, Vizepräsident des RegierungSraîheS. Die
bisherigen Redner haben alle gefunden, taß der Dekrelsvorschlag,
der hier vorliegt, nicht annehmbar lci, haben sich aber zugleich
über den bisherigen Zustand der Dinge in Bezug auf die
späte Herausgabe und die Kosten beschwert. Beides ist
allerdings richtig, und eS muß wirklich Abhülfe geschafft werben,
der RegierungSrath hat geglaubt, diele Abhülfe durch daS
Dekret, daS vorlieg', zu bezw.ckrn. Daß die Uebelstände da
find, unterliegt al o keinem Zweifel, einerseits ist der große
Kostensaufwanb, andererlcitS vaS späte Erscheinen deS Tag-
blatteS hervorgesteUl worden, beides find ganz gewiß in der
öffentliche r Meinung bedeutende Uevelstände. Herr Kurz hat
beantragt, daß dem RegierungSralhe der Auftrag gegeben
werde, daß er sowohl in Bezug auf den Finanzpunkl als auf
daS schnellere Erscheinen Abhülfe zu schaffen suche- Wenn Sie
dem RegierungSrath den Auftrag geben wollen, daß die Tag-
blätler schneller erscheinen, so ist dann nothwendig, den Ko-
stensaufwand noch zu vermehren » denn eS müssen mehr
Drucker in Anspruch genommen werden, und dann muß man
auch mehr bezahlen, mithur ist der Kostenaufwand größer- so

daß in Bezug aus den Frnanzpunkc nicht AbHülse kann geschaf-
fen wrrlen. Man hat die Negierung wegen dieses Dekretes
der Geheimuißkrämerci bczüchligl, ich glaube aber, daß diescr
Ausdruck nicht am O re und geradezu unbegründet sei; eS

handelt fich nicht um Geheimnißkramerei, wenn man dem
Publikum Zur itt zu ben Be alhun^en im Schooße des Großen
Ra heS errheckr. All,S wird hier öffentlich berathen und be-
sp.ochen, abgesehen vom Druck der Verhandlungen. Das
Dekret beabfi^ligt nicht, das Institut selbst anzugreisen, es

will j-den Redner, der das Wort ergreift, nennen und will
ferner, daß durch die VerhandiungSbtälter die Grünte, die
hier von den Rednern vorgebracht werden, getreu wiedergegeben,

und durch den Druck verbreitet und vervielfältigt werden.

Die Frage ist in Hinblick auf die Verfassung die: was
Versteht fie un er unter den Worten: „die Verhandlungen des

Großen Rathes sollen dem Volk bekannt gemacht werden?"
Verlangt fie im weitesten Sinne des Wortes, daß jedes Wörtchen

gedruckt und dem Volke mitgetheilt werde? Erfordert eS

der Zweck, daß jeccS Wort, das hier gesprochen wird, dem
Volke bekannt werde? Kann daS Alles das Volk inleressiren?
Ich apvcllire an Jeden im Publikum, an Alle, welche die
VerhandlungSblärlcr lesen, ob nicht Manches könnte gestrichen
werden, das mir großen Kosten gedruckt wird, und ob sie

nicht mit mihr Interesse zu lesen wären, wenn man nicht
Alles lesen müßte. Gerade in diesem wesentlichen Punkte hat
der RegierungSrath geglaubt, werde Abhülfe geschafft,
wenn man erkenne, daß nur daS Wesentliche, waS hier vorgebracht

wird, z. B. die Begründung der Hauptbestimmungen
und die Hauptbeschlüsse so schnell als möglich dem Volk
mitgetheilt werde. Ich wenigstens täusche mich darüber nicht,
wenn der Große Rath gerade versammelt ist, ist das Interesse

im Publckum am größten, es möchte wissen, was er

macht; gerade in diesem Zeitpunkte wünscht eS, zu lesen, waS

vorgeht, wenn dann ter Große Rath wieder zu Hause ist, oder
schon die Einladungen für künftige Sitzungen versandt werden»
und man dann die Verhandlungen noch nicht lesen kann über
die vorige Sitzung, so ist das Interesse daran nicht mehr
groß Die Hauptsache wäre/ daß die Verhandlungen deS

Großen Rathes, während er noch beisammen wäre,
herauskommen würden, daS war die Meinung des Regicrungsratheö,
er hat nicht im Entferntesten daran gedacht, der Ocffentlich-
keit Zügel anzulegen. Wenn über G heimnißkrämerei geklagt
wird, so handelt es sich bei diesem Antrage durchaus nicht
darum, und solche Ausdrücke find gänzlich unbegründet. Dem
RegierungSrath ist e» insofern gleichgültig, er wird fich
unterziehen dem, was Sie beschließen; ich nehme jene Aeußerungen

nicht übel und auch, daß jeder hier offen und frei und
mulhig seine Meinung bekennt; ich glaube auch, daß man
in sehr wichtigen Fällen und Angelegenheile», wie z. B.
diejenige bei Berathung über die Berufung des vr. Jeller»
vielleicht gut thut» ausnahmsweise die Reden in größerem
Umfange mitzutheilen, allein das kann dennoch geschehen; unge-
achret Sie in die Berathung dieses Dekretsentwurfs eintreten,
können Sie demselben unbeschadet einen Zusatzarttkel machen,
in dem für solche wichtige Fälle zum Voraus gesorgt wird.
Das, was Herr v. Tillicr bemerke hat, daß eS hie und da
begegnet ist und auch wieder begegnen könnte, daß man in
späterer Zeit nicht gern die Reden liest, die man vor 10 oder
8 Jahren gehalten hat, und vielleicht bereut, fie gehalten zu
haben, daS ist wohl möglich; natürlich wird Keiner von unS
durchausAllcs, was er,in seinem Leben je gesprochen hat, jetztvoll--
stänvig wieder bestätigen, das begegnet Jedem, und daS wird
auch bei Berathung öffentlicher Angelegenheiten geschehen, die
Sachen sind von Zeit und Verhältnissen abhängig. UebrigenS sage
ich noch einmal, daß der wesentliche Theil des BorrrageS eines
Mitgliedes deS Großen Rathes zu Begrünndung seiner Ansicht

in Hauptfragen nicht wegbleiben wird, und wenn irgend
ein Mitglied findet, daß seine Rede unrichtig aufgenommen
sei, so steht eS ihm frei, eine Berichtigung aufnehmen zu lassen.
Dieß bloß als eine Rechtfertigung in weiterer Anführung der
Gründe des RegierungSralhes, der Antrag ist bloß im
Bewußtsein treuer Pflichterfüllung geschehen, nicht in der
Absicht, die Oeffenllichkeit zu verkümmern-

Schlâppi. Ich lege dem RegierungSralhe nichts zur
Last, daß er den Antrag hieher gebracht hat, er kann die gute
Absicht gehabt haben, Kosten zu ersparen, und ich selbst möchte
auch zu Ersparung von Kosten stimmen, wie jeder gute Vater-
landSsl eund. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, daß
bloß durch daS Tagblart eine rechte O ffentlichkeit der
Verhandlungen herauskömmt; freilich ist jedermann gestattet, hier
im Saale zuzuhören, allein wer kommt hierher? Die Leute,
welche hier wohnen, ober solche, welche zufällig eines Dienstags

in die Stadt kommen. Die, welche 12 bis 14 Stunden
weit find, können diese Oeffenllichkeit wenig benutzen; wer auf
dem Lande wohnt, muß mir darin beistimmen, daß das Volk
vielen Werth darauf legt, zu lesen, wie seine Repräsentanten
die Sache behandelt haben. Darin liegt viel Gutes in
politischer Hinsicht; z. B. im Großrarhssaal ist gewiß mancher
Repräsentant, der am Morgen kommt und über die vorliegende

Angelegenheit eine andere Ansicht hatte und fich im Verlauf

der Diskussion eines Bessern belehren läßt. So geht eS

auch im Publikum, es kommen oft Verordnungen und Dekrete
vor das Publikum, die ihm nicht ganz behagen, wenn es aber
die Berhandlungsblätter nachle en und sehen kann, welche
Ansicht den Großen Rath dazu bestimmt hat, so läßt es sich

belehren. Dann habe ich auch immer im Auge, daß dem Volk
über die Männer, welche es gewählt hat, die Oberaufsicht
zusteht, wenn es aber von seinen Repräsentanten nicht genaue
Kenntniß hat, waS sie thun, so ist diese Aufficht im höchsten
Grade erschwert. Ich möchte der Oeffenllichkeit durchaus
nicht Abbruch thun, um so weniger, weil es mehr oder weniger

gegen unsere Verfassung streiten würde. Ich erinnere mich
sehr gut, was über lie Ocff.ntlichkeit in den Diskussionen des
Vcrfassungsralhes gesagt worden ist. Die große Mehrheit hat,
ja freilich, die Oeffentlichkeit auf gleichem Fuße, wie bis dahin
erkannt. Warum denn dem Volke den Anlaß geben, zu glauben,

daß man nach und nach die Freiheit und Oeffentlichkeit
beschränken wolle Ich glaube, daS wäre sehr zur Unzeir,
gegenwärtig, wo allcS um Fortschritt schreit, man würde
sägen, man kehre wied-r in den vorherigen Zustand der Geheim-
thuerci zurück. Darum möchte ich keinen Punkt von der B»r-



fassung abweichen, wir dürfen an dieser Oeffentlichkeit durch.
auS nicht abbrechen. Ich stimme mir voller Ueberzeugung
dazu, daß es mit dem Tagblatte gehalten werde, wie bis
dahin, doch möchte ich auch, daß es ein Bißchen schneller ge.
schehe, und dann in Bezug auf den Kostenspunkt bin ich

überzeugt, wenn einmal dieses Jahr und noch ein halbes vorbei
ist, und die neuen Gesetze beseitigt find, daß dann die Sitzungen

nicht so lang sein werden, so daß der Kostenspunkt dann
auch nicht mehr so viel Ausfall verursachen wird.

F »et er. Ich habe eine ganze Masse von Gründen
angehört zu Gunsten der wörtlichen Herausgabe der 'Verhandlungen

und nur zwei einzige Hauptgründe dagegen, nämlich
die großen Kosten und das langsame Erscheinen. Ich halte
dafür, daß ganz sicher, wenn der Herr Finanzdirekror sich an-
gelegen sein läßt, mit seinem Scharfsinn abzuhelfen, und ich

setze das volle 'vertrauen in ihn, er im Stande sein werde,
diese Uebelstände zu beseitigen, damit die Erscheinung schneller

und weniger kostbar in's Leben gesetzt werde. Wenn wir zu-
Rückblicken auf die Jahre 1839 bis 1811, so sehen wir, daß

alle Jahre aus dem Amtsblatts ein Ueberschuß an Einnahmen
herausgekommen ist, woher rührt es, daß jetzt der Unterschied
so ungeheuer sein soll? daß ein so bedeutender Kostensüberschuß

statthat? Ich bin überzeugt, daßwennman die Mittel näher unter-
sucht, ganz gewiß eme sehr erkleckliche Summe würde erspart
werden, und die Kosten sich vielleicht auf nichts reduzi-

ren würden. Bon Seite deS Herrn alt.Regierungspräfiden-
ten Funk ist gesagt worden, daß eS ganz sicher genügen
und das Publikum befriedigen würde, wenn das Wesentliche

der Sitzung herausgegeben würde; ja, da frage ich zuerst,

waS ist wesentlich oder unwesentlich? Wer ist der Mann,
der es dann genau unterscheidet Wenn Mancher liest, was

von seinen Reden aufgenommen wird, so wird er finden, man
babe gerade das Beste ausgelassen. So ist so groß-r Willkür
Spielraum gelassen, und ich halte dafür, daß entweder kein

amtliches Tagblatt herausgegeben und die Sache der allge-
meinen Industrie überlassen, oder aber fortgefahren werde,
wie es bisher gehalten war. Ich möchte sehr darauf dringen,
daß man es damit auf dem bisherigen Fuße bewenden lasse,

aber untersuche, wie in Hinsicht der Kosten und des schnellen

Erscheinens den Mißbräuchen abgeholfen werden könne.

S i e g e n t h a l e r- Ich verkenne durchaus nicht die gute
Absicht, welche durch dieses System erreicht werden soll, aber ich

möchte gegen den Antrag des Regierungsrathes sprechen. ES

scheint mir sehr gefährlich, wenn die «erHandlungen den periodi-
schen politischen Blättern überlassen werren, d-nn je nachdem das

eine oder andere eine politische Farbe hätte, je nachdem würde

diese oder jene Seite der Verhandlung hervorgehoben, und das

würde sehr einseitig uud parteiisch geschehen, zuoem würde es

sehr böses Blut machen, wenn man die einzige Kontrolle,
welche das Volk über seine Bevollmächtigten hat, demselben

entziehen würde. Es wäre durchaus nicht im Sinne deS

Volkes gehandelt, wenn man die Bekanntmachung der

Verhandlungen des Großen Rath s irgend wie Abbruch thun
würde. Aus diesen und andern Gründen stimme ich durchaus

gegen den Antrag des Re,ie ungsrathes. Ich mache auf-
merksam darauf, wenn man etwa wichtige Verhandlungen
ausführlicher erscheinen lassen will, hat man bann zum Voraus
Konzipienten da? Das ist rein unmöglich. Ich mache auch
aufmersam darauf, wie lächerlich eine solche unvollständige
Bekanntmachung ist, man lese nur die Verhandlungen des

Verfassungsrathcs von 1831 nach.

In g old. Im Interesse der Oeffentlichkeit und der republi-
konischen Einrichtungen könnte ich unmöglich für den Antrag des

NR. stimmen. Unser Volk verlangt zu wissen und zu hören,
ob wir im Sinne und Geiste desselben wirken oder nicht, ob

wir für daS Wohl des Vaterlandes unsere Stimmen abgeben oder

nicht, und damit eS in diese Möglichkeit gesetzt würde, genügt
es nicht, ihm die Tribüne zu überlassen, das Volk schickt seine

Repräsentanten aus allen Gegenden, auch aus solchen, wo es

zu weil hat, um hieher zu laufen in den Großen Rath, sondern

zu Mittheilung der Verhandlungen ist kein anderes Mittel übrig,

als das Tagblatt auf bisherige Weise herauszugeben. Es ist
von Herrn v. Tillier bemerkt worden, eS gebe Redner, die
nicht gern lesen, was sie in frühern Sitzungen gesagt haben,
da» mag möglich sein, aber eben deßwegen, damit sie sich auch
besinnen, was sie sagen und ihrer Meinung treu bleiben, ist
eS nothwendig, daß diese Kontrolle geführt werbe. Ich mache
nur noch auf ein Motiv aufmerksam; seit der neuen Ordnung
der Dinge hat man sehr wichtige Gesetze berathen, welche lief
in daS politische Leben des Volkes eingreifen uns in die Pii-
valverhältnisse. ES genügt da nicht, baß bloß die Hauptmotive

der Reden bekannt gemacht werden, die gar nicht genau
aufgefaßt werden können, wenn der Zusammenhang des Gau-
zen fehlt. Ein Redner, der als Volksvertreter da ist, und
von dem das Volk verlangt, daß er im Interesse te» Vater-
landes wirke, der kann sich nicht damit begnügen, wenn man
nur einzelne Motive heraushebt uns dann nachher den Schluß,
er hat ein Recht zu verlangen, daß der vollständige Zusammen-
hang der Rede bekannt gemacht werbe, damit er sich seiner
Zeit rechtfertigen könne. In dieser Beziehung kann ich den Regie-
rungsrach nicht begreifen ; es wird so viel über die neue Ordnung
der Dinge geschwatzr, und in seinem Interesse ist daS beste Mittel,Allem dem zu entgegnen, wenn die vollständige Publikation
der Verhandlungen durch das Tagblatt dem Volke mitgetheilt
wird, und eS dieselben nachlesen kann, welchen Gang die
öffentlichen Angelegenheiten gehen. Ich mache darauf aufmerk-
sam, daß eS z. «. Männer gibt, die nicht die finanziellen
Mittel haben, Zeitungen zu palten, aber doch das Tagblau
halten können, und baß daher im Interesse der Oeffentlichkeit der
Kostenspunkt durchaus nicht in Betracht zu ziehen ist. Die
Einrichtung, wie sie der RegierungSralh vorschlägt, muß ich
von meiner subj.kliven Ansicht aus für höchst gefährlich be-
zeichnen, ich will viel lieber kein Tagblatt, als ein verstüm-
melles, will viel lieber, man schaffe es ganz ab, als ein
solches Surrogat einzuführen, das unmöglich den Zweck erreichen
kann. Ich setze den Fall, eS tritt ei» Redner auf, der mit
der Regierung nicht einverstanden ist, oder einzelne Arbeiten
der Regierung anficht, wie will wohl die Regierung in einem
solchen Falle sich rechtfertigen, wen» nachher gesagt wird, der
Beamte der Slualskanzlei habe vielleicht Motive und Schlüsse
aus dem Zusammenhange gerissen und absichtlich nicht genau
wieder gegeben? Ich glaube, eS sei für das Interesse der
Regierung gefährlich und für daS Interesse der ein-
zelnen Redner auch, wenn nicht vollständig alle angebrachten
Gründe und Gegengründe aufgenommen werden. Man hat
das Beispiel von andern Kantonen, wo durch das Institut deS
TagblatteS vollständig alle Verhandlungen mitgetheilt werden,
und wo man schon oft froh darüber gewesen ist. Im Großen
Rathe von St. Gallen und von Luzern sind Reben von gegen-
wärligen Mitgliedern abgelesen und verglichen worden mit
solchen, welche sie früher gehalten hatten, und woraus man
dann gesehen, daß ihr politische Gesinnung im scharfen Kon-
traste mir der frühern sei. Wenn dem Volke bloß einzelne
Motive mitgetheilt werden, so kann sich kein öffentliches Ur-
theil über Staatsangelegenheiten bilden, und das Volk kann
sein Wahlrecht nicht gehörig geltend machen; auch ist zu be-
rücksichtigen, daß bei Erlassung von Gesetzen, welche tief in
das Privatleben eingreifen, wie Finanzgesetze u. s. w., eS seh«
gut ist, wenn dann nachher mit den Worten und dem ganzen
Gange der Verhandlungen nachgewiesen werden kann, welche
Absichten gewaltet haben; deßhalb trage ich darauf an, daß
der Vorschlag deS Regierungsrathes nicht angenommen werd».

Funk, Vizepräsident deS RegierungSratheS. Ich habe
schon bemerkt, daß der Vorwurf der Geheimnißkrämerei unge-
gründet sei, sobald Jedermann freien Zutritt zu den Berathungen

des Gr. Rathes offen stehe, aber ich habe auch nicht
gesagt, daß die Oeffentlichkeit der Berathung ein «equivalent
für das Tagblatt sei, daraus ergibt sich, daß Herr Jngold mich
unrichtig verstanden hat; ich weiß gar gut, daß die 12-24, selbst
100-200 Zuhörer auf der Tribüne nicht daS Volk ausmachen.

G a n g uillet. Ich billige ganz die Ansicht, die von
Verschiedenen Seiten erörert worden ist, daß nämlich der An-
trag des RegierungSratheS verwerflich sei, und also die Ver-
Handlungen fernerhin erscheinen sollen, wie bis dahin, ich



glaube, es liege im Sinne der Verfassung, und ich kann nicht
annehme», daß man ihr den Sinn geben könne, den man ihr
nun geben will. Ich glaube hingegen, daß es nothwendig
sei, daß das Erscheinen rascher als bis jetzt Statt habe; es
ist mir bekannt, daß Manuseripte, die von dem Konzipienten dem
Drucker übergeben waren, erst drei Wochen nachher wirklich
erschienen sind. Freilich sagt der Drucker, er sei nur verpflichtet,

alle Tage einen Bogen zu drucken, und ich will glauben,
daß er diesen Vertrag halte, aber wenn es Sitzung » gibt, lie
sieben Bogen ausgeben, so muß die Bekanntmachung der
Sitzungen natürlich weiter und weiter hinausgeschoben werden,
so daß sie endlich erst 6 Wochen nachher erscheinen. Ich mache
den Antrag, daß man dem Regierungsrathe den Auftrag gebe,
dafür zu sorgen, daß daS Manuscript jeweilen am folgenden
Tage gedruckt werde, und daß man soviel Drucker besa ästige,
als zu diesem Zwecke nöthig ist. Ich glaube nicht, laß man
durch den Vorschlag des Regicrungsrathes viel ersparen werde,
vielmehr glaube ich, das Abonnement werde wohl um tausend
Abonnenten vermindert werden.

Blösch. Ich erlaube mir auch noch ein paar Worte.
Die Sache kann aus einem doppelten Gesichtspunkte aufgc-
faßlwerben. auSdewjenigen der Zweckmäßigkeit und auS demjenigen

der Gesetzmäßigkeit. Hauptsächlich deßhalb ist der Standpunkt
verrückt worden, weil man denjenigen der Zweckmäßigkeit
hervorgehoben und denjenigen der Gesetzlichkeit hintan gestellt hat.
Wenn eS sich frägt, ob der Antrag mir der Verfassung
verträglich sei oder unverträglich, so soll man nichts desto weniger

die Frage, ob er zweckmäßig sei, ebenfalls berücksichtigen,
aber erst in zweiter Linie, und in erster Linie die Frage über
die Gesetzmäßigkeit. Bon diesem Standpunkte aus frägt eS

sich: was sagt die Verfassung über diesen Punkt Mir scheint
der Wortlaut demlich, ich verstehe ihn auch nicht, wie ihn
Herr Zahler, sondern wie ihn Herr v. Erlach interpretirt hat.
Der Wortlaut ist der: „Die Verhandlungen des Großen
Rarhcs, der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben, der
Vermögensetal und die Staatsrechnung in möglichst spezifi-
zirtem Auszuge, sollen dem Volke bekannt gemacht werden."
Sassen wir daS beiseits, was über die Staatsrechnungen und daS
Büdgct gesagt ist, und haben wir bloß im Auge, was die Ver-
hanllungen deS Großen Rathes betrifft, so lautet die
Verfassung so: „Die Verhandlungen des Großen Rathes sollen
dem Volke bekannt gemacht werden." Was versteht die
Verfassung unter dem Wortlaute „die Verhandlungen sotten
bekannt gemacht werden?" Wenn Zweifel darüber ist, so frägt
es sich einerseits: was hat bestanden zur Zeit, als die
Verfassung angenommen worden ist? Ohne Zweifel soll das
Gleiche, was damals faktisch bestanden Hal, nach dem Sinne
der Verfassung beibehalten werden. Nun ist es Thatsache,
daß daS Tagblatt damals erschienen ist wie lusher und nicht
auderS, und eS ist daraus zu folgern, daß die Verfassung nicbtS
Anderes damit gemeint haben kann, als daß sie dasselbe
unverändert erhalten wollte. Aber ein zweites Motiv zur In-
terpietariori in diesem Sinne besteht in Zurathziehung der
frühern Berathungen und Verhandlungen über diesen Gegenstand
hier in diesem Saale. Damals ist, wie Herr v. Tillier
herausgehoben hat, gerade in diesem Sinne gesprochen, und eine
Rede geHallen worden, welche in der Beziehung ganz entscheidend

ist. Der gegenwärtige Herr Berichterstatter äußerte sich

nämlich bei jenem Anlasse darüber so: „Es ist früher schon
eine Ansicht geäußert worden, daß man die Großrathsverhand-
lungen, starr einer umfassenden Darstellung derselben, bloß
auszugsweise dem Volke bekannt mache. Bezüglich auf
diese Ansicht, so ist allerdings besser, wenn die bisherige Dar-
stellungsarl beibehalten wird, und zwar weil dieselbe mir dem

z. 32 der Verfassung übereinstimmt, der — v o l l stä n di g e

Bekanntmachung vorschreibt." Wenn nun der nämliche Herr
Berichterstatter damals die Erklärung abgelegt hat, daß der
§. 32 der Verfassung nicht einen Auszug, sondern eine voll-
ständige Darstellung der Verhandlungen wolle, so frage ich,
ob er sich nicht heute gegenüber dem Volke widerspreche, wenn
er auf nicht vollständige Darstellung anträgt? Das ist ein
wichtiger Gesichtspunkt und ich erkläre ganz offen, wenn eS

«ine ganz unnütze und unzweckmäßige Ausgabe wäre, so Härte

ich mich jetzt gebunden gefunden, obschon ich immer dankbar

dafür bin, wenn die Regierung Anträge auf Ersparnisse

bringt. Vom Gesichtspunkte der Gesetzmäßigkeit auS wäre
also der Antrag gerichtet, er ist mit dem klaren Buchstaben
der Verfassung im Widerspruch. Mir scheint nun laut dem

Antrage und laut dem hier erstatteten Rapport deS Herrn
Rapporteurs, man habe nur den finanziellen Gesichtspunkt im
Auge gehabt, und ich gebe sehr gern zu, daß die Andeutung
Von Geheimnißkrämerei nicht begründet sei, ich glaube aber

auch, dieses Wort sei nicht in dem Sinne vorgebracht worden,
wie es Herr alt-Regierungspräsieent Funk ausgefaßt hat;
Herr Zahler hat dem Antrage nicht Geheimnißkrämerei alS
Motiv untergelegt, sondern er hat gesagt, wen« der Antrag
dem Volk bekannt werde, so könnte es darin Geheimnißkrämerei

vermuthen, ob wohl oder übel, und daß das ein großer
Uebelstand sei. Ein großer Uebelstand ist allerding« der

Kostensaufwand, der einen Kostensüberschuß von Fr. 27.000
darstellt; sehr groß ist gewiß auch der Uebelstand der späten
Bekanntmachung. Ich erlaube mir aber auch ein paar
Bemerkungen darüber. WaS die Verspätung anbetrifft, so kann
sie nicht nothwendig der Sache selbst zuzuschreiben fein, weil
die Bekanntmachung der Verhandlungen früher schneller
stattgefunden hat; ich erinnere mich noch sehr gut, daß oft
während unserer Sitzungen selbst noch die Verhandlungen
früherer Sitzungstage herausgegeben wurden » und daß

häufig innerhalb 8 Tagen die Blätter bereits erschienen

waren, statt daß eS jetzt fünf bis sechs Wochen geht.
Wenn frühcrhin eine kleinere Zeit zur Herausgabe
ausreichte, warum jetzt nicht? Ich glaube, daß der Grund
zum Theil im jetzigen Druckakkord liegt, da der Drucker bloß

verpflichtet ist, täglich einen Bogen zu liefern. Das ist früher
nicht gewesen, er hat mehr liefern müssen ; wenn sich nun aber

Herr Weingart auf seinen Akkord stützt, so hat er vollkommen
Recht, aber es war nicht zweckmäßig, auf diese Weise einen

Akkord abzuschließen der Regierung wäre zu empfehlen, bei

Auslauf desselben einen andern Akkord zu treffen. In früherer

Zeit ferner ist jedes gedruckte Blatt sogleich versandt worden,

jetzt läßt man 3 bis 4 Blätter zusammenkommen, indem

man die Blätter nicht mehr besonders, sondern nur jeweilen
mit dem Anzeiger und dem Amtsblatt« versendet. Allein man
muß da dem Publikum auch Rechnung tragen und ihm nicht
zumulhen, Alles auf einmal zu lesen, ein ganzes Pack, das man
in keine Tasche schieben kann. Wenn das Publikum die

Blätttr Tag für Tag bekömmt und nicht später als höchstens

in 8—10 Tagen, so werden sie ja freilich gelesen, und wenn
sie zur jetzigen Stunde weniger gelelen werden, als früher, so

ist es vorzüglich nur dem späten Erscheinen und der unzweckmäßigen

Zusendung zuzuschreiben. Daß die Verhandlungen
im Allgemeinen sehr viel gelesen werden, ist eine Thatsache,
die auch ich ans Erfahrung bezeugen kann. So viel in Bezug

aus den Uebelstand der verspäteten Herausgabe, diesem

kann und muß geholfen werden. WaS den finanziellen Grund
anbetrifft, so ist bereits bemerkt worden, man berechnet nicht,
wie viel weniger an Abonnements eingenommen werden wird,
wenn das Tagblatt den Abonnenten nur noch verstümmelt
zukömmt. Ich will nicht gerade behaupten, daß die

Abonnentenzahl um tausend abnehmen werde, aber auf alle Fälle
wird eine nicht gar geringe Anzahl weniger auf Rechnung ge-
setzt werden können- Herr Fueter hat hervorgehoben und auch

ich möchte die Frage ausstellen: Warum war früher ein Ueber-
schuß von Einnahmen am Amtsblatt herausgekommen und
jetzt ein Ueberschuß von Ausgaben Ist es nicht handgreiflich,

daß da noch andere Umstände influiren müssen,
unabhängig von der Herausgabe desselben, wie sie früher war, als
das Amtsblatt einm Ueberschuß gewährt hat? Es ist nicht
erklärlich, wie plötzlich Frank.n 27,000 Ausfall sein sollen;
mir ist es nicht möglich, deraillirt nachzurechnen, wie sich daS

verhält, bevor die Sache untersucht ist, aber ich habe wenig,
stens den Glauben, daß da Irrthümer obwalten. Einen
Irrthum erläube ich mir hervorzuheben. Der französische Konzi-
pient hat früher ein Taggeld von Fr. Z erhalten; in den

ersten 0 Monaten dieses JahreS hatten wir 44 Sitzungen, das
würde Fr. 220 auswachen, statt dessen stehr der französische

Konzipiern mir Fr. 800 im Rapporte. Offenbar ist da ein



Irrthum vorhanden, wie fich daS verhält, weiß ich nicht, ich

habe wohl gehört, daß der französische Redaktor künftig Fr.
1600 Besoldung erhalten solle, die Hälfte davon wird Fr. 800
ausmachen, aber gleichzeitig sagt man unS, er sei noch nicht
angestellt, und in der That ist mir nicht bekannt, daß ein

französischer Stenograph angestellt sei, der nach dem Dekrete

vom April 1847 gleichzeitig als Uebersctzer in der Staats-
kanzlet Hülfe leiste. Aber die Frage hat noch eine andere

Seile, — die politische, und zwar fasse ich zunächst diejenige
Stellung ins Auge, in welcher ich mich gegenwärtig in
dieser Versammlung befinde, die Stellung der Minorität. Ich
bin gewohnt, hier stets frei und offen zu stimmen, und wenn
auch meine Meinung in der Minorität bleibt, so bin ich weit
davon entfernt, der Majorität böse Absichten zuzutrauen. Da«
gleiche soll ich aber von isr auch gegen mich erwarten. Ich
erkläre ab.r rund heraus, sobals nur ein Auszug der

Verhandlungen, bearbeitet durch die Scaatskanzlei herauskömmt,
werde ich gegen jede Bezeichnung und Benennung meines
Namens darin peorestiren. Man gebe meine Reben, wie ich fie

gehalten habe, ich werde stelS dazu stehen, aber gegen jede

Verstümmlung verwahre ich mich ; lieber will ich dann nichts!
Und in welcher Lage ist die Minorität, wenn die Zensur über
fie von der Mehrheit ausgeübt wird? Das mag vielleicht jetzt
die Mehrheit nicht fühlen, aber — die Räder gehen ringsum, Herr
Präsident, meine Herren, — es kann eine Zeit kommen, wo dann
diese Stellung vielleicht besser gefühlt wird. Ich müßte j-deS

Zurrauen, jeden Werth, den ich dem Verhandlungsblatte
biS dahin beigemessen habe, völlig beiseits lassen. ES wurde
das ganz richtig hier auch voa Seite der Majorität dargestellt

; sie hat in dieser Beziehung die gleiche» Rücksichten.

Ich will gern zugeben, daß nur die fi-ianzulle Berechnung den

Antrag veranlaßt hat, aber ich behaupte, daß eine solche

abgekürzte Herausgabe der Verhandlungen mancherlei Mißtrauen
erregen würde und üble Interpretationen bei den Lesern, so

daß in dieser Beziehung die Mehrheit und die Minderheit daS

gleiche Interesse hat, daß die Verhandlungen entweder
vollständig, treu und wahr erscheinen, oder gar nicht. Ich schließe

daher in erster Linie zu dem Antrage, daß die Verhandlungs-
blätter in bisheriger Form beibehalten, und d^ß der Regie-
rungSrath beauftragt werden solle, Vorschläge zu bringen, wie
dem verspäteten Erscheinen und den großen Kosten deS
Tagblattes auf andere Weise abzuhelfen sei; in zweiter Linie dann,
wenn daS Tagblatt nicht aus dem bisherigen Fuße fortgesetzt
werden sollte, stelle ich den bestimmten Antrag, dasselbe ganz
abzuschaffen.

M a t t h y s. Wenn ich nicht irre, so habe ich bei An.
laß der Berathung deö Gesetzes über die Organisation der
Baudireklion bemerk', eS könnten vielleicht auf der Herausgabe

der Verhandlungen Ersparnisse gmacht werden, damit
dann eine politechnischc Anstalt ins Leben gerufen werden
könne, es wäre nun möglich, daß meine damalige Aeußerung
einigen Einfluß auf den gegenwärtigen Antrag des Regie-
rungsralheS gehabt hätte, und deßwegen finde ich mich
veranlaßt, daS Wort ebenfalls zu ergreifen. Ich gestehe nun
offen, daß nach seitheriger näherer Prüfung ich nicht dafür
halte, daß ein Auszug, wie ihn der Regierungsrath vorschlägt
bezüglich der Verhandlungen des Großen Rathes, in
Einklang gebracht werden könne mit den Bestimmungen der
Verfassung. Ich stimme in dieser Beziehung derjenigen
Interpretation der Verfassung bei, welche Herr Blösch und Herr
v. Erlach gebracht haben, obschon ich finde, in den Worten
deS 8. 32 der Verfassung, welcher sagt, „die Verhandlungen
des Großen Rathes sollen dem Volke bekannt gemacht werden,"
liege ein Begriff, den man näher oder weiter nehmen könne.
Aver weil der Herr Berichterstatter des Verfassungsrathes in
der Verhandlung über den §. 32 ausdrücklich erklärt hat, dieses

Institut habe bis dahin eben so bestanden, so kann ich
wenigstens nichts anderes finden, als daß der Verfassungsralh
eS dannzumal so angesehen hat, daß das Institut der
Verhandlungsblätter des Großen Rathes wesentlich im Sinne deS

damaligen Zustandes beibehalten werden solle. Was nun die
Gründe anbetrifft, die den Regierungsrath bestimmt haben,
den Vorschlag zu bringen, so bestehen sie darin, daß er sagt,

die Verhandlungen werden sehr spät bekannt gemacht. In dieser
Beziehung kann man mit Recht erwiedern, der wesentliche
Fehler liege beim Drucker, und es ist nicht möglich, daß nur
eine einzige Person den Druck besorgen könne, sondern, wen»
eS nothwendig ist, so soll man ihn bei zwei, drei Drucker»
besorgen lassen, .und wenn dann auch für schnelle Spedition
gesorgt wird, so ist diesem Uebclstande abgeholfen. Ferner sagt
der RegierungSrath, es verursache große Auslagen; eS thut
mir allerdings weh, daß wir ein solches Defizit haben, aber
ich glaube, man könne d-n Preis deS Abonnements wenigstens
um 2—3 Franken erhöhen, es sei noch nicht zu viel dafür
bezahlt. In dieser Beziehung würde sich in Zukunft kein so

großes Defizit herau'stellen, und zuverläßig werden künftig
auch nicht so viele und so lange Gcoßrarhssitzungen gehalten
werden, wie gegenwärtig. Noch einen Umstand muß ich
erwähnen, so lange die »etzige Regierung zusammen gesetzt ist,
wie gegenwärtig, so ist eS eine andere Sache, aber die
gegenwärtigen Mitglieder find auf 4J,hre gewählt, und in vier
Jahren kann sich sehr Manches ereignen, eS ist möglich, daß
die gegenwärtige Regierung oder eine Regierung, die an ihre»
Platz tritt, eine andere Stellung einnimmt zum Großen Rathe,
würde eS dan» ni Ht zur Garantie deS Großen RatheS die-
neu, daß seine Verhandluugen so mitgetheilt würden, wie fie
wörtlich statt gehabt haben Es ist möglich, daß gerade
diejenige Partei, die jetzt dominirt, fich,in 6 Jahren in der
Minderheit befindet und gegen die RegieruugSgewalt und gegen
die Majorität des Großen RatheS auftreten muß, vermöge
ihrer beschworenen Pflichten, von da srägl sich dann: find
dannzumal die Mitglieder des Großen Rathas oder allenfalls
die Minorität desselben in ihren Augen nicht froh, wenn ei»
unabhängiges Tagdlatt da ist? Ich behaupte ja, Sie wissen,
die abgetretene Regierung hat den Landboten eingeführt, es
ist bekannt, daß auf Kosten der Siaarskanzlei Voten, die hier
gehalten wurden, aufgezeichnet wurden, aber lesen S e die
betreffenden Nummern nach zur Zeit der Bewegung, Sie werden

finden, daß einzelne gar nicht gerreu bärgest llt find. So
ist eS auch der Fall in den Zeirungsblättern, wenn heut zu
Tage ein Blatt eristircn will, so muß es mehr oder weniger
ein Parreiblatt sein, eS muß eine bestimmte Anficht öffentlich
auSsprechen, aber indem die öffentlichen Blätter dieseS müssen,
werden fie auch die einzelnen Reden, welche Mitglieder des
Großen Rathes halten, von diesem Parleistandpunkt aus
auffassen und darstellen. Also haben die Majorität und die
Minorität das gleiche Jnleress->, daß daS Institut deS Tagblat-
teS wesentlich in bisherigem Umfange fort eristire. DaS find
die Grünte und Ansichten, die mich bewegen, gegen den
Antrag zu stimmen.

Tschif feli. Wir diSkutiren weitläufig und ernstlich z«
dem sehr löblichen Zwecke, dem Staate Ersparnisse zu machen,
allein ich befürchte, daß die sehr gut gemeinten Absichten deS

Regierungsrathes und die unseligen keinen andern Erfolg
haben werden, als aufs mindeste 500 Fr. unnütze Kosten zu
verursachen Ich will annehmen, daß ungefähr 110 Mitglieder

in der Versammlung anwe end seien, und da die Dienste,
welche wir dem Vaterlande leisten, im Verhältniß von 35 Btz.
per Tag bezahlt werden, so wird der heurige Tag 130 Fr.
kosten, die Kosten deS Stenographen und deS Drucks der
Verhandlungen nicht inbegriffen; ich sage unnütz, denn daS
Resultat der Berathung ist leicht voraus zu sehen, indem fast
alle Mitglieder der Versammlung mit zum Voraus gefaßte«
Entschlüsse über eine so einfache Sache hieher gekommen find.
Demzufolge nehme ich die Freiheit, zu verlangen, daß die
Umfrage geschlossen werde.

Aubry. Diejenigen, welche geglaubt haben, daß daS
Tagblatt der Verhandlungen deS Großen RatheS eineS
gewaltsamen TodeS sterben werde, können beruhigt sein, daS

Tagblatt wird dem von der Vollziehungsbehörde gemachten
Versuche nicht zum Opfer fallen. Ich weiß wahrlich nicht,
waS dieselbe im Auge gehabt hat, aiS fie unS daS in Berathung

liegende Dekret vorschlug. Dasselbe erinnert mich zum
Theil an die Bücherauflagen all usum velpkini (zum Gebrauch
des Kronprinzen von Frankreich), aydernthcilS an den »Land-



boten" oder „Sesselboten" ung'ück'eligen Andenkins, und g-
rade wenn man ten Vorfahren schwere Fehler hat machen und
Ach die Grube hat graben lehen, so wäre es der Fall gewesen,
zu hoffen, daß man d n gleichen Fehler vermeiden, und sich
nicht auf diese Art eine Niederlage bereiten würde. Den
wahren Beweggrund hat man aufgedeckt, nämlich daß gewisse
Leute die Treue der Stenographen nicht gar zu sehr lieben;
sie haben es nicht gerne, wenn ma r ihnen sagt : Ihr habet zu
jener Zeit in diesem Sinne gesprochen, heute sprechet Ihr in
einem entgegengesetzten Sinne. Ich habe kein sehr gules Ge-
dächtniß, als man Ihnen jedoch Kredite für das Míliràrwesen
abverlangte, habe ich über die BolkSsouveränerät, über die
Verfassung, über den Eid, den man derselben schwört, eine
diametral entgegengesetzte Sprache führen hören » als jene,
die man vor achtzehn Monaten führte. Damals stützte man
Ach gar sehr auf den Volkswillen, heute aber sagt man Ihnen,
daß eine Volksabstimmung eine Verletzung der Verfassung,
eine Revolution wäre. Auf der andern Seite hat man den
Berichterstatter deS Berfassungsrathes angeführt, welcher darauf

beharrre, daß die Verhandlungen deS Großen Rathes
vollständig gegeben würden, wie dieß dazumal gebräuchlich
war, und daß sie nicht aus eine summarische Analyse beschränkt
würden. So viel mich betrifft, huldige ich der Ansicht des
Herrn Blösch; wenn man die Berathungen nur kurz zusammenfassen

will, so ziehe ich vor, daß man daS Tagblair eher ganz
aufhebe, alS mich mit dem zufrieden zu geben, waS durch den
Destillirkolben der Staatsbehörde gegangen sein würde Man
beruft sich als Grund der Maßregel auf die Unkosten und die späte
Erscheinung des Tagblattes; allein wie will man diese Maßregel

mit dem z. L2 der Verfassung in Uebereinstimmung
bringen, welcher vorschreibt, daß die Verhandlungen zum
Nutzen des Publikums auf möglichst umständliche Weise
bekannt gemacht werden sollen? DaS ist der einzige Weg,
vermittelst welchem man in den entfernter» Gegenden wissen
kann, was hier vorgeht, aus welchen man nicht hicher kömmt,
um die Maschine in dem Laufe ihrer Verrichtungen zu sehen,
sondern man bezahlt, um dieselbe gehen zu machen. Es ist
klar, daß die beantragte Maßregel nur zu einer Art Zensur
führen kann, welche durch denjenigen ausgeübt würde, welcher
mit allfälliger Abfassung deS Auszugs beauftragt wäre, welcher

an die Stelle der vollständigen Verhandlungsblätter treten
sollte. In diesem Jahrhundert der Oeffenllichkeit, wo alles,
was in den berathenden Versammlungen vorgeht, an's helle
Tageslicht geliefert werden muß, möchte ich fragen, ob es am
Kanron Bern sei, die Initiative mit einer Maßregel zu
nehmen, welche das Publikum verhindert, vertraut mir demjenigen

zu sein, was seine Srellverceeter thun und sagen. Man
spricht uns von Ersparniß, allein ist es für's erste wohl ganz
sicher, daß der Auszug, von dem man uns spricht, nicht eben
so beträchtliche Kosten veranlasse? denn für eine Arbeit dieser
Art bedarf eS Leute von großer Tüchtigkeit, denn es ist leichter

eine Rede Wort für Wort wieder zu geben, als die
Q imteffenz derselben zu liefern, besonders wenn keine solche
darin liegt» und eine solche Aufgabe erfordert die Mitwirkung
mehrerer Köpfe, denn eS bedarf einer fortwährenden geistigen
Anstrengung, die vielleicht eben so ermüdend ist, als jene des
Stenographen. Wenn sich die beantragte Maßregel noch auf
Beschwerden, auf Petitionen gründen würde allein ich
weiß nichts davon » daß dergleichen von irgend einem Theile
deS Landes eingelaufen wären. — Man sagt uns, das Tag-
blut werte nicht gelesen, allein es ist gerade das Gegentheil;
man erwartet dasselbe jeweilcn mit Ungeduld, um ein wenig
zu wissen, waS in den höhern Regionen vorgeht. Möchte
man vielleicht unsere Verhandlungen mit einem dichten Schleier
umziehen, und uns wie die Kardinäle in einem Konklave halten,

von wo aus Tropfen für Tropfen dasjenige dcstilliren
würde, was man auswärts wissen soll? Allein dieß wird nicht
stattfi iten: ich bemerke, daß der Herr Präsident des Regie-
rungsrathes, im Vorgefühl der Niederlage, verneinende Zeichen

macht. Ich habe seine Rede als eine Vorbereitung zum
Zurückziehen des Beschlusses aufgefaßt, und er hat hierin wie
ein gewrntler General gehandelt, welcher weiß, daß ein wohl»
ausgeführter Rückzug für einen Sieg gilt. Ich denke, daß der
Herr Berichterstatter von der nämlichen Taktik Gebrauch

machen» und der Deckung d?s RückzngeS die Krone
aufsetzen werde. — EtwaS ist mir ganz beoàrs aufgefallene
nämlich daß das ehemalige „Amtsblatt" für das Büdger ein-
Einnahmêquelle von mehrern kausend Franken war; auf ein,
mal hat sich diese Hälssquelle in ein Znfizic von 25,(X)V Fr.
verwandelt, zu dessen Ertrag man nickt mehr starke Schultern
genug zu haben glaubt, nachdem man io große Lücken in unsere

Finanzen gemacht hat. Alles zusammen gefaßt, ist in
den vorgelegten Zahlen erwiesener Maßen ein Irrthum. Ich
bin überzeugt, daß der Herr Finanzvirekior dem Uebel
Abhülfe zu schaffen wissen wird; dieß ist um so dringender, als
die projeklirle Ersparniß in Wirklichkeit keine solche ist. Ich
schließe auf Verwerfung deS Dekrets und unterstütze das von
Herrn Blösch Angebrachte.

Stockm ar, RegierungSrath. Der Präopinant spricht
von Rückzug und Nieverlage. Man schlägt vor einem Feinee
zum Rückzüge; allein der RegierungSrath betrachtet weder den
Großen Rath noch daS Volk als Gegner. ES gab eine
andere Regieuung, welche, nachdem sie das Zutrauen deS Volkes
verloren hatte, sich nicht aus würdige Weise zurück zu ziehen
verstand, und den günstigen Augenblick für einen ehrenhafte«
Rücktritt nicht zu ergreifen wußte; die gegenwärtige Regierung
ist, wie ich hoffe» weit davon entfernt, Ach in diewr Stellung
zu befinden. Sie hat zweierlei Uebelstände vor sich; einerseits

eine beträchtliche Ausgabe» andererseits öffentliche
Bekanntmachungen, die wegen der Langsamkeit, mit welcher sie

erscheinen, für das Publikum alles Interesse verlieren, welckeS
sie darbieten sollten. Die Regierung hat diesen Uebelständen
abhelfen wollen, allein ihre Absicht hat nicht dahin gehen können,

der Oeffenllichkeit Abbruch zu thun, sie, die als die erste
unter allen Regierungen, ihre Verhandlungen öffentlich
gemacht hat. Die Maßregeln, welche sie Ihnen vorschlagen zu
sollen geglaubt hat, erhalten Ihre Zustimmung nicht, meine
Herren, man behauptet, dieß sei eine Niederlage, wie wenn
Sie der alle Große Rath wären » welcher während mehrere«
Jahren unter der Vormundschaft des Regierungsrakhes stand;
ich habe eine größere Meinung vom jetzigen Großen Rath,
welcher die Anträge des RegierungSratheS verwerfen kann,
ohne daß dieser letztere dieß für eine Niederlage nimmt; eS

ist ein Beweis von der Unabhängigkeit, welche die Verfassung
ihm beilegt und die er sich niemals entreißen lassen soll. —
Die Disk» sion, welche stall gehabt hat, wird nicht fruchtlos
sein; der RegierungSrath kennt nunmehr den Willen deS

Großen Rathes über diesen Gegenstand; er wird alle Mittel
aussuchen, eine möglichst rasche Bekanntmachung mit den möglichst

geringen Kosten zu erzielen.

Funk, Vizepräsident des RR. Herr Aubry hat mich
vorhin mit gewissen Worten angegriffen, als hätte ich durch
mein Votum gewissermaßen den Rückzug deS RegierungSratheS
angetreten; ich weiß nicht, welchen Auêgang die heutige
Berathung über den Vortrag deS RegierungSratheS haben wird,
ich erinnere mich aber sehr gut, daß, als Herr Aubry noch
an der Regierung war, es in derselben Mitglieder gab, die,
wenn sie ungefähr halten merken können, daß die Stimmung
des Großen Rathes einem Antrage nicht günstig war, den sie

selbst im Regierungsralhe unterstützt hatten, dann den Berichterstatter

stecken ließln, und dann nicht oazu stimmten. Heute
haben sich aber die Mitglieder des Regierungsraches zur Pflicht
gemacht, zu erklären, was für Gründe diese Behörde gehabt
hat, diesen Antrag zu bringen. Wie Herr Stockmar gesagt
hat, so liegt auch in meiner Seele kein Gedanke taran, der
Große Rath werde jederzeit alles, was der Regierungsralh
ihm vorlegt, genehmigen; er wird jederzeit handeln, wie er
eS für seine Pflicht hält. Noch eine andere Fra^e hat Herr
Aubry gestellt, ob das Dekret mit der Verfassung verträglich
sei, oder nicht; wenn wan diese Frage so unzweideutig
entschieden annimmt, wie es der R dner angcnomm n hat, liegt
darin gewisser Maßen der Vorwurf, als wenn der RegierungSrath

ein Dekret, daS im Widerspruch mit der Verfassung liegt,
gebracht habe. Offenbar ist das aber nicht der Fall, der Re»
gieruugsrath hat die Sache gerade so aufgefaßt» wie sie ir»
EingangSrapporte entwickelt wurde, und er hat nicht geglaubt,
daß die Verhandlungen des Großen Rathes das enthalten
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sollen, was jedes Mitglied Wort für Wort anbringe, sondern
daß die Havptbestandlhcile im Druck erscheinen sollen.
Bedenken Sie übrigens daß bis dahin die Tagblätter der

Verhandlungen gar keinen offiziellen Charakter hatten, denn von
Ansang an steht am Kopse derselben „nicht offiziell", und fie

werden auch künftighin keinen offiziellen Charakter haben. Was
die vielen gehässigen Anspielungen u. s. w. des Herrn Aubry
betrifft, so bitte ich die Versammlung, sich durch alleS dieses

nicht an den guten Absichten des Regierungsrathcs irre machen

zu lassen. Uebrigens ist meine Bitte, wie ich überzeugt bin,
nicht einmal nöthig.

Niggeler. Ich bin in dieser wichtigen Frage
unschlüssig in den Großen Rath gekommen, und habe am Morgen

selbst nicht gewußt, wie ich mich auSsprecheu werde. Ich
muß bekennen, anfänglich bin ich geneigt gewesen, auch zur
Beschränkung deS Tagblattes zu stimmen, indeß die Gründe,
die heute hier für die Beibehaltung vorgebracht worden find,
scheinen so triftig, daß ich mich gegen den Regierungsrath
aussprcchen muß, namentlich in Rückficht auf die vollständige
Oeffentlichkeit, welche durch die Verfassung geboten ist; und
auch in sofern der Gang der Verhandlung gezeigt har, daß
eine große Menge Redner sich in diesem Siune ausspricht.
Ich würde aber nicht das Wort ergriffen haben, wenn man nicht
von gewisser Seite gesucht hätte, der Sache eine Seite zur
Verdächtigung gegenüber dem Regierungsrathe abzugewinnen.
So wie ich gegen den Antrag spreche, so muß ich auf der
andern Seite der Regierung auch die Gerechtigkeit widerfahren
lassen, daß ich nicht dafür halten kann, daß irgendwie ein
Hintergedanke geherrscht habe. Der einzige Grund waren
einerseits die großen Kosten und andererseits die vielen Klagen
über das langsame Erscheinen. Die Regierung hat geglaubt,
daß auf einer Seite daS Tagblatt seinem Zweck- nicht
entspreche, und auf der andern Seite gar zu viel koste, das find
die einzigen Gründe. Daß er aber dadurch die Oeffentlichkeit
hätte vernichten wollen, wie dieß namentlich von Mitgliedern
befürchtet und ausgesprochen worden ist, daß glaube ich durchaus

nicht. ES ist namentlich von einer Seite bemerkt worden,

-S seien in letzter Zeit von verschiedenen Rednern ganz
andere Grundsätze geltend gemacht worden, als vor 15
Monaten namentlich insofern es die Vorlage der Frage
um Auflösung des Sonderbundes an das Volk anbetrifft.
Ich glaube nicht, daß dieses der Fall ist. Diese Ansicht
gründet fich darauf, daß die Vorlage der Auflösung des
Sonderbundes an das Volk, welche in letzter Groß,
rathsfitzung geltend gemacht werden wollte, von den
Rednern, auf die man anspielte, als unzulässig dargestellt

worden sei, weil sie der Verfassung widerstreite, und
daß man früherhin gesagt habe, das Volk könne jeden Augenblick

seine Vollmacht an den Großen Rath zurückziehen. Zch
glaube, beide Grundsätze seien durchaus richtig, ich glaube

nicht, daß hierin diese Redner fich irgend eineS Widerspruches
schuldig gemacht haben Ich glaube,das Volk kann allerdings jeden

Augenblick seine Verfassung ändern, ohue an Formen gebunden

zu sein. Das Volk kann fich in nichts gebunden geben,
aber das Volk selbst kann fich nicht, ohne eine wirkliche
Verfassungsänderung oder Erneuerung der Verfassung zu
beschließen, über die Verfassung hinaussetzen und in daS

verfassungsmäßige Wirken der Behörden eingreifen. Diese beide«

Sätze können nebeneinander bestehen, daS Volk kann jeden
Augenblick beschließen, die Verfassung zu ändern, aber es kann
in einzelnen Fällen keine solchen Beschlüsse fassen und in einzelne

Fragen eingreifen. Die Verfassung würde bei solchen

Beschlüssen in Wirklichkeit gar nicht mehr bestehen. ES ist
von verschiedenen Seiten bemerkt worden, eS sei doch

auffallend, wie daö Tagblatt und das Amtsblatt, daS biS-
dahin eine Ginnapmsquelle für den Staat war, nun auf einmal

eine Last werden könne; wie man fich darüber aus den

heutigen Tag verwundern kann, kann ich nicht begreifen, so

wenig als die Herren Redner daS Andere. DaS ist gerade
so, alS wenn man nicht begreifen wollte, daß 3x3--i> sei,

in vorigen Zeiten gab es etwa 12 GroßrathSfitzungen in einen»

Jahre, und in diesem Jahre wurden bereits etwa 3-4 Mal
mehr Sitzungen geHallen, als in den letzten 2 bis 3 Jahren.
In Zukunft natürlich wird jedenfalls die Anzahl abnehmen.

Die Druckkosten, die dem Drucker bezahlt werden,
sind gegenwärtig geringer als früher, aber es ist ganz natürlich,

daß es einen Unterschied macht, wenn ein Paar Sitzungen

oder aber 1l) Mal mehr Sitzungen statthaben; daS ist
bald ausgerechnet, und wenn man hier nicht etwa absichtlich
verdächtigen »rill, muß man auch begreifen können, daß diè

vermehrten Sitzungen und Verhandlungen mehr Kosten
Verursachen müssen. Was dann die Beschleunigung der Herausgabe

betrifft, so glaube ich auch, es könnte viel mehr geleistet

werden, als bisher, wenn namentlich die Konzipiente«
sich in die Arbeit theilen, und auch die Drucker sich mehr
anstrengen würden. Ich schließe demnach dahin, daß der Antrag
deS Regierungsrathcs verworfen, dagegen aber dem
Regierungsrath der Auftrag gegeben werde, zu untersuchen, wie
dem Uebelstande abgeholfen werden könne.

(Schluß folgt.)

Für die Redaktion

L. Jäggi-Sistl er.
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(Schluß der sechsten Sitzung. — Samstag den 18. Septem¬
ber 1847. — Fortsetzung der Berathung über den Vortrag

der Finanzbirekri on mit DekrelSenl-
wurf, daS Tagblatt des Großen Rathes
betreffend.)

Herr Finanzdirektor als Berichterstatter. Ich will mich
sokurzalS möglich fassen, um nicht wieder aufdaS zurückzukommen,
was bereits von einem andern Retner zur Begründung und
Verwerfung des Antrages gesagt worden ist, und also bloß zur
Berichtigung einiger Anführungen, die zu Mißverständnissen
führen könnten, das Wort ergreifen. Sie haben die Gründe
gehört, warum der RegierungSrakh geglaubt hat, man solle
in den Antrag eintreten, und haben aut der andern Seite die
Gründe derjenigen gehört, die diesen Antrag nickt empfehlenS-
werth finden. Diese Gründe nämlich bestehen vorzüglich da-
rin, — zunächst daß der Grundsatz der Oeffentlichkeit in der

Verfassung für dieses Institut volle Oeffentlichkeit erheischt,
so vollständig als möglich, wie bisher. ES wurde von Seiten

mehrerer behaupter, der Antrag wäre gewissermaßen eine
Abschaffung der Oeffentlichkeit, eine Geheimnißkrämeret. Was
das betrifft, bemerke ich, daß ich jedenfalls auch sehr

an der Oeffentlichkeit der Staatsverwaltung und der
Verhandlungen des Großen Rathes hange und glaube, daß darin
eine wesentliche Garantie für eine gerechte und gute Verwaltung

liege, und für das Recht deS Volkes, die Behörden zu
überwachen; aber wenn man behauptet, wenn man ein Bischen

von dem gegenwärtigen ModuS abschweife, so sei damit
alle Ocffentlickkeir vernichtet, es fei damit der Uebergang zur
Geheimnißkrämeret gemacht, so ist daS zu weit gegangen. In
keinem andern Staate oder Kantone der Sckweiz ist das
Institut eingeführt, wie wir es hier haben. Man sagt, das
politische Interesse erheische, daß dasselbe in bisheriger Art
fortbestehe, auch da bin ich einverstanden, daß ich eS

für sehr wichtig erachte, daß das Volk immer erfahre,
waS die Behörden verhandeln, in Sacken, welche für
das Volk von großem politischem oder praktischem Interesse
find, und zwar, was alle einzelnen Mitglieder gciprochen
haben. Aber » wenn der Regierungsrath einen Antrag auf
Beschränkung gebracht hat, so hat er auch nicht das politische
Interesse des Volkes erlödten, ersticken und eine Ruhe herbeiführen

wollen, wie fie von gewisser Seile gewünscht wird, eine

Ruhe, wo die Betheiligung des Volkes an den öffentlichen
Angelegenheiten vernichtet wäre; das hat auch der Negierungs-
rath nicht thun wollen. Man sagt, eS sei zweckmäßig, baß das
Volk seine einzelnen Vertreter kontroliren könne, daß ihre
Reben aufgeschrieben und gedruckt werden; ich bin ciêerstan-
den, daß es unendlich wichtig für daS Volk ist, daß in diesem

Bezug eine Kontrolle stattfinden könne; aber, wenn der Re-

gierungsrath einen Antrag gebracht hat» diese Herausgabe zu
movifiziren, hat er nicht die Interessen des Volke» unterdrücket
wollen, denn auch in andern Kantonen besteht diese Anstalt,
wie fie hier bisher bestund, nicht, und dennoch können dort die
Reden und Boten der Vertreter so gut wie hier beaufsichtigt
werden. Herr Jngold hat sich auf St. Gallen, auf Luzern
berufen, um zu zeigen, wie wichtig eS sei, die Reden von
Staatsmännern von früherer Zeit nachlesen zu können; das
ist auf der^ eine» Seite richtig, auf der andern aber nicht,
gerade in St. Gallen und Luzern besteht da» Institut» wie
wir eS hier haben, nicht, und die Reden find gleichwohl
bekannt geworden, wenn auch eine andere Organisation der
Oeffentlichkeit da gewesen ist. Dort wird die Bekanntmachung
entweder den Zeitungen überlassen oder dafür gesorgt, daß bei
allen wichtigen Verhandlungen einzelne wichtige Reden schrift-
lich abgegeben werden. Solche wichtige Reden haben immer
Organe gefunden, durch welche fie ins Publikum gekommen
sind; in dieser Hinsicht hatte das Publikum eben so gute
Garantien als hier. Endlich ist noch ein Grund angeführt worden;

man hat die Frage aufgeworfen namentlich in Bezug
auf die Gesetzmäßigkeit und hat auf die Verfassung hingewiesen

und behauptet, daß diese die vollständige Bekanntmachung
gebiete, und daß also in Rücksicht darauf der Antrag nicht
verfassungsmäßig sei, man hat sich in der Beziehung auf den
Berichterstatter berufen, namentlich auf seine Berichterstattung
zu dem Dekrete vom 23. April. Damals habe ich nämlich aus-
gesprochen, daß allerdings in Uebereinstimmung mit den Ver-
fassungsrarhsverhandlungen, die Verfassung verlange, daß
vollständige Veröffentlichung stallfinde. Das wiederhole ich auch
heute, ich habe noch immer die Ansicht, wie damals, daß der
VerfassungSrath die Veröffentlichung der Verbandlungen in
diesem Sinne verstanden habe, so wie die damaligen Verhandlungen

bekannt gemacht wurden. Man hat in dieser Beziehung
die gleiche Frage aufgeworfen im Regierungsrathe und hat
darauf aufmersam gemacht, indeß hat der Regierungsrath
selbst gefunden, daß allerdings die Bekanntmachung nothwendig

sei, aber ob etwas mehr oder weniger vollständig, darüber
lasse der Buchstabe des §. 32 doch so viel freien Spielraum,
daß er nicht eine so vollständige Bekanntmachung vorschreibe,
wo gar kein Wort ausgelassen werden dürfe. Zwischen einer
solchen Mittheilung und einer bloß ganz summarischen ist noch
ein groß r Unterschied, es ist höchst relativ, ob man unter
dem Begriffe Bekanntmachung eine mehr oder minder vollstän-
dige Bekanntmachung annehmen will. Die Ansicht habe ich
noch immer wie früher, daß man im Verfassungsrath die bis-
herige Bekanntmachung im Auge hatte, aber die Redaktion ist
nicht so gebietend für die Behörde, daß nicht ein Mehr oder
ein Minder eintreten könnte. Die Gründe für und gegen find
nun angeführt worden, und Sie können nun durchaus frei
urlheilen, und der Regicrunsrath wird sich dem Entscheide
fügen er hat aber geglaubt, den Antrag hieher bringe zu
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sollen, mir Rücksicht auf die Kosten. Das Büdget halte Fr.
4(100 Uebcrschuß der Einnahmen auf dem Amtsdlarle, und
wie Sie nun sehen, kommt ein Defizit von Fr. 25,000 heraus,
da harte der Regierungsrath kommen und sagen müssen, was
soll da gcscheh n? Wenn Sie nun beschließen wollen,-
das Defizit zu decken und das Tagblarr fortbestehen zu
lassen, so wird der Regierungsralh das zu vollziehen ha.
be». Daß politische Absichten im Spiel gewesen seien,
diese Andeutungen müssen entschieden zu>ückgcwiesen werden.
Ich komme aus einzelne 'Bemerkungen zurück, bezüglich auf
Mißrechnungen, denen die Größe des Defizits zugeschrieben
worden ist. Man har sich verwundert, waium in den letzten

Iahren 1639-43 das Tagblarr einen Ueberschuß gezeigt hat,
und jetzt im Jahr 1847 auf einmal ein Defizit von Fr. 25,000.
Man hat gesagt, man könne das nicht begreisen, man hat gewissermaßen

andeuten wollen, der Druckakkord könnte Schuld sein :e.
Darüber muß ich bemerken, daß es allerdings sehr begreiflich
ist, baß das Amtsblatt im Jahr 1847 mehr kosten muß alS
srüherhin. Was zunächst da» Amtsblatt anbetrifft, war es

viel umfangreicher als in frühern Jahren, die Inserate zwar
werden bezahlt, aber was den amtlichen Theil, die vielen

amtlichen Publikationen betrifft, ist das nicht d.r Fall. Wenn
dasselbe früher drei Bogen stark war, so war das sehr viel,
jetzt hält es gewöhnlich 4 Bogen, fast einen oder anderhalben
Bogen wöchentlich mehr als bisher, die nicht bezahlt werben.
Der zweite Grund ist der, baß die Gesctzeskollekiion viel mehr
kostet, als früher, eS sind in dem Jahre schon zwei Bände
Gesetze und Dekrete herausgekommen, und auch der Druck
derselben muß also mehr kosten, alS bisher. Endlich die

Großrathsverhandlungen selbst, wenn sie aus 150 bis 200

Bogen kommen, ober nur 40 bis 50, also auf 4, 5, 6 Mal
mehr als bisher, müssen natürlich auch viel mehr Auslagen
für Druck und Expedition verursachen, als bisher. Was den

Druckerakkord betrifft, bemerke ich, daß, als nach dem Ende deS

JahrcS 1810 der Akkord mit rem bisherigen Drucker ausgelaufen

war, eine neue Konkurrenz stattgeiunben hat, und baß

in Folge dieser Konkurrenz der Druck pingegeben worden ist

an diejenigen Drucker, die in Bezug auf den Preis die

annehmlichsten Anerbieten gemacht hatten. So wurde viel wohl-
iei'erakkordirt alsvorher, wasnamenclich das Amtsblatt betrifft,
so kostet gegenwärtig der Bogen 4 oder 5 Fr. weniger alö früher.
Bei den Behandlungen ist es im Verhältnisse der gleiche Fall,
bei der GesetzeSkollektton ebenfalls. Daraus e-gieor sich ganz
klar, daß der Tu uckpreis keine Ursache des Ausfalles avgiebl.
Man hat darauf hingewieien, der französische Stenograph habe
bis dahin nur ein Taggeld von Fr. 5 per Sitzung gehabt, hier
seien jedoch Fr. 800 für das erste Halbjahr 1847 berechnet,
währenddem er nach der Zahl der Sitzungen nm so und so viel Franken

erhalten Härte- Diese Bemerkung ist allerdings richtig,
insofern als das Taggeld nur Fr. 5 beträgt, aber nebst dem

hat er, wenn ich nicht irre, von jeder gedruckten Heile einer
sranzösi'chen Rede 1 Batz n gehabt; das, mit Hinzurechnung
des Sitzungsgeldes, würde allerdings nicht so hoch gestiegen
sei», doch bedeuiend höher, alS man berechnet hat. Es ist aber
das nämliche Verhältniß eingetreten, wie beim deutschen
Redaktor, nämlich das Dekret vom 23. April hat ausdrücklich
erklärt, daß die Bezahlung der Besoldung seit 1 Jenner 1847
lauten solle; weil gerade im Großen Rathe mehrere Anzüge
und Mahnungen erfolgt waren, daß über die Stellung der

Stenographen bald etwas vorgebracht werben tolle, so hat
man vorgeschlagen, daß die Besoldung vom 1 Jenner 1847
laufen solle, waS auch beschlossen wo den ist. Die Steno-
graphensteUcn sind nun freilich nicht des tzr, aber dessen unge-
achtet hat man die Besoldung dem provisorischen deutschen
Redaktor und auch dem französischen nach dem neuen Dekrete
zukommen lassen, weil man geglaubt hat, das sei in der Äo.
ficht des Großen Rathes gelegen. Das zur Erklärung über
dieses Faktum. Man hat gesagt, bezüglich auf die Druckerei,
namentlich aus das späte Erscheinen, baS müsse wesentlich dem
Akkorde zugeschrieben werden, in dem frühern Akkorde sei

nicht gestanden, daß der Drucker alle Tage nur einen Bogen
zu liefern brauche; nun bemerke ich, daß ich mich nicht genau
erinnere, ob im frühern Akkorde mit Hrn. Slämpfli über
daS etwas gestanden ist. Nachdem der Akkord ausgelaufen

war, habe ich dem damaligen Amtsblattdircktor gesagt, er
solle Konkurrenz eröffnen, und habe ihm den Auftrag gegeben,

einen Akkord zu entwerfen und vorzulegen. Ich
erinnere mich ganz genau, daß Hr. Walthardr mir den Akkord
vorgelegt hat, und baß der Akkoid mir dieser Klausel

angenommen worden ist. Ich harte damals die Verhältnisse nicht
genau gekannt, sonst harre ich zwei Bogen verlangt; aber ich
glaube, eS könne mir deßhalb keine Schuld oder Absicht bei-
geMcssen werden, ich weiß auch nicht, ob der frühere Drucker

' täglich mehr geliefert hat. Wiederum ist angebracht worden,
daß die Spedition wesentlich an der Verzögerung Schuld sei,
in Bezug aus dieß verhält es sich so, im Akkord mir dem
Drucker des Amtsblattes ist diesem die Spedition übertragen,
eS ist darin gesagt, daß derselbe für jede Spedition so und so

viel erhalten soll, und dann für jede besondere Spedition deS

Tagblattes so Viel. Nun hat man dem Spedilor des
Amtsblattes einfach gesagt: legt das Tagblarr dem Amtsblatt und
dem Anzeiger bei, so daß die Spedition wöchentlich zweimal
stallfindet, statt 3 bis 4 mal. Das hat höchstens eine Ver-
zögerung von 2 diS 3 Tagen verursacht, aber dennoch eine
2 oder Lmalige besondere Spedition des Amtsblattes »»nöthig
gemacht. Dieses alö E» klarung, warum hin undwievermehrere Erem-
plare zusammen spcdirt worden sind. ES ist auf den Vorschlag
zu Errichtung einer SlaalSdruckerei hingedeutet worden, durch
eine solche würde der Druck wohlfeiler kommen, glaubt man.
Ich weiß nicht, ob eS gehen würde, wie mir der Staarsapo-
lpeke, da wurde eine günstige Erfahrung gemacht, es hat
eine wesentliche PreiSrebuktton stattgefunden, aber ob es der
gleiche Fall wäre mir einer Staassdruckerei, das weiß ich
nicht. Im letzten Herbst wurde die Frage angeregt, damals
hat an gefunden, man wolle das Experiment nicht machen,
denn wenn ich mich nicht irre, so mußte man ein Kapital
von Fr. 50,000 hineinthun, dann die Einrichtung mir Lettern,
Gerüchen und Maschinen würde wenigstens Fr. 50.000 kosten,
und es ist zu bezweifeln, ob wirklich der Staat wohlfeiler
davon kommen würde. Der Staat müßte Aussicht hallen über
eine große Zahl von Arbeitern, denn man müßte allerdings
10 bis 20 Setzer und die angemessene Zahl Drucker zc. durch-
gehends beschäftigen, und das wurde zu Zeiten dennoch nicht
zureichen, sondern man muß erwarten, daß solche Verhältnisse
eintreten könnten, wo die Druckerei auf einmal s«hr Vieles zu
liesern hâte. Das würbe nichr ganz am Bsten gehen, denn
man weiß, wie es gehl, wenn eine solche Anstalt aus Rech,
nung des Staates betrieben wird. Indeß darum hanbell eS
sich jetzt noch nicht. Ich glaube nun. daß allerdings nach der
Stimmung, die sich kund gegeben hat, der Anirag deS Regie-
rungsrarp werde verworfen werten, ich glaube auch, daß man
dennoch darin einverstanden sein müsse, daß in der Heraus-
gäbe des TagblacreS deS Großen RalyeS eine Aenderung statt-
fi»den solle. Wenn ich eiue Aenderung treffen sollte, und
meine Anst ur aussprechen dürfte, so würbe ich sie folgendermaßen

ausführen. Bis dahin wurde eine solche Masse Papier
ausgetheilt, daß daS Papier für Amtsblatt, Tagblatt und
Ges.tz skollektion, abgesepen von den einzelnen Ve>ordnungen
und Entwürfen, die beigelegt worden sind, von einer einzelnen
Sendung oft fast 1 Pfund gewogen hat. Dafür hat man
dem Slaaie Fr. 0 gezahlt; ich bemerke auSbiucklich, daß der
AbonnementSpreiS diesis Papier, wenigstens sammt Manipulation

und Druck, nicht zahlt, sondern die Abonnements dem
Staate ein aosoluter Schaden find. Insofern har man
Unrecht, wenn man durch Abnahme der Abonnenlenzavl eine
Verminderung der Einnahmen befürchtet. Auf diele Weise
je mehr Adonnenren, desto größer der Nachtheil für die AmrS-
blatiunternrhmung. Feiner hat in Be ug auf die GuctzeS-
sammlung biS dahin keine besondere offizielle Verbreitung
stattgehabt, die Vertpeilung ist mit den Amtsblättern «x oküeiu
verbunden gewesen, diese wurden an die Regierungsstait-
haltcr zuschickt u. s. w. Aber eine offiziell organifirte
Vettheilung unter das Publikum hat nich stattgefunden.
Daran» fleht man, daß in Zukunft über die Publikation der
Gesetze und Dekrete ein organifirles System statthaben muß,
diese müssen an die Beamten auSgetveilt werden, aber alle
andern Bürger sollen sie sich durch ein Abonnement verschaffen,

ich will es nicht hoch stellen, etwa auf Fr. 1, aber die



Hauptsache ist die, daß man weiß, an wen man sie schicken
soll, und daß der Betreffende Etwas dazu beitragen muß.
Eben so glaube ich, sollte auf die Großrathsverhandlungen
besonders abonnirt werden, nur etwa um Fr. 1 oder Fr. 2,
es ist da wieder nur die Hauptsache, daß etwas bezahlt werde.
Wenn Sie das beschließen, so erhält man zwei große Vortheile,
es wird Niemand abonnircn, als wer wirklich Interesse daran
findet, bis dahin mußten eine Menge Exemplare gedruckt
werden, die nicht gelesen wurden, was in Zukunft nicht der
Fall sein würde, wenn man besonders bezahlen müßte, und so

wird sich die Zahl der Exemplare wesentlich vermindern, aber
daS betrifft nur diejenigen, die kein Interesse daran finden,
und eS ist ein großer Vortheil, wenn nicht mehr 3700 Exemplare

abgezogen und vertheilt werden müssen, an solche, welche
sie nicht lesen, sondern nur an die, welche sie wirklich lesen.
Dasselbe kann mir dem Anzeiger geschehen, obschon sich dieser

ganz gut mit dem Amtsblatt verbinden läßt. Alles
dieß sind Gegenstände der nähern Untersuchung wenn
man mich damit beauftragt, werde ich dieses System in
Zukunft annehmen; dadurch könnte man die Abonnements
ss stellen, daß der Staat seine Rechnung findet und das Publikum

auch; ich möchte nicht jährlich Fr. 27,000 beischießcn.

Ich empfehle also, obschon ohne Aussicht auf ^Erfolg, den

Antrag des Regicrungsrathes» in zweiter Linie dann den

Antrag des Herrn Kurz auf Einführung getrennter
Abonnements.

Abstimmung.
1) Für den Antrag des RegierungSralhes Niemand.

Dagegen Gr. Mehrheit.
2) Den Regierungsralh anzuweisen, Vorschläge

zu bringen, wie dem verspäteten Erscheinen
und den zu großen Kosten des Tagblattes
anderswie abzuhelfen sei Handuxhr.

3) Für daS Amtsblatt, die Gesetzessammlung
und das Tagblait gesonderte Abonnements
zu errichten 23 Stimmen.
Dagegen Mehrheil.

Vortrag des Regicrungsrathes, betreffend daS Gesuch

der Ges'tzgebungSkommission um Aufhebung des Beschlusses,

wonach den M i tg li e d ern der G c setz g e b u n g S ko in-
Mission die Besugniß genommen wird, bei Berathung ihrer
Gesetzesentwürfe im Großen Rathe Anträge zu stellen.

Funk, Vizepräsident des Regierungsaathes, als
Berichterstatter. Unterm 2. September Ì846 ist hier ein Dekret an,
genommen worden über die Aufstellung einer Gesetzgebungskommission.

Dieses Dekret enthüll zugleich gewisse Aufträge
an die Gesetzgebungskommisswn und bezeichnet dieienigen
Arbeiten ans dem Gebiete der Gesetzgebung, womit sich die
Kommission befassen sollte. Im Weilern enthält der 8. 7

folgende Vorschrift: „Bei der Berathung der betreffenden
Gesetzesentwürfe durch den Großen Rath soll eines der Mitglieder

der Gesetzgebungskommisswn oder einer der Redaktoren
die Stelle eines Berichterstatters versehen. Die Kommisswns-
glieder und die Redaktoren haben den Sitzungen deS Großen
Rathes beizuwohnen und, wo sie dazu ausgeiwrdcrt werden,
die nölhig-n Ausschlüsse zu ertheilen." ES ist nun hier der

Fall vorgekommen, daß Mitglieder der Gesetzgebungskommission.
die nicht zugleich Mitglieder des Großen Rathes waren,

hier das Wort ver angr haben, um Anträge zu stellen, und

zwar unaufgefordert. Daraufhin hat daS Präsidium dieser

hohen Behörde im Hinblick auf diese Bestimmung gefunden,
das verstoße gegen die Geschäfrsbehandlung im Großen Ra he,

und hat den Betreffenden daS Wort genommen. Darauf ist

die Frage entstanden, ob die Vorschrift des Dekrets so oder
anders zu verstehen sei. Es ist nun dieses von Wichtigkeit,
denn es kann gar oft begegnen, daß einzelne Mitglieder der
Kommission Anträge im Schooße derselben gestellt haben, die

dann in der Minderheit geblieben sind, und deren Anficht

nachher Niemand im Großen Rathe vertritt, so daß, wenn
solche KommissionSmitglieder ihre Ansicht hier nicht rcprodu-
ziren dürfen, weil sie nicht Mitglieder deS Großen RalheS
sind, dann diese Ansicht nicht zur Kenntniß des Großen Rathes

gelangt. Allein der Regierungsrath findet, man könne
dennoch im Hinblicke auf die Verfassung keine Abweichung
von den Bestimmungen des Dekrets eintreten lassen, und es
würde dadurch einem Nichrmitgliede des Großen Rathes eine
Bcfugniß eingeräumt, die es verfassungsmäßig nicht haben
soll, und die nur den Mitgliedern des Großen Rathes selbst
eingeräumt ist. Die Verfassung sagt im 8- 31 : „Jedes Mitglied

des Großen Rathe« hat das Recht, schriftlich Anträge
auf Berathung eines Gegenstandes zu machen, eS hat auch
das Recht, in der Versammlung deS Großen Rathes über
jeden Gegenstand der Staatsverwaltung Auskunst zu verlan-
gen." Nun ist offenbar dieses Recht der Mitglieder des
Großen Rathes ein denselben ausschließlich zukommendes, und
bloß dann kann ausnahmsweise davon abgewichen werden»
wenn die Ausnahme in der Verfassung selbst sankrionnirt ist.
Wenn also die Versassung in dieser Beziehung Niemandem
sonst eine derartige Besugniß einräumt, so kann weder daü
Gesetz, noch ein Beschluß des Großen Rathes dieses Recht
einem Andern übertragen. Die Mitglieder des RegierungSra«
theS haben im Großen Rathe dieses Recht, aber eben
verfassungsgemäß Von diesem Standpunkte ausgehend, findet der
Regicrungsrach, es könne im Hinblick aus die Verfassung
keine Rede davon sein, hievon abzuweichen, und daher beantragt

der Regierungsralh, über die vorliegende Frage zur
Tagesordnung zu schreiten.

M atth yS. Als Vizepräsident der Gesetzgebungskommis-
sion finde ich mich veranlaßt, die Gründ' vorzulegen, welche
dieselbe bestimmt haben, diesen Antrag zu stellen. Es ist
allerdings richtig, daß nach dem Dekrete von 1846 die Mitglieder
der Gesetzgebungskommission, welche nicht zugleich Mitglieder
des Großen Rathes sind, hier in dieser Behörde nur dann
das Wort haben, wenn sie aufgefordert werden, die nöthigen
Ausschlüsse zu ertheilen. Die Gesetzgebungskommisswn hat
aber gefnnden, diese Einschränkung im Dekrete sei nicht
zweckmäßig, nicht klug. ES ist allerdings richtig, wie dec Herr
Negierungsreterent bemerke, daß oft Mitglieder der
Gesetzgebungskommisswn im Schooße derselben sehr begründete
Anträge stellen, die aber dann nicht gehörig berücksichtigt
werben. Wenn nun diese Mitglieder nicht zugleich Mitglieder
des Gr. Rathes sind, so dürfen sie hier diele Anträge nicht
reproduziern, und die Gesetzgebungskommission findet, das sei
ein großer Uebelstand. Weil nun nach dem im September
1846 erlassenen Dekrete die Mitglieder der Gesetzgebungskom-
mission den Gesetzesberarhungen im Gr. Rathe beiwohnen
sollen, so h,t man gefunden, daß die Anwesenheit derselbe»
nicht denjenigen Nutzen gewähre, wie wenn sie hier auch
selbstständige Anträge stellen könnten. Wen» man dieses unbefangen

untersucht, so wir? man finden müssen, daß es besser

wäre, wenn die Mitglieder der Gesetzgebungskomm ssion dieses

Recht hätten, denn die gesetzgebende Versammlung kann sich

denn doch hin und wieder bestimmt fühlen, einem derartigen
Antrage beizupsiichten wofern gewichtige Gründe da-
für sprechen. Wenn aber der Antrag von einem
Mitglieds der Kommission ausgeht, das nicht zugleich Mitglied
des Kr Rathes ist, so kann der Gr. Rarh denselben nicht
berücksichtigen Der vorliegende Antrag der Gesetzgebungskommission

wird vom Regierungsrathe bekämpft mit Rücksicht
auf Verfassungsbestimmungen. Man sagt, das Recht, Anträge
zu stellen im Gr. Rache, sei ein ausschließliches Recht der

Mitglieder dieser hohen Behörde. Das ist unrichtig; auch
dec Regierungsralh hat das Recht, den Sitzungen des Großen
RatheS beizuwohnen, wie die Mitglieder der Gesetzgevungs-
kommisswn, und in Folge dessen haben sich die Mitglieder deS

Regierungsraths auch das Recht oindizirt, hier seldstständige
Anträge zu stellen, und dec Gr. Rath hat bei Gelegenheit
einen ausdrücklichen Beschluß in diesem Sinne gewsit, so daß
mithin dieses Motiv nicht gerechtfertigt ist. Jedenfalls hält die

Kommission dafür, es sei der Verfassung nicht entgegen» wenn
den Mitgliedern derselben, auch wenn sie nicht Mitglieder des



»

Gr. RaiheS sind, hier daS AntragSrecht zugestanden werde.
Natürlich daS Recht der Theilnahme an der Abstimmung kann
ihnen nicht zukommen. AuS dielen Gründe» empfehle ich

den Antrag der Gesetzgebungskommission.

V. E rlach. So wie ich den vorigen Antrag teS Re-
gierungsralhcs mit der Verfassung im Widersprüche gefunden
und daher bekämpft habe, so finde ich hingegen den vorliegenden

Antrag ganz der Verfassung gemäß und muß ihn daher

unterstützen. Herr Fürsprecher Mallhys glaubt, wenn Mitglieder
der Minorität der Kommission dann hier ihre Anträge

nicht wiederholen können, so sei das ein Uebelstand; aber

warum können solche Kommissionsmitglieder ihre Anträge nicht
schriftlich den Verhandlungen der Kommission beilegen, so daß
dieselben hier angezeigt und auf den Kanzleitisch gelegt
würden? Das läßt fich sehr leicht machen und ist jedenfalls nicht
ein so großer Uebelstand, als wenn man, gewiß gegen die

Verfassung, Personen, welche nicht Mitglieder des Gr.
Rathes find, daS Anlragsrccht einräumt. Ich könnte sogar noch
weiter gehen, denn ich zweifle sogar, ob nach dem Sinne der
Verfassung selbst die Mitglieder des Regierungsrathes eigentlich

befugt seien, hier selbstständige Anträge zu stellen. Dieses
ist jetzt nicht in Frage, aber als gewesenes Mitglied des

Verfassungsrathes habe ich hierüber wenigstens Zweifel, so daß
man fich nach meiner Anficht auf dieses Recht der Mitglieder
des RegierungSrathes nicht stützen kann.

Schneeber ger im Schweikhof. Ich möchte den

Herrn Präsidenten um seine Meinung bitten.

Nig geler, Kroßrathspräfident. Dieses findet nach
der gegenwärtigen Uebung nicht mehr statt, hingegen will ich
als Mitglied meine Privalmcinung sagen. Diese ist sehr
einfach. Der Gr. Rath hat seine vorberaidenden Kommissionen
oder Behörden für die Vorberathung der verschiedenen Gegen-
stände- Ordentliche vorbcratdendc Behörde ist der Regurungs-
rath, dieser berathet die meisten Geschälte vor, und eben weil
er sie vorbcrathet, wohnt er auch den Sitzungen des Großen
Rathes bei hilft da die betreffenden Angelegenheiten
besprechen und kann Anträge stellen, sowohl in seiner
Gesammtheit als in seinen einzelnen Mitgliedern. Die Ge-
setzgebungskommission nun ist nichts andere« als eine solche
vorberatheude Behörde, die in gewissen speziel cn Geschäftszweigen

die Stelle des Negicrungsralhes vertritt. Größere
Gesetze werten nicht durch die gewöhnlichen vorbera>henten
Behörden vorbcrarhen, sondern eben durch diese Kommission;
die Komm ssion als solche kann daher Anträge vor den Großen

Rath bringen, und zwar gerate die wichtigsten, denn die
von ihr vorgelegten Gesetze find nichts als sehr wichtige und
weitläufige Anträge. Konsequent damit also, daß die Gesetz.
gebungSkommission als solche in Geschäften dieser Art die
Stelle des RegierungsralheS verteilt, ist im Dekrete
vorgeschrieben, daß die Mitglieder derselben den Großrathsfitzungen
beiwohnen sollen, wenn Anträge der Kommission hier behan-
tclt werden, — allerdings zunächst bloß, um Auskunft zu
ertheilen, wenn man sie fragt. Indessen alaube ich, es sei

durchaus znläßig und im Einklänge mit der Versassung, wenn
dieses Reckt auch noch in Etwas erweitert, und wenn den
einzelnen Mitgliedern die Befugniß eingeräumt würde, selbst-
ständigc Anträge zu stellen. Das crgicbt fich eben daraus,
daß diele Kommission vorberaihende Behörde des Großen
Rathes an der Stelle des Regi.rungsrarhes ist, ferner daraus,
daß die Kommission als solche Anträge vor den Großen Rath
bringen darf und dafür da ist, und endlich daraus, daß die
Beiwohnung der Mitglieder durch den Großen Rath
ausgesprochen izt. So wie also der Gesetzgebungskommission in
ibrer Gesammtheit ein Recht zur Antragstcllung im Großen
Rath zukömmt, so soll auch den einzelnen Mitgliedern, welche
den Sitzungen des Großen Rathes beiwohnen müssen,
ungeachtet sie nicht Mitglieder desselben find, dieses nämliche Recht
konsequenter Weise eingeräumt werden. Ich müßte also dahin
stimmen, daß der Antrag der Gesctzgebungskommission zum
Beschlusse erhoben werte. Dieses wird zu einer gründlichen
Berathung der betreffenden Gesetze gar sehr beilragen, sonst

würde daS Beiwohnen der einzelnen Mitglieder durchaus
zwecklos sein.

P e q u i g n o t, alt-Landammann. Die in Behandlung
liegende Frage ist nicht ohne Wichtigkeit, und zwar unter dem
verfassungsmäßigen Gesichtspunkt. ES hankell fich darum,
zu wissen, ob wir in den Großen Rath ein fremdes Element
hineinbringen wollen. ES handelt fich darum, ob wir eine
Behörde berufen wolle», im Schooße dieser Versammlung
Platz zu nehmen, deren Ausgabe die Schranken einer
Begutachtung nicht überschreiten soll; deren Wicksammkeit, wegen
ihrer Natur selbst, an der Schwelle diesss Saales aufhören
soll. Die Befugnisse der Gesctzgebungskommission
auszudehnen, so wie fie eS verlangt, wäre gewissermaßen so viel, als
ihr eine Stelle im StaatsorganismuS einräumen Man darf
nicht vergessen, meine Herrn, daß die Gesetzgcbungskommis-
fion nur ein vorübergehendes Bestehen hat, wie die Aufgabe,
die ihr zu erfüllen obliegt. Sie verdankt ihr Bestehen bloß
einem Betürsniß, das wieder verschwinden wird. Sie ist keineswegs

eine bleibende Behörde, ein Radwerk im Mechanismus
des Staaisgcbäudcs. Mir Unrecht will man sie den durch
die Verfassung ausgestellten Autoritäten gleichsetzen. Ebenso
wenig hisst sie dein Regierungsraihe aus, wie man hat sagen
wollen. Wie sollte sie dessen Stelle vertreten können, da sie

keine Verantwortlichkeit aus sich hat? Damit sie den Regie-
rungsrath vertreten könne, müßte dieser letztere verschwinden,
unthätig werden» was in keinem Falle gegenüber dem Kroßen
Rathe statt haben kann. Bemerken Sie wohl, meine Herren,
daß der Große Rath die Gcsetzgebungskommission bloß als
Behörde kennt, nicht aber die Mitglieder derselben einzeln
genommen. Wenn wir einen Gesetzcsentwurf berathen, der
von der Gssctzgebungskommissiou bearbeitet worden ist, so

berathen wir über das Werk und die Aufickren der Behörde,
nicht aber dieses oder jenes Mitgliedes, der Antrag würde
zur Folge haben, den Großen Rath nicht gegenüber der Ge.
sctzgebungSkommission, sondern gegenüber zehn oder zwölf Mit.
glieder zu setzen, die bei Entwicklung ihrer individuellen An-
sichten eben so viele unabhängige Kommissionen ausmache»
würden, die Einheit würde verschwinden; anstatt ein Organ
der Kommission in der Person ihres Berichterstatters ,u haben,
würden wir eben so Viele Meinungen hören, als Mitglieder
fizid. Aber noch mehr: die Mitglieder könnten im Schooße
dieser Versammlung, durch ihre persönlichen Anstrengungen,
das Werk, das sie als Resultat ihres Gelammtwirkens
vorgelegt hätten, vernichte». So viel an mir, kann ich dem
Begehren der Gcsetzgebungskommission nicht entsprechen.

Herr Berichterstatter. Ich hätte nicht geglaubt,
daß diese Sache so lange aufhalten würde, aber ich halte
dafür, daß der Gegenstand wesentlich richtig aufgefaßt worden

sei vom Herrn Alt-Landammann Pequignot. Ich will
nun in die Sache näher eintreten, um dieselbe der Mehrzahl
der Mitglieder von diesem Gesichtspunkte aus in die Augen
zu bringen. Der Antrag der Gesetzgebungskommission, geht
dahin, man möchte von Seite des RegierungSrathes beim
Großen Rath darauf antragen, das Dekret vom 2. September
18jli, über Aufstellung einer Gesetzgebungskommifiion auf-
zuHeben. Allein wenn diese» D-krer ausgehob-n würde, so

wären auch gar keine Mitglieder der Gssetzgebungskommission
mehr, keine Gesetzgebungskommiss on übeihaupt mehr da-
Run betrachte ich die Stellung dieser Kommission, wie sie

jenes Dekret im Einklänge mir der Verfassung vorschreibt.
Im §. 1 desselben heißt es: „Es soll unvorzüglich die Aus-
arbeuung und Vorberathung folgender Gesetze in der hienach
bestimmten Rangfolge statt finden u. s. w." Sodann sagt der
§. 2: „Zu diesem Zwecke wird eine Gesetzgebungskommission
von 7 Mitgliedern zusammengesetzt, welcher 2 Redaktoren
beigeordnet find." Zu welchem Zwecke sollen also die Möglicher
der Gesctzgebungskommission ausschließlich in Anspruch
genommen werden? Zur Ausarbeitung und Vorberathung dieser

Gesetzesarbeiten. Es ist allerdings richtig, wie vom Herrn
Großrathspiäfidenten bemerkt worden ist, daß von d r Gesetz-
gebungSkommjssion diese Arbeiten am Platze des RegierungS-
ralheS gemacht werten, damit fie desto mehr Beschleunigung



»

erhalten. Aber das ändert die verfassungsmäßige Stellung
dieser Kommission gegenüber dem Großen Rathe durchaus
nicht. Die Mitglieder teS Großen NatheS ausschließlich
find berufen, Anträge im Großen Rathe zu machen u. s. w.,
mir Ausnahme einzig derjenigen Rechte, welche die
Verfassung im Weilern festgestellt hat für die Mitglieder des Re-
gierungsrarhs. Hr Fürsprecher Mallhys glaubt, ich habe
mich darüber nichr richtig ausgeProchen, aber ich habe aus.
drücklich gesagt, die Ausnahme für die Mitglieder des Regie-
rungSrathes st-he ebenfalls in der Verfassung, im Uebrigen
aber sei darin die Regel aufgestellt, daß nur die Mitglieder
des Großen Rathes hier das Antragsrecht haben. Der§. 44
der Verfassung sagt ausdrücklich: „Der Regierungsrath wohnt
den Sitzungen des Großen Rathes bei, erstattet Bericht über
alle Gegenstände die er vor denselben zur Behandlung
bringt, oder über die er zur Berichterstattung aufgefordert
wird^ und hat das Recht, Anträge auf Berathung jedes
Gegenstandes zu machen." Sodann ist beigefügt: „Das gleiche
Recht steht auch jedem einzelnen Mitgliede desselben zu." Also
die Mitglieder des Regierungsrathes haben dieses Recht zwar
ausnahmsweise aber v.riassun^sgemäß. Allein deßwegen,
daß vom Gr. Rathe eine GesetzgebuugSkommission ausgestellt
ist, haben die Mitglieder derselben verfassungsmäßig dieses

Recht nichr, denn sonst stünde dasselbe, anstatt blos 9 Mit-
gliedern des RegierungSralhes, vielleicht 11 oder 12 m, je

nachdem Mitglieder in der Gewtzgebungskommission fich be-

finden, die nicht zugleich Mitglieder des Gr. Rathes find.
Darum hat man bei der Redaktion des Dekretes Sorge treffen

müssen, den Mitgliedern der Gesetzgebungskommission
nicht solche Rechte einzuräumen, welche nur den Mitgliedern
des Gr. Rathes zukommen. Daß die Gesetzgebungskommis.
fion keine wes-ntliche Behörde ist »n Staalsorganismus, be-

weiSt der Umstand, daß fie dahin fällt, sobald die ihr
aufgetragenen gesetzgeberischen Arbeiten fertig find; fie ist somit
keine konstitutionelle Behörde, welche nothwendig mildem Smats-
organismuS zusammenhängt. Was die Zweckmäßigkeit und
den Nutzen in vo>kommenden Fällen betrifft, welchen die

GesetzgebungSkommission von einem solchen Antragsrechre ihrer
einzelnen Mitglieder erwartet, so gebe ich daS allerdings zu,
aber offenbar hat die Verfassung auf solche Fälle nicht Rücksicht

nehmen können schon darum nicht, weil die G setzge-

bungskommisslon blos vorübergehend eristirt, wiewohl die

Abstellung derselben nöthig war, weil d r Regierungsrath
sonst mir Geschäften allzu üve häuft gew sen wäre. Alto ist
die Anficht des Regierungsrathes nach meiner vollständigen
Ueberzeugung durvnis die richtige, und ich trage demnach
darauf an, d-ß Sie, Herr Pcändent, meine Herren, derselben

beipflichten, obichon ich andererseits nicht verkenne, daß für
die Anficht der Geletzgebungskomm ssion fich auch Manches
sagen läßt.

'Abstimmung
Für den Antrag deS RegierungSrathes

auf Tagesordnung Gr. Mehrheit.
Für den Antrag der Gesetzgebungskom.

mission 9 Stimmen.

Schluß der Sitzung um 1b/. Uhr.

Siebente Sitzung.

Montag den 20. September 1847.
Morgens um 9 Uhr.

Präsident: Herr Niggeler.

Bei'm Namensaufrufe find abwesend mit
Entschuldigung : Die Herren Beutler, Boivin, Carrel, Fenninger,
Friedli, Fröre, Garnier, Gautier, Geiser Metzger, Girardin,
Gouvernon, Hubler, Hutzli, Jost, Jseli, Kehrlt, Leist, Meihee,
Moreau, Pcquignor zu Noirmom, Rieder zu Adelboden,
Rasselet, Sahli zu Orlschwaben, Schaffter» Scheidegger zu
Wallrigen, v. Steiger, Steriler, Sruder, Sury, Vallat,
Wiedmer zu Grünen; ohne Entschuldigung: die Herren Bel-
richard, Grimaitre, Marchand, Moser Fürsprecher, Probst zu
Langnau und Scholer.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen
und genehmigt.

Herr Chr. Feller von Uebeschi zeigt durch Schreiben
vom 17. dieses MonatS seinen Austritt aus dem Großen
Rathe an.

Herr Dr. Verdat in Bern leistet als neu eintretendes
Mitglied des Großen Rathes den E i t.

Tagesordnung.
Vortrag des R e g i e r u n g s r a t h e s nebst Gesetzes-

entwurf über die Korrektion der Juragewässer.
Zur Berathung dieses Gesetzesenlwurfes find die Mitglieder

bei Eiden geboren.

Der RegierungSrath schlägt in dem gedruckten
Vortrage vor:

1) Die §8. 1 und 2 des dem Gr. Rathe am 4. Juni
letzthin vorgelegten Entwurfes zu streichen, hingegen die übrigen

Paragraphen desselben zu genehmigen;

2) Dec Große Nach möge für die im Laufe des gegen-
wältigen Jahres vorzunehmenden Vorarbeiten einen Kredit
von Fr. 6000 bewilligen.

Herr Direktor des Innern als Berichterstatter.
Da daS Eintreten in diesen Entwurf vom Gr. Raihe bereits
am 4. Juni beschlossen worden ist, so will ich mich heule nur
ganz kurz fassen. Wie Sie wissen, so hat schon im Jahre
1839 und später im Jahre 1341 der Gr. Rath ein Dekret
oder Gesetz über diese» Gegenstand erlasse», dessen 8. 2 sagt:
„Der Regrerungsraih erhält den Auftrag, ungesäumt ei» Gesetz

über die Enlsumpfungcn und ein Erproprialionsgesetz zu
bearbeiten, und dieselben dem Gr. Rathe voizulcgen " Im
§. 3 hat der RegierungSrath den Auftrag erhalten, sofort eine
Kommission von 3 Mitgliedern zu erwählen, „welche die Ei-
genthumsverhältnisse und Nutznießungsrechre des Entsum-
pfungs- und StromkvrrektionsgcbieteS umeisuchen, und
zugleich Vorschläge über die Theilung desselben unier die be-

theiligte» Kantone und im Kanton Bern selbst unter die Be-
theiligteu bringen soll." Endlich dann war im 8- ^ dem Re-
gierungsrathe zur Pflicht gemacht, spätesten« in der zweiten
Hälfte der Wintcrfitzung von 1841 dem Gr. Rathe über den

Gang der Angelegenheit Bericht abzustatten und die alsdann
nothwendigen

'
Maßregeln vorzuschlagen. Im Jahre 1841

halte der Regierungsrath von diesem Allem noch nichts
gemacht, aber dem Kr. Rathe angezeigt, daß er nochnichlS
gemacht habe, und in Folge dessen hat dann der Gr. Rath im
Jahre 1841 diesen Auftrag dem RegierungSratpe nochmal«



ertheilt. In der Zwischenzeit hatte sich nun 'eine Gesellschaft

gebildet, welche sich die Aufgabe stellte, die Vorarbeiten in
technischer Beziehung machen zu lassen. Diese Gesellschaft ist
dazu gelangt, einen Plan zu machen, der vielen Sachverständigen
Vorgelegt und von denselben dem Zwecke entsprechend gefunden
worden ist. Ferner hat diese Gesellschaft im Jahre 1643 dem

Gr. Rathe ein Konzessionsbegehren eingereicht, daS gedruckt
den Mitgliedern des Gr. Rathes ausgetheilt worden ist; sie

verlangte darin, daß man sie aulorisire, das Werk auszuführen

unier diesen und diesen Bedingungen. So ist die Sache
übergegangen an die neue Ordnung der Dinge. Die Direktion

des Inner« hat sich im Falle gesehen, dem Regierungs-
ralhe einen allgemeinen Rapport darüber zu machen. Im Re-
gierungSrothe hat man sich gefragt: Was ist nun weiter zu
thun? und der Regierungsralh war so zu sagen einmüthig,
beim Gr. Rathe anzufragen, ob er ihm die gleichen Aufträge
wiederum geben wolle, welche der frühere Gr. Rath der
damaligen Regierung gegeben hatte. Er glaubte, nicht nur
darum, weil jene Ausliägc unter der frühern Ordnung der
Dinge ertheilt worden waren, nochmals fragen zu sollen,
sondern er mußte darum nochmals fragen, weil die Vorarbeiten,
welche er jetzt vornehmen zu lassen verlangt, allerdings einige
Kosten erfordern, die über seinen Kredit hinausgehen, und
zwar glaubt der gegenwärtige Berichterstatter, daß diese Kosten
im Ganzen Fr. 12,000—14,000 betragen werden. Der
Regierungsralh hat demnach gefunden, hlesür jedenfalls vor den
Gr Rath treten zu müssen, und daher hat er dem Gr. Rathe
im Mai letzthin einen Dekretsenlwurf vorgelegt, welcher im
Wesentlichen folgendermaßen gelautet hat: „§ 1. Die
Korrektion der Gewässer des SeclandeS ist als öffentliche
Angelegenheit erklärt und von Staates wegen zu betreiben." —

2. „Die Vertheilung der Kosten auf die bethätigten Grundbesitzer

oder Gemeinden und die Bestimmung des Beitrags-
Verhältnisses des Staates ist Gegenstand eines besondern AuS-
führnngSgcsetzes," — K 3. »Der Regierungsralh ist mit den

erforderlichen Vorbereitungen beauftragt, insbesondere mir:
a. den Verhandlungen mit den beiheiliglcn Nachbarkantonen
zum Zwecke der Verständigung über den Plan der Ausführung

und die Art und das Maaß ihrer Betheiligung; b. der
Untersuchung und Ausscheidung der Eigenthums- und Nu-
tzungsrechrverhältnisse auf dem großen Moose; o. der Plan-
und Devisaufnahine für diejenigen Korrekrionsarbeiten, welche
zu partiellen Auslrocknungrn oder Sicherungen auf hiesigem
KantonSgebiete dienen und ausgeführt werden können, ohne
dem allgemeinen Korrektionsplane vorzugreisen." — Der 8. 4

hatte Bezug auf eine AussuprungSgesellschaft, wofern eine
solche sich melde. Nun haben sich am 4. Juni bei der
Behandlung der Eintrctensfrage hier verschiedene Bedenken
geltend gemacht; man hat namntlich die Besorgniß geäußert,
daß wenn der 8- 1 angenommen werde, wie er da steht, man
später daraus eruiren könnte, eS sei dieses Unternehmen auf
Kosten deS Staates auszufuhren. Hievon ist durchaus nie die
Rede gewesen, wenigstens im RegicrungSrathe nicht, nämlich
daß der Staat dieses Unternehmen einzig und auf Kosten deS

Fiskus ausführen solle; hingegen hat der Regierungsralh
geglaubt, dieses Unternehmen fei so großartig, daß es ohne eine
mehr oder weniger direkte Leitung des Staates nicht könne
ausgeführt werden, und daher solle man dasselbe als
Staatsangelegenheit erklären. So gut als der Staat aus der Enl-
sumpfung des Fraubrunnenmooses eine Staatsangelegenheit
gemacht hat, ohne einen Kreuzer dafür auszugeben, und so

gut Ihr nächstens hinsichtlich des Beipmooses und des Konol-
fingermooses Verfügungen treffen werdet, ohne deßwegen die
daherigen EnlsumpfungSarbeiien ant Rechnung des Staates
ausführen zu lassen, ebenso gut soll auch die Entsumpfung
des Seelandes oder die Korrektion der Juragewässer als eine
Staatsangelegenheit behandelt werden. Indessen hat sich
dennoch in der Berathung vom 4. Juni im Schooße des Großen
Rathes großes Mißtrauen dagegen gezeigt, und der
Regierungsralh ist daher von den 88- 1 und 2 des ursprünglichen
Entwurfes zurückgekommen, indem er allerdings finden mußte,
diese Bestimmungen seien nicht nöthig für den Zweck, welchen
er diesen Augenblick im Auge hat. Um die nöthigen Vorarbeiten

zu machen, um seiner Zeit dem Gr. Rathe etwas

GanzeS vorzulegen und der Gesellschaft eine bestimmte
Antwort zu geben, ist es wirklich im Grunde gar nicht nöthig,
zu erklären, daß diese Angelegenheit aiS Staatsangelegenheit
behandelt werden solle. Der Negierungsrarh verlangt daher
gegenwärtig einfach die Autorisation zu diesen Vorarbeiten
und verlangt für dieses Jahr einen Kredit von Fr. 6000. —.

Das, Herr Präsident, meine Herren, ist die ganze Sache.
Der Regierungsralh trägt also darauf an, die 8§- t und 2
deS Entwurfes gänzlich fallen zu lassen, als in >edem Falle
zu voreilig und für den Zweck nicht nöthig. Da nun die
Gründe gegen das Eintreten alle aus diesen zwei Paragraphen
geschöpft worden sind, so glaube ich, mich nicht länger über
diese Materie auSsprechen, sondern einfach darauf antragen zu
sollen, eS möchte nunmehr der Entwurf paragraphweise be-

handelt werden, in dem Sinne jedoch, daß der §. 3 zum Z. 1

erhoben werde.

S i e g e n t h a l e r. Es ist seiner Zeit allerdings mit
kleiner Mehrheit das Eintreten in diesen Entwurf erkannt
worden; ich halte aber dafür, daß, wenn das Dekret
angenommen werde, wie es vorliegt, dann mit der Zeit das

Staatsvecmögen wesentlich dadurch in Anspruch genommen,
also vermindert werde. Ein Beschluß aber, wodurch das
Sraalsvermögen angegriffen wird, bedarf laut Verfassung '/z
der Stimmen der Mitglieder des Gr. Rathes. Somit halte
ich dafür, daß, wenn das vorliegende Dekret angenommen
werden soll, dieses bereits mit der Stimmen geschehen
muß. Ober will man etwa den Besitzenden an den Beutel
greifen, um das Seeland zu enrsumpten? Da würde ich
wahrscheinlich für die jetzige Ordnung der Dinge und ihren
Bestand nicht mehr viel geben. Wir haben in unserm Kantone

noch wichtigere Enrsumpfungcn vorzunehmen, und das
ist namentlich diejenige des ArmenwelenS. Es ist im Büdget
ein Kreoir von Fr. 5V,WO erkannt worden für die Errichtung
von Kantonalarmenanstalten. Was ist bisher in dieser
Beziehung geschehen? Sind etwa Anstalten getroffen worden,
um diese Fr. 50,000 zu verwenden für Sen gedachten Zweck?
Da haben wir ein großes Feld der Entsumpfung des menschlichen

Elendes, einer Entsumpfung, welche durch die Verfassung

selbst geboten ist. Nealisirc man vorerst hier das
Nöthige. Ich möchte ferner zuerst wissen, wie hoch die
Vermögenssteuer kommen, und waS uns vom Staatsoermögen übrig
bleiben wird. Erst wenn unser Finanzwesen gehörig rcglirt
Ist, möchte ich auf den vorliegenden Gegenstand eintreten.
Daher schließe ich in erster Linie dahin, daß in das Dekret
nicht eingetreten werde» bis man weiß, wie hoch die
Vermögenssteuer kömmt, und wie viel vom Staatsoermögen übrig
bleibt. Sollte dieß nicht belieben, so schließe ich in zweiter
Linie dahin, daß nur mit V- der Stimmen das Eintreten
erkannt werden könne.

Zahler. So wie ich die Sache jetzt begreife, handelt

es sich nicht darum, ob man in das Dekret eintreten
wolle, denn es ist darüber wirklich in einer frühern Sitzung
abgestimmt worden. Nachdem ich den Entwurf in die Hände
bekommen hatte, so wie er heute wiederum hieher gekommen
ist, war ich gefaßt, gegen das weitere Progredircn in dieser
Sache zu stimmen, indem noch eine Menge Sachen zu untersuchen

und zu erörtern sind, bevor diese Angelegenheit
definitiv behandelt weiden kann; allein wenn ich den Herrn
Berichterstatter recht verstanden habe, so abstrahln man jetzt
von den ersten zwei Paragraphen deS Entwurfs, wonach die
Sache als Staatsangelegenheit erklärt worden wäre, und es

handelt sich jetzt nur darum, ob man die Sache näher unter-
suchen wolle, — ja oder nein. Es ist allerdings richtig, daß
wir in unsern Staaisfinanzen nicht blühend stehen, und daß
es wahrscheinlich genug wäre, die bereits dekretirten Sachen
auszuführen, anstatt immer Neues anzufangen. Andererseits
ist aber die Angelegenheit der Korrektion der Juragewässer
von solcher Wichtigkeit, Umfang und Natur, daß man darin
einig sein muß, daß dem Uebel abgeholfen werten sollte, da-
mit die Vortheile, welche der gedruckte Bericht herausstellt,
wirklich errungen werden. Würde es sich nunmehr darum
handeln, die ganze Sache zur Staalssache zu machen oder eine
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bedeutende Summe dafür zu Votiren, so wäre ich auch dagegen,

ober es Handell sich für jetzt nur um eine weitere
Untersuchung, und dazu könnte ich auch stimmen. Bei dieser
Untersuchung wird es sich fragen, in welchen Verhältnissen
die verschiedenen bctheiligten Kantone mithelfen, in welchen
Verhältnissen die betreffenden Partikularen und Gemeinden,
und in welchen Verhältnissen dann am Ende die errungenen
Vortheile zu genießen sein werden. Die wichtigste Frage ist
ader diese, wer später die betreffenden Arbeiten zu unterhalten
habe. Wo die Natur rastlos arbeitet, und die Gewässer
immer fort Geschiebe bringen, da vermag die Menschenkraft
wenig, sondern da muß man genau untersuchen, bevor man
sich in ein solches Unternehmen einläßt. Das gebietet die

Erfahrung der Aarkvrreklion. Hätte man damals alles
gehörig untersucht, so wäre die Sache viel leichter geworden,
als sie jetzt ist. Wenn man sich übrigens einen Begriff machen
will. waS die Natur kann, und was für Geschiebe riennende
Wasser bringen, so hat man dafür einen wahren Spiegel am
Thunersce. Dort find vor ungefähr 140 Jahren die Gewässer
der Kander in den See geleitet worden; wer nun die Lokalität

kennt, weiß, wie viele Jucharten das seither in den See
gebrachte Geschiebe bereit» einnimmt, und es fragt sich, ob
nach Jahrhunderten unsere Nachkommen nicht auf einem
Brücklein über den See gehn können. Die Entsumpsung
des Seelandes und die Korrektion der Juragewässer überhaupt,
isi nun von so g'oßartiger Natur, daß absolut elwaS geschehen
muß, und mit wenig ist nichts gemacht. Hingegen ist man
jetzt davon zurückgekommen, die Sache zu einer Staatsangelegenheit

zu machen, aber daß der Staat etwas beitrage, ist
nöthig. ES ist möglich, sogar wahrscheinlich, daß die aufgestellte

Kostensberechnung geringe ist, und daß man wenigstens
noch hinzusetzen muß. Bei der Bielerseestraße hat die

Mißrcchnung °/,„ betragen, und auch hier wird die Sache weit
führen, aber das soll die Untersuchung nicht hindern. Mir
scheint es, daß die Nachtheile des bisherigen Zustandes im
gedruckten Berichte ziemlich grell hervorgestellt sind; namentlich
über die Gesundheit hat man viele. Viele Seiien geschrieben,
daß es doch nicht so ungeiund sei, beweißt am schlagendsten
der Umstand, baß dieser Bezirk im Verhältnisse weit mehr
Regiern,,gsräkhe liefert, als alle andere zusammen genommen.
Bewahre Gott, daß der übrige trockene Theil des Kantons
ebenso regentenproduktiv wäre, —wir könnten sie j, nirgends
stellen. Andere Nachtheile hingegen, wie die Ungesundheit
für das Vieh u. s. w., sind nicht zu verkennen, und wenn die
Regierung wirklich Regierung ces g nizen Landes ist, so ist die
erste F>age d eie, ob im Verhältnisse zum Ganzen diejenigen
Opfer sich eintheilen lassen, die man jetzt fordert. Wenn es
sich nur um Fr. 6000 Handel, so möchte ichdiese Summe bewilligen,
wenn aber rie Sache immer und immer weiter geht, so wird
am Ende anders darüber geredet werben, denn wenn man
jetzt Millionen von Seite des Staates darein werfen sollte,
so wäre das im Verhältnisse zu andern LanoeStheilen zu viel,
und zwar darum, weil das dortige Land in Folge des Zehn -
Nachlasses ohnehin einen bedeutenden Vortheil erlangt hat
gegen daS übrige Land, und weil jetzt die Finanzen in Folge
dessen nicht mehr erlauben, auch in andern Landesrheilen
Sachen, die nöthig sind, zu machen. In den obern Thälern
namentlich Hai man seit langem dieses und jenes gewünscht,
manche» ist plciliirr und devii^r worden, das bei wertem nicht
so große Summen gekostet Härte, und doch ist seither von
Allem nichts gemacht worden. Das bewegt mich nun, bei diesem

Anlasse zu veilangen, daß die früher devisirien Arbeiten
auch nicht vergessen werden möchten. Aus allen diesen Grün-
den stimme ich mir Ueberzeugung zu einer näherer Untersuchung
der Sache und zur Bewilligung der hiefur Verlangren Summe,
während auch ich mich dem ursprünglichen Antrage, die Sache
alS Staatsangelegenheil zu erklären, hätte widersetzen müssen.
Das Wort habe ich übrigens nur darum ergriffen, um bei
diesem Anlasse andern Arbeiten in andern Gegenden zu rufen,
welche schon früher planirl und devisirt worden find.

Herr Berichterstatter. Da daS Eintreten in
den Entwurf im Allgemeinen schon früher erkannt worden ist,
so fragt eö sich jetzt bloß noch, ob man in giobo oder artikels¬

weise eintreten wolle. Indessen muß ick doch auf einige
gefallene Bemerkungen etwas erwidern. Man hat gesagt, eS

wäre vorerst noch an andern Orten zu enlsumpfen, so namentlich
im Armenwescu; für dieses sei im Budget ein besonderer

Kredit bewilligt worden, nämlich für die Errichtung von Kan-
tonalarmenanstalten. Ich bin nicht daran Schuld, daß diese

Fr. 50,000 nicht schon zu diesem Zwccke verwendet sind. Ich
habe einen ausgearbeiteten Plan für eine solche Anstalt
vollständig und zu rechter Zeit und mit allen Details dem Re-
gierungsralhe vorgelegt, derselbe fand aber, er könne nicht in
die Behandlung einer einzelnen Anstalt eintreten, bevor er
eine Uebersicht babe von Allem, was die Direktion des
Innern in dieser Beziehung bezwecke. Ja, Herr Präsident, meine
Herrn, mit solcher Leichtigkeit a-beire ich nicht, daß ich eine solche
Arbeit nur so aus dem Aermel schütteln könnte, eine
Arbeit, wo man genau wissen muß, mit was für eiwm
Boden man es zu thun hat, und wo bedeutende Lokal-
kennlniffe nöthig sind. So bald ich eine Stunde Zeit
habe, so werde ich einen ausführlichen Bericht darüber dem
RegierungSrathe, und wenn dieser ihn billigt, dem Großen
Rarhe in seiner nächsten Sitzung vorlegen. Bis setzt ist in
dieser Beziehung geschehen, was geschehen konnte, wenn aber
während der letzten drei bis vier Wochen im Armenwesen nicht
viel gegangen ist, so liegt der Grund davon darin, weil die
letzthin im Großen Rathe stattgehabte Verhandlung über die
EntsumpfungSangelegenheit mich muthlos gemacht hak, und zwar
so, daß ich wirklich seither nicht sehr viel im Armenwesen
gearbeitet habe. Ich hoffe indessen, daß der heutige Beschluß
meinen Muth wieder aufrichten werde, und dann werde ich im
Armenwesen wiederum arbeiten. Ueber mein- Grundsätze im
Armenwesen werde ich in den nächsten Tagen ein Kreisschreiben

an die Regicrungsstatthalrer erlassen. Daraus werden
Sie sehen, in wie weit ich glaube, daß man das Armenwesen
durch Armenanstalten enliumpfen könne, oder ob nicht
vielmehr das System eingeschlagen werten sollie, der Verarmung

vorzubeugen gerade durch solche Entsumpfungen, wie
diejenige des Seelanres eine ist Es ist nach meiner Ueberzeugung
ein durchaus falscher Weg, zu glaub-n, es handle sich im Armenwesen

yur darum, die vorhandenen Armen zu verpflegen.
Ich betrachte vielmehr géra e die Entsumpfnngsaiigelegenheil
des Seelandes als eine der wichtigsten Fragen in unterem
Armenwesen. Wie ich ferner bereits im Emgangsrapporte
bemerkt habe, so werdet Ihr nächstens üoer ein anderes Moos noch
ein ähnliches Dekret bekommen, nämlich über das Konolfi iger-
Moos, welches zufällig nicht im S.clande, sondern im Em.
menthale liegt. Man sagt, zwei Drirrrheile der Stimmen seien

nöthig, um zu erkennen, der Regiernngsraih habe den
Auftrag, einzelne Vorarbeiten machen zu lassen, und zwar Arbeiten,

die in jedem Falle dieses Jahr nicht 6000 Fr. koste» werden,

denn ich betrachte diese Summe als Marimum, nämlich
für dieses Jahr, und wenn die Vorarbeiten im Ganzen Fr.
14,000 kosten, so ist das Alles. Dadurch wird unter
Kapitalvermögen nicht sehr angegriffen werden. Daher kann
ich denn auch dem Herrn Zahler die Zusicherung geben, baß
deßwegen die andern, bereits angeordneten A-beiren nicht werden

versäumt werden, sondern im Gegentheile mit Tsätigkeit
betrieben, und in dieser Beziehung stehen die Direktionen des

Bauwesens, der Finanzen und de» Innern in beständigem
Verkehre mit einander. Ich schließe nochmals auf o.rnkelweise
Berathung des Entwurfes in dem Sinne, daß der K.'B als
K. 1 zunächst in Umfrage gesetzt werde.

Abstimmung.
Den Entwurf sogleich im beantragten Sinne zu

behandeln Mehrheit.
Dagegen 11 Stimmen.

(Fortsetzung folgt.)

Für die Redaktion:

L. Jäggi-Kistler.
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(Fortsetzung der siebenten Sitzung. — Montag den 20. Sep-
tember 1847. — Fortsetzung der Berathung deS Vertrags
deS RcgierungSralhes nebst Gesetzesentwurf über
die Korrektion der Juragewässer.
8. 1. (ursprünglich 8- 3.) «Der Regierungsrath ist

mit den erforderlichen Vorbereitungen der Korrektion der
Gewässer des Seelandcs beauftragt, insbesondere mit:

a. den Verhandlungen mit den beteiligten Nachbarkanto-
nen zum Zwecke der Verständigung über den Plan
der Ausführung und die Art und daS Maaß ihrer
Betheiligung ;

d. der Untersuchung und Ausscheidung der Eigenthums-
und Nutzungsrecht. Verhältnisse auf dem großen
Moose;

e. der Plane und Devisaufnahme für diejenigen Korrck-
tionsarbeiten, welche zu partiellen Austrocknungen oder
Sicherungen auf hiesigem Kantonsgebiete dienen nnd
ausgeführt werden können, ohne dem allgemeinen Korrek-
tionsplane vorzugreifen."

Herr Direktor des Innern als Berichte?,
statter. Ueber die einzelnen Punkte dieses Paragraphen
will ich vor der Hand nicht viel sagen, — fie ver-
stehen sich von selbst. Nur einige Erläuterungen zur
allgemeinen Verständigung über den Gang, den diese Angele-
genheit nehmen soll. Der RegierungSrath hat bereits diesem

Dekrete anlizipirt, indem er auf den 11. Oktober die

Regierungen von Freiburg, Solothurn, Neuenburg und Waadl zu
einer Konferenz nach Bern eingeladen hat. Dieser Konferenz
werden bereits einige Punkte zur Besprechung und wo möglich
zur Entscheidung vorgelegt werden ; zunächst wird es sich namentlich

fragen, ob die betreffenden Kantone geneigt seien, sich mit der
Sache irgendwie gemeinschaftlich zu befassen. Wird diese Frage
bejaht, so wird die zweite Frage zu erörtern sein, nämlich ob
die verschiedenen Regierungen einverstanden seien mit den Plänen
des Herrn La Niera, oder, wofern diese Pläne nicht vollständig

angenommen werden könnten, was für Modifikationen
derselben man wünsche. So wie diese Fragen bereinigt sind,
wird die dritte Frage zur Sprache kommen, nämlich ob die

Regierungen wollen, daß die Ausführung einer Gesellschaft
übertragen werde, oder aber lieber gemeinschaftlich durch
sämmtliche betheiligte Kantonsregierungen geschehe. Ich habe
bereits im gedruckten Berichte «eine vorläufigen Ansichten über
die daherige murhmaßliche Stimmung in den Kaulooen
ausgesprochen; indessen jetzt glaube ich bestimmt, die Mehrheit sei

wahrscheinlich für Ueberlassung deS Unternehmens an eiue
Gesellschaft. Wenn die Mehrheit sich wirklich dafür aussprichk,
so wird es sich weiter fragen, unter welchen Bedingungen »an
die Ausführung einer Gesellschaft übertragen, und ob man in

die von der Vorbereitungsgesellschaft bereits eingegebenen Be-
dingungen eintreten wolle oder nicht. Es ist sehr leicht möglich,

daß bis dahin eine zweite Gesellschaft ihre Eingabe machen

wird. ES versteht sich aber von selbst, daß in jedem
Falle, wenn man sich in der Konferenz darüber verständigt,
die daherigen Beschlüsse nur unter Ralifikationsvorbehalt
gefaßt werben, so daß die Sache dann wiederum an die betreffenden

Regierungen und Großen Räthe zurückkömmt. Sollte
aber die Mehrheit oder auch nur »wei Stände sich entschieden
für die Unternehmung durch die Regierungen auösprechen, so
würden die Abgeordneten allerding« auch auf diesem Fuße in
die Berathung eintreten, damit man auf beide Weise
Vorschläge an die Regierungen eingeben könne. Meine Ansicht
ist noch immer die nämliche,' wie im Jahre 18^8, nämlich,
daß ich eS für sehr unzweckmäßig hielte, wenn die Regierungen

direkt daS Unternehmen ausführen wollten, weil d,e
betreffenden Beamten zu sehr in Anspruch genommen würden,
so daß alle andern Geschäfte darunter leiden müßten. Wenn
daher die Regierungen die Ausführung des Unternehmens
nicht an eine Gesellschaft übertragen wollen, so sollten sie

wenigstens den gleichen Weg einschlagen, wie in Amerika für
Erbauung von Kanälen geschieht; nämlich die Regierungen
erheben dann das Unternehmen zu einer Art moralischer Person,

bestellen dafür eigene Behörden, welche diese Korporalion
vertreten, sichern dieser letztern gewisse Rechte zu, weisen ihr
gewisse Einkünfte an, woraus das Unternehmen nach und
nach bezahlt werden solle. In diesem Sinne ist daS beigefügte

Projekt Nr. 2 abgefaßt, nur soll ich bemerken, daß beide
Projekte darauf berechnet wurden, daß Bern sich direkt mit
einem Theile des Unternehmens befasse. Diese Gesellschaft
nämlich wollte sich mit der Erbauung des Aarkanals von
Aarberg in den Bielersee nicht besassen. Wahrscheinlich
werden aber nunmehr die gleichen Personen eine neue Eingabe

machen, die dann aus das Ganze berechnet ist, waS
mir lieber wäre. Angenommen nun, man habe sich in
der Konferenz über alle bis jetzt berührten Fragen
verständigt, so wird erst dann der Regierungsrath wesentliche
Vorarbeiten machen lassen, bis dahin aber sich bloß auf einige
Sondirungen beschränken, um den Devis d«S Herrn La Nicca
noch genauer zu prüfen. Herr La Nicca hat mir wiederholt
erklärt, daß, wenn man längs den von ihm projeklirten
Kanälen Sondirungen machen lasse, und wenn diese nicht wesent.
liche Hindernisse zeigen, er sich anheischig mache, diese Kanäle
um seine Devissumme selbst auszuführen. Wenn nun die

Konferenz in einem oder andern Sinne ein günstiges Resultat hat,
so wird dann der Regierungsralh dem Großen Rathe vorlegen
ein Gesetz über die Begrenzung, Klassifikation und Besteurung
des EntsumpfungsgcbietS. Dieses Gesetz wird die Grundsätze
aufstellen, wonach dann bestimmt werden soll, was überhaupt
in das Entsumpfungsgebiet gehöre, und wie es klassifiztrt werden

solle, um dann die betreffenden Grundeigenthümer zu be-



legen. Aber noch mehr, dieses Gesetz soll zum voraus
bestimmen, baß diejenigen, welche in die erste Klasse salien, so

und so viel, diejenigen, welche in die zweite oder dritte Klasse

u. s. w. fallen, so und so viel bezahlen müssen, damit jeder

Eigenthümer zum Voraus wisse, wie viel er per Jucharte be-

zahlen müsse. Auf diese Weiie können wir vielleicht im Frühjahre

schon die Zuchartenzahl deS EntsumpfungSgedielS
überhaupt genau kennen, ebenso die Juchartenzahl dessen, was in
jede der aufzustellenden sech« Klaffen fällt, dritten« den Be-

trag dessen, was sämmtliche Grundeigenthümer bezahlen

müssen. Ferner wird man dem Großen Rathe ein zweite»

Gesetz vorlegen, das im Grunde nichts anderes sein wird, als
eine Ergänzung des WeidkanronnementsgesetzeS, speziell
angewendet aus die Verhältnisse des großen MooseS, — um dann
im Laufe des folgenden WinterS die daherigen KantonnementS-
unkerhandlungen zu vollziehen. Endlich dann wird auch ein

Erpropriationsgesetz nöthig sein. Zwar haben wir bisher be-

deutende Srraßenarbeiten u. st w. ausgeführt, ohne ein

spezielles Expropriationsgesetz, aber dieser Mangel war für den

Staat gewiß ein Unglück. Die Bielerseestraße z. B. würde

gewiß nicht die Hälfte gekoster haben, wenn wir damals ein

solches Erpropriarionsgesetz gehabt hätten. Aber die Verhältnisse

auf dem großen Moose namentlich find so, daß wir
wahrscheinlich ein spezielles Gesetz werden vorlegen müssen, wie bei

dortigen Expropriation, n verfahren werten solle DaS wären

also drei Arbeiten, mit denen fich der Große Rath je nach

dem Ergebnisse der Konferenz zu befassen haben wird. Unterdessen

wird im Verlauf des Winters oder Frühlings die Ab-
marchung des Srranddodens staltfinden, und die Grenzlinie
zwischen dem, was Alluvium oder Slrandboden ist, und

demjenigen, waS außerhalb liegt, genau bestimmt werden. Endlich

dann, wenn die weitern Konferenzen erwarten lassen, daß

zur Erekution geschritten werden könne, werden die eigentlichen

Detailspläne zur Erekution gemacht werden. Sind die-

selben bei kleinern Untern.hmungen nöthig, so find fie natürlich
hier noch um so nochwendiger. Erst nachdem alles diese«

gemacht sein wird nacidem wir wissen, wie viele Jucharren
Land in das Eulsumpfungsgebier fallen, wie viel von jeder

bezahlt, wie viel Slrandboden gewonnen, wie viel dem Staate
»urch Kantonnemente auf dem großen Moose zufalle», und wie

viel das ganze Unternehmen kosten wird, kömmt der

Regierungsrath vor den Großen Rath und legt ihm die von sammt-

lichen beiheiligten Kantonen gutgeheißenen Pläne vor, erst

dann wird der Große Rath sagen : Wollen wir die Pläne
ausführen, oder nicht Alsdann kann er noch immer sagen: wir
wollen nicht, es kostet zu viel, die Einkünfte werben nicht
hinreichen u- st w. Gesetzt auch, er würde die Pläne adop-
tiren, so könnte er immerhin noch sagen : Wir wollen die

Verträge mit den andern Kanronen nicht, Bern muß zu viel
bezahlen u. s. w. Ferner kann er, wenn es fich um eine Ent-
sumpfungsgesellschast handelt, sagen: Die Bedingungen, welche
der Regierungsrath vorläufig mit der Gesellschaft eingegangen,
gefallen uns nicht. Also habt Ihr, Herr Präsident, meine

Herren, immer noch gleichsam diese drei Instanzen, um das-
jenige zu verwerfen, was Euch nicht gefällt. Daher glaube
ich, die Besorgniß, daß in dieser Sache zu rasch Verfahren
werde, sei ungegründct, so wie auch diejenige, daß das

Kapitalvermögen des Staates dieses Unternehmens wegen
angegriffen werden konnte, ohne daß der Große Rath es bemerken

würbe. Auf den in Berathung liegenden Paragraphen selbst

zurückkommend, habe ich nur beizufügen, daß darin eben

dasjenige vorgesehen ist, was ich so eben berührt habe.

Lehmann zu Lotzwyl Wenn ich daS Wort ergreife,
so thue ich eS ungern, aber pflichtgevrungen, — ungern, weil
man leicht den 'Vorwurf auf fich ladet, man sei engherzig,
egoistisch, man habe die Einsichten nicht, um zu begreifen, daß

das Werk nöthig sei. Indessen die Besorgnisse der Bevölkerung

hinsichtlich der Ausführung dieses Unternehmens
erheischen. daß man nicht leichtfertig und oberflächlich zu Werke

gehe, sondern daß man fich offen und freimüthig hier für und

gegen ausspreche. Dieses Unternehmen ist in kommerzieller
Beziehung für die Eidgenossenschaft von hoher Bedeutung, in
naiionalötonomischer Beziehung für unser» Kanton sehr wohl¬

thätig wenn man bedenkt, wie viele Zucharten da gewönne«,
wie vielen Armen Arbeit und Blöd verschafft, und wie auch
daS Klima des SeclandeS gesünder gemacht werden kann.
Aber diele hohe Versammlung hat nicht nur zu untersuchen:
Ist die Sache zweckmäßig? sondern auch: Wie und durch
wen ist das Werk auszuführen, damit eS nicht andererseits
Nachtheil bringe, und daß die Finanzen des Staates nicht
dazu verwendet werden müssen Der Herr Direktor des
Innern hat fich über alle diese Fragen viele Mühe gegeben, ich
verdanke ihm dieselbe. Er that eS für ein Werk, das seinen
edeln Absichten Ehre macht, und das als Denkmal der jetzigen
Zeit würdig ist, der Nachwelt überliefert zu werden. Er legt
uns zwei Prozekte vor, eineS über die Ausführung des
Unternehmens durch die Regierungen, und eines betreffend die
Ausführung durch eine Privatgesellschaft. Es ist jetzt nöthig, daß
fich diese Versammlung klar darüber ausspreche, welchen Weg
fie dem andern vorziehe, damit »em Direktor deS Innern die
fernern Unterhandlungen erleichtert werden, und man ihm
nicht später, nachdem er fich alle Muhe gegeben, etwa gav
sage, man wolle nichts davon wissen. Ueber die Ausführung
durch die Regierungen hat man unS da eine Rentabilitätsberechnung

in die Hände gegeben, und ich bin nun so frei, mein«
Bedenken und Bemerkungen über die Ausführung des
Unternehmens durch den Staat, und über die Berechnung selbst
hier auszusprechen. Bor allem aus nehme ich an, der
Voranschlag der Kosten sei zu niedrig, weil in der Regel Arbeiten
dieser Art von vornherein zu niedrig veranschlagt werden, und
je größer das Unternehmen an fich ist, um desto mehr werden
am Ende die wirklichen Kosten höher ansteigen, alS der
ursprüngliche Boranschlag. Was den Voranschlag der Einnahmen

betrifft, so ist eS ebenfalls unzuverlässig, ob diese
Einnahmen so Viel auswerfen werden, vielleicht weniger, Vielleicht
mehr. Das hängt dann vom Verkehre ab» von der Dampfschiffahrt,

vom Wasserzolle. Der Verkehr aber hängt von den Zeitumständen

ab, und bekanntlich leben wir in einer Vietbewegten Zeit,
am Vorabende wichtiger Ereignisse. Der Herr Regierungspräsident

Ochsenbein selbst hat bei der Eröffnung der Tagsatzung gesagt,
die jetzigen Staatseinrichrungen Europas stehen auf morschen
Stützen. Wenn jetzt die Zukunft unS Kämpfe bringt, Kämpfe
unstreitig schwerer Art, dann wird der Verkehr auf lange
Jahre unterdrückt, und die verhoffcen Einnahmen werden
wegbleiben ; diese Umstände müssen wir hier auch bedenken.
Angenommen aber » es wäre die Berechnung richtn, so werden
die Einnahmen doch erst stattfinden, nachdem das Unternehmen
ausgeführt sein wird, und in diesem Falle muß immerhin
ein Vorschuß gemacht werden. Der Herr Direktor des Innern
glaubt, man müsse die Gesellschaft zur Korporation erheben,
diese solle die nöthigen Anleihen machen und zinstragende
Kassascheine in Zirkulation setzen. Ich weiß nicht, ob es
gegenwärtig gar leicht wäre, das nöthige Geld zu erheben, da
sogar die Bank von Frankreich den Zinsfuß auf 5 «/« erhöht
hat, während er bisher seit 30 Jahren 4»/, betrug. Also
werden auch diese Kassaschcine nicht leicht in Zirkulation
gesetzt werden können, ohne bedeutende Provision. Wenn nun
der Staat auf seine eigene Kassa beschränkt wäre, so ist leicht
zu ermessen, welcher Unwille in der Bevölkerung entstehen und
zu waS dieser Unwille benützt werden dürste. Dieses
Unternehmen ist ein Riesenwerk, und eS ist wichtig, zuerst
nachzudenken, bevor man etwas beschließt. Der Staat hat über-
dieß große Verpflichtungen auf sich genommen, namentlich
die Verbesserung des ArmenwesenS. Das ist ein sehr weites
Feld und eine noch wichtigere Enlsumpfung, als die Ent-
suwpfung des Seelandeö, die auch wichtig ist. Es ist gut,
wenn man dadurch den Armen Arbeit geben kann. Aber
wenn die Verbesserung des ArmenwesenS zur Wahrheil werden
soll, so muß man vor Allem verwahrloste Kinder pflichtvergessenen

Eltern entziehen und zweckmäßig versorgen, und ebenso
pflichtvergessene Aeltern in ZwangSarbeitanstalten zu ihre«
Pflicht zurückführen. DaS alles find Sachen, welche durch
die Enlsumpfung des Seelandes nicht gemacht werben. Daher
ist eS sehr wichtig, zu bedenken, wohin daS Armenwesen führt.
Ich fürchte, daß mit den Jahren die heranwachsende Generalion

der ärmern Klasse dem Stande Bern nicht eine schön«
Zukunft bringen werde. Also ist es nöthig, dieser Angelegew-



s

h il allen möglichen Nachdruck zu verschaffen. Noch Eins gebe
ich zu bedenken. Wenn das Unternehmen durch den Slaat
ausgeführt wird, so werden auch das Emmenthal und Oberland
gleichartige Korrektionen verlangen. Namentlich die Emme hat
große Verheerungen angerichtet und auf einmal nur im
Amtsbezirke Signau für mehrere 100,000 Fr. Schaden
gebracht. DaS Emmcnbelt wird immer höher, denn der Strom
bringt immer neues Geschiebe aus dem Kanton Luzern daher.
So wird auch das Oberland seine nothwendigen Korrektionen
haben wollen. Wohin wird es nun führen, wenn wir jetzt in
daS Eine eintreten, und dann für das Andere keine Kräfte
mehr da find? AuS allen diesen Gründen halte ich dafür,
daß das Unternehmen, wenn es irgend sein kann, einer
Privatgesellschaft überragen werbe, und dann ist eS Pflicht dieser
Versammlung, dasselbe allerdings auf jede Wene zu unterstützen

durch die nöthigen Gesetze, allfüilig auch durch
Geldbeiträge u. f. w. aber nur soll der Siaat sich nicht an die

Spitze stellen. Ich will recht gerne die bribe Million, welche
man uns im gedruckten Rapporte nach 50,Jahren in eiussicht
stellt, einer Gesellschaft überlassen. Wenn man aber die Sache
der Gesellschaft überträgt, so möchte ich ihr dann nicht blos
einen Theil der Arbeit, sondern das Ganze übertragen,
namentlich den Kanal von Aarbrg. Ferner wäre zu bedenken,
ob mau dieser Gesellschaft den Ans garantiren will von Fr.
3,000,000. Ich mill nicht gerade sagen — nein, wenn aber
die Sache sonst geht, to ist es gut Ich stelle daher den Zusatz: „Der
Negierungsraih loll möglichst dahin wirken, daß oaS
Unternehmen vorzugsweise einer hinlängliche Garantie darbietenden
Vollzieh.ingsgescUschafl zu anuchmbaicu Bedingungen
übertragen werden könne, jedoch ohne vorläufige Verbindlichkeil
für den Sraar."

W e i n g a r t. So wie der vorige Redner sich gedrängt
gefühlt hat, seine Ledcnklichkeileu zu äußern, so fahle auch
ich mich gleichsam gedrungen, hier der Behörde, welche uns
eine bessere Aussicht eröffnet, meinen innigsten Dank auSzu-
sprechcn. Wer die reichen Quellen kennt, aus welchen der
Rationalwohlstand fließt, der muß endlich auch zum Begriffe
und zur Ueberzeugung gelangen, daß diejenigen großen Na-
lionalwerke unternommen werden müssen, welwe tie LandeSer-
zcuguisse unseres Kanlbns mit den Bedürfnissen und mit der
Konsumation der Bevölkerung in ein gchör-ges Verhältniß
und Gleichgewicht setzen. Es ist wahrhaftig ein Pflichrgebot
der Zeit, unsern Kanton von dem lästigen Tribute zu
befreien, den er alljährlich dem Auslande für Ledensmitlel und
Getreide bezahlt, und wo möglich das Geld zur Belebung
der innern Industrie und der Landwirtschaft zu behalten;
und dieß kann geschehen, wenn wir das brachliegende Land
der Kultur übergeben, denn in unserm kleinen Kantone sind
an Ackertand nicht mehr als 37,000 Jucharten, während
gegenwärtig noch über 100,000 Jucharten kulturfähiges, aber
leider noch brachliegendes, ungcbaules, nichts abiragenteS
Land vorhanden find, und diese 100,000 Jucharten Land in
fruchtbare Wiesen, in Felder, Aeckec und Gärten umzuwandeln

das ist nach meinem innigsten Dafürsein die große
Frage unserer Zeit, eS ist das einzige und letzte Mittel, der

Verarmung wirksam entgegenzutreten, es ist das Mittel, einer
künftigen Theurung, die unS fast Millionen entzogen hat,
vorzubeugen, e> ist eine wahre Fundgrube, eine der mächrig-
tigsten und größten Eroberungen der neuern Zeit, gleichsam
eine neue Schöpfung für den Kanton Bern, die unS eine
herrlichere Zukunft in Aussicht stellt; und was die Entsumpfung
deS Seelandcs insbesondere betrifft, so ist dieselbe keineswegs
eine lokale Angelegenheit, denn der Slaat ist kort der größte
Besitzer des MooSlandes; wenigstens 20,000 Jucharten wird
er dabei gewinnen, — und ferner werden die verheerenden

Ueberschwemmuugcn, welche fast alle Iah e diese Bezirke
verwüsten, ausbleiben, wodurch der Staat die bedeutende Summe
ersparen kann. die er jetzt zur Unterstützung dieser Gegenden
verwenden muß, sowie die Summe, welche er da ganz eigentlich

ins Wasser wirft für Schwellenarbeiten und Wasserbau-
Werke. Herr alt-RegierungSrath Audry hatte diesen Frühling
hier eine« Anzug gestellt, daß es dem Großen Rathe geruhe»

möchte, zu untersuchen, ob man nicht für die Armen einen
Ausweg finden könnte nach Ameiika, und ob der Staat sich
da nicht für eine Kolonnarion verwenden sollie, unv das,
Herr Präsident, meine Herren, ist hier, — ich erinnere mich
sehr wohl » — mir großem Mehr und großem Applaus zum
Beichlusse erhoben worden; und jetzt hat man lausend Bedenk-
lichkeiren, wenn wir ein Amerika in unserm eigenen Lande
finden, und man bedcnkl nicht, baß diese außerordentliche
Eroberung von Land gegenwäitig uns um so wichtiger ist, als
der Staat für die Unterstützung der Armen jetzt well mehr sich

bcrheiligt als früher. Man spricht zwar nicht gegen die Zweck-
mäßigkrlt des Unternehmens, denn dieselbe ist allzu einleuchtend

; aber man glaubt, der Staat könnte in große Kosten
gezogen wer en, während man doch gegenwärtig nichiS anderes
verlangt als das nöthige Geld, um die Sache näher zu
untersuchen und noch einige Borabeiten vorzunehmen. Der Herr
Berichterstatter hat uns dr-s-n Augcuclick gesagt, daß, wenn
alle Vorarbeiten fertig seien, ter Große Rath noch immer
sagen könne: eS gefällt mir nicht, wir wollen die Sache nichr
ausführen, der Kanton Bern ist in allzugroßcm Nachtheile
gegenüber andern Kanioncn, und die Geiellschufi in allzu-
gropem Vortheile gegen den Staat, vd.r fie bietet nicht die
nöthige Garantie dar, also wollen wir nicht forlsahrcn. Was
ist also jetzt zu riskiern? Welche Gefahr ist im Anzüge? Ich
Vermag eS nicht einzusehen. Ich hoff.' wie gesagt, nichr,
daß man die Sache als Lokalangclegcnhcit betrachte, denn der
Wunsch eines jeden freisinnigen Baterlantsfreundes muß dahin
gehen, daß allen Gegenden geholfen werde, und Von den
100,000 Jucharten Land, die noch unangebaut sind in unserm
Kantone, liegen nicht alle im Seelance. Da ist noch das
Belpmoos, die Tiescrlcgung des Bricnzcrsee'S, das Moos von
Sumiswalv, das Moos bei Fraubrunncn u. s. w., unv ich
frage Sie, neben so viel Armuth so viel unbebautes Land zu
erblicken — bildet das nicht eine schwere Anklage gegen baS
frühere Regiecungssystcm? ist daS nicht für unsere Zeit eine
Schmach? Hätte man nicht schon vor längerer Zelt Hand
ans Werk legen sollen? Gewiß, denn daS ist oie beste Arr, der
Verarmung vorzubeugen, indem der Staat dann milder cinenHand
zurücknimmt, was er mit der andern früher gegeben hat. So kann
er die Armen unterstützen, ohne den geringsten Nachtheil davon zu
erfahren. Ich könnte nicht anders als der hohen Versammlung

ans Herz legen, baß es hohe Zeit ist, diese Angelegenheit
mit allem Ernste zu betreiben. Sie ist ein unvergängliches

Denkmal, das sich der Grcßc Rath setzen wird, unv
jeder von unS wird dereinst stolz daran» sein, dazu beigetragen
zu haben. Ich stimme daher zum Paragraphen, wie er
vorliegt.

Geiser, Oberstlieutenant. Nicht just, daß ich mich durch
das einseitige Bild des verehrten Redners, Herrn Weingarr,
hinreißen lasse und glaube, Der Große Rath von Bern konnte
ein zweiler Kolumbus werden und ein neues Laud entdecken,
stimme ich zum Anirage deS RegierungSralheS, wie er jetzt
vorliegt; sondern darum stimme ich dazu, weil es sich wirklich
um eui großartiges wahrhaftes Narionalwerk handelt. Darüber

sind auch ichon viele Unterhandlungen gepflogen worden,
und wäre die Sache nicht so schwierig, »o ware sie gewiß schon
längst gemacht. Ich will nun die Mittel zur Ausführung
auch aufsuchen helfen, sie sind in dem Paragraphen, wie er
jetzt vorliegt, enthalten. So wie ich früher Bederiklickckeilcrr
harte, um den ursprünglichen Antrag des Negicrungsrarhes
anzunehmen, so bin ich nun so beruhigt, baß ich dasjenige möchte
annehmen helfen, was hier vorgeschlagen wird. Indessen bin
ich dennoch so frei, einige Bemerkungen anzubringen. Ueber
den PassuS a. und 1>. habe ich nichts zu bemerken, wohl aber
über den Passus e. Ich wünsche nämlich, baß es gelinge,
daß eine Privatgesellschaft das Ganze übernehme. Wenn das
nicht der Fall »ein kann, so möchte ich dann wünschen, daß
die Ausführung durch eiuc von allen beteiligten Regierungen
aufzustellende gemcinichafrliche Behörde geschehe, wie dieß der
Herr Berichterstatter bereits angedeutet hat. Waö den Be-
rechnungspunkt betrifft von dem, was der Kanton Bern allein
>u übernehmen hat, nämlich Fr. 1,300,000, so möchte ich nur
bemerken, daß man sich in solchen Berechnungen sehr ost tâ«-



scheu wird. DaS Beispiel der letzthin errichteten Eisenbahn

von Zürich nach Baden ist ein neuer und schlagender Beweis
davon. Dorr waren die vollständigsten Berechnungen von
kompetenten Männern veranstaltet worden, und das einstim-

mige Urtheil derselben ging dahin, daß die Kosten nicht hoher

steigen werden, als sie bevistrt seien, und dennoch ist die Sache

um eine Million höher zu steigen gekommen, also um </- höher,
als sie dcvisirt war. Schwierigkeiten aller Art find zum Bor-
schein gekommen, an die niemand gedacht hatte. Der Herr
Berichterstatter sagt freilich, Herr La Nicca mache sich

anheischig, die Sache zu übernehmen für die DcviSsumme. Ich
bin nun überzeugt, baß ich sie ihm schon zum Boraus über-

lassen werde, wenn ich dann noch etwas dazu zu sagen habe.

Auch bei der Bielerseestraße ist es viel höher gekommen, als
man geglaubt hat, wenn schon aus andern Gründen, die hier
nicht emireien werden, so können dafür hier wiederum andere

Gründe zum Vorschein kommen. Also glaube auch ich, wir
sollen nicht sorgenlos und mit aller Beruhigung die uns
vorgelegte Berechnung annehmen, sondern alles wohl überlegen.
Was die Nrnladilttälsrechnung betrifft, so glaube ich, dieselbe

beruhe entweder auf allzugroßer Borliebe für die Sache, oder

auf irrigen Boraussetzungcn, denn solche Unternehmungen
werden dann, wenn sie einmal fertig gemacht worden find,
nicht mehr mit den gleichen Augen angesehen, wie als erst

noch der Wunsch da war, baß sie geschehen möchten. Ferner
wünschte ich, daß der Passus, welcher auf der zweitletzten
Seite des Berichtes steht und vom Direktor des Innern
nachträglich als §. 3 vorgeschlagen ist, berücksichtigt werde. Ich
spreche diesen Wunsch aus, damit die Konferenz wisse, wie

diese oder jene Meinung sich hier geltend gemacht habe- Es
heißt nämlich daselbst: „Die Bauten des Unternehmens dürfen

nicht begonnen werden, ehe und bevor dem Großen Rathe die

SpezialPläne zur Genehmigung vorgelegt, die Beiträge der

Grundcigenlhümer ausgemiltelt, und die Art der Besteurung
des Verkehrs auf den Gewässern bestimmt sein wird " Diesen

Paragraphen möchte ich der Versammlung ans Herz leg n,
im Uebrigen aber stimme ich zum vorliegenden Paragraphen,
indem ich wünsche, daß meine Bemerkungen zu semer Zeit
Berücksichtigung finden.

v. Tillier. Ich nehme die Freiheit, den von Hrn. Hauptm.
Lehmann beantragten Zusatz zu unterstützen, der, wie ich

glaube, an der Sache nicht« ändert, nichis entkräftet, wohl
aber derselben nach meinem Dafürhalten eine praktische Richtung

gibt. Wenn ich mich dem ursprünglichen Dekretsvor-
schlage zu wide's tzcn gesucht habe, so that tch's keineswegs
uuS Mangel an Theilnahme an dem gewiß schönen Unternehmen.

Ich habe lehr deeauert. daß man seither in der öffent-
lichen Meinung den Widerstand gegen den ursprünglichen
Entwurf als eine Art von Engherzigkeit auslegen zu sollen glaubte.
DaS ist nicht Engherzigkeit, wenn man Sorge trägt zu den

Finanzen des Staates, wir dekcetiren diese Ausgabe nicht aus
dem eigenen Sacke, sondern auS demjenigen des Volkes,
und eS ist unsere bcschworne Pflicht, zum Gelde des

Volkes Sorge zu tragen. Niemand weiß dem Berichterstatter,
der eine große Anregung in dieses schöne Unternehmen
gebracht hat, mehr Dank dafür als ich, und ich anerkenne den

Dank, den ihm das allgemeine Vaterland sowohl, als auch speziell

die Gegend, für die er sich natürlich zunächst interessirt, dafür

zollt; aber wenn das Unternehmen an sich selbst ein noch so

wohlthätiges ist, so müssen wir doch untersuchen, ob es mit
den HülfSqueNeu des Staates verträglich sei. Wenn ich die

Lage der Finanzen betrachte, so sehe ich, daß dieselbe nicht sehr

glänzend ist, und wenn wir uns an alles Geschehene erinnern,
so können wir uns nicht bergen, daß die Natur der Sache es

so mit sich bringt. Wir befinden uns daher in Bezug auf die

allerwohlthätigsten Unternehmungen in der gleichen Lage, wie
ein Familienvater. Sin solcher hat eine Menge Zwecke sich

vorgesetzt, die durchaus lobenSwerth find. Er möchte mit den

Seinigen in einer gesunden und anständigen Wohnung leben,

er möchte seinen Kindern eine gute Erziehung geben, ihnen
auch etwa hie und da Vergnügungen verschaffe» u. f. w. DaS
alles ist natürlich und lobenswerth, aber wenn er alles mit
einander machen will, so wird er nicht nur seinen Zweck nicht

erreichen, sondern sich selbst noch zu Grunde richten. WiS
den einzelnen Familienvätern geschieht, das geschieht auch dem
Staate. Freilich verspricht man uns in der spätern Erploi-
tion eine große Kompensation für die gebrachten Opfer, aber ich
bitte, mir da etwas nicht übel zu nehmen Es geht mir hiebet

wie jenem Bauer, dem man von Bergwerken sprach, wie
es sehr zweckmäßig sei, sein Geld da anzuwenden. Da sagte er,
er finde das Gegentheil, daS sei gleichsam am hellen Tage
Geld durch'S Fenster geworfen, um es dann Nachts wiederum
zu suchen. Diese Anßchr hat sich auch in der That bei den
meisten Bergwerken ziemlich verwirklicht, aber mir dem Gelde,
welches man in die Sümpfe und inS Wasser wirft, verhält eS

sich ungefähr auch so. Ich erinnere an die Aarkorrekiion, und
wer sich je einigermaßen mit Büchern über den Wasserbau
beschäftigt hat, wird gesehen haben, daß niemals zum VorauS
eine sehr genaue Berechnung der daherigen Kosten gemacht
werden kann. Wir haben also hier ein sehr bedeutendes
Unternehmen vor unS, das mehr für die Na'ionalökomie im
Allgemeinen, als für den Fiskus günstige Resultate haben wird.
Aber wenn wir die gegenwärtigen Verhältnisse betrachten, so

müssen wir einsehen, daß wir in diesem Augenblicke nicht im
Stande find, es zu vollführen. Wir haben in der nächsten
Zukunft eine Ausgabe bevorstehend, deren Ende wir nicht
vorsehen, diejenige nämlich, für welche wir vor einigen Tagen
einen vorläufigen Kredit von Fr. 154,000 dekretirt haben.
Wie weil uns diese Ausgabe führen wird, das wissen wir noch
gar nicht. Bis daher eine ruhigere und friedlichere Gestaltung der
Verhältnisse in unserem Baterland eingetreten ist, werden wir
schwerlich uns in große anderweitige Auslagen einlassen können.

Wenn wir demnach diese Unternehmung wirklich abor-
diren wollen, so haben wir volle Zeit, es mir Ruhe und
allseitiger Ueberlegung zu thun. Kömmt es auch vorläufig zu
Unterhandlungen darüber mit den andern Kantonen, so wird
eS sich zeigen, ob dieselben sobald zum Abschlüsse gelangen,
daß bereit» im künftigen Frühlinge Hand anS Werk gelegt
werden könne. Ich zweifle daran, daß namentlich im
gegenwärtigen Augenblicke die betreffenden Kantone sich sobald
verständigen werden. Der Herr Berichterstatter hat uns in seinem
interessanten Berichte die beiden Wege, welche einzuschlagen
wären, genau bezeichnet, nämlich den Weg der Uebernahme
auf Staatskosten, und denjenigen, worüber man sich früher-
hin ziemlich vereinigt hatte, nämlich der Ueberlragung an eine
Privatgesellschaft. Letzterer ist der Weg» ven ich durchaus im
Auge haben möchte, nicht bloß der Kosten, sondern auch deS

Zweckes selbst wegen. Sine Privatgesellschaft einzig und allein
wird auf den richtigen privatrcchtlicben Standpunkt mit den
Eigenthümern kommen, einzig und allein eine solche wird den
allgemeinen Zweck gehörig im Auge haben, Wenn dagegen
Regierungen da« übernehm n, so wird jede derselben ihre kleinen

Kantonalrückflchten geltend machen; man wird vielleicht
zuletzt wohl zu einem Art Vertrag kommen, aber zu einem
solchen, wo das allgemeine Nationalinreresse nicht vorwiegend
sich geltend macht, spndern wo halt der Eine dem Andern
dieses und jene« zum Opfer bringen muß, waS den allgemet-
neu Zweck schwächt. Eine Privatgesellschaft aber wird das
Ganze auf zusammenhängende Weise einrichten und den
allgemeinen Zweck besser erreichen, sie wird auch leichter mit den
einzelnen Kantonen in Uebereinstimmung kommen, weil es In
der Ssatur der gegenwärtigen Lage liegt, daß jede KantonS-
regierung lieber einer solchen Privatgesellschaft, als eben einer
Nachbarregierung Konzessionen macht, besonders wenn diese

Regierungen durch die Verschiedenheit der Ansichten und der
Politik so weil auseinander stehen. Ich bin auch überzeugt,
daß eine Gesellschaft sich auf einen bessern, rechtlicher« und
zweckmäßigern Fuß mit den Privateigenthümern setzen wird,
alS die Regierungen es thun können. Wenn die Regierungen
die Sache über sich nehmen, so werden sich die Privaten so
oft als möglich entgegen stellen und lediglich daS in Aussicht
haben, daß die Regierungen so schnell als möglich
hineinschießen, bevor die Privaten sich zu etwas verpflichtet haben»
Rachher werden diese Privaten sagen: das ist schön und gut,
daß ihr daS beschlossen habet, aber wir geben keinen Kreuzer
zurück, wir haben unS zu nicht» verpflichtet. Aber auch
gesetzt, man hätte sich früher das Recht vorbehalte», von den



Eigenthümern Vergütungen zu erheben, so würden dieselben
na>her peritioniren und pekitioniren, es würde von allen Seiten

gearbeitet und getrieben werten, bis der Staat zuletzt das
Ganze schenkt. Alsdann wird eS freilich heißen, das sei eine

großherzige Gesinnung des Staates, aber dann hat er die
Staarskräfte geschwächt, wie bei der Bielerseestraße und
andern ähnlichen Unternehmungen auch geschehen ist. Alles das
fällt weg bei einer Privatgesellschaft. Diese wird das
Unternehmen nicht anfangen, bis sie sich mit den Eigenthümern
vollständig ins Reine gesetzt hat. Bildet sich eine solche Gesellschaft,

dann ist es allerdings am Orte, daß die Regierungen
das Mögliche thun, um ein solch wohlthätiges Unternehmen
zu befördern. Aber daß die Regierung sich gegenüber den

Privaten als intcressirt hinstelle, das sollen wir vermeiden,
sondern die Regierung soll auch hier eben nur Regierung
bleiben, und daorls sich erhebende Streitigkeiten sollen ohne

Zuthun der Regierung von den Gerichten erledigt werden.
Das ist der wahre Standpunkt, welchen der Staat hier
einnehmen soll. Daber habe ich mich dem ursprünglichen
Dekrete widersetzt. Hingegen will ich gerne zu allem
helfen, was zur Ausführung dieser Unternehmung von
Seite einer Gesellschaft beitragen kann. Daher möchte ich
dem Zusätze des Herrn Lehmann sehr gerne zustimmen, weil
er der Regierung von vorneherein die Richtung giebt, wohin
man die Sache geleitet wünscht. Bildet sich eine Gesellschaft,
so wird ein günstiger Erfolg viel leichter eintreten, als wenn
die ganze Sache ziemlich unbehülflich von den verschiedenen
Kantonsregierungen gemacht wird. Bezüglich auf die Form
der heutigen V-rpandlung, zu welcher bei Eiden geboten war,
möchte ich schließlich wünschen, daß in Zukunft die Gegenstände

in ordentlicher Form hierher gebracht werden. Ich habe
nachgefragt und gesucht, wo dann eigentlich der Projekt selbst
liege, den wir heute berathen sollten; so wie aber die Sachen
da lagen, hat immer eines auf das andere verwiesen, so daß

man Mühe hatte, herauszufinden, was jetzt der Gegenstand
der heutigen Berathung sein werde. DaS ist nun nicht die

Form, sondern man soll ganz einfach die Sachen so vorlegen,
wie sie wirkucb behandelt werden sollen Dieser Umstand hat
dann auch wahrscheinlich das MißVerständniß im Anfange der
ersten Umfrage hervorgerufen.

Herr Berichterstatter. Ueber den z. selbst sind
kein« Abänderungsanträge gestellt worden, hingegen hat Herr
Hauptmann Lehmann auf einen Zusatz angerragen, über
welchen ich jedoch eine besondere Umfrage wünsche. Ich gebe

zu, daß ein Zusatz in diesem Sinne aufgenommen und als
eigener Z. 2 eingeschaltet werde. Herr Oberstlieutenant Geiser

hat ebenfalls die Aufnahme einer Bestimmung gewünscht.
Auch hiegegcn habe ich nichts, sofern dieselbe jemandem zur
Beruhigung dienen kann. Ich harre diesen Artikel bereits im
Regierungsrathe vorgeschlagen, dort hat man aber davon
abstrahirt, weil man glaubte, die Sache verstehe sich von selbst.

Indessen scheint eS mir, daß auch dieser Antrag erst später
behandelt werden sollte, wo ich dann etwas ausführlicher mich
darüber aussprechen werde.

Der ß. "1 (früher F. 3) wird durch's Handmehr
genehmigt.

§. 2 (früher 8 4.) „Wenn während den im §. 3

gebotenen Borbereitungen oder vor dem endlichen Ausführungs-
beschlusse des Großen Rathes eine Ausführungsgcsellschafl zu
Stande kömmt und annehmbare Bedingungen stellt, so kann
die Ausführung deS Unternehmens dieser Gesellschaft
übertragen werden."

Herr Berichterstatter. Hier hat also Herr Haupt-
man Lehmann vorgeschlagen, zu setzen: „Der Regierungsrath
soll möglichst dahin wirken, daß daS Unternehmen verzugs-
wetse einer hinlängliche Garantie darbietenden Vollziehungs-
gesellschafr zu annehmbaren Bedingungen übertragen werden

könne, jedoch ohne vorläufige Verbindlichkeit für den Staat."
Ich stimme zum Antrage, mit Ausnahme des allerletzten
Passus, denn es ist rein unmöglich, mit einer Gesellschaft zu

unterhandeln, ohne daß der Staat gewisse Verbindlichkeiten

eingeht. Herr Lehmann will wahrscheinlich die Finanzen des
Staates im Auge haben, daß man in dieser Beziehung nicht
Verbindlichkeiten eingehe; aber immerhin muß der Staat
gegenüber einer solchen Gesellschaft Verbindlichkeiten eingehen,
wie z. B. die Zuficherung von Einkünften u. s. w. In dem
Worte „annehmbar" ist ja alles gelegen, und zuletzt wird der
Große Rath darüber entscheiden, ob die Bedingungen annehmbar

seien oder nicht. Ich möchte also antragen, den letzten
PassuS nicht anzunehmen.

Lehmann zu Lotzwyl. Ich wünsche mit meinem
Antrage, daß der §. 4 oder nunmehr §. 2 deS gedruckten
Entwurfes gestrichen werde, indem der Inhalt ungefähr derselbe
ist. Was den letzten Passus meines Anirages betrifft, so hat
er nur den Sinn, daß der Staat keine Verbindlichkeit
übernehme in der Beziehung, daß er später freie Hand habe, und
daß er nicht in der Stellung sein wolle, als ob die Sache
bereits als Staatsangelegenheit erklärt worden wäre. Wenn
aber der Herr Berichterstatter glaubt, der von mir vorgeschlagene

Antrag genüge auch ohne diesen Beisatz, so bin ich mit
ihm einverstanden, die letzten Worte fallen zu lassen.

Pequignot, alt-Landammann. Ich muß Ihnen
gestehen, meine Herren, daß ich die Diskussion, so wie sie von
den Rednern geführt worden ist, die wir bis dahin gehört
haben, kaum verstehe. — Nach dem Wortlaut des ursprünglichen

Entwurfs hätte die Unternehmung der SeelandSentsum-
pfung Sache des Staates sein sollen. Auf heurigen Tag aber
hat der Direktor des Innern die beiden Artikel fallen lassen,
durch welche die Entsumpfung zur Sache des gemeinen WohlS
erklärt, und die Ausführung derselben dem Staate übertragen
würde. Ich habe demnach glauben sollen, daß die Frage, wer
mit Ballführung der Entsumpfung beauftragt werden solle,
eine noch vorbehalten? Frage sei Sobald die Regierung auf
den Plan verzichtete, den sie Ihnen anfänglich vorgelegt
Halle, ohne einen andern an dessen Stelle zu setzen, so schien
eS mir, ich sei berechtigt, hieraus zu schließen, daß die Regierung

der Zukunft die Sorge überlassen wolle, zu entscheiden,
wem die Ausführung der Entsumpfung anvertraut werden
solle. Allein jetzt höre ich zwei Redner, welche dasjenige als
ausgemacht ansehen, was erst noch in Frage liegt, und demnach

schon den Antheil des Staates bestimmen wollen. Ich
glaube, diese Erörterungen seien voreilig. Wenn, wie das
Verfahren und die Worre des Organs der Regierung es glauben

machen, die Frage noch vorbehalten ist, so sehe ich nicht
ein, warum man den Staat, sogar in negativem Sinne,
hineinzieht. Nach dem Aufgeben der beiden ersten Artikel des
Entwurfes durch die Regierung habe ich geglaubt, es handle
sich in der gegenwärtigen Berathung nur noch darum, der
Regierung die Mittel zu verschaffen, einige vorläufige Schwierigkeiten

zu heben unv einige Arbeiten auszuführen, die von der
Art find, gewisse streitige RechlSpunkte zu beseitigen, welche
eine Aktiengesellschaft aufhalten oder wenigstens ihr Besorgnisse

einflößen könnten, so viel es nämlich die Garantie des

Eigenthums, deS Nutzungsrechts u. s. w. betrifft. Wenn dieß
der Stand der Sache ist, für waS will man dann den Staat
vorzeitig hineinziehen, da man noch nicht weiß, wer sich mit
der Unternehmung befassen wird, sogar nicht einmal, ob sie

stattfinden wird? In einer so wichtigen Frage muß man klar
und deutlich sein. Wenn der Staat dem Unternehmen einen
materiellen Beistand leisten soll, so muß man sagen, in was
und wie, damit Jeder von unS den Umfang der Opfer
würdigen könne, um deren Darbringung es sich handeln könnte.
Wenn, sowie ich es verstanden habe, es sich für den Augenblick

nur darum handelt, der Unternehmung moralischen
Beistand zu leisten, so bin ich geneigt, dem Artikel beizustimmen-

In dem Falle aber, daß der Artikel einen andern Belang
hätte, so könnte ich nicht anders, als mich dem von Hrn.
Lehmann begehrten Vorbehalte anschließen. In keinem Falle
möchte ich dazu mitwirken, der Frage durch einen Beschluß
vorzugreifen, welcher dem Staate, wenn auch nur implicite,
eine Verbindlichkeit auferlegen würde. Wir wissen noch nicht,
welches der Erfolg der Konferenz der betheiligten Stände
sein wird. Ich könnte nicht begreifen, warum man gewisser-



maßen den Beschlüssen derselben zuvorkommen möchte. Weil
ich glaube, daß die Frage auf diese Weise gestellt werden solle,
enthalte ich mich, in die Grundlage der Sache einzutreten.
Ich ersuche den Herrn Berichterstatter, sich gefälligst auS pre-
chen zu wollen, indem er den Umfang und Zweck des Artikels
und des Dekrets genauer angibt.

Scherz, Fürsprecher. Ich erlaube mir einige
Bemerkungen; über die Hauptsache selbst will ich kein Wort verlieren,

ich bin nicht im Stande zu beurtheilen, ob das
Unternehmen so offenbar große Vortheile bringe, wie man sie unS

vormalc; ob sie wirklich erhältlich sind, oder aber nur illusorisch,

waS ich den Grund habe zu vermuthen. Ich habe den

Bericht nachgelesen und habe mich nicht von diesen Vortheilen
überzeuge» können. Ich bemerke das auS Bcsorgniß, daß
unsere Slaatsfinanzen zu stark in Anspruch genommen werden
könnten; sobald in dieser Hinsicht Beruhigung gegeben wirb,
so werde auch ich dazu stimmen. Der K. 4 erregt mit Grund
einige Besorgnisse und Befürchtungen, es heißt darin: „Wenn
während der im z. 3 geborenen Vorbereitungen oder vor dem

endlichen AuSsührungsveschlusse des Großen RatheS eine Aus-
führungsge ellschasr zu Stande kömmt und annehmbare
Bedingungen stellt, so kann die Ausführung des Unternehmens
dieser Gesellschaft übertragen werden." Also: „so kann die

Ausführung einer Gesellschaft übertragen werden." Wenn
nun von Uebrrcragung die Rede ist, so setzt man voraus, man
habe das Recht, die Ausführung Jemandem zu übertragen,
dieß im Zusammenhange mit den 88 1 und 2, welche hie

Sache zur öffentlichen Angelegenheit erklären wollten» finde
ich nicht befriedigend Damit nicht zu befürchten sei, der
Staat könnte sich zu weit belheiligcn, so möchte ich, baß der
8- 4 nach dem Antrage des Herrn Lehmann gestrichen würde.
Indessen möchte ich einige Modifikationen wünschen, in Bezug
auf das Land, welches mit Steuern belegt werden soll. Der
Staat ist der größte Eigenthümer aus dem großen Moose, es

ist also klar, daß nicht bloß die Privateigentümer sich

belheiligcn werden, sondern auch der Staat, und daß auch sein

Eigenthum betellt werben muß; wenn also der Antrag dcS

Herrn Lehmann angenommen werben sollte, so könnte man
dem Staate für sein Eigenthum keine Steuer auflegen» und die
Last der Unternehmung würde einzig auf den Privaten liegen.
Ich will keinen Antrag stellen, ich denke, der Herr Direktor
des Innern wird dafür sorgen, daß bei näherer Redaktwn deS

Antrages dcS Herrn Lehmann derselbe in diesem Sinne mo-
difiziri werde.

v. E r l a ch So weil ich den Herrn L.hmann bei seiner
letzten Erläuterung Verstanden habe, glaube ich, er wolle bloß,
daß a»sg plochen werde, der Staat ober ber G oße Rath gehe
keine B roindlichkeit ein, gegenüber einer Gesellschaft, ohne
d. ß der daherige.Vertrag nochmals der Ratifikation deS Großen
Raih s unterleg werde, damit er immer noch sagen könne, Ja
oder Rein. Es scheint mir aber doch, daß durch einen
einfachen AbändcrungSantrag» dahin gehend, daß die Ratifikation
für alle Verträge und Konventionen vorbehalten werden
solle, dieser Zweck erreicht würde. Ich möchte also den

Antrag stellen daß nach: „ so kann die Ausführung
des Unternehmens" beigefügt würde: „unter Ralifikations-
Vorbehalt des Großen Rathes." Dann würde die Sache dem
Ermessen des Großen Rathes überlassen sein, er würde keine
Verbindlichkeit übernehmen müssen, bevor darüber ein Gesetz
erlassen würde. Er würde wahrscheinlich von seinen Eigen-
lhumsrcchlen einer ErekulionSgescllschafr alles oder einen Theil
abtreten; auch das ist eine V«bindlichkest. Ferner muß im
Gesetze für Maßregel» in Bezug auf den Unterhalt der Bauten
gesorgt und bestimmt werden, wem derselbe nach der Ausführung

obliegen solle. Ich möchte allerdings dafür sorgen, daß
der Staat keine solchen Verbindlichkeiten eingehen könnte, ohne
vorherige Vorlage an den Großen Rath.

Geiser, Oberstlieutenant. Ich müßte mich in erster
Linie dem Antrage deS Herrn Lehmann anschließen, wenn er
aber wiser Erwarten nicht die Mehrheit erhalten sollte, so

wünsche ich dann, daß in dem L. 4, wo es heißt : wenn wäh¬

rend :c. eine AusführungSgcsellschaft zu Stande kömmt und
annehmbare Bedingungen stellt, so kann die Ausführung rc.
übertragen werden," statt d^s Wortes "kann", das Wort „soll"
gesetzt würbe. Man hat dte Bemerkung gemacht, daß
möglicher Weise die Unternehmung sehr vorihcithast sein könnte
für eine Gesellschaft, aüo auch sur den Staat, diesen Bortheil

würde ich einer Gesellschaft gar sehr gönnen, er möchte
vielleicht aber nicht sehr groß sein; wenn nur der Zweck
erfüllt wird, daß dieses Rationalunternchmeu ausgeführt werden
kann; darum wünsche nch, daß gesagt werde, dasselbe „solle"
einer Gesellschaft übertragen werde».

Herr Berichterstatter. Ich sage eS geradezu,
ich bin ungern von dem Z. 4 abgegangen, wenn man Van»
setzen würbe, „kann" oder „wll", so n äre das mir gleich; der
Grund, warum ich für den H. 4 bin, ist der: wenn der
Autrag des Herrn Großralhs Lehmann angenommen würde, so

hätte der Regierungsrcuh gcbuniene Hände gegenüber denjenigen

Gesellschaften, welche im Sinne hatten, die Unternehmung
auszuführen; diese Gesellschaften wiubcn ihre Forderungen
um so hoher stellen und sagen, d-r Große Rath habe den
Grundsatz positiv anerkannt, und so sei man uolhgedrungcn
an fie gewiesen. UebrigcnS bin rck selbst auch mit dieser Ansicht
einverstanden, daß man die Unternehmung durch eine Gesellschaft
ausführen lasse, und will den Vortheil auch einer Gesellschaft
gerne überlassen, wenu der Staat bann nichts mehr damit zu
thun' hat. Icy mache, ehe ich zum eigentlichen Rapport komme,
auch noch auf einige andere Punkte aufmerksam, zur Erläuterung

des Falles, wenn der Staat die Sache durch eine
Gesellschaft ausführen lassen würde. Man hat gesagt, daS
Unternehmen koste vielleicht mehr, und die Einnahmen seien
geringer, als man erwarte, in 50 Jahren würde sich das
Unternehmen dennoch nicht bezahlen, und eS würde in diesem

Falle, gestützt auf den Grundsatz des Dekretes, verlangt werden,

daß der Staat cinen Vorschuß machen müsse. Das ist
nicht gesagt, eine solche Gesellschaft wäre eine moralische Person

und könnte ein Geld-Emprunt machen, eine Art Papiergeld

ausgeben oder bei dritter Person Gelb aufnehmen. Darüber

glaube ich, sei ich noch ein Wort schuldig; daß gc-
wünscht wird, das ganze Unternehmen würde an eine einzig«
Gesellschaft übertragen; das ist mir auch viel lieber, als wenn
man das Unternehmen lyeilweise verschiedenen Gesellschaften
übertragen würde; darüber bin ich einverstanden, man wird
sehr darauf sehen, daS ganze Unternehmen einer Ges llschafl zu
übertragen, ba die Sache dadurch einfacher würde. ES han-
delr sich noch um eine Schwierigkeit bei Uebcrlragung dcS
Unternehmens an eine Gesellschaft, es wirb sich fragen, wenn
man die Grundcigenrhümer belegt, sollen die Beiträge von
der Gesellschaft odec vom Staate erhoben werden? Der Staat
hat gewiß viel bessere Mittel an der Hand, Beiträge zu
beziehen Mittel, welche eine Gesellschaft nicht Härte. Man
könnte daher immerhin die Arbeit von einer Gesellschaft statt vom
Staate ausführen lassen, und dann könnte der Staat die
Beiträge zu Handen der Gesellschaft von den Grunveigenthü-
mern erheben Die Gesellschaft wäre in einer bösen Stellung
gegenüber den Grundeigenthümnn, wenn sie diese Beiträge
selbst einziehen müßte. Ich berühre diese Schwierigkeit nur
im Vorbeigehen, und glaube, sie werde sich beseitigen lassen.
Auch Herrn Peqnignot muß ich auf seine Bemerkungen
antworten, ich habe fie aber bereits zum Theil beantwortet,
daS Gefühl, das er gehabt hat, ist ganz begreiflich, und ich
will in dieser Beziehung nachgeben, wenn meine Kollege«
ebenfalls einverstanden sind, und es der Wille des Großen
Rathes ist, daß man sich bestimmt dafür auöspreche, die
Unternehmung durch eine Gesellschaft auszuführen. WaS hingegen

den von Herrn Lehmann beantragten Schluß betrifft, s»
kann ich die Sache nicht ganz so betrachten wie er; dieser
Antrag eignet sich mehr für eine Instruktion an die vorbereitenden

Behörden auf die Konferrenzen, und ich glaube, der
Zweck deS Herrn Großrath Lehmann könne durch den Zusatz
des Herrn von Erlach erreicht werden, der Regierungsrath
solle dahin wirken, daß das Unternehmen vorzugsweise einer
hinlängliche Garantie darbietenden Gesellschaft überlassen werden

solle/ und daß der Vorbehalt der Ratifikation durch d«n



Großen Rath ausgesprochen werde. Ich trage darauf an,
dielen §. anzunehmen, mit den Modifikationen, die ich so eben
zugegeben habe; wenn Herr Großrath Lehmann damit
einverstanden ist, so kann über seinen Antrag zugleich abgestimmt
weiden.

Lehmann. Ich bin mit diesem vorschlage
einverstanden.

Abstimmung.
Für die Streichung des §. 4 deS

Entwurfs, nach den zugegebenen
Modifikationen und Annahme leS Antrages
deS Herrn Lehmann, nach dem
vorschlage des Herrn Berichterstatters: Große Mehrheit.

Herr Berichterstatter. In Bezug auf den Antrag
des Herrn Geiser habe ich noch folgendes zu bemerken: Herr
Geiser hat darauf angetragen, in daS Gesetz in einem besondern

§. das nämliche auszunehmen, was auf psg I I!) des
Berichtes vorgeschlagen ist: „Die Bauten des Unternehmens
dürfen nicht begonnen werden, ehe und bevor dem Großen
Rath die SpezialPläne zur Genehmigung vorgelegt, die
Beiträge der Gcundeigenthümer ausgemirtelt und die Art der
Besteurung des Verkehrs auf den Gewässern bestimmt sein wird."
Dieser 8. ist im RR. gestrichen worden, aus dem Grunde,
weil man geglaubt hat, daß sich diese Sache von selbst
verstehe. Indeß, sobald man damit eine Beruhigung geben kann,
so habe ich, so viel an mir, durchaus nichts dagegen, daß er
neuerdings aufgenommen werde, nur möchte ich ihn in diesem
Falle noch in sofern vervollständigen, daß es heißen würde,
ehe und bevor dem Großen Rathe die einschlagenden Verträge,
also die einschlagenden Verträge mit andern Kantonen einbe-
grissen, und die SpezialPläne :c. vorgelegt werden.

Geiser, Oberstlieutenant. Ich bin durchaus einverstanden
mit dieser vom Herrn Berichterstatter vorgeschlagenen Redaktion,

ich wünsche nur, daß dieselbe belieben möchte.

G y gar Nach dem, was beschlossen wurde. ist auf
den Antrag des Herrn Lehmann ein neuer Zusatz aufgenommen

worden » ich muß aber finden, in diesem Paragraphen
solle es heißen, die Bauten sollen nicht beginnen „oder
übertragen werden-, bis die Ratifikation des Großen Rathes
errheM sei. Ich möchte hiermit darauf antragen, daß dieß
so beschlossen werde.

Herr Berichterstatter. Dieser Zusatz ist deßhalb
überflüssig weil » sobald gesagt ist, die einschlagenden
Verträge seien zur Genehmigung vorzulegen, also auch die
Verträge zur Uebernahme durch die Gesellschaflen sowohl, als die
Verträge mit andern Kantonen, zur Genehmigung vorgelegt
werden müssen, ehe die Bauten beginnen.

Abstimmung.
Für die Aufnahme deS von Herrn Geiser

Vorgeschlagenen Zusatz-Paragraphen
mir der vom Berichtn statt ter

zugegebenen Modifikation Gr. Mehrheit.

Umfrage in Bezug auf den für dieses Jahr verlangten
Kredit von Fr. 6000 für die erforderlichen Vorar-
beiten.

Herr B ertchterstatter. Wie schon früher bemerkt
worden, wurde vom Regierungsrathe darauf angetragen,
vorläufig für dieses Jahr «inen Kredit von Fr. 6000 zu bewilligen.

Dieser würde verwendet für die Kosten von Konferenzen,
in Folge derselben vielleicht für Druckkosten :e. Dann würden

längs den projeklirten Kanälen durch diesen Herbst Son-

dirungen vorgenommen, und es würde auch der mittlere Wasserstaus

nach den vieljährig?n Beobachtungen ausgemittelt werden,

ferners würden, wo möglich, diesen Herbst Landvrr-
wessungen aufgenommen werden. Man hat geglaubt, mit
Fr. 5 bis 6000 höchstens, werde diese Arbeit gemacht werde«
können.

Der Kredit wird durch's Handmehr genehmigt.

Der 8. 5 und der Schluß werden ohne Diskussion durch's
Handmehr genehmigt.

An die Stelle deS zum Forst- und Domänenvwwalter
des Kantons ernannte« Herrn Stämpsli von Schwanden
wird durch'S Handmehr zum Mitglied« ber S r a a t s w i r l h-
schaflSkommisfion erwählt» der in der allgemeinen
Umfrage vorgeschlagene Herr Großralh I. U. Lehman«
zu Lotzwyl.

vortrag der Finauzdirektion in Betreff des K auto
n n em e nls über die Gi b e leg g w a l dung e n zwischen

dem Staate und den nutzungsberechtigten Gemeinden von
Rigglsberg und den innern Ortschaften.

Der Antrag deS Regierungsrathes geht dahin, daS Kan-
tonnement zur Bestätigung zu empfehlen, mit den Vorbehalten,
1) daß daS Flächenmaß der Kantonnementsbezirke auch in
Schweizermaß angegeben werde, und 2) baß auf den Fall der
Verhinderung des Gerichtspräsidenten sein Stellvertreter
Obmann des Schiedsgerichts sein solle-

Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter. Dieß
ist das Kanronnement über die sogenannten Gidelegzwaldun.
gen im Amtsbezirke Sefrigen; diese Waldung hält laur neuester
Messung 1013 Jucharlen und 610 Quadralschuh. Auf dieser

haben an Holzrechtsamen im Ganzen 900 Klafrer, Weisrechte
ab«r haben kerne gehaftet. Diese Rechtsame gehörten vorzüglich

der Ortschaft Riggisberg und andern angrenzenden
Ortschaften. Mit diesen hat eine Unterhandlung stattgefunden
schon 1836 oder 1837, die aber bis zu diesem Jahre zu keinem

Ziele gekommen ist. Die Unterhandlungen wurden gepflogen
und abgeschlossen durch Herrn Oberförster v. Greyerz, und
Herrn Forstverwaller Stämpfli. Der Bertrag erhält
folgende nähere Bestimmungen: Den Berechtigten wird abgetreten

883 Jucharlen. Also nicht ganz 1 Jucharte per Klafter.
Dem Staat bleiben 130 Jucharlen, diese find ganz frei von
Lasten, mit Ausnahme einer einzigen Ortschaft, die einen

Anspruch aus Wagnerbuchen hat, die alljährlich mit 7^2 Stöcken
oder Klaftern ausgerichtet werden müssen. Mit diesen hatte
man sich bei Anlaß deS Kamonnements nicht befriedigend
abfinden können, und es haben deßhalb gerichtliche Erörterungen
statt. Der Staat behält also 130 Jucharten frei, mit Aus-
nähme dieser 7'/z Klafter. Der kantonnirte Wald gehört zu
den besten, wie denn überhaupt die Waldungen im Amtsbezirk
Seftigen zu den besten im Kantone gehören; dem ungeachtet
wurde das Kantonnement von den Forstbeamten als vortheilhaft

betrachtet. Ich finde mich zu zwei Bemerkungen im All-
gemeinen über den Inhalt deS KantonnemeutS selbst veranlaßt.

Erstens, daß forstpolizeiliche Bestimmungen darin ailf-
genommen worden sind, welche eigentlich nur in ein Forstgesetz

gehört hätten, eS ist dieß eine Folge des Bestrebens der

Forstbeamten, welche gute Fmstpolizet halten möchten. Da solche

Vorschriften in ein Forstgesetz gehören, so werde ich sorgen,
daß sie in Zukunft nicht mehr in die Verträge ausgenommen

werden. Zweitens ist in diesem Bertrage, wie in allen
bisherigen, die Bestimmung aufgenommen, daß Schiedsrichter
aufgestellt werben. Auch daS wird für die Zukunft nicht mehr
stattfinden, weil eS nach der Anficht der Finanzdirektion nicht
zweckmäßig ist, solche Schiedsrichter aufzustellen, da sehr oft



über die Anwendung und das Jnslebentreten des Schiedsgerichts

Streit entsteht, und weil das neue Prozeßgesetz in Bezug

auf die Kürze und auf die Kosten ohnehin große
Erleichterungen darbietet Ich trage auf Genehmigung des Antrages

an.

Der Antrag wird durch's Handmehr angenommen.

Zur Berathung der Erhblichkeitsfrage werden vorgelegt:

1) Der am 15. dieses MonatS verlesene Anzug des

Herrn Feller, bezweckend die Ausräumung der Aare bei

Thun.

Fell er. Die Umstände, welche mich zu diesem Anzüge
veranlaßt haben, find bereits in einem frühern Antrage
enthalten gewesen und hier behandelt worden, als derselbe
erheblich erklärt wurde, seither haben noch verschiedene
Überschwemmungen stattgefunden, welche durch die vorgeschlagenen
Mittel hätten abgewendet werden können. Ich stelle den Wunsch,
daß solche Arbeiten vorgenommen werden möchten, damit die

gleichen Uebel sich nicht alle Jahre ein paar Mal wiederholen.

Karlen von der Mühlematt. In einer frühern Sitzung
ist ein Antrag in diesem Sinne erheblich erklärt worden, allein
durch einen Etnwurs des Herrn Zahler ist er abgeändert worden,

dahin, daß die Arbeit hinausgeschoben worden ist, bis
dieselbe noch einmal vor den Großen Rath gekommen sei.
Nun ist aber der Fall der: wenn die Sache gemacht werden
soll, so muß man jetzt daran vorrücken, oder es ist zu spät für
diesen Winter. Das Schleusenwerk in Thun ist hingesetzt
zum Nachtheile der Gemeinden und Partikularen am Thunersee,

und wenn der Staat solche Werke zu Gunsten einer
Wasserstraße anlegt, von denen er zum größten Theil den
Nutzen selbst bezieht, so soll er Garantie dafür geben, daß
nicht Überschwemmungen daraus entstehen, welche Andern
Nachtheile verursachen. SS handelt sich hier nicht um eine
Sache, welche so mir Nichts dir Nichts hierher gebracht wurde,
sondern darum, daß diesen Gemeinden und Partikularen
Garantie gegeben werde gegen Überschwemmungen, die nicht
Folge von Naturereignissen, sondern künstlicher Art find.
Wenn Herr Zahler seiner Zeit die Abficht hatte, bloß der For-
malität zu genügen, wohl und gut, aber wenn Heute in diesen

Antrag nicht eingetreten würde, so würde der Regierungsrath
keinen Bericht bringen, und der frühere Beschluß wäre

so viel als Nichts. ES handelt sich nicht um eine ungeheure
Unternehmung, sondern nur um eine untergeordnete Arbeit.
Ich trage darauf an, daß der Große Rath erkennen möchte,

der RegierungSrath solle angewiesen werden, die Arbeit diesen

Winter anfangen zu lassen, damit man daS aber könne, müssen
schon jetzt Borkehren getroffen, und die Sache muß noch einmal

vor den Großen Rath gebracht werden.

Schläppi. Bei der frühern Behandlung dieser Sache
vor dem Großen Rathe wurde erkannt, daß der Uberschwem-
mung Abfluß geschafft werden müsse, aber es ist zur Sprache
gekommen, wegen dem großen Wasserstande könne die Arbeit
nicht statthabe», fie sei jevoch im Spätjahre dann sobald
möglich vorzunehmen. Nun muß fie vorgenommen werden,
deßhalb ist nothwendig, daß Etwas gemacht werde. ES Handell

sich nicht um vorübergehende Überschwemmungen bei dem
Ausflusse der Aare, sondern um stets wiederkehrende, welch«
auch oben am Thunersee Schaden verursachen.

Ritschard zu Oberhofen. Ich kann nicht anders, als
diesen Anzug unterstützen, der schon vor einem Jahre gebracht
worden ist. Wer die Lage des Thunersees kennt, wird die
Nothwendigkeit einsehen, daß die Unzahl von Überschwemmungen,

die startgefunden haben, nicht etwa unbedeutenden Schaden

gebracht haben müssen, so daß namentlich dieses Jahr
viele Häuser im See gestanden sind; das ist sehr bedauerlich,
denn die ganzen Häuser find dadurch verderbt worden. SS
wäre sehr bedauerlich für diese Gemeinden, wenn der Anzug
nicht erheblich erklärt würde, obschon ihnen sehr leicht geholfen

werden könnte.

Der Anzug wird durch'S Handmehr erheblich erklärt.

(Schluß folgt.)

Für die Redaktion:

s. Jäggi. Kistler.



Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Jahr 18^7. Ordentliche Sommersitzung. (Zweite Hälfte.) Nr. Z.2N.

(Schluß der siebenten Sitzung. — Montag den 20. Septem¬
ber 1847. — Zur Berathung der Erheblichkeitsfrage
wird ferner vorgelegt:

2) Der am 30. Juli verlesene Anzug des Hrn. G an-
guillet und 5 anderer Mitglieder in Betreff eines
Gesetzes in Handelssachen.

Gang nil let. Als Einreicher dieses Anzuges bin ich
so frei, denselben mit ein Paar Worten zu empfehlen.
Schon lange wäre ein Handelsgesetz nothwendig gewesen,
und es ist schon seit mehr als 15 Jahren verlangt worden.
Unter der frühern Regierung ist es nichr zu Stande gekommen,

sowie noch manches Andere, ich hoffe aber» man werde
nun die Nothwendigkeit besser einsehen. Ich mache darauf
aufmerksam, daß nach dem bisherigen Bclreibungsgesetz der

Handel allfällig noch cristiren konnte, aber daß das neu
angenommene Gesetz es absolut nothwendig macht, daß ein Handelsgesetz

daneben eingeführt werde. Beim Handelsmann ist der
gerichtliche Konkurs durchaus nothwendig, und beim neuen
Gesetze können gar keine gerichtlichen Liquidationen mehr
vorkommen; dieß hätte im Jura, wo bereits ein Handelsgesetz
nach französischem Recht bestanden ist, so bestehen können,
aber in dieser Beziehung ist nun auch der alte Kanton auf
die gleiche Stufe zu stellen. Die Gesetzgebungsrommission
des Kantons Bern hat sich bereits durch ihren Rapporteur,
Hrn. Niggeler, erklärt, sie sei bereitwillig und finde es

nothwendig, ein solches Gesetz zu bringen. Ich empfehle den Anzug

zur Genehmigung.

Kurz. Ich möchte diesen Anzug unterstützen, da ich eS

gewissermaßen versprochen habe. Zuvörderst will ich berichten,
wie die abgetretene Gesetzgebungsrommission schon vor
mehreren Jahren den Entwurf eincS Handelsgesetzbuches bearbeitet
und dem Großen Raihe vorgelegt hat. Dieser wurde den

Mitgliedern deS Großen RaiheS und dem Handelsstande
ausgetheilt, mit der Aufforderung, Bemerkungen darüber einzu-
geben. Damals hat sich der Handelsstand von Bern vereinigt
und einen Ausschuß bezeichnet, um Bemerkungen zu machen;
diese Bemerkungen find innerhalb der Zeit, die damals
festgesetzt worden war, nichr eingereicht worden, und die Sache
hat sich so verzögert, daß sie nicht mehr von dem Großen
Rathe behandelt werden konnte. Bor einiger Zeit ist der
Handelistand wieder zusammengekommen und hat diese

Bemerkungen neu durchgangen, und sie werden, vom ganzen
Handelsstand von Bern genehmigt, vorgelegt werden. Der
Handelsstand hat gewünscht, daß der Große Rath sich so bald
als möglich mit einem solchen Gesetze beschäftigen möchte; da

man aber gescheit hat, daß diese Bemerkungen in dieser Sitzung

noch nicht vorgelegt werden können, so hat man einstweilen
die Bitte vorgebracht, daß der Große Rath die
Gesetzgebungskommission beauftrage, einen Entwurf zu bringen.
Ich möchte nun den Wunsch aussprechen, daß die Bemerkungen

deS Handclsstandes bei der Behandlung deS Entwurfes
berücksichtigt werben möchten, und daß derselbe vom Großen
Rathe wenigstens vorläufig in Kraft erklärt werde. Ich bin
schon seit langem überzeugt, daß eS ein dringendes Bedürfniß
sei, daß ein solches Gesetz erlassen werde, ich stimme sonach
mit voller Ueberzeugung zur Erheblichkeit des AnzugeS.

Der Anzug wird durch's Handmehr erheblich erklärt.

Herr Präsident. Zur Berathung der auf der TageS-
ördnung für Morgen stehenden Vortrüge der Gesetzgebungskommission

wird das Obergerichl einzuladen sein.

Dieser Borschlag wird durch daS Handmehr
angenommen.

Karlen von der Mühlematt. Ich bin veranlaßt, eine
Frage zu stelle«. Zur Zeit ist hier der Antrag gestellt worden,

der Große Rath sollte ein Dekret erlassen über die Nichl-
anstellung von Jesuitenzöglingen. DaS ist nun schon lange
her, und der RegierungSrath hat keinen Entwurf gebracht,
ich habe den Antrag stellen helfen, und trete von hier nicht gerne
zurück, ohne daß er erledigt ist. Ich möchte daS Präsidium
anfragen, ob es in seiner Macht stehe, Auskunft zu ertheilen.

Herr Präsident. Ich kann keine Auskunft geben,
es muß da eine schriftliche Mahnung eingegeben werden.

Schluß der Sitzung um 12</z Uhr.



Achte Sitzung.

Dienstag den 21. September 1817.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Niggeler.

Beim Namensau frufe sind abwesend mit Entschuldigung

: die Herren Beutler, Boivin, Carrel, Egger, Fen-
ninger, Fcote, Garnier, Gaurier, Geiser Oberstlieutenant,
Geiser Metzger, Girardin» Gouvernon, Hutzli, Jovst, Jscli,
Leist, Methee, Woreau, Olth, Pequignot zu Noirmont, Nieder

zu Adelboden, Nesselet, Sahli zu Ortschwaben, Schaffrer,
Schcidegger zu Waltrigen, v. Steiger, Stettler, Sluder, Sury,
Vallat und Widmer zu Grünen; ohne Entschuldigung: die

Herren Belrichard, v. Erlach, Grimaitre, Heilmann, Hofer
zu HaSle, Kanziger, Kernen Fürsprecher, Kernen Amtsrichter,
Kötschet, Küng zu Hâuiligen, Marchand, Marti Arzr, Moser
Fürsprecher, Probst zu Langnau, Reber, Rentsch, beide Rit-
scharv, Rüedi, Scholer, Waber und Wally.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

Zwei Mahnungen, eine von Herrn Mösching, die
andere von den Herren Karlen in der Mühlematt und Carlin,

werden vorläufig als eingelangt angezeigt, jetoch nicht
verlesen.

Tagesordnung-
Vortrag der Gesetzgesebungskommission und

des Regier ungSrathes nebst Dekeetsenlwurf, betreffend
die Aufhebung des Institutes der R e ch t s a g e n t e n.

Funk, Vizepräsident des Regierungsralhes, als
Berichterstatter. Dieser Gegenstand, Herr Präsident, meine Herren,
ist schon früher einmal unter dem abgetretenen Großen Rathe
hier zur Sprache gekommen durch einen Anzug, und damals ist
dieser Anzug einmürhig vom Großen Rathe erheblich erklärt
worden, so daß schon damals die oberste Landesbchörde, man
kann wohl sagen — die öffentliche M inung — über diese Frage
einverstanden war. Ich glaube nicht, daß bis auf den heutigen

Tag die öffentliche Meinung in diesem Punkte sich

geändert habe, ich glaube nicht, daß, was den Grundsatz betrifft, der
gegenwärtige Große Räch gar heftig Opposition machen werde.
Im Entwürfe ist gesagt, daß der Stand der Rechtsagenlen
in seinem Fortbestehen nicht mehr nothwendig sei für
allgemeine Staatszwieke, und daß, wenn dieses richtig, es auch
nicht nöthig sei, die Gesetzgebung in dieser Beziehung fortbe-
stehen zu lassen, so daß der Stand der palenrirten Rechts-
agenten sich fernerhin vermehre. Ferner ist im Vortrage
behauptet, daß die öffentliche Meinung hiemit im
Einklänge stehe, und daß es Pflicht der obersten Behörde sei,
diesem Rechnung zu tragen, ohne andererseits wohlerworbene
Rechte zu verletzen. Ich will Ihnen vorerst einige statistische
Mittheilungen machen in Bezug der Anzahl der RechlSagenten,
welche gegenwärtig mit Patenten versehen find, nämlich bloß in
Bezug aus ihre Vermehrung seit dem Jahre 1331. Die Zahl der
RechlSagenten, welche seit den Jahren 1831 bis und mir 1816
ernannt und mit Patenten versehen sind, beträgt 120, — alle
diejenigen Rechtsagenten, welche schon vorher pateniirt waren,
nicht gerechnet. Die Zahl derjenigen RechlSagenten, welche

zwar gegenwärtig noch prakciziren, aber da« Patent vor 1831
erhalten haben, steigt nicht völlig auf diese Zahl an. NichlS
desto weniger kann man annnehmen, daß zur Stunde noch
110 bis 150 patenlirle Rechtsagenten sind. Darunter
besteht die weitaus größere Zahl aus jünger» Personen,
so daß, wenn Sie heute die Aufhebung dieses Standes dem
Grundsätze nach beschließen, wie das Dekret vorschlägt, nämlich

in dem Sinne, daß vom 1. Mai 1818 hinweg keine
neuen Rechtsagenlen mehr patentirt werden sollen, nichts desto
weniger immer noch genug Rechtsagenten da sind, um diejenigen

Geschäfte zu besorgen, welche die Gesetze ihnen über,
tragen, wenigstens noch für 20 oder 30 Jahre, und alsdann
wird der Stand der RechlSagenten nicht mehr nöthig sein,
sonst wollen wir die Sorge dann denjenigen überlassen, welche
alSdann die Interessen des Landes in der obersten Behörde
vertreten sollen, Mir ist nicht bekannt, daß in irgend einem
andern Kantone noch Rechtsagenlen existiren; dieses Institut
ist, wo es bestand, überall aufgehoben worden, und man fin-
det, daß die Geschäftsverrichtungen gleichwohl ihren ordentlichen
Gang nehmen. Sodann ist noch ein Umstand, warum fruher-
hin dieses Institut als gerechtfertigt erschien, jetzt hingegen
nicht mehr nöthig ist. Früherhin nämlich war bekanntlich die

Zahl der Amtsnotarien beschränkt, ebenso diejenige der Pro-
kuratorcn und der Fürsprecher; daher war cS sehr natürlich,
daß man damals eine Art Geschäftsleute haben mußte, deren
Zahl nicht beschränkt war, und da hat man sich dann behalfen

mir diesen Rechtsagenlen. Durch spätere Gesetze hingegen

ist die Beschränkung der Zahl in Bezug auf die Rotarien
und der Rechtsagenlen aufgehoben worden. Auch hat man
das Institut der Prokuratoren damals im nämlichen Sinne
aufgehoben, wie daö gegenwärtige Projekt nunmehr in Bezug
der RechlSagenten zu thun vorschlägt. Die Prokuratoren,
welche damals bereits patentirt waren, find in ihrer Stellung
und in ihren Rechren verblieben, aber eS wurden keine neuen
mehr patentirt. Das, Herr Präsident, meine Herren, sind die
Gründe, welche einerseits der Regierungsralh, und andererseits

die Gesetzgcbungskommission einmülhig hatte, um diesen

Antrag hieher zu bringen. Man könnte bloß noch verschiedener

Ansicht sein in Bezug auf den Zeitpunkt, auf welchen dieses

Gesetz in Kraft treten solle. Man muß hier um der
Gerechtigkeit willen etwas im Auge haben. Sehr wahrscheinlich
sind hier in Bern an der Hochschule mehrere junge Männer,
welche sich vorbereiten, um späterhin das Examen als Rechts-
agenten zu machen- Wenn Sie nun den Zeitpunkt für das
Inkrafttreten dieses Dekretes sehr nahe rücken, so würde man
gegen diese Leute ein Unrecht begehen- Daher wird
vorgeschlagen diesen Zeitpunkt auf den 1. Mai 1848 zu setzen.
Die Betreffenden können dann das Examen noch diesen Herbst
oder im Frühlinge machen. Die dahcrige Vermehrung der
RechlSagenten wird jedenfalls nicht groß sein, und wennauch
noch etwa zwei oder sechs sich patentiren lassen, so ist daS
kein großes Unglück. Zur Beruhigung aller derjenigen aber,
weiche bereils Patente und daherige Rechte erworben haben,
enthält daS Dekret einen bestimmten Artikel, daß dieselben in
der ihnen durch das Gesetz angewiesenen Stellung auch ferner-
hin anerkannt seien, so wie auch diejenigen, welche noch vor
dem 1. Mai patentirt werden. Auf diese W.-is- ist allen For-
derungen des Rechts gebührende Rechnung gelragen. Ich
hoffe, daß die hohe Versammlung in den Entwurf eintreten
werde, und zwar trage ich auf Behandlung in globo an.

Der Entwurf wird ohne Einsprache durch's Handmehr
angenommen.

Gesetzesentwurf der Gesetzgebungs.
k o m mis sion über die Gebühren im Civilprozesse

und im Vollziehungsverfahren (Tarif).
Herr Vizepräsident v. Tillier übernimmt das

Präsidium.

Niggeler, als Berichterstatter der GesetzgcbungSkom-
mission. In den letzten Sitzungen haben Sie zwei neue Ge-



setzbücher berathen und angenommen, nämlich über das
Prozeßverfahren in bürgerlichen Rechtssachen und über das Voll-
ziehungSoerfahren in Schuldsachen. Diese beiden Gesetzbücher
beruhen auf wesentlich verschiedenen Grundlagen, als die
frühern. Das Verfahren im Eivilprozesse ist überhaupt ein we-
sentlich anderes, statt der früher durchwegs durchgeführten
Schrifllichkeit ist nun ein der Hauptsache nach mündliches
Verfahren an die Stelle getreten, und die Prozcßform ist bedeutend

verkürzt worden. Ebenso wichtige Aenderungen sind im
Vollziehungsverfahren in Schuldsachen eingetreten, es beruht
auf ganz andern Prinzipien, und zwar im Allgemeinen auf
den Prinzipien des französischen Rechtes, welche sich bisher im
Jura im Allgemeinen als sehr gut bewährt haben; hierdurch
ist das schleppende Betreibung«, und Geldstagsverfahren,
welches wir im alten Kantone hatten, abgeschafft. Diese
Aenderungen nun ziehen nothwendig auch Aenderungen nach
sich in den Bestimmungen über die Emolumententarife.
Deßwegen legt Ihnen die Gesetzgcbungskommission diesen Entwurf
vor. Derselbe zerfällt, was die äußere Form betrifft, in zwei
Haupttheilc; der erste behandelt die Gebühren im Civilpro-
zcßverfahren und zwar sowohl die Gebühren der gerichtlichen
Behörden als der Anwälte; der zweite Theil behandelt die

Gebühren im Vollziehungsverfahren in Schuldsachen, sowohl
diejenigen, welche der Gläubiger dem Schuldner in Rechnung
setzen kann, als auch diejenigen, welche die dabei thätigen
gerichtlichen Behörden ansetzen dürfen- In den Gegenstand
selbst, da es sich vorerst bloß um daS Eintreten handelt, will
ich jetzt nicht näher eingehen. Ich glaube, die Nothwendigkeit
dieses Gesetz-s werde jedermann einleuchten, denn es ist ganz
natürlich, daß die veränderten Bestimmungen jener Gesetze

auch veränderte Bestimmungen in Rücksicht auf den Tarif
zur Folge haben müssen. In Beziehung auf die
Ansätze glaube ich, dieselben entsprechen im Allgemeinen
den allseitigen wohlverstandenen Interessen der dabei bc-
theiligten Parteien, wenn übrigens auch in dieser Beziehung
Aussetzungen zu machen wären, so könnte denselben leicht
Rechnung getragen werden, da es sich bloß um Veränderungen
von Zahlen handeln könnte. Ich trage somit darauf an,
daß in den Entwurf eingetreten werde, und zwar, in Gcmäß-
heit der bereits früher gefaßten Beschlüsse, nach dem Réglemente

vom Jahr 1839, abschnittsweise.

Lehmann zu Lotzwyl. Der vorliegende Entwurf ist

für das Volk ein wichtiger. Gegen den frühern Tarif sind
bekanntlich viele Klagen erhoben worden, und diele hohe
Versammlung ist schuldig, nunmehr einen solchen Tarif aufzu-
stellen, daß das Volk nicht Ursache habe, sich im höchsten
Grade darüber zu beklagen. So lange aber der Advokaten-
stand besteht, muß der Tarif doch auch so sein, daß die Be>

treffenden dabei eristiren können- Da aber der Entwurf erst

gestern ausgetheilt worden ist, so wäre es mir und gewiß auch
andern Mitgliedern nicht möglich, jetzt ein Urtheil abzugeben,
inwiefern diele Ansätze dem Zwecke entsprechen. Daher möchte

ich darauf antragen» daß vorläufig der Entwurf für ei» Jahr
angenommen werde, wie er ist, um die öffentliche Meinung
unterdessen darüber richten zu lassen. Später wird es uns
dann viel leichter sein, ein kompetentes Urtheil abzugeben. Ich
bin überhaupt gegen das Institut der Advokaten, weil es nach
meiner Ueberzeugung dem Volke Nachtheil bringt, aber es

liegt mir mehr daran, ein Prozeßversahren zu haben, das nicht
länger sei als absolut nöthig, als hingegen daran, den Tarif
niedrig zu stellen. Ein tüchtiger Arbeiter soll für seine Arbeit

tüchtig bezahlt werden, und wenn er gehörig dafür
bezahlt ist, so wird er weniger in den Fall kommen, das Pu-
blikum anzuschmieren. Daher möchte ich jetzt dem Einwürfe
nicht Von vornenherein zu Leibe gehen, sondern ich trage darauf

an, denselben vor der Hand für ein Jahr in Kraft zu
setzen.

Herr Vizepräsident. Laut dem Nezlemente soll

jeder Berathung eines solchen Entwurfes eine Berathung über
die Eintretensfrage vorangehen. Nun fragt es sich, ob Sie,
meine Herren, in die Berathung eintreten wollen oder nicht,
und im letztern Falle, ob gar nicht, oder nur für diesen Au¬

genblick nicht. Aus dem Schlüsse des Herrn Lehmann geht
nun nicht recht hervor, wie er es in dieser Beziehung meint.
Die Frage, ob der Entwurf provisorisch oder definitiv
angenommen werden solle, gehört nicht in die eigentliche Eintre-
lensfrage.

Lehmann. Meine Ansicht geht dahin, den Entwurf
unberathen für ein Jahr anzunehmen.

Herr Vizepräsident- Das ist jedenfalls ein etwaS
eigenthümlicher Antrag.

Herr Berich ter sta tter. Im Wesentlichen istdasjenige,
waS Herr Lehmann vorschlägt, bereits auch von der Gesetzgebungskommission

vorgeschlagen; auch diese hat die Wichtigkeit des
Gesetzes eingesehen und geglaubt, daß. da wir aus 1. Oktober und
1 November bezüglich des Prozeß- und Betreibungsverfahrens
in ein ganz neues Verfahren eintreten, wo uns alle Anhalkspunkte
für eine richtige Beurtheilung der Gebühren fehlen, wir vorerst
die nöthigen Erfahrungen sammeln müssen. Daher hat die
Kommission im K. 84 des Entwurfes vorgeschlagen, daß daS
Gesetz höchstens auf eine Probezeit von einem Jahre in Kraft
treten solle, nach welcher Frist dann dasselbe dem Großen Rathe
zur zweiten definitiven Berathung vorzulegen wäre. Herr
Lehmann möchte aber bloß eine Berathung in ^Inbo over auch
gar keine Berathung gegenwärtig eintreten lassen. Gar keine
Berathung wäre zuverläßig nicht anzuralhen, will man aber
allfällig eine Berathung in gloko, so habe ich nichts dagegen.

H e b l e r. Ich glaube nicht, daß davon die Rede sein
könne, in diesen Entwurf als in ein bleibendes Gesetz
einzutreten. Der §. 39 der Verfassung, an welchen ich hiemit
erinnere, schreibt ausdrücklich vor, vaß ein bleibendes Gesetz zweimal

berathen werden, und daß wenigstens drei Monate zwischen
der ersten und zweiten Berathung liegen müssen. Diese Vor-
schrifr ist nun seit dem 31. Juli letzthin in Kraft getretenen
dieselbe müssen wir uns halten- Sofern wir also jetzt in diesen

Entwurf als in ein bleibendes Gesetz eintreten, können
wir jetzt keine definitive Berathung haben. Diese ist aber
dennoch nöthig, denn wir müssen einen Tarif haben. Daher
ist die Ansicht durchaus richtig, daß wir uns sogleich dahin
entscheiden sollen, das Gesetz nur provisorisch für einige Zeit
anzunehmen, und in dieser Beziehung kann ich den Antrag des
Herrn Lehmann unterstützen. Jedoch wenn wir das Gesetz
auch nur kürzere Zeit haben müssen, so würden wir es während

dieser Zeit immerhin als Gesetz haben, und da können
nun einzelne Lücken im Gesetze sich finden, es kann zu hohe
oder zu niedrige Ansätze enthalten, welche das Publikum oder
die betreffenden funkcionirenden Personen sehr drücken möchten.
Daher ist es durchaus nöthig, in die Berathnug einzutreten
und das Gesetz abschnittsweise durchzunehmen. Die ganze
Diskussion wird sich viel kürzer halten, wenn man zum Voraus

weiß, daß daS Gesetz nur aus Probezeit eing.führt, und
daß es nachher' einer nochmaligen Berathung unterworfen
werden solle-

Funk, Vizepräsident des R'gierungsearhes. Ich möchte
die Versammlung aufmerksam machen auf den §. 81 des
Entwurfes. Dort nagt die Gesetzgcbungskommission selbst darauf
an, daß der Tarif nach geschehener einläßlicher Berathung
nicht schon jetzt als bleibendes Gesetz hervorgehen, sondern daß er
aus die Probezeit eines Jahres eingeführt werden, und daß dann
innerhalb dieses Jahres eine zweite Berathung erfolgen solle.
Mithin ist allem hierüber Bemerkten der Faden abgeschnitten-
Wenn Herr Lehmann wünscht, daß man den ganzen Entwurf
von 85 Paragraphen ohne Weiters in globn provisorisch
annehme, so glaube ich dagegen, daß der Große Rath das nicht
thun, sondern der Sache die nöthige Wichtigkeit und Gründlichkeit

beimessen solle. Das ist der obersten Landesbehörde
angemessen, und daher stimme ich zum Antrage des Herrn
Berichterstatters

Kurz. Es ist der obersten Landesbehörde durchaus
nicht zu nahe getreten, wenn man schon sagt, man wolle



einen solchen Entwurf in globo behandeln und annehmen.
Schon sehr wichtige Entwürfe sind hier auf diese Weise

angenommen worden, ich erinnere an das Gesetz über
den Beweis in Kriminalsachen. Das war auch sehr wich,
lig, aber man glaubte nichts desto weniger, dasselbe in
xlndo behandeln zu dürfen, und so hat man es auch ohne
bedeutende Diskussion im frühern Großen Rathe angenommen,
und es ist ein wahres Bedürfniß dadurch befriedigt worden.
Durch dieses Verfahren wird also der hohen Behörde nicht zu
nahe getreten. Wenn nun in Zukunft bei jedem solchen Gesetze

eine doppelte Berathung stattfinden muß, so kann man
bei der ersten Berathung ganz kurz sein und sagen: Wir wollen

die Sache probiren, erst bei der zweiten Berathung tritt
man dann näher ein, um, gestützt auf die unterdessen gemachten

Erfahrungen, die einzelnen Bestimmungen gehörig zu prüfen.

Der Herr Berichterstatter macht richtig darauf aufmcrk-
sam, daß eS jetzt sehr schwierig ist, zu sagen, ob alle einzelnen
Ansätze zweckmäßig seien, denn jedes Gesetz dieser Art muß
einigermaßen erfahren werden. Wir wissen noch alle nicht,
wie das Gesetz in der Erfahrung sich machen wird, alle
Vortheile und Nachtheile desselben haben wir nicht gehörig vor
unS. Da nun das Gesetz jedenfalls zweimal beralben werden

muß, — will man nicht zuerst probiren, ob die vorgeschlagenen

Bestimmungen zweckmäßig seien, und erst später diejenigen
Ansätze abändern, welche sich unterdessen in der Praxis als
zu hoch oder zu niedrig gezeigt haben? Ist es nicht
zweckmäßig die ausführliche Berathung auf die zweite Berathung
zu »ersparen und dadurch bedeutende Zeit zu gewinnen? Mw
ist es persönlich vollkommen gleichgültig, ob man jetzt
abschnittsweise oder in globn eintrete, aber bie Folge wirb immerhin

diese sein, daß man probiren und dann nach frühestens
3 Monaten neuerdings eintreten muß. Man gewinnt also

jetzt durch die einläßliche Berathung nichts, außer daß wir 2

oder 3 Tage damit verlieren. Der Antrag deS Herrn
Lehmann tritt' weder dem Großen Rathe in seiner Ehre zu nahe,
noch auch ist er für die Sache selbst nachcheilig. Wenn wir
daS Gesetz provisorisch in globo annehmen, so hat der Große
Rath gemacht, was irgend in solchen Dingen und unter sol-
chen Umständen geschehen kann. Provisorisch muß das Gesetz

immerhin erlassen werden, die Erfahrung muß zeigen, ob die

vorgeschlagenen Bestimmungen gut sind. Zeigen sie sich als
gut, so gewinnen wir durch die jetzige Annahme iu globc» da«,
daß auch nach drei Monaten oder spä er wir keine lange
Verhandlung darüber haben werden; zeigen sie sich aber nicht als
gut, so haben wir alsdann einen festen Boden und können

sagen: In diesem und in jenem Punkte hat sich das Gesetz

als nicht gut ausgewiesen. Die verfassungsmäßige
zweimalige Berathung hat eben den Vortheil, daß man bei der
ersten Berathung sagen kann: Ich trete nicht ein in daS Nähere

nach drei Monaten bin ich dann eher im Falle, mit
Sachkennrniß nachzudenken. Das werden wir noch oft haben,
daß ein Gesetz ohne vorherige gehörige Mittheilung an das
Volk und die G oßrathSmirglieder muß zur Behandlung
vorgelegt werden, und wenn man jedes Gesetz deßhalb zurückweisen

will, so kommen wir mit der Berathung nicht weit.
Wenn wir ober doppelte Berathung haben, so kann iu ber
Zwischenzeit das Gcs-tz in alleu seinen Bestimmungen dem
Volke bekannt werden u. f. w>, und dann kann man sich gegenseitig

darüber besprechen. Diesen Hauptvorcheil hat die

Bestimmung ber Versassung, und also würde der Antrag des

Herrn Lehmann demjenigen gerade eiwprechen, was das
Bedürfniß erfordert. Ich glaube daher, den Antrag des Herrn
Lehmann unterstützen zu dürfen.

Herr Vizepräsident. Wenn ich Herrn Lehmann
richtig aufgefaßt habe, so will er nicht iu globo berathen,
sondern überhaupt ohne Diskussion das Gesetz auf eine Probezeit
annehmen

Kurz. Es kömmt im Resultate auf's Gleiche hinaus.

Lehmann. Allerdings habe ich meinen Antrag in
dem Sinne gestellt, wie der Herr Vizepräsident gesagt hat;

aber ich habe nicht daran gedacht, daß laut Verfassung der
Entwurf zwei Mal berathen werben müsse. Jetzt hingegen
ziehe ich meinen Antrag zurück und schließe aus arlikelsweise
Berathung.

A u b r y. Die provisorische Einführung eineS Gesetzes,
ohne baß eine Berathung stattgefunden hätte, scheint mir
durch die SlaatSverfassung nicht zugelassen zu sein, und vor
Allem muß die Verfassung beobachtet werben.

S i e g e n t h a l e r. Es scheint mir auch am zweckmäßigsten,

den Entwurf arlikelsweise zu berathen, und ich möchte
sehr davor warnen, an einem düstern Morgen einen ganzen
Entwurf von solcher Wichtigkeit nur so obenhin anzunehmen.

B ü h l e r. Die erste Umfrage geht nur dahiu, ob man
eintreten wolle oder nicht. Man muß offenbar zuerst eintreten

bevor, man über die Sache selbst irgend einen Beschluß
fassen kann-

Funk» Vizepräsident des Regierungsralhes. Die Form
der nachherigen Berathung kann allerdings erst nach dem

Entscheide über die Eintrerensfrage behandelt werden.

Herr Berichterstatter. Es sind verschiedene
Bemerkungen gemacht worden über die Arc und Weise der

Berathung, über das Eintreten selbst ist man hingegen
einverstanden. Von einer Seile ist angelragen worden, den
Entwurf ohne Berathung in giodn anzunehmen, von anderer
Seile will man artikclSmcise berathen, und eine dritte
Meinung endlich schließt sich dem Antrage des Berichterstatters
an, nämlich abschnittsweise zu verfahren. Ich glaube, es

könne über diese Frage im. Grunde gar kein Streit sein.
Eine Annahme iu zzloba ohne Berathung wäre zweck- und
reglementSwidrig, und die Frage, ob arlikelsweise oder nach
Abschnitten eingetreten werden solle, ist bereits entschieden. Wir
haben hierüber ein Gesetz, an dieses müssen wir uns halten;
nämlich das Gesetz über die Berathung der Vortrüge der
Gesetzgedungskommission bestimmt, cS finde über diese

Vorschläge eine abschnittsweise Berathung statt. So lang- wir
dieses Gesetz haben, müssen wir dasselbe halten, und also
können wir auf den heuligen Tag nichts anderes beschließen,
als eine titelS- oder abschnittsweise Berathung. Dieser Grundsatz

ist auch bisher von Seile des Großen Rathes stets
befolgt worden, und also trage ich auch jetzt auf Beobachtung
des nämlichen Verfahrens an.

Herr Vizepräsident. Ich muß dieses durchaus
bestätigen, die Art und Weise tec Berathung solcher Entwürfe
ist durch ein Gesetz vorgeschrieben, und Sie, meine Herren,
haben dieß bei der Berathung des Civilprozcsses und des Be-
treibungsprozesses bestätigt. Natürlich haben Sie das Recht,
einzutreten oder nicht, aber die Frage, ob das Gesetz nach
geschehener Berathung ein provisorisches sei» solle oder nicht,
kömmt dann beim §. 84 zur Sprache. Vor der Hand handelt

es sich einzig darum, ob Sie in die Berathung eintreten
wollen ocer nicht.

Abstimmung.
1) Ueberhaupt einzutreten. Handmehr.
2) Den Entwurf nach dem Reglements
von 1839 abschnittsweise zu behandeln. Handmehr.
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I. Theil. Gebühren im C i v i l p r o z e K v e r f a hr e n.
Tiiell. G e r i ch t s g e b ü h r e n.

I. Abschnitt. Gebühren beim Aussöhnungsversuche, und in
Streitigkeiten, die der Kompetenz des F rieben Sri ch-
rers oder des Gerichtspräsidenten unterliegen.

§. 1. »Der Friedensrichter oder der Schreiber des

Gerichtspräsidenren bezicht:
Fr. Rp.

1) für die Ausfertigung der Vorladung, mit
Inbegriff der Versäumniß, dieselbe dem Weibel
zuzustellen — 40

2) für jedes Nebendoppel — 10
3) für die Proiokollirung eines Vergleichs oder

Spruches, von jeder Partei -- 50
4) für eine Abschritt desselben — 50
5) Falls beim Aussöhnungsversuch der Abstand er¬

klärt wird oder kein Vergleich zu Stande kommt,
so hat der Vorladec oder die erschienene Partei
für die Führung beS Protokolls zu bezahlen — 50

6) fur ein bießfälliges Zeuaniß — 25

7) für die Mittheilung des Urtheils an die auSge-
bliebene Partei (P. Z 311), mit Inbegriff der
Zustellung an den Weibel — 40

H. 2. „Der Weibel bezieht:
1) für jede Verrichtung, mit Inbegriff der Rückstel¬

lung deS Aktes an den Richter — 30
2) Falls der Streitgegenstand Fr. 25 übersteigt, für

Abwart von jeder Partei — 15

Herr Berichterstatter. Ueber diesen Abschnitt nur
wenige Worte Derselbe behandelt die Gebühren der
Friedensrichter. Man hat hier die nämlichen Ansäße genommen,
wie sie bisher waren. Leinen Zusaß enthält Rummec 7 des

z. 1, indem hier auf den Fall Bedacht genommen werden
mußte, wenn der Friedensrichter das Urtheil einer ausgebliebenen

Partei amtlich mittheilen muß nach 8- 311 der neuen
Prozeßform. Hiefür find Bß. 4 angesetzt.

H e b l e r. Zufälliger Weise bin ich mit dem Amte des

Friedensrichters betraut. Nicht weil ich im Sinne habe, diese

höchst beschwerliche und nicht lukrative Stelle lange zu bekleiden,
sondern weil ich Gelegenheit harre, das FricbenSrlchtcrinstirut
sehr genau kennen zu lernen, habe ich ein Interesse, jetzt
einige Bemerkungen anzubringen. Das Interesse des Publikums

gegenüber dem friedenSrichrerlichen Institute rst sehr
verschieden. Wir müssen hier zunächst die Fälle, welche Fr.
25 nicht übersteigen und somit in die friedenSrichrerliche
Kompetenz fallen, ins Auge fassen. Bei diesen kleinern Sireir-
händcln ist das Interesse des Publikums dieses, daß möglichst
geschwinde ein gerechtes und wenig kostspieliges Urtheil
gefällt gefällt werte, denn es ist für das Publikum offenbar
sehr nachiheilig, viele Zeit und Kosten zu riSkiren für geringe
Fälle. Wenn der Friedensrichter viel Zeit und Mühe auf
diese geringen Händel verwenden muß, so liegt es auf der

andern Seite doch im Interesse des Institutes, sehr wenige
Gebühren dafür auszusprechen. Darüber will ich also kein
Wort verlieren, außer über Nr. 2 des H. 1, wonach der
Friedensrichter für jeteS Nebendoppel Btz. 1 verlangen darf, während

weiter hinten den Advokaren und Agenten für die gleiche
Verrichtung 6 Kreuzer admitlirr sind. Ich trage also daraus
an, auch hier 6 Kreuzer zu setzen. Von den Händeln, welche

Fr. 25 nicht übersteigen, kommen wir zu den Kompelenzhän-
deln des Richters, also von Fr. 25 bis 100 Was diese

betrifft, so hat der Große Rath bei Berathung des z. 115 des

Prozesses beschlossen, baß auch diese der sriedcnsrichterlichen
Vermittlung unterworfen sein solle». Hingegen ist ein spä-

lerer Paragraph mir diesem Entscheide nicht in Einklang
gebracht worden, nämlich der § 310, so daß dieser noch jetzt so

lautet, wie er früher im Entwürfe gelautet hat, mithin die

Kompetenzhändel des Gerichtspräsidenten dem friedenSrichrerlichen

AuZsöhuungSversuche entzogen wären. Das kann nun

nicht mehr verbessert werden, wie ich mir vorstelle, und also
haben wir es mit diesen Händeln hier nicht zu thun und
kommen dann auf einmal von den Händeln von Fr. 25 zu
denjenigen von Fr. 100 und mehr. Da hat jetzt das Interesse

des Publikums gegenüber dem Friedensrichter einen
völlig andern Charakter. Der Friedensrichter tritt da nicht
auf als Richter» sondern als ein verständiger Mann, der den
Streit zu vermitteln und Händel zu vermeiden sucht. DaS
ist die schöne Seite deS sriedcnsrichterlichen Amtes, wenn er durch
klare Darstellung der Sache einer Partei begreiflich machen kann,
wie ein Urtheil nothwendig ausfallen müsse u. s. w., wodurch
viel Unglück der Familien vermieden wird. Mir scheint es

nun nicht dillig, daß der Friedensrichter für solche Fälle unter
dem Tarif leiden solle, der für ganz geringe Fälle zweckmäßig
ist. Daher möchte ich vorschlagen, baß auch hier, wie später
bei den Advokaren und Rechrsagcnlcn, man die verschiedenen
Händel je nach ihrer Wichtigkeit auch verschieden berücksichtige.
Es versteht sich, daß eine friedcnsrichte liehe Verhandlung in
einem Prozesse von 100 Fr. und mehr auch eine sehr mühevolle

ist für den Friedensrichter, es ist da ein bedeutendes
Aktenstudium damit verbunden, man muß mit den Parteien
eintreten und hat oft außerordentliche Zeitversäumniß und
Mühe, und wenn dann am Ende eine ganz geringe Gebühr,
über welche die Parteien oft selbst lachen, an den Friedens-
richter bezahlt wird, so ist das nicht der Sache angemessen.
Daher möchte ich, daß im K. 1 zwei Kolonnen gemacht würden,

die erste, wie sie im gedruckten Entwürfe steht, mit der
Abänderung jedoch, daß in Nr. 2 für jedes Nebendoppel 6

Kreuzer gesetzt werden, und dann eine zweite Kolonne für die
Fälle, welche Fr. 100 übersteigen, wo dann die Gebühren des

Friedensrichters doch einigermaßen im Verhältniß zur Wich-
ligkeit der Fälle bestimmt würden. Z. B. in Nr. 1, wo von
der Zirarion u. s. w. die Rede ist, und wo der Friedensrichter
eine ziemlich lange Verhandlung mir dem Kläger hat, viele
Zeit versäumt, und sich dafür nur durch die Zirationsgcbühr
bezahlt machen kann, hätte ich für Fälle von mehr als Fr.
100 Btz. 6 ansetzen mögen. Für die Ziralionen in Kompetenzsachen

bis aus Fr. 100 hätte er Btz. 4, also jedenfalls noch
weniger, als die Advokaten. Ich trage also für die Fälle über
Fr. 100 auf Btz. 0 an. Ferner in Nr. 3, wo von der
Proiokollirung eines Spruches oder Vergleiches die Rede ist, wäre
in Fällen über Fr. 100, wo es dem Friedensrichter gelingt,
von den Parteien das Unglück eines Prozesses abzuwenden,
eine Gebühr von Btz. 10 von jeder Partei das Allergeringste.
Ein paar Blätter weiter hinten sind für die Advokaten in
Fällen, wo sie Vorträgt halten müssen in Sachen über Fr. 50,
Gebühren angesetzt von Fr. 3 bis Fr. 6, ferner in Streitigkeiten

über Fr. 100, wenn sie vor dem Amtsgerichte erscheinen

müssen u. s. w., Fr. 10 bis Fr. 16, und wenn ich mich

nun frage, ob der Friedensrichter, wenn er im Stande ist,
eine Vermittelung zu Wege zu bringen, für die Parteien nicht
eine größere Wohlthat sei, als der Advokat, welcher durch
seinen Vortrug die Parteien oft nur weiter in den Streit hinein

bringt, so muß ich finden, Btz. 10 sei dann für den

Friedensrichter nock sehr wenig. In Nr. 4 möchte ich für eine

Abschritt des Vergleiches oder Spruches in Fällen über Fr.
100 Btz. 7s-.> ansetzen, und ebenso in Nr. 5. In Nr. 6

trage ich in Fällen über Fr- 100 auf Btz. 3</z an. Dieses,
Herr Vizepräsident, meine Herren, ss>d im Allgemeinen meine
Vorschläge für die Fälle über Fr. 100, die ich hiermit im
Interesse des sriedensrichlerlichen Instituts stelle, denn wenn der

Friedensrichter eine so gar geringe Besoldung hat, so wird er nicht
in allen Fällen geneigt s-in, diesen großen Zeitverlust mir Freuden
zu tragen. Ich vermisse aber noch einzelne Fälle, die >m

Entwürfe ausgelassen sind- So ist für das Zeugniß im Falle
des Ausbleibens einer Partei nichts angesetzt, und da hätte ich

den frühern Tarif berücksichtigen und 5 Btz beibehalten mögen.
Wenn ferner ein Abstand erklärt wird vor dem Süyneversuch,
wo der Richter dessenungeachtet die Erklärung der Parteien
in seiner Kontrolle eintragen und ein Zeugniß ausstellen muß,
so möchte ich sowohl für die AbstandSerklärung als auch für
daS daherize Zeugniß je 2l/z Btz in Fällen unter Fr. 100
und 3'/» Btz. in Fällen über 100 Fr. a-mittiren. Sehr oft
endlich ist der Friedensrichter im Falle» Schreiben zu erlassen



an andere Richterämter. Für diese wird der Advokat und
der Agent ebenfalls bezahlt, und so möchte ich auch hiefür in
Fällen unter Fr. 100 Btz. 4 und in Fällen über Fr. 100
Btz. 5 ansetzen. Es versteht sich, daß in allen diesen Gebühren

der Stempel nicht mitberechnet ist.

Zahler. Ich ergreife das Wort nicht als RechtSagent,
sondern als Großrath, und in dieser Stellung finde ick den

Tarif noch ziemlich hoch, und wenn man beim ersten
Paragraphen schon anfängt, die Ansätze zu steigern, so kömmt man
am Ende viel zu hoch. Allerdings find diejenigen Friedens-
richter, welche wirkliche und wahre Friedensrichter find, mit
diesem Tarife schlecht besoldet, aber nicht alle Friedensrichter
find gelehrte Füisprecher, es gibt darunter solche, die noch
viel zu theuer find. Wenn der Friedensrichter immer ein
Beamter wäre mit Sachkenntniß, so wäre es nicht verworfenes

Geld, ihn bedeutend zu besolden; aber da dieß nicht der

Fall ist, so kann man nicht von vorneherein den Tarif erhöhen.

Daher möchte ich bei dem vorgeschlagenen Ansätze
bleiben.

G y g a r. Auch ich müßte den Antrag des Herrn Hebler
bestreiken. Ich gehe Vom Grundsatze aus, wir sollen

nun einmal den Wünschen des Volkes entsprechen, und
diese gehen dahin, den Tarif so tief als möglich zu stellen,
damit tie Parteien sich nicht zu beklagen haben, immerhin
jedoch so, daß auch die Anwälte ihr ehrliches Auskommen
dabei finden. Wenn wir nun schon hier die Ansätze steigern,
so kömmt es mir fast vor, man wolle den gutmüthigen
Friedensrichtern hier im Saale Sand in die Augen streuen und
dann später die Folge daraus ziehen, daß, da man dem
Friedensrichter, der nicht Jurist sei, so viel gebe, man dann in
den spätern Abschnitten den Juristen mehr geben müsse. Ferner
bin ich so frei, einige Abänterungsanträge zu stellen. In
Nr. 4 des jj. 1 möchte ich statt Btz. 5 nur Btz. 2^, und im
Nr. 7 statt Btz. 4 nur Btz. 3 setzen. Ferner möchte im 8 2
die Nr. 2 streichen; bis jetzt wohnten bei den friedensrichter-
lichen Verhandlungen keine Weibel bei, es ist nicht nöthig,
also ist auch die Gebühr von 6 Kreuzern nicht nöthig. Das
find meine Anträge, für die ich um ein gnädiges Urtheil
bitte.

S ch l ä p p i. Ich müßte mich dem Antrage des Herrn
Gygar anschließen. Ueberhaupt finde ich die Sporteln für
die Friedensrichter hoch genug. Herr Zahler hat richtig
bemerkt, daß die meisten Friedensrichter theuer genug seien.

Ich behaupte das auch. Es gibt Friedensrichter, die
ihrer Aufgabe nicht gewachsen find, um selbst in einfachen
Sachen durchgehends in einem Termine zu urtheilen. Dann
nehmen sie sich etwa acht Tage Zeit, um sich zu erholen,
bescheiden die Parteien zu einer zweiten Erscheinung und beziehen
dann die Sporteln zweifach. Viele Friedensrichter ziehen
gewöhnlich Agenten zu Rathe, und da wird man dann vom Agenten

behandelt, nicht vom Friedensrichter. Somit finde ich, im
Allgemeinen seien die Friedensrichter theuer genug.

F riedli. Ich bin auch nicht dafür, die Gebühren noch
zu erhöhen, aber doch etwas muß hier noch sein. Z. B. für
Schreiben eines Friedensrichters an anders Friedensrichter zu
Vorladung u.s.w. ist nichts gesagt, dafür möchte ich Btz. 2 ansetzen.
Auch beim Ausbleiben der Parteien, was häufig geschieht, ist
nichts gesagt. Dafür sollte auch etwas bestimmt werden.
Ferner steht in Nr. 3 des I 1 etwas, was wiederum das
Gleiche ist wie bisher, und das sehr ungleich angewendet wird.
Das Friedensrichrergesetz sagt, in der Regel solle die Partei,
welche im Ungrunde erfunden worden, zur Bezahlung der Ko-
sten verurtheilr werden. Das geschieht dann, aber wenn
dann die Parteien nachsehen, was für Kosten, so heißt es im
Tarife „von jeder Partei"." Der Eine nimmt fie dann Von
der unterliegenden, der Andere Von jeder Partei. Also möchte
ich hier die Worte „von jeder Partei" streichen, dann aber
Btz. 10 ansetzen, damit das Gesetz gleichmäßiger befolgt werde.
Sodann möchte ich im H. 2 dem Weibel für Verrichtung der
zzorladungen Btz. 4 aussetzen, sonst werde ich dann durch das

ganze Gesetz hindurch beantragen, daß der Weibel für jede
andere Verrichtung auch nur Btz 3 habe. Die 6 Kreuzer in
Nr. 2 des 8- 2 kann man weglassen, das gehl die Friedensrichter

nichts an.

R o m an g, Oberrichter. Ich ergreife das Wort auch
nicht als RechtSagent, ebenso wenig als Großralh, sondern
als herbeigerufenes Mitglied des Gerichts. DaS Gericht
hat das Interesse, wenig Geschäfte zu haben, damit es wenig
urtheilen müsse. Dieses Interesse ist auch dasjenige des Publikums

und daher glaube ich, der Antrag deS Hrn. Heblcr
sei nicht »»gegründet und verdiene Berücksichtigung. Vor
dem Friedensrichter liegt das Geschäft noch in seinem natürlichen

Zustande, die Kosten halten die Parteien noch nicht ab,
vor diesem Richter eine Streitigkeit zu beseitigen, was hingegen

später oft der Fall ist. Viele Prozesse wären beseitigt
worden, wenn die Parteien nicht wegen der großen Kosten
davon zurückgetreten wären. Daher liegt es im Interesse des
Publikums, den Friedensrichter so zu honoriren, daß er sich

Mühe gebe, die Parteien aus einander zu setzen. Wenn für
den Friedensrichter eine ordentliche Gebühr ausgesetzt ist, so

werdet Ihr um so eher Leute als Friedensrichter bekommen,
die ihrem Fache gewachsen find, sonst aber wird jemand,, der-
andere Geschäfte hat, die Friedensrichterstelle fast immer
ablehnen. Ich stimme mit Hrn. Zahler überein, daß viele
Friedensrichter theuer genug sind. Aber je weniger Besoldung

dieselben haben, desto weniger gute Richter werden wir
bekommen, und desto weniger Prozeßhändel werden schon in
ihrem Ursprünge vermittelt werden. Daher liegt es im In-
leresse des Publikums, die Friedensrichter ordentlich zu
honoriren, und es liegt in der Pflicht dieser Versammlung, nicht bloß
darauf z» sehen, was für jeden einzelnen Artikel bezahlt werde,
sondern daß man den allzuvielen Prozessen den Fade»
abschneide. Gut bezahlt, wird der Friedensrichter sich um so

mehr Mühe geben, solche Streitigkeiten zu vermitteln, und
man wird eher fähige Leute dafür finden. Die Befürchtung,
daß wenn man hier viele Gebühren aussetze, man dann eine
Art Progressivsystem bei den Advokaten und Agenten ein-
führen müsse, theile ich nicht. Die Versammlung wird sich

dadurch die Hände nicht binden, wenn sie die ersten Artikel zu
wenig hoch findet, sondern sie wird dessen ungeachtet die spätern

Ansätze so bestimmen, wie es der Sache angemessen ist.
Daher möchte ich, so viel an mir, den Antrag deS Herrn Hebler

unterstützen.

K a s s e r. Man hat bemerkt, das viele Friedensrichter
ihrer Stellung nickt gewachsen seien. DaS will ich nun nicht
bestreiken, aber hat nicht jede Gemeinde das Recht, einen
Friedensrichter zu wählen oder nicht? Hat sie in ihrer Mitte
keinen dazu fähigen Mann, so soll sie keinen Friedensrichter
wählen. Wenn der Friedensrichter gut honorirt ist, so wird
ein fähiger Mann diese Stelle desto eher annehmen, sonst
aber schlägt er die Wahl aus, und dann wird die Gemeinde
einen Friedensrichter wählen, welcher dem Amte weniger
gewachsen ist. Daher möchte ich den Antrag des Herrn Hebler
unterstützen.

Siegenthaler. Ich hingegen muß den Abschnitt
unterstützen, wie er vorgeschlagen ist; er hält sich so ziemlich
in der Mitte, und die einzelnen Bestimmungen find ungefähr
gleich wie bisher Es kömmt den meisten Friedensrichtern
nicht darauf an, ob sie viel Geld für ihre Bemühung
bekommen, sondern sie betrachten das mehr oder weniger als
Ehrensache. Seit dem Erscheinen des Friedensrichtergesetzes
war ich mit wenigen Unterbrechungen Friedensrichter, und
mir kömmt es nicht darauf an, ob ich ein Paar Batzen mehr
oder weniger bekomme- GuleS zu wirken, das ist hier die
Hauptsache.

Herr Berichterstatter. Ich muß im Allgemeinen
demjenigen beipflichten, waS Herr Siegenthaler so eben aus-
gesprochen hat. Zuverläßig wird nicht die hohe Bezahlung
bewirken, daß der Friedensrichter viele Vergleiche abschließe,
sondern dieses wird davon abhängen, ob der Friedensrichter



von der Wichtigkeit seiner Stelle gehörig durchdrungen sei,
und ob er wirklich suche, den Frieden in seiner Gemeinde zu
handhaben. Das Geld entscheidet da nicht viel. UebrigenS
find die Ansätze für den Friedensrichter gar nicht so unver-
hältnißmäßig geringe. Für die Vorladung u. s. w. bekommt
er 4 Batzen, und für jedes Nebendoppel 1 Batzen. Man
bemerkt, eS weide dann später den Advokaten für ganz ähnliche
Vorkehren mehr admitlirr. Allerdings, aber das liegt in der Naiur
der Sache. Der Friedensrichter hat fich bei seinen Vorladungen
ganz einfach an gedruckte Formulare zu halten und in denselben
den Namen der Parteien und den Streitgegenstand anzumerken.
Dieß erfordert vielleicht 2 bis 3 Zeilen. Ein Advokat aber kann
seine Vorladungen nicht so machen, sondern er muß jede
selbstständig je nach dem Falle aufsetzen und ausfertigen, folglich
hat er auch mehr Zeilversäumniß und verdient mehr Bezahlung.

Man bemerkt ferner, für die Protokolliruug eines
Vergleiches oder Spruches seien Btz. 5 von jeder Partei zu
geringe. Auch gegen diese Gebühr kann man mit Recht nichts
einwenden. Im Allgemeinen find für die Protokollsührung
dem AmtSgerichlsschreiber in wichtigen Fällen Btz. 7^ admitlirr.

Hier nun hat der Friedensrichter oder der Schreiber
des Gerichtspräsidenten für ganz minime Fälle und für die
Protokollsührung bei Aussöhnungsversuchen wo nur ganz
kurz das Ergebniß der Verhandlung eingeschrieben wird, von
jeder Partei Btz. 5, also zusammen Btz. 10 zu beziehen, und
das ist gewiß nicht zu wenig. Uebrigens find diese Ansätze
auch bisher in Wirksamkeit gewesen, ohne daß man von Seile
der Friedensrichter über zu geringe Bezahlung geklagt hätte.
Bei Nr. 4 des 8. 1 rügt Herr Hebler, daß für eine Abschrift
eines Vergleiches oder Spruches Btz. 5 ebenfalls zu wenig
seien. Auch hier ist er im Jrthumc. Ich habe viele Abschriften

solcher Vergleiche gesehen, die 3 bis 4 Zeilen, wenn cS

viel war — eine Seite ausmachten. Das kann man für Btz.
5 wohl schreiben. Dem AmtSgerichlsschreiber und dem Ober-
gcrichlsschreibcr find lür solche Abschriften von der Seite 6

Kreuzer admittirc. Wollte man nun festsetzen, der Friedens,
richter beziehe von der Seite auch 6 Kreuzer, so würde er in
den meisten Fällen für eine solche Abschrift überhaupt nicht
mehr als L Kreuzer beziehen, während hier Btz. 5 angesetzt
find. Die Gesetzgebungskommission hat indessen geglaubt, hier
nicht eine Ermäßigung eintreten lassen zu sollen, weil bis
jetzt keine Klagen sich kund gegeben haben, und weil darauf
Rückficht genommen werten muß, daß der Friedensrichter
keine andere Bezahlung hat als seine Sporteln. Auch die

folgenden Ansätze des 8 1 find dem bisherigen Gesetze und
der Sache angemessen Herr Hebler bemerkt lodann, daß hier
derjenigen Fälle nicht gedacht sei, wo die Partei ausbleibe. Allerdings

ist nicht ausdrücklich dieses Falles Erwähnung gethan, allein
nichts desto weniger enthält der 8- 1 Bestimmungen welche hier
zur Anwendung kommen und vollkommen ausreichen. Wenn
der Friedensrichter beim Ausbleiben der Partei einen Spruch
fällt, so kömmt die Ziffer 3 deS H. 1 zur Anwendung; wenn
fie aber beim Auswhnungsversuche ausbleibt, so bezieht er
die «ul> Ziffer 5 bestimmte Gebühr. Es hat durchaus den

Verstand, daß es in dieser Hinsicht beim bisherigen bleiben
solle; wenn die Partei ausbleibt, so ist der Fall der gleiche,
wie wenn überhaupt kein Vergleich zu Stande kommt. Einer
Bemerkung hingegen muß ich R>ch»ung tragen, nämlich daß
dem 8- 1 noch eine Ziffer s in Betreff der Gebühren für Re-
quifilionsschreiben beigefügt werde. Der Friedensrichter kömmt
oit in den Fall, an andere Richlerämier zu schreiben. Für dieses

soll man ihm, wie für jede andere Verrichtung, auch eine

Gebühr admiktircn, und zwar, wie Herr Hedler vorschlägt,
4 Batzen. Bezüglich auf den 8 2 Ziffer 2 bemerkt Herr Gy-
gar, die Friedensrichter brauchen keine Weibel, also solle man
die daherige Gebühr von ö Kreuzern streichen. Diese Anficht,
so wett sie auf die Friedensrichter Bezug hat, ist richtig, aber
ich bitte, Rücksicht zu nehmen auf die Ueberschrifl des

Abschnittes I, in^em es heißt: „Gebühren beim Aussöhnungsversuche

und in Streitigkeiten, die der Kompetenz des

Friedensrichters oder des Gerichtspräsidenten un-
rerliegcn." Nun handelt die Ziffer 2 des §. 2 bloß von
solchen Fällen, welche Fr. 25 übersteigen und daher vor den

Gerichtspräsidenten zum Entscheide gebracht werden müssen.

Bisher hat der Weibel in solchen Fällen auch beigewohnt und
für diese Beiwohnung 2 Batzen bezogen. Hier har also eine

Ermäßigung statt gefunden, ganz zu streiche», glaubte hingegen

gar die Gcictzgebungskommission, sei der Ansatz nicht,
da der Weibel stets beiwohnen muß, und man ihm nicht zu-
murhcn kann, sein Amt umsonst zu versehen. Mit Ausnahme
also einer noch beizufügenden Ziffer 8 für nothwendige Schreiben

an andere Richterämler schließe ich auf unveränderte
Annahme deS vorliegenden Abschnittes.

Abstimmung.
Für Annahme des Abschnittes I mit

dem vom Herrn Berichterstatter
zugegebenen Zusätze Große Mehrheit.

II. Abschnitt. Verhandlungen in Streitigkeiten, die der Kom¬
petenz des Amtsgerichtes unterliegen.

§ 3. „An Spruch, und Audienzgeld hat jede Partei
zu Handen deS Staates zu bezahlen:

Fr. Rp
1) für daS Urtheil in der Hauptsache 3 —
2) für die Beurtheilung einer selbstständig verhan¬

delten Vor- oder Zwischenfrage 1 50
3) für jede Verhandlung, bei welcher kein Urtheil

gefällt wird — 50

8- 4. „Der Schreiber bezieht:
1) für die Führung des Protokolls bei dem Urtheil

in der Hauptsache, von zeder Partei 2 —
2) für die Protokollsührung bei Zwischenverhand¬

lungen, sowie wenn kein Urtheil gefällt wird,
gleichfalls von jeder Partei — 75

3) wenn Zeugen abgehört werden müssen, überdieß
von jeder Abhöruug — 25

4) für das Hauptdoppel der Ladungen an die Zeu-
gen oder Erpcrlen, mit Inbegriff der Zustellung
an den Weibel, — 4V

Falls die Ladung infolge der Aufnahme der
Beweissätze über eine Tarifseite hält, von jeder
folgenden Seite mehr — 10

5) für jedes Nebendoppel, Von der Seite — 10

0) für die Ausfertigung eines Urtheils, für jedes

Doppcl 1 50

Hält das Urtheil mehr als 3 Seilen, von jeder
folgenden Seile mehr — 20
jeeoch nie mehr als 5 —

z. 5. „Der Weibel hat zu beziehen:
1) für jede Mittheilung einer Ladung, Wissenlas-

sung u. s. w. — 40

2) für Abwart bei dem Haupturtheile, von jeder

Partei ^ 40
bei einer andern Verhandlung — 20

3) für einen Rechtsruf — 20

Herr Berich t e r st a t t e r. Der 8- 3 handelt von
den Spruch oder Audicnzgcldern. Hier ist vorerst in Ztffer 1 eine

Ermäßigung cingetreleii, denn bisher mußte vor dem Amtsgericht
ein Spruchgeld von Fr. 5 bezahlt werden. Diese Ermäßigung
wird von der Gefetzgebungskommission vorgeschlagen in Rücksicht
auf den geringern Werth des Streitg.genstanb-S. Auch in
Ziffer 2 ist eine Ermäßigung eingetreten, indem man bisher
nicht darauf Rücksicht genommen hat, ob ein Urtheil in der

Hauptsache oder bloß im Jnzident gefällt werbe. Indessen ist

offenbar ein solcher Unterschied nöthig, sowohl in Rucksicht

auf die mindere Wichtigkeit des Gegenstantcs, als auch auf
die mindere Zeilversäumniß für daS Gericht. Der K. 4 handelt

von den Gebühren des Schreibei s. Was die Ziffer 1

betrifft, so waren dem Schreiber bisher iür die Protokollsührung
von jeder Partei bloß Btz. 15 admiltirl. Indessen find nun
infolge der neuen Gesetzgebung wesentlich veränderte Grund-
sätze für die Verhandlung in Kraft getreten. Nach dem neuen



Pcozeßgesetze nämlich wird ein Prozeß, welcher der amtSgericht«
lichen Kompetenz unterliegt, bloß mündlich und in einem Ter-
mine verhandelt, und der Schreiber ist verpflichtet, daS
wesentliche Ergebniß der ganzen Verhandlung, die Parreivor-
träge, die Beweissätze und daS Resultat der Beweisführung
zu Protokoll zu nehmen. Der ganze Prozeß, der bisher in
einer Reihe von Terminen verhandelt wurde, also Klage und
Antwort, Replik und Duplik, Beweiserklärung und Ausführung

u. s, w. wird nun an einem Tage verhandelt, und der
Schreiber kömmt somit in den Fall, dieses Alles aus einmal
zu Protokoll zu nehmen, während er bisher für das Nämliche
bei 7 bis 10 Terminen das Protokoll zu führen und Gebühren
zu beziehen halte. Hieraus folgt, daß in Zukunft der AmrS-
gerichlsschreiber größere Fähigkeiten besitzen muß, als bisher,
wo er nicht viel anderes zu thun halte, als etwa eine Dik-
talur der Advokaten zu schreiben. Ferner ist eS einleuchtend,
daß auf diese Weise die Protokolle viel länger werden müssen
und mehr Arbeit erfordern, als nach dem bisherigen Prozesse.
Bisher hatte bei einem amtsgerichtlichen Abspruche der AmtS-
gerichtsschreiber lediglich zu Protokoll zu nehmen : die Namen
der Parteien, die Streitfrage und das Dispositiv deS Urlheils,
in Zukunft aber muß er das Ergebniß der gcsammren
Verhandlung niederschreiben, und also ist billig, daß man ihm
eine größere Gebühr admittirc. Die Parteien genießen
deßhalb nichts desto weniger große Vortheile; sie haben viel
weniger Auslagen und Zeilversäumnisse als bisher, weil die
Sache auf einmal fertig wird » sie also nicht mehr eine
Mehrheit von Terminen bestehen müssen, und sie brauchen

auch weniger lange auf ihr Recht zu warten.
Die Ziffer 2 macht einen Unterschied kür Zwischenverhandlun-
gen u. s. w. Was die Ziffer 3 betrifft, so waren hiefür bisher

Btz. 4 bestimmt, und der Ansatz erscheint daher um so

geringer, als auch hier der Schreiber eher mehr als weniger
Arbeit erhält. Bisher nämlich fanden die Zeugen-Abhörungen
statt auf schriftliche Fragen hin; der Schreiber mußte also diese

Fragen nicht noch abschreiben, sondern er bemerkte im Proto-
kolle z.B. bloß: auf Frage Nr. 1 — ja, auf Frage Nr. 2 —
nein, u. s. w. ; jetzt hingegen findet die Abhörung mündlich
statt, und er muß also daS Ergebniß der ganzen Verhandlung
genau niederschreiben. Ueber Ziffer 4 und 5 habe ich nichts
zu bemerken. Was die Ziffer 6 betrifft, so hat man hier einem
Mißbrauche zu steuern gesucht. Die Herren AmtSgerichrsschrei-
ber haben sich nämlich oft ein besonderes Vergnügen daraus
gemacht, beinahe die ganze Prozedur im Urtheile abzuschrei-
den, wodurch dieses sehr lang wurde und oft Fr. 8 bis
Fr. 30 und mehr kostete. Um diesem den Faden abzuschneiden,

wird hier bestimmt, daß die Ausfertigung eines Urtheils
für jedes Doppel nie mehr kosten solle als Fr. 5. WaS endlich

den 8 5 betrifft, so enthält Ziffer 1 das Gleiche waS
bisher; für Ziffer 3 waren bisher Btz. 3, und für Ziffer 3
Btz. 4 angesetzt. Man glaubte, in diesen beiden Fällen eine
verminderte Gebühr vorschlagen zu sollen, weil die daherige
Bersäumniß für den Weibel nicht sehr bedeutend ist.

Fried l i. Wie ich bereits vorhin gesagt habe, so trage
ich darauf an, im §. 5 den Weibel für jede Vorladung u.s.w.
nur Btz. 3 zu geben, denn ob er diese Verrichtung hier oder
beim Friedensrichter mache» so ist daS das Gleiche, und also
wüßte ich nicht, warum d er Weibel hier Btz. 4 bekommen
sollte, während man ihm dort nur Btz. 3 gegeben hat.

(Fortsetzung folgt.)

Für die Redaktion:

L Jäggi-Kistler.
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G y gar. Bisher waren die Stellen der Amrsgerichts-
schreiber lo zu sagen die besten im Kanton. Ich kenne
Amtsgerichtsschreiber, deren Kinder sich rühmten, ihr Bater ver-
diene täglich eine Duplone. DaS ist nun im Verhäliniß zu
andern Beamlungen zu viel Ich möchte demnach im §. 4
eine Veränderung vorschlagen, nämlich ich möchte in Ziffer 1

dem Amtsgerichlsschreider nur Btz. 10 von jeder Partei be-

willigen; das macht von beiden Parteien zusammen Btz. 20,
und für so viel läßt sich ein Protokoll sehr gut sichren. In
Ziffer 2 möchte ich statt 7</z nur 5 Btz. setzen, was mit
meinem Borschlage zu Ziffer 1 ganz im 'Verhältnisse steht. In
Ziffer 6 schlage ich für die Ausfertigung eines Urlheils statt
Btz. 15 nur Btz. 10 vor, denn für eine doppelte Ausfertigung
eines solchen Urtheils sind Btz. 20 eine schöne Gebühr. Ich
muß zu bedenken geben, daß, wenn wir jetzt einen neuen

Tarif berathen provisorisch für ein Jahr, wir
möglichst suchen müssen, so weit als möglich hinunter zu gehen.
Wenn die Geschäftsmänner ihr Auskommen dabei nicht finden,
so können wir dann in einem Jahre immer noch höher gehen;
gehen wir aber schon jetzt so hoch, so wird man unS dann
nach einem Jahre noch höhere Borschläge machen. Im K. 5

will Herr Friedli in Ziffer 1 nur Btz. 3 setzen. Das ist mehr
als genug, denn eine solche Vorladung ober Wissenlassung
u. s. w. ist eine kleine Verrichtung. In Ziffer 2 sooann
möchte ich nur Btz. 2 ansetzen. Bisher war das Weibelinsti-
lul ziemlich lukrativ. Oft hatte ein solcher Weibel den ganzen

Sackkalender voll solcher Verrichtungen, und so konnte er
leicht drei Fünffeänkler per Tag verdienen. Die Ziffer 3

möchte ich streichen, der Rechtsruf gehört zur Abwart.

Mösching. Es scheint im ersten Augenblicke, in Ziffer
1 des K. 4 bekomme der Amtsgerichtsschrciber zu viel,

wenn er von jeder Partei Fr. 2 fordern darf; aber das ist
offenbar nicht zu viel. Denn nach der neuen Einrichtung
erfordert es hier sehr fähige Notarien. Ich bin nicht Amtsge-
richtsschreibcr und habe gegenwärtig auch nicht Aussicht, eine

solche Stelle zu bekommen, also bin ich da unparteiisch. Mir
scheint es aber, dieser Ansatz sei sehr mäßig, unv daher stimme
ich dazu, sowie überhaupt zum ganzen Abschnitte.

Geiser zu Noggwyl. Ich finde die Ansätze
dieses Abschnittes gar nicht zu hoch. Wollte man den

Benin kungen des Herrn Gygar Rechnung tragen, so würde
man wahrscheinlich keine Notarien finden, die sich zu Amtsge¬

richtsschreibern brauchen ließen. Ich möcht- also sehr davor
warnen, die Ansätze nicht noch mehr herabzusetzen, und daher
stimme ich zum Abschnitte, wie er ist.

Ia g gi, Oberrichrer. Ein einziger Artikel veranlaßt
mich, das Wort zu ergreifen, nämlich der §. 4 Ziffer 3. E«
kann Zeugenabhörungen geben, welche dem «mtsgerichtsschrei-
ber lange Zeit wegnehmen, eine bis zwei Stunden, das weiß
ich aus Erfahrung, und darum hat man diesen Ansatz nicht
richtig gestellt. Man sollte ein Maximum und ein Minimum
annehmen, z. B. von 25—75 Rappen. Ich habe dabei kein
persönliches Interesse im Auge, aber ich möchte doch, daß ein
Gerichtsschceiber bei seiner Stelle leben könne. Ich will
indessen die Ansichten des Herrn Berichterstatters vernehmen.

Funk, .Vizepräsident des Regierungsrathes. Ich bin
so frei, in Bezug auf den 8 4 Ziffer 1 eine Erläuterung zu
geben, damit jedermann, der dafür oder dagegen stimmen
wud, klar wisse, wie es sich verhält. Die bisherige Tarisbe-
stimmung kann absolut nicht als Regel dienen, weil daS
Verfahren in Zukunft ein ganz anderes ist, die Arbeit eine ganz
andere, unv daher muß hier durchaus maßgebend angenommen
werden dasjenige, was der Gerichtsschreiber zu schaffen har.
In Zukunft soll ein Rechtsstreik, welcher in der Kompetenz
des Amtsgerichtes liegt, in einem Termine verhandelt werden,
also Klage, Antwort, Replik, Duplik :e. :c. Alles dieses
geschieht mündlich und muß also vom Schreiber zu Protokoll
genommen werden. Während der ganzen Zeit darf somit der
Gerichtsschreibcr nicht vom Flecke, und dann bezieht er für
das Ganze von jeder Partei Fr. 2. Ferner haben bisher vielleicht
30 Erscheinungen am nämlichen Tage stattgefunden, so daß am
Ende der Gerichlsschreiber die Säcke voll Fünffrankeu lhaler davon
trug. In Zukunft werden vielleicht nicht mehr als zwei oder
drei Geschäfte am nämlichen Tage verhandelt werden. Wenn
somit der Gerichlsschreiber seiner Aufgabe ein Genüge leisten
will, so sind Fr 2 von jeder Partei eine Gebühr, deren Auf-
nähme jedes Mitglied des Großen Rathes Vor dem Volk-
gewiß verantworten kann. Ihr müßt doch darauf sehen, tüchtige

Leute zu finden, denn habt Ihr keine tüchtigen Leute, so

wird die Arbeit schlecht besorgt werden. Für schlechte Arbeit
nun ist jede Bezahlung zu hoch, für gute Arbeit aber ist der
Vorschlag nicht zu hoch. Kann eine Streitsache nicht im nämlichen
Termine behandelt werden, so hängt das vom Entscheide des
Gerichtes ab, nicht aber wie bisher, von den Parteien oder
den Advokaten, sondern das Gericht entscheidet, ob die Sache
spruchreif sei oder nicht Alsdann bezieht der GerichtSschreibcr
von jeder Partei immerhin nur 20 Batzen.

S ch l ä p p i. Die Ansicht des Herrn Regierungsraths
Funk ist allerdings richtig. Es können ja freilich Geschäfte
vor das Amtsgericht kommen, wo der Gerichtsschreiber auf



Leib und Leben arbeiten muß. Ich möchte aber eine andere
Bemerkung machen, bezüglich auf den §. 5 Ziffer 3. Der
Weibel wohnt den Erscheinungen bei, er ist für seine daheri-
gen Verrichtungen, Ladungen und für die Abwart bezahlt. Der
Rechtsruf aber ist eine Beschäftigung, welche in die Verrich-
lungen der Abwartschaft gehört, daher sind also keine Spor-
celn nöihig. Ich unterstütze also den Antrag, die Ziffer 3
des Z. 5 zu streichen.

Niggeler, Berichterstatter der Gesetzgebungskommission.
Man hat die Ansätze für den Schreiber im Allgemeinen hoch gefunden.

Wenn man die Sache bloß oberflächlich überschaut und nicht
auf die veränderten Bestimmungen des Prozeßgesetzes Rücksicht
nimmr, so mag es so scheinen; aber es ist schon von verschiedenen
Seiten und auch im Eingangsrapporte bemerkt worden, daß
die Grundsätze deS neuen Prozesses ganz verschieden find von
dem bisherigen, daß namentlich die Kosten unverhältnißmäßig
vermindert werden, und daß also der Amisgerichtsschreiber
trotz den 20 Batzen für die Protokollführung sich nicht gar
wohl dabei befinden wird. Um Ihnen dieses augenscheinlich
vorzulegen, sei es mir erlaubt, eine ungefähre Berechnung
der bisherigen Gebühren deS Amlsgerichlsschreibers zu machen,
und zwar will ich einen einfachen Fall nehmen, der unter die

Kompetenz des Amtsgerichtes fällt, und wo nur etwa Zeugen
verhört werden müssen. Da bezog der Amisgerichtsschreiber bei

jedem Termine für den Prolokollauszug von der Partei
durchschnittlich Fr. 4. Nun wurde nach der alten Prozeßform im
ersten Termine die Klage, im zweiten die Antwort, im
dritten die Replik und im vierten die Duplik verurkundet.
Dann folgte das klägersche Beweisverfahren; vorerst die

Beweiserklärung, im folgenden Termine die Erklärung über die

Bcweissätze, und wenn die Beweissätze genehmigt worden, in
einer Reihe von fernern Terminen die Zeugenabhörung, die

Vorlegung von Erläuterungssragen, die Zueidcrkennung und
die Beeidigung. Bei der Beweisführung des Beklagten
konnte sich dieselbe Häufung von Terminen wiederholen.
Sehen wir aber auch von der Beweisführung ab; nehmen
wir auch a» daß gar kein Jnzident stattgefunden habe, so

finden wir immer wenigstens 10 12 Termine, und im Ganzen

bezog der Amisgerichtsschreiber dafür von jeder Partei
wenigstens Fr. 48; davon gingen ab: Gebühren zu Handen
deö Staates und des Weibels, Stempel u- f. w., etwa Fr. 8.
Für den Amtsgerichlsschreiber blieben demnach immerhin noch
von jeder Partei Fr. 40. Nach dem hier vorgeschlagenen
Verfahren hingegen bezieht er für den ganz gleichen Fall, für
einen Fall, wo auch Zeugen abgehört werden müssen, wo aber
der Prozeß in einem oder höchstens in zwei Terminen erledigt
werden kann, im Ganzen nie mehr als Btz 81. Das ist nun
doch ein sehr bedeutender Unterschied, eine Verminderung an
Gebühren, welche nicht nur das Publikum empfinden wird,
sondern auch der AmtSgerichtsschrciber. Bekanntlich waren
bisher die Protvkollauszüge und die häufigen Erscheinungen die
Hauptursache der großen Kosten. Diese bildeten, neben den
Geldslagin, die nun gleichfalls wegfallen, die hauptsächlichsten
Etnnahmsquellen der Amtsgerichlsschreiber, »nd wir werden
infolge der staltgefundenen Veränderungen in Zukunft,
namentlich in den kleinen Amtsbezirken, gewiß die größte Mühe
haben, tüchtige Gerichrsschreiber zu finden. Schon nach dem
bisherigen Tarife und dem höchst kostspieligen Verfahren hatte
in kleinen Amtsbezirken der Gerichtsschreiber Mühe, mit seinen
Einkünften zu bestehen, wenn er nicht sonst noch eine
Nebenbeschäftigung hatte, und in Zukunft wird er ohne eine solche
nicht mehr eristiren können. Ich glaube daher, dieser Ansatz
sei zu admitliren, sowie auch derjenige in Ziffer 2, welchen
Hr. Gygar aus Btz. 5 herabsetzen möchte. Zwischcnverhand-
lungen können immerhin noch ziemlich zu thun geben, und
dazu muß man berücksichtigen, daß unter diese Bestimmung
auch noch der Fall gehört, wo ein zweiter Termin anberaumt
wird, der Amisgerichtsschreiber kann in den Fall kommen,
schon beim ersten Termine die ganze Verhandlung niederzuschreiben.

Wird aber dann ein zweiter Termin nöthig, so

bezieht er bei der ersten Verhandlung nur Btz. 7^/z und erst
bei der zweiten Verhandlung Btz. 20 für die Protokollführung.
UebrigenS, meine Herren, Handell eS fich hier nur um einen

vorläufigen Tarif, und wenn es sich später zeigt, daß man fich

in einer oder anderer Beziehung geirrt hat, so kann man den

Irrthum in kurzer Zeit berichtigen. Die Gesetzgebungskommission

wird, sowie sie über den Tarif nähere Erfahrungen
gesammelt, vielleicht schon in 3 oder 6 Monaten die Sache
neuerdings vor den Großen Rath bringen, und unter
Benutzung dieser Erfahrungen den Tarif mit den Verhältnissen
in Einklang setze». Bei §. 5, Ziffer 3, hat man angetragen,
die Gebühr für den Rechtsruf zu streichen. Der Weibel hat
aber in Zukunft eine sehr wichtige Stelle, namentlich im
Schuldbetreibungswesen muß ihm sehr viel anvertraut werden.
Da nun der Weibel auS seinen Gebühren leben muß, so würde
eine allzugroße Ermäßigung derselben dahin führen, daß
man für dieses so wichtige Amt keine tüchtigen Leute bekäme.
Da ferner die Weibel in Zukunft auch das Amt des Gant-
meisters versehen, so darf man sie nicht durch zu niedrige
Gebühren in Versuchung setzen, sich an den ihnen anvertrauten

Geldern zu vergreifen Freilich hat der Weibel bereits
eine Gebühr für die Abwart, aber der Rechlsrnf ist doch
immerhin eine besondere Verhandlung, wofür eine Gebühr am
Orte ist, um so mehr, wenn man berücksichtigt, daß der Weibel

für diese Verrichtungen sehr geringe bezahlt ist. Bisher,
wo man 20 bis 30 Geschäfte am nämlichen Tage behandeln
konnte, war er mit diesen Gebühren sehr gut bezahlt, aber in
Zukunft wird daS Amtsgericht für 3 bis 4 Geschäfte von
8 Uhr Morgens bis 7 oder 8 Uhr Abends genug zu thun
haben, und dann bezieht der Weibel im Ganzen vielleicht
Btz. 16 oder 20. Das ist nun kein großer Taglohn, und
wenn er fich daraus beköstigen muß, so wird er darob nicht
reich werden. Ich trage also auf unveränderte Annahme dieser

Ansätze an.

Abstimmung.

Für unveränderte Annahme des Abschnittes II. Mehrheit.
Für etwas Anderes 16 Stimmen.

III. Abschnitt. Ordentliches Prozeßverfahren. Kap. 1.
Instruktion des Prozesses.

Fr. Rp.
§. 6. „Für die Verhandlungen vor dem

Gerichtspräsidenten ist zu Handen des Staates zu
bezahlen:

1) bei einem Urtheil über eine selbstständig
Verhandelle Vor- oder Zwischenfrage, bei der
Ausfüllung des Beweisenlscheibes, und bei
der Bestimmung von besonders vorgebrachten
Entschädnißforderungen (P. §. 336) von
jeder Partei 1 50

2) für die Moderation einer selbstständig vor¬
gebrachten Kostenforderung (P. §. 332), von
dem Kostenforderer 1 —

3) bei einer andern Verhandlung von jeder
Partei — 50

§. 7. Der Schreiber hat zu beziehen:
1) für die Führung deS Protokolls, von jeder

Partei — 75
Bei der Bestimmung von Kostenforderungen

(§. 6, Ziffer 2) ist dieseS Emolument
bloß von dem Kostenforderer zu beziehen.

Werden jedoch Hauptlheile des Prozesses zu
Protokoll gegeben, so gebührt dem Schreiber,
wenn daS Protokoll über vier Tarifseiten hält,
von jeder folgenden Seite mehr — 30

Dieses letztere Emolument ist nur einfach
zu beziehen und von den Parteien gemein,
schaftlich zu bezahlen.

2) für jede Zeugenabhörung — 40
3) für daS Hauptdoppel einer amtlichen La¬

dung oder Wissenlassung, mit Inbegriff der
Zustellung an den Weibel — 40



— » -
wenn dieselbe über eine Tarifseite hält, von
jeder folgenden Seite mehr
für jedes fernere Doppel, per Seite

4) für die Ausfertigung eines richterlichen Uc-
theils
hält dasselbe über drei Seiten, von jeder
folgenden Seite
jedoch nie mehr als

5) für Abschriften von eingelegten Schriften.
Auszüge auS den Prolokollen u. f. w., mit
Inbegriff der Beglaubigung, von jeder Seite

6) für die Abfassung des Schriftenverzeichnisses
(RotuluS)
wenn dasselbe über 2 Seiten hält, von jeder
folgenden Seite

7) für ein einfaches Einlagszeugniß, hinsichtlich
zu den Akten gegebener Schriften (P. F. 109)
Wenn das Zeugniß die Angabe der erschienenen

Parteien und der Verfügung des Rich-
ters enthält (P. 8> 112)

Die Anmerkung der Verfügung des Richters

soll jedoch nicht in alle Einlagszcug-
nisse aufgenommen, sondern zu Handen
jeder Partei bloß einfach ausgefertigt
werden.

8) für einen Empfangschein oder ein Zeug¬
niß über getroffene Appellationsvorkehren
u. f. w.

§. 8. Der Weibel bezieht:
1) für jede Verrichtung, mit Zeugniß
2) bei den Audienzen für Abwart, von jeder

Partei
3) für einen Rechtsruf
4) für seine Bemühung, die Akten bei dem

Amtsgericht in Umlauf zu setzen, von jeder
Partei

§. 9. Bei Reisen zum Zwecke der Einnahme
von Augenscheinen, der Abhörung von Zeugen rc.
beziehen die betreffenden Beamten für ihre
Auslagen folgende Entschädigungen:

1) wenn die Entfernung eine bis drei Stunden
beträgt:
der Gerichtspräsident
der Schreiber
der Weibel

2) wenn die Entfernung über drei Stunden be¬

trägt, von jeder folgenden Stunde mehr:
der Gerichtspräsident
der Schreiber
der Weibel

Fr. Rp.

1

3

10
10

SO

20

— 15

— 50

— 20

— 20

— 40

30

40

20
20

6 —
4 —
1 50

1 —
— 75
— 50

Herr Berichterstatter. Der 8. 0 handelt von den
Gebühren zu Handen des Staates. Ziffer 1 enthält den
gleichen Ansatz wie bisher. Ziffer 2 dagegen ist etwas
verändert. Bisher bezahlte man bei Moderarionen per Artikel,
man hat aber geglaubt, eine solche Moderation solle nicht
mehr kosten, alS eine andere einfache Verhandlung. Ziffer 3
ist wie bisher. Der 8- 7 behandelt die Gebühren des Schrei-
bers. Ziffer 1 ist wie bisher. Es kann indessen in Zukunft
der Fall eintreten, daß das Protokoll sehr lange wird, indem
die ganze Prozeßverhandlung auch im ordentlichen Verfahren
bloß mündlich zu Protokoll gegeben werden kann. Hier kann
der Schreiber in den Fall kommen, ziemlich viel zu schreiben.
Muß er mehr schreiben als 4 Seiten, so sind für jede
folgende Seite Btz. 3 nicht zu viel. Die Ziffer 2 ist wie bisher,

aber im Vergleiche mit dem bisherigen Verfahren ist der
Ansatz dennoch als bedeutend niedriger anzusehen, namentlich
wenn man berücksichtigt, daß in Zukunft bei den Zeugenab-
hörungen gar kein Schriftenwechsel mehr stattfindet. Bisher
gaben die Parteien die an die Zeugen zu stellenden Fragen
schriftlich ein, und der Richter legte sie dann bloß den Zeugen

vor. Der Amtsgerichtsschreiber protokollirte dann diese Fragen

nicht, sondern schrieb dann: Auf die erste Frage wird
geantwortet — jag auf die zweite — nein u. f. w. In
Zukunft aber muß der Amlsgerichtsschreiber Fragen und
Antworten getreu zu Protokoll nehmen, und also wird die Zeu-
genabhörung in Zukunft bedeutend weitläufiger sein, und die
daherige Protokollführung schwieriger, als bisher. Die
angesetzte Gebühr ist also eine niedrigere zu nennen, als bisher,
im Vergleiche zu den Leistungen. Die Ziffer 3 ist wie bisher.

Ziffer 4 ebenfalls, jedoch soll die Gebühr nie mehr als
Fr. 3 betragen, auS dem nämlichen Grunde wie im vorigen
Abschnitte im 8- 4, Z. 6. Was die Ziffer 5 betrifft, so waren
bisher für Protokollauszüge für die ersten 3 Seiten Btz. 15,
und für jede folgende Seile Btz. 2 admittirt. Die hier
angesetzte Gebühr ist also jedenfalls bedeutend ermäßigt. Ziffer
6 ist wie bisher. Was die Ziffer 7 betrifft, so bezog bisher
der AmtsgerichtSschreiber für ein einfaches Einlagszeugniß
Btz. 4, während hier nur Btz. 2 angesetzt sind. Wenn
dagegen das Zeugniß die Angabe der erschienenen Parteien und
der Verfügung des Richters enthält, so soll er auch fernerhin
Btz. 4 beziehen, weil diese Zeugnisse in Zukunft bedeutend
länger werden. Diese Zeugnisse find eine Neuerung, gegenüber

dem frühern Prozesse, und zwar eine der zweckmäßigsten.
Bisher haben nämlich die Parteien für jede daherige Verhandlung

einen Protokollauszug nehmen müssen, der wenigstens Fr. 4
gekostet hat. In Zukunft kostet dieß nicht mehr als Btz. 4. Ziffer
8 ist wie bish.r. Auch die Ansätze des §. 8 find im
Allgemeinen gleich wie bisher. Der 8. 9 handelt von den
Reiseentschädigungen. Diese sind an sich sehr niedrig, und man hat darauf
Rücksicht genommen, daß der Gerichtspräsident und der Schreiber

in der Regel ein Fuhrwerk nehmen, so daß sie ungefähr
mit diesen Gebüh en auskommen können.

Karlen zu Diemtigen. Mir fällt im §. 9 auf, daß
der Gerichtspräsident für eine Entfernung von 1 — 3 Stunden
Fr. 6 bekommen soll, der Weibel hingegen nur Btz. 15. Der
Gerichtspräsident hat doch eine fire Besoldung, und dem Weibel

wird es auch wohl thun, wenn er fahren kann. Ich
trage also darauf an, daß der Gerichtspräsident, der Schreiber

und der Weibel jeder Fr. 3 erhalte, und von jeder Stunde
über 3 Stunden jeder Btz. 5. Ich glaube nicht, daß die
Gerichtspräsidenten von so schwerem Gewichte seien, daß sie Fr. 6

nöthig hätten, der Weibel hingegen nur Btz. 15.

Jaggi, Obecrichter. Da der Gerichtspräsident seine
fire Besoldung hat, so könnte er wohl eine Stunde Wegs
umsonst machen, wenn die Entfernung nicht größer ist; das ist
ein Spaziergang und verursacht nicht eine bedeutende
Verköstigung. Beträgt aber die Entfernung mehr als eine Stunde,
so möchte ich dann dem Gerichtspräsidenten Fr. 5 geben, und
auch dem Schreiber und namentlich dem Weibel aus den vom
Herrn Präopinanten angeführten Gründen etwas mehr, als
hier vorgeschlagen ist.

G y g a r. Sie haben vo.hin entschieden, daß die
Gebühren für den Gerichtsschreiber auch in Zukunft ziemlich hoch
sein sollen, und daher mag es unnütz sein, meine Abände-
rungsanlräge nochmals zu produziren. Man findet, der
AmtsgerichtSschreiber müsse ziemlich viel verdienen, damit er ehrlich
lebe. Beim Weibel ist es ungefähr das Gleiche. Was den
Gerichtspräsidenten betrifft, so soll demselben im Z. 9 doch
nicht mehr vergütet werden als die wirklichen Auslagen; er
ist ein besoldeter Staatsbeamter» folglich soll er keine wettern
Besoldungen ziehen, und wenn er nur für 1-2 Stunden eine
Reiseenlschädigung von Fr. 0 bekommt, so ist das zu hoch.
Ich schlage also für den Gerichtspräsidenten Fr. 3 vor, für
den Schreiber, der doch beim Essen unten am Tische sitzen
muß, Fr. 2, und für den Weibel möchte ich Btz 15 stehen
lassen; der Präsident und der Schreiber können ihn dann als
Kutscher brauchen, so hat er weniger Auslagen.

M ö s ch i n g. Bezüglich auf den 8- 9 3- 1 möchte ich
den Antrag des Herrn Oberrichlers Jaggi unterstützen, nämlich

daß der Gerichtspräsident bloß für eine Stunde keine



Entschädigung beziehen solle. Hingegen für mehr als zwei
Stunden möchte ich ihm Fr. 6 geben, dcm Schceiber Fr. 4,
und dem Weibcl Fr. 2.

S ch m ocker. Ich möchte den Antrag des Hin. Karlen

in jeder Beziehung unterstützen. Diese drei Beamten ha-
ben das Reisegeld gleich nöthig. Wenn schon der Schreiber
unten am Tische sitzt und der Gerichtspräsident oben, so wer-
den ihre Mägen gleich viel vertragen. Ich möchte also die

Spieße gleich lang machen.

F rie dli. Auch mir scheint es nicht zweckmäßig, daß

der Gerichtspäsisent bloß für eine Stunde Fr. 6 Entschädigung

beziehe; hingegen möchte ich darauf antragen, sowohl
dem Gerichtspräsidenten als dem Schreiber und dcm Weibcl
für jede Stunde Entfernung Fr. 1 zu bewilligen. Auch ich

wüßte nicht, warum der Schreiber und der Weibel weniger
haben sollten, denn der Gerichtspräsident hat eine besoldete

Stelle, und also soll er nicht mehr beziehen, als diejenigen,
welche keine besoldete Stelle haben. Eine Entschädigung muß
sein, offenbar, auch bloß für eine Stunde Entfernung, weil
doch immerhin Auslagen damit verbunden find, und nach dem

neuen Gesetze wird es sehr zweckmäßig sein, wenn der Ge-
richlspräfibenl oft auf Ort und Stelle geht.

S ch l ä p p i. Wenn ich nicht irre, so hat man zur Zeit,
als die firen Besoldungen festgestellt wurden, ein Dekret
erlassen, wodurch alle Sporteln für die Beamten mit firen
Besoldungen ausgehoben wurden. Allein b-sher haben die Ge-
richtspräfidenten dennoch z. B. für gemachte Augenscheine Fr. 16

bezogen, und jetzt hier will man denselben Fr. 6 Reiseeni-
schädigung geben. Aber in Bezug auf obigeö Dekret soll ein
solcher Beamte dergleichen Berrichlungen besorgen durchaus
ohne fernere Besoldung. Ich sehe aber wohl, baß dieses hier
gar nicht durchgeht, und daher will ich ben Antrag auch
nicht stellen. Nach der Probezeit von einem Jahre werden
wir dann Erfahrungen darüber gemacht haben, und diejenigen,

welche dannzumal das Gesetz zum zweiten Male zu
berathen haben, werden dann einen richtigen Maßstab besitzen.

UcbrigcnS schließe ich mich dem Antrage des Herrn Gygar an.

Kurz. Es ist allerdings richtig, daß der Gertchtspxä-
fidcnt besoldet ist, aber ebenso richtig ist es, daß er für Er rä-
auslagen entschädigt werden muß. Man könnte ihm nun
sagen : Du gibst jeweilen deine Note ein über die stattgehabten
Auslagen; allein daS ist immerhin etwas Schwieriges, führt
zu vieìen Schreibereien und ist höchst unangenehm, — vielleicht
müßte man gar für jede solche Note zueist dem Zustizdirekcor
schreiben u. s. w. Daher Halle ich dafür, der vorgeschlagene
Weg, etwas Bestimmtes festzusetzen, sei besser. Wenn man
aber per Stunde bloß Btz. 16 geben will, so ist das zu wenig.
Wenn Einer 3 Stunden weit muß, so ist ihm der ganze Tag
verloren, denn 3 Stunden hin uud 3 Stunden her machen
schon 6 Stunden. Die Verhandlung selbst kann dann lange
dauern, z. B. ein Augenschein kann leicht einen ganzen Tag
wegnehmen, ebenso ein Zeugenverhör, wenn der Zeuge krank
ist, so daß man sich zu ihm verfügen muß. Der Gerichtspräsident

kann am Abend auch nicht mir hungrigem Magen
heim, man kann ihm nicht zumuthen, am Morgen der Frau
zu sagen, sie solle ihm dann auf den Abend das „Köch
wärmen." Nun frage ich, ob ein Gerichtspräsident mit Inbegriff
der Reisekosten im Tage mit Fr. 3 leben kann; und man
wird doch auch nicht von ihm verlangen wollen » daß er vom
Seinigen zusetze, denn wenn er auch besoldet ist, so ist diese

Besoldung doch nicht so groß. Was dann die Ansätze fürden Schrei-
berund den Weibel betrifft, so setze ich voraus, der Gerichtspräsident
werde, wenn er an einen Augenschein fährt, den Schreiber
und den Weibel mitnehmen und das Fuhrwerk bezahlen. Ich
kann mir wenigsteuS nicht denken, daß er zum Weibel sagen
werde: du bezahlst Btz. 2 an die Kosten. Von dieser
Voraussetzung wird auch der Vorschlag ausgegangen sein. Gibt
man dagegen diesen drei Beamten die gleiche Entschädigung,
dann werden fie die Kosten gemeinschaftlich unter sich verthei-

len müssen. Jedenfalls ist, was Herr Friedli beantragt,
allzuwenig, um oie wirklichen Auslagen zu decken.

Matthys. Ich habe mir vorgenommen, zu diesem

Tarife nicht viel zu sagen, indessen muß ich doch eine Bemerkung

machen wegen des von Herrn Friedli gestellten Antrages.
Er will dem Gerichtspräsidenten per Stunde Fr. 1 admilti.
rcn. Wenn Sie diesen Antrag zum Beschlusse erheben, so muß
der Gerichtspräsident jeweilen baares Geld aus dem Sacke
ausgeben. Wenn er 3 bis 4 Stunden weit reisen muß, um
den Augenschein einzunehmen, und bann wiederum drei bis
vier Stunden zurück, so machr dieses schon sechs bis acht
Stunden, also muß er ein Fuhrwerk nehmen. Nun kann der
Gegenstand sehr wichtig sein, bedeutende Liegenschaften müssen
gesehen werden. Allo muß dieser Beamte, außer der eigenili-
chen Entfernung, noch ziemlich weit herumgehen. Wenn nun
der Gerichtspräsident von Bern für einen ganzen Tag bei
einem Lohnkuischer ein Fuhrwerk nimmt, so muß er dafür
Fr. 4 bezahlen, und bet der Rückkehr noch 5—7 Btz. als
Trinkgeld dcm Knechte des Lohnkurschers, ferner unterwegs
die Fütterung deS PferdeS und wiederum Trinkgeld bezahlen.
Der Gerichtspräsident nun hat genau einen Magen wie jeder
Großrath. Also bloß Btz. 16 für die Stunde Wegs wäre eine

Ungerechtigkeit. ES gibt Augenscheine, die 2 und 3 Tage
wegnehmen. Ich habe letzten Herbst selbst einen solchen ein-
genommen mir Abgeordneten des Obergerichts, in Oberwyl
im Niedersimmenthal. Wir mußten über den Ochsen und
nach Guggisberg, 3 Tage lang sind wir gelaufen, was wir
vermochten. Ist nun das eine Bezahlung, wenn man bloß
Fr. 1 für die Stunde Entfernung admirrirl? Denn ich bitte
zu berücksichtigen, daß nach diesem Maßstabe uns die Reisekosten

nur berechnet worden wären bis nach Oberwyl, aber
nicht von dort weiter über die bedeutenden Berge hinüber.
Im einen Falle wird der Gerichtspräsident allerdings weniger
Auslagen haben, im andern aber mehr, und so gleicht sich

das aus. Allerdings sollen nach dem Dekrete von 1832 die
besoldeten Beamten keine Sporteln beziehen, aber in dem
nämlichen Dekrete war vorgeschrieben, daß der Beamte die
nothwendigen Auslagen von der Partei solle fortern können. Das
Gehässige dabei war, daß früher der Beamte jeweilen eine
Rote über seine Auslagen einreichen mußte; wenn er dann
etwa einem Meitschi, das beim Essen aufgewartet, ein Trinkgeld

gegeben hatte, so gab dieß tlnlaß zu allerhand Glossen.
Ich stimme zu den Ansätzen, wie sie find.

Anderegg zu Meiringcn. Ich kenne wenige
Gerichtspräsidenten, die nicht etwa lauten möchten; die meisten sind

junge Männer, sonst können sie etwas zusetzen. Andere Leute
können es auch mir weniger als 6 Fr. machen.

Friedli. Mit ziemlich gelehrter Zunge ist gesagt worden,

1 Fr. per Stunde sei zu wenig. Ich könnte alltällig
auf 15 Btz. gehen, aber aus jeden Fall dringe ich darauf, daß
alle drei Beamten gleich bezahlt werden Was zu wenig ist
für den Gerichtspräsidenten, das ist auch zu wenig für den
Weibcl.

Herr Berichterstatter. Es sind in Beziehung
auf diesen Abschnitt bloß über 8 9 Bemerkungen gefallen,
man hat nämlich die Ansätze zu hoch und unter sich nicht im
Verhältnisse gesunden. Hierüber muß ich folgendes bemerken.

WaS vorerst den Grundsatz der Entschädigung betrifft,
so versteht sich dieser von selbst; es ist zwar allerdings durch
das Dekret vom Dezember 1832 bestimmt worden, daß von da
an all- Sporteln zu Handen der Beamten und Richter
abgeschafft sein sollen, die Reiseentschädigungen sind aber keine

Sporteln; wenn der Gerichtspräsident reisen muß, so giebt
ihm der Kutscher das Fuhrwerk nicht umsonst, und er kann im
Wirthshause auch nicht umsonst zehren. Es weiß ein jeder,
daß es nicht das Gleiche ist, wenn man daheim zum Essen
fitzen kann, oder wenn man reisen und sich im Wirlshause
erhalten muß. Dieß können Sie, meine Herren, selbst täglich
erfahren. Jeder Großraih bezieht 35 Batzen täglich und über-
dieß eine Reiseentschädigung; mancher Taglöhner auf dem



Lande wird sagen, das sei eine unverhältnißmäßige Bezahlung,
allein ich bin überzeugt, die meisten von Ihnen, wenn sie am
Ende des Großen RalhcS nachrechnen, werben finden, daß sich

der Profit nicht groß herausstellt, und daß der größte Theil von
Ihnen daheim mehr verdient hätte, als hier. Dieß nur zur
Rechtfertigung einer Reiseentschädigung im Allgemeinen. Was
nun die Größe der Ansätze betrifft, so hat die Gesctzgcbungs-
kommission geglaubt, man solle bei dem bleiben, was
vorgeschlagen worden ist. Nach dem bisherigen Tarife erhielt der
Gerichtspräsident Fr. 16 per Tag, das war zu viel, — der
Schreiber erhielt bis Fr. 8, auch daS ist im Verhältnisse zu
viel, um so mehr, als der Schreiber für die Führung des

Protokolls noch besonders bezahlt worden, der Weibel hingegen

hat bis dahin auch bloß 15 Batzen erhalten, und die Ge-
sctzgebungskommission glaubte, dieses Taggeld sei nicht zu
hoch, deßhalb ist auch keine Reduktion eingetreten, da aber
im Allgemeinen die Ansichten dahin gehen, die Gebühren nicht
zu erhöhen, so hat man auch nicht geglaubt, die Weibelsge-
bühren höher stellen zu sollen, als bisher. In Rücklicht auf
die vielen über diesen H. gefallenen Bemerkungen und Anträge,
gebe ich indeß zu, daß dieser Gegenstand der Gesctzgebungs-
kommission zurück gesandt und die Erheblichkeit der Anträge
in dem Sinne ausgesprochen werde, daß die Taggelder des
Gerichtspräsidenten und des Schreibers gleich gestellt werden.
Im Uebrigcn trage ich darauf an, daß das Kapitel unverändert

angenommen werde.

Das Kapitel 1 wird mit den als erheblich zugegebenen
Anträgen durch'S Handmehr an die Gesetzgebungskommission
zurückgeschickt.

Kapitel 2. Beurtheilung vor dem Amtsgerichte.*)

Herr Berichterstatter. Der Z. 10 enthält
Bestimmungen, welche den bisherigen gleich find. Im §. 11 ist eS

größtentheils der nämliche Fall, was aber die Protokollführung
betrifft, so wird dem Schreiber sürUrtheile in der Hauptsache weniger

admittirt, alS bei den Urtheilen in Sireilsachen, welche der

Kompeicnz teS Amtsgerichtes unterliegen, weil hier bereits
eine Prozeßinstcukrion vorausgegangen ist, und also keine so

lange Protokollführung stattfinden muß. Für die Ausfertigung

ist hier die bisherige Gebühr angesetzt, die nicht hoch ist,
hingegen ist ein Marimum festgestellt, auf Fr. 5 bei Haupt-
urtheilen und Fr. 3 bei Jnzidentalurtheilen, um den Mißbrauch
gar zu vielen Schreibens zu verhüten. Die Weibelgedühr ist
die bisherige.

G y g a r. Ich halte mehrere Notizen gemacht, hatte
aber nicht Zeit, sie gehörig zu ordnen, nun sehe ich aber, daß
ich über dieses Kapitel nichts zu sagen habe.

Das Kapitel 2 wird durch's Handmehr genehmigt.

Kapitel 3. Appellationsverfahren.

§. 13. „Wirb in einem Streitfälle von dem Rechtsmittel
der Appellation Gebrauch gemacht, so ist zu Handen des
Staate» zu bezahlen:

Fr. Rp.
1) bei der Abgabe der Akten an den Gerichtsprä¬

präsidenten (P. ZK. 344 und 345) :

a bei der Appellation in der Hauptsache 10 —
1>. bei Urtheilen über eine Vor- oder

Zwischenfrage 6 —
e. bei einem Rekurse über eine Kostenbestim-

mung 6 —
Machen beide Parteien von dem Rechtsmittel

") Da dieses Kapitel zu keinen Abänderungsänträgen Anlaß giebt,
so wirb der Text hier nicht abgedruckt.

Fr. Rp.
der Appellation Gebrauch, so wird die Gebühr
von derjenigen bezahlt, welche in der Hauptsache
appellirr: sind aber die Beschwerden beider Parteien

von gleichem Belange, so haben diese die

Gebühr gemeinschaftlich zu bezahlen.
2) Spruch- und Verhandlungsgebühr, Von jeder

Partei:
n. von einem Urtheil in der Hauptsache 6 —
b. von einem Urlheil über eine selbstständig ver¬

handelte Bor- oder Zwischenfrage 4 —.
c. von einer Verhandlung, bei welcher kein

Urtheil gefällt wird 1 —
Bei Rekursen über eine Kostenbestimmung,

wird zu Handen des Staates außer der unter
Ziffer 1 litt, s ausgesetzten Gebühr nichts
bezogen.

3) Schreibgebühren, von jeder Partei:
n. für die Führung des Protokolls 1 50
ti. für die Ausfertigung des Urtheils in der

Hauptsache 4 —
wenn dasselbe über zehn Seiten zählt, von
jeder folgenden Seite — 20

c. für das Urtheil über eine Vor - oder
Zwischenfrage 2 —
und wenn dasselbe über fünf Seiten hält, von
jeder folgenden Seite — 20

6. für Protvkollanszüge :c. von der Seite — 15
e. für die Rücksendung der Akten, Behufs der

Zustellung und der Anzeige des Abspruch-
icrmins an die Parteien — 75

8. 14. Wenn in einem Rechtsstreite ein
Oberaugenschein nöthig wird, so beziehen die hierzu
abgeordneten Mitglieder des Appellations- und
Kassationshofes, und der Sekretär als Reisecntschädigung:

n. wenn die Entfernung über eine bis drei Stunden

beträgt, jeder 8 —
t,. wenn dieselbe über drei Stunden beträgt, von

jeder folgenden Stunde 2 —
Diese^Enlschädigungen werden von den betref-

f senden Richtcrbeamten zu eigenen Handen
bezogen.

§. 15. „Dem Weibel gebührt:
1) für seine Bemühung, die Akten bei dem Gerichte

in Umlauf zu setzen, von jeder Partei 1 50
2) für Abwart, von jeder Partei — 40
3) für einen Rechtsruf — 40

Herr Berichterstatter. Die Gebühren des
Appellationsverfahrens sind heruntergesetzt. BiS dahin mußte
man bei Abgabe der Akten in einer Hauptsache Fr. 16 zahlen,
jetzt nur Fr. 10, und für Vor- und Zwischenfragen, welche bisher
auch Fr. 16 kosteten, wurde die Gebühr auf Fr. 6 heruntergesetzt.

Man hat geglaubt, man solle hier eine Unterscheidung
machen, weil durch Vorfragen eines Theils nicht so viel Zeit
weggenommen wird, und andererseits, weil sie von geringerer
Wichtigkeit sind. Die Rcknrsgebühr bei Kostenbestimmungen
ist auch auf Fr. 6 bestimmt, in solchen Fällen mußt- bis
dahin bei Abgabe der Akten und bei Anschreibung des Rekurses
Btz. 68 bezahlt werden, und dann nachher noch Fr. 10 bis 15,
ja bis Fr. 80 je nach der Zahl der Artikel, nämlich Btz. 1

per Artikel. Die Spruch- und VerhandlungSgebührcn sind im
Allgemeinen ungefädr die nämlichen wie bisher, bei den
Schreibgebühren ist im Art.3 c.des H. 13. bloß die Gebühr um etwas
vermehrt. Der alte Tarif war auf Urtheile berechnet, welche
nicht diejenige Ausführlichkeit haben mußten, wie es jetzt der
Fall ist; bekanntermaßen enthielten die Urtheile des Appella-
lionsgerichteö unter der Herrschaft der Gerichtssatzung nicht
anderes, als die Namen der Parteien, die Rechtsfrage und daS

Disposiliv; Thatbestand und Notizirung aber fehlten. Deßhalb

waren zwei Franken für die Ausfertigung eines Urtheils
nach jener Form genügend. Schon nach der Prozeßform von
1823 mußten aber alle Urtheile auch den Thatbestand und



die Notizen enthalten, und da war die Gebühr offenbar zu
niedrig; ja ich habe mir selbst von dem Herrn Obergerichts-
schreiber sagen lassen, daß solche gewöhnlich nicht einmal zur
Deckung der Kopistenlöhne ausreiche. Der K. 14 bestimmt
die Reiseenrschâdigungen für die Oberrichter, welche etwas
höher sind, als diejenigen der Gerichtspräsidenten. Bis auf
eine Stunde Entfernung, hat man angenommen, sei das nur
ein Spaziergang, da können sie unentgeltlich gehen. Bei einer
Entfernung von 1 bis 3 Stunden aber soll jedes Mitglied,
das reisen muß, eine Entschädigung von Fr. 8 beziehen. Dieß
glaube ich, sei nicht zu hoch; man muß berücksichtigen, daß
das Obergericht in den Fall kömmt, im ganzen Kantone herum
Augenschein einzunehmen zc, daß die Abgeordneren bei solchen
Anlässen oft über Nacht sein müssen und hiefür nichts besonders

ansetzen können ; man muß aber ferner noch berücksichtigen,

daß die Abgeordneten des Obergerichts bei weiter
Entfernung nicht etwa bloß ein Einspänner-Fuhrwerk oder einen
Charabanc nehmen können » sondern AnstandS halber einen
Zweispänner brauchen müssen. Ein solcher kostet hier in Bern
mit dem Kutscher immerhin 14 bis 16 Franken per Tag, so

daß die Oberrichter an der ausgesetzten Entschädigung zuver-
läßig nicht etwa Gewinn machen werden, sondern höchstens
ihre baaren Auslagen zurück bekommen. Bis dahin wurden
einfach die Auslagen in Rechnung gesetzt, dabei find große
Verschiedenheiten herausgekommen, wcßhalb man geglaubt hak,
es sei besser, ein Fixum festzusetzen. Im 8- 15 sind die
Gebühren deS Wcibels gleich bestimmt, wie bisher.

In gold. Vorhin wurde den Gerichtspräsidenten schon

für eine Stunde Entfernung etwas admiltirl, hier ist nicht
außer Acht zu lassen, daß das Obergericht für die erste Stunde
Entfernung nichts erhält. Ich muß ferner fiuden, daß die

Oberrichler nicht nöthig haben, größern Aufwand zu machen,
als ein Gerichtspräsident, und möchte darauf antragen, daß
der Ansatz etwa auf moderirl würde.

Kurz. Ich möchte eher den alten ModuS beibehalten,
als die Modifikation des Herrn Jngolv annehmen, denn ich

glaube, mit diesem Taggelde würden es die Oberrichter nicht
machen können. Entweder muß man mit dem Taggelde so

hoch gehen, als vorgeschlagen ist, oder festsetzen, wie bisher,
daß die Auslage» vergütet werden sollen. Vielleicht wäre eS

besser, einen fixen Ansatz zu zahlen, als eine ungewisse AuS-
läge zu vergüten, diese letztere kann leicht höher steigen, als
unumgänglich nöthig wäre, aber das Taggeld wäre jedenfalls
so zu setzen, daß dadurch die nöthigen Auslagen vergütet werden

können.

Kasser. Ich finde keinen Ansatz für die Einschreibung
des Urtheils, und möchte deßhalb den Berichterstatter fragen,
wie eS in Zukunft damit gehalten sein solle?

Schm ocker. Ich unterstütze dringend den Antrag des
Herrn Zngold in Bezug auf das Taggeld, denn ich glaube,
eS könne damit gelebt werden, und die Oberrichtcr, als gut
besoldete Beamte, werden sich zur Pflicht machen, auch etwas
von dem Ihrigen hinzu zu setzen, wenn es nöthig ist.

Roma ng, Obcrrichter. Da der 8 9 zur Revision
zurück geschickt worden ist, so scheint es mir angemessen, den
§. 14, welcher damit in enger Verbindung steht, ebenfalls
zur Beachtung der fallenden Anträge an die Gesetzgebungskommission

zurück zu schicken.

Herr Berichterstatter. Ich bin angefragt
worden, wie eS mit der Einschreibung der Urtheile gehalten
sein solle ; — in dieser Hinsicht ist die Gesetzgebungskommisfion
von der Anficht ausgegangen, daß eine besondere Einschreibung

durchaus überflüssig sei, daS Protokoll, das bei den
Verhandlungen geführt wird, ist das Originalurtheil und soll
gehörig aufbewahrt werden. Die in 8 14 vorkommenden
Ansätze, glaube ich, seien nicht zu hoch; es werden gewöhnlich
zwei Mitglieder des Obergerichlö und ein Sekretär abgeordnet,
also drei Personen. Wenn also diese auf die Entfernung von

3 Stnnden reisen, so beziehen sie eine Entschädigung von Fr.
24 zusammen. Nun werden sie sich vereinigen und ein
gemeinschaftliches Fuhrwerk miethen, ein Zweispänner kostet aber
bei einem hiesigen Kutscher Fr. 16; dann müssen sie dem
Kutscher ein Trinkgeld geben, etwa 2V Btz., bleiben also noch
60 Btz. für Zehrung. Wenn das Taggeld nach dem Antrage
des Herrn Zngold auf heruntergesetzt würde, so würden
sie nicht einmal die baaren Auslagen für das Fuhrwerk zurück
erhalten, und für ihren Unterhalt gar nichts haben. Da der

vorhergehende Artikel in Bezug auf die Reisegelder der
Gerichtspräsidenten zurückgeschickt worden ist, so will ich indeß
auch hier die Erheblichkeit des Antrages auf Zurückweisung
im Allgemeinen zugeben, ich glaube aber, wenn man hier viel
zu tief herunter gehe, so sei es besser, eS bei der bisherigen
Vorschrift bewenden zu lassen, aber dann würden, glaube ich,
die Parteien nicht besser, sondern schlimmer daran kommen.

Das Kapitel wird, außer der zugegebenen Zmückschickung
deS §. 14, durch's Handmehr angenommen.

T i t e l ll. A n w a l t s g e b üh r e n.

I. Abschnitt. Gebühren der Advokaten (Fürsprecher und
Prokuratoren.)

Kap. 1. Schriftliche Arbeiten.

Fr. Rp.
8- 16. „Für eine einfache Vorladung kann

gefordert werden 1 —
Für jedes Nebendoppel derselben — 15

8> 17. „Für Kundmachungen, Streitverkündigungen

Enlschädntßforderungen u. s- w., von
der Seit«? 1 —
für das Nebendoppel, von der Seile — 15

8. 13. „Für den Klag- oder Antworlsvor-
trag (P. §§. 13i, und 145), sowie für die ferneren

gesetzlich zugelassenen Hauptvorkehren (P. 88-
156 und 157) sosern dieselben schriftlich eingegeben

und nicht bloß durch den Aktuar zu Protokoll

genommen werden, von der Seite 1 —
für das Nebendoppel der Klage, von der Seite — 15

In Streitigkeiten, die der Kompetenz des
Amtsgerichtes unterliegen, wird jedoch für die Klage mit
Vorladung nie mehr admittirt als 6 —
Für die folgenden Vortrüge (Antwort, Replik w.)
aber soll in dergleichen Fällen, außer den hienach
(8. 24) bestimmten Gebühren für die mündliche
Verfechtung, kein besonderes Emolument in Rechnung

gebracht werden."

§. 19. „Für die einfache Ausfertigung eines
KostenverzeichiusseS, von der Seile — 75

8- 20. „Für Beschwerdeschriflen, Memoriale,
Gutachten u. s. w. kann von der Seite gefordert
werden 1 —

Die Auslagen für eingeholte Rechtsgutachren
dürfen jedoch dem unterlegenen Prozeßgegner nur
insofern in Rechnung gebracht werden, als ihre
Beibringung in Rücksicht auf die Wichtigkeit und
die Lage deS Geschäftes nach der Ansicht des
Gerichtes gerechtfertigt erscheint.

Für bevormundete Personen, sowie für
Gemeinden und Korporationen sind dieselben jedoch
stets zu admittiren, wenn nur der Streit die
Kompetenz des Gerichtspräsidenten übersteigt. "

§. 21. „Für Briefe zur Einholung von Auf-
schlüsselt u. s. w. __ 75
bis höchstens i Zy



Herr Berichterstatter. Hier werden die schriftlichen
Arbeiten der Advokaten behandelt, im Allgemeinen find

die bisherigen Ansätze aufgenommen. Für eine Borladung
wird admirrirt Btz. 10, für da» Nebendoppel Btz. l^/z, für
einen Klag- und Anlwortvortrag, wie bis dahin, Btz 10 per
Seite. In Bezug auf diese Borträge in Sachen, die der Kompetenz

des Amtsgerichtes unterliegen, war bisher ein Mari-
mum von Fr. 8 gesetzt gewesen, dieß ist nun auf Fr. 6 re-
duzirt. Für die Kostensverzeichnisse sind die bisherigen
Gebühren beibehalten. Für Briefe ist admiltiit Btz. ?t/z biS
höchstens Fr. 1. 50. Hier hat die Gesetzgebungskommisston
eine Ergänzung der Tarifbestimmungen aufgenommen. Bis
dahin ist hierüber nichts bestimmt gewesen, deßhalb wurde es
damit sehr verschieden gehalten, oft wurden für Briefe sehr
bedeutende Gebühren angesetzt, und die Gesetzgebungskommisston

hat daher geglaubt, ein Maximum von Btz. 15 für
einen mehrseitigen Brief ausstellen zu sollen. Ich habe nun in
Beziehung auf den vorliegenden Abschnitt im Allgemeinen nur
noch darauf aufmerksam zu machen, daß er sich auf eine
veränderte Prozeßordnung gründet. Die schriftlichen
Arbeiten haben bis dahin für den Anwalt den Hauptverdienst

ausgemacht. Er konnte dieselben bei Hause ab-
fassen und harte dabei keine Rechtskosten, in Zukunft
aber wird diese Einnahmsquelle höchst unbedeutend sein,
der Advokat darf nämlich nicht mehr, wie bis dahin,
über den Rechtfall viele Seiten schreiben, namentlich fallen
alle Rechtserörterungen weg. Daher wird in Zukunft die
ganze Klage oder Antwort oft nicht über 2 bis 3 Seiten
einnehmen, und jedenfalls werden nicht viele Vorkehren über 8
bis 10 Seiten halten. Die Klage und Antwort werden etwa
so weitläufig werden, wie bisher die BeweiSerkläruugen, da fie
im Grunde nichts anderes als da« Beweisanerbteren enthalten

dürfen. Dabei kann in Zukunft der Advokat gleichwohl
in den Fall kommen, einen ganzen Tag, selbst mehrere Tage
über einem Geschäfte zu fitzen, wo er aber bis dahin
vielleicht Vorkehren von 60 bis 80 Seiten geschrieben hätte, wird
die Vorkehr in Zukunft vielleicht nicht viel über eine oder
anderthalb Seiten hallen, und zuverläßig können daher die
Anwälte in Zukunft bei den alten Gebühransätzen kaum
bestehen. Hätte die Gesetzgebungskommisfion diesen Umständen
bei den in Frage stehenden Ansätzen gebührend Rechnung
tragen wollen, so würde sie in den Fall gekommen sein, den
Tarif noch heraufsetzen zu müssen, indeß glaubt sie, es werde
sich nicht viel Neigung hiefür zeigen, deßhalb zog fie Vor, die
bisherigen Gebühren beizubehalten.

Gygar- Trotz den Behauptungen deS Berichterstatters
finde ich immerhin Btz. 10 für eine Seite von 600 Buchstaben
zu viel, und bin daher so frei, auf Btz. 7'/z anzutragen. Für
Einholung von brieflichen Ausschlüssen w. ist Btz. ?!/» — 15
zu boch, ich möchte Btz. 4—10 setzen, ich glaube, für einen
Brief, in dem man einfach frägt, ob daS oder das so oder so

sei, sei Btz. 4 genug. ES fällt vielleicht auf, daß ich überall
Anträge auf Heruntersetzung der Ansätze bringe, indeß gebe
ich die zuversichtliche Erklärung, daß mich nichts Anderes dazu
bewegt, als die Pflicht, meine Ueberzeugung auszusprechen.
Obschon meine Anträge noch krin Mehr gefunden haben, lasse
ich mich doch nicht abhalten. Ich erinnere mich noch gut,
was ich vor einem Jahre gehört habe, wie daS Volk im
Allgemeinen über die hohen Ansätze geklagt hat.

Schmocker. Ich müßte den Antrag des Hrn. Großrath
Gygar dringend unterstützen und ebenfalls bestätigen, daß man
einige Moderation vornehmen sollte, denn wenn man in der
letzten Zeit überal hat schreien hören, man müsse den Schreibern

und Advokaten die Feckcn beschrotcn, und jetzt die Ansätze

so hock stellt, so fürchte ich, das mache keinen guten
Eindruck. Ich müßte also den Antrag des Hrn. Gygar dringend

dahin empfehlen, daß er erheblich erklärt werde.

Z a g gi, Oberrichter. Ich habe diese Bestimmungen ge-
nau durchgangen und gefunden, daß fie sich durchaus recht-
fertigen lassen. Freilich ist geklagt worden über große Kosten
in den Prozessen, aber man muß den Grund ganz an einem

andern Orte suchen, als wo man ihn gewöhnlich sucht. Diesen

Klagen ist abgeholfen durch die neue Prozeßform, und das
wird fich bewähren. Hingegen muß man diejenigen, welche
die Geschäfte besorgen, auch honoriren, sonst würden die Leute
ohne Rechtsschutz sein und in schlechte Hände fallent Es ist
bemerkt worden, es sei auffallend, daß für 600 Buchstaben
Btz. 10 bezahlt werden solle, aber fie werden nicht nur für
das Schreiben bezahlt, man muß darauf Rücksicht nehmen,
daß der Advokat Studien gemacht, seine Jugendzeit darauf
verwendet und große Geldauslagen gehabt hat; das ist auch
in Rechnung zu bringen. Ich will hier nicht in das Spezielle

eintreten, sondern erst bei dem folgenden Kapitel Etwas
anbringen. Ich bin überzeugt, daß sich das Publikum besser
stehen wird.

(Fortsetzung folgt.)

Nachtrag zu Nr. 123.
Vei der Ausfertigung der in der vierten Sitzung, —

Donstag den 16. September, — stattgehabten Verhandlung
über das Kred ilb e g e h r e n, betreffend die Engestraße,
find durch zu frühes Umwenden eines Blattes folgende zwei
unmittelbar auf einander folgende Voten übergangen worden,
welche zwischen das Votum des Herrn Karlen in der Mühle-
matt und die Erwiederung des Herrn Baudirektors (Nr. 123,
psg. 4, zweite Spalte) gehören:

Ebersold in Bern. Man trägt darauf an, diese

Slraßenarbeit zu unterbrechen; ich glaube aber nicht, daß
das in diesem Momente vortheilhast wäre, indem dadurch
der kostbare Bau der Tiefenaubrücke für eine Zeitlang nutzlos

bliebe, die Beendigung derselben verzögert würde und
keinen Zweck hätte, und indem andererseits der weitere Zweck,
den Armen in dieser ohnehin verdienstlosen Zeit eine Unter-
stützung zu gewähren, nicht mehr erreicht würde. Hat man
einnial, gleichsam in der Verirrung, diese unglückliche Straße
dekretirt und angefangen, so müssen wir da fortfahren, und
dieselbe zu Ende bringen. Ich habe die Idee dieser Linie nie
billigen können; ich habe diese Gegend osr besucht, ich habe
einige Großräthe erpreß dahin geführt, um ihnen das
Unpraktische dieser Straßenanlage zu zeigen. Wenn man sieht,
wie da eine andere Straße parallel neben dieser Linie fort-
läuft, so muß man wirklich zweifeln, ob man zur Zeit einen
richtigen Verstand gebraucht habe. Allein nachdem man nun
einmal bereits so große Opfer dafür gebracht hu, kann man
jetzt dem Fortgange der Arbeiten nicht Einhalt thun, sondern
muß dieselben zu Ende bringen. Jedoch möge man in
Zukunft stets genau untersuchen, ob solche Bauten dann den
Opfern entsprechen, bevor man sie unternimmt. Ich stimme
also für den verlangten Kredit der Fr. 50,000.

Kurz. Ich möchte eine Anfrage an den Herrn Bau-
dircktor stellen. Die Straße ist unternommen, man muß sie

also vollenden, das ist klar; aber ich danke Gott, daß ich
seiner Zeit dagegen gestimmt und geredet habe; aber damals
war die Sache, wie Herr v. Tillier bereits richtig gesagt hat,
zur Parteisache geworden, die Einen wollten diese Straßen-
linie hauptsächlich, um fie der Nydeckbrücke entgegen zu stellen,
Andere namentlich, um dann ohne Zoll in die Stadt fahren
zu können. Ich erinnere mich gar gut, wie man damals
alles angewendet hat, um diese Linie hier durchzudrücken, wie
man diejenigen Abgeordneten, deren Gegenden keinen Bortheil
davon hatten, dazu zu bewegen suchte, indem man ihnen sagte,
man werde dann ihrer Gegend auch etwas zuwenden u. s. w.
Aber nachdem man nun eine Straße da angefangen hat, wo
bereits eine andere schöne Straße fast in gleicher Linie läuft,
und nachdem man eine Brücke dort in ein Loch geworfen, die
zwar sehr schön ist, aber keinen Nutzen hat ohne die Straße,
so muß offenbar diese Straße vollendet werden. Nun hätte
ich aber nichts dagegen, für dieses Jahr keinen fernern Kredit
zn bewilligen, denn ob die Straße ein paar Monate früher



oder später fertig werde, ist am Ende gleichgültig. Aber kann
man die Arbeiten jetzt unterbrechen, ohne daß dadurch im
Winter an den Werken, welche bereits gemacht find, etwaS
verderbt werde? Wenn man voraussieht, daß im Falle
der Nichlbewilligung der verlangten Summe dann später
eben so viel oder mehr verloren wird, als man jetzt zu
ersparen meint, indem infolge des SchneeS oder des WasscrS
die bereits gemachten Arbeiten einstürzen, so wäre das nicht
klug. Ich möchte also fragen, ob man den begehrten Kredit
noch um einige Monate verschieben könne, ohne dem ganzen
Werke Nachtheil zu bringen und bedeutenden Verlust zu
erleiden an dem, waS bereits gemacht ist. Wenn der Herr
Baudirektor glaubt — ja, so stimme ich einstweilen auch zum
Verschieben; glaubt er aber — nein, so möchte ich den Kredit

bewilligen, denn sonst würde man später mit doppeltem
Faden nähen.

Berichtigungen.
Bezüglich nachgenannter Voten deS Herrn Fürsprechers

Mattpys find folgende Berichtigungen anzubringen:
1) In Nr. 122, pzg. 4, zweite Spalte, in der Mitte, ist

statt „philosophisch" zu lesen „psychologisch." — Eben daselbst
folgt: „Es muß angenommen werden, daß Hirzel zur Zeit

zuverläßig eine sogenannte Verstandesabwesenheit gehabt habe."
Statt dessen soll es heißen : „ES muß zuverläßig angenommen
werden, daß der Hirzel zur Zeit, da er das HauS anzündete,
sich im Zustande des sogenannten gebundenen Willens befunden

habe."

2) In Nr. 124, 2, erst- Spalte, ist dem Votum deS

Herrn M atth y s über die Hundstare irrthümlich der Name
„Hebler" vorangesetzt; und so ist auch auf der zweiten Spalte
im Votum deS Herrn Fürsprechers Scherz, statt „Hebler",
zu lesen: „Matrhys".

(Fortsetzung folgt.)

Für die Redaktion:

L. Jäggi-Kistler.
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(Fortsetzung der achten Sitzung. — Dienstag den 2t. September
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über die Gebühren im Ci v i l pro z e s se

und im Vollzieh ungöversahren (Tarif). Titel

II. I. Abschnitt. Kap. 1.)

Blösch. Ich werde bei diesem Gesetzesentwurf selten
das Wort ergreifen und will auch jetzt nicht in die Details
eintreten. Allein über den Geist, in dem ich glaube, daß daS
Gesetz zu behandeln sei, erlaube ich mir einige allgemeine
Bemerkungen. Ich werde mich sehr wohl hüte», Herrn Geiser
ober andern Mitgliedern, die aus Herabsetzung angetragen
haben, den mindesten Vorwurf zu machen, aber ich erwarte, daß

daS, was ich andern Mitgliedern zugestehe, auch mir
zugestanden werde, daß man nicht voraussetze, als ob ich elwaS
Anderes als meine innerste Ueberzeugung ausspreche. Von
Herrn Geiser bin ich überzeugt, daß er seine Anträge zum
Wohl und im Interesse dcS Publikums zu bringen glaubt, aber
andererseits sei denjenigen ebenfalls gestaltet, mit der gleichen
Offenheit auch die andere Seite der Sache zu beleuchten,
welche im Widerspruch damit stehen, und glauben, diese Ansätze

vertheidigen zu müssen, ohne daß man fie verdächtigt,
von unlautern Motiven auszugehen. So wollen wir uns
gegenseitig hüten, ungerecht zu urlheilen. Ich weiß, daß in jüngster
Zeit auch viele Klagen über die verhältnißmäßig theuern Prozeßrosten

laut geworden find,und ich bin nicht der Letzte, zuzugeben,daß
ihnen wirkliche Ursachen zu Grunde gelegen find. Aber wie bereits
von einer andern Seite bemerkt worden ist, welcher heute der
Borwurf von persönlichem Interesse nicht unterlegt werden kann,
muß man wohl untersuchen, wo ist der Grund der Klage zu
suchen gewesen, im Tarif oder in der Prozcßform? Ich
behaupte, der bisherige Tarif sei für das Publikum sehr lästig
gewesen und für die Anwälte sehr ungünstig. Ich behaupte,
die Interessen der Anwälte und diejenigen des Publikums seien

nicht widersprechend, und je billiger ein Prozeß geführt werden
könne, desto günstiger sei es für den Anwalt. Je drückender

der Tarif, desto ungünstiger ist die Lage des Anwalteö. DaS
Uebel ist darin gelegen, daß der Anwalt zehn nutzlose Va-
kationen und Arbeiten gemacht hat, für eine, die nöthig
gewesen ist, und für die neun unnöthigen ist er nicht gut,
sondern nur mittelmäßig bezahlt worden; gewiß aber, wenn er für
zehn Vakationen mittelmäßig bezahlt wurde, wovon neun

unnütz waren, so ist somit der Prozeß unangemessen kostbar

für daS Publikum und dennoch ungünstig für den Anwalt ge-
wesen. Ich bestrette nicht, daß daS Publikum über drückende

Kosten zu klagen gehabt hat ; sehr oft habe ich gehört, daß der

Betreffende nur darum nicht klagen wollte, weil das Mittel ärger als
daS Uebel sei. Es konnten Vorfragen auf Fr. 200 kommen, ja
ich habe solche Kostensnoten von 2—300 Fr. gesehen, und ich

habe t« mehrern Prozessen j,die Erfahrung gemacht, daß die

Parteien an den Jnzideiiteii förmlich verblutet find, so daß fie
wegen Verlust eines Inzidents den Huip Handel nicht mehr
anheben konnten. Allein nur nicht jetzt das Pferd beim
Schwanz gezäumt. ES ist gewiß uoihwentig, daß die
Auswüchse an den Prozessen beseitigt werten, daß mau also die
Form auf das Minimum rcduzire, aber ohne daß eine Reduktion

eintritt für das, was wirklich als nothwendig anerkannt
ist; da warne ich vor schlechter Bezahlung, denn die Moralität

eines Standes und die finanzielle Lage desselben hängen
genau zusammen. Indem Sie einen Tarif für die Gebühren
des Einzelnen festsetzen, machen Sie einen Tarif sür tie Moralität

des Standes. Ich habe vorhin den frühern Tarif für das
Publikum mir Recht drückend und für die Anwälte nicht günstig

genannt. Ich eilaube mir, daS näher zu begründen.
Ich durchgehe alle meine Bekannten, die gegenwärtig diesen
Beruf ausüben und ausgeübt haben, ich wüßte nicht, wo ich
ein Beispiel finten sollte, wo ein Advokat durch große Praris
zu irgend einem ansehnlichen Vermögen gelangt wäre, im
Gegentheile, ich habe Beispiele von Leuten, die ihn zwanzig und
mehr Jahre lang mit Auszeichnung ausgeübt haben, nnd wenn
sie die Augen schließen, den Kintern wenig hinterlassen. Im
Vergleiche mit dem Handclsstande und Gewerbsstande, mit
dem Stande eines Arztes, ich behaupte es, ist in dieser
Beziehung der Stand eines Anwaltes nicht günstig. Man muß
die ganze Frage von mehreren Seiten ansehen, ich will suchen,
fie Ihnen vor Augen zu stellen. Ich wiederhole deutlich, ich
verwerfe die Voraussetzung, daß die Interessen des Anwälte»
im Widerspruche mit denjenigen des Publikums seien. Es
liegt auch im Interesse deS Anwaltes, daß tre Prozesse in
kürzest möglicher Zeit beendigt werden können, und mit möglichst

geringen Kosten. SS ist nicht im Interesse des Publi-
kumS, daß es durch übermäßige Kosten verhindert werde, seine
Prozesse zu verfechten Aber ich habe vorhin bemerkt, wie die
Moralität eines Berufes zusammenhange mit der finanziellen Lage
desselben. In der Beziehung erlaube ich mir, ein Beispiel aus unserer
eigenen Geschichte anzuführen. Ich habe vor mir einen Tarif von
1611. Der betrifft die „Jnbolren," diejenigen, welche wir
gegenwärtig RechtSagentcn beißen, es wurde bestimme, daß diese
einen Taglohn von Btz. 10 erhalten sollten, wenn sie zu Fuß
gegangen, und von Btz. 10, wenn fie g-ritlsn find, dann ha-
ben fie diese Btz. 10 oder 15 auf alle Geschälte, die fie in
dieser Tage machten, vertheilen müssen. Glauben Sie nun,
daß das Publikum gut gefahren sei? Der thatsächliche
Beweis, daß dasselbe schlimmer gefahren ist, ist der, daß eS zwar
nicht gedrückt war durch Gebühren, aber unendlich mehr durch
Mißbräuche, zu denen gehört hat, daß der Stand, von dem
die Rede ist und der doch jetzt zu den geachteten gehört, so

tief gesunken ist, daß jedem, der ein Patent genommen hat,
eine Ehrenerklärung ausgestellt, und daß von der Kanzel
verkündet werden mußte, eS sei ein ehrenhafter Beruf. Ich
erlaube mir, einzelne Stelleu vorzulesen, fie find wohl der Mühe



werth, angehört zu werden. Die Vero dnung von 1611 lauter

also: „Schuldlheis vnd Rhadt w. allSdann wir biöhar
merklich gespürt, WaS großer Vnrichtigkeit mir bezüchung der
schulden yngerißcn, vnnd hierwider ein für-
derl ch'S ernstshaffligS N insechenn zerhun hochnoltwendig be-
Wudenn, Haben wir vonn richrigenn vntl fürterlichen Znn-
zu^s wegen der schulde» dhcin d^ßer mitrcl syn erachtet, den

gewvße ehrliche bceydete Zupolten, zu Stall und Land zei'or-
deren Bund vff söllich eund hin dir (die Regierung hat bis
in die Mute teS vorigen Zahrpunderls nämlich in ihren
Zuschriften ihre AmlSleul« gedutzl) .vnnd andern vnnsern Ampt-
leulhenn, Znn Stall vnno Flecken da bishar Zupolten erhalten

vnnd gcbrucht worden, söllich vnnser vorhaben Zeurkhun-
den» vmd darby ernnstigklich zebefelichenn. DaS du jnn byiinec
Ampisverwaliung anngenntz ehrliche vnnd bescheidene Personen,

so uil alls die norturffl erforderet, Zu dem Zuportenn-
dienust vß chießen, vnnd verordnen, diejenigen so dösenn

Leumbde:S fülle tropffenn vnnd wenig nutz find vnnd glych-
woll b.Shar den Zupoltenndienst gclragenn, desselben zu pri-
Vreren, vnnd ennlietzen vnndl die neuw bestellen» Znn vnserm
nammen mir einer ehrenbewahiung vnd Vertröstung erkür tzren

rechten»» wider diejenigen so sy mit worllcn oder wcrcken,
schmächlich anlasten wurden, vcrsechenn, vnnd Innen Homung
gebenn söltest (wo sy sich Znn dem Zupollenudienst vffrâchl
gefllssenn hallen») das man sy hernach zu anderen ehrlichen
Diensten besürderen werde, vnnd wirst die Verordnung thun,
das die harzu bestellen vnnder dem geding
bestell vnnd angenommen werden, daS sy sich des Lohnes so

Innen Znn vnnserm llvtormalion ànàat bestimpt wuc ver-
uügenu vnnd ein halben Tag nit für ein gantzen anrechnen

Jrem wann sy Uff der straß vnnd
mehr dann einfach zeuerferrigen daS sy nit vonn Jederem
den volkhommenenn Lohnn der 10 Lätzen nemmen. Sonnders
von Zeder sach nach marchzall ebenn so uil, das sy vonn
allem samptlrch nicht mehr dann Iren bestimplenn Taglohnn
der 10 batzenn haben möginnd Damil mann
aber desto ehr zu söllchem Diennst ehrliche Lüt finnden möge,
wirst du biß vnnser annsächen, v»nd das wir sölliche
personnen welche sich nach angestellter Gysellschaft (Bürgschaft)
zu diesem Diennst gebruchen l^ßenn Iren ehrenn halb nil
allein wol bewahren, vnnd sy für ehrliche redliche Diennstlüt
halten, sonders wo sy fich Znn demselben trüwlich und gest

ssen tragen, sy deS Jnn gnaden anderer Diensten halb genießen
laßen werdinnd vonn offenen Cantzlen verkhüuden lassen» "
Da sehen Sie nun, was der Agenlcnstand früher war; um
die Geschäfte auS den Händen von faulen Tropfen zu reißen,
waS lhul man? Man bestimmt ihnen einen Taggeld von Btz.
10—15. Wohin hat daS g.-führl D>e Verordnung von 1611
dauerte 6 Jahre, nachher Hal man eine neue gemacht und
erkannt daß die vorige sich sehr übel erwiesen habe, daß sich

gezeigt have, baß fich entweder keine ehrlichen Leuie für diese»

Beruf stellen wollten, oder daß die, welche fich gestellt hallen,
von ihrem Eigenen dazusetz-n mußten. Ich weiß nicht, ob
es unbescheiden wäre, wenn ich diese Verordnung auch ablesen
würde? „Schuldlheiß und rhadt wir haben zwar
rurch vnsere Neformalionsordnung der gcmeinnen zupolten»
zu Star vnndr Land des lhonS halber alls» yezillet, da« man
einem Ryitennden poltenn nit mehr dan LO btz, vnd dem ze

fueß 10 btz. zum tag für Ihren lhon zegebenn schuldig sy-....
Wann aber vnns von ihnen der Zyrl dahar ynnstänndig ge-
clagt wordenn, das sy darbey nil bstahn, vnnd Zhr Zchrung
schwerlich dauon haben, Geschwygen daS sy fich vnnd Zhr
wyb vnnd khinnd, mit klcydung vnnd Nahrung vßbringen
mögend vnd nun wir sölliches zeberrachlenn genommen, vnd
besundcnn, daS by der Zyrl alles vfgschlagenn vnd jn Ver-
rheuwrung kommen, vnd dahar man nit finden« können, die
fich deS Diensts vndernemmcn wöllenn, oder die fich deß glych
wol vnderstanden, by svllichem lhon nit bestahn mögen vnd daS
Zhr verthun, oder aber, waS sy andern ynzüchend angryffen
müßen«, also find wir verursacher worden, den alren pottenlhon
zesteygeren." Jetzt wurde in Folge dessen der Tarif verbessert,
und eS ist mir «ich, bekannt, daß fich diese Klagen erneuert
hätten. Ich würde darüber »och viele Beispiele geben können.
Roch einmal, ich gebe zu, daß daS Ueb.l da sei, ich glaube

nur, taS wahre Mittel dagegen bestehe d^rin, daß die Pro-
zesse auf daS Minimum, aur da» waS nothwendig ist, redu-
zirt werden, aber für dieses Minimum bezahle man die Betreffenden

ehrlich, sonst ist daS Publikum doppelt geschlagen.
Herr Gygar hat bemerkt, für 600 Buchstaben zu schreiben
seien 10 Btz. zu viel; wenn eS dazu R>chlS brauchte als 600
Buchstaben zu schreiben, ja, so gebe ich zu» eS wäre zu viel,
wenn man aber aus die Verhältnisse fiehl, so ist eS sehr wenig.
Es sei mir erlaubt, eine Vergleichung vorzutragen. Ich will
annehmen, man geht in eine Wirthschaft, «ordert einen Schoppen,

gehl dem Wirihe nach und ficht, daß er nichts lhul, als
einen Hahn drehen und oann 10 Kreuzer «ordern; waS wnd
der W rch sagen, wenn man ihm bemei k«: daS ist erschrecklich
Viel, bloß um eine» Hahn zu drehen und einen Schoppen
heraus zulassen? Er wird sagen, ja, wenn der Wein im Faß
ist, so kann man den Schoppen nur so herauölröpfeln lassen, aber
bis ccr Wein >m Faß ist, hat der Wirth große Kosten damit.
Eden so ist eS mit den 600 Buchstaben, um fie h-rauströpieln
zu lassen, muß zuerst Verstand im Kopse sei», dazu braucht
eS mehr, als fie nur von der Feder au'S Papier zu thun.
Ich erlaube mir hierüber einige einläßliche Bemerkungen, ich

nehme an, Sie seien darüber einverstanden, daß es sehr wichtig

und unter Umständen sehr gefährlich sei, ob in Rechls-
handeln die Anwälte ehrlich bestehe» können oder nicht, und
daß fie im Besitze seien der gehörigen Kenntnisse; diese »u»
werden steigen oder falle» je nachdem den Belr-ffenden eine
ehrenhafte oder nicht eine ehrenhafte Eristeuz gesichert ist.
Ich bin Anno 1823 aus die hiesige Akademie gekommen, von
diesem Jahre an habe ich n-un volle Jahre u»unterbrocheu
de« Studien obgelegen; als ich meine Studien vollendet harre»
have ich zwei Jahre lang, bis ich 25 Zahre all war, bei einem
Anwälte zugebracht, zu meiner praktischen Ausbildung. Bis
ich 25 Zahre alt war, habe ich keinen Heller verdient, waS
glauben Sie, baß ich darauf verwendet hade? Jn 11 à Is
Jahren im Ganzen, niedrig angeschlagen, jäh.lich Fr. 1000,
so baß es ein Kapital von Fr. 11,000 s 12,000 auSmacdl.
Ich frage Sie nun, wer will auf eui Kind diese Auslagen
vecwenven, wenn man ohne Aussicht ist, ihm nachher eine ehcen-
haske Exrstenz zu verschaffen? Zst man assekurrrt, wenn die
Stadien gemacht find, daß mau dann noch 20-30 Zahre
Gesundheit hat und Gelegenheit findet, dieselben mir Vortheil
anzuwenden Rein, sonder» der Vater muß daS Kapital
auslegen, ohne die Gewißheit zu haben, ob das Kind qeralh«
und ob eS die Gesundheil habe, den Beruf auszuüben. DaS
nur im Allgemeinen zur Erklärung deS Gesichtspunktes, ich
werde zu dem Dekrete im Uebrigen Richis bemerken und werd«
stimmen, wie mir daS Gewissen sagt zu stimmen, ohne mich
in die weitere Berathung einzulassen, aber dieß allgemein«
Woil zur Warnung habe ich mir erlaubt auszuiprcchen. Zu«
Zeit, alS man daS neue Advokarengesetz gemacht hat, habe »ch

auch ein Paar Worte angeführt, fie find unbeachtet geblieben,
ich habe damals gesagt, daß ich zugeben müsse, daß die
Beschränkung der Anzahl von nur 18 Fürsprechern und 21
Prokuratoren zu eng sei, aber ich habe gefragt, warum man von
einem Erlreme zum andern springen und nun plötzlich alle
Schleußet, aufziehen wolle? Man hat dann die Anzahl sich inS ua-
endliche vermehren lassen» man sagte, die Fürsprecher hchen
diese Beschränkung nicht gerne aufheben sehen, und das sei der
beste Beweis dafür, daß die Aufhebung im allgemeinen Jn-
lecesse liege. Ich weiß nicht, ob daS Publikum noch gleiche«
Meinung ist; jetzt find ihrer, statt 30—40, ungefähr 100. WaS
ist die Folge davon ES ist wie bei der Freigebung der
Wirthschaften entweder haben die Geschäfte zugenommen, oder eS

find viele ohne Beschäftigung; eines von beiden. Ich will
nicht daraus die Konsequenz ziehen, bloß den Fall anführen.
Ich wiederhole, wenn wir Anwälte uns hüten sollen, denjenigen

verehrlichen Mitgliedern, die für Herabsetzung des Tarifes
sprechen, böse Absichten, schiefe Motive zuzuschreiben, so
behaupte ich auch eben so gut, daß jeder Anwalt, der hier für
xine ehrenhaste Bestimmung des Tarifs das Wort ergreift,
fordern kann, daß man ihm nicht unehrenhafte Intentionen
zuschreibt. Ich reassumire mich dahin, reduziren Sie die Form
auf daS Nothwendige und lassen Sie nicht »nnüpe Aroeice»



machen, aber für die nöthigen Arbeiten zahlen Sie ehrenhaft,
dann können die Anwälte besteht» und daS Publikum auch.

Schlappt. Bei diesem Anlässe haben wir gehört,
wie man die frühere ausschließliche Herrlichkeit gepriesen hat,
daS Reich derselben ist Gottlob zu Ende gegangen, und wir
wollen nichts mehr von derselben. Ich muß mich darüber
aufhalten, waS man denjenigen, die redlich die Wünsche deS

Landes vorgetragen haben gegenwärtig hohnlachend vorge-
worsen hat; ich will mich indeß darüber nicht aufhalten. Ich
erlaube mir eine Bemerkung über die Reiienlschädigungen, ich

will keinen Antrag stellen, aber ich' erlaube mir bloß die

Frage, warum sollen die Advokaten für die Reiseenrschäci-

gungen höoer bezahlt werden, als die Repräsentanten des
BolkeS? Ich glaube, wen« ihre Reiseentschävigungen so

gestellt würden, wie diejenigen der Reprä enkantcn, für hin und
her Fr- 1 Per Stunvè» so wäre daS völlig gerecht. Wieder
ist der Ansaß der Spruchgelder im Alten geblieben, da glaube
ich dann, wenn man eine neue Vermögens-- und GewerbS-
steuer einführt, solle man solche Abgaben auch vermeiden, daS

wird unserm Volke sonst gewiß nicht genehm sein. Ich warne
davor und rathe, diese Tare so lies als möglich herabzusetzen,
wenn man die Stimmung des Vo kes kennen will, muß man
aufS Land hinaus und in seiner Mute wohnen, und ich mache
aufmerksam darauf, daß uns daS Volk als die oberste Landes«
behörde zu überwachen hat, und wenn die Regierung nicht in
seinem Wunsch gehandelt hat, so ist fie »och jedes Mal ihrem
Untergange entgegengegangen. Ich will nicht lange Diskussionen
verursachen, fielragen nichts ab, ich halte datür, man sollte nicht so

viel Zeit verlieren, aus Kosten der Kantonskasse. Es hätte
mir geschienen, man hätte den Entwurf lcdiger Dinge in globo
annehmen und dann nach einem Jahre der Stimme des

Publikums überlassen sollen» ob eine Abänderung nöthig sei,
oder nicht. Ich erkäre, dem Antrage deS Herrn Gygar bei-
zutreten.

Herr Vizepräsident. Ein Theil des VortrageS
deS Herrn Schläppi ist in gereizter Stimmung gepalten worden,

ich habe nicht begreifen können, warum er von Hohn«
lachenden Reden :c sprach. Ich weiß nicht, worauf sich das
beziehen sollte, ich bitte aber dringlich, solche Ausdrücke
vermeiden zu wollen.

Karlen von der Mühlemalt. Ich bin veranlaßt,
meine Meinung auszusprechen, ich halte dafür, was Herr Gygar

gesagt hat, komme auS sehr guter Absicht, glaube aber
A?en auch, daß wenn man das Volkswohl derückfichligen wolle,
man es nicht einzig in der Art berücksichtigen solle, daß man
nur die Sporteln herabsetze, und ich glaube nicht, daß das
Publikum damit befriedigt ist. ES fehlt an einem andern
Orte, nach meinem Dafürhalten, Herr Blösch hat es richtig
auseinander gesetzt; hätten wir weniger Advokaren, dann würden

auch weniger Prozesse sein, wir haben um so mehr Prozesse, als
wir zu viel Advokaten haben. Wenn man diesen Stand nicht frei
gegeben hätte, so hätten wir den Zügel in der Hand, um der
ausschweifenden Unzahl entgegenzutreten; nun aber haben wir
schon früher reichlich angesäet, und wir werden nun auch ernd-
ten. Wenn von dem Advokatenstande Moralität gefordert
wird, so bin ich in so fern einverstanden, daß es sehr
nothwendig ist, daß er moralisch sei, und daß ihm in dieser
Beziehung die pekuniären Mittel nicht sollen entzogen werden.
Das ist eine sehr verständige Ansicht, obschon sie von Seite
der Opposition kommt, ich möchte mich daher nicht zu den
Grundsätzen des Herrn Gygar bekennen, obschon sie sehr gut
gemeint find, weil bei dielen Ansätzen die Advokaten ehrlich
bestehen können, und ich dazu stimmen will» daß sie anständig
bezahlt werden. Hingegen aber möchte ich den Wunsch aus-
sprechen, der, wie ich glaube, den Wunsch des Volkes durchaus
auSspricht, daß in Zukunft mit Erlheilung von Patenten
vorsichtig zu Werk gegangen werde; man hat in dieser hohen
Versammlung sehr viel Advokaten, mehr als mir lieb ist,
man hat mir oft vorgeworfen, ich suche diesen Stand
herabzusetzen, aber das muß ich noch einmal wiederholen, daß, wenn
man nicht zu Mitteln greift, die von vornenherein geeignet
sind, diesem Zustande entgegen zu treten, so wird man mit

untergeordneten Fragen, durch den Versuch, die Sporteln
herabzusetzen, nicht weit kommen. Ich muß diele Sache ansehen,
wie Herr Blösch, unv bin ihm daher dankvar für seine Rede
im Allgemeine», und stimme gegen den Antrag deS Herrn
Gygar.

F riedli. Ich finde mich auch verpflichtet, die Ansichten
und Wünsche des Volkes auszudrücken und in seinem

Sinne Anträge zu stellen. Man hat hier gehört, eS werde
aus dem Lande über und über geklagt über den Advokaten-
larif. Ich finde aber, baß man näher erörtern müsse, waS
daS für Klagen seien; so viel als ich zu hören bekam, habe
ich noch nie darüber gehört klagen, daß für eine Seite einer
Klage oder Antwort zu schreiben 10 Batzen zu viel sei, hinge-
gen bei Durchgehung von Kostensverz ichnissen habe ich viel-
mehr über die Vakarionen klagen gehört, von denen die Leute
gar nicht gewußt haben, daß etwas gegangen sei; die meisten
Leute auf dem Land haben dabei gar nicht gewußt, wie daS
hat zug.hen können. Ich möchte entgegen dem Antrage deS
Herrn Gygar auf Herabsetzung ber Tare von 10 Batzen auf
7 t/z bemerken, daß ich glaube, cS sei nicht im Wunsche des
Publikums, baß der Tarif für diesen Gegenstand herabgesetzt
werde. Hingegen finde ich den Ansatz im §. 19 für die AuS-
fertigung von KostenSnolen, 7 t/z Batzen per Seite, sehr hoch,
das ist keine schwere Aufgabe, das kann jeder, der einmal
einige Zeit bei einem Rechlsagenten gearbeitet hat. WaS dann
zweitens Herr Gygar am ärgsten scheut, ist der § 21. Derselbe

wird gewiß von vielen Fürsprechern nicht mißbraucht
werden, aber von andern wohl ; für einen Brief zu Einholung
von Aufschlüssen, der vielleicht bloß ein Paar Linien hält,
Batzen 7 t/z bis 15, ist offenbar zu viel, für daS wird uns
daS Publikum gar nicht recht danken. Ich trage darauf an,
4 Batzen für alle Fälle festzusetzen, ferner daß im 8. 19 für
Ausfertigung der Kostensvcrzeichnisse statt Batzen 7 t/z Batzen
5 angesetzt werden. Die übrigen Ansätze möchte ich bleiben
lassen, sie scheinen mir gar nicht zu hoch.

.Ja g g i, Regierungsrath. Es ist mir indirekt ein Vor-
Wurf gemacht worden, auf den iy einige Worte erwidern
muß. Herr Blösch hat behauptet, daS Uebel der vielen
Prozesse möchte zum Theil durch Aufhebung der Beschränkung

der Zahl der Advokaten verursacht worden sein. Ich
glaube das nicht, ich bin der Urheber dieser Maßregel gewesen,

ich habe aber gute Gründe dafür gehabt. Früher sind
18 Fürsprecher und 24 Prokuratoren gewesen, ich war auch
einer von den 18 und habe diesen Antrag hier gc-
macht, einerseits weil ich gefunden habe, das sei ein Vorrecht,
daS schon durch die Verfassung vom Jahr 1831 abgeschafft
sei, indem ich nicht habe finden können, daß es billig sei, daß
Jüngere, die fertig studiert hatten, warten sollten, bis ich sterbe,
um den Zutritt zu erhallen. Das hielt ich für eine Unbillig-
keit und einen verfassungswidrigen Zustand. Ich hatte aber
noch einen andern Grund, einen politischen; in Folge
dieser Organisation sind auf dem Lande so zu sagen keine
Rechtskennrnisse gewesen, alle Fürsprecher waren biö auf 2—3
in Bern und ein Paar in den Munizipalstädten nebst einigen
Prokuratoren. Im Anfange der dreißiger Jahre war das
ein sehr verdrießlicher Punkt, eS waren nur aus den Städten
Juristen in den Behörden, und von den Landleuten waren
keine darin, welche in dieser Beziehung ihre Interessen gegen-
über den Städten beobachten und führen konnten. Die'städtischen

Kapazitäten haben alleS allein leiten wollen. Ich erin-
nere mich noch sehr wohl, wie man sich ja sogar über
uns Andere lustig gemacht hat. Wenn man sich erinnert,
welche Mühe man hatte, nur daS Obergerichr zu besetzen!
Man hat gefunden, daß höchst wenige zu Beamtungen taug-
lick waren, und so war man denn reduzirt auf solche Leute,
die bis auf den heutigen Tag die Interessen deS Landes nicht
begriffen haben. Das war der politische Grund, ich habe gegen
mein eigenes Interesse auf Aufhebung der beschränkten Zahl
angetragen, und obschon mir heute vorgeworfen worden ist,
die Zahl sei auf 80 à 100 vermehrt worden, bin ich doch keinen

Augenblick reuig, das hat viele ehrliche Landmänner
bestimmt, ihre Söhne daS Recht studiren zu lassen; früher wgr



daS nicht der Fall, eben weil man gewußt hat, daß die
Patente nur an gewisse Orte gegeben würden; jetzt zeigt sich

denn doch die Frucht dieser Oeffnung der Schleußen, dieses

haben Sie erfahren, denn es ist damit dem Lande ein Kapital
gewonnen worden, nämlich das der Rechtskenntnisse, die jetzt
auf dem Lande herum anzutreffen sind. Gerade das war am
nothwendigsten gewesen, daß daS Land in geistiger Hinsicht nicht
von den Städten dcpendire. Daher ist eS klug, die Advokaten so

zu stellen, daß sie den Forderungen der Moralität entsprechen können,

das ist ganz richtig bemerkt worden, und ich theile alles waS

Herr Blösch vorgebracht hat, mir Ausnahme der Art, wie er
dem frühern Auslchließungssystem das Wort geredet hat. An
den vorhandenen Klagen ist hauptsächlich die weilläufige Pro-
zcßform schuld, ich habe gegenwärtig bei mir eine Beschwerde-
schrifr, die SO bis 100 Seiten enthält, gegen Maßnahmen
eines Regicrungsstatlhalters. ich habe einen ganzen halben
Tag daran gelesen und gefunden, das Faktum ließe sich auf 2 bis
3 Seiten bringen, das andere waren nichts ais Raisonnements,
aber es kostet 10 Btz. per Seite. Das ist nun nicht mehr möglich;
rS ist nicht sowohl die Tare, sondern der Mißbrauch, welcher
gedrückt hat, das neue Prozcßgesetz nun hat lolchen Mißbcäu-
chen den Faden abgeschnitten. Die Beschränkung deS

Verfahrens liegt im Interesse des Publikums, wofür sind die

10 Btz. admittirt worden? Für die angebrachten Raisonnements;

das Kostbarste fällt jetzt weg, es find lediglich die
»ackren Thaêsachen zum Gegenstande der Schriften gemacht.
Also schon dadurch haben Sie eigentlich den Tarif gemacht
und den Mißbräuchen abgeholten; wollen Sie für das
Andere, was übrig bleibt, die Gebühren auch noch herabsetzen?

Das ist kaum möglich, wenn man nicht das gibt, so ist der
Stand herunter gedrückt, so sehr, daß seine Demoralisation
eintritt im ganzen Lande, und die Parteien leiden darunter
auch. Wir haben ein Beispiel an den Rechrsagenten, die
Tare wurde ihnen so tief herabgesetzt, daß viele redliche Leute
sich aus diesem Stande zurück gezogen haben, weil sie einen

an sich unangenehmen Beruf nicht ausüben wollten, wenn fie

nicht wenigstens so viel verdienen konnten, daß sie sich ihre
Ersten; auf redliche Weise versichern konnten. Es haben sich

viele aus dem Berufe zurück gezogen, die Zahl hat aber nicht
gemindert, cS sind vielleicht für Einen Zehn au »en Platz
getreten, aber mit dem ist das Publikum dennoch nicht gut
versehen. Wenn ich von den Agenten rede, rede ich nicht von
allen, denn jeder Stand hat seine löblichen Ausnahmen. So
»st cS auch iu Bezug auf den Advokatenstand, ich will
denselben nicht rein waschen, es können Mißbräuche, sehr viele
Mißdräuche geschehen, aber ich schreibe es meistens dem zu,
daß mau 1332 dem Adookalenstanbe zu lieb nicht abgeholfen
dar durch Abschaffung der Formen. Hätte man damals die
überflüssigen Erscheinungen in der Prozeßinstruklion, die durchaus

überflüssigen Prolokollauszüge, welche immer 4 bis 3
Franken kosteten, und die nicht gelesen wurden, mit Ausnahme
der Zeugenverhöre und Augcnscheinsprolokolle, abgeschafft und
ruf daS Nothwendige reduzirt, dem Uebel wäre viel besser

abgeholfen gewesen, als auf diese Art. Die kostbaren, schlep-
p.ud.n und unnützen Formen sind beibehalten worden, und
doch, waS hat der Adookar davon gelragen, wenn er einen
weitläufigen Prozeß geführt Hai? Wenn er Fr. 100 dabei
verdient hat, so ist daö viel gewesen, wenn schon die Kostens-
listc auf Fr. 5- bis 000 gestiegen ist, welche größtenteils für
unnütze Prolokollauszüge, überflüssige Erscheinungen ausgegeben

worden waren. DaS fällt nun weg, weil entfernt also,
daß ich den Ansatz von Btz. 10 per Seile heruntersetzen wollte,
würde ich ihn lieber auf Btz. 15 erhöhen, wie es früherhin
der Fall war. Ich rede hier, obschon ich auch zu diesem Berufe

gehöre, durchaus nicht in meinem Interesse, gegenwärtig
din ich nicht im Fall, ihn auszuüben, und eS ist sehr zu
bezweifeln, ob ich ihn je wieder ausüben werde, wenn ich auch
keine Stelle mehr habe. Ich glaube, es sei hier der Ort, daß
man einem Stande daS Wort rede, der in meinen Augen daS
Palladium der volirischen Freiheit ist, ich glaube, man solle
einen solchen Stand nicht unterdrücken, sondern leben lassen,
deßwegen habe ich das Wort ergriffen; über die Details in
Bezug auf die einzelnen Ansätze will ich nicht eintreten, nur
muß ich im Allgemeinen ßiden, sie seien sehr bescheiden, und

ich wäre geneigt gewesen, dieselbe« sogar für die schriftlichen
Arbeiten zu erhöhen.

Rüfenacht. Man hat sich nun schon lange gestritten,
ich erlaube mir aber doch noch ein paar Worte; auf der einen
Seite will man Heruntersetzung der Tare, auf der andern
Seile soll doch ein Advokat leben können. Ich glaube,
wenn man das Uebel heben wollte, so hätte man noch andere
Mittel dazu, nämlich, daß Jeder, so viel in seinen Kräften
stünde, dazu wirken würde, daß es weniger Prozesse gäbe, wenn
Jeder suchte, Frieden zu stiften und Händel zu schlichten,
daS wäre daS wahre Mittel, dem Uebel abzuhelfen. Da aber
daS nicht geschehen wird in der nächsten Zeit, so muß man
wenigstens den Advokatenstand heben, ich bin daher auch nicht
für Herabsetzung der Tare, ich glaube aber nicht, daß ihnen
dadurch das Brod genommen würde, denn ich habe Gelegenheit

gehabt, in einer Gesellschaft von Advokaten» die
Ehrenmänner sind, zu hören, daß sie darüber einverstanden waren,
daß der neue Prozeß freilich einfacher sei, aber das verursache um
so mehr Prozesse, je geschwinder dieselben beendigt werden,
und je weniger sie kosten. Das Prozessiren hat vor 1830
bedeutend mehr gekostet, die Prozesse sind aber nicht so häufig
gewesen, dann hat man geglaubt, man wolle den Klagen
abhelfe«, und hat wirklich den Tarif herabgesetzt, auf daS hin
haben sich die Prozesse vermehrt, und in dieser Beziehung
werden wir auch da» Gleiche erleben, die Prozesse werden sich

ungeheuer vermehren, so daß die Advokaten durch die Ver-
mepiung der Geschäfte, wenn auch die Tare herabgesetzt wird,
sich am Ende so gut stehen werden, wie bisher.

Jngo ld. Ich will über den Tarif kein Wort verlie-
ren, weder für noch gegen, weil man mich hier nicht für
unparteiisch ansehen wird; insofern, als der ganze Stand
angegriffen worden ist, erlaube ich mir einige Bemerkungen über
die Voten der Herren Blösch und Karlen. Herr Blösch glaubt,
es liege im Interesse der Moralität, wenn der Advokatenstaub
beschränkt werde, und weist deßhalb auf frühere Zeiten hin,
es ist ihm von Herrn Regierungsrarh Jaggi geantwortet worden,

und zwar mit sehr triftigen Gründen; ich will mir nur
uoch ein paar Worte erlauben; in frühern Zeiten waren 13
Fürsprecher und 21 Prokuraloren, aber die Zahl der Rechts-
agence» war nicht beschränkt, und so haben die RechlSagenten
den Advokaten und Fürsprechern natürlich die Sache zugeführt,
so daß nicht deßhalb die Zahl der Prozesse geringer gewesen
ist, alS jetzt; wenn jetzt mehr vorkommen, so liegt die Schuld
bloß an der Zunahme deS Verkehr», durch welchen sich

mehr Srreilverhaltnisse herausgestellt haben- Herr Blösch hat
die Advokatur mit dem Wirlhichafcswesen verglichen. Allerdings

sind wahrscheinlich nach seinem Dafürhalten die
Advokaten der gelobten alten Zeit mit KonzessionSwirrh-
schaflen zu vergleichen, die jünger« mir Paleulwirlhschaften
und Pinteu. In dielen Spelunken werben alle möglichen
Intriguen ausgebeutet, während die alten ehrlichen Advokaten
nur von Rechtswegen die Sache betreiben. Herr Karlen hat
von Provokatlvn zu Prozessen gesprochen, und eS ist ihm sehr
leid » daß so viele Advokaten hier in der obersten LandeSb»-
hörde sitzen. Ja nun, sie haben einmal daS Zutrauen des
Volkes gehabt, ob zum Glück oder Unglück, darüber steht
Herrn Karlen so wenig als andern Leuleu ein Urtheil zu,
dann muß ich bemerken, daß ich glaub«, solche allgemeine
Verdächtigungen sollen in der obersten Landesbchörde durchaus

nicht vorkommen, oder man solle die Personen nennen.
Ich kenne Advokaten genug, die, dieser Behauptung entgegen,
b.e Leute von Prozessen abfallen.

Herr Vizepräsident. ES find keine persönliche
Beleidigungen gefallen, und keine gegen den Rdvokalenstaud, ich
fordere dazu auf, beir Sache zu bleiben.

Zahler. Ich ergreife daS Wort bloß über einen kleinen
Gegenstand, nämlich in Betreff der Briefe. Ich glaube, nach
dem gegenwärtigen Dekrete müsse Alles, was gefordert wird,
bescheinigt werden, wenn da» Kostcnsverzeichniß zur Mode-
ration kommt. Nun betrifft die Sache nicht nur den Adoo-



katenstand; wenn nnr 4 Btz. fâr «inen Brief bezahlt wird,
waS erfolgt daraus? Daß der Advokat dem Klienten schreibt:
Ihr müßt zu mir kommen, um Auskunft zu geben, statt ein
langes Schreiben an ihn zu erlassen; nun frage ich, ob
nicht der Klient, um eine Reise zu ersparen, vielleicht aus einer
fernen Gegend, lieber Btz. 7'/z à 15 für einen Brief bezahlen wird
Im Allgemeinen unterschreibe ich Vieles von dem, waS Hr. Karlen

gesagt hat, auch ich habe die gleiche Erfahrung gemacht,
daß daS Publikum nicht vortheilhaft von dem RechtSagenten-
und Schreiberstande spricht, und wenn dieser Stand so
vermehrt wird, so wird das Publikum in Zukunft eben so gut den
Bann über fie aussprechen, wie dereinst der Bischof von
Lausanne über die Käfer. ES wäre nicht außer Orts, wenn man
diese Sache hier näher untersuchen würde. Anno 1313 wollte
ich in den Rcchtsagentenstand eintreten, mußte aber vier Jahre
warten, bis ich den Akzeß zum Eramen erhalten hatte; damals
hat man gefunden, eS seien ihrer zu viele; eS find damals in
meinem Amtsbezirk« drei Rechtsagenten gewesen, und nun
bin ich der einzige, aber damals, als drei waren, hatte ich
Prozesse genug zu führen und nachher höchstens etwa 1 bis 3
mit Ausnahme von EhescheidungS- oder andern geringen
Sachen. Ich glaube, ich müsse die Ueberzeugung aussprechen,
daß bei der großen Vermehrung der Zahl der Anwälte weder
den Fürsprechern, noch den Agenten, noch dem Publikum
geholfen sei; darin stimmeich mit den Ansichten deS Herrn Karlen

übercin.

Romang, Oberrichter. Ich theile diesen Grundsatz
vollkommen, wenn man nicht GeschäftS-Jäger machen will,
so soll man die Arbeit honorig bezahlen, bei Advokaten sowohl
als bei den Handelsleuten; diese, wenn fie an einer Sache
wenig gewinnen, suchen mehrere Artikel zu halten, und so ist
eS auch bei den Advokaten. Die Gesetzgebungskommission ist
schon im Zivilprozcß von der Ueberzeugung und dem Grundsätze

ausgegangen, daS Verfahren zu vereinfachen; der Tarif
beschränkt daher die Seitenzahl, das ist ein Hauplvorzug.
Nach dem Z. 20 des vorliegenden Dekrets kann aber für eine
Bcschwcrdeschrift Btz. 10 per Seite gefordert werden, ohne
d ß eine Beschränkung der Seitenzahl stattfindet, hingegen ist
in Kompclenzfällen für Klagen und Antworten die Seitenzahl
beschränkt, nun scheint es mir, bei geringfügigen Gegenstän-
ten 'vllce auch für Beschwerdeschriften die Seitenzahl festgesetzt
werden.

N i g g e l e r, Berichterstatter der Gesetzgebungskommission.

Nach der weitläufigen und gründlichen
Diskussion über den vorliegenden Gegenstand und namentlich

der gründlichen Auseinandersetzung des Herrn Blösch,
kann ich mich kurz fassen. Ich bin in Hiiisichl auf
die bisherigen Beschwerden gegen den Tarif durchaus der
Anficht des Herrn Blösch. DaS Publikum hat sich über allzugroße

Prozeßkosteu beschwert, und das mir Recht. Die bisherige

Prozeßform war die langwierigste und kostbarste vielleicht,
die in irgend einem Staate von Europa gegenwärtig noch
lr-stirt. Jene Beschwerden rührten aber nicht daher» daß etwa
die Gebühren der Advokaten so hoch waren, sondern die hatten

ihren Grund, wie bereits in verschiedenen Vorträgen ge-
zeig! norden ist, darin, daß, was bei einem Termine hätte
verhandelt werden können, in 7 bis 12 Terminen verhandelt
werden mußte, daß also die Parteien Jahre lang herum lausen

mußten, vom AmlSgerichtSschreiber zum Anwalt, vom
Anwalt zum RechtSagenten y- s. w., was AlleS Reisetosten
verursachte ; daß der Anwalt sich ebenfalls verschiedene Male auf
den Amtssitz, auf Ort und Stelle des Streitgegenstandes u. s. w.
verfügen mußte, und daß eine Menge unnölhiger Vorkehren
stattfanden. Vom wesentlichsten Einflüsse hierbei war denn
namentlich auch der langwierige Schrifrenwechsel. In diesen
Umständen und keineswegs in den Anwaltsgebühren war die

Kostspieligkeit des Verfahrens gegründet. Natürlich war
diese Kostspieligkeit um so drückender, als aus einem
Prozesse drei, vier und auch mehr Nebenprozesse
entstehen konnten. Diesem Uebelstande hatte man bisher durch
Tarifermäßigungen zu helfen gesucht, dieß führte aber, wie die
Erfahrung zeigte, zu Nichts. Im Jahr 1333 wurde der Tarif
bedeutend heruntergesetzt, und dennoch dauerten die Beschwerden

S -
fort. SS mahnen mich diese Versuche an ein Beispiel, daS
ich Ihnen anzuführen die Freiheit nehme. Man findet, die
Gürerfuhre auf einer Straße, die über alle Hügel und in allen
Winkeln herumfährt, gehe zu langsam und sei zu kostspielig.
Diesen Uebelständen will man dadurch helfen, daß man den
Pferden weniger Haber und dem Fuhrknecht weniger Trinkgeld
gibt. Glauben Sie, auf diese Weise werde man zum Ziele
gelangen Ich zweifle sehr. Die Pferde, die weniger Haber
bekommen, werden vielmehr schlechter ziehen, der Fuhrknecht
vielleicht auch weniger antreiben, und dazu kömmt dann noch,
daß die Pferde, die nicht genug Nahrung erhalten, fich selbst
das Futrer links und rechts auS den Hägen zu stehlen versucht
find. Wenn man hier gründlich helfen will, so bleibt kein
anderes Mittel, als eine Korrektion der Straße: die Hügel
müssen abgetragen und die Krümmungen vermieden werden;
dann kömmt man schneller und ohne so große Kosten ans Ziel.
So ist es auch mit den Tarifbeschränkungen. Wenn man die
Tarife so weil herab setzt, daß die betreffenden Beamten und
Fachmänner, die damit zu thun haben, nicht mehr dabei leben
können, so wird eS geschehen, daß fie etwas Anderes anfangen
müssen, um neben dem Tarife Vortheile zu erhäschen. Dieses
hat fich noch überall gezeigt, wo solche unverhältnißmäßige
Tarisbeschränkungen stattfanden. Ich will nur einen
Nachbarkanton, Solorpurn, anführen. Dort besteht auch ein ganz
kurzes Verfahren, mit dem man durchaus zufrieden ist. Allein
die Hauplbeschwerden liegen dort in den Tarifbeschränkungen,
Beschwerden, welche nicht etwa einzig von den Anwälten
ausgehen sondern von allen einsichtsvollern Bürgern getheilt
werden. Ich habe dort auch schon plävirt, namentlich ein
Mal in einem ziemlich wichtigen Falle, der mehrere tausend
Franken betraf. Ich reiste nach Solothurn, das ganze
Geschäft wurde in einem Termine behandelt und beurtheilt, und
wir gewannen den Prozeß unter Kostenssolge. Das Gericht
bestimmte gleichzeitig die Kosten, was glauben Sie, meine
Herren, was unS gesprochen wurde? Meinem Klienten Btz.
7'/», mir für die mündliche Verfechtung Fr. 1. Hierüber
verwundert, fragte ich die dortigen Advokaten: Aber wie könnr
Ihr mit diesem Tarife bestehen Mein Gott, das wäre
unmöglich war die Antwort, aber wir lassen uns von unsern
Parteien auch Fr. 16 bezahlen, wie Ihr in Bern. Wohin
kommt man nun damit? Einfach dahin, daß die Partei, die
ia Recht erfunden wird, gleichwohl ihre Kosten zahlen muß,
wie die, welche den Prozeß verloren hat, keineswegs aber zu
einer Kostenverminderung. Wie mir dortige Geschäftsleute
sagten, haben sich zudem unter diesen Gesetzesbestimmungen
dorr die Prozesse vielleicht um -/z vermehrt, waö zuverläßig
auch nicht im Interesse des Publikums, oder im Interesse der
allgemeinen Moralität liegt. Es ist aber noch Eines, waS
im Kanton Solothurn zu vielen Beschwerden Anlaß gibt,
nämlich daS, daß in Folge der geringen Gebühren eine Menge
Leute vom AnwalcSberufe zurücktrete» und einer Klasse von
unpareniirten Geschäftsleuten Platz machen, bei welchen die
Parteien dann in der Regel weder in Hinsicht auf Kenntniß
noch auf Geschäflslrcue die geringste Garantie haben. Ueber
diese, die sogenannten „GyStisresser", beschwert man fich im Kanton

Solothurn hauptsächlich, über die Advokaten hört man
wenige Beschwerden, obwohl fie oft mehr fordern müssen,
als der Tarif gestaltet. Ich glaube nun, wir sollen hier
nicht in den gleiche» Fehler fallen, die Gebühren, welche hier
für die schriftlichen Arbeiten vorgeschlagen werden, sind höchst
moderat und werden zu keinen Beschwerden Anlaß geben.
Wir haben, meine Herren, nach meiner Anficht bereits daS
richtige Mittel gewählt, um den Rechtsgang möglichst kurz
und möglichst unkostspielig zu machen, wir haben durch die neue
Prozeßsorm den Weg eben gelegt und die Hügel und
Krümmungen beseitigt, nun laßt aber auch die leben, die den RechlS-
gang zu leiten berufen find. Herr Großrarh Gygar har
bemerkt, für 600 Buchstabe» wären Btz. ?l/z genug; allerdings
sür daS bloße Schreiben wäre ließ mehr alS genug, und ich

wünschte nichts B.ssereS, als Buchstaben zu schrrrben, je 600
für Btz. 7«/z, darob wollte ich allfällig noch reich werden,
denn man schreibt im Tage, wenn man ein Bißchen fleißig
ist, immer seine 60 — 70 Seiten. ES handelt fich aber nicht
bloß um daS Schreiben von Buchstaben, und Herr Gygar



selbst würde übel zufrieden sein, wenn ihm in einem Prozesse

sein Advokat ein Papier zustellte, woraus 600 Buchstaben
gekritzelt waren, mir den Worten: da find 600 Buchstaben, wir
wollen sihen, ob daâ eà thut. Es frägt sich vielmehr, was
man schreibt. Zuerst muß man die Akten lesen und ben Fill
mit dem Gesetze vergleichen, damit bringt man oft in einzelnen

Fällen 3—4 Stunden zu ja oft nicht bloß Stunden,
sondern selbst halbe und ganze Tage, und nachher bekomm: man
die Bezahlung vielleicht für 2—3 Seiten. Die Geschäftsmän-
ner, welche immer sogleich taran gehen und schreiben, ohne
vielleicht recht zu wissen, was fie schreiben wollen, find zuverläßig
nicht die besten. Mann kann damit überhaupt sehr verschieden

zu Werke gehen, es können Mißbräuche stattfinden wie überall.
Ich habe z. B. gesehen, daß ein Advokat in einem wichtigen
Rechtssalle ein Gutachten von etwa 10 Seiten geschrieben

hatte, ein anderer aber schrieb in dem gleichen Falle ein Gut-
achten von 280 Seiten, beides waren Advokaten von der
älteren Zeit, nicht etwa von denjenigen, die erst aus der neuen
Ordnung der Dinge hervorgegangen find. Hier verdiente
zuverläßig der erstere Advokat mehr als seine Btz. 10 per Seite,
um so mehr, als derselbe, wie ich finden mußte, die Sache
richtig behandelt hatte, für den letzlern aber wären Btz. 7>/z

zu viel gewesen. Das zeigt, daß mit Heruntersetzung der

Gebühren nichtS gethan ist; wenn den Anwälten die Gebühr
sehr niedrig gesetzt wird, so helfen sich die Gewissenlosen mit
vielem unnöthigen Schreiben, diejenigen aber, die ihre Pflicht
thun wollen, können dabei nicht leben. Ich halte aber dafür,
man solle Rückficht nehmen auf die Advokaten, die redlich sein

wollen, und fie auch in die Möglichkeit setzen, redlich bei ihrem
Berufe zu bleiben, und fie nicht zu Umgehungen dcS Tarifs
zu verleiten. ES kann in dieser Beziehung nichtS Anderes
helfen, als gehörige Aussicht, daß nichts als daS, was
wesentlich dahin gehcrt, in die Rechtsschriften aufgenommen
wird. Herr Romang hat zum tz. 2V einen Antrag gemacht,
dem ich beipflichten kann, dahin gehend, daß für Beschwerbe-
schristen in Kompetenzsachen ein Marimum festgesetzt werbe.
Es soll in einem solchen Geschäfte nicht so viel geschrieben

" werben, als der Advokat gut findet, da kann man füglich
Schranken setzen. Was die Gebühr für Briefe anbetrifft, so

hat man gefunden, Btz. 7!/z—15 seien zu viel, und die
Advokaten könnten in Fall kommen, gar zu viele Briefe zu schreiben.

ES versteht sich jedoch von selbst, daß hier bloß
nothwendige Briefe gemeint find, und für diese ist Btz. 7^ —15
nicht zu viel. Z-ch muß in dieser Hinsicht wiederholen, wa« Herr
Zahler gesagt hat; wenn dem Advokaten für einen Brief bloß Btz. 4
admitlirt werden, so ist er natürlich nicht im Fall, gar viel
zu schreiben, um so mehr, als die Besorgung des Briefes noch
dazu kommt; er wird daher einfach dem Klienten anzeigen, er
habe über seinen Prozeß mit ihm zu sprechen, und dann hat der
Klient die Kosten einer Reise, während vielleicht, wenn er
einen einläßlichen Brief erhalten hätte, die Sache sich ganz
leicht per Post hätte abthun lassen. Auch muß ich darauf
aufmerksam machen, daß immerhin der Richter zu bestimmen
hat, ob der Brief nothwendig gewesen sei oder nicht, zu
welchem Ente derselbe vorgelegt werden muß. Damit indeß
nicht Mißbräuche stattfinden können, so möchte ich allenfalls
vorschlagen, daß beim 8- 20 beigesetzt würde „für jeden
nöthigen Brief w." Dann ist unzweideutig dem richterlichen
Urtheile unterlegt, inwiefern die Anfrage um Auskunft ,c.
nothwendig war oder nicht. Im Uebrigen trage ich auf
unveränderte Annahme des Kapitels an.

F riedlt. Ich ziehe meinen Antrag in Bezug auf die
Briefe, auf die Erläuterungen des Herrn Berichterstatters
hin zurück, hingegen was den 8. 19 betrifft, so bleibe ich bei
meinem Antrage.

Abstimmung.
Für das Kapitel 1 mit den zugegebenen

Modifikationen
Für abweichende Anträge

Mehrheit.
SS Stimme«.

Kapitel 2. Erscheinungen und mündliche Vmttäge.

Fr. Rp.
§. 22. „In Streitsachen, die der Kompetenz deS

Friedensrichters unterliegen, sowie bei dem Termin
des Aussöhnungsversuches kann der Advokat für
eine Erscheinung oder Assistenz forder» 2 —

§. 23. „Unterliegt die Streitsache der
Kompetenz des Gerichtspräsidenten, so gebührt dem
Advokaten für die Erscheinung und mündliche Ber-
fechtung:

a. wenn der Streitgegenstand den Werth von
Fr. 50 nicht übersteigt 2 —

b. wenn der Streitgegenstand über Fr. 50 be¬

trägt Z —
bis S —

§. 24. „In Streitigkeiten, die der Kompetenz

deS Amtsgerichtes unterliegen, gebührt dem
Advokaten:

1) für die Erscheinung vor dem Amlsgeri.1t
und die mündliche Verhandlung und
Verfechtung 10 —
bis 1H —

2) wenn jedoch zum Zwecke einer BcweiSfüh-
rung :c ein fcrncrec Termin bestimmt wird
(P. 8> 300), so kann für die zweite
Verhandlung nicht mehr angesetzt werden alS 6 —
bis 50 —

In diesen Gebühren find alle Vorkehren
inbegriffen, welche vor Gericht getroffen
werden müssen, mit Ausnahme der
Vorträge in Vor- oder Zwischenfragen, über
die eine besondere Verhandlung starrgefunden.

§. 25. „Bei Streitigkeiten, welche die
Kompetenz des Amtsgerichtes übersteigen, hat der
Advokat zu beziehen:

1) Instruktion des Prozesses:
a. wenn der Prozeß in dem zur Anbrin¬

gung der Antwort bestimmten Termine
bis zum Akrenschlusse oder zum BeweiS-
enlscheide fortgeführt wird, je nach der
Dauer der Verhandlung und Wichtigkeit
der Sache 8 —
biS 1« __

In dieser Gebühr find aber die mündlichen

vortrüge, welche durch den
Aktuar zu Protokoll genommen worden.
inbegriffen (§. 18).

b. wird hingegen bei der Vorbringung der
Klage oder Antwort zur Fortsetzung der
Verhandlung ein fernerer Termin
anberaumt (P, §8 140 und 158), so darf
für die daherige Erscheinung nicht mehr
angesetzt werden als I
bis g —.

Diese Bestimmung findet jedoch ihre
Anwendung nicht, wenn die Verhand-
lung durch ein unzulässiges Terminsbe-
zehren unterbrochen wurde (P. 8- 89
am Ende), sondern es hat in diesem
Falle die Partei, welche mit ihrem Ter-
minSgesuche abgewiesen worden, zu Handen

des Anwalts ihres Gegners die «ul,
litt. ». bestimmte Gebühr zu bezahlen,

o. für die Erscheinung oder Assistenz bei
einem Augenscheine, einer Zeugenabhö-
rung, oder einer Eidesleistung, mit
Inbegriff der mündlichen Vorträge und der
allfälligen Erläuterungsfragen 8 —
hiS iz „



Fr. Rp.
«l. für eine einsacke Erscheinung bei der

Eröffnung des Beweisentscheides ober
»iner andern plozcßleitendeu Verfügung
des Richters 3 —

3) vortrage bei dem Abspruchlermine:
a. in erster Znstanz:

au. fur Aklenstudium und den mündli¬
chen Vortrug in der Hauptsache 13 —
diS 1k —

t»b. für die mündliche Verhandlung über
Vor- und Zwischenfragen, in allem 8 —
bis 14 —

k. vor dem Obergerichte:
aa. für das Studium der Akten und den

mündlichen Vorrrag in der Hauptsache

IS —
bis 33 —

ich. in Betreff bloßer Vor- und Zwi-
schenfrogen 12 —
bis 34 —

Herr Berichterstatter. Die Gebühr für eine
Erscheinung deS Advokaten vor dem Friedensrichter in Kom-
pelenzsachen ist, wie bis dahin, auf Fr. 2 festgesetzt. Bei
Streitigkeiten, welche der Kompetenz deS Gerichtspräsidenten
unterliegen, ist dieselbe Gebühr angenommen, sofern der
Gegenstand Fr. 5V nicht übersteigt; für Fälle von Fr. 50—100
aber waren bis dahin die Gebühren dieselben, wie bei'm
summarischen Prozeßverfahren im Allgemeinen; die Gesetzgebungstommission

schlägt Ihnen dagegen vor, die Vortragsge-
bühr auf Fr. 3-6 berunrerzusetzen, obwohl dann da die ganze
Prozeßverhandlung inbegriffen ist, unv nach einer ausdrücklichen

Bestimmung des Gesetzes die sämmtlichen Kosten einer
Partei Fr. 24 nicht übersteigen dürfen. Hier tritt also eine
bedeutende Kost nermäßigung ein, welche eine Menge von
Prozessen beschlagen und hauptsächlich der gewerbtreibenden Klasse
zu gut kommen wird, — der Unterschied wird besonders
ausfallend, wenn man bedenkt, daß die Kosten in dergleichen Fällen

bis dahin durchschnittlich wenigstens Fe. 200- 300 betrugen.

Der j>. 24 handelt von den Streitigkeiten, welche der
Kompetenz deS Amtsgerichtes unterliegen; diele sollen gleich,
falls in einem Termine erledigt werden, und hier ist dem
Anwälte in Allem Fr. 10 — 16 admirtirt, die würd ichen Vorträgt
inbegriffen. Wird jedoch in der Sache ein zweiter Termin
d stimmt so »st far diesen nicht mehr zu admirtiren alS
Fr. 6—10. Ich glaube, auch diese Aniätze sollen befriedigend
»xscheinen, indem hier eine Menge Verhandlungen, die oft
üb-r Jahr und Tag dauerten, nun in einem Termine staltfinden

müssen und in einem Ansätze begriffen sind Bei Srrci-
tlgkcien bann, welche die Kompetenz deS Amtsgerichtes
übersteigen find die Gebühren im z>. 25 bestimmt. Dieser hankell

vorerst von der Instruktion deS Prozesses, hier ist unter
Ziffer u. ein Fall, der biS dahin nicht vorgekommen ist, vor-
ge>ehen, der Fall nämlich, wenn der Prozeß in einem einzigen
Termine bis zum Akrenschlusse oder wenigstens bis zum Be-
weiSenlscheibe fortgeführt wird. Bisher wurde an einem
Termine die Klage, an dem zweiten die Antwort, an dem dritten
die Replik w. ausgespielt; in allen Rechtsfällen halten in der
Regel wenigsten» vier Ei scheinungen statt; diese verschiedenen
Erscheinungen haben sehr viel Geld gekostet, und zudem wurden

Schriften eingelegt, die sehr bedeutende Gebühransätze
veranlaßten. Hier ist nun bestimmt, daß, wenn der Anwalt bei
einem Termine die Sache bis zum Aktenschluß befördet, ihm
hiefür, mit Inbegriff der zu Protokoll genommenen mündlichen
vorträge, Fr. 8 —16 zu admiltiren seien. Man muß
berücksichtigen daß, wenn da» neue Prozeßverfahren
sich als wirksam erweisen und der Prozeß in ganz kurzer Zeit
erledigt werden soll, der Anwalt sich immer auf Ort unv
Stelle begeben muß; im Fernern muß berücksichtigt werden,
baß eine solche Verhandlung immerhin allerwenigstenS einen
halben Tag, oft auch einen Tag fortnimmt, und endlich darf
u,c»l außer Acht gelassen werden, daß, nachdem die Hauplvor-
ttäge der Parteien (Klage, Antwort, Replik und Duplik) vor¬

gebracht worden, dann noch mündliche Borträge über die
Beweisführung stattfinden müssen, so daß also an diesem
nämlichen Termine zugleich eine Reihe von Jnzitentalfragen über
die Zulässigkeit der Beweissätze, der Beweismittel te., über
welche bisher eigene Zwischenverhandlungen stattfanden, erledigt
werden können. Zch glaube daher, die Bestimmung deS §.25
Art. 1 sei eine der wohlthätigsten im neuen Prozeßverfahren.
Man wird zwar vielleicht finden, die Ansätze seien etwas zu
hoch; indeß ist das keineswegs der Fall; eS liegt vielmehr im
Interesse deS Publikums, baß der Anwalt durch eine
angemessene Entschädigung ermuthigt werde, die Verhandlung eines
Prozesses in einem Termine zu Ende zu führen und die Sache,
wenn fie einmal vorbereitet ist, nicht noch weiter hinaus zu
ziehen. Um tiefes zu können, müssen aber die Anwälte zum
Voraus ihre Borträge in Bereitschaft haben, und sie versäume»
bedeutende Zeit damit, sich vorzubereiten. Wollte man hiesür
Seine angemessene Gebühr admiltiren, waS würde die Folge
sein? Ganz einfach die, daß der Advokat sagt: ich kann für
diese Gebühr nicht reisen und mich verköstigen; daß also die
Sache im bisherigen Schlendrian bliebe, und also Klage,
Anwort, Replik und Duplik wieder in vier Terminen eingegeben

werden müßten. Nun ist eS aber offenbar für die Parteien

viel voriheilhafter, wenn der Prozeß rasch von Starten
geht, und man in einem Tage zu demselben Ziele kommen
kann, wie bisher in einem Jahre, oder oft auch erst in 2 bis
3 Jahren. Zudem ist eS für die Parteien auch bedeutend
weniger kostspielig, wenn der Anwalt in einem Termine für
eine Gebühr von 8 biS 16 Fr. die Sache bis zum Aktenschluß
bringt, als wenn, wie unter dem bisherigen Systeme, die
Verhandlung in viele einzelne Vorkehren unv Erscheinungen
zersplittert wird, von denen jede einzeln zwar weniger, alle
zusammen aber stets das SechS- bis Zehnfache kosten. I5tt. b.
enthält hingegen eine Beschränkung dieser Borschrift für den
Fall, wo bci der Anbringung der Klage oder Antwort cia
Termin zu Anbringung fernerer Vorkehren anberaumt wird;
in diesem Falle soll der Advokat bloß 3 bis 6 Fr. fordern
können. Diese Bestimmungen sind alle darauf berechnet, daß
eS im Interesse der Advokaten selbst liege, den Prozeß schnell
zu bemrigen; und eS werden dieselben dann auch zuverläßig
dahin führen, daß in Zukunft die Klagen über die Kostspieligkeit

der Prozesse in ziemlich hohem Grade beseitigt werden
können. Für eine Erscheinung oder Assistenz bei einem Augenscheine,

einem Zeugenverhöre :c. war die Gebühr, welche der
bisherige Tarif bestimmte, den Verhältnissen entsprechend; in
Zukunft aber ist die Sache nicht mehr dieselbe : so fallen z. B.
bei der Zeugenabhörung eine Menge von Borkehren, die bis
dahin besonders zu Hause gemacht wurden, weg. Wie ich
schon früher bemerkt habe, werden künftig nicht mehr schriftliche

Fragen und Gegenfragen gestellt werden, eben so wenig
schriftliche Erläuterung» frag en, wie bis dahin; eS gibt nicht
mehr zwei Zeugeuabhörungen und ein besonderer Schwörlermin»
sondern die Zeugen werden an einem Termine mündlich abgehört

und zugleich beeidigt; waS früher in drei Terminen
geschah und drei Taggelder kostete, wird künftig in einem
Termine vor sich gehen. Gleich verhält eS sich bei dem Parteieide,

der Schwörende hat den Eid nicht mehr, wie bis dahin,
nach einer schriftlichen Eibesformel zu leisten, sondern er wird
gleich einem Zeugen mündlich abgehört und auf die Wahrheit
»einer Aussagen beeidigt. Im Verhältniß zu dieser vermehrten
Arbeit mußte demnach die Gebühr in etwas erhöbt werden,
und die Kommission schlägt Ihnen tießfallS einen Ansatz von
8 bis 12 Fr. vor. Für eine einfache Erscheinung bei Eröffnung

des BeweisenlscheideS sollen hingegen bloß 2 Fr. angesetzt

werden können, während bis dahin Fr. 3 gestartet waren ;
die e Erscheinungen geben nicht so viel zu thun» so daß Fr.
2 genug sind. In Beziehung aus die Vorfrage beim Abspruch
vor Amtsgericht und vor Obergericht sind die nämlichen
Gebühren beibehalten worden, wie bisher. Diese Gebühren
erscheinen als äußerst mäßig, namentlich wenn man bedenkt,
daß in Zuklinkt der Advokat bei den Absprächen weit mehr zu
thun hat alS bisher. Nach dem bisherigen Verfahren hatte
man stetS schon vor dem Abspruche den Streit mittelst schriftlicher

Vorträgt in faktischer und rechtlicher Beziehung
vollständig abgehandelt, und die mündlichen Borttäge waren gewöhn-



lich nichts anderes, als die Wiederholung desjenigen, was
schon schriftlich angeführt worden war. In Zukunft findet
aber die RechlSerörterung in den Prozeßschriflen der Parteien
keine Stelle, sondern eö gibt hierüber sslbststândige mündliche
Vorträge, was nothwendig zur Folge hat. daß die Borträge
länger und ausführlicher werden müssen als bisher, und daß
namentlich auch Repliken und Dupliken stattfinden werden,
waS nach dem jetzigen Verfahren selten der Fall war. Ich
trage auf Annahme dieses Kapitels au.

K a s s e r. Ich finde mich veranlaßt, in Bezug auf den

§. 22 zu erklären, daß ich glaube, eS sei unnöthig, daß die
Advokaten vor dem Friedensrichter erscheinen, da fie öfters
Parteien abhalten könnten, Vergleiche einzugehen. Wer eine»
Fürsprech beiziehen will, der kann ihn selbst zahlen.

Scheidegger von Riederhuttwyl. In den 88- 23,
2t und 25 find jeweilen zwei Ansätze für die gleiche Funktion,
ich glaube, daö sei nicht nöthig, so heißt eS z. B. im K. 24
für eine Verfechtung vor dem Amtsgericht 10—16 Fr., ich

glaube, es wäre weitaus besser, man würde, statt 10 bis 16

Fr., 13 Fr. ansetzen, dann wäre daS Mittel getroffen, und der,

welcher finden würde, er erhalte zu viel, könnte immer noch
schenken, wer aber unverschämt wäre, würde immer daS Höhere

forderndem wäre aber so der Faden abgeschnitten;
vielleicht verdiente der, welcher nachsichtig war, mehr als der
Unverschämte. Ich möchte durchaus nickt so unbestimmte
Ansätze sondern nur einen firen. Ich will keinen bestimmten
Antrag stellen, ich will daS den andern Mitgliedern
überlassen, welche über diese Ansätze besser urtheilen können, und
behalte mir vor, je nach den fallenden Anträgen zu stimme».

(Schluß folgt

Für die Redaktion:

L. zâg g i K i stler.
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Großen Nsthes des àtttons Ber«.

Jahr ZKÄ7. Ordentliche Sommersitznng. (Zweite Hälfte.) Nr-

Schluß der achten Sitzung. — Dienstag den 2). September
1847. — Fortsetzung der Berathung des Gesetzes.
entwurfs über die Gebühren im Civilprozesse

und im Vollziehungsverfahren in SchulS-
sachen. (I. Theil Titel II. I. Abschnitt. Kap. 2.)

Bütz berger. Ich bin dadnrch veranlaßt worden,
das Wort zu ergreifen, daß Herr Kasser den Antrag gestellt
hat, den §. 22 zu streichen; wenn ich nicht irre, ist derselbe
so gemeint. Das Prozeßgesetz fordert, daß die Partei selbst
erscheinen muß, oder wenn fie einen Advokaten anspricht, so

kann sie der Gegenpartei nichtS auf Rechnung setzen, offenbar
hat der 8- 22 nur den Zweck, für den Fall vie Gebühr
festzusetzen, wenn die Partei nicht im gleichen Amtsbezirke wohnt.
Wenn also der Paragraph gestrichen würde, so wäre tie Partei selbst
im Falle, den Advokaten zu bezahlen, und hätte kein Forderungs-
recht an die Gegenpartei. Ich möchte daher von dem Antrage des

Herrn Kasser abrathen. Such der Antrag des Herrn Scheid-
egger ist sehr unzweckmäßig die Fälle find sehr verschieden, ob es
sich z. B. u»r einen Rechtsamehandel, in dem eine ganze
Menge von Thatsachen zu erörtern sind, handelt. oder um
ein einfaches Schuldverhältniß, eine rein theoretische Rechtsfrage-

Da ist es einleuchtend, daß die betreffenden Advokaten
im einten Falle mehr, im andern weniger leisten müssen. Ferner,

wenn im Laufe der Verhandlungen Schwieiigkeitcn
entstehen, die man unmöglich voraus sehen kann, ist ebenfalls
die Leistung des Advokaten eine schwierigere. Daher muß
eine Befugniß in daö Gesetz aufgenommen sein, je nachdem
der Advokat mehr oder weniger mit einer Erscheinung zu thun
hat, den Ansatz zwischen einem Minimum und einem Maximum

festzusetzen. Ich möchte daher daraus antragen, daß ein
Minimum und ein Maximum festgesetzt werde, wie cS im
§. 24 vorgeschlagen ist.

Gygar. Ich kann nicht umhin, nochmals den Antrag
auf Herabsetzung zu machen. Wenn er auch nicht angenommen

wird, so thue ich doch nichts anderes als meine Pflicht.
In Bezug auf den §. 23 möchte ich keinen Abänderungs-
antrag stellen. In K. 24 aber möchte ich beim Art. 1 setzen
8 bis 12 Frank.n, und beim Art. 2 nur 3. Beim K. 25,
1 », statt 8 bis 13, nur 8 bis 10 Franken, und dann möchte
ich der Gesetzgebungskommisfion überlassen, auch die übrigen
Ansätze damit näher in Ginklang zu bringen. Für die
Vorträge vor dem Absprache möchte ich, statt Fr 12 bis 13, Fr.
10 bis 12 vorschlagen, für mündliche Verhandlungen für
Vor- und Zwischenfragen statt Fr. 8 bis 14, Fr. 10 bis 12.
Für Vortrage vor dem Obergerichte statt Fr. 13 bis 32, Fr.
13 bis 20. Ich glaube, daß diese Ansätze genügen »erden.
Man hat freilich gesagt, daß die Verhandlungen länger werden,

und man daher dem Advokaten höhere Ansätze machen

müsse; indeß bin ich mit dieser Meinung nicht einverstanden,
ich bin so frei, zu bitten, daß diese Ansätze herabgesetzt werden

möchten.

Ja g gi, Regierungsralh. Ich bin so frei, zu erinnern,
daß diese Verhandlungen, di« den Advokaten obliegen, gewiß
keine einfache Sache find. Sie haben dnrch den He-rn
Rapporteur bereits vernommen, daß der ganze rechtliche Theil der
Prozesse mündlich vorgetragen werden muß, und daß keinerlei
Raisonnements in die Schriften aufgenommen werden, dieselben

vielmehr auf das Faktische beschränkt werden müssen;
eS ist daher nothwendig, daß beim Abspruche der rechtliche
Theil auch könne erörtert werden ; bis dahin konnte der rechtliche

Theil zwei Mal verhandelt werden, zuerst in Schriften
zu 10 Btz. per Sei e, und dann vor Gericht vor dem
Absprach wo natürlich nur wiederholt wurde, waS schon
geschrieben war. Da dieß jetzt nicht mehr der Fall ist, so ist
die rechtliche Erörterung sehr wichtig, der Advokat muß sich

zu jedem,Geschäfte gehörig vorbereiten, wenn es nicht ein
ganz einfaches Geschäft ist, um, wenn er vor den Richter
kommt, nicht mit Schanden zu bestehen; schon dafür muß
er gewiß einen halben Tag, oft mehr, brauchen, dann bekommt
er Fr. 10 bis 13 ; ja das ist nach meiner Ansicht nicht zu
Viel bezahlt, es ist, wie ich bereits die Ehre hatte, hier zu
bemerken bereits eine Ersparniß durch die Peozeßform selbst
erzielt, indem der rechtliche Theil des Prozesses mündlich
erörtert wird, dazu ist die Gebühr aber nicht zu hoch, und ich
finde überhaupt, in diesen Ansätzen sei die Gesetzgebungskommisfion

sehr bescheiden gewesen.

Zenni. Der Stand der Advokaten muß auch bestehen
können; wenn man den Tarif zu sehr herabsetzt, so entstehen
dadurch sehr große Nachtheile, indem der Stand damit unterdrückt

wird. Auf der andern Seite, wenn das Verfahren gar
zu kurz, und der Tarif allzusehr herunter gesetzt ist, stellt sich der
Nachtheil heraus, daß das Volk sich einen Hang zum prozcssiren
aneignet, was ich namentlich selbst in gewissen Gegenteil von
Deutschland wahrgenommen habe, wo das Volk sn einer
leidenschaftlichen Prozeßsucht litt, worunter seine Moralität bete»,
lend eingebüßt hat. Ich wäre daher durchaus gegen eine
übermäßige Herabsetzung deS Tarifes.

F riedli. Ich könnte auch nicht dazu stimmen, diese

Ansätze herabzusetzen, was aber den Art- 2 des 8 24 betrifft,
so könnte man füglich nur eine Zahl festsetzen. Hingegen hat
mich etwas sehr gedauert, nämlich daß einige Fürsprecher jetzt
durch den Tarif begünstigt find gegen andere, ich sehe nämlich,

baß mit Schreiben nicht mehr so viel zu verdienen ist,
wie vorher. Es ha! nicht jeder einen schönen Vortrag, wer
den nicht hat, der wird wenig mehr verdienen ; eS dünkt mich
in der Thar, eS wäre darüber ein Zusatz im Interesse derscl-



ben angemessm. Ich bestätige anch » was gesagt worden ist,

wenn die Prozesse sehr wohlfeit sind, so wird es doppelt so

Viele Prozesse geben, also möchte ich dazu stimmen, die
Ansätze zu lassen, wie sie hier find.

Ni g g e ler, Berichterstatter der Gesetzgcbungs-
kommission. Es ist auf Herabsetzung verschiedener An-
sätze angetragen worden namentlich hat Herr Gyzar
in Bezug auf die M. 24 und 25 einen solchen Antrag
gestellt. Ich habe zum Voraus erwartet, daß hier
Bemerkungen fallen werden. Wenn man die Sache nur oberflächlich
ansieht und von der Meinung ausgeht, eS handle sich nur
so darum, eine Rede zu halten, und man könne nur so Zahr
auS, Jahr ein darauf los reden, so ist es begreiflich, daß man
findet, die Advokaten müssen hiebei gar viel verdienen. In
der Wirklichkeit gestaltet sich aber die Sache anders. Es handelt

sich nicht nur darum, viele Fälle vorzutragen, der
Advokat muß sich zuvor auf den Vortrag vorbereiten, und dabei
kann man manchmal in den Fall kommen, Tage lang zu
arbeiten, und dazu kömmt erst noch die Versäumniß für die Reise
auf den Amtssitz, so daß eine Gebühr von 10 bis 16 Fr. zu-
verläßig nicht zu Viel ist. Dann ist aber noch Eines zu
bedenken. Ein Advokat hat nicht das ganze Jahr Vorträge zu
halten, ja wenn man nichts anderes zu thun hätte, als von
Vortrag zu Vorkrag zu schreiten, und immer seine 10 bis 16
Fr. für jeden solchen zu beziehen hätte, so ließe sich die Sache
wohl hören. Allein die Vortrage wiederholen sich nicht so

oft, wenn ein Advokat zwei in einer Woche halten kann, so
muß er schon eine außerordentliche Praris haben, und dann
verdient er per Woche Fr. 20 bis 32 — vorausgesetzt, daß
die Gebühren dann noch eingehen. Mir dem muß er leben,
und darauf ist wahrlich nicht etwa gar viel zu lukriren. Es
ist in Zukunft nicht mehr wie bisher, daß der Advokat in der
Zwischenzeit vollauf zu schreiben hätte und die Vorträge bloß
als Nebensache betrachten könnte, vielmehr werden künftighin
die mündlichen Vorträge die Hauptsache bilden, und wenn
ein Advokat unter dem neuen Prozeßverfahren nicht außerordentlich

viele Geschäfte hat, so kann er bei der vorgeschlagenen
Tare nicht bestehen, daS ist etwas, das ich mit voller
Ueberzeugung ausspreche. Man hat sich darüber aufgehalten, daß
ein Minimum und ein Maximum aufgestellt sei, und die Ansicht

geäußert, es sollte durchwegs die gleiche Gebühr festgesetzt

werden. Diesem könnte ich wieder nicht beipflichten, die
Geschäfte geben nicht alle gleich viel zu thun, es gibt sehr
einfache Fälle, für die der Advokat mit 6 bis 10 Franken gut
bezahlt ist, es kann aber auch Fälle geben, wo 16 Fr. noch
sehr gering find ; je nachdem viele Akten gelesen werden müssen,
und je nachdem der Fall schwierig ist, wird auch der Advokat
mehr oder weniger dabei verdienen. Man wendet ein, es
komme bei der Annahme des Entwurfes nur darauf an, ob man
unverschämt fordere; hier gehtman aber von einer irrigen Ansicht
aus, denn im Zweifelsfalle bestimmt nicht der Advokat die Gebühr,
sondern der Richter, indem bci jederVerhandlung nach Ausfällung
des Urtheils zugleich bieKostensbestimmung vorgenommen wird.
Der Advokat kann wohl Fr. 16 verlangen, wenn aber der
Fall von keiner hinlänglichen Bedeutung ist, so wird der Richter

sagen: das ist ein einfaches Geschäft, Fr. 8 sind genug.

So wird der Advskat in der Regel erhalten, was ihm nach
MiZgabe seiner Arbeit gebührt, während, wenn unbedingt
Fr. 13 festgesetzt würden, dies« Bezahlung in vielen Fâllenz n
hoch, in vielen Fällen aber wieder zu niedrig sein würde.
Wenn ich übrigens das pekuniäre Interesse der Advokaten im
Auge haben wollte, so müßte ich für den Aurag summen;
denn ich bin überzeugt, sie würden sich bei dem unbedingten
Ansatz- von Fr. 13 besser stehen. ES gibt sehr viele einfache
Fälle, wo daS Minimum oder höchstens Fr. 10 bestimmt
werden wird, die wichtigen Fälle aber sind schon nich: so

häufig. Herr Fricöli hat namentlich geglaubt, bei K. 21
Art. 2 könnte man täglich nur eine Gebühr aussetzen, etwa
das Mittel, hier muß ich aber aufmerksam machen, daß an
dem zweiten Termine die Sache sich sehr verschieden herausstellen

kann. Das Amtsgericht best-m nt vielleicht den zweiten
Termin bloß, um sich näher über die Sache zn bestimmen,
Vielleicht damit noch eine Beweisschrift beigebracht werde :c> ;
ja hier bleibt natürlich an diesem zweiten Termine nicht mehr
viel zu thu» übrig; beide Anwälte werden bloß dem
Amtsgerichte kurz in Erinnerung bringen- um was es sich handle:c
und eine Gebühr von Fr. 6 ist hiefür genug. Aber es können

auch andere Verhältnisse eintreten; das Amtsgericht findet

z. B. die Abhörnng von Zeugen nöthig, es muß eine
weitläufige Eidesverhaadlung stattfinde» ; hierbei muß der
Anwalt Frage» stellen und am Ende auch über das Ergebniß

neuerdings plaidiren. Ich glaube demnach, diese
Gebühren sollen gleichfalls beibehalten werden, wie sie
vorgeschlagen sind. Herr Kisser hat beantragt, den K 22 zu streichen

indem die Parteien, wenn sie vor dem Friedensrichter
einen Anwalt beiziehen, denselben selbst bezahlen sollen. Mir
dem Letztern bin ich ganz einverstanden, aber die von Herr»
Kasser gewünschte Bestimmung ist auch schon im Pcozeßgesetze
ausgesprochen, indem dort ausdrücklich bestimmt ist, baß den
Parteien nur dann die Vertretung durch einen Anwalt zugelassen

sei, wenn ein erhebliches Hinderniß sie abhält, selbst zu
erscheinen, und daß sie nur dann die daherigen Kosten dem
Gegner in Rechnung setzen können, in allen andern Fällen
aber den Advokaten selbst bezahlen müssen. Dagegen bedarf
es gleichwohl einer Vorschrift über die Gebühr des Advokaten

in solchen Fällen, einmal damit festgestellt sei, was der
Anwalt von der eigenen Partei verlangen könne, und dann
auch, damit der Richter bestimmen könne, weiche Kosten den
Gegner in denjenigen Fällen treffen, in denen eine Rückforderung

Mäßig ist. Wü-de nichts bestimmt, so wäre dicßfalls
Alles dem Ermessen deS Advokaten überlassen, was man ja
gerade nicht will.

Abstimmung.
Für das Kapitel 2 mir den zugegebenen Be¬

merkungen 80 Stimmen.
Für etwas Anderes 20

Schluß der Sitzung um !-/» Uhr.



Neuute Sitzung.

Mittwoch den 22. September 1847.

Morgens um 8 Uhr.

Vizepräsident: Herr von Tillisr.

Bei'm Namensaufrufe sind abwesend mit
Entschuldigung : Die Herren Beutler, Vlöfch,Boivin,Bühlcr, Bütz-
birgcr, Carrcl, Kahler zu S.'cffiöburg, Egger, Fenninger, Fiole,
Funk, Garnier, Gauiier, Geiser Oberstlieutenant, Geis-r
Metzger, Girardin, Gouvernon, Habegger, Heil-nann, Hubler,
Hntzli, Jost, Jseli, Karlen zu Diemtigen, Käncl, Käser,
b ite Kernen, Lcist, Melhee, Moreau, Neuhaus, Nydegger,
Ollh, P.quiguol zu Noirmonc, Probst zu Langnau, Nieder zu
Adelboden, beide Rilschard, Rasselet, Röthlisberger zu
Walkringen, Sahli zu Orrschwabea » Schaad, Schaffter, Sche'-
degger zu Waltrigen, Schläppi, Schüpbach zu Biglen, Scküp-
bach zu Hochstellen, Schürch, v. Steiger, Slettler, Sury,
Vallac und Zy'-ach ; ohne Entschuldigung: die Herren Anto:ne,
Balscheler, Balzti, Belcicharv, Blaser, Bueche, Cartiu, Dau-
court, v. Erlach, Ecrer, Feller, Geiser zu Roggwyl, Gerber
zu Steffisburg, Gseller, Greppin, Grimailre. Helg, Herren,
Kanziger, Kass-r, Kötschet, Küng zu Hunzikcn, Kung zu
Heutligen, Lehmann zu Lenzigcn, Lehmann zu Nüttiigen, Lenz,
Marchand, Marti Arzt, Marti zu Schupfen, Maurer, Moser
Fürsprecher, Müller zu Weißenburg, Namseyer, Reber,
Rebmann, Rentsch, Rüebi, Schaler, Steiner, Streit zu Zunmer-
wald, Streit zu Köniz, Ticche und Waber.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen
und genehmigt.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung deS Gesetzentwurfes

über die Gebühren im Civilprozessc und im Voll-
zichungsvcrfahrcn in Schuld s ache n (I. Theil, Titel II.
I. Abschnitt.)

Kapitel 3. Rciseerilschätigungen.

Fr. Rp.
8. 26. „Wenn sich der Advokat wenigst ns

auf eine Stunde von seinem Wohnorte entfernen
muß, so gebührt ihm als Reiseenlschätigung, mit
Inbegriff der Rückreise und der Zehrunge kosten :

I) in Streitsachen, deren Gegenstand über Fr.
50, jedoch nicht über Fr. 100 beträgt:
a. bei einer Entfernung von 1 bis 3

Stunden 4 —
von jeder folgenden Stunde 1 —
jedoch nie mehr als S —

L) in Streitsachen, die der Kompetenz des
Amtsgerichtes unterliegen, so wie bei Vor-
und Zwischcnfragen:
». bei einer Entfernung von 1 bis 3

Stunden 6 —.
d.Dwenn die Entfernung mehr beträgt, von

jeder Stunde 2 —^
jedoch nie mehr alS 16 —

Fr. Np.
3) im ordentlichen Prozeßversahren:

a. wenn die Entfernung 1 bis 3 Stunden
betragt 10 —

b. wenn dieselbe größer ist, von jeder
Stunde 3 —
also lür 4 Stunden 12 —
für 5 Stunden 15 —
u. s. w.

Wenn der Advokat in armenrechtlichen

Geschäften reisen muß, so werden
ihm die oben ausgesetzten Reiseentschädi-
gungen, sofern er tiesfalis nicht von den
Parteien Bezahlung erhält, von der Justiz,
kasse vergütet."

K. 27. „Die Reiseentschädigunq kann j>doch
dem Gegner nur in den folgenden Fallen in Rechnung

gebracht werden:
1) für die Erscheinung ode? Verbeiständung bei

der Anbringung der Hauptvorrräge der Par-
teien im ordentlichen Prozeßverfahren (§. 25
Ziffer 1 lilt, a und t») ;

2) für die Beiwohnung bei einem Augenschein,
einer Zeugenabhörung oder einer EideSvcr-
handlung (z. 25, Ziffer 1, litt, o;)

3) für die Verbeiständung bei dem Termine
des Abspruchs in erster Instanz oder vor
dem Appellations- und Kassarionshofe (g. 23,
litt, b, H. 24 und 8. 25, Ziffer 25)."

Nig g elcr, Berichterstatter der Gesetzgebungskommission.
Dieses Kapitel enthält im Allgemeinen die bisherigen Bestim-
mungen; nur sind einige Reduktionen eingetreten, namentlich
im §. 26, Ziffer 1. Die Rkiseentschädigung soll hier nie
mehr als Fr. 6 betragen. Bisher war die Reiscenlschädigung
unbegrânzt, so daß der Advokat viele Stunden weit reisen
konnte, ohne daß eine Beschränkung der daherigen Entschädigung

eintrat. Auch im Falle von Ziffer 2 soll die Reise-
entschädigung nie mehr als Fr. 16 betragen. Die
Gesetzgebungskommission schlägt dieses vor zur Vermeidung allzu
großer Kosten bei geringern Streitfällen. Die Ziffer 3 ist
wie bisher. Einen Zusatz enthält der Z. 26, bezüglich der
Reiseentschädigungen in armenrcchklichen Geschälten. Diele
Bestimmung wurde nicht von der Redaktion beantragt,
sondern in der Kommission selbst vorgeschlagen, und zwar von
einem Mitgliedc, das nicht Advokat ist. SS wurde hiefür
angeführt, daß, da in Zukunft die Prozeßverhandlung mündlich

geführt werden müsse, der Advokat genöthigt sei^ sich zur
Instruktion des Prozesses auch auf auswärtige Amtssitze
jeweiicn selbst zu verfügen. Bisher war dieses nicht der Fall,
sondern der Anwalt machte einfach die nöthigen Schriften bei
Hause und übersandte sie dann einem Rechtsagenten im be-
trcff-nden Amtsbezirke. Da nun aber in Zukunft der Anwalt
in solchen Geschäften häufig reisen muß, so glaubte die Kom-
mission, es solle ihm zwar kein Taggeld dafür ausgerichtet
werden, zumal den pattulirken Anwälten überhaupt die Pflicht
obliegt, Prozesse für Arme unenrzeldlich zu führen; aber
andererseits solle man ihn doch auch nickt nöthigen, überdieß
noch baare Auslagen zu haben. Deßhalb glaubt die
Gesetzgebungskommission, es solle ihm durch den Staat eine
Vergütung zue-kannr werden, wofern er nicht von den Parteien
selbst Bezahlung erhalte. Im Uebrigen enthält dieses Kapitel
keine neuen Lestimmungen.

Gygar. Ich finde mich veranlaßt, auf Herabsetzung
dieser hohen Ansätze anzutragen. Es ist richtig, daß in Pro-
zeßgeschäftcn Advokaten reisen müssen, und daß man sie ent-
schädigen muß. Damit bin ich einverstanden. Hingegen bin
ich nicht damit einverstanden, fie aus solche enorme Art zu
entschädigen. Wenn also die Gebühren, so wie sie gestern
bestimmt worden, schon ziemlich hoch kommen, so kann ich
nicht begreisen, warum man jetzt die Reiseentschädigung so

hoch machen sollte. Ich gehe vom Grundsatze aus, daß, weml
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ein Advokat für alle seine Arbeiten gut bezahlt ist, es dann

nicht nöthig sei, daß er infolge der Reise noch einen apparti-
aen und überaus großen Nutzen habe. Ich trage also im

26, Ziffer 1 darauf an, per Stunde Fr. 2 zu setzen. Das
ist überaus gut bezahlt. Hingegen die Beschränkung, daß die

Reiseentschädigung nie mehr als Fr. 6 betragen dürfe, möchte

ich beibehalten- Was ich vorgeschlagen, ist doch noch immer
ein großer Unterschied gegen den gestern angeführten solo-

rhurnischen Tarif. Hingegen muß ich bezweifeln, was gestern

dehauvt-t worden ist, nämlich daß Solothurn Mangel habe

an Fürsprechern. Ich bin zu Solothurn auch bekannt- Wenn
icl> dort durch die Straße gehe, so sehe ich hier und da eine

Affiche, woraus steht: „Notar und Fürsprecher "

Jaggi, Od-rrich-er. Was die Reiseentschädigung
betrifft,"so glaube ich. man solle daS nicht zusammenwerfen mit den

gestern erkannten Ansätzen fur die Arbeit der Advokaten vor
Gericht. Die R.iseenlschâdigung betrifft größteutheils die Auslagen
für das Fuhrwerk, denn S bis 6 Stunden weil und wiederum zu-

rück, kann ein Advokat doch nicht wohl zu Fuße gehen. Die
Auslagen für Fuhrwerke sins avcr beträchtlich, und taun muß

tec Advokat erst noch am Orte, wo er plaivirt, alle
Verköstign ng iür sich und das Pferd bezahlen- Nun ist's
bekanntlich in den Wirthshäusern nicht gar wohlfeil. Jeder,
der im Falle ist, von Hause wegzugchen und im Wirlhshause
sich zu verköstigen, macht diese Erfahrung an sich selbst.

Ferner kann der Advokat nicht z. B. von Thun oder Langen-

rhal zu rechter Zeit vor Obergerickt hier anlangen, daselbst

plaidiren, und dann am Abend wiederum heimgehen, sondern

er kommt oft in den Fall, von Morgens L bis AbendS 6 Uhr
auf der Gerichlsstelle zu sein, um seine Geschäfte daselbst zu be-

sorgen- Dann muß er offenbar üde: Nacht bleiben, vielleicht sogar

zwei ober mehr Nächte. Wenn man das Anes in Betracht zieht,
so wird man finden, daß diese Ansätze nicht sehr übertrieben sind,

,a gar nicht übertreiben. Hingegen möchte ich eine Abänderung

bezüglich cutt de.i Schlußsatz des 8- 26 vorgeschlagen.
DaS Armeureckt ist ein Institut, welches in andern Staaten
auch besteht. Die Armen, welche genöthigt sind, Rechrshändel

zu rühren, aber sich such! im Stande befinden, die daherigea

Kosten zu bezahlen, bekommen zwa? nnentgeldliche Justiz, aber

doch nicht ohne Beschränkung, «ns namentlich ist die Füh-ung
armenreckllicher Geschäfte für Advokaten eine sehr lästige Sache,

zumal denselben nicht wenige solcher Geschäfte übertragen
werden. So wie sich aber bisher die Advokaten vieler Last

unentgeldlich unterziehen mußten, und ick es auch billig finde,
daß ihnen eine Entschädigung für die Auslagen zufließe, so

möchte ich sie doch nicht in dem vollen Maße bezahlen, wie

hier angetragen wird. Das könnte denn doch zu weit fähren.
Daher trage' ick darauf an, diese Entschädigungen zur Hälfte
,u bezahlen. Die Aerzte kommen auch in den Fall, dem

Publikum vergeben zu dienen, viele müssen jährlich mehrere
106 Franken auf solche Weise in den Wind schlagen- Sodann
nimmt man die armenrcchllichen Geschäft» etwa mir andern

Geschäften zugleich, der Advokat ist bis jetzt selten wegen solchen

Geschäften ertra gernsek, so daß die dayerizen Auslagen nicht
so lästig sind.

Fried li. Ich muß durchaus darauf antragen, diesen

Zusatz gänzlich zu streichen. Ich kann nicht begreifen, daß

man einen solchen Artikel in diesen Tarif thut, während man
auf der andern Seite ftecS der Armuth zum Besten redet.

Es wird sehr zweckmäßig sein, dieses zu streichen, es ist gewiß

human vom Großen Rathe und von den Advokaten, daß das

nicht da st-che. Im klebrigen muß ich dem Ankage des Herrn
Gvgar, per Slunde nur Fr. 2 zu bezahlen, vollkommen
beipflichten. Wenn es wäre, wie mau sagt, daß ein Advokat
in Zukunft stets in einem besondern Fuhrwerke fahren müßte,
so wären die hier vorgeschlagenen Ansätze noch niedrig. Aber
das kann man anders machen, die Herrn Fürsprecher von

Thun, Viel, Langenlhal u. s. w. können mir der Post zu

5-Batzen per Stunde reisen, und alsdann sind Fr. 2 per
Stunde eine vollkommen hinreichende Entschädigung-

Matthys- Bezüglich des §. 26 finde ich mich zu eini-

gen kurzen Bemerkungen veranlaßt. Der Schlußsatz desselben,

betreffend die armenrechtlichen Geschäfte, wird angegriffen.
Ich halte dafür, diese Bestimmung solle admittirt werden, und
man solle keine Aenderung darin treffen. Es ist allerdings
richtig, daß bisher die Besorgung der armenrechtlichen
Geschäfte eine große Last für die Advokaten war, aber diese Last
wird noch größer nach dem neuen Prozeßverfahren. ES ist
nämlich bereits bemerkt worden, daß bisher der Advokat
seinen Hauptverdienst zu Hause fans; er arbeitete in seiner
Schreibstube und schickte dann seine Geistesprodukte auf die
betreffende Gerichlsstelle an einen Ge chäftsmann, der sie dort
vcrurkunden ließ Aber nach dem neuen Verfahren kann der
Advokur zu Hause so zu sagen nichts mehr verdienen, weil
die meisten. Prozeßverhandlungen mündlich geführt werden «

müssen. Er muß also, um Klage und Antwort, Replik und
Duplik u. s. w. anzudringen, sich persönlich auf die Gerichlsstelle

begeben. Nun bin ich allerdings der Anficht, daß der
Advokat in armenrechtlichen Geschäften auch fernerhin für
seine Arbeiten keinen Kreuzer beziehen soll, aber ist es billig
und gereckt, daß, wenn er erstens unentgelblich arbeitet, er
dann zweitens, wenn er reisen muß, noch aus der eigenen
TasSc die betreffenden Reisekosten bezahle? Das wäre offenbar

eine Ungerechtigkeit. Glaubet ja nicht, Herr Vizepräsident,
meine'Herrn, daß es etwa eine Seltenheit sei, daß ein Advokat

mit armenrechtlichen Geschäften beauftragt werde. Im
Laufe dieses Jahres habe ich bereits 3 Mal vom Obcrge-
richte den Auftrag bekommen, armenrechtliche Geschäfte
zu besorgen, und zwar erst noch vor 14 Tagen für eine
Weibsperson im Amtsbezirke Saanen. Dort ist nun kein
Advokat. Entweder nun muß ich selbst nach Saanen reisen,
oder ich muß einen Advokaten im Amtsbezirke Thun damit
beauftragen. Reise ich von Bcrn aus selbst dahin, so habe
ich bedeutende Kosten, a ich mit der Post. Beauftrage ich
aber einen Advokaten in Thun, so reise: mir dieser auch nicht
unentgelblich nach Saanen, sondern ich muß ihn vielleicht mit
Fr. 20 dafür bez-hlen. Ist nun das gerecht? offenbar nicht.
Daher glaube ich, der angefochtene Schlußfttz solle beibehal-
ten werden. Derselbe entspricht der Billigkeit und Gerechtigkeit.

Wenn sodann Herr Gyzar beantragt, überhaupt per
Stunde nur Fr. 2 auszusetzen, weil der Advokat mit der Post
reisen könne, so sage ick: >a, wenn der Advokat von Burgdorf

in Bern ein Geschäft hat, fo kann er per Post reisen,
aber wenn er ein Geschäft hat im Amtsbezirke Konolfingen
oder Aarberg, — hat er dann gerade an diesem Tage die

Post zur Verfügung, und kann er immer zu der Stunde, wo
er abreisen sollte, die Post beziehen? Ihr, meine Herren,
wenn Ihr an die Sitzungen des Großen Rathes reiten wollet,
könnt die Post beziehen, über nach abgelegenen Ortschaften
steht die Post nicht immer zur Disposition, daher muß in
Zukunft jeder Advokat entweder ein eigenes Fuhrwerk haben
oder mit einem Loynkulscher einen Vertrag abschließen, daß
er ihn jeden Augenblick mit einem Fuhrwerke bedienen wolle.
Wenn Ihr nun bedenkt, daß in Zukunft die meisten Geschäft«
bei einem und demselben Termine werden abgethan werden,
so stellt sich die weitere Folge heraus, daß die Amtsgerichte
in einer und derselben Sitzung nur zwei oder drei Geschäfte
erledigen können, und wenn ich dann zufällig nur das zweite
oder dritte Geschäft habe, so tritt für mich die weitere Folge
ein. daß ich an dem nämlichen Tage nicht zurückreisen kann,
sondern im Wirlhshause übernachten muß. Wenn daher die
hier vorgeschlageneu Gebühren so admitcirt werden, so werden
mir in sehr vielen Fällen meine Auslagen nicht einmal
vergütet. Einem Antrage auf Herabsetzung der Ansätze soll
daher der Große Rath nicht Folge geben, sondern den 8-
annehmen, wie er ist.

Jmobersteg, Oberrichter. Ich hatte gestern nicht
Gelegenheit, an der Berathung Theil zu nehmen, weil nur
als Mitglied der Odergscich-es erst geboten wurde, «lS
ich bereits in der Sitzung hätte sein sollen, und weil ich zu-
fällig gerade abwesend war und auch noch keinen Entwurf
halte. Ich habe nur zwei Bemerkungen über den K. 26
zu machen, die erste betrifft den Schlußsatz, in Bezug
auf armenrechtliche Geschäfte. Dieser Satz läßt sich von zwei
Seiten auffassen, erstens in Betreff der Anwälte, zweitens in



Betreff der Armen. Wen» das Armenrecht, nämlich dasjenige
Recht ärmerer Leute, in die Möglichkeit gesetzt zu werden,
ihre Rechte gehörig zu besorgen, nicht illusorisch werden soll,
so muß man dafür sorgen, daß Anwälte bezeichnet werten,
welche diese Rechte unentgeldlich besorgen. In solchen Fällen
wird vom Obergerichte in der Regel der Neih ordnung nach
ein Anwalt hiefür bestellt, der dann für seine Arbeit nichts
zu fordern hat. Das ist eine Last, die sich der Anwalt soll
gefallen lassen. Aber wenn einem Anwalt von 'Lurgdosf ein
solches Geschäft im Obersimmenthal aufgetragen wird, wo er
also persönlich Hinreisen muß, — wie wird er ließ Geschäft
mit Interesse besorgen, wenn er neben der unentgeldlichen
Arbeit noch Fr. 5V—60 baare Auslagen tragen muß? DaS
ist also schon nicht im Interesse der Armen; aber auf der
andern Seite wäre eS auch gegen den Anwalt nicht gerecht.
Wenn man ihm die Arbeit unentgeldlich auferlegt, sosoll man
ihm doch nicht zumuihen, über das hinaus noch große Baaraus-
lagen zu tragen- Ich bin deßzalb auch nicht msl dem
Ancrage des Herrn Oberrichters Jaggi einverstanden, in solchen
Fällen nur die Hälfte solcher Auslagen zu vergüte» denn
auch da müßte der Anwalt immerhin Haares Geld aus seinem
Sacke Verlieren. Ich trage also, so viel an mir, darauf an,
daß dieser Zusatz unverändert beibehalten werde- Meine zweite
Bemerkung betrifft den Antrag des Hrn. Gygar, per Stunde
nur Fr. 2 zu bewilligen. Dem Publikum wäre dadurch sehr
wenig gedient. Wie der Herr Berichterstatter schon bemerkt
hat, so werden in Zukunft die Verhandlungen fast durchge-
hends mündlich geführt werden, so daß die meisten Geschäfte
je an einem und demselben Tage und in einem Termine
erledigt werden, während nach dem bisherigen Schlendrian fast
für jedeS Geschäft vielleicht 10 Termine angesetzt wurden.
Schon dieser Umstand muß Sie, Herr Vizepräsident, meine
Herren, veranlassen, dafür zu sorge», daß es einem Anwälte
möglich werde, wenigstens ohne baaren Nachtheil auf Ort und
Stelle zu reisen, denn sonst bin ich überzeugt, daß gerade
dasjenige eintreten wird, dem man vorbeugen will, nämlich
daß die Parteien dann auf andere Weise geschnitten werden
müssen. Ich habe z. B. als Anwalt das Zutrauen einer
Partei; diese kömmt zu mir und sagt: Willst du mir in Thun
ein Geschäft besorgen? Ich erwiedere: ich habe dort gegen-
wärtig kein anderes Geschäft, und wenn ich gleichzeitig kein
anderes Geschäft dort habe, so kann ich mich mit der
tarifmäßigen Reiseenlschädignng nicht begnügen. Was geschieht
dann? daß Nebenverträge zwischen der Partei und dem
Anwälte eintreten, und das gerade sollen wir im Interesse des
Publikums vermeiden; wir sollen einen Tarif aufstellen, wo
die Gerichte den Anwalt gehörig überwachen können, aber
wenn Ihr den Tarif zu niedrig setzt, so wird derselbe auf alle
Weise umgangen werden. Von hier nach Thun sind es fünf
Stunden, nach dem Anträge des Herrn Gygar könnte also
der Anwalt Fr. 10 fordern. Nun beginnt die Audienz Morgens

um 8 Uhr, ich kann also nicht erst am Morgen von hier
abreisen, sondern ich muß das schon am Tage vorher thun.
Kömmt nun mein Geschäft nicht alS eines der ersten vor, so

kann ich vielleicht am Abend des Audienztages nicht mehr
abreisen, ich muß in Thun zum zweiten Maie übernachten. Was
für eine Reiseentschädigung habe ich dann? Im Ganzen
Fr. 10. Nun kostet in der Regel das Fuhrwerk Ätz. 10, ohne
Trinkgeld und Unterhalt. Glauben Sie nun, Herr Vizepräsident,

meine Herren, daß auf diese Weise für das Interesse
der Parteien gesorgt wäre? Ich bin überzeugt, daß die hier
vorgeschlagenen Ansätze sehr mäßig, aber angemessen find;
namentlich ist dadurch gesorgt, daß die Entschädigungen nicht
mehr wie bisher nach Mitgabe der Entfernung sich in'S
Unendliche steigern.

Lehmann zu Lotzwyl. Wie ich mich schon gestern
ausgesprochen habe, bin ich nicht dafür, den Tarif gar zu
niedrig zu setzen, indem es mir lieber ist, die Advokaten
erfüllen ihre Pflicht gehörig, und brauchen dann nicht durch
Kniffe w. die Leute tiefer hineinzubringen. Hingegen scheint
mir hier der Antrag des Herrn Oberrichters Jaggi sehr
geeignet zu sein, indem die Verrichtungen der Advokaten in ar-
menrechtlichen Angelegenheiren nur im schlimmsten Lichte dar¬

gestellt worden find. Wird ein solches Geschäft einem Advokaten

übertragen, so wird er sich mit seinen Kollegen verständigen,

die am nächsten beim betreffenden Amtssitze find. Es
ist nicht gesagt, daß der betreffende Advokat nur gerade dieses
Geschäft allein zu besorgen habe. Nach meiner Ueberzeugung
wird nach dem neuen Verfahren mehr prozedirt werden, als
bisher, und so kann der Advokat gar leicht noch zwei oder
drei andere Geschäfte gleichzeitig zu besorgen haben. Da
endlich die übrigen Ansätze ziemlich honorig sind, so kann man
um so eher jetzt hier etwas heruntergehen. Ich müßte daher
den Aimag des Herrn Oberrichters Jaggi unterstützen.

Friedli. Herr Oberrichter Jmobcrsteg hat gejagt, es
werde nicht für die Armen gesorgt, wenn man den Zusstz
streiche oder die Gebühr herabsetze. Ich habe im Gegentheile
geglaubt, gerade dann werde für die Armen gesorgt, wenn
man diesen Znsatz streiche, denn es heißt darin: „sosern er
dicßfalls nicht Von den Parteien Bezahlung erhält." Daraus
habe ich geschlossen, der Advokat werde denken, wenn er schon
den Prozeß verliere, so werde cr jedenfalls von der Justizkosse
bezahlt, nährend er hingegen, wenn man diese Bestimmnng
st.eicht, denken muß, er bekomme nichlS, wenn er den Prozeß
verliere, und also werde er sich'S um so eher angelegen sein
lassen, das Inter sse der Armen zu besorgen. Wenn dann
Herr Fürsprecher Matlhys rechnet, daß man für Fr. 2 per
Stunde nicht reisen könne, so habe ich hingegen gedacht, lie
Herren Fürsprecher mögen wohl etwa 1 ober 2 Stunden laufen,

wenigstens die, welche ich kenne, mögen noch ziemlich
stark laufen. So habe ich gerechnet, für 3 Stunden ftien
dann Fr. 6 genug.

Zahler. Es ist allerdings nicht gut, wenn für das
Armenrecht nichts bezahlt wird. Aber ich glaube, es sei auch
nicht gut, wenn zu viel bezahlt wird. Daher möchte ich meine
Meinung dahin eröffnen, die Reiseenischädigungen in armen-
rechtlichen Geschäften auf V- des Ansatzes zu rebuziren. Ich
erinnere mich gar gut, wie es früher mit den Armenrechlen
gegangen ist. Die Leute, welche wen g haben, meinen fast
überall, es geschehe ihnen Unxecht, uno wollen immer pros»
biren weil sie dabei nichts zu verlieren haben. Früher

nun wurde den Advokaten hicfnr nichts bezahlt-
Wenn dann die Partei zum Advskaten kam, so hatte dieser

natürlich keinen großen Hang zu Prozeduren, und sagte also
der P rtei bald einmal: Euere Sache ist schlecht. So
unterblieb manchee solche Prozeß. Zweifelhaft aber könnte das
in Zukunft sein, wenn den Advokaten auch in solchen Fällen
bedeutende Bezahlungen in Aussicht ständen. Wenn ein
solcher dann ohnehin bedeutende Geschälte am gleichen Orte
hätte, so wäre das noch eine Zulage für ihn, daher könnte eS

hier ober da er F it! sein, drß das Befinden über den Rechts-
fall in Zukunft etwas günstiger fallen würde, so daß die

arnienreetulichen Pro,esse sich verm hren könnten. Daher ist
eS gut, die Reiseentschädigungen für armenrechtliche Geschäfte
so zu machen, raß die Advokaten nicht zu viel darob gewinnen.

Auch die Aerzte müssen ihre Hülfe den Armen in
bedeutendem Maße umsonst leihen.

Scheidegger zu Niedirhutttvyl. Da jetzt vorzüglich
die Aerzte gegenüber den Fürsprechern erwähnt worden sind,
so wird Herr Zahler wohl auch schon gesehen haben, wie die

Aerzte Konto's auf die Gemeinden ausstellen. Ich bin kein

Liebhaber der Fürsprecher, aber auS dem von Hrn. alt Land-

ammann Blölch gestern angeführten Grunde möchte ich jetzt
dem K. 20 das Wort reden. Ein Mann auf dem Lande,
dessen Sohn das Recht studieren möchte, wird sich wohl
besinnen, die Kosten zu tragen, wenn cr nicht sieht, daß der

Sohn sein Auskommen später finde. «Wen» dee Advokat in
armenrechciichen Geschäften seine Arbeiten unentgeltlich
machen muß, so ist dann wenigstens eine Reiseentschädigung

billig, und ich sehe sucht ein, daß man da viel herabsetze»
könne.

S ch e r z Fürsprecher. Herr Zahler meint, wenn zu

viel R-eift-ntschädigung bezahlt werde in armenrechl'ichen Ge-
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schälten, so könnte daS von Seite der Advokaten eine Pro-
zcßproookation zur Folge haben. Aber es ist unwahrscheinlich,

daß der nämliche Advokat der zum Prozesse geralh.n
hat, dann vom Obergerichte als armenrcchtticher Anwalt
bestellt werde, denn daS geschieht der Reihe nach. Na'het ei»
Advokat zu Thun zum Prozesse, so kann gar leicht ein
Advokat zu Burgdorf damit beauftragt werden. Also ist nicht
zu befürchten, daß wegen der Nei eentschädigung ein Advokat
zum Prozesse in armenrechllichen G. schalten rathen w.rde.

Im o ber steg, Oberrichrer. Man befürchtet, diese

Zusatzdestimmuug konnte mehr Prozesse geben oder die Justiz-
lasse zu sehr belästigen. Allein man muß hlebci bedenken,

daß alle Mal, wenn das Armenrechl gestattet wenden soll, das

vorher von den Gerichten ausgesprochen werden muß, und
daß die Gerichte h-ebei nicht leichtsinnig Verfahren, sondern
daß sie nur in solchen Fällen das Armenrecht gestalten, wo
die Sache sich günstig fur die betreffende Partei gestaltet.
Also stimme ich zum Paragraphen, wie er ist.

Herr B e r i ch t e r st a t r e r. Man findet die Ansätze
des K. 26 zu hoch und glaubt, die Reiseenftchädigung solle
aus Fr. 2 per Stunde hecuiitergesetzl werden. Ich muß
indessen den Vorschlag vertheidigen, wie er ist, indem ich glaube,
die für eine Reduktion deS Tarifs angeführten Gründe seien

nicht stichhaltig. Man sagt, ein Advokat könne immer mit
der Post reisen. Wenn das richtig wäre, so wären Fr. 2 per
Stunde nicht nur genug, sondern sogar zu viel. Allein diese

Voraussetzung ist eben nicht richtig,. Es ist möglich, deß

z. V. von Vurgdorf der Advokat füglich mit der Post nach
Bern kommen und zu rechter Zeit daselbst anlangen kann,
aber von Bern auS kann man fast aus keinen Amtssitz gerade

zur rechten Zeit milder Post reisen Hit man Geschäfte zu

Belp oder zu Laupen, Wyl, Aarberg, und man will die Post
nehmen, so müßte man oft schon dem Tag vorher verrenen,
oder man kömmt erst im Nachmittage dort an, die Genchce
aber sitzen am Morgen, und zwar schon von Ä Uhr hinweg.
Ist man dann nicht da, so wird man ins Rechr gerufen. Taun
kann der Advokat die Kosten bezahlen, und vielleicht den Haupt-
Handel obendrein. Ader, auch wenn der Advokat Gelegenheit
hat, mit der Post hinzusapr.n, >'o wallet dann am Abend die

Post nicht auf ip ', um ihn zurück zu nehmen. Er muß alft,
wenn er nicht zur rechten Zeit seil-g wird, da über Nacht
bleiben, und versäumt den folgende» Tag. Ich war lange in
der Praris» und hatte viele Geschäfte, aoec ich kann Swv
absichern, daß ich nur wenige Mal- mit der Post aus den Amtssitz

gefahren bin, odschon eS mir in der Regel angenehmer
gewesen wäre, die Post zu piosiiiren. Wollen Sie au» die Post
rechnen, so müssen Sie dann etwas anderes machen, Sie
müssen dann die Post verpflichten, den Adookalen zu führen,
wann und wohin er will, d. h. mit andern Worten, der
Advokat muß dann zu jeder Zeit Erlrapost haben können,
und zwar zu dem gewöhnlichen Preise. T>aS würde aber den
Staat ziemlich hoch zu stehen kommen, allein wenn man auf
eine Voraussetzung dieser Art baue» und die Gebühren
danach berechnen will, so muß man dann auch die Voraussetzung
realisircn. Bei den unter Ziffer 2 des §. 26 angefttzrcn
Neisecntschädigungeii würde der Advokat mit Fr. 2 per Stunde
regelmäßig verlieren, namentlich wenn die Fuhrwerke so theuer
sind, wie hier in Bern. Wenn man in Zukunft bei den langen

Verhandlungen waiten muß bis am Abend um 6 oder
V Uhr, afto am gleichen Tage nicht zurück kann, sondern über
Nacht bleiben muß, so Hai man selbst bei dem hier vorge-
schlag'nen Reisegeld großen Schaden, und ein Advokat wird in
Zukunft noch weniger, alS biSher, in einem einzigen Geschäfte
reisen. Schon jetzt hat man im summarischen Verfahren eS

nicht gern gethan. Gegen den Zwatz in Betreff der armen-
recbtlichcn Geschäfte sind verschiedene Einwendungen gemacht
worden. Herr Zahler glaubt, lieftr Zusatz könne zur Vermehrung

der armenreck'tlichen Geschäfte beitragen. Allein die
hiefür angebrachten Gründe find nicht richtig und können in
der Wirklichkeit nicht eintreten. Der Advokat weiß nicht,
ob er ein armenrechllicheS Geschäft bekömmt, und wenn er
daher auch gewissenlos genug wäre, die Parteien zum Pro¬

zesse anzustiften, so wüßte er doch nicht, ob dann gerade er
den Prozeß zu führen bekäme. Ich habe schon manches armen-
rcchttiche Geschäft eingeleitet» aber nicht bei einem einzigen
derselben ist eS begegne.', daß es gerade mir übertragen worden

wäie. UebrigenS gebe ich zu bedenken, was denn eigentlich
der Advokat davon hätte. Werden ihm etwa seine

Gebühren vergütet? Nein, nur die baaren Auslagen. Die
TagcSversäumniß hat er umsonst, die Arbeiten umsonst, den
Vorrrag vor Odergericht umsonst, wofern er hier in Bern
angesessen ist, und ebenso auch den Vorlrag vor Amtsgericht,
wenn er am Sitze desselben wohnt. Nur wenn er reisen muß,
erhält er eine Vergütung für die Baarauslagen. Es kann
alw gar nicht im Interesse des Anwaltes liegen, solche Prozesse

zu provozircn. Herr Friedli glaubt, der Anwalt habe
mehr Interesse daran, den Prozeß zu gewinnen, wenn ihm der
Staat nichts bezahle, alS wenn er ihm etwaS dafür vergüte.
Allein mm muß berücksichtigen, daß dem Advokaten bei jedem
Prozesse daran gelegen ist, zu gewinnen, weil seine Amlsehre
dabei beiherligr ist. Will man aber aus das Geld sehen, so

mache ich darauf aufmerksam, daß der Advokat, wenn er den
Prozeß gewinnt, alsdann nicht nur die magere Neiseeiilschäbi-
gung bekömmt, sondern daß er dein Gegner, wofern dieser
bezahlen kann, auch alle übrigen Gebühren in Rechnung zu
setzen befugt ist. Also hat der Advokat auch in pekuniärer
Hinsicht immerhin ein bedeutendes Interesse, in armenrechtlr«
cheu Streitsachen den Prozeß zu gewinnen. Ich könnte jedenfalls

dem Antrage auf Streichung dieses Zusatzes nicht
beipflichten. Dagegen aber gebe ich zu, daß der Antrag deS

Herrn Zahler, diese Gebühren aus ft'z deS Ansatzes zu redu-
zircn, erheblich erklärt werde.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme deS Kapitels

3 mir dem vom He.rn
Berichterstatter als erheblich zugegebenen
Antrage 59 Stimmen.

Auch andern Anträgen Rechnung zu

tragen 33 „

Kapitel t. Berathungen, Durchzehung von Schriften,
Vakalionen u. s. w.

(Da dieses Kapitel zu keiner einläßlichen Berathung Anlaß

gibt, so wird der Ten hier nicht abgedruckt

Herr B e r i ch t e r sta t l e r. Dieses Kapitel enthält im
Allgemeinen die bisherigen Bestimmungen; bloß einige
unbedeutende Vakalionen u. s. w. sind durch fire Ausätze bestimmt,
im Uebrigen ist alles dem Richter überlassen. Einzig im
32 ist eine neue Bestimmung enthalten, nämlich daß die
Gebühren für Berathungen, Durchgehung von Schriften, Augenscheine

u. s. w. bloß insofern zurückgefordert werden dürfen,
als die Moderacionsbehörde findet, daß die betreffenden
Arbeiten und Vakalionen in Rücksicht auf die Führung des
Prozesses als gerechtfertigt erscheinen. BiSher sind in dieser
Beziehung oft Zweifel entstanden. Bald wurden diese Gebühren
vollständig admiltirt, bald gar nicht. Darum war es
zweckmäßig, hier etwas darüber auftunchmen. Im Uebrig-n hat
der R>chlcr diese Gebühren zu bestimmen von Amtswegen, ohne
weitere Verhandlung.

Durch'S Handmehr genehmigt.

II. Abschnitt. Gebühren der R e ch t s a g e n t e n.
I. Schriftliche Vorkehren.

Herr Berichterstatter. Die Gebühren für die RechtS-
agenten für schriftliche Vorkehren find bereits durch frühere
Beschlüsse so stark herunter gesetzt worden, daß eine weitere
Reduktion nicht möglich schien, um so mehr, alS den RechlS-
agenren dizrch daS Friedenönchteriiistitut der 5»a»plve?dienst



ohnehin entzogen worden ist. Daher enthält diese Abtheilung
durchaus die bisheng.n Bestimmungen.

Nöthlisberger, zu Munsingen. Vorgestern ist hier
ein Vertrag angckündel worden über die Aufhebung des
Institutes der RecklSagenten. Wird dieser Vortrag zum Gesetze
erhoben, so iSeint eS eine unnütze Arbeit, hier über die
Gebühren für die Rechlsagenten zu berathen.

Herr Viz eprâsident. Der kraglche Vortrag ist
bereits behandelt und angenommen, aber er geht nicht dahin,
daß das Institut der Rechlsagenten aufhöre, sondern nur
dahin, daß keine neuen mehr kreirt werden.

Die Abtheilung I. wird durch's Handmehr
angenommen.

II. Mündliche Vorträge, Vakalionen w. Fr. Rp.

8. 37. „Für die Erscheinung oder Assistenz bei
dem Termine der Aussöhnung oder bei einer
einfachen Verhandlung vor dem Richttr kann ein Rechts-
agent fordern 1

8. 41. „Für die Auswirkung der Bewilligung
des Richters zu einer Vorladung oder Wissen-
lassung, mit Inbegriff der Zustellung des AkteS
an den Weibel und der Rückholung desselben

50

§. 33. „Für eine Erscheinung oder Assistenz
bei einem richterlichen Augenschein, bei einer Zeugen-
abhörmig oder bei dem Termine der Eidesleistung,
je nach der Dauer der Verhandlung 2 50
bis 5 —

39. „Für die Erscheinung und mündliche
Verfechtung beim Absprache kann der Aechrsagent
fordern:
1) wenn der Streitgegenstand Fr. 50 nicht über¬

steigt 1 50
2) in Streitsachen, deren Werth über L. 50 bis

und mit L. 100 beträgt 2 —
bis 4 —

3) in Streitigkeiten, welche die Kompetenz des
Amtsgerichtes übersteigen

u. für die mündliche Verhandlung bei Schuld¬
oder NechlSvcrflcherungsbegehren und bei
Armem echlsgesuchen und bei andern Vor-
und Zwischenfragen, in Betreff deren das
Gesetz die RechtSagenten zum Vortrage
ermächtigt 2 —
bis 4 —

b. für daS Studium der Akten und den Ver¬
trag vor Amtsgericht in der Hauptsache 3 —
bis 5 —

In den obigen Gebühren sind allsällige zu
Protokoll genommene Diktate und Erklärungen
inbegriffen."

§. 40. „Für jeden nöthigen Gang zu dem Nichter

oder dem Gerichtsschreiver, Behufs der
Deposition oder Abholung von Akren :c. gebührt
dem Rechtsagenten 40

— 73

§. 42. „Für die Ordnung und Ueberschreibung
der Prozeßakten und Besorgung des Einbandes
<8. 32 oben) 1 —
diS 2 -

8. 43. „Den RechtSagenten werden jedoch für
die Besorgung der in dem gegenwärtigen Gesetze
bezeichneten gerichtlichen Verhandlungen keine Reise-
und Zehrungskosten admittirt.,,

Herr Berichterstatter. Auch hier sind im
Allgemeinen die bisherigen Ansätze vorgeschlagen, wenigstens
was einfache Erscheinungen betrifft. Bei Zengenverhören
u. s. w. stehen im 8- 38 Batzen 25 bis höchstens Batzen 30.
Bisher betrug die Gebühr für den RechtSagenten Batzen 40;
man hat aber berücksichtigt, daß in Zukunft die sämmtlichen
Verhandlungen bei Zeugenabdörnngen in einem Termine
stattfinden müssen, daß der Rechtsagent die Zeugenfragen u. s. w.
nicht mehr daheim machen und dafür besondere Gebühren
beziehen kann, di.selben vielmehr bloß mündlich gestellt werden
und in der obigen Gebühr inbegriffen sind, und daß er
überhaupt eine Menge Vorkehren, die er bisher daheim machen
konnte, sstzt bum Termine selbst treffen muß, so daß er auch
mehr Zeit versäumt. Eine fernere Abänderung ist in Ziffer
2 des Z. 39 enthalten, wo die Gebühr Fr. 2 bis Fr. 4
betragen kann. Bisher war der Ansatz unbedingt auf Fr. 4
bestimmt, mau hat aber darauf Rücksicht genommen, daß hier
die Geschäfte sehr ungleich lange dauern können. Die übrigen

Ansätze find durchaus die bisherigen.

Schmöker. Ich möchte im 8- 38 aus eine Modifikation

antragen. Ich möchte den Tarif in keiner Weise höher
setzen, als er bisher war, denn eine solche Erhöhung müßte
gewiß einen Übeln Effekt machen, und andererseits verhält es
sich mit vielen Rechtsagenten gerade so, wie gestern in Betreff
vieler Friedensrichter bemerkt worden ist,nämlich daß einige derselben

schon jetzt viel zu theuer bezahlt waren. Ich krage also
darauf an, anstatt Batzen 25 bis 50, zu setzen Batzen 20
bis 40.

Friedli. Diesen Antrag muß ich unterstütze», hingegen

verwundere ich mich darüber; daß es im § 43 heißt, die
Rechlsagenten können keine Nciseentschädigung ansprechen.
Die RechtSagenten werden doch nicht jetzt auf einmal fliegen
können, also werden sie entweder laufen oder fahren müssen,
und also soll man auch ihnen eine Reiseentschädigung geben,
zumal man bereits eine ziemlich bedeutende für die Advokaten
bestimmt hat. Ich trage demnach darauf an, daß den Rechts-
agenten für jede Stunde Entfernung Batzen 7 t/, bewilligt
werden.

Jaggi, Oberrichter. Nachdem bisherigen Tarife konnten

dw Rechlsagenten keine Reisekosten ansetzen, und dieses

zwar darum, weil die clben in der Regel nur in ihrem Amtsbezirke

Geschäfte verrichten, und eS nur eine Ausnahme ist
von der Regel, wenn sie weiter gehen. Die Absicht deS

Gesetzes ist eben diese» daß jeder Rechtsagent nur in seinem
Amtsbezirke thätig ist, und oaser läßt das Gesetz keine
Reisegebühren zu. Diesem liegen gute Absichten zu Grunde, und
da man das Institut im Grundsatze bereits aufgehoben hat,
so möchte ich jetzt hier keine Aenderung treffen.

R o m a n g, Oberrichter. Wenn ich das Wort ergreife,
so erkläre ich zum voraus, daß ich RechtSagent bin, und daß
es mich gefreut hat, daß diese hohe Versammlung den Advokaten

einen honorigen Tarif bestimmte. Dadurch ist dem

Publikum ganz sicher besser gedient, als durch allzugroße
Herabsetzung. Ich bin nun weit entfernt, zu behaupten, daß
die Rechlsagenten verdienen sollen, was die Fürsprecher, denn
sie legen nicht so viel auS für ihre Studien und machen also
die Sachen auch nicht so gut, wie die Fürsprecher. Wie aber
daS Verhältniß stehe zwischen einem guren Rechtsagenten und
einem schlechten Fürsprecher, das will ich für jetzt dahin gestellt
sein lassen. Indessen Herr Oberrichter Jaggi ist Advokat, ich
bin nur Rechtsagent, und daher findet er eS ganz natürlich,
daß die RechtSagenten keine Reiseentschädigungen haben sollen,
die Advokaten aber wohl. Ich will nun keinen Antrag stellen«
obschon ich glaube, in einer Beziehung wenigstens wäre ein,
Reiseentschädigung wohlthätig, denn in entfernten und kleinen
Amtsbezirken ist in der Regel nur ein einziger Rechtsagent,
also muß dann die betreffende Partei zum RechtSagenten des
nächstgelegene» Amtsbezirkes gehen. So ist eS bei unS zu
Saanen. Wenn nun et» RechtSagent in einem solchen Falle
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sechs Stunden Weges machen muß für eine Erscheinung, ohne
daß er eine Reii'eelilschätigung deziehr, so kann er aus den

übrigen Gebühren offenbar nichr leben. Was geschieht nun?
Die pflichlgetrcuen Agenten lehnen dann die Geschäfte ab,
aber die Andern, welche das Zutrauen nicht verdienen, an die

man sich aber dennoch wenden muß, nehmen die Geschäfte an,
machen aber dann Nebcnverträge mit den Parteien, und lassen
sich auf eine Weise bezahlen, die durchaus übertrieben ist, ein
Uebelstand, welcher durch zweckmäßige Bestimmungen füglich
verhindert werden könnte. Sollte der Antrag des Herrn
Friedli Beifall finden, so möchte ich denselben jedoch dahin
beschränken, daß erst dann eine Reiseencschäbigung admittirt
werde, wenn die Entfernung mehr als 3 Stunden beträgt.

M a t t h y s. Bei diesem Abschnitte bin ich nicht
persönlich bctheitigt, ich will daher an der Diskussion auch
mehr Antheil nehmen als bisher, da ich in der Gesetzgebungs-
kommission dieses Gesetz habe vorberathen helfen. Bezüglich
auf 8- 38 ist angetragen worden, die Gebühren auf Fr. 2—4
zu setzen. Allerdings ist richtig, daß bisher der Rcchtsagent
für eine solche Erscheinung oder Bakation bloß Fr. 4 fordern
durfte, und also hier das Maximum der Gebühr um Fr. 1

höher wäre, wenn der Paragraph angenommen wird. Allein
auch hier hat die Gesetzgebungskommission die Gerechtigkeit
berücksichtigt. Nämlich bisher waren die Zeugcnabhörungen,
Eidesleistungen u. s. w. für den Geschäftsmann sehr einfache
Geschäfte» weil die betreffenden Verhandlungen und Vorkehren
bereits von Advokaten schriftlich verfaßt und dem Rechtsagenten

zugeschickt worden waren, so daß dieser bei der ganzen
Verhandlung bloß eine Maschine war. Der Richter hat dann
die Zeugen über die schriftlichen Fragen einfach abgehört, und
dem Rechtsagenten wurden dann lediglich die Zeugenaussagen
eröffnet. Jetzt aber muß der Anwalt oder Agent bei
der Zeugenabhörung selbst thätig sein, und warum? Der
Richter stellt vom Amtes wegen beim Termine selbst
mündliche Fragen, und ebenso kann die Partei oder ihr
Anwalt den Zeugen ebenfalls Fragen vorlegen. Also dauert
die Verhandlung länger, und eS ist eine größere Anstrengung
Seitens des Advokaten oder Agenten dabei nöthig. Daher
hat die Kommission geglaubt, für eine Erscheinung dieser
Art sei eine Gebühr von Batzen 25 — 50 nicht zu viel. Man
wollte dadurch ferner verhindern, taS ein Advokat sich nicht
der Spesenreuterci hingebe, und daß, wo eS sich um einfache
Zeugenaussagen bandelt, um so eher der Agent beiwohne,
und nicht ein Advokat aus der Entfernung dafür in Anspruch
genommen werde. Was den Antrag des Herrn Friedli
betrifft, auch den Agenten eine Rcisegebühr zu admittiren, so

kann ich demselben beistimmen. Dieser Antrag ist schon in der
Gesetzgebungskommission gemacht worden, man hat aber
gefunden, der 8- 43 solle so gefaßt werden, wie er gefaßt wurde;
indessen ist die Kommission immerhin der Ansicht, daß den
Agenten Reisekosten sollen admittirt werden, wenn sie als
Bevollmächtigte oder auf spezielles Begehren der Parteien reisen.

Herr Berichterstatter. Es find gegen den
vorliegenden Abschnitt zwei Bemerkungen gemacht worden. Vor¬

erst will man im §. 38 eine Henuiterfttzung der Gebühr,
indem behauptet wird, dieselbe sei bisher nichr so hoch gewesen,

Gcbührerhöhungen aber dürfen nicht eintreten ES kommt
nun immer darauf an, wie man die Sache betrachtet. Bisher
hat der Agent für eins Zeugenabhörung bezogen : 1)^ für
Zeugenfragen allerwenigstens Fr. 3—4; 2) für Vakationcn
zum Weibel und Richter Batzen 7 ftz; 3) für die Gegenfragen

oder Erläulerungsfragcn wiederum Fr. 3—4, also einzig

für schriftliche Arbeiten Fr. 6 — 9. Dann hat die Abhö-
rnng und Beeidigung der Zeugen in 3 Terminen stattgefunden

; für jeden Termin bezog der Agent Fr. 2—4, für alle
drei zusammen also wenigstens Fr. 6, und so hat dann am
Ende der Agent Fr. 12—16, oder mehr bezogen. Jetzt
hingegen wird die ganze Sache bei einem einzigen Termine
gemacht, und dafür darf er Batzen 25—50 fordern. Nun kann
man allerdings sagen, der Agent habe früher für einen Termin

nicht so viel bezogen, aber am Ende bezog er für das
Gleiche, was er in Zukunft in einem Termine macht, wenigstens

Fr. 2 ; also truc eine bedeutende Verminderung der
Gebühren rin, keineswegs eine Erhöhung, und zwar eine solche

Verminderung, bei welcher sich die Parteien äußerst wohl befinden

werden, indem, was früher 3 Termine brauchte und
dadurch den Prozeß um Wochen und Monate hinauszog,
künftighin in einem Termine und in einer Verhandlung gemacht
wird. Wenn man also die vermehrte Arbeit in Anschlag
bringt, so soll man den Agenten auch eine billige Entschädigung

dafür zukommen lassen. Bei §. 43 hat man auf eine
Reiseencschäbigung angetragen. Ich trage den dafür angeführten

Gründen allerdings Rechnung, uud unter Umständen mag
eine solche Bestimmung wohlthätig nnd zweckmäßig sein. Bisher

war im Tarife bestimmt, daß die Agenten keine
Reiseentschädigung beziehen sollen, aber dann ließen sie sich von den

Parteien Vollmachten geben, und so kamen dann die Ansätze
noch höher, als wenn im Tarife etwas dafür gestanden hätte.
Ich gebe daher die Erheblichkeit dieses Antrages zu.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme der Abtheilung

II. mit dem vom Herrn
Berichterstatter als erheblich zugegebenen
Antrage 61 Stimmen.

Für etwas Anderes 13 „

Da an der Abstimmung nur 74 Mitglieder Theil genommen

haben, so wird die Versammlung gezählt ; anwe end sind
84 Mitglieder.

(Fortsetzung folgt.)

Für die Redaktion -
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(Fortsetzung der neunten Sitzung.— Mittwoch den 22. September
1847. —. Fortsetzung der Berathung des Gesetze sent-
w u r fe s über die G e b ü h r en im Civilprozesse
und im B o l l z i e h u n g ö v e r fa h r e n (Tarif). Titel

II. II. Abschnitt.)

Zusatzbestimmungen.

8. 44. „Die Rechte und Obliegenheiten der Advokaten
bleiben die bisherigen. Die Rechrsagenren hingegen find
berechtigt in allen Streitfällen Ladungen und Kundmachungen
ohne Schlüsse, sowie Entschädniß- und Kostensforderungen
abzufassen; in Streitsachen, welche die Kompetenz deS

Gerichtspräsidenten nicht übersteigen, können fie ferner alle gesetzlichen

Borkehren und Behandlungen besorgen, und endlich
steht ihnen auch im ordentlichen Prozeßverfahren das Recht zu,
die Behandlung von Schuld- und Rechtsveficheungsbegehren,
Armenrechrsgesuchen, Fristvelängeungsbegehren und von
Einwendungen wider die Legitimation eines gegnerschen
Bevollmächtigten selbftstäntig zu führen, und bei der Einlage schriftliche

Borkehrrn :c., bei den Behandlungen im BeweiSve-
fahren, sowie bei dem Abspruche vor dem Obegcricht die
Parteien zu vertreten oder zu verbeiständen. Die Parteivor-
träge im Hauptverfahren (§K. 134 ff, 145 ff., 156 und 157),
mir Einschluß der oben nicht ausdrücklich ausgenommenen Bor-
und Zwischenfragen hingegen müssen in allen Streitigkeiten,
welche die Kompetenz des Gerichtspräsidenten übersteigen, von
einem Advokaten oder von der Partei selbst in Schrift verfaßt
oder mündlich vorgebracht werten.

H. 45. „Die Entschädigung, welche eine Partei für die

nothwendigen Reisen» Versäumnisse und Bemühungen an ihren
unterlegenen Gegner fordern kann, ist durch den ModerationS-
richtcr nach Maßgabe der Wichtigkeit des Geschäftes und deS

jeweiligen Zeit- und Kostenaufwandes zu bestimmen."

N i g g c l e r Berichterstatter der Gesetzgebungs-
kommisfion. Diese Bestimmungen gehören strenge
genommen nicht in den Tarif. Was vorerst das
Verhältniß zwischen den Advokaten und Rechtsagenten zu ein-
ander betrifft, so war bisher im Gesetze bestimmt, daß die
Agenten Kundmachungen ohne Schlüsse erlassen und die Parteien

repräsenliren oder assistircn dürfen bei Verhandlungen,
welche in einem Termine erledigt werten sollen. Darüber
mußte nun eine genauere Bestimmung eintreten in Folge der
neuen Gesetzgebung. Da nämlich künftighin beinahe alle
Prozeßgeschätte in einem Termine erledigt werden sollen, so

wären also die Rechtsagenten von nun an fast zu allen Ge-
schäften zuzulassen geweien. Um nun die gegenseitigen Rechte
der Agenten und Advokaten wenigstens annähernd zu bestimmen,

so schlägt die Gesetzgebungskommission im §. 44 daS

zweckmäßig scheinende vor. Bezüglich der Ladungen und Kund¬

machungen ohne Schlüsse und der Entschädniß- und Kostens-
forderungen bleibt das Verhältniß das bisherige; bezüglich
sodann derjenigen Streitsachen, welche die Kompetenz deS
Gerichtspräsidenten nicht übersteigen, haben die Befugnisse
der Rechtsagenten eine Erweiterung erlitten, indem diese bisher

bloß in Streitigkeiten bis auf Fr. 50 berechtigt waren,
alle Vorkehren und Verhandlungen zu besorgen. Da aber
durch das neue Gesetz die Kompetenz der Gerichtspräsidenten
bis auf Fr. 100 erhöht worden ist, so können die Rechtsagenten
in Zukunft in allen Fällen bis auf Fr. 100 die gesetzlichen
Vorkehren und Verhandlungen besorgen. Im ordentlichen
Prozeßverfahren endlich sollen fie die Verhandlung von Schuld-
und Rechlsverficherungsbegehren, Armenrechrsgesuchen u. s. w.
selbstständig führen dürfen. Die übrigen Vor- und Zwischcn-
fragen aber find ihnen nicht überlassen. Zu einer größern
Erweiterung ihrer Kompetenz liegen nicht Gründe vor, auch
nicht zu einer größern Beschränkung, denn die Rechtsagenten
werden auch unter dem neuen Prozesse dieselben bleiben wie
bisher. Der tz. 45 enthält Bestimmungen über die Entschädigung

der obsiegenden Partei für die nothwendigen Reisen,
Versäumnisse und Bemühungen. In dieser Beziehung wa?en
bisher keine Tarifansatzc bestimmt, und die Ges-tzgebungS-
kommisfion glaubt, auch in Zukunft können diese Entschädigungen

gar ungleich larirl werden. Der Eine ist vielleicht
mit Btz. 5 oder Btz. 7^ per Stunde, oder mit Btz. 10 per
Tag gut bezahlt, ein Anderer aber versäumt weit mehr. und
so muß der Moderationsrichter die Gebühren den jeweiligen
Verhältnissen und Versäumnissen anpassen.

Zahler. Ich bitte den Herrn Berichterstatter um eine

Erläuterung. Nach dem nunmehr in Kraft tretenden Schuld-
betreibungsgesetze wird es eine Menge Streitigkeiten geben in
Betreff der Domizilverzeigungeu. Ich möchte nun fragen, ob

derartige Streitigkeiten im j». 44 absichtlich ausgelassen wor-
den, oder ob dieselben nicht hier beigefügt werden sollten.
Ich möchte darauf antragen, nach den Worten „Schuld- und
Rechlsverficherungsbegehren" noch einzuschalten „und Domi-
ziliumsverzeigung."

Herr Berichterstatter. Das ist allerdings
Auslassung, so daß ich den Antrag zugebe.

eine

Romang, Oberrichter. Also im Interesse der Rechtsagenten

ergreife ich auch hier daS Wort. Ein persönliches
Interesse wird man mir nicht beimessen, da dieser Tarif vor-
läufig nur für ein Jahr angenommen werden soll, und ich

während dieser Zeit schwerlich als Rechlsagent praktiziren
werde. Ich ergreife daS Wort also ebensosehr im Interesse
deS Publikums. Der §. 44 enthält den Geschäftskreis der

RechtSagenren. Wie bereits bemerkt worden, so ist diese



Gcschäftssphäre in einigen Beziehungen erweitert, in andern
beschränkt. Soviel ist richtig, daß bisher die RechlSagenten
bloß daS Recht hatten, Geschäfte zu besorgen bis aus Fr. 50,
Geschäfte also, welche in der Kompetenz der Gerichtspräsidenten

waren, während jetzt diese Kompetenz bis aus Fe. 100
geht. Somit ist auch richtig, daß jetzt um so mehr Geschälte
m diesen Zvischcnraum fallen. Aber auf der andern Seite
sollen den Rechtsagcncen die Nägel so ziemlich geschrocen
werden in Bezug auf daS neue Belreibungsverfahren. DaS
ist im Allgemeinen ganz recht, denn die Leute mußten da oft
unschuldig Gebühren bezahlen. Bei ordentlichen Prozessen
ist daS anders, denn da sind die Parteien in der Regel nicht
ganz unschuldig; wer den Prozeß anhebt, der könnte es in
vielen Fällen fuglich bleiben lassen. Man wird nun die Ge-
ichäflssphäre der RechlSagenten allerdings nicht ausdehnen
wollen, denn viele derselben haben sich mit Grund Vorwürfe
zu Schulten kommen lassen. Aber was die Kostensvcrzeich-
nissc betrifft, so hat man gestern gesagt, das erfordere keine
so große Kenntniß, und also gebühren dafür den Advokaren
auch weniger Gebühren. Ich habe 10 Jahre lang als Rechts-
agent prakrizirt, aber solche Kostenverzcichnisse, wie ich seither

gesehen, habe ich früher nicht gekannt. Mein Antrag geht
nun dahin, daß im Z. 11, statt der Worte: „In Streitsachen

welche die Kompetenz des Gerichtspräsidenten nicht
übersteigen" gesetzt werde: „in Sireitachen, welche die

Kompetenz des Amtsgerichts nicht übersteigen." AlSdann hätten
die Agenten die Befugniß, die Parteien zu verassistiren in
Streitsachen bis auf Fr. 200. Das ist richtig ein Vortheil
zunächst für die RechlSagenten, aber zugleich auch für das

Publikum, namentlich in den kleinern entlegenern Amtsbezirken.
Auch wenn die Zahl der Advokaten sich um'S Dreifache
vermehrt, so ist doch nicht vorauszusehen, daß im
Amtsbezirke Saanen sich ein oder zwei Advokaten niederlassen

werden, denn sie würden ihr Auskommen dort nicht
finden ; die Saaner prozcssiren nicht gerne und haben an-
dercrseitö kein Geld dazu. Daher sind die cntfcrnlern
Bewohner benachteiligt, indem sie nicht um den gleichen Preis
zu ihrem Rechte gelangen können,wie andere. Nach dem

angenommenen Tarife hat ein Advokat die Befugniß, oder

gar 1 Reffen in einem Geschälte anzusetzen. Stimmt man 1
Reisen an, so kostet das Fr. 111 für eine Streitsache, die in
der Hauptsache nicht über Fr. 200 beträgt. Ich will nicht
behaupten, daß der Tarif übertrieben sei, aber ich bitte doch,
den Unterschied hinsichtlich der Entfernung zu bedenken. Saanen
ist 1eH Stunden weit von Bern» alt müßte die Partei von
Saanen Fr. Ill mehr auslegen, um das gleiche Recht zu
erhalten, alS eine Partei hier in Bern oder in der Nähe- Das
ist nun unbillig. Hauptsächlich aus diesem Grunde sollte man
die Geschäflsbefugniß der Rechtsagcnten auf die amisgerichl-
liche Kompetenz ausdehnen, besonders wenn die.Parteien zu
einem nahe wohnenden RechlSagenten Zutrauen haben.
Hingegen kann man diese Befugniß auf der andern Seite
einschränken in Bezug auf die Behandlung der Schuld- und
Rech sversicherungSvegehrcn, der ZristvetlängerungSbcgehren,
Domizilverzeigungen u. s. w. nämlich in dem Sinne, daß
wenn solche Fragen vor vaS Obergerichl kommen, der Rechlö-
agent nicht daS Recht habe, dieselben auch hier zu verfechten.
Das ist ohnehin an und für sich illusorisch Wenn den Rechts-
agentcn keine Reiseoergütungen gestattet werden, so wirb kein

Rechtsagenr von Saanen z. B. ein RechlSversicherungSbezehren
hier in Bern vor Obergerichl vortragen für höchstens Fr. Z oder 1,
sondern diese Befugniß bezöge sich dann bloß etwa aus die
RcchtSagmten im Stadtbezirke Bern, und es wäre ungerecht,
diese zu bevorrechtigen. ES sollte demnach eingeschaltet werden

: „bis zuc Beurtheilung vor oberer Instanz." Ferner
hätte ich eine nähere Bestimmung gewünscht bezüglich des H. 15,
denn da wird sonst im Kantone eine ungcmein große Ungleichheit

stattfinden. Die einen Richter werben geneigt sein, den
Parteien ordentlich viel Entschädigung zu sprechen, die andern
dagegen werten ein Abschreckungsmittel darin finden, die
obsiegende Partei im Schaden zu lassen. Daher möchte ich hier
einen Maßstab festsetzen, damit die Richter einen Anhaltspunkt
haben, und mehr Gleichheit im Kantone sei Daher möchte
ich darauf antragen, daß die Entschädigung der Partei bis

zur Hälfte der für die Advokaten ausgesetzten Gebühren
ansteigen könne.

Funk, Vizepräsident des Regierungsrathes. Die Frage,
ob man den RechlSagenten künftighin die Befugniß einräumen
wolle, in RechlSstreiligkeilen diejenigen Arbeiten zu besorgen,
welche bisher bloß den Advokaren anvertraut waren, ist in
der Gesetzgebungskommission auch zur Sprache gekommen,
und mau hat sicv verpflichtet gefühlt, diese Frage sehr genau
ins Auge zu fassen. Die Gcsetzgebungskommission bat aber
gefunden, von einem solchen Antrage ohne Weilers abstrahiren
zu sollen. Der eine Grund hiefür liegt zunächst darin, daß
durch die Vereinfachung der Civilprozeßform die Advokaten
offenbar an Kenntniß nicht gewonnen haben; ihre Kenntnisse
sind die nämlichen, ihre Befähigung ist die nämliche, ihre
Tüchtigkeit überhaupt ist dadurch nicht um ein Haar gewach,
sen. Wenn nun Sie, Herr Vizepräsident, meine Herren,
wollen, daß die Absicht des Gesetzgebers auch unter der
neuen Gesetzgebung genau erfüllt werde, so können Sie unstreitig
eine solche Ausdehnung der Befugnisse der RechlSagenten nicht
beschließen. Schon für dcuAdvokatcn wird es viel schwieriger sein, der
gesetzlichen Aufgabe eine Genüge zu leisten, wenn er mündlich
und öffentlich, ohne die nöthige Zeit zur Vorbereitung zu
genießen, in einem und demselben Termine den ganzen Prozeß
vor Amtsgericht verhandeln muß. Ist dieses für den Advo-
kalen in Zukunft schwieriger, — wollen Sie dann die gleichen
Befugnisse, welche der Advokat bis jetzt durch sein Patent hatte,
nachdem er seine Prüfung darüber bestanden, jetzt auch dem
RechlSagenten einräumen, der diese Befugniß nicht erworben
hat durch sein Patent? Der Rechtsagenr mußte sich freilich
über seine Befähigung biS auf einen gewissen Punkt auch
ausweisen, aber seine Prüfung Halle sta.tgefunden nach Maßgabe
derjenigen Befugnisse, welche ihm v,e bisherige Gesetzge-
bung einräumte; also hat er keinen Ausweis vorgelegt
über die Kentnissc zur Erfüllung dieser Aufgabe, und er ist
dafür gar nicht patentirt. So lange nun der Rechtsagenr sich

über die nöthigen Kentnisse nicht ausgewiesen hat, können
Sie ihm diese Befugniß, welche bisher einzig der Advokat halte,
nicht durch einen Federstrich einräumen ES liegt auch im
Interesse dcS Publikums, daß die Führung solcher Händel
einem tauglichen Manne anvertraut werde, der sich über die

daherige Befähigung ausgewiesen habe. Ich mache die

Versammlung pflichtgemäß daraus aufmerksam, — machen Sie
dann, was Sie für gut finden. Soviel an wir möchte ich Sie
bitten, vom Antrage des Herrn Oberrichters Romang zu
abstrahiren ; hätte er der Berathung in der Gcsetzgebungskom-
misswn beigewohnt, so würde er sich mir den Ansichten
derselben wohl verständigt haben; wenn ich mich nicht irre, so

war die Kommission hierin einmürhig.

Romang, Oberlichter. Nur eine Berichtigung. Daß
die Rechtsagcnten etwa zu viele Kenntnisse besitzen,
glaube ich nicht, im Gcgcnlhelc, sie besitzen deren im
Allgemeinen zu wenig, aber die betreffende Partei kann cS

sich selbst zuschreiben, wenn sie einen Handel verliert, den sie

bloß einem Agenten anvertraut hatte. Aber Herr Regierungs-
rath Funk irrt sich, wenn er sagt, die Rechtsagenten seien

nur für so und so viel geprüft worden. Ich wenigstens
mußte eine förmlich Klage abfassen mir einem Schlüsse, also
eine Prüfung bestehen bezüglich auf einen Akt, den in der

Praris zu machen, ich als Rechtsagenr nie das Recht gehabt
Härte. Uebrigens glaube auch ich, es sei nach dem neuen
Prozesse schwieriger, die Parteien zu verassistiren; aber die
Herrn Advokaten sind über den neuen Prozeß auch nicht
geprüft worden, so wenig als die Rechrsagenren.

F u n k, Vizepräsident des Regierungsrathes. Ich möchte
den Herrn Romang nur fragen, ob er als Rechisagent je
einmal eine Klage mit Schluß gemacht und unterzeichnet
habe u. s. w. Ich glaube eS nicht, denn das ist nach unserer
Gesetzgebung ganz unzuläßig. Ich stelle mich hier auf
den gesetzlichen Boden, und frage nicht, was für eine Auf.
gäbe Herr Romang am Eramen zu machen hatte,
sondern ich frage: Was durfte er bisher als Rechtsagent
machen? Wenn er nun bisher als Rechtsagenr daS nicht



dürfte, wovon hier die Rede ist, so dürfte er es nach dem

Gesetze darum nicht, weil nach Maßgabe seiner Prüfung es

ihm nicht anvertraut war. Somit bin ich nicht widerlegt
worden.

F r i e d l i. Ich müßte den Herrn Oberrichter Romang
gar sehr unterstützen, und zwar darum, weil ich glaube, es

habe bisher Rechtsagenten gegeben, die viel geschickter waren,
als manche Fürsprecher. Ich könnte, wenn es nöthig wäre,
Beispiele anführen, denn ich kenne Rechlsagenren, denen ich

mehr Zutrauen geschenkt hätte, als einigen Fürsprechern.
Jetzt kömmt ein neues Gesetz, und so rechne ich, daß beide

Parteien, die Advokaten und die Rechlsagenren, ungefähr gleichviel

davon verstehen werden. Also möchte ich, wie gesagt,
den Antrag unterstützen, der nicht sehr weit geht.

Lehmann zu Lotzwyl. Ich möchte bei den

Zusatzbestimmungen stehen bleiben, wie sie find. Unsere ganze
Gesetzgebung geht dahin, tüchtige Juristen zu erhalten,
und ganz kürzlich erst haben wir beschlossen, keine neuen
Rechtsagenten mehr zu palentnen. Warum sollten wir jetzt

ihre Verrichtungen noch mehr erweitern? Wenn eS schon

hier und daRechtsagenren gibt, die ihre Aufgabe recht gut lösen
können, so dürfen diese Ausnahmen doch nicht Regel machen.

Herr Berichterstatter. ES sind hinsichtlich
dieser Zusatzbcstimmungen verschiedene Anträge gemacht worden.

Herr Zahler vorerst will im z. 44 einschalten:
„Streitigkeiten wegen Domiziliumsverzeigungen." Das gebe ich

zu. Herr Oberrichler Romang möchte die Kompetenz der

Rechlsagenren einerseits erhöhen, andererseits einschränken.
Was das Letzlere betrifft, so hat das Gesetz nicht den Sinn,
welchen Herr Romang darin findet, denn es ist nur ein
Druckfehler, daß es im H. 44 heißt: „so wie bei dem
Absprache vor dem Obergericht". Statt „Obergericht" soll eS

nämlich heißen „Amtsgericht". Die Rechtsagenlen sollen

nicht vor Obergericht verhandeln dürfen, selbst die Prokuratoren

haben diese Befugniß nicht, sondern vor Obergericht
sind einzig die angestellten Fürsprecher zuzulassen. Damit
aber diesorts keine Zweifel entstehen, kann man nach den

Worten „eines gegnerschen Bevollmächtigten" noch beifügen:
„in unterer Instanz". Dagegen hat Herr Romang
angetragen, es sollen die Befugnisse der Rechtsagenlen erweitert
werden in Beziehung auf diejenige Geschäfte, welche unter
die amtsgerichtliche Kompetenz fallen. Ich hatte Ursprung-
lich der Gesetzgebungskommission den nämlichen Antrag
gebracht, sie hat ihn aber verworfen, aus denjenigen Gründen,
welche der Präsident derselben heute entwickelt hat, und wirklich,

wenn man die Schwierigkeiten bedenkt, welche die mündliche

Führung eines Prozesses in einem und demselben
Termine hat, so ist zu erwarten, daß die wenigsten Rechtsagen-
ten im Stande sein würden, die daherigen Verrichtungen mit
gehöriger Sachkenntniß zu besorgen. Ich weiß zwar wohl,
daß es Rechtsagenlen von großer Tüchtigkeit givr, welchen
man die Führung eines Prozesses wohl anvertrauen könnte,
aber solche Rechtsagenlen sind als Ausnahme von der all-
gemeinen Regel zu betrachten, und wir dürfen ein Gesetz nicht
aus die Ausnahmen berechnen, sondern auf die Regel. Man
sagt freilich die Partei habe es sich selbst zuzuschreiben, wenn
sie einen schlechten Anwalt nehme; aber wenn der Gesetzgeber
von vornehercin erklärt, die und die Personen seien infolge
des gemachten Sramens fähig, dergleichen Geschäfte zu be-

sorgen, so sollen die Parteien auch die nöthige Garantie
haben, daß es sich wirklich so verhalte, da nicht angenommen
werden darf, daß der Gesetzgeber von oben herab die Parteien

irre führe und sie an Personen weise, bei welchen dann
die nöthigen Fähigkeiten nicht vorhanden sind. Herr Romang
hat namentlich angeführt, daß die vorliegenden Bestimmungen
ungeheure Kosten zur Folge haben, namentlich z, B für den

Amtsbezirk Saanen, wenn dort Einer einen Anwalt von
Bern haben wollte. Dem ist aber zu begegnen, von Saanen
braucht Einer nicht nach Bern zu gehen, sondern er findet
nähere Anwälte, z. B. in Thun. Die KostenSberechnungen
deö Herrn Romang find aber überhaupt zu hoch. Er setzt

voraus, es könne vom Advokaten ein sehr hohes Reisegeld
gefordert werden, während nach §. 26 Ziffer 2, der Advokat

'nie mehr fordern darf als Fr. 16. Es wird daher ein
Advokat von Bern nicht große Begierde haben, nach Saanen zu
reisen, sondern er wird die Partei an einen näher wohnenden
Anwalt weisen. Herr Romang hat aber ferner angenommen,
es können mehrere Termine eintreten, und der Anwalt müsse
dann bei allen diesen Terminen erscheinen. Das ist unrichtig.
Allerdings kann das Amtsgericht in einem Geschälte einen
zweiten Termin bestimmen, z. B. zur Beweisführung, ober
da ist die Anwesenheit des Advokaten nicht erforderlich. Es
heißt nämlich im letzten Absatz des jj. 44 ausdrücklich: „Die
Parteivorträge im Hauplversahren, mit Einschluß der oben
nicht ausdrücklich auSgenommenen Vor- und Zwischcnfragen
müssen in allen Streitigkeiten, welche die Kompetenz des
Gerichtspräsidenten übersteigen, von einem Advokaten oder von
der Partei selbst in Schrift verfaßt oder mündlich vorgetra-
gen werden." Also bloß im Hauprverfahren ist die
Anwesenheit eines Advokaten nöthig, im B e w e i s v e r-
fahren hingegen, nach geschehener Zuprotokollgabe der
Hauptvorträge, Klage, Antwort, Replik und Duplik, was
alles immer im ersten Termine stattfindet, kann dann auch
ein Rechlsagent das Nöthige besorgen. Jene ersten
Hauptvorträge bilden die Hauptsache, und wenn in einer Streitsache,

Klage und Antwort, Replik und Duplik, angebracht
find, so ist baS Uebrige nachher nicht mehr schwierig, son-
der» mehr Sache der amtlichen Leitung des Gerichtes, also
hat auch ein RechrSagenr wohl die nöthigen Fähigkeiten dazu.
Die Befugniß der Rechtsagenlen zu nachheriger Forlführung
des Geschäftes ergibt sich übrigens aus den Z. 33 und ff.
Hingegen kann man im §. 44 im letzten Absatz den angeführten

Satzungen noch beifügen den H. 299, welcher sich dann
gerade aus die ersten Hauprvorrräge vor Amtsgericht bezieht.
Bezüglich auf den §. 45 möchte Herr Oberrichler Romang
die Entschädigung der Partei genauer bestimmen. Diesem
Antrage könnte ich nicht beipflichten, denn es ist rein unmöglich,

hier einen sichern Maßstab festzustellen. Am einen
Orre reist man wohlfeiler, am andern theurer; am einen
Orte findet man besser Gelegenheit, am andern weniger gut,
und auch die Verhältnisse der Parteien sind sehr ungleich.
Somit läßt sich da von vornenhcrein nichts Allgemeines
bestimmen, wenn man nicht der einen Partei unverhältnißmäßig
hohe Taggelder zukommen lassen, die andere Partei aber be-
nachtheiligen will. Mir Ausnahme dessen, was ich zugegeben
oder selbst beantragt habe, schließe ich somit auf unveränderte
Annahme der beiden Paragraphe.

Abstimmung.
Für Annahme der beiden §H. mit den vom Herrn

Berichterstatter zugegebenen Anträgen 57 Stimmen.
Für erwas anderes 16 „

Da wiederum nicht 80 Mitglieder an der Abstimmung
Theil genommen haben, so droht der Hr. Vizepräsident
mir einem zweiten Namensaufrufe.

Herr Zahler und mehrere andere Mitglieder erklären,
als bei der Sache betheiligt, nicht gestimmt zu haben.

II. Theil. Gebühren im Vollziehungsverfahren
in Schuldsachen.

I. Gebühren des Gläubigers oder seines
Bevollmächtigten.

e4. Im ordentlichen Bollziehungsverfahren.

Herr Berichterstatter. Die Ansätze dieser Abtheilung

find durchgehends so, daß ich mich einer weitern
Rechtfertigung derselben vor der Hand enthalten kann. Sie stimmen

im Allgemeinen namentlich überein mit denjenigen Ge-
bühransätzen, welche bereits im ersten Hauptlheil beliebt wor-



— a —

den sind, für Kundmachungen, Vorladungen u. s. w., die

durch RechtSagenten besorgt werden. Man hat geglaubt,
diese Bestimmungen deßhalb in Sinklang mit jenen bringen
zu sollen, weil auch die Betreibungen in der Regel durch
RechtSagenten besorgt werden. Eine einzige Abweichung
besteht darin, daß bei allen Forderungen, welche nicht mehr als
Fr. 50 betragen, dann eine geringere Gebühr ausgesetzt ist.
Ich glaube nicht, daß man diese Gebühren hätte weiter herun.
rersetzen können, ohne den Gläubiger selbst zu nöthigen, seine

Rechtsverfolgung mir Schaben zu betreiben. Die Ansätze
find gewiß äußerst moderar, so daß ich keinen Widerspruch
erwarte.

Durchs Handmehr genehmigt.

ö. Bei au ß e r o r d e n tl i ch e n A r r est en.

Herr B erichterstatler. Ueber diesen Abschnitt habe
ich ebenfalls nichts zu bemerken; die Ansätze entsprechen den

bereits angenommenen Grundsätzen.

Durch's Handmehr genehmigt.

Gemeinschaftliche Bestimmungen.

Herr Berichterstatter. Auch
enthält keine abweichenden Grundsätze.

Durch's Handmehr genehmigt.

diese Abtheilung

ll. Gebühren der V o l l zi e h u n g S b e a m t en.

Im ordentlichen Vollziehungsverfahren.

Fr. Rp.
8 KZ. „Der Weibel bezieht für die einfache

Mittheilung einer Borkehr an den Schuldner oder
einen andern Berheiligten, mit Inbegriff der
ausgestellten Zeugnisse und der Eintragung in seine
Kontrolle — 40

§. 64. „Für die Pfändung und Schätzung,
mir Inbegriff des dahcrigen Verbals 1 50

Hält jedoch daS Verzeichnis der gepfändeten
Gegenstände über 2 Seiten, so ist von jeder
folgenden Seite zu bezahlen — 15

Finden sich keine Pfänder vor, so bezieht der
Weibel für das Nachsehen und das daherigc
Zeugmß — 75

Das Pfändungsverbal soll so abgefaßt werden,
daß bei jedem Gegenstande neben der Schätzung
später auch zugleich der Sreigerungserlös auSge-
setzt werden kann."

8- 65. „Wenn der Weibel beider Pfändung
einen Hüter bestellen und demselben eine Abschrift
des Pfändungsvcrbals hinterlassen muß, oder wenn
er bei der Pfändung von Liegenschaften deS
Pfändungsverbal dem Grundbuchführer in Abschrift zu
übermitteln im Fall ist, so ist ihm für diese ferner
zu bezahlen, von der Seite 10

Ferner für die Zustellung der Abschrift an
den Grundbuchführer. 40

8 66 „Der Hüter kann für seine Mühe und
Versäumnisse eine mäßige Entschädigung fordern,
welche auf Begehren eines Betheiligren ohne weitere
Verhandlung durch den Richter bestimmt wird."

8 67. „Wird die Hinterlegung der geplanten
Sachen bei einem Dritten oder die Sin-

sammlung der Früchte wahrend der Gantzeit nö- Fr. Rp.
thig, so sollen diejenigen, welche sich hiermit
beschäftigen, gleichfalls nach einem billigen Maßstabe

— die richterliche Moderation vorbehalten
— entschädigt werden."

8. 68. „Wenn der mit der Vollziehung
beauftragte Weibel finter, daß bereits eine Beschlagnahme

von Seite anderer Gläubiger vollzogen
worden (V. V. 8- 483, ff.), so kann er für seine
Versäumniß und die Anmerkung des folgenden
Vollziehungsbefehls auf dem Verbal über die erste
Pfändung fordern:

1) bei einer einfachen Anmerkung der folgen¬
den Beschlagnahme — 50

2) wenn die Pfändung vervollständigt und aus¬
gelassene Sachen auf dem Verbal nachgetragen

werten müssen 1 —
bis 1 50
Hält der Nachtrag über 2 Seiten, von jeder
folgenden Seite — 15

8 69. „Wenn sich der Schuldner der Pfändung

thätlich widersetzt, so hat der Weibel für sein

daheriges Verbal und die Anzeige an den
Regierungsstatthalter (V. V. 8- 453) zu fordern, je
nach der Entfernung und der Wichtigkeit der
Sache ' 1 —
bis 2 —

8. 70 „Für die angeordnete Bewachung der
Zugänge, so wie für die etwa nöthige Oeffnnng
von Thüren und Behältnissen gebührt den bei-
gczogenen Personen gleichfalls eine billige Enl.
schädigung, welche, wenn nöthig» ohne weitere
Parieiveryandlung durch den Rechter zu bestimmen

ist."

8- 71. „Für seine Bemühung, bei der
Ausschreibung der Steigerung das Pfändungsvcrbal
dem Grundbuchführer zuzustellen und ihn mir der
Nachschlagung der Pfanvregister und der
Benachrichtigung der Gläubiger zu beauftragen (V. V.
8- 513), kann der Weibel fordern — 40

8 72. „Für die Abhaltung der Versteigerung
und den Ausruf hat der Weibel zu beziehen:

1) bei Fahrhabe, deren Werth 50 Fr. nicht
übersteigt 1 —

2) bei einem Werthe Von 50 bis 200 Fr. 1 50
3) bei Liegenschaften und bei Fahrpabe von

einem Werthe über Fr. 200 1 50
bis 2 50
Dauert die Steigerung mehrere Tage, so

kommen diese Taggelder dem Weibel für
jede TageSversäumniß zu."

8. 73. „Für die Eintragung deS SteigerungS-
Verbals über Beweglichkeiten in die Ganlkontrolle
des Weibels, von jeder Seite — 10

8- 74. „Für die Ausführung eines Personal-
arrestcs und die Ablieferung des Schuldners in
die Gefangenschaft, je nach der Entfernung und
der Schwierigkeit der Vollziehung 1 —
bis 3 —

8. 75. „Für die Hinterlegung der Steige-
rungSgelder, im Falle von Streitigkeiten der Bläu-
biger (V. V. 8- 543) i __

Die Deposition soll zu Handen der Kantonal-
bank bei dem Amrsschaffner des Bezirkes gelchehen."

8- 76. „In den Fällen, wo zum Zwecke der
Klassifikation der Forderungen ein Richlerkommissär
ernannt werden muß, hat dieser zu beziehen:



1) für die Prüfung der eingelangten Forderuu- Fr. Rp.
gen und Beweisstücke, für jede Tagesver-
säumniß 2 50
bis 4 —

Wenn der Erlös der versteigerten Pfän-
der L. 200 nicht übersteigt, so kann jedoch
nie mehr als ein Taggeld in Rechnung ge-
bracht werden.

2) für die Ausfertigung deS Klassifikations¬
und VerrheilungSentwurfes, von der Seile — 30

Dieser Entwurf soll in tabellarischer Form
ausgefertigt werden und enthalten: die
Angabe des Namens jedes Gläubigers, die

Benennung und das Datum des Forderungs-
litelö, die Klasse, in welche die Forderung
verwiesen worden, den Betrag der Forderung
und die dem Gläubiger zuerkannte An-
Weisung.

3) Für die Deposition des Entwurfes auf der
Amtsgerichtsschreiberei — 50

4) für seine Bemühung, im Fall einer theil-
weisen Anfechtung des Entwurfes die
unbestritten gebliebenen Anweisungen in Ordnung

zu bringen und den Weibel zur AuS-
bezaplung der betreffenden Gläubiger anzu-
weisen 1 —

8- 77. „Der Amtsgerichlsschreiber bezieht:
1) Taggeld für die Beiwohnung bei der Stei¬

gerung, mit Inbegriff der Abfassung der
Sreigerungsvoröffnung und der Führung des

Protokolls:
wenn die Steigerung in der Nähe stattfindet 2 —
wenn der Schreiber reisen und sich verköstigen

muß 4 —
Die Gebühren für die Ausfertigung der

Kaufurkunben bei der Versteigerung von
Liegenschaften werden nach dem Tarif für
norarialische Stipulation?» berechnet.

2) Für jeden Sendbrief zur Benachrichtigung
der Gläubiger, daß der KlassifikationS- und
VertheilungSentwurf Vollender sei (V. V.
8. 539), mit Inbegriff der Abgabe an die

Post — 25
Der Sendbrief soll die Anzeige enthalten,

in welche Klasse die Ansprache des

benachrichtigten Gläubigers aufgenommen worden

und welche Anweisung derselbe dafür
erhalten habe.

3) Für einen Sendbrief zur Einladung der

Bctheiligten zu einer Nachsteigcrung (V. V.
8. 532) — 25

Diele Sendschreiben sollen ein Verzcich-
niß der sämmtlichen eingelangten Uebergebote

enthalten und wenigstens A Tage vor
dem Termine der Nachsteigcrung zu Handen

der Betheiligren an die Post abgegeben
werden.

4) Für die Führung des Protokolls bei der

Nachsteigcrung 1 —

8. 78. „Der Grundbuchführer hat zu beziehen:
1) Für die Anmerkung einer Pfändung von

Liegenschaften in seiner Kontrolle und die

daherige Bescheinigung — 75

2) Für die Nachschlagung der Grundbücher bei

der Versteigerung von Liegenschaften (V.
V. 8- 513) nach Maßgabe seiner Zeilver-
saumniß und des Werthes der Pfänder — 75
bis 3 —

3) Für jeden Sendbrief zur Benachrichtigung
der Pfandgläubiger von dem Stattfinden
der Steigerung (V. V. 8- 514), mit Inbegriff

der Besorgung ' — 25

8. 79. „Wenn die Forderung, für welche das
Bollziehungsverfahren stattfindet, Fr. 50 nicht
übersteigt, so kann für die in den 88- 63, 64, 65 und
68 erwähnten Verrichtungen bloß die Hälfte der
ausgesetzten Gebühr gefordert werden."

Herr Berichterstatter. Dieser Abschnitt bezieht sich

zunächst auf die Gebühren des WcibelS; derselbe wird nach
den Grundsätzen des neuen Gesetzes über das Vollziehungsverfahren

in allen diesen Verhandlungen die wichtigsten Funktionen

zu versehen haben. Die Pfändungen werden von ihm
einzig ausgeführt, wobei ihm eine bedeutende Verantwortlich,
keil obliegt. Er hat ferner zu sorgen für die Ueberwachung
und Sicherung der genommenen Pfänder. Auch in dieser
Hinficht trifft ihn Verantwortlichkeit, indem er überall für
attfällige Pflichlversäumnisse vom Gläubiger zum Schadensersätze

angehalten werden kann. Er muß überticß auch die

Steigerung selbst veranstalten und ausführen. Auch in dieser

Hinficht find ihm wiederum große Pflichten auferlegt, namentlich

muß er, wenn er hinflchtlich der Sicherheit für die Stei-
gerungssumme nicht mit großer Sorgfall verfährt, dem Gläubiger

für allen daherigen Schaden haften. Daher hat man
geglaubt, im Allgemeinen die Gebühren des Wcibels gleich
wie bisher lassen, dieselben jedoch in besondern Fallen etwas
mehr den Leistungen anpaffen zu sollen. Der 8 64 enthält
unter anderm die Bestimmung, daß der Weibel für die Pfändung

wofern er Pfänder findet » Btz. 15, wenn er keine
Pfänder findet, aber nur Btz. 7^/z beziehen solle. Das ist
eine zweckmäßige Bestimmung, welche zum Nutzen deS Gläubigers

gereichen wird. Der Weibel ist bisher gar häufig bei
Pfändungen einfach zum Schuldner gegangen und hat ihm
gesagt: Erkläre, du habest nichts, so bin ich fertig. Dann
bezog er Btz. 15. Jetzt hingegen darf er in solchen Fällen
nur Btz. ?l/z ansprechen, und überdreß ist er verantwortlich,
wenn der Gläubiger später nachweisen kann, daß der Weibel
seine Pflicht nicht erfüllt habe. Bezüglich auf den 8- 68,
Ziffer 1 und 2, muß berücksichtigt werden, daß oft eine zweite
Pfändung mehr Mühe verursachen kann, als selbst die erste.
Bei 8- 69 muß man berücksichtigen, daß in der Regel für
einen einfachen Gang zum Richter Fr. 1 genug ist, wenn
aber der Weibel aus der Kirchgemeinde gehen muß, um den

Richter zu finden, so find Fr. 2 nicht zu viel, auch nicht in
besonders wichtigen Fällen. Der 8 72 handelt von den
Gebühren des Weibels für die Abhaltung der Steigerung und
den Ausruf. In dieser Beziehung hat man die Gebühr etwas
erhöht, darauf Rücksicht nehmend, daß der Weibel künftighin
nicht bloß wie bisher im Falle ist, die Sleigerungsgegenstände
auszurufen, sondern daß er zugleich das Sreigcrungsprokotoll
führen, die eingegangenen Gelder nachzählen und zu seinen

Handen Nehmen muß Man hat daher geglaubt, wenn man
das Taggeld bis auf ein Marimum von Btz. 25 bestimme,
so sei das jedenfalls zu rechtfertigen, um so mehr, als immer-
hin der Schuldner beim neuen Verfahren eine bedeutende Er-
leichterung findet. Der Weibel macht nämlich jetzt dasjenige
einzig, was früher er, der Gantmeister und der Schreiber zu-
sammen machten, cS fallen also in Zukunft zwei Taggelder
weg, und der Schuldner hat somit immerhin Fr 5 weniger
zu bezahlen alS bisher. Die Gebühr im 8- 71 ist von Fr.
1 bis 3 bestimmt, bisher nur von Fe. 1 bis 2 ; man mußte
aber berücksichtigen, daß in Zukunft die Verpackung eines

Schuldners für den Weibel nicht mehr das Gleiche ist, wie

bisher. Bisher ging der Weibel zum Schuldner und fragte
ihn: Willst du mit mir kommen? Sagte der Gläubiger —
ja, so war eS gut, sagte er -- nein, so war es dem Weibel
noch lieber. Auch hatte der Schuldner kein Interesse, sich der

Verhaftung zu widersetzen, er konnte durch Anrufung des

GeldStageS sich von der Gefangenschaft befreien, wollte er
daS nicht, so handelte es sich nur darum, fich für 6 Wochen
einstecken zu lassen, nach welcher Frist der Schuldner wiederum
auf freien Fuß gesetzt werden mußte. Aber in Zukunft kann
fich Einer unrcr Umständen dem Persoualarreste nicht entziehen,

und dieser kann ock 5 bis 10 Jahre dauern. Da hat

somit der Schuldner schon mehr Interesse, den Weibel,
der ihn verhaften soll, auf die Seite zu schieben. Daher ist



es billig, für solche schwierige Vollziehungen auch eine

höhere Gebühr zu admitiiren. Uebrigens gibt man jedem
Landjäger ebensoviel. Der 8- 7V handelt von den Gebühren
des Richterkommissärs. Dieser tritt ein, wenn die Gläubiger
sich über die Vcrtheilung deS Erlöses nicht vereinigen können,
er hat also die gleichen Pflichten, wie bisher die Geldstags-
behörde. WaS die Ansätze in Ziffer l betrifft, so ist zu
berücksichtigen, baß das Osfizium des RichrcrkommissärS schwierig,
mit großer Muhe und Anstrengung verbunden ist. Er muß
bestimmen, in welchen Rang die betreffenden Ansprachen
gehören, ob sie ein Pfandrecht haben, ob sie in die Klasse der
Generalitäisansprachen gehören u. s. w.; ferner muß er bei
jeder Ansprache prüfen, ob sie gehörig begründet und bescheinigt

sei; ferner muß er untersuchen: Welches ist das AnthcilS-
verhältniß der Einzelnen, auf welche Gegenstände ist diese

Forderung, auf welche Gegenstände ist die andere Forderung
zu weilen? Hier hängt nun sehr viel davon ab, ob man
einen tüchtigen Mann zum Ricklerkommissär ernannt habe.
Macht er seine Sache recht, so kommen die Gläubiger ohne
weitere Kosten zu ihrer Sache; macht er sie aber schlecht» so

gibt eS, wie auch bisher geschah, Streitigkeiten über die den
Gläubigern zuerkannten Anweisungen. Eine Gebühr von Btz.
25—10 ist für so wichtige Funktionen zuverlässig nicht zu
Viel, im Gegentheile, jeder Sachverständige, der mit einer
solchen Arbeit beauftragt wird, muß dieselbe als eine Last ansehen.

Bezüglich auf Ziffer 2 muß man berücksichtigen, daß
die Ausfertigung des Klassifikations- und Vertheilungsenr-
wurtcs bloß in tabellarischer Form stattfindet, daß es nicht
ein Buch gibt, wie bisher bei den Geldslagen, sondern der
Entwurf ungefähr dasselbe enthält, wie die bisherigen Kollo-
kalionstabellen im Geldsrage. Die taherigen Kosten können
also nur lehr geringe werden, denn ein solcher Entwurf wird
selten mehr als etwa 3 oder 5 Seiten enthalten. Der 8- 77
handelt von ten Gebühren des AmtSgerichlsschreibers, und
zwar in Ziffer 1 nach den bisherigen Bestimmungen. Die
Gebühren für Ziffer 2 und 3 betrugen bisher Btz. 4. Hier
ist zu berücksichtigen, daß die Gebühr» obwohl die Sendbriefe
immer noch ziemlich viel enthalten müssen, dennoch heruntergesetzt

ist. 8- 78 handelt von den Gebühren des Grunrbuch-
sührcrS. Bezüglich auf Ziffer 1 maß man berücksichtigen, daß
die Anmerkung der Pfändungen immerhin mir großer
Verantwortlichkeit verbunden ist. Auch die Gebühr in Ziffer 2
ist nicht zu hoch; nach Umständen kann der Amlsschreiber mit
diesen Nachschlagungen bald fertig sein, er kann aber auch
ganze Tage damit versäumen müssen, namentlich bei dem
Zustande, in welchem die Hypothekarbücher in vielen Amlsschrei-
bereien sich befinden. Hinsichtlich der übrigen Bestimmungen
dieses Abschnittes habe ich nichts zu bemerken und trage dem-
nach auf unveränderte Annahme desselben an.

Mösching. Ich erlaube mir in Bezug auf die
Steigerungen, 8- 72, eine Bemerkung. Art. 3 desselben bestimmt
bei Steigerungen in Bezug auf Liegenschaften und bei Fahrhabe

von einem Werthe über Fr. 200 Btz. 15 bis 25 für den
Weibel. Ich will diesen Ansatz nicht bestreuen, nur fragen,
ob man nicht bei einem Werthe von 200 bis 2000 Franken,

in Berücksichtigung der minder begüterten Klasse, die
Weibelgebühc aus Btz. 15 festsetzen könnte. Beim 8- 78
möchte ich beim Herrn Berichterstatter eine Anfrage stellen
hinsichtlich deS Grundbuchführers, dieser bezieht eine Gebühr
von Btz. 71/2 bis Btz. 30. Nun weiß ich nicht, ob es dem
Ermessen desselben anheim gestellt sein soll, wie viel er inner-
halb diesen Grenzen fordert.

Herr Bericht er st atter. Diese Frage beantwortet
sich nach den allgemeinen Grundsätzen deS Gesetzes : der Richter
bestimmt die Gebühr, wenn sich Jemand darüber beklagt,
in dieser Hinsicht berufe ich mich aus das Vollziehungsgesetz
in Schuldsachen. Den Antrag deS Herrn Mösching in Bezug
auf den § 72 habe ich nicht verstanden, er will, wenn ich
nicht irre eine Gebühr von Btz. 15 für Fälle bis auf Fr.
2000 bestimmen. Da glaube ich aber, eS sei besser, wenn
man die Bestimmung derselben dem richterlichen Ermessen
anheim stellt; eS kann Fälle geben, wo der Weibel bei einem

Gegenstande von Fr. 2000 Werth sehr wenig damit zu thun
hat, wenn es z. B. ein einzelnes Grundstück betrifft; hingegen
kann es Versteigerungen von Fahrhabe geben, die keinen große«
Werth hat, wo aber der Weibel dennoch einen ganzen Tag
vollauf zu thun hat nnb fast nicht fertig werden kann. Ueber-
Haupt wird es selten dazu kommen, daß der Werth über Fr.
2000 kommt. Ich müßrc daher in dieser Hinsicht dem Ermessen
deS RichierS etwas überlassen, der Richter wird zuverläßig
Aufsicht führen und weder dem Weibel noch andern Personen

Gebühren admitliren, die ihnen nicht zukommen.

Der Abschnitt.V. wird durch's Handmehr angenommen'

L. Bei dem besondern Verfahren.

Herr Berichterstatter. Hier sind die gleichen
Gebühren angenommen, welche schon hievor theils für die
richterlichen Behörden, theils für die übrigen Beamten und
Behörden festgesetzt sind.

Der Abschnitt 0. wird durch's Handmehr angenommen.

Allgemeine Bestimmungen.

8- 82. „In den in dem gegenwärtigen Gesetze festgesetzten

Gebühren sind die Auslagen für Stempel, Briefporto,
Einband der Akten und Publikationen nicht inbegriffen, und können

besonders berechnet werden."

8 83. „Wo die Gebühren nach Seiten bestimmt sind,
wird die Seite in der Regel zu sechshundert Buchstaben berechnet.

Bei Entschädniß- und Kostenssorderungen aber soll die
Seite, nach Abrechnung der Kolumnen und Zahlen, wenigstens
vierhundert Buchstaben halten, und kein Artikel darf fünf
Zeilen übersteigen."

§. 81. „Der erste Theil dieses Gesetzes tritt mit dem
1. Oktober, der zweite Theil aber mir dem 1. November
1817 aus eine Probezeit von höchstens einem Jahre in
Kraft. Inner dieser Frist soll eine zweite Berathung des
Gesetzes stattfinden."

§. 85. „Durch das gegenwärtige Gesetz werden ausgehoben

:

1) die Titel 3, 5, 0 und 11 des ersten und die Titel 1

und 2 des vierten Theils des Emolumententarifs vom
11. Juni 1813;

2) das Gesetz über die Gebühren der Advokaten und Agen¬
ren vom 11. Mai 1332 ;

3) das Gesetz über die Gebühren bei Schuldbetreibungen
vom 6. Juli 1832 ;
so wie alle mit dem vorstehenden Gesetze im Widerspruch

stehenden Bestimmungen."

Herr Berichterstatter. Dieser Titel enthält
allgemeine Bestimmungen; zunächst ist festgesetzt, daß die Auslagen

für Slempelpapier, Briefporto :e. in den vorliegenden
Gedührbestimmungen nicht begriffen seien; das versteht sich

von selbst Der 8. 83 enthält Bestimmungen über den Halt
von Tarifseiren, es ist hierin der bisherige Grundsatz
beibehalten. Der K. 84 enthält die Bestimmung, wann
das Gesetz in Kraft treten solle, nämlich für den
ersten Theil den 1. Oktober nächsthin, für den zweiten
ben 1. November. Diese Zeitpunkte mußten so gewählt
werden; der erste Theil handelt von den Gebühren im Civil--
prozeßverfahren, welche» auf den 1. Oktober in Kraft tritt;
der zweite Theil aber von denjenigen in dem VollziehungS-
verfahren in Sckulbsachen, welches auf den 1. November
Gesetzeskraft erhält; es liegt daher in der Natur der Sache, daß
auch die Tarife auf dieselben Termine in Wirksamkeil treten
müssen. Hingegen hat man geglaubt, man könne dieses Gesetz

nicht sofort definitiv in Kraft treten lassen; eines Theils
weil die Verfassung eine zweimalige Berathung der Gesetze



verlangt, und andern Theils, weil eine zweite Prüfung durchaus
noihwcntig ist, auch nach der Naiur der Sache. Will man näm-
lich ficher sein, daß die Tarifbestimmungen, welche auf gesetzlichen
Grundlagen beruhen, die bis dahin nicht Geltung hallen,
wirklich den Verhaltnissen entsprechen, so muß man nothwendig

zuvor hierüber einige Erfahrungen erwerben. Der 8- 85
bezeichnet die Gesetze, welche aufgehoben werden sollen. Ich
trage auf Annahme dieses Abschnittes an.

Lehmann zu Lotzwyl. Beim 8. 84 muß ich mir die

Frage stellen, inwiefern nun auch bei Berathung des Tarifes
der Billigkeit Rechnung gelragen worden sei, und diese Frage
beantworte ich mir dahin, daß es auf die zweite Berathung
viel mehr ankommen wird, als auf die erste; unterdessen wird
die öffentliche Meinung gerichtet haben, wenn ein angemessener

Zeitraum für die proviiorische Gültigkett deS Gesetzes

angenommen wird. Ich erlaube mir daher, darauf anzutragen,
daß das Wort „höchstens" gestrichen würde, so daß dieser

Tarif nach einem Jahre provisorischen Gebrauchs allfällig
noch ein zweites Jahr, wenn man es nöthig findet, in Kraft
bleibe. Es ist nicht gleichgültig zu wissen, inwiefern die

Aufgabe gelöst worden ist, ob die Gebühren zu viel kosten,
oder nicht.

Roman g Oberlichter. Ich möchte eine Frage an den

Herrn Berichterstatter stellen; es könnten möglicher Weise
Zweite! entstehen, wie cS solle gehalten werden mit den
Prozessen die unter dem alten Gesetze geführt worden find und
unter dem neue» beurtheilt werden, ob dann die Kostcnsver-
zcichnisse von solchen Prozessen nach dem frühern Tarife ober
nach dem jetzigen abgefaßt werden sollen. In dem Ueber-
gangSgesetze lolltc es bestimmt werden, daß für Prozesse,
welche nach dem alten Gesetze geführt worden sind, der alle
Tarif gelten solle; eS versteht sich dieß zwar von selbst, aber
um Zweifel zu verhüten, könnte man einige Worte beifügen.

Zahler. Ich glaube, es können darüber nicht wohl
Zweijel sein; Prozesse, unter dem alten Gesetze angefangen,
werden nach dem alten Tarife beendigt, waS aber Zwischenfragen

betrifft, die unter das neue Gesetz fallen, so müssen
diese unter den neuen Tarif fallen.

Herr Berichterstatter. WaS vorerst den Antrag
des Herrn Romang anbetrifft, so hat cS allerdings den Sinn,
daß die Prozesse, welche noch nach dem allen Gesetze geführt
werden, auch in Bezug auf die Kosten nach den Bestimmungen
des alten Tarifes beurtheilt werben; indeß ist es vielleicht
gut, wenn eine nähere Bestimmung aufgenommen wird, um
jeden Zweifel zu heben. Herr Lehmann trägt darauf au, in
dem §, 54 das Wort „höchstens" zu streichen; ich glaube
nicht, daß diese Streichung gut wäre, und die Gesetzgcbungs-
kommissiou hat auch jenes Wort absichtlich, im Interesse deS

Publikums, hier aufgenommen; — man muß berücksichtigen,
daß möglicher Weife Klagen vorkommen werten, und daß
dann der Gr. Rath vielleicht schon in einem halben Jahre
zur Beseitigung derselben eine neue Berathung nothwendig
findet. Wenn man nun unbedingt ein Jahr fcsttetzen würde,
so könnte man solchen Uebelständen nicht früher Rechnung
tragen; wenn es aber steht „höchstens, so hat man nicht ge-
bunoene Hände; der Große Rath kann, wenn die zweite
Berathung zu früh angeregt würde, immer sagen, wir wollen
noch ein wenig warten :e. umgekehrt, kann der Große Rath
aber auch, wenn sich die öffentliche Meinung wider einzelne
Bestimmungen aus'prechen sollte, zu jeder Zeit sagen, jetzt soll
eine zweite Berathung stattfinden. Ich müßte darauf antragen,

daß der Abschnitt angenommen werde, wie er vorgeschla-

gen worden ist unter Vorbehalt näherer Erläuterung des

8. 84.

Der Abschnitt mit der zugegebenen Erläuterung wird
durchs Handmehr angenommen.

Eingang.
Herr Berichterstatter. Ueber die Einleitung habe

ich nichts zu bemerke», es ist darin bloß, wie üblich, ein Motiv
aufgenommen, das aus der Sache selbst hervorgeht, das

Motiv nämlich, daß die Abänderung des Gesetzes auch die
Abänderung deS Tarifes nöthig macht.

Durch's Handmehr genehmigt.

Vortrag der Gesetzgebungskommission, eine

Modifikation des Promulgationsdekretes zum
ersten Hauprrheile des Gesetzbuches über das gerichtliche
Verfahre» in bürgerlichen Rechtssachen vom 31. Juli 1847 be-
zweckend.

Herr Berichterstatter. Dieser DekrerScntwurf
wurde bearbeitet auf die Reklamation deS Obergerichtcs,
welche in jüngster Zeit hier verlesen worden ist. Nach dem
allen Gesetze mußten nämlich alle Urtheile bei verschlossener
Thüre gefällt werden, das neue Gesetz aber setzt die Oeffen-
tlichkeit der Berathung und Abstimmung fest. Da diese beiden
Prinzipien sich nun geradezu einander gegenüberstehen, so hat das
Obergericht sich gefragt, wie es bei dem Urtheile in Prozessen,

welche unter dem alten Gesetze angehoben worden, auch
geHallen sein solle. Nach der PromulgationSverorbnung zu
dem neuen Gewtze hätte die Beurtheilung der früher rechrs-
häugig geworbenen Fälle bei verschlossener Thüre stattfinden
müssen, alle übrigen Rechlsstreitigkciten aber, selbst Zwlschen-
gesuchc in bereits früher angehobenen Prozessen, würden unter

VaS neue Gesetz fallen und öffentlich verhandelt werden.
Nun hat das Obergericht gefunden, nach den Ansichten der
GesetzgebungSkommission mit Recht, es wäre ein großer Uebelstand,

wenn in dem einen Falle daö Gericht öffentlich urtheilen

müßte und im andern geheim, wenn selbst im gleichen
Streitfälle ein Jnzidenr in öffentlicher Abstimmung beurtheilt
würde, und dann in einem folgenden Termine die Hauptsache
wieder bei verschlossenen Thuren. Dieses würde daS

Vertrauen in die Rechtspflege erschüttern, und die Parteien würben

großen Anstoß daran nehmen, wenn sie im einten Falle
abtreten müssen, im andern aber nicht; wenn in demselben
Termine die Parteien in einem Streitfälle der Berathung
zuhören könnten, in dem andern aber wieder bei geschlossenen

Thüren verhandelt würde. Um diesen Uebelstand zu verhüten,

hat die GesetzgebungSkommission das vorliegende Gesetz

entworfen, auf dessen Genehmigung ich antrage.

Der Entwurf wird durch's Handmehr genehmigt.

Vortrag ber G e s e tz g e b u n g s k o m m i s s i o n,
betreffend die M i l d e i u n g s b e f u g n i ß der Gerichte,
in Bezug auf daS D i e b st a h l S g e s e tz vom 15. März
183k.

Herr Berichterstatter. Auch dieser DekrelSent-
wurf ist auf eine Eingabe des ObergerichleS bearbeitet worden.

In einer Zuschrift vom l) September 1847 hat desselbe

dem Großen Rache vorgestellt, daß daS Diebstahlsgesetz von
1836 in verschiedenen Hinsichten an einer außerordentlichen
nicht zeitgemäßen Strenge leide. In Beziehung auf den

gefährlichen Diebstahl namentlich sind in letzter Zeit eine Menge
Fälle vorgekommen, wo infolge jener allzuharren Bestimmungen
Strafen ausgesprochen werden mußten, welche in keinem

Verhältnisse zu dem Grade der Verschuldung standen. DaS Gesetz

von 1836 nimmt nämlich bei gefährlichen Diebstählen gar
keine Rücksicht auf den Werth des Gegenstandes und auf die

Verumständungen deS Falles; ob ein Slück Brod im Hunger
oder ein Werth von Fr. 1VV0 entwendet worden, darauf
kömmt es wenig an. Ferner enthält es sehr angemessene

Bestimmungen über die Begriffe „Einsteigen, Einbruch" :e. wenn
der Dieb eine Thüre geöffnet hat, die man mit dem kleinen



Finger aufreißen konnte, oder wenn einer auf verwogene
Weise einen Einbruch begehr, so ist er vor dem Gesetze gleich
schuldig : daS richterliche Ermessen hat dabei keinen Spielraum.
ES sind Fälle vorgekommen, wo wirklich Strafen haben aus-
gesprochen werden müssen, die man jnie ausgesprochen hätte,
wenn dem Gerichte irgend eine Lalitüde gegeben gewesen wäre.
So z. B. wurde der Diebstahl eines Paares Holzschuh, die
aus einem Holzschopfe, der mit einem schlechten RieFel
verschlossen war genommen worden waren, mit zwei Zahr Kelten

bestraft. Ein gleicher Fall ist vorgekommen in Jnterlaken,
wo ihrer zwei, welche durch ein Kellerloch eingeschlüpfr waren,
und ein wenig Wein auS einem Fasse gezogen hatten, deßhalb
zu zwei Jahren Kettenstrafe veruriheilt werden mußten. In
letzter Zeit kamen häufig ähnliche Fälle vor, wo der Werth
des Gegenstandes nicht mehr wie 2, 3, 4 bis 12 Batzen be-

trug, und der Verbrecher überdieß durch den Hunger getrieben
war. Familienväter oder Mütter, die eine Anzahl hungeriger
Kinder bei Hause hatten und keinen Bissen Brod zu ihrer
Ernährung aufzutreiben wußten, mußten wegen solcher Klei«
nigkeiten zu zwei Jahr Ketten verurtheilt werden. DaS
Obergericht hat selbst gesunden, es sollte solchen Umständen
Rechnung getragen werden, bis dahin konnte aber dieses nicht
geschehen, und deßhalb trägt dasselbe nunmehr darauf an,
daß ihm hier die Milderungsbefugniß gegeben werde, die ihm
auch bei andern harten Gesetzen gelassen ist. Das helvetische
peinliche Gesetzbuch hat an gleichen Härten gelitten, und schon

im Jahr 1800 und dann später 1803 wurden deßhalb Mil-
derungögesetze erlassen, infolge welcher den Gerichten gestaltet
ist, untern besondern Umständen, wo die gesetzliche Strafdrohung

zu harr erscheint, daS Strafmaß um t/, der Zeit
herabzusetzen, oder von einer härtern auf die zunächstehcnde mildere
Strafart herunterzugehen, so z. B- Keltenstrafe in Zuchthausstrafe,

diese auf Landsverweisung :c. umzuwandeln. Die
gleiche Ermächtigung wünscht nun das Obergericht auch hier,
die Gesetzgebungskommission hat geglaubt, eS seie diesem
Wunsche zu entsprechen, und ich bin deßhalb im Falle, Ihnen
den vorliegenden DekretSentwurf zur Annahme zu empfehlen.

(Schluß folgt.)

Für die Redaktion:

L. Jäggi. Kistler.
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(Schluß der neunten Sitzung. — Mittwoch den 22. Septem¬
ber 1847. — Schluß der Berathung über den Vortrug
der G e s e tz z eb u ng s ko m m ission, betreffend die

M ilderu n g s befug ni ß der Gerichte, in Bezug auf
daS DiebstahlSgesetz vom 15. März 1816.)

M a t t h y s. Es ist zwar sehr schwierig, bei Berathung
von dergleichen Gesetzen hier eine Anficht anszusprechen, die
leicht mißdeutet werben kann, indeß erlaube ich mir doch über
den vorliegenden Gegenstand einige Bemerkungen. Ich halte
dafür, der Antrag sei veranlaßt durch die Strenge des
Diebstahlsgesetzes, dieses solle gemildert werden, aber wenn auch
dieser Antrag angenommen wird, so kann bloß für die Zu-
kunft Milderung eintreten, die vergangenen erledigten Fälle
find beurtheilt nach der bestehenden Gesetzgebung abgesehen
von den außerordentlichen Umständen der letzten Zeit. Eine
allgemeine Begnadigung auszusprechen, hinfichllich solcher
Diebstähle, die sich in der Theurungszeit zugetragen haben, das halte
ich für angemessen. Ich halte .dafür, weil daS Obergericht
selbst finde, daß das bisherige Diebstahlsgesetz widerrechtlich
sei, wenn man sich auf einen höhern Standpunkt stelle, so
sollte von Behörde aus untersucht werden, ob nicht eine Zahl
sehr minimcr Diebstahlsfällc, die sich während der Thcurungs-
zeit ereignet haben, und über die sehr strenge Strafen ausge-
sprachen worden sind, eine allgemeine Begnadigung ertheilt
werden könnte. Es müßte aber vom Obergerichle und vom
Regierungsrarhe ganz scharf bestimmt werden, ob in der That
die betreffenden Bcrurtheilten aus Noth Lebensmittel entwendet

hätten, und in denjenigen Fällen, wo dieses sich durch
das Urtheil oder die Ansicht des RcgierungsralheS herausstellen

würde, sollte den Betreffenden, wenn sie mit einem
Begnadigungsgesuche einlangen, Gnade gewährt werden.

Herr Vizepräsident. Das gehörtnichtzudem vorliegenden
Gesetze, sondern muß durch einen Anzug zur Sprache ge-

bracht werden.

Scheide g ger zu Niederhurtwyl. Dieser Anficht kann
ich durchaus nicht huldigen, und auch nicht dem Entwürfe
des Obergcrichls und der Gesetzgebungskommission. Ich
möchte nur die Herren, welche hier in der Stadt wohnen,
bitten, ein Paar Jahre auf das Land hinaus zu gehen, wo
sie einzig in einem abgesonderten Hause wohnen müßten. Hier
in der Stadt wissen sie nicht, was das ist, hier können sie ihr
Eigenthum wohl verwahren und einschließen, das kann man
auf dem Lande nicht, da muß man gar Manche» draußen
lassen, und viele Kleinigkeiten geben auch ein Großes.
Ich halte dafür, man würde durch eine solche Milderung die
Schelmen zweien; man faßt nur eine Seite ins Auge, nicht
beide, man sollte den Schutz des Eigenthums nicht auS dem

Gesichte lassen. Ich halte dafür, eS sei besser, daß es bei den
bestehenden Gesetzen bleibe, ich würde sie lieber verschärfen helfen
alS mildern.

In g old. Ich hingegen muß den Antrag unterstützen.
Das Minimum der Strafe für den gefährlichen Diebstahl ist
zwei Jahre Kettenstrafe Ein Verbrecher, der auS Noth stiehlt,
und die Verschiedenen Qualifikationen deS Gesetzes nicht kennt,
der kömmt in dem Falle, wo er in ein Gebäude einsteigt, oder
sich falscher Schlüssel bedient, wenigstens für zwei Jahre ins
Schellenwcrk. Die Intention mag sein, wie sie will, habe er aus
Hunger oder sonst aus einem Grunde gestohlen, das ist gleichviel,
er ist für das gauze Leben seiner bürgerlichen Ehrenfähigkeit
beraubt. Ich bin überzeugt, daß das Obergericht keinen
Gebrauch von der Milderungsbesugniß machen wird, als da, wo
es durchaus angemessen ist, und daß es in solchen Fällen oft
in die peinlichste Lage gekommen ist, ich glaube, daß es ganz
bestimmt aus vernünftigen, tüchtigen juristisch gebildeten Männern

besteht, und die einzelnen Data ins Auge fassen und
die Umstände berücksichtigen wird, welche für Milderung der
Strafe sprechen, aber so wie das Diebstahlsgesetz gegenwärtig
ist, in Bezug auf den gefährlichen Diebstahl, kann es nicht
anders, als das Minimum aussprechen, zwei Jahre Kelten.
Deßhalb habe ich keine andere Anficht, wenn ich schon in der
Stadt wohne, ich habe auch auf dem Lande gewohnt, und mein
Vater wohnt auf dem Lande neben aus; ich glaube, dieser
Umstand soll mich nicht bestimmen, gegen daS Dekret zu stimmen,
und für ein Gesetz, das in höchstem Grade hart und übertrieben
ist. Es sind mir Fälle vorgekommen, in denen ich diesen Winter

die Vertheidigung geführt habe, wo ein Familienvater in
ein HauS eingebrochen ist und Gegenstände gestohlen hat von
sehr geringem Werth, und dem das Gericht 2 Jahre Kettcnstrafe
hat auferlegen müssen. Häuser, die uebenauS sind, sind
allerdings sehr ausgesetzt zu unruhigen Zeiten, das ist zu bedauern,
allein es gibt noch Mittel, man kann die Häuser verschließen,
einen treuen Haushund halten u. s. w., ich glaube übrigens,
daß solche Zeiten außerordentlich sind. Aus diesen Gründen
muß ich den Antrag unterstützen, im vollen Vertrauen, daß
das Obergericht nicht von den Bestimmungen des Gesetzes
abgehen wird ohne triftigen Grund.

Jmobersteg, Obecrichter. Ich weiß nicht, ob ich das
Wort ergreifen darf?

Herr Vizepräsident. Ja, Sie sind reglementarisch
dazu berechtigt.

Jmobersteg, Oberrickler. Ich bin in dieser Sache
vor dem Obergericht in der Minderheit gewesen, zwar nicht
auS dem Grunde, weil ich mir dem Dekrete nicht einverstanden

gewesen wäre, sondern aus dem Grunde, weil ich hoffte,
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daß wir in nächster Zukunft ein allgemeines Kriminalgesetz
erhallen werden, und eS daher nicht der Mühe werth sei, am
Vorabende vor dieser Gesetzgebung noch ein Stückwerk vorzn-
nehmen. Indessen hat man mich anders berichtet, und ich

selbst muß mich nun veranlaßt finden, da die neue Kriminal-
gcsetzgebung noch nicht sobald inS Leben treten wird, und da

namentlich gegenwärtig noch viele Fälle anhängig find, die nach

diesem harten alten Gesetze bestraft werden müßten, im Interesse der

Kriminaljustiz das Wort zu ergreifen, um den Antrag zu

unterstützen, Sie, Herr Vizepräsident, meine Herren, haben

ficher das Diebstahlsgesetz nicht vor Augen, und diejenigen
Mitglieder, welche glauben, das Obcrgerichr habe überhaupt
Milderung in Bezug aus die Bestrafung des Diebstahls
bezweckt, find ganz gewiß irre. Man will im Allgemeinen nicht,
daß milder als bisher geurtheilt werde, aber man will eine

Latitude eintreten lassen, um eine gerechtere Ausübung der

Stratjustiz zu bewirken. Die 88. 15 und 20 des Diebstahls-
gesetz find es nämlich, die eine unverhälcnißmäßige Härte in
sich tragen. In 8- 15 ist bestimmt, daß ein gefährlicher Diebstahl,

der bei Nachtzeit oder mit Genossen begangen worden,
mit wenigstens zwei Jahren Keltenstrafe bestraft werden solle,

abgesehen oon allen MildcrungSgründen, das ist in gar keinem

Verhältnisse gegen die andern Strafen des gleichen Gesetzes,
wie für einen gemeinen Diebstahl, der Fr. M Werth nicht
übersteigt, gar keine Kriminalstrafe ausgesprochen ist, wäb-
rend hinwiederum in Rückficht auf den Werth, d.r über Fr. 30

geht, ein Dicbstahl an besonders befriedeten Sachen mit 1 — 4

Jahren Keltenstrafe bestraft werden solle, eine Strafe, die aus

den nämlichen Fall trifft, wenn der Werth unter Fr. 30 war,
aber der Dicbstahl zur Nachtzeit begangen wurde. Der § 25

ist wiederum sehe hart, er bestimmt, daß in dem Falle einer

Wiederholung» wenn er auch ganz unbedeutend wäre, unab-
läßlich eine peinliche Strafe und Zuchthaus verhängt werden

muß. Dieß hat das Obergerichr veranlaßt, die erwähnte Eingabe

zu machen, damit dem Gerichte eine Latitude in der

Strafzumessung gegeben werde. Ich habe vor mir einen Slrafan-
lrag, der Gegenstand des Diebstahls find Lebensmitlel von
5> Btz Werth, welche in einem Staffel weggenommen worden

waren, hier müssen die Thäler mit wenigstens 2 Jahren
Zuchthaus bestraft werden, das ist kein Zweifel. Man hat
geglaubt, der Große Rath werde sich früher auflösen, sonst wäre
daS B-gnadigungsbegchren eingelangt, aber ich will fragen,
ob die Gerechtigkeit nicht verlange, daß solche Slrafbestim-
mungen abgeänrert werden? Ich glaube, das Gericht werde
ficher keinen Mißbrauch machen, das Obergerichr selbst hat,
in diesem Jahre namentlich, bei dieser Lebensmittelnoth, viele
Strafen aussprechen müssen, welche im Publikum stark
angestoßen hätten; einerseits findet man, die Strafen seien zu hart,
und andererseits, die Gerichte seien zu lar; ich glaube, daS

Gericht werde in Zukunft die gleichen Grundsätze befolgen, und

wenn es das Milderungsgesetz anwende, eS gleichmäßig an-
wenden. Ich möchte den Antrag, wie er vorliegt, un-
terstützen, und will nur noch ganz kurz anzeigen, was denn
diese Milderungsgesetze in sich fassen, die man anwenden will.
Wie der Herr Berichterstatter bereits gesagt hat, enthält daS

Helvetische Strafgesetzbuch sehr strenge Strafen, so daß schon

Anno 1800 die Nothwendigkeit einer Milderung eingesehen

wurde, das damalige Gesetz läßt bereits Erleichterungen
eintreten, da wo MilderungSgrünoe vorhanden find, kann nach
denselben die Strafzeit bis auf ein Viertel gemildert werden.
Später, Anno 1803, erschien eine zweite Verordnung, die sagt,
die Strafarl könne verwandelt werden in die unmittelbar daraus
folgende mildere, so daß in einem Falle, wo sonst 2 Jahre Ketten
gesprochen werden mußten, für die gleiche Zeit Zuchthaus gesprochen

werben konnte, und wo sonst Zuchthausstrafe gesprochen
worden wäre, Verweisung oder Eingrenzung eintreten könnte.

Aubry. Ich mißkenne die Gründe nicht, welche den

Schritt des ObergerichtS geleitet haben, allein ich frage, ob
heute, wo wir uns am Vorabend befinden, eine Menge
Veränderungen in der Organisation der Gerichtsbehörden und in
der Verwaltung der SrrafrechtSpflege durch Einführung der
Jury eintreten zu sehen; am Ende einer Sitzung, wo der
Große Rath so wenig zahlreich ist, — eS angemessen sei, daß

wir mit einem Federstrich einen Theil der Strafrechtsgesetzge-
bnng abschaffen, indem wir dem Obcrgerichcc einen solch' großen

Spielraum zugestehen. Als im Jahre 1836 das Gesetz
über die Vergehen gegen das Eigenthum (Diebstahlsgesetz)
erlassen wurde, ist die nämliche Frage in Anregung gekommen,
und man hat gesunden, daß in dieser Beziehung es nicht mehr
am Orte sei, von den angeführten Gesetzen von 1800 und
1803 über die Milderung der Strafen Gebrauch zu machen.
Ich weiß sehr wohl, daß die Zeitumstände mißlich find, und
daß eS an Platz für die Gefangenen mangelt, allein Sie
haben gehört, in welche Lage man sich aus dem Lande versetzt
sehen würde, wo sich so viele vereinzelte Häuser vorfinden,
wenn man die kleinern Diebe so leicht entschuldigt und die

Möglichkeit der Straflosigkeit zuläßt, indem man dieselben,
wie man zu sagen pflegt, durchschlüpfen läßt oder wenigstens
nur einer leichten Strafe unterwirft. Was sich die Schuldigen

vor Allem aus versprechen, ist — nnentdcckt zu bleiben, und
sie haben gewiß gute Aussichten hieraus bei einer so milden
und nachläßigen Polizei. Durchgehen Sie die Umgegend der
Stadt, fragen Sie die Bewohner und sehen Sie, ob die
Landstreicher, die Bettler, die Diebe nicht mehr im Schwünge find
als je, und Jedermann in Schrecken setzen. Wohlan denn,
ich will denselben nicht gewissermaßen eine Prämie der
Ermunterung ertheilen, trotz dem in jeder Beziehung schlechten
Jahrgang. Ich weiß, daß im Gesetze von 1836 die Abstu-
sung der Strafen sich nicht in einem gerechten Verhältniß be-
findet, allein eS ist der Gesetzgebungskommission leicht,
AbHülse zu treffen. Es ist nicht zweckmäßig, dem Werthe nach
unbedeutende Diebstähle allzuharl zu bestrafen, allein auf der
andern Seile muß man die erschwerenden Umstände, die Frechheit,

den Einbruch u. s. w. nicht aus den Augen verlieren.
Ucbertieß hat man in verschiedenen Fällen Begnadigung
eintreten lassen, und das Obcrgerichr ergreift selbst piesür die

Initiative, wenn eS glaubt, daß es am Orte sei. Was ich

Pier sage, ist nicht, um glauben zu machen, daß das hohe
Tribunal Mißbrauch von der Besugniß machen würde, die

man ihr einräumen würde; ich bin weit entfernt, dieß zu denken

; allein dieß, nebst dem, was gesagt und wiederholt worden

ist » um die kleinen sogenannten Nothwendigkeirsdiebstähle
zu verkleinern und zu entschuldigen, wird im Kanton üblen
Eindruck machen und gewissermaßen zu Vergehen provoziren,
was die Zahl der unter die Stratjustiz fallenden Unglücklichen

vergrößern wird. Man muß dem Uebel zuvorkommen
und sorgfältig vermeiden, dasselbe aus die eine oder andere
Art zu ermuntern. Außerdem wissen Sie, meine Herren, daß
unsere Kriminalgesctzgebung nur gar zu sehr dem Kleide deS

Harlequins gleicht, welchem Sie unnölhigcr Weise noch ein
neues Stück beifüge» würden. Ich beantrage die Rückweisung
des Ganzen an die Gesetzgebungskommission mit der Einladung,

zu untersuchen, ob eS am Orte sei, einige Bestimmun,
gen des Gesetzes von 1836 zu modifiziren und das Maaß der
Strafen für gewisse Fälle zu erniedrigen.

Kurz. Ich bin nicht von denjenigen, welche glauben,
man solle die Verbrechen ungestraft lassen, und bin deßwegen
auch in der Regel nicht von denjenigen, welche häufig zur
Begnadigung stimmen; ich will, daß die Verbrechen bestraft
werden, aber daß Gerechtigkeit gehandhabt werde. Die Kci-
minalgesetzgebung für den Kanton Bern ist, glaube ich
bestimmt, die schlechteste Kriminalgesetzgebung, die wir in der
Schweiz haben. Ich habe mich lange damit beschäftigt, und
habe selten einen Kriminalanlrag gemacht, ohne Herzweh zu
haben über diese ganze Gesetzgebung. ES ist 42 Jahre her,
daß der Gr. Raih des Kantons Bern erkannt hat, man müsse
die Slrafgesetzgebunz zuerst modistsiren, in der MediationSzeit
hat man nicht Zeit dazu gesunden, die Restaurationsregierung
fand ebenfalls keine Zeit, auch die letzte Regierung hat bis
zum letzten Jahre nicht Zeit gefunden, einen Entwurf zu
machen, und alS endlich einer gemacht war, hat er nicht mehr
vor den damaligen Gr. Rath gelangen können. Wahrhaftig,
man muß sich schämen über daö, was wir haben und waS
wir hätten erhalten können während dieser Zeit; eine« von den
schlechtesten Gesetzen und von den schlechtes) redigirten Gesetzen
ist das Diebstahlsgesetz, obschou es von einem ausgezeichneten



Rechtsgelchrten Verfaßt ist; derselbe ist aber mehr im Civil-
als im Kriminalsache zu Hause gewesen, denn daS Gesetz
kann vor der Kritik nicht bestehen. WaS will das Obergericht

dem man dieses Gesetz zur Norm gibt, das überaus
hart ist und mit den übrigen Bestimmungen der Straige-
setzgebung in Bezug auf die Milderungsbefugniß nicht im
Einklang steht, in gegebenen Fällen thun? Das Gericht soll
mildern können; gerade weil ich nicht will, daß die Verbrechen

ungestraft bleiben, wünsche ich, daß sie bestraft werden
können im Verhältnisse zur That, das kann das Gericht nicht,
wenn dieses Gesetz crequirt wird, wie es da ist. Ich könnte
hundert Fälle aufweisen, wo die gesetzliche Bestimmung ungerecht

ist, wo das Gericht selbst einsah, daß das Urtheil ungerecht

war, ich wähle nur einen als Beispiel. Zwei Mädchen,
die allerdings über 16 Jahre alt waren, wollten zu ihrer
Großmutter, trafen fie nicht an, stiegen durch das Kamin
hinein, fanden einige wenige Lebensrnittel und Verzehrten
dieselben, die Großmutter, als wahre Rabenmutter, machte die

Anzeige, und daS Obergericht mußte die Kinder zu 2 Jahren
Ketten verurtheilen und hat dann freilich den Gr. Rath um
Begnadigung angesprochen. Ich frage, was ist das für ein
Gesetz, das so Etwas gestattet, solche extravagante Strafen
für solche Fälle? Ist das nicht von vornherein ein schlechtes
Gesetz, das solche Strafen befiehlt, das verlangt, daß solche
Strafen gesprochen werden? Man kommt in unserer Zeit
immer mehr auf den Grundsatz zurück, den Gerichten bedeuten-
den Spielraum zu lassen, natürlich find die Fälle so verschieden,

daß man nicht jeden speziell zum Voraus berücksichtigen
kann; fast überall in den neuen Strafgesetzbüchern wird ein
sehr tiefes Minimum und ein sehr hohes Maximum der Strafe
bestimmt, damit die Gerichte in diesen Kadres die Strafe, die

für den Fall paßt, auswählen können. Dieses Minimum kann
durch das Gericht in Bezug auf fast alle Verbrechen mit
Ausnahme des Diebstahls tief herunter gesetzt werden, in Bezug
aus Fälschung und Betrug z. B. hat daS Obergericht die
vollständigste Besugniß der Herabsetzung der Slrafart in eine
mildere, nur beim Diebstahl nicht, ist das billig Sollte man
denn solche schwere Verbrechen mild behandeln können, während

der Diebstahl, der ebenfalls nur ein Verbrechen am
Eigenthum ist, ohne Rückficht sehr streng bestraft werden soll?
Ich frage, ist es billig, daß man diese Bestimmung, die das Gesetz

für alle andern Verbrechen aufstellt, nur für den Diebstahl
nicht anwenden kann? Ist denn der Diebstahl ein ganz
anderes Verbrechen, als alle andern Verbrechen gegen daS Eigenthum?

Der Betrug ist auch ein Verbrechen gegen daS Eigenthum

wer betrügerischer Weise Fr. 166 aus meinem Sacke
nimmt, ist so gut, als Einer, der einen Diebstahl an mir begeht,
so gut, als wenn er mir in meinem Hause so viel wegnimmt;
der Unterschied ist nicht groß in Bezug auf den Verbrecher.
Was folgt daraus nach untern Gesetzen? der Betrüger kommt
mit ein paar Tagen Gefangenschaft weg, aber der, welcher
den Diebstahl begeht, kann nicht gering bestraft werden, indem
daS Oberg>richt seine Milderungsbefugniß nicht auf den Diebstahl

anwenden kann. Ich will nichts, als daß das
Verhältniß der Gleichheit uns Billigkeit hergestellt werde, welches
in Bezug auf solche Verbrechen nicht cristirt. Ich wollte gar
gern, daß so schnell als möglich ein Strafgesetzbuch
herauskommen würde, das kann aber noch im Laufe dieses Jahres
nicht geschehen, eS müssen noch mehrere Gesetze vorher gemacht
werden, wollt Ihr indessen diese Ungerechtigkeit fortbestehen
lassen? Die Folge davon wäre, daß wir nur desto häufiger
mit Begnadigungsgesuchen heimgesucht würden. Die Meinung
des Großen Rathes ist einmal sehr mild für diese Begnadigungen,

und die meisten gehen durch, und ein anderes Mal,
wenn einige Mitglieder vielleicht den Morgenscblaf versäumt

aben, geht keines durch; das ist die höchste Unbilligkeit, diese

ann dadurch vermieden werden, daß im Interesse der
Gerechtigkeit auch hinsichtlich der Verbrechen gegen das Eigenthum,

des Diebstahls, die gleiche Regel gelte, wie für andere
Verbrechen So lange als man voraussehen kann, daß ein
neues Gesetzbuch herauskommt, soll man wenigstens nicht mehr
sticken. Man klagt über Ueberfüllung der Zuchthäuser, das ist
richtig, aber warum wollte man denn dieselben mit Leuten
überfüllen, die es nicht verdienen? Und dann, wie gesagt,

gerade die großen Schelmen begnadigt man. die mehrere Jahre
Strafzeit haben, aber Einer, welcher bloß für 1 Jahr
bestraft ist, bei dem findet man es nichr der Mühe werth,
einzukommen, bei 16 bis 26 Jahren Ketten, da ist es der Mühe
werth. Aus diese Weise begnadigt man die schlimmern
Verbrecher, aber die armen Leute, die nicht verdienen, so strenge
gestraft zu werden, müssen die Strafzeit ausmachen. darüber
kann ich mit voller Ueberzeugung reden, ich habe es lange
genug erfahren, ich habe nur in der Ausfichr das Kriminal-
Referat im Obergerichte übernommen und behalten, daß man
ein neues Gesetz bekommen werde, und ich wollte schon im
ersten Jahre zurücktreten. Ich bin überzeugt, daß das Ge-
richt deßwegen, wenn ihm die verlangte Milderungsbefugniß
eingeräumt wird, nicht milder urtheilen wird, und daß das
Gericht wohl weiß, waS es zu thun hat, und daß die
Verbrechen bestraft werden müssen, es wird nur da diese Befugniß
anwenden wo der Fall es mit sich bringt » und wird gerade
die eigentlichen Verbrechen vielleicht um so strenger bestrafen,
als bis jetzt, denn das ist in der Natur der Dinge, wenn
man schon das höchste Maximum fast in allen Fällen nichr
erkennt. Ich möchte daher dringend bitten, im Interesse der
Gerechtigkeit den Antrag der Gcsetzgebungskommisfion
anzunehmen.

R o m a n g Oberrichter. Ich erlaube mir. meine Ueber-
zeugung kurz auszusprechen. Scvon im Verlaufe des Winters
hat ein Mitglied den Antrag gestellt, daß viele Leute in
solchen Fällen allzu streng verurtheilt worden find, und daß fie
deßhalb begnadigt werden sollen. Dieses Jahr find bei 506
Kriminalfälle beurtheilt worden, ist denn das Publikum im
Kanton Bern seit dem letzten Herbste um so Viel schlechter
geworden, als vorher, oder was ist daran schuld Ich möcbre
fragen, ob Sie vielleicht über einige unglückliche Verurtheilte,
die sich vielleicht vergebens an die Gemeinde um Hülfe
gewendet haben für ihre Kinder, die um Brod schrieen, und sich
am Ende am Eigenthum ihrer Mitmenschen vergriffen, so

streng sein könnten, ich möchte fragen, ob Sie in einem glei-
chen Kampfe widerstehen würden? Ich glaube nichr, daß ich
selbst in einem solchen Kampfe widerstehen könnte. Die Ten-
benz des Oberg-richls geht nicht dahin, die eigentlichen
Verbrecher frei zu lassen, sondern die, welche im eigentlichen Sinne
des WorrcS nichr Verbrecher find, weniger streng zu strafen.
Man fürchtet für die Sicherheit des Eigenthums; bis den
letzten Herbst war nicht über Unsicherheit zu klagen, aber wenn
auch in der letzten Zeit bei der großen Theurung mehr Dieb-
ftähle begangen worden sind, so ist doch die Befürchtung nicht
in dem Grade gerechtfertigt, daß eine so außerordentliche
Strenae nothwendig wäre. Eine andere Ansicht glaubt, es
sei nichr zweckmäßig, am Vorabende einer neuen Kriminal-
gesetzgebung eins Aenderung eintreten zu lassen; ja, wenn eS
so wäre, wenn es aber auch nur noch einige Wochen gehen
würde, so würde es sich der Mühe lohnen, diesen Antrag
anzunehmen. Das glaube ich, dürfe man zuversichtlich erwarten,
daß eine neue Gesetzgebung das Minimum der Strafe für den
Diebstahl herabsetzen werde, will mau denn diesen Sprung von
heule auf morgen thun? Wenn es dann in Kraft tritt, so

werden einzelne Richter die Beurtheilung der vorhandenen
Kriminalprozesse befördern, damit sie noch unter das strenge
alte Gesetz fallen, andere werden die Sache verzögern, damit
sie nach dem neuen Gesetz beurtheilt werden, so daß die gleichen

Fälle hier nach dem neuen, dorr nach dem alten
beurtheilt würden. Auch das ist ein Grund, für den Antrag zu
stimmen, weil der Ucbergang sonst vom alten strengen zum
neuen zu plötzlich eintreten würde. Die Strenge der Straf-
bestimmungen über den ausgezeichneten Diebstahl :c. trifft
nicht gerade die größ-rn Verbrecher, die Unglücklichen, durch
Noth Verleiteren, wissen nicht zu unterscheiden, was für Strafen

auf ihre That folgen, sie verlassen sich darauf, daß sie

geheim gehalten werden könne; hingegen ist allerdings richtig,
daß die schlimmern Spitzbuben wissen, was für eine Strafe
auf sie wartet, und alle Qualifikationen find ihnen bekannt,
und sie nehmen sich auch besser in Acht, daß sie nichr ergriffen
werden, und wenn nicht starke Indizien gegen sie sprechen so

läugnen sie alles weg. Wen ergreift der Arm des Gerichtes?



Eben die armen Angeschuldigten, die nicht zu sprechen wissen.

— Die, welche Sachen für ihr dringendes Bedürfniß stehlen,
die werden für ihr Bergehen bestraft. UebrigenS frage ich

dann, waS macht das für einen Effekt, wenn die Bcrurtpeilten
im Zuchlhause, wo ihnen zwar das Reden verboten ist, waS
aber nicht ganz gehindert werden kann, mit einander reden,
und es sich bann ergiebt, daß der Einte von zweien für ein
Viel strafbareres Vergehen, und der Andere wegen eines ganz
geringfügigen Diebstahls, beide gleich bestraft find; was den-
ken diese von der Gerechtigkeit der Gerichtsbehörden und der
Gesetzgebung? ES wurde eine Modifikation im Strafgesetze
selbst beantragt, das kann ich aber nicht empfehlen, das wäre
ein Flickwerk, und wir haben schon genug Flickwerk, das
würde nicht gut kommen; wenn man an diesem Gesetze noch

mehr flickt, so ist es gerade total nichts mehr werth, das würdeine

weitläufige Diskussion veranlassen, eS müßte eine Vorbe-
raihung starrfinden » dem hat daS Odergericht ausweichen
wollen. Auch deßwegen wollte es keine Modifikation des Gesetzes

beantragen, weil bei einerModifikation» wie bereits bemerkt worden
doch nicht allen Fällen würde Rechnung getragen werden können,
die Bergehen sind nach den Umständen:c. sehr verschiedenartiger
Naiur so daß die Gesetzgebung nicht alle Fälle hat vorher
sehen können; ich möchte daher dringend den Antrag empfehlen,

und alle diejenigen, welche glauben, das Obergericht
möchte vielleicht den Antrag ohne Grund gebracht haben, und es

sollte strenger verfahren, mache ich aufmerksam auf einen

Fall. Ein Fraueli mit li Kindern, das mehrere Tage konsta-
tierlerweise nicht das Geringste zu essen hakte und am Ende
gegangen ist, und ein Paar Erdäpfel entwendet hat, wurde,
weil es dabei einen Einbruch begangen hatte, mit Zuchthaus
bestraft. Ist daS gerecht, ist das billig? Sollte hier nicht
das Gericht die Kompetenz haben, solch- Umstände zu
berücksichtigen

A n d e r e g g zu Meiringen. Ich müßte durchaus zum
Antrage der GesetzgebungSkommission stimmen. Es ist mir
ein Beispiel aus dem Oberamte Jnterlaken bekannt; —zwei
Bübli, welche die Ziegen hüteten, einer davon war elternlos,
kommen an einer Scheuer vorbei, hier sehen fie eine gebrochene
Scheibe und durch dieselbe ein Paar Nüsse, sie werden rärhig,
aus Hunger, diese Nüsse zu nehmen, gehen hinein und finden
auch einen Bissen Käse und essen das zusammen, ohne etwas
davon fortzunehmen. DaS Obergerichl mußte diese Bubli
wegen Einbruch zu zwei Jahren Kellenstrase verurtheilen,
wenn ihm die Strafe noch so streng geschienen hat, so mußte
es sie doch nach dem Buchstaben des Gesetzes aussprechen. Ich
habe die Buben selbst im Zuchthause gesehen, der Gätzistihl
hat dem kleinern fast den Hals abgedrückt. Ich bitte, Sie
möchten zum Antrage der GesetzgebungSkommission stimmen.

Friedli. Ich glaube, wenn man den Antrag
annehme, begehe man eine offenbare Ungerechtigkeit gegen
diejenigen Leute, die tn der Nolhzeit gestohlen haben und nach
dem alten Gesetze streng bestraft worden find, wenn man denn
in Zukunft, wo die Noch nicht mehr groß ist, die Diebe milder

bestraft. Ich könnte nicht begreifen, wie sich das zusammen
reimt, wenn man diese Leute in der theuern Zeit streng und in
der Zeit des Uebeiflusses weniger streng straft. Einen zweiten
Grund gegen den Antrag finde ich darin, daß ich auf dem
Lande viele Klagen gehört habe, daß nicht gehörig gestraft
werde, so weit ich gekommen bin, überall hörte ich klagen,
über schlechte Polizei, und daß man zu wenig streng sei gegen
die Schelmen. Der dritte Grund ist der, wenn man
immerwährend eines und daS andere in unserm Strafwesen blätzt
und hier dazu, dort davon thut, weiß bald der Richter nicht
mehr, ob er soll strafen, oder nicht. Ich glaube, wir hätten
das neue Strafgesetzbuch bereits, wenn sich nicht die
Zeitungsschreiber darein gemischt hätten, so wäre es schon fertig
geworden, ich glaube eS könnte füglich in einem Jahre oder
tn einem halben Jahre gemacht werden. Ich möchte nicht,
daß etwas geändert würde, bis wir ein neues Strafgesetzbuch
bekommen.

Weingart. Ich finde, die Argumente des Herrn
Präopinanten seien durqhauS nicht stichhaltig; er meint, wenn

viel gestraft worden sei in der letzten Zeit während der Theu-
rung, so würde eS als eine Ungerechtigkeit erscheinen, wenn
man, da die Theurung nicht mehr vorhanden ist, ein milderes
Gesetz annehmen würde. DaS kömmt mir so vor, ungefähr,
wie wenn man sagen würbe: früherhin hatte man Heren
verbrannt, und oa wäre es ungerecht, wenn man jetzt nicht auch
noch alte Weiber verbrennen würde. Ein Mal oder mehrere
Mal ungerecht macht noch kein Mal gerecht. Wer, gegen,
über solchen Geständnissen wie fie von Seite der Mitglieder deS

Obergerichts gemacht worden find, gefunden hat, man solle
fernerhin dem Obergcrichte zumurhen, ungerecht zu urtheilen,
der muß wahrhaftig traurige Begriffe von Gerechtigkeit haben.
Haben nicht so eben drei Oberrichrer deutlich gesagt, sie haben
ungerecht strafen müssen? will man nun, sie sollen in der
Ungerechtigkeit fortfahren? Da glaube ich doch, eS werde wohl
Niemand der Meinung sein. Ein Diebstahl ist in der gerichtlichen

Sprache ein Verbrechen, deßwegen will ich, daß er
bestraft merde, aber wer überstraft, der begehr ein zweites
Verbrechen, eine Ungerechtigkeit. Ich frage Sie, Herr Prä.
fidenl, meine Herren, wer im Norhzustanöe, wenn er keine
andere Alternative hat, als zu verhungern, ober nach Brod zu
greifen, um sein Leben und dasjenige seiner Frau und seiner Kinoer

zu fristen, etwas stiehlt, ober etwas Anderes thut, als
Derjenige, der am Ertrinken ist und sich an einen Balken klam-
men? Durchaus nicht, ich will selbst Diejenigen fragen,
welche hier am strengsten auftreten, wenn sie ein, zwei, drei
Tage hungern müßten, waS sie dann vorziehen würden, zu
verhungern oder nach Brod zu greifen? Dennoch haben wir
heute ausdrücklich gehört, daß in mehreren Fällen, wo bloß
Lebensmiklel genommen worden waren, vom Werthe von 3—
4 Btz. jedesmal zwei Jahre Kellenstrase gesprochen worden
ist- Ich könnte auch Beispiele anführen, die wahrhaftig
himmelschreiend find, von Slraffällen, die diesen Winter
vorgekommen sind, von Leuten, von Hausvätern, die keine andere
Aussicht hatten, alS mir ihren Kindern zu verhungern oder
zu stehlen. Jeder Mensch hat ein Recht an das Leben, aber
um leben zu können, muß man die Mittel dazu haben, sonst ist
daS Recht illusorisch; wenn nun Leute in einer solchen Lage
find, daß sie ihr Leben nicht serner fristen können, wenn keine
Arbeit vorhanden ist, und Niemand dem Armen Beschäftigung
gibt, was ist daS Anderes, alS der höchste Fall der Noch;
selbst die Römer haben den Fall des Nolhzustandes von der
Strafe ausgenommen, und nun kommt ein Christ und bringt
den Antrag, daß man in solchen Fällen dem Ermessen deS

Richters überlassen solle, in wiefern daS Gesetz zu scharf sei
over nicht, sollte man dann dem Obeegerichr, dem man daS
Zutrauen geschc-ikr hat zum Strafen, nicht auch dieses
Zutrauen schenken? Ich glaube, daß deßwegen kein einziger
Diebstahl mehr begangen werde, denn ich glaube, daß auch
im Volke die Meinung herrscht, das sei ungerecht, wenn man
in solcyer Nolhzeit die Diebstähle so streng straft, die bloß
aus Noth geschehen sind. Ich glaube, die strengen Strafen
schrecken in der Noth Niemanden mehr ab. Ich kann daher
nicht anders, als nach Allem, was gesagt worden ist, namentlich

von Herrn Oberrichter Kurz, bem ich dafür danke, zum
Ankrage der GesetzgebungSkommission stimmen.

Friedli. Der Schluß deS Hrn. Weingarc geht in den
Wind, wenn er Mein Volum so auslegt, als wenn es das
Gleiche sei, als wenn man verlangen würbe, weil früher
Heren verbrannt worden seien, solle man jetzt auch alte Weiber
verbrennen. Ich glaube, daS sei ein großer Unterschied, ich
sagte, wenn man früher die Schelme in der Nolhzeit streng
gestraft habe, und jetzt, wo die Noih nicht mehr besteht,
dieselben mild bestrafe, so sei das eine Ungerechtigkeit, und ich
frage, wirb das auf dem Land nicht heißen, woher kommt
daS Es würde keine gute Wirkung thun, wenn die Mei-
nung über den Großen Rath verbreitet würde, er habe
beschlossen, wer stehle, solle nicht mehr bestraft werden.

Kohli. Ich will nicht lange aufhalten, es ist schon
viel gesprochen worden. Die Abstimmug wird zeigen, ob dieser

Antrag angenommen wird; ich kann demselben vollkommen

beipflichten, und kann nicht anders, als dem Obergerichte



dafür danken, der einzige Borwurf, den es verdiente, ist der,
daß es so lange damit gewartet hat. Auch ich könnte
Beispiele anführen, und ich zweifle nicht daran, daß der Herr
Berichterstatter auf ein solches angedeutet hat, das in unserer
Gemeinde vorgekommen ist. Ich stimme vollkommen zum
Antrag.

Herr Berichterstatter. Ich hatte wirklich nicht
erwarter, daß dieser GesetzeSentwurf so vielen Widerspruch finden

würde, wie es der Fall war. Wie bereits von mehreren
Rednern erinnert worden ist, leidet das gegenwärtige Dieb-
stahlsgcsetz an einer solchen übertriebenen Härte, daß keine
gegenwärtig bestehende Kriminalgesetzgebung ihr gleich kommt.
Dem Vorschlag des gegenwärtigen MilderungsgcsctzeS liegt
daher keineswegs die Absicht deS Obergerichres und der Ge-
setzgebungskommission zu Grunde, den Diebstahl straflos zu
lassen, oder die Verbrecher nicht zur verdienten Sirafe zu
ziepen. Im Gegentheil, die genannten Behörden find der
Anficht, die Verbrechen sollen bestraft werden, allein sie sollen
nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit im gleichen Grade
bestraft werten, wie fie es verdient haben, nicht wie sie es nicht
verdient haben. Es sind auf den heutigen Tag eine ganze
Menge von Fällen zilirr worden, die klar beweisen, daß nach
dem Dicbstahlsgesetze Strafen ausgesprochen werden mußten,
die zu der Verschuldung in keinem Verhältnisse waren. Ich
richte an Jeden von Ihnen die Frage, wenn Sie über die
betreffenden Fälle zu entscheiden gehabt hätten, ohne an ein
solches Gesetz gebunden zu sein, wurden Sie jene Strafen
ausgesprochen haben? Würden Sie gegen die zwei Knaben,
die zum Fenster hereingesticgcn und Nüsse, die sie da gefunden,
nebst einem Stück Käse wegnahmen, um ihren Hunger zu
stillen, deßhalb zwei Jahre Kette-strafe ausgesprochen haben?
Ich glaube, daß die Redner von der Opposition selbst diese

Strafe nicht ausgesprochen haben würben, Sie würben
vielmehr gesagt haben, diese jungen Leute haben zwar für ihr
Gelüste eine Strafe verdient, etwa einige Zeit Gefangenschaft
oder Eingrenzung, nicht aber die entehrende Keltenst-ase.
Wenn dann ferner gar Fälle vorkommen, wo ein Hausvater,
der zu Hanse eine hungernde Frau und Kinder hat, wegen
Wegnahme eines geringen Quantums von Lebensrnitteln mit
zwei Jahren Schellenwerkstrase bestrast werden muß, so empört
dieß gewiß alles menschliche Gefühl: eS beweist dieß, daß
unsere Strafgesetzgeburig strenger ist, als selbst diejenigen der
alten Zeit, wie z. B. die peinliche HalSgcrichiêordnung Kaisers
Karls V., welche trotz ihrer sprichwörtlich gewordenen Strenge
den Grundsatz aufstellte: „D-ebstahl in rechter HungerSnolh
ist kein Verbrechen." Das Obergericht will übrigens in seinem
Antrage nicht einmal so weit gehen, sondern es beantragt
bloß, die Milderungsgesetze vom Jahre 1800 und 1803 auf
daS Diedstahlsgesetz anzuwenden, wonach also das Strafmaß
aus 1/, herabgesetzt und die Strafarr in die nächst darunter«
stehende umg-waneell werten kann, so daß das Gericht im
gegebenen Falle statt Kellenstrafe Zuchthausstrafe, oder statt
Zuchthausstrafe riiifach Verweisung aus eine etwas kürzere
Dauer auszusprechen befugt ist. Nun werden Sie aber zu-
verläßig finden, daß in allen angeführten Fällen die Strafe,
welche hätte ausge-prochen werden müssen, trotz der Milderung,
welche nach dem vorliegenden Gesetzesvorschlage hätte einrre-
ten können, immerhin noch hart genug, ja selbst noch zu hart
gewesen wäre. ES ist daher keineswegs zu befürchten, daß
in Zukunft die Verbrecher der verdienten Strafe entgehen werden,

nur kann mehr auf die Umstände deS Falles Rücksicht

genommen we-den, und das entspricht doch offenbar der
Gerechtigkeit. Ueberdieß entscheidet rücksichtlich der Anwendung
deS Mudernngsgesetzes in letzter Instanz das Obergericht.
Dieses Obergericht haben Sie vor noch nicht langer Zeit
gewählt und zwammcngesetzr aus Männern, denen Sie Ihr
Zutrauen geschenkt haben, und bei denen kein Grund vorliegt,
um ihnen gegenwärtig dicscS Zutrauen zu entziehen. Sie
können daher auch mit voller Ueberzeugung von dieser Ge-
richlSbehördc erwarten, daß sie in einzelnen Fällen die Strafe
so auSsprechc, wie eS dem Falle angemessen sein wird, und
daß sie von der Annahme dieses Entwurfes keinen Mißbrauch

» —

machen wird. Ich trage demnach auf Annahme des vorliegenden

Gesetzentwurfes an.

Abstimmung.
1) Für das Eintreten Gr. Mehrheit.

Dagegen 3 Stimmen.
2) Für Annahme des ganzen Dekrets Handmehr.

Definitive Redaktion des G e s e tz e S über die
Gebühren im Zivilprozesse und Belreibungsversahren.

Zu Bemerkungen oder Anträgen geben bloß folgende
Abschnitte Anlaß:

Titel II. Abschnitt I. Kapitel 1.

Herr Berichterstatter. Beim I I. Titel, I. Abschnitt,
wird von der Gesetzgcbungskommission im §. 20 folgende
Einschaltung nach dem Antrag deS Herrn Oberrichlers Romang
vorgeschlagen: „Für eine Bcschwerdeschrift in Streitigkeiten,
welche der Kompetenz des Amtsgerichtes unterliegen, darf
jedoch nie mehr gefordert werden, als Fr. 6." Ferner beim
H. 21 nach dem Antrag des Berichterstatters statt: „für jeden
Brief" - „für jeden nothwendigen Brief."

R o m a n g, Oberrichrcr. Mein Antrag ist dahin
gegangen daß auch für Beschwerden über Zwischengesuche ein
Maximum der Seitenzahl bestimmt werde.

Herr Berichterstatter. Ich muß hiezu bemerken,
daß diese Zwischengesuche nicht wohl Beschwerdefchristen
veranlassen können, sie müssen bei einem Termine mündlich
verhandelt werben, und wenn nicht nach den Anträgen geurlheilt
wird, so wird Appellation ergriffen.

Romang» Oberrichrcr. Ich bin einverstanden.

Durchs Handmehr genehmigt.

II. Abschnitt. Abtheilung >l. z>, 43.

Herr Berichterstatter. Hier ist vorg.schlagen worden

durch Herrn Friedli, daß den Necbtsagenlen Reiseenrschä-

dignngcn bewilligt werden möchten. Die Gcsetzgebungökom-
mlsfion ist aber von der Ansicht ausgegangen, wenn ein RechrS-

agent für Führung von Prozessen bevollmächtigt werde, so

sollen sie dafür Entschädigungen ansprechen können, wie jeder

Privatmann, und es solle daoer hier im Falle von Streitigkeiten

der ModcralionSrichter entscheiden; aus der andern
Seile aber har man geglaubt, es würde zu weit führen, wenn
man ihnen auch Reiseentschädigungen für Ass-stenzen :c. ad-
milliren würde, während sich doch in allen Amtsbezirken RechlS-
agenlen befinden. Ueberdieß konnten die Rechtsagcntcn auch

nach dem bisherigen Gesetze keine Reisecnlschätigungen
ansprechen und da gegenwärtig die allgemeine Stimmung
dahin geht, die Gebühren sollen vereinfacht und ermäßigt werden

so glaubte die Gesetzgebungskommission, die Zulassung
von Reiseentschädigungen würde Unzufciebenheil erregen. Auf
den Fall indeß, daß der Große Rath eine Reiseentschädigung
zuläßig finden würde, so hat die Gcsetzgebungskommission
folgende Redaktion vorgeschlagen: „Wenn der R.chisagent^leiseil
muß, so gebührt ihm bei einer Entfernung über eine Stunde
von jeder Stunde Btz. 7t/.>, jedoch nie mehr als Fr. 6." Eine
höhere Gebühr glaubte man jedenfalls nicht aussetzen cu sollen,
indem dadurch den gefallenen Bemerkungen genügend Rechnnng

gerragen wäre; das Maximum ist nämlich aus eine Entfernung

von 7 bis 8 Stunden berechnet, und bei größern
Entfernungen gibt es gewiß Rechcsagenten genug in der Nähe,
so daß alw die Parteien nicht einen entfernter» auszuwählen
genöthigt find.



Funk, Vizepräsident des NegierungsratheS. Ich
glaube, die oberste Landesbehörde dürfe in diesem Punkte
nicht vergessen, waS bis dahin Regel gewesen ist. Offenbar
will man grundsätzlich nicht die Gebühren überhaupt erhöhen.
Das wäre aber sogar eine ganz neue Gebühr, die noch nicht
eristirt hat, und ich möchte dringend bitten, davon zu abstra-
hiren; ich bin überzeugt, wenn bis dahin eine Reisetare für
die Rechtsagenten eingeführt gewesen wäre, heute oder gestern
würde erkannt worden sein, sie abzuschaffen, jetzt, da sie nie
da gewesen und sich kein Mensch deßhalb beklagt hat, glaube
ich, solle man nicht etwaS NeueS einführen, das Grund zu
Beschwerden geben könnte, der Große Rath soll froh sein,
wenn keine Beschwerden einkommen, vielleicht würde diese

Beschwerde den Anlaß zu noch weitern Beschwerden mit sich

bringen.

Abstimmung.
Für den Vorschlag der Gesetzgebungs¬

kommission Große Mehrheit.

Die Redaktion deS übrigen Theiles des Gesetzes wird
durchs Handmehr ohne Diskussion genehmigt.

Herr Großrathspräfitenc Nig geler übernimmt daS

Präsidium.

Definitive Redaktion des Gesetzes betreffend

die Korrektion der Gewässer deS Iu r a.

Herr Direktor des Innern als Berichterstatter
bezeichnet die vorgenommenen Redaklionsveränderungen und
fügt bei, dieselben entsprechen durchaus den gefaßten Beschlüssen.

Zahler. Es ist schwer, über einen Gegenstand, der
vielleicht schon beschlossen ist, sich noch einmal auszusprechen,
aber der Gegenstand ist sehr wichtig, im Zusammenhang mir
dem ganzen Gesetze ist der Artikel 2 ziemlich präjubizirend.
Bei Berathung des Gesetzes wurde beschlossen, der Regierungs-
rath solle beauftragt werden, Vorarbeiten und Untersuchungen
zu machen; allein so bestimmt, wie mir geschienen, hat man
nicht vorausgesetzt, das der Rezierungsrath die Sache nicht
länger dürste anstehen lassen, ich muß daher darauf antragen,
daß der Antrag nochmals vorgelesen werde. Ich bin ganz
einverstanden mir der Korrektion, aber nicht mit der Voraussetzung,

daß die Sache sogleich müsse ausgeführt werden.

Herr Berichterstatter. Der Antragsteller wird
noch anwesend sein, und er kann sagen, ob die Redaktion in
seinem Sinne abgefaßt sei, ich weiß sehr wohl, er hat auS
Besorgniß seinen Antrag gestellt, damit der Staat das Werk
nicht selbst ausführen, sondern daß der Regierungsrath dahin
wirken solle, daß das Unternehmen durch eine Gesellschaft
ausgeführt werde.

Lehmann zu Lotzwyl. Ich bin mit dieser Redaktion
einverstanden, ich erblicke hierin keine Verbindlichkeit, hingegen
ist im Eingänge des Dekretes gesagt, wen» ich nicht irre,
die Sache dürfe nicht länger anstehen. Dagegen möchte ich
warnen, wenn deßhalb später eine Verbindlichkeit daraus
hergeleitet werden sollte, so wäre das meinem Antrage entgegen.
Wenn der Große Rath dadurch keine Verbindlichkeit
übernimmt, sondern lediglich beschließt, es solle untersucht werden,
inwiefern die Sache einer Gesellschaft könnte übertragen
werden, so bin ich einverstanden.

Herr Präsident. Ich möchte bloß in Bezug auf
die Ordnung eine Bemerkung machen. Der Eingang zum
vorliegenden Dekrete wurde schon in der letzten Sitzung be¬

rathen und angenommen, und damals fanden keine Bemerkungen

dagegen statt; jetzt kann daher dieser Theil des
Gesetzes auch nicht mehr in Frage kommen. UebrigenS muß ich

abgesehen davon bemerken, daß solche Eingänge immerhin
ganz unverbindlich find, es kommt nicht darauf an, aus welchen

Gründen, sondern was beschlossen worden ist, cs ist
damit nur im Allgemeinen gesagt, cs dürfe nicht mehr lange
anstehen, was aber der Staat thun solle, das ist dann erst
in den folgenden 88. bestimmt.

Herr Berichterstatter. Ich habe weiter Nichts zu
bemerken, wie schon der Herr Präsident gesagt hat, bildet
dieser Eingang in jedem Falle krin Präjudiz, er sagt ungefähr

was schon im Dekrete von 1839 gesagt worden ist. Dort
ist eine ähnliche Bestimmung enthalten, und dennoch ist nichts
von Seile des Staates geschehen.

Die Redaktion wird durch das Handmehr genehmigt.

Zur Berathung der Erheblichkeitsfrage werden vorgelegt:

1) Eine Mahnung des Herrn M ö s ch i n g,
dahingehend, daß einem früher crheblich erklärten Anzüge in Be-
zug auf die Leistungen der Gemeinden deS Amtsbezirks
S a a n en an Pfarrbesoldungen und Unterhaltungen der
Gebäude Folge gegeben werde.

Mös ch i ng. Diese Mahnung ist schon vor drei
Vierteljahren eingelangt, ohne daß sie hier behandelt worden ist,
und es sollte den Mahnungen mehr Rechnung getragen werden.

Der Gegenstand sind Leistungen, welche bisher die
Gemeinden des Amtsbezirkes Saanen an die Besoldung der Geistlichen

und für den Unterhalt der Pfarrgebäudc beigerragen
haben. Diese Verpflichtung soll nach meinem Erachten von
dem Staate übernommen werden, und so viel ich weiß, ist seit
Einführung der neuen Verfassung nichtS mehr bezahlt worden.
Ich glaube nicht, daß es der Fall sei, diesen Augenblick
näher einzutreten, und trage einfach darauf an, die Mahnung
möchte erheblich erklärt werden.

Herr Finanzdirektor. Die Akten, betreffend
die Verhältnisse der Gemeinden des AmtS Saanen zu ihren
Pfründen, liegen hinter der Finauzdirekrion, der Gegenstand
ist schon letzten Winter den Behörden eingcgangeu und wurde
deßhalb nicht erledigt, weil er zusammen hängt mit ähnlichen
Verhältnissen im Jura, wegen Unterhalt der Pfarreien, nun
habe ich die Sache vorgenommen, aber außerordentliche
Verhältnisse haben mich gehindert, dieselbe zu erledigen, so bald
die Geschäfte es irgend zulassen, so werde ich sie zur
Erledigung bringen. Nach meiner persönlichen Ansicht beruft man
sich mit Unrecht auf die Verfassung, es handelt sich da nicht
von Feudallasten, wie z. B. bei KonzessionSauflagen, doch
bin ich allerdings einverstanden, es muß durchaus eine
Liquidation erfolgen.

Die Mahnung wird durch's Handmehr erheblich erklärt.

2) Der am 16. dieses Monats verlesene Anzug des

Herrn I n g o l d, und mehrerer anderer Mitglieder, dahin
gehend, eS möchte der Negicrungsrath beauftragt werden,
sofort die Beendigung der A a r k o r r e k t i o n zwischen
Schützenfahr und Elicnau anzuordnen und dem Großen Rathe
das Budget der taherigen Kosten vorzulegen.

Z n g o l d. Dieser Anzug stützt sich auf die Berathung,
welche kürzlich hier statt gehabt hat, und betrifft die Korrektion

der Schwellen zwischen dem Schützenfahr und Elfenau,
womit sich schon unter der frühern Ordnung der Dinge daS
Baudepartemenr und die Schwellenkommission beschäftigt hatten.

Der Antrag stützt sich auf einen Vertrag zwischen der
Regierung und den belheiligten Partikularen und Korpora-
tionen. Dieser Vertrag ist ein vollständiger Kontrakt, daß



die Schwcllenarbeiten aus technisch solider Grundlage aufgeführt

werden sollen, und daß nachher das Verhältniß ausge-
miltelt werden solle, nach welchem die Betreffenden die Un-
terhalrungspflicht der Schwellen übernehmen sollen. Nun liegt
es sowohl im Interesse des Allgemeinen, als in demjenigen
der Pflichtigen, daß diese Sache einmal in's Reine komme.

S t e t t l e r. Ich nehme einzig deßhalb das Wort,
weil ich zufälliger Weise durch einen Prozeß von diesen

Verhältnissen Kenntniß habe Ich unterstütze den Antrag
um so mehr, da bereits ein früheres Dekret vorhanden ist
vom Jahr 1834 oder 1835, wonach die Sache längst hätte
beendigt werden sollen; ich weiß zuverläßig, daß bereits
einmal erkennt worden ist, es solle gerade diese Arbeit bis
zu der Elfenan in einer gegebenen Frist beendigt werden,
dieses Dekret wurde aus Klagen und Mahnungen von
Partikularen erlassen, und die Sache hätte schon vor 10—12 Jahren

beendigt werden sollen; es sind daraus wiederholt Prozesse

entstanden, es ist einmal an der Zeit, daß die Unternehmung
zu Ende gebracht werde.

Herr Direktor des Innern. Ich bemerke, daß,
so Viel ich weiß, von Seile der Baudirektion nöthig gefunden
worden ist, diese Verhältnisse zu bereinigen, und baß fie die

Absicht hat, nächstens einen Antrag darüber zu bringen;
dabei soll ich auch bemerken, daß der Regierungsrath sich

veranlaßt gesehen hat, Untersuchungen über die Enlsumpsung des

BelpmooseS zu veranstalten, und daß deßhalb ein ncueS
Nivellement Von der Hunzikenbrücke bis Bern vorgenommen wird,
indem es sich ergeben hat, daß man, wenn man will, daß die
Aare bei Belp tiefer gelegt werden solle, machen muß, daß
sie sich auch untenher tiefer einsressen müsse. Zu diesem Ende
werden dann weiter unten Arbeiten nöthig werden. Ich habe
daS bemerken wollen, damit man wisse, daß sich die Behörden
mit der Sache beschäftigen, übrigens mache ich noch die

Bemerkung, daß die Erheblichkeitserklärung dieses Antrages nicht

bewirkt, daß in der Sache selbst vorgegriffen sei, und daß
die Arbeiten bereits weiter als bis zur Elfenau vollendet sind,
also das Dekret Von 1831 ercquirt ist.

In g old. Auf das letztabgegebene Votum, bestätige ich,
daß durch die Erheblichkeitserklärung des Anzuges in der
Sache nicht vorgegriffen sei, er hätte nur den Sinn, daß die
Arbeiten fertig gemacht werden sollen.

Herr Baudirektor. Ich habe bereits die Ehre
gehabt, in der Sitzung vom 6. dieß zu sagen, daß die Baudi-
reklion Ihnen die Devise der Arbeiten vorlegen werde, welche
noch auszuführen sind, um dieses Unternehmen zu vollenden
und an die Gemeinden zu übergeben. Die Wünsche der
Unterzeichner des Anzuges werden daher in Erfüllung gehen.
In diesem Augenblick werden die anstoßenden Gemeinden zu-
sammenbcrufen, um ihnen die Schwellen an denjenigen Orten
zu übergeben, wo sie vollendet sind; das ist eine Angelegenheit,

welche die Baubehörde nicht a»S den Augen verlieren
wird.

Die Erheblichkeit des Anzuges wird durch das Handmehr
beschlossen.

Verlesen wird eine Zuschrift des Herrn I. Karlen in
der Mühlemalt, worin derselbe seinen Austritt aus dem

Großen Rathe erklärt.

Schluß der Sitzung nach 1 Uhr.



Zehnte Sitzung.

Donnerstag, den 23. September.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Rig geler.

Beim Namensaufruf« find abwesend mit Entschuldigung

: Die Herren Affolter, Beutler, Blösch» Voivin, Büh-
lcr, Bützberger, Carrel, Dähler zu Steffisburg, Egger,
Fenninger, Frote, Funk, Garnier, Gautier, Geiser
Oberstlieutenant, Geiser Metzger, Girardin, Gouvernon, Habegger,
Haudenschild, Helg, Hubler. Hutzli, Joost, Jseli, Karlen zu
Diemrigen, Känel, Käser, beide Kernen, Leist, Methee, Mo-
reau, NcuhauS, Nydegger, Otth, Pequignot zu Noirmont,
Probst zu Langnau, Rieder zu Adelboden, beide Rilschard,
Rosselet, alle drei Röthlisberger, Sahli zu Ortschwaben,
Schaad, Schaffter, Scheidegger zu Waltrigen, Scbläppi,
Scholer, Schüpbach zu Biglen, Schüpbach zu Hochstellen,
Schürch, v. Steiger, Stettler, Sury, Vallar und Zybach;
ohne Entschuldigung: die Herren Amstuz zu Gunlen, An-
toine, Batschelet, Bälzli, Belrichard, Blaser, Borter, Brügger,
Bueche, Carli», Daucourt, Eggimann, v. Erlach, Etter, Feller,
Fleury, Freudiger, Geiser zu Roggwyl, Gerber zu SrefftS-
bürg, Greppin, Grimaitre, Grosjean, Gygar, Herren, Hofer

zu Hasle, Hofer zu Diesbach, Juillard, Kanziger, Kehrli
Fürspr., Kilchcr, Kölschet, Kröpf, Kurz, alle drei Küng, Lauter-
burg, Lehmann zu Leuzigen, Lebmann zu Rüdtligen, Lenz, Locher,
Marchand, Marquis, alle drei Marti, Maurer, beide Moser,
Mösching, Müller Dr. Uoä.. Prüdon, Ramseier, Reber,
Rebmann Reichenbach, Remsch, Rieder zu Lenk, Rolli, Rubin.
Rüedi, Rüf-nacht, Schätz zu St. Immer, Scyneeberger im
Schweikhof, Schneider, Siegenthaler, Steiner, Sterchi, Stoker,
Streit zu Zimmerwald, Streit zu Köniz, Tieche, Thonen,
Waber, Wälti, Wiedmer zu Heimiswyl, Wirth, Zaugg und
Zwahlen.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

Verlesen wird eine Mahnung des Herrn Fürsprechers
MatthyS, dahin gehend, daß die im K. 79 der Versassung
enthaltenen Bestimmungen, betreffend die Niederlassung von
Schweizerbürgern und Fremden, genau beobachtet werden
möchten.

Herr Präsident. Das Ergebniß des Namensaufrufes

zeigt, daß nicht die reglementarische Zahl von
Mitgliedern vorhanden ist, wir können demnach nicht ver-
handeln.

Aubry. Wir wollen noch ein wenig warten, es kommen

immer noch während des Morgens mehrere Mitglieder
vom Lande herein. Man kann ja unterdessen die Zeitungen
lesen.

Z b i n d e n. Mehrere der abwesenden Mitglieder wohnen

in der Stadt, man kann fie ja rufen lassen.

Zahler. Wenn der Große Rath nicht vollzählig ist,
so muß er fich auflösen, wollte man warten, so würve fich die

Versammlung noch mehr lichten, die Fuhrwerke find da, die

Plätze in der Post bestellt.

verschiedene Mitglieder äußern fich gleichzeitig im
nämlichen Sinne.

Durch's Handmehr wird beschlossen, die Sitzung
aufzuheben.

Herr Präsident. Meine Herren, ich erkläre demnach

die gegenwärtige Sitzung als geschlossen.

Schluß der Sitzung Morgens um 8'/, Uhr.

Für die Redaktion

L. Jäggi-Kistl er.

Vcr z e ichniß der seit dem Schlüsse der ersten Hälfte
dieser Session eingelangten Vorstellungen u. s. w.

ì) Von Rud. Joost, Schafhändler zu Juchten, —
Beschwerde gegen mehrere Urlheile.

2) Von L. Carraz in Pruntrut, — Ablehnung der

Majorswahl.
3) Von Fr. Seiler, Regicrungsstatthalter zu Jnter-

laken, — Konzessionsbegehren auf hydraulischen Kalk.

ä) Von Raget Christoffel, Lehrer in Schöftland,—
Beschwerde gegen den frühern Regierungsrath.

5) Von 23 Konkursiten in Bern, — um Aushebung

der ihnen angedrohten Fortweisung.

6) Von der Einwohncrgemeinde JnS, — um Korrektion

zweier Stütze.

7) Von 70 Einwohnern von Thun, — betreffend den
Neubau der untern innern Aarbrücke daselbst.

8) Von der Einwohnergemeinde Thun, — den
nämlichen Gegenstand betreffend.

9) Verschiedene S tra f n ach la ß g e s u ch e, Ehehin-
dernißdi sp en s atio nsgesuche und ein Naturalisation

s g e s u ch.
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